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2.1.1. BINNENMARKT: ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Der Binnenmarkt ist ein Raum des Wohlstands und der Freiheit, durch den
Zugang zu Waren, Dienstleistungen, Arbeitsplätzen, Geschäftsmöglichkeiten und
Kultur geboten wird. Durch kontinuierliche Bemühungen wird sein weiterer
Ausbau sichergestellt, was Verbrauchern und Unternehmen in der EU Vorteile
bringt. Der digitale Binnenmarkt eröffnet Möglichkeiten, durch den elektronischen
Geschäftsverkehr die Wirtschaft anzukurbeln, und E-Governance sorgt für eine
Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Allerdings bestehen nach wie vor
Herausforderungen, beispielsweise die Art und Weise, wie in der COVID-19-
Pandemie wieder Hindernisse für die vier Freiheiten (freier Waren-, Dienstleistungs-,
Kapital- und Personenverkehr) geschaffen wurden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 26, 27, 114 und 115 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Mit dem Gemeinsamen Markt, der 1958 mit dem Vertrag von Rom geschaffen wurde,
sollten die Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt werden, um
so den wirtschaftlichen Wohlstand zu mehren und zur Verwirklichung einer „immer
engeren Union der Völker Europas“ beizutragen. Mit der Einheitlichen Europäischen
Akte von 1986 wurde das Ziel der Errichtung des Binnenmarkts, der als ein „Raum
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital [...] gewährleistet ist“, definiert wurde, in den Vertrag über die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aufgenommen.

ERGEBNISSE

A. Der Gemeinsame Markt von 1958
Der Gemeinsame Markt, das Hauptziel des Vertrags von Rom, wurde durch die
Zollunion im Jahr 1968, die Abschaffung der Kontingente, die Freizügigkeit der
Bürger und Arbeitnehmer und einen gewissen Grad der Steuerharmonisierung
im Zuge der allgemeinen Einführung der Mehrwertsteuer (MwSt.) im Jahr 1970
erreicht. Allerdings waren damals der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr und
die Niederlassungsfreiheit aufgrund fortdauernder wettbewerbsfeindlicher Praktiken
staatlicher Stellen noch immer eingeschränkt.
B. Die Errichtung des Binnenmarkts in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts und
die Einheitliche Europäische Akte
Der anfängliche Ansatz einer detaillierten Harmonisierung der Rechtsvorschriften und
das Erfordernis der Einstimmigkeit im Rat wurden als Hindernisse für Fortschritte
angesehen. Dies änderte sich in den 70er-Jahren durch die Urteile des Gerichtshofs
der Europäischen Union in den Rechtssachen Dassonville (Rechtssache 8-74) und
Cassis de Dijon (Rechtssache 120/78), in denen bestimmte Einfuhrbeschränkungen
für rechtswidrig befunden wurden, wodurch der Grundsatz der gegenseitigen
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Anerkennung eingeführt wurde. Durch diese Urteile nahm die Debatte über den
innergemeinschaftlichen Handel wieder Fahrt auf und die EWG steuerte in Richtung
Umsetzung des Binnenmarktes.
In der Einheitlichen Europäischen Akte, die am 1. Juli 1987 in Kraft trat, wurde mit
dem 31. Dezember 1992 eine konkrete Frist für die Vollendung des Binnenmarkts
festgelegt. Außerdem wurden durch die Einführung einer Abstimmung mit qualifizierter
Mehrheit für den gemeinsamen Zolltarif, die Dienstleistungsfreiheit, den freien
Kapitalverkehr und die Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die
Beschlussfassungsmechanismen für den Binnenmarkt gestärkt. Bis zum Ablauf der
Frist waren mehr als 90% der im Weißbuch von 1985 genannten Rechtsakte
angenommen worden, zum Großteil unter Anwendung der qualifizierten Mehrheit.
C. Hin zu einer gemeinsamen Verantwortung für die Vollendung des Binnenmarkts:
2003-2010
Durch den Binnenmarkt wurde ein wesentlicher Beitrag zum Wohlstand und
zur Integration der Wirtschaft der EU geleistet. Im Mittelpunkt der neuen
Binnenmarktstrategie für 2003 bis 2010 standen die Erleichterung des freien
Warenverkehrs, die Integration der Dienstleistungsmärkte, die Verringerung
der Auswirkungen von steuerlichen Hemmnissen und die Vereinfachung des
Regulierungsumfelds. Beträchtliche Fortschritte wurden bei der Öffnung der Verkehrs-
und Telekommunikationsdienste sowie der Strom-, Gas- und Postdienste erzielt.
D. Die Neubelebung des Binnenmarkts im Jahr 2010
Um den europäischen Binnenmarkt wieder anzukurbeln und die Öffentlichkeit,
Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Mittelpunkt der
Binnenmarktpolitik zu stellen, veröffentlichte die Kommission im Oktober 2010 eine
Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“ (KOM(2010)0608).
Es wurde eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, um die Wirtschaft der EU
anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen, was eine ehrgeizigere Binnenmarktpolitik
zur Folge hatte.
Im Oktober 2012 legte die Kommission die Binnenmarktakte II (COM(2012)0573)
vor, um den Binnenmarkt weiterzuentwickeln und sein ungenutztes Potenzial als
Wachstumsmotor auszuschöpfen. Die Akte enthält zwölf Schlüsselmaßnahmen zu vier
Hauptantriebskräften, die von den Organen der Union zügig angenommen werden
sollten: 1. integrierte Netze, 2. grenzüberschreitende Mobilität der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Unternehmen, 3. die digitale Wirtschaft und 4. Maßnahmen zur
Stärkung des Zusammenhalts und der Vorteile für die Verbraucher.
In einer Mitteilung mit dem Titel „Bessere Governance für den
Binnenmarkt“ (COM(2012)0259) schlug die Kommission horizontale Maßnahmen
vor, wie z. B. klare und leicht umzusetzende neue Vorschriften und eine bessere
Nutzung der vorhandenen IT-Tools, damit die Teilnehmer ihre Rechte auf dem
Binnenmarkt besser ausüben können, sowie die Errichtung nationaler Zentren zur
Kontrolle des Binnenmarkts. Kontrollmaßnahmen sind ein zentraler Bestandteil der
Jahresberichte zur Binnenmarktintegration, die im Rahmen des Verfahrens des
Europäischen Semesters vorgelegt werden.
Am 28. Oktober 2015 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem
Titel „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen
und die Unternehmen“ (COM(2015)0550). Sie war darauf ausgerichtet, für
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praktische Vorteile für die Bevölkerung und die Schaffung von Möglichkeiten für
Verbraucher und Unternehmen zu sorgen. Dadurch wurden die Bemühungen der
Kommission unterstützt, Investitionen zu fördern, die Möglichkeiten des Binnenmarkts
auszuschöpfen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Im Mittelpunkt der Strategie
standen zudem ein gut funktionierender Energiemarkt und die Förderung der Mobilität
der Arbeitskräfte, ohne die Regeln zum missbrauchen. Außerdem wurde am 17. April
2019 die Richtlinie (EU) 2019/633 über unlautere Handelspraktiken angenommen.
Im Mai 2015 nahm die Kommission eine Strategie für einen digitalen Binnenmarkt
an (COM(2015)0192)‚ in der ein intensives Legislativprogramm für den Aufbau einer
europäischen digitalen Wirtschaft festgelegt wurde. In Ursula von der Leyens Agenda
für Europa aus dem Jahr 2019 stellte die Kommission die Stärkung des digitalen
Binnenmarkts ausdrücklich in den Mittelpunkt ihrer Arbeitsleitlinien. Diese Verpflichtung
wurde im Strategiepapier der Kommission mit dem Titel „Gestaltung der digitalen
Zukunft Europas“ von Februar 2020 bekräftigt, in dem dargelegt wird, wie die
Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts erreicht werden soll. Insbesondere sind
zu diesem Zweck die Schaffung eines europäischen Binnenmarkts für Daten und die
Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen sowohl online als auch offline durch
einheitliche Vorschriften vorgesehen.
Während der COVID-19-Pandemie betonte die Kommission in ihrer Mitteilung mit
dem Titel „Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste
Generation eröffnen“, dass die Digitalisierung des Binnenmarkts ein wesentliches
Element für die Erholung der Union darstellen wird. Dies würde auf vier Elementen
basieren: 1. Investitionen in eine bessere Konnektivität, 2. einer stärkeren industriellen
und technologischen Präsenz in strategischen Teilen der digitalen Lieferkette (z. B.
KI, Cybersicherheit, Cloud-Infrastruktur, 5G), 3. einer echten Datenwirtschaft und
gemeinsamen europäischen Datenräumen und 4. gerechteren und einfacheren
Rahmenbedingungen für Unternehmen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Allgemeine Bemerkungen
Das Parlament war bei dem Prozess, an dessen Ende die Schaffung des Binnenmarkts
stand, die treibende Kraft. Insbesondere setzte es sich in seiner Entschließung
vom 20. November 1997 dafür ein, die vollständige Integration des Binnenmarkts
bis 2002 abzuschließen. In mehreren 2006 angenommenen Entschließungen (u. a.
vom 12. Februar, 14. Februar, 16. Mai und 6. Juli) unterstützte das Parlament die
Vorstellung, dass der Binnenmarkt einen gemeinsamen Rahmen und Bezugspunkt für
viele Politikbereiche der EU darstellen sollte.
Auch an der Neubelebung des Binnenmarkts war das Parlament aktiv beteiligt. In
seiner Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarktes für
Verbraucher und Bürger betonte das Parlament, dass Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um die Verbraucher und KMU besser zu informieren und ein höheres Maß
an Teilhabe zu ermöglichen sowie das Vertrauen der Bürger zu stärken. Als Reaktion
auf die Binnenmarktakte nahm das Parlament am 6. April 2011 drei Entschließungen
zu folgenden Themen an: Governance und Partnerschaft im Binnenmarkt, Ein
Binnenmarkt für die europäischen Bürger und Ein Binnenmarkt für Unternehmen und
Wachstum.
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Ähnlich aktiv hat sich das Parlament im Bereich der Governance für den Binnenmarkt
engagiert. Am 7. Februar 2013 nahm es eine Entschließung mit Empfehlungen an
die Kommission zur Governance des Binnenmarktes an, in der als eine spezifische
Säule des Europäischen Semesters die Einrichtung eines Politikgestaltungszyklus für
den Binnenmarkt gefordert wird. Darüber hinaus nahm das Parlament am 25. Februar
2014 eine Entschließung zu der Binnenmarkt-Governance innerhalb des Europäischen
Semesters 2014 an, der eine Entschließung vom 27. Februar 2014 zu SOLVIT folgte,
dem EU-weiten Dienst, der Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern Lösungen bei
Problemen mit ihren Rechten bietet. Später nahm das Parlament die Entschließung
vom 12. April 2016 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer besseren Rechtsetzung für
den Binnenmarkt“ an.
Untersuchungen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz aus dem
Jahr 2016 zeigten, dass sich der Schwerpunkt der Wirtschaft in der EU auf digitale,
umweltfreundliche und soziale Strategien[1] verlagert. Auf dieser Grundlage forderte
das Parlament einen innovativeren, vertieften und gerechteren Binnenmarkt. Um die
Online-Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen zu verbessern, nahm das Parlament am 13. September
2018 seinen Standpunkt zum Vorschlag für ein zentrales digitales Zugangstor in erster
Lesung an. Unternehmen, insbesondere diejenigen in anderen EU-Mitgliedstaaten,
haben häufig Schwierigkeiten, die anzuwendenden Regelungen zu verstehen, und das
digitale Zugangstor soll dabei helfen. Die Verordnung (EU) Nr. 2018/1724 wurde am
2. Oktober 2018 angenommen und trat in mehreren Phasen bis zum 12. Dezember
2023 in Kraft.
Untersuchungen aus dem Jahr 2019 zufolge wird durch die Grundsätze des freien
Waren- und Dienstleistungsverkehrs sowie die Rechtsvorschriften in diesem Bereich
ein Nutzen von schätzungsweise 985 Mrd. EUR jährlich entstehen[2]. In einer im

[1]Zu den Forschungsarbeiten gehören: Godel, M. I., et al.: Reducing Costs and Barriers for Businesses
in the Single Market (Verringerung der Kosten und Hindernisse für Unternehmen im Binnenmarkt).
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2016; Montalvo, C., et al.: A
Longer Lifetime for Products: Benefits for Consumers and Companies (Längere Lebenszeit für Produkte:
Vorteile für Verbraucher und Unternehmen). Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg, 2016; Liger, Q., et al.: Social Economy (Soziale Wirtschaft). Veröffentlichung für den Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität,
Europäisches Parlament, Luxemburg, 2016. Aktuellere Beispiele sind: Ström, P.: The European Services
Sector and the Green Transition (Der europäische Dienstleistungssektor und die ökologische Wende).
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020; Núñez Ferrer, J.: The
EU’s Public Procurement Framework (Das öffentliche Beschaffungswesen der EU). Veröffentlichung für
den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020; Keirsbilck, B., et al.: Sustainable Consumption
and Consumer Protection Legislation (Nachhaltiger Konsum und Rechtsvorschriften für Verbraucherschutz).
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020; Marcus, J. S., et al.: The
impact of COVID-19 on the Internal Market (Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Binnenmarkt).
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2020.
[2]Zu den einschlägigen Forschungsarbeiten gehören: Poutvaara, P. et al.: Contribution to Growth:
Free Movement of Goods. Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses (Beitrag zum
Wachstum: freier Warenverkehr. Wirtschaftliche Vorteile für Bürger und Unternehmen). Veröffentlichung
für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2019; Pelkmans, J., et al.: Contribution to Growth:
The Single Market for Services. Delivering economic benefits for citizens and businesses (Beitrag zum
Wachstum: der Binnenmarkt für Dienstleistungen. Wirtschaftliche Vorteile für Bürger und Unternehmen).
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
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November 2020 veröffentlichten Studie[3] mit dem Titel „Legal obstacles in Member
States to Single Market rules“ (Rechtliche Hindernisse für Binnenmarktvorschriften
in den Mitgliedstaaten) wurde festgestellt, dass der EU-Binnenmarkt zwar ein sehr
erfolgreiches Beispiel für die Marktintegration ist, in den Mitgliedstaaten jedoch nach
wie vor Hindernisse dafür bestehen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. In der Studie
wurde eine lokaler ausgerichtete Prüfung der vorgeschlagenen nationalen Vorschriften,
die möglicherweise im Widerspruch zu den Binnenmarktvorschriften und -grundsätzen
stehen könnten, gefordert.
Einer dieser Konfliktbereiche ist der freie Dienstleistungsverkehr. Am 2. Dezember
2020 nahm der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) einen
Initiativbericht mit dem Titel „Die Stärkung des Binnenmarktes: die Zukunft des freien
Dienstleistungsverkehrs“ an. In dem Bericht, der am 20. Januar 2021 im Plenum
angenommen wurde, wird betont, dass die Umsetzung der Binnenmarktvorschriften für
Dienstleistungen sichergestellt werden muss und die Durchsetzungsmaßnahmen der
Kommission verbessert werden müssen.
Das Parlament erkennt die Vorteile eines Rahmens für elektronische Behördendienste
an, durch den Verwaltungsabläufe vereinfacht, die Qualität der Dienstleistungen
verbessert und die Effizienz des öffentlichen Sektors gesteigert wird. Digitale öffentliche
Dienste sollen den Verwaltungsaufwand verringern, die Interaktion mit den Behörden
beschleunigen und die Kosten senken, wodurch die wirtschaftlichen und sozialen
Vorteile des Binnenmarktes gefördert werden. Deshalb nahm der IMCO-Ausschuss
einen Abschlussbericht an, in dem Strategien zur Beschleunigung der Digitalisierung
der öffentlichen Dienste dargelegt werden, der dann am 18. April 2023 vom Parlament
verabschiedet wurde.
B. Der Binnenmarkt während der COVID-19-Pandemie
Durch die COVID-19-Pandemie wurde der freie Warenverkehr im Binnenmarkt
erheblich beeinträchtigt. Daher nahm das Parlament am 17. April 2020 eine
Entschließung an, in der es betonte, dass der Binnenmarkt die Quelle
des gemeinsamen europäischen Wohlstands und Wohlergehens sowie ein
Schlüsselelement der unmittelbaren und fortlaufenden Reaktion auf die Pandemie
ist. In einem Webinar[4] des IMCO-Ausschusses, das im November 2020 veranstaltet
wurde, wurden die Auswirkungen von COVID-19 auf den Binnenmarkt und den
Verbraucherschutz analysiert sowie Vorschläge aufgezeigt, wie jetzt und in künftigen
Krisen für einen gut funktionierenden Binnenmarkt gesorgt werden könnte.
Am 22. Februar 2021 wurde im IMCO-Ausschuss eine Studie[5] zu demselben Thema
vorgestellt. In dieser Studie wurde festgestellt, dass nicht nur der freie Warenverkehr,
sondern auch der freie Dienstleistungs- und Personenverkehr im Binnenmarkt durch
die anfänglichen Grenzschließungen und andere Maßnahmen der Mitgliedstaaten

[3]Dahlberg, E., et al.: Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Rechtliche Hindernisse für
Binnenmarktvorschriften in den Mitgliedstaaten), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg 2020.
[4]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO
Webinar Proceedings (Protokoll des Online-Seminars des IMCO-Ausschusses zu den Auswirkungen von
COVID-19 auf Binnenmarkt und Verbraucherschutz), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2020.
[5]Marcus, J. S., et al: The impact of COVID-19 on the Internal Market (Die Auswirkungen von COVID-19
auf den Binnenmarkt). Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2021.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0007_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0105_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52020IP0054
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-the/product-details/20201029WKS03041
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 10
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

erheblich eingeschränkt wurde. Im selben Monat richtete das Parlament gemeinsam
mit dem Rat die Aufbau- und Resilienzfazilität, ein, für die festgelegt ist, dass
die nachhaltige Erholung eines gut funktionierenden Binnenmarkts durch die
Einbeziehung starker KMU erreicht werden soll. In dieser Hinsicht ist der Entwurf
eines Initiativberichts über die Beseitigung von nichttarifären und nichtsteuerlichen
Handelshemmnissen im Binnenmarkt (2021/2043(INI)) vom Juni 2021 von großer
Bedeutung, da darin nicht nur allgemeine und anhaltende Handelshemmnisse für
den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behandelt werden, sondern auch
speziell erörtert wird, auf welche Weise die COVID-19-Pandemie und die politischen
Reaktionen darauf ein Hindernis für die vier Freiheiten darstellen.
C. Der digitale Binnenmarkt (2.1.7)
Ähnlich wie die Kommission hat sich das Parlament in den letzten zehn Jahren
zunehmend auf die sich aus der Digitalisierung ergebenden Herausforderungen und
Chancen für den Binnenmarkt konzentriert. Am 11. Dezember 2012 verabschiedete
das Parlament zwei nichtlegislative Entschließungen zum Binnenmarkt, die eine
zum Thema Vollendung des digitalen Binnenmarkts und die andere zu einer
digitalen Freiheitsstrategie in der Außenpolitik der EU. In diesen Entschließungen
setzt sich das Parlament für digitale Freiheiten in der Außenpolitik der EU ein,
wobei die Netzneutralität hervorgehoben wird, um sicherzustellen, dass Anbieter
die Internetnutzung nicht in unfairer Weise einschränken. Die Entschließungen
zielten darauf ab, die Strategien für den digitalen Markt EU-weit zu harmonisieren.
Diese Initiative führte zu legislativen Maßnahmen für einen einheitlichen Markt der
elektronischen Kommunikation, der Netzneutralität und das Ende der Roaming-
Gebühren einschließt.
Am 20. Mai 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zur digitalen Zukunft
Europas an, in der es feststellte, dass den digitalen Entwicklungen im Binnenmarkt
eine entscheidende Rolle zukommt und dass die Hindernisse für das Funktionieren
des digitalen Binnenmarkts beseitigt werden müssen. Durch das Gesetz über
digitale Märkte und das Gesetz über digitale Dienste wird ein wettbewerbsfähiger,
fairer, harmonisierter und sicherer digitaler Binnenmarkt ermöglicht. Darüber hinaus
wurden in einer Studiensammlung der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität die Chancen und Herausforderungen für den digitalen Binnenmarkt vor
dem Hintergrund des Gesetzes über digitale Märkte und des Gesetzes über digitale
Dienste untersucht.
Im Oktober 2022 organisierte der IMCO-Ausschuss eine Anhörung anlässlich
des 30. Jahrestags des EU-Binnenmarkts und seiner Erfolge. Angesichts der
derzeitigen schwierigen Lage betonten die Redner, wie wichtig es ist, weiteres
Wachstumspotenzial zu erschließen und den Binnenmarkt zu konsolidieren, wobei sie
den Legislativvorschlag zum Notfallinstrument für den Binnenmarkt hervorhoben.
Am 23. November 2022 unterzeichneten das Parlament und der Rat die Verordnung
(EU) 2022/2399 über die Single-Window-Umgebung der EU für den Zoll. Mit
ihr wird das Ziel verfolgt, den internationalen Handel zu erleichtern, indem
der Verwaltungsaufwand und die Kosten mithilfe digitaler Tools gesenkt werden.
Unternehmen und Händler werden dadurch die Möglichkeit haben, in jedem
Mitgliedstaat über ein gemeinsames Portal die zur Warenabfertigung erforderlichen
Zoll- und Nichtzolldaten einzureichen und die Formalitäten zu erledigen.
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Im Juli 2023 befürwortete der IMCO das Notfallinstrument für den Binnenmarkt und
schlug vor, es in „Notfall- und Resilienzgesetz für den Binnenmarkt“ umzubenennen,
um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein. Inspiriert von den Herausforderungen
der Pandemie sollen durch diese Rechtsvorschrift die Freizügigkeit innerhalb der
EU geschützt und verschiedene Warnstufen eingeführt werden, um drohende
Krisen proaktiv zu bewältigen. Die Kommission würde die Krisenmaßnahmen der
Mitgliedstaaten überwachen, um Kohärenz und Rechtmäßigkeit zu gewährleisten,
und im Falle von Grenzschließungen beschleunigte Wege für Arbeitnehmer in
systemrelevanten Funktionen und kritische Waren einrichten. Außerdem wäre sie
befugt, vorrangige Aufträge für lebenswichtige Güter zu erteilen, um Engpässe zu
vermeiden. Am 13. September 2023 nahm das Parlament den Bericht an, und
interinstitutionelle Verhandlungen sind bereits im Gange.
Im Oktober 2023 wurde eine Studie zur Marktüberwachung in der EU veröffentlicht,
in der die entscheidende Rolle der Marktüberwachungsbehörden beim Schutz der
Verbraucher hervorgehoben wird, indem sichergestellt wird, dass die Produkte
den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen. In dem Bericht
werden Lücken bei der Marktüberwachung aufgezeigt, die sich durch das
Wachstum des elektronischen Handels und die Pandemie noch verschärfen,
wie z. B. die Rückverfolgbarkeit von Produkten und die mit der Überwachung
von Online-Verkäufen verbundenen Herausforderungen. Zu den wichtigsten
Empfehlungen gehören der Ausbau der EU-Prüfeinrichtungen, die Stärkung der
digitalen Infrastruktur, die Verbesserung der Rechenschaftspflicht für Online-
Marktplätze sowie die Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und
des Informationsaustauschs zwischen den Marktüberwachungsbehörden und den
Zollbehörden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Marktüberwachungstätigkeiten
zu harmonisieren, die Aufsicht über online verkaufte Produkte zu verbessern, indem
Online-Marktplätze verpflichtet werden, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung
der EU-Vorschriften gewährleisten, und einen einheitlichen Verbraucherschutz in der
gesamten EU sicherzustellen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023
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2.1.2. DER FREIE WARENVERKEHR

Die Beseitigung von Zöllen und anderen nichttarifären Hemmnissen förderte
den freien Warenverkehr. Grundsätze wie die gegenseitige Anerkennung
und Normung führten zu einer Weiterentwicklung des Binnenmarktes. Mit
dem neuen Rechtsrahmen aus dem Jahr 2008 wurden der Warenverkehr,
die Marktüberwachung der EU und die CE-Kennzeichnung (europäische
Konformitätskennzeichnung) gestärkt. Jedoch gibt es nach wie vor
Herausforderungen in Bezug auf die Harmonisierung des Binnenmarktes, da der
freie Warenverkehr noch immer durch die COVID-19-Pandemie und andere Faktoren
behindert werden kann.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26 und Artikel 28 bis 37 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Das Recht auf freien Warenverkehr für aus den Mitgliedstaaten stammende Waren
sowie für diejenigen Waren aus Drittstaaten, die sich in den Mitgliedstaaten im
freien Verkehr befinden, gehört zu den Grundsätzen des Vertrags (Artikel 28
AEUV). Ursprünglich wurde der freie Warenverkehr als Teil einer Zollunion zwischen
den Mitgliedstaaten gesehen, die die Abschaffung der Zölle, der mengenmäßigen
Beschränkungen im Handel und der Maßnahmen mit gleicher Wirkung sowie die
Festlegung eines gemeinsamen Außenzolls für die EU umfassen sollte. Später
verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Beseitigung der noch bestehenden
Hindernisse für den freien Warenverkehr im Hinblick auf die Schaffung des
Binnenmarkts.

ERRUNGENSCHAFTEN

Der Abbau der Zölle und mengenmäßigen Beschränkungen (Kontingente) zwischen
den Mitgliedstaaten wurde bis zum 1. Juli 1968 erreicht. Die ergänzenden Ziele, wie das
Verbot von Maßnahmen mit gleicher Wirkung und die Harmonisierung der betreffenden
nationalen Rechtsvorschriften, konnten innerhalb dieser Frist nicht verwirklicht
werden. Diese Ziele rückten in den Mittelpunkt der anhaltenden Bemühungen zur
Verwirklichung des freien Warenverkehrs.
A. Verbot von Abgaben mit zollgleicher Wirkung: Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 30
AEUV
In Ermangelung einer Begriffsbestimmung des oben genannten Begriffs im Vertrag
musste er durch die Rechtsprechung definiert werden. Der Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) betrachtet als Abgabe eine „einseitig auferlegte Belastung
[...], die dadurch, dass sie speziell die aus einem Mitgliedstaat eingeführten Waren,
nicht aber gleichartige einheimische Waren trifft, jene Waren verteuert und damit
die gleiche Auswirkung auf den freien Warenverkehr hat wie ein Zoll“ (verbundene
Rechtssachen 2/62 und 3/62 und Rechtssache 232/78).
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B. Verbot von Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige
Beschränkungen: Artikel 34 und Artikel 35 AEUV
Der EuGH vertrat in seinem Urteil in der Rechtssache Dassonville die
Auffassung, dass jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den
innergemeinschaftlichen Handel (ob unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder
potenziell) zu behindern, als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige
Beschränkung anzusehen ist (siehe Rechtssache 8/74 Dassonville vom 11. Juli
1974 und Rechtssache C-320/03 vom 15. November 2005, Randnummern 63
bis 67). In der Cassis-de-Dijon-Entscheidung entwickelte der Gerichtshof seine
Rechtsprechung weiter und stellte den Grundsatz auf, dass jedes Erzeugnis, das
in einem Mitgliedstaat entsprechend den gerechten und traditionellen Vorschriften
und den Produktionsverfahren dieses Landes hergestellt und in Verkehr gebracht
wird, Zugang zu dem Markt jedes anderen Mitgliedstaats haben muss. Dies waren
die wesentlichen Argumente, die der Debatte zur Festlegung des Grundsatzes der
gegenseitigen Anerkennung zugrunde lagen, der Anwendung findet, wenn keine
Harmonisierung erfolgt ist. Daher sind die Mitgliedstaaten auch dann, wenn keine EU-
Harmonisierungsmaßnahmen (sekundäres EU-Recht) vorliegen, verpflichtet, Waren,
die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht
wurden, Zugang zu ihrem Markt zu gewähren.
Von Bedeutung ist, dass der Anwendungsbereich von Artikel 34 AEUV durch
das Urteil in der Rechtssache Keck eingeschränkt wurde, dem zufolge bestimmte
Verkaufsvereinbarungen nicht in den Anwendungsbereich des Artikels fallen, sofern
sie nichtdiskriminierend sind (d. h., für alle betroffenen Händler gelten, die auf dem
nationalen Gebiet tätig sind, und sich rechtlich und tatsächlich auf gleiche Weise auf
die Vermarktung von nationalen Produkten und Produkten aus anderen Mitgliedstaaten
auswirken).
C. Ausnahmen vom Verbot von Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie
mengenmäßige Beschränkungen
Laut Artikel 36 AEUV dürfen Mitgliedstaaten aus nichtwirtschaftlichen Gründen
wie öffentliche Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit Beschränkungen verhängen, die
mengenmäßigen Obergrenzen entsprechen. Diese Ausnahmen sollten eng ausgelegt
werden und dürfen nicht zu willkürlicher Diskriminierung oder einer verschleierten
Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten führen. Sie müssen
unmittelbar dem öffentlichen Interesse dienen und im Hinblick auf das beabsichtigte
Schutzniveau verhältnismäßig sein.
Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Cassis de Dijon bestätigt,
dass die Mitgliedstaaten bestimmte nationale Maßnahmen von den EU-
Handelsbeschränkungen ausnehmen dürfen, sofern sie verbindlichen Anforderungen
genügen. Dazu zählen etwa eine wirksame Steueraufsicht, der Schutz der öffentlichen
Gesundheit, die Lauterkeit von Handelsgeschäften und der Verbraucherschutz. Die
Mitgliedstaaten müssen die Kommission über diese Ausnahmen informieren. Zur
Überwachung solcher Maßnahmen wurden Verfahren für den Informationsaustausch
und ein Überwachungsmechanismus eingeführt, wie in Artikel 114 und 117 AEUV
und in der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates beschrieben. Aktualisiert und
formalisiert wurden diese Verfahren in der Verordnung (EG) Nr. 2019/515 über die
gegenseitige Anerkennung von Waren, die 2019 angenommen wurde und mit der die
vorherige Verordnung aufgehoben wurde.
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D. Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften
Durch die Verabschiedung von Harmonisierungsrechtsvorschriften wurde es möglich,
Hindernisse zu beseitigen (etwa indem nationale Bestimmungen für unanwendbar
erklärt wurden) und gemeinsame Regeln zu schaffen, die sowohl den freien
Warenverkehr sicherstellen als auch der Erfüllung weiterer Ziele des EU-Vertrags wie
dem Umweltschutz, dem Verbraucherschutz oder dem Wettbewerb dienen.
Der Harmonisierungsprozess in der EU wurde durch die Einführung der
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit für Richtlinien, die den Binnenmarkt
betreffen, gestrafft, wie in Artikel 95 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft in der durch den Vertrag von Maastricht geänderten Fassung
beschrieben. Um einen umständlichen Harmonisierungsprozess zu vermeiden wurde
mit dem Weißbuch der Kommission aus dem Jahr 1985 ein „neues Konzept“
eingeführt, das den Schwerpunkt auf die gegenseitige Anerkennung nationaler
Vorschriften legt. Im Rahmen dieses durch Entschließungen und Beschlüsse des Rates
bestätigten Konzepts bleibt die Harmonisierung auf grundlegende Anforderungen
beschränkt und kommt nur dann zum Tragen, wenn die nationalen Regelungen nicht
gleichwertig sind und den Handel behindern. Diese Methode zielt darauf ab, durch
die technische Harmonisierung ganzer Wirtschaftszweige den freien Warenverkehr
sicherzustellen und für ein hohes Schutzniveau des öffentlichen Interesses zu sorgen.
Davon betroffen sind unter anderem Bereiche wie Spielzeug, Baustoffe, Maschinen,
Gasverbrauchseinrichtungen und Telekommunikationsendgeräte.
E. Vollendung des Binnenmarkts
Die Schaffung des Binnenmarkts setzte die Beseitigung sämtlicher noch verbleibender
Hindernisse für den freien Warenverkehr voraus. Das Weißbuch der Kommission
(1985) enthielt eine Auflistung der physischen und technischen Hindernisse sowie
der Maßnahmen, die die Gemeinschaft zu deren Beseitigung zu ergreifen hatte. Die
meisten dieser Maßnahmen wurden in der Zwischenzeit angenommen. Dennoch sind
nach wie vor tiefgreifende Reformen des Binnenmarkts erforderlich, damit dieser den
Herausforderungen des technologischen Fortschritts gewachsen ist, zumal es immer
noch einige nichttarifäre Hemmnisse gibt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament ist stets nachdrücklich für die Vollendung des Binnenmarkts
eingetreten und hat insbesondere die Bedeutung des „neuen Konzepts“ für die
Förderung des freien Warenverkehrs hervorgehoben. Es hat bei der Gestaltung der
Harmonisierungsrichtlinien eine ausschlaggebende Rolle gespielt und war umfassend
am neuen Rechtsrahmen beteiligt, der 2008 verabschiedet wurde. Dem Parlament ging
es vor allem um die Sicherstellung der Verantwortung aller Marktteilnehmer für die
Konformität und Sicherheit der Produkte sowie um die Verbesserung der Sichtbarkeit
und des Wissens in Bezug auf die CE-Kennzeichnung seitens der Verbraucher. Es
ist nach wie vor in dieser Hinsicht aktiv und arbeitet am Angleichungspaket, das
neun Richtlinien umfasst, mit denen zahlreiche Produkte wie Aufzüge, pyrotechnische
Gegenstände und Explosivstoffe reguliert werden.
In seiner Entschließung vom 8. März 2011 forderte das Parlament die Schaffung
eines einheitlichen Marküberwachungssystems für alle Produkte, was im Jahr 2013
im Gesetzgebungspaket für den Bereich Produktsicherheit und Marktüberwachung
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mündete. Im April 2019 nahm das Parlament die Verordnung (EU) 2019/1020 an, um
die Marktüberwachung zu stärken und die Konformität von Produkten sicherzustellen.
2021 schlug die Kommission eine neue Verordnung vor, um die Sicherheit von Non-
Food-Verbraucherprodukten weiterhin sicherzustellen. Die aktualisierten Vorschriften
zur Produktsicherheit, die darauf abzielen, hohe Sicherheitsstandards für alle in der
EU sowohl online als auch offline verkauften Produkte zu gewährleisten, wurde im
März 2023 formell vom Parlament gebilligt, was dazu führte, dass am 10. Mai 2023 die
Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit veröffentlicht wurde.
Auch die Normung ist für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts von
entscheidender Bedeutung. Harmonisierte europäische Normen stellen den freien
Warenverkehr im Binnenmarkt sicher, sorgen für mehr Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen in der EU und tragen dazu bei, die Gesundheit und Sicherheit der
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Umwelt zu schützen. Um den Inhalt der
Reform des Normungssystems zu verbessern, nahm das Parlament die Entschließung
vom 21. Oktober 2010 an.
Die Kommission legte am 2. Februar 2022 eine neue Normungsstrategie vor, um
einen widerstandsfähigen, grünen und digitalen Binnenmarkt zu fördern, und schlug
Änderungen an der Normungsverordnung aus dem Jahr 2012 vor. In weiterer Folge
wurde am 14. Dezember 2022 die Verordnung (EU) 2022/2480 verabschiedet, mit
der der Rechtsrahmen der EU für die Festlegung von Normen aktualisiert wurde.
Daraufhin hielt der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) am
23. Januar 2023 eine Anhörung ab, an der sich die Kommission und verschiedene
Interessenträger beteiligten, um über die bisherigen und künftigen Entwicklungspfade
in der Normungspolitik zu diskutieren.
Aufbauend auf der neuen Normungsstrategie veröffentlichte die Kommission
am 30. März 2022 einen Vorschlag zur Harmonisierung der Vermarktung
von Bauprodukten, in dem sie sich speziell auf die Normung des grünen
Binnenmarkts konzentrierte. Der IMCO-Ausschuss führte zusammen mit dem
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) eine öffentliche Anhörung durch und nahm danach am 23. Mai 2023
seinen Bericht zur Überarbeitung der Bauprodukteverordnung an, der beinahe 300
Änderungsanträge umfasst. Nunmehr steht am 13. Dezember 2023 die dritte Runde
der interinstitutionellen Verhandlungen über die Verordnung an.
In der achten Wahlperiode konzentrierten sich die Bemühungen auf die Arbeit an
Verordnungen über Seilbahnen, mit gasförmigen Brennstoffen betriebene Geräte,
medizinische Geräte und persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sowie auf die eCall-
Verordnung über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen. Im Rahmen
des Pakets zur Kreislaufwirtschaft war das Parlament an der Ausarbeitung einer
Rechtsvorschrift für die Bereitstellung von Düngeprodukten mit CE-Kennzeichnung auf
dem Binnenmarkt beteiligt (Verordnung (EU) 2019/1009).
Untersuchungen aus dem Jahr 2019 zufolge lassen sich die Vorteile, die sich aus
dem Grundsatz des freien Warenverkehrs und den damit zusammenhängenden
Rechtsvorschriften ergeben, schätzungsweise auf 386 Mrd. EUR jährlich beziffern[1].

[1]Poutvaara, P., Contribution to Growth: Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for
Citizens and Businesses (Beitrag zum Wachstum: Freier Warenverkehr – Wirtschaftlicher Nutzen für
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
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Allerdings bestehen nach wie vor Hindernisse für die Verwirklichung eines freien
Warenverkehrs ohne jegliche Einschränkungen. Die Existenz dieser Hindernisse wird
in einer anderen im November 2020 veröffentlichten Studie[2] festgestellt, in der man
nationale Vorschriften, mit denen der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr und
die Niederlassungsfreiheit auf dem EU-Binnenmarkt eingeschränkt werden, analysiert
hat. Eine Schlussfolgerung lautet, dass der EU-Binnenmarkt zwar das weltweit größte
und erfolgreichste Beispiel für wirtschaftliche Integration ist, es aber nach wie vor
unverhältnismäßig große Hindernisse für den freien Warenverkehr gibt.
Während der COVID-19-Pandemie betonte das Parlament in seiner Entschließung
vom 17. April 2020 die dringende Notwendigkeit eines Offenhaltens der EU-
Binnengrenzen für Waren und hob die Rolle des Binnenmarktes für den gemeinsamen
Wohlstand in der EU und als grundlegende Antwort auf die Krise hervor. Die
Kommission schlug in ihrer Mitteilung vom 15. Mai 2020 eine koordinierte Strategie
vor, um die Freizügigkeit wiederherzustellen und die Kontrollen an den Binnengrenzen
aufzuheben. Dieses kooperative Vorgehen war ausschlaggebend dafür, den Transport
grundlegender Güter durch die EU, darunter medizinische Bedarfsgüter und
medizinische Ausrüstung, zu ermöglichen.
In seiner Entschließung vom 19. Juni 2020 erinnerte das Parlament daran, dass der
Schengen-Raum eine geschätzte Errungenschaft ist, die im Zentrum des Projekts der
Europäischen Union steht, und forderte die Mitgliedstaaten auf, die Einschränkungen
der Freizügigkeit zurückzunehmen und ihre Bemühungen zu verstärken, wenn es um
die Vollendung der Schengen-Integration mit allen EU-Mitgliedstaaten geht.
In einem Webinar[3] der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität
für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im November 2020
wurden die Auswirkungen der Pandemie auf den freien Waren-, Dienstleistungs- und
Personenverkehr analysiert. Dabei wurde der Verkehr von Waren im Bereich der
Gesundheitsversorgung, etwa von persönlicher Schutzausrüstung, erörtert, und es
wurde hervorgehoben, dass eine bessere Koordinierung der EU bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge und beim freien Warenverkehr im Hinblick auf künftige Krisen
wichtig ist. In einer im Februar 2021 vorgestellten Nachfolgestudie[4] wurden die
Auswirkungen der Pandemie auf den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz weiter
untersucht und zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen, um die Widerstandsfähigkeit
des EU-Binnenmarkts gegenüber künftigen Krisen zu stärken.
Das Parlament spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Zollharmonisierung,
die in der Einrichtung der Single-Window-Umgebung der EU für den Zoll durch die
Verordnung (EU) 2022/2399 gipfelte. Diese Verordnung, die ihre Wirkung in den
kommenden zehn Jahren entfalten wird, wird über das Single-Window-System für den

Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg 2019.
[2]Dahlberg, E. u. a.: Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Rechtliche Hindernisse für
Binnenmarktvorschriften in den Mitgliedstaaten), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg 2020.
[3]Milieu Consulting SRL: The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO
Webinar Proceedings (Protokoll des Online-Seminars des IMCO-Ausschusses zu den Auswirkungen von
COVID-19 auf Binnenmarkt und Verbraucherschutz), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2020.
[4]Marcus, J. S. u. a.: The impact of COVID-19 on the Internal Market (Die Auswirkungen von COVID-19
auf den Binnenmarkt). Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2021.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52020IP0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52020IP0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52020IP0175
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-the/product-details/20201029WKS03041
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2399


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 17
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Austausch von EU-Zeugnissen für den Zoll (EU CSW-CERTEX) in Kraft treten, das seit
2017 im Pilotmodus läuft. In der Anfangsphase bis 2025 soll der zwischenstaatliche
Austausch an den EU-Grenzen verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf
Nichtzollverfahren. In der darauffolgenden Phase, die im Jahr 2031 beginnt, wird
ein System zwischen Unternehmen und Regierungen eingerichtet werden, um die
Abfertigungsverfahren für Unternehmen bei der Ein- oder Ausfuhr von Waren aus
der EU zu vereinfachen. Damit sollen die aktuellen Handelshemmnisse wesentlich
verringert werden.
Was die Interoperabilitätslösungen für europäische öffentliche Verwaltungen,
Unternehmen und Verbraucher für die nahtlose grenzüberschreitende Bereitstellung
betrifft, ist ein neues Gesetz für ein interoperables Europa Gegenstand von
Verhandlungen, wobei der Rat und das Parlament gegenwärtig die letzten Detailfragen
der Verordnung erörtern.
In einer vom IMCO-Ausschuss in Auftrag gegebenen Studie[5] der Fachabteilung
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität wurde am 9. Dezember 2022 eine
Analyse der unterschiedlichen Zollverfahren der Mitgliedstaaten für in die EU
eingeführte Produkte veröffentlicht. Da diese unterschiedlichen Verfahren zu
Handelshemmnissen und Verzerrungen im Binnenmarkt führen, bestand eine der
vorgeschlagenen Lösungen in der Schaffung einer europäischen Zollagentur.
Außerdem präsentierte die Kommission diesbezüglich am 17. Mai 2023 einen
Vorschlag (COM(2023)0257), der eine umfassende Anstrengung zur Modernisierung
des Zollrahmens der EU darstellt. Ein wesentliches Merkmal des Vorschlags
ist die Einrichtung einer EU-Zolldatenplattform, die von einer neu eingeführten
EU-Zollbehörde verwaltet wird. Diese Plattform wird als großes Datendepot zur
Aufdeckung von Betrug und Verstößen dienen, den Datenaustausch zwischen der
EU und Drittländern ermöglichen und die Zusammenarbeit der Zollbehörden der EU-
Mitgliedstaaten fördern.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023

[5]Hausemer, P. et al., A Comparative Analysis of Member States’ Customs Authorisation Procedures
for the Entry of Products into the European Union (Eine vergleichende Analyse der zollrechtlichen
Bewilligungsverfahren der Mitgliedstaaten für die Einfuhr von Waren in die Europäische Union),
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2022.
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2.1.3. DER FREIE KAPITALVERKEHR

Der freie Kapitalverkehr zählt zu den vier Grundfreiheiten des Binnenmarkts der EU.
Dabei ist er nicht nur die neueste Grundfreiheit, sondern auch – aufgrund seiner
besonderen Implikationen für Drittländer – die weitreichendste. Die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs erfolgte in mehreren Schritten. Die Beschränkungen des
Kapital- und Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den
Mitgliedstaaten und Drittländern wurden infolge des Vertrags von Maastricht seit
Beginn des Jahres 2004 verboten, jedoch können Ausnahmen gelten.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 63 bis 66 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern sollten – außer unter bestimmten
Umständen – beseitigt werden. Der freie Kapitalverkehr stützt den Binnenmarkt und
ergänzt die anderen drei Freiheiten. Er trägt darüber hinaus zum Wirtschaftswachstum
bei, da er dafür sorgt, dass Kapital effizient investiert werden kann, und stärkt den
Status des Euro als internationale Währung. Damit verleiht er der EU mehr Gewicht
auf internationaler Ebene. Zudem war der freie Kapitalverkehr für die Errichtung der
Wirtschafts- und Währungsunion und die Einführung des Euro unerlässlich.

ERGEBNISSE

A. Erste Liberalisierungsbestrebungen (vor dem Binnenmarkt)
Die ersten Maßnahmen der Gemeinschaft waren von begrenzter Tragweite. Im AEUV
(1957) wurde festgelegt, dass die Beschränkungen nur in dem für das Funktionieren
des gemeinsamen Marktes erforderlichen Maß aufgehoben werden müssen. Mit
der ersten Kapitalrichtlinie aus dem Jahr 1960, die 1962 geändert wurde, wurden
Beschränkungen für bestimmte Arten gewerblicher und privater Kapitalbewegungen
abgeschafft, etwa für Immobilienkäufe, die kurz- oder mittelfristige Kreditvergabe
für Handelsgeschäfte und den Erwerb börsengehandelter Wertpapiere. Einige
Mitgliedstaaten gingen noch weiter und hoben mit einseitigen nationalen Maßnahmen
praktisch alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs auf (etwa Deutschland und die
Benelux-Staaten). Im Jahr 1972 folgte eine weitere Richtlinie zu internationalen
Finanzströmen.
B. Weitere Fortschritte und allgemeine Liberalisierung in Bezug auf den
Binnenmarkt
Durch Änderungen an der ersten Kapitalrichtlinie wurde die Liberalisierung 1985 und
1986 u. a. auf langfristige Handelskredite und den Erwerb nicht börsengehandelter
Wertpapiere ausgedehnt. Im Jahr 1988 wurde der Kapitalverkehr mit einer Richtlinie
des Rates, mit der alle verbleibenden Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen
den Bewohnern der Mitgliedstaaten ab dem 1. Juli 1990 aufgehoben wurden,
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vollständig liberalisiert. Mit der Richtlinie sollte auch der Kapitalverkehr mit Drittländern
auf ähnliche Weise liberalisiert werden.
C. Das endgültige System
1. Grundsatz
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde der freie Kapitalverkehr als eine Grundfreiheit
des Vertrags eingeführt. Nach Artikel 63 AEUV sind heute alle Beschränkungen
des Kapital- und Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen
den Mitgliedstaaten und Drittländern verboten. Dem Gerichtshof der Europäischen
Union obliegt es, die Bestimmungen über den freien Kapitalverkehr auszulegen. Die
Rechtsprechung in diesem Bereich ist umfangreich. Beschränkt ein Mitgliedstaat
den freien Kapitalverkehr in ungerechtfertigter Weise, so wird ein reguläres
Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 258 bis 260 AEUV eingeleitet.
2. Ausnahmen und begründete Beschränkungen
Ausnahmen bestehen hauptsächlich für den Kapitalverkehr mit Drittländern
(Artikel 64 AEUV). Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, Beschränkungen
im Zusammenhang mit Direktinvestitionen und anderen Transaktionen, die an
einem bestimmten Stichtag bestanden, beizubehalten. Zudem kann der Rat nach
Anhörung des Europäischen Parlaments auch einstimmig Maßnahmen beschließen,
die für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit Drittländern einen Rückschritt
darstellen. Darüber hinaus können der Rat und das Europäische Parlament legislative
Maßnahmen im Zusammenhang mit Direktinvestitionen, der Niederlassung, der
Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu
den Kapitalmärkten beschließen. Artikel 66 AEUV betrifft Dringlichkeitsmaßnahmen
gegenüber Drittländern, die auf eine Dauer von sechs Monaten begrenzt sind.
Die einzigen gerechtfertigten Beschränkungen des Kapitalverkehrs im Allgemeinen,
einschließlich des Kapitalverkehrs innerhalb der Union, sind in Artikel 65 AEUV
festgelegt. Hierzu gehören: i) Maßnahmen zur Verhinderung von Verstößen gegen
innerstaatliches Recht (insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und
der Finanzdienstleistungsaufsicht), ii) Meldeverfahren für den Kapitalverkehr für
administrative oder statistische Zwecke und iii) Maßnahmen, die aus Gründen
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind. Der letzte Punkt
wurde während der europäischen Staatsschuldenkrise geltend gemacht, als Zypern
(2013) und Griechenland (2015) Kapitalkontrollen einführen mussten, um einen
übermäßigen Kapitalabfluss zu verhindern. Die verbleibenden Beschränkungen
wurden in Zypern 2015 und in Griechenland 2019 wieder aufgehoben. Das Aufkommen
des digitalen Finanzwesens – insbesondere Blockchain-basierter Kryptowährungen –
könnte die aktuellen Konzepte zur Sicherstellung des freien Kapitalverkehrs vor
Herausforderungen stellen.
Artikel 144 AEUV zufolge ist es im Rahmen von Programmen zur Stützung von
Zahlungsbilanzen gestattet, entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn
Schwierigkeiten das Funktionieren des Binnenmarkts gefährden oder plötzliche Krisen
auftreten. Diese Schutzklausel ist den Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraums
vorbehalten.
Zudem können nach Artikel 75 und 215 AEUV finanzielle Sanktionen verhängt werden,
und zwar entweder zur Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus oder aufgrund
von Beschlüssen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Im
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Zusammenhang mit den gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen nach
dessen Einmarsch in die Ukraine ist der freie Kapitalverkehr eingeschränkt.
3. Zahlungsverkehr
Artikel 63 Absatz 2 AEUV zufolge „sind alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern
verboten“.
Im Jahr 2001 wurde eine Verordnung zur Harmonisierung der Kosten innerstaatlicher
und grenzüberschreitender Zahlungen innerhalb des Euroraums verabschiedet. Diese
wurde im Jahr 2009 aufgehoben und ersetzt. Die neue Verordnung brachte den
Bewohnern der Mitgliedstaaten Vorteile, da die Entgelte für grenzüberschreitende
Zahlungen in Euro damit praktisch auf null herabgesetzt wurden. Diese wurde
im Anschluss im Jahr 2021 aufgehoben und ersetzt, um die Entgelte für
grenzüberschreitende Zahlungen zwischen Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb
des Euro-Währungsgebiets zu senken.
Mit der Zahlungsdiensterichtlinie wurde die Rechtsgrundlage für die Einführung
eines Regelwerks geschaffen, das für alle Zahlungsdienste in der EU gilt. Ziel
ist, grenzüberschreitende Zahlungen so leicht, effizient und sicher wie Zahlungen
innerhalb eines Mitgliedstaats zu machen und durch mehr Wettbewerb, der sich aus der
Öffnung des Zahlungsmarkts für neue Teilnehmer ergibt, die Effizienz zu stärken und
die Kosten zu senken. Die Zahlungsdiensterichtlinie bildet den erforderlichen Rahmen
für eine Initiative der europäischen Banken- und Zahlungsdienstleistungsbranche, den
sogenannten einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA). Ende 2010 waren die
SEPA-Instrumente zwar verfügbar, wurden aber kaum verwendet. Daher wurde 2012
eine Verordnung verabschiedet, in der EU-weit festgelegt wurde, wann die Umstellung
von den alten nationalen Überweisungen und Lastschriften auf die SEPA-Instrumente
abgeschlossen sein musste. Im Jahr 2015 verabschiedeten die gesetzgebenden
Organe die zweite Zahlungsdiensterichtlinie, mit der die alte Richtlinie aufgehoben
wurde. Die neue Richtlinie sorgt für mehr Transparenz und Verbraucherschutz.
Außerdem werden die Bestimmungen im Hinblick auf die Bereitstellung innovativer
Zahlungsdienste, einschließlich Internetzahlungen und mobiler Zahlungen, angepasst.
Die Richtlinie trat am 12. Januar 2016 in Kraft und wurde am 13. Januar 2018 wirksam.
D. Weitere Entwicklungen
Trotz der Fortschritte, die bei der Liberalisierung des Kapitalverkehrs in der EU
erzielt wurden, sind die Kapitalmärkte nach wie vor sehr fragmentiert. Aufbauend
auf der Investitionsoffensive für Europa hat die Kommission im September 2015 ihre
Leitinitiative gestartet: die Kapitalmarktunion. Dazu zählen verschiedene Maßnahmen,
mit denen bis 2019 ein wirklich integrierter Kapitalbinnenmarkt geschaffen werden
sollte. Eine Halbzeitbilanz des Aktionsplans zur Kapitalmarktunion wurde im Juni 2017
veröffentlicht. Zudem arbeiten die Kommission und die Mitgliedstaaten daran, die in
die nationale Zuständigkeit fallenden Hürden für grenzüberschreitende Investitionen
abzubauen. Um diese Problematik zu untersuchen, wurde eine Expertengruppe zu den
Hindernissen für den freien Kapitalverkehr eingerichtet. Im März 2017 veröffentlichte
die Kommission im Nachgang zu den Arbeitsergebnissen der Expertengruppe einen
Bericht, in dem die Lage in den Mitgliedstaaten dargestellt wird. Im März 2019
veröffentlichte sie eine Mitteilung mit dem Titel „Kapitalmarktunion: Fortschritte beim
Aufbau eines Kapitalbinnenmarkts für eine starke Wirtschafts- und Währungsunion“.
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Darauf folgte im September 2020 ein zweiter Aktionsplan zur Kapitalmarktunion mit 16
Prioritäten.
Die Kommission arbeitet zudem daran, dass die geltenden EU-internen bilateralen
Investitionsschutzverträge beendet werden, von denen viele schon vor den
letzten EU-Erweiterungsrunden abgeschlossen wurden. Die Kommission sieht in
diesen Verträgen zwischen Mitgliedstaaten ein Hemmnis für den Binnenmarkt,
da sie im Widerspruch zu dem Rechtsrahmen der EU stehen bzw. sich
mit ihm überschneiden. Beispielsweise werden bei den in diesen Verträgen
vorgesehenen Schiedsverfahren sowohl die einzelstaatlichen Gerichte als auch der
Gerichtshof der Europäischen Union ausgeschlossen, wodurch die Anwendung des
Unionsrechts behindert wird. Die Verträge können zudem zu Vorzugsbehandlungen
von Investoren aus bestimmten Mitgliedstaaten führen, die solche EU-internen
bilateralen Investitionsschutzverträge geschlossen haben. Am 24. Oktober 2019
wurde eine Einigung erzielt, die den Weg für die Beendigung der Verträge ebnet.
Am 29. Mai 2020 unterzeichneten 23 Mitgliedstaaten ein Übereinkommen zur
Beendigung bilateraler Investitionsschutzverträge zwischen den Mitgliedstaaten der
EU. Darüber hinaus veröffentlicht die Kommission jährlich Berichte und Studien zum
Kapitalverkehr innerhalb der EU und weltweit. In der durch COVID-19 ausgelösten
Krise griff trotz des extremen Drucks auf das Finanzsystem kein EU-Mitgliedstaat auf
Kapitalverkehrskontrollen in Bezug auf Kapitalabflüsse zurück.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat die Maßnahmen zur Förderung der Liberalisierung
des Kapitalverkehrs entschieden unterstützt. Es vertritt jedoch die Auffassung, dass
die Liberalisierung innerhalb der EU stärker vorangebracht werden sollte als zwischen
der EU und der übrigen Welt, damit Sparguthaben der EU vorrangig in der EU angelegt
werden. Das Parlament hat ferner darauf hingewiesen, dass die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs von einer vollständigen Liberalisierung der Finanzdienstleistungen und
einer Harmonisierung des Steuerrechts flankiert werden sollte. So soll ein einheitlicher
EU-Finanzmarkt entstehen. Auf politischen Druck des Parlaments hin konnte die
Kommission die Rechtsvorschriften über die Harmonisierung der inländischen und
grenzüberschreitenden Zahlungen auf den Weg bringen.
Das Parlament hat die Einführung der Kapitalmarktunion unterstützt. In
einer Entschließung des Parlaments wird hervorgehoben, dass für gleiche
Ausgangsbedingungen unter den Teilnehmern gesorgt werden muss, damit die
Bereitstellung von Kapital in der EU verbessert wird. Zudem wird darin gefordert, dass
bestehende Hindernisse für grenzüberschreitende Finanzierungen, insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen, beseitigt werden und der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde eine bedeutendere Rolle bei der Verbesserung der
Konvergenz der Finanzaufsicht zugewiesen wird. Im April 2019 nahm das Parlament
eine Reihe von Rechtsakten an, mit denen der Grundstein für die Kapitalmarktunion
gelegt wurde.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung.

Christian Scheinert
10/2023
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2.1.4. NIEDERLASSUNGS- UND
DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT

Die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit sind für die
unternehmerische und berufliche Mobilität innerhalb der EU von entscheidender
Bedeutung. Die vollständige Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ist
ausschlaggebend für die Festigung des Binnenmarkts, doch es bestehen nach
wie vor Hindernisse. Die COVID-19-Pandemie hat neue Herausforderungen mit
sich gebracht. Als Reaktion darauf verabschiedete das Europäische Parlament
im Februar 2022 eine Entschließung, in der es darlegte, wie die wirtschaftliche
Erholung nach der COVID-19-Pandemie die negativen Auswirkungen auf diese
überaus wichtigen Freiheiten am besten abmildern kann.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26 (Binnenmarkt), Artikel 49 bis 55 (Niederlassung) sowie Artikel 56 bis
62 (Dienstleistungen) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Selbstständig Erwerbstätige und Fachkräfte oder juristische Personen im Sinne
von Artikel 54 AEUV, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig eine Tätigkeit
ausüben, können i) ihre Wirtschaftstätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat stetig
und dauerhaft ausführen (Niederlassungsfreiheit: Artikel 49 AEUV) oder ii) ihre
Dienstleistungen vorübergehend in anderen Mitgliedstaaten anbieten und erbringen,
aber weiter im Herkunftsland ansässig bleiben (Dienstleistungsfreiheit: Artikel 56
AEUV). Dies setzt nicht nur die Abschaffung jeglicher Diskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit voraus, sondern auch die Annahme von Maßnahmen zur
Erleichterung der Ausübung dieser Freiheiten, etwa die Harmonisierung der nationalen
Vorschriften über den Zugang zu diesen Tätigkeiten oder deren gegenseitige
Anerkennung, damit diese Freiheiten tatsächlich in Anspruch genommen werden
können (2.1.6).

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Liberalisierungsregelung im Vertrag
1. „Grundfreiheiten“
Das Niederlassungsrecht umfasst das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat nach
den gleichen Bestimmungen, die dieser für seine eigenen Staatsangehörigen
festgelegt hat, selbstständige Erwerbstätigkeiten aufzunehmen und auszuüben sowie
Unternehmen zu gründen und zu leiten.
Die Dienstleistungsfreiheit bezieht sich auf alle Leistungen, die in der Regel
gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien
Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen.
Die Dienstleistungen erbringende Person kann zur Erbringung ihrer Leistungen ihre
Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung erbracht
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wird, und zwar unter den Voraussetzungen, die dieser Mitgliedstaat für seine eigenen
Staatsangehörigen vorschreibt.
2. Ausnahmen
Nach dem AEUV sind Tätigkeiten, die mit der Ausübung öffentlicher Gewalt
verbunden sind, von der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit ausgeschlossen
(Artikel 51 AEUV). Dieser Ausschluss wird allerdings durch eine restriktive Auslegung
begrenzt: Ausschlüsse können sich nur auf diejenigen Tätigkeiten und Funktionen
beziehen, die die Ausübung öffentlicher Gewalt beinhalten. Zudem kann ein ganzer
Berufszweig nur dann ausgeschlossen werden, wenn alle Tätigkeiten dieses Berufs
der Ausübung öffentlicher Gewalt gewidmet sind bzw. wenn der Teil, der mit der
Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden ist, von den übrigen Teilen nicht getrennt
werden kann. Ausnahmeregelungen gestatten den Mitgliedstaaten, die Erzeugung
von Kriegsmaterial oder den Handel damit (Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe b
AEUV) auszuschließen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
Gesundheit (Artikel 52 Absatz 1) eigene Regelungen für Ausländer beizubehalten.
B. Dienstleistungsrichtlinie – Vollendung des Binnenmarkts
Mit der Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG) wurde die
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU erweitert. Diese Richtlinie spielt aufgrund
ihrer umfangreichen potenziellen Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher
sowie KMU eine maßgebliche Rolle bei der Vollendung des Binnenmarkts. Mit ihr
soll ein offener EU-Binnenmarkt für Dienstleistungen geschaffen und zugleich die
Qualität der Dienstleistungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher sichergestellt
werden. Nach der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – eine
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ könnten durch
die vollständige Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie der Handel mit privaten
Dienstleistungen um 45% und ausländische Direktinvestitionen um 25% gesteigert
werden, was eine Zunahme des BIP um 0,5% bis 1,5% zur Folge hätte. Die
Richtlinie trägt zur Vereinfachung und Modernisierung des administrativen und
ordnungspolitischen Rahmens bei. Dies wird nicht nur durch die Überprüfung der
bestehenden Rechtsvorschriften und die Annahme und Änderung einschlägiger
Rechtsvorschriften erreicht, sondern auch durch Langzeitprojekte (Einführung
einheitlicher Ansprechpartner und Zusammenarbeit der Verwaltungen).
Die Umsetzung dieser Richtlinie hat sich erheblich verzögert. Während die
ersten Reformen zur Beseitigung zahlreicher Hindernisse im Binnenmarkt für
Dienstleistungen geführt haben, hat die Dynamik seit 2012 nachgelassen. Die
Reformbemühungen haben sich verlangsamt, wobei nennenswerte Fortschritte
vor allem in den Mitgliedstaaten zu verzeichnen waren, die entweder finanzielle
Unterstützung erhalten oder umfassende nationale Reformagenden aufweisen. Trotz
des Potenzials der Richtlinie, das BIP der EU um 2,6% zu steigern, wurden bislang nur
0,9% dieses Wachstumspotenzials ausgeschöpft, sodass eine ungenutzte Marge von
1,7% verbleibt. Obwohl diese Verzögerungen von der Kommission anerkannt werden,
ist es ihrer Ansicht nach nicht notwendig, die Richtlinie zu ändern. Stattdessen soll
sichergestellt werden, dass die Richtlinie durch Durchsetzungsmaßnahmen und die
Einführung des „Dienstleistungspakets“, das neue Legislativvorschläge zur Stärkung
des Dienstleistungssektors und zur Schließung der verbleibenden Umsetzungslücken
enthält, ihr gesamtes Potenzial entfaltet.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament spielte eine Schlüsselrolle bei der Liberalisierung selbstständiger
Tätigkeiten, indem es sicherstellte, dass bestimmte begrenzte Tätigkeiten den
Staatsangehörigen vorbehalten waren. Zudem verklagte es den Rat vor dem
Gerichtshof der Europäischen Union wegen Untätigkeit im Bereich der Verkehrspolitik.
Im Urteil von 1985 (Rechtssache Nr. 13/83 vom 22. Mai 1985) wurde festgestellt,
dass der Rat gegen die Römischen Verträge verstieß, indem er nicht für die
Dienstleistungsfreiheit im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs sorgte.
Folglich musste der Rat entsprechende Rechtsvorschriften erlassen. Die Rolle des
Parlaments wurde durch die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens und des
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens in Bezug auf die Niederlassungsfreiheit und
die Erbringung von Dienstleistungen erweitert.
Das Parlament spielte auch bei der Annahme und Überwachung der Anwendung
der Dienstleistungsrichtlinie eine entscheidende Rolle und forderte die Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, die Bestimmungen der Richtlinie einzuhalten und ordnungsgemäß
umzusetzen. Am 15. Februar 2011 nahm es eine Entschließung zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie und am 25. Oktober 2011 eine weitere Entschließung zu dem
Verfahren der gegenseitigen Evaluierung an. Nach einer Mitteilung der Kommission
vom Juni 2012 arbeitete der IMCO-Ausschuss des Parlaments einen Bericht über
den Stand und die Zukunft des Binnenmarkts für Dienstleistungen aus, der am
11. September 2013 im Plenum angenommen wurde.
Am 7. Februar 2013 nahm das Parlament außerdem eine Entschließung mit
Empfehlungen an die Kommission zur Governance des Binnenmarktes an, in der
die Bedeutung des Dienstleistungssektors als Kernbereich für das Wachstum, der
grundlegende Charakter der Dienstleistungsfreiheit und die Vorteile der vollständigen
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie hervorgehoben wurden.
Das Parlament hat den Vorschlägen über Telekommunikation Priorität eingeräumt,
wie etwa Verordnungen über elektronische Identifizierung (Verordnung (EU)
Nr. 910/2014) und einen „vernetzten Kontinent“. In seiner Entschließung vom Juli
2012 behandelte das Parlament Finanzdienstleistungen, einschließlich grundlegender
Zahlungsdienstleistungen und Hypothekarkrediten (Richtlinie 2014/17/EU). In einer
Entschließung vom März 2014 ging es auch auf Pauschalreisen ein. Mit der
Hypothekarkredit-Richtlinie wird der Verbraucherschutz durchgesetzt und eine
fundierte finanzielle Leistungsfähigkeit sichergestellt. Die Richtlinie über Märkte für
Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU) fördert die Transparenz. Im Jahr 2019
befasste sich das Parlament mit Barrierefreiheitsanforderungen (Richtlinie (EU)
2019/882) zur Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen. Zur
Unterstützung dieses Ziels wurde in einer Entschließung vom Oktober 2022 die
Einrichtung eines Zentrums „AccessibleEU“ vorgeschlagen, das Sachverständige und
Fachleute für Aspekte der Barrierefreiheit zusammenbringen soll.
Eine Studie[1] aus dem Jahr 2019 ergab, dass die EU-Rechtsvorschriften über
den freien Dienstleistungsverkehr, auch in den Bereichen Berufsqualifikationen und

[1]Pelkmans, J.: Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic
benefits for citizens and businesses (Beitrag zum Wachstum: Der europäische digitale Binnenmarkt –
Wirtschaftlicher Nutzen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen), Veröffentlichung für den Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität,
Europäisches Parlament, Luxemburg 2019.
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Einzelhandel, erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen: 284 Mrd. EUR
pro Jahr gemäß der Dienstleistungsrichtlinie, 80 Mrd. EUR aus freiberuflichen
Dienstleistungen und 20 Mrd. EUR aus Dienstleistungen im Rahmen der
öffentlichen Auftragsvergabe. Aus einer weiteren Studie[2] geht auch hervor,
dass der Dienstleistungssektor, auf den 24% des EU-Binnenhandels (gegenüber
20% am Anfang der 2000er-Jahre) und 78% der Bruttowertschöpfung der EU
entfallen, ausschlaggebend für das Wachstum ist. Die vielen unterschiedlichen
Rechtsvorschriften sowie die Herausforderungen im Bereich Informationspolitik
wurden jedoch in der Studie als Faktoren genannt, die die Unternehmenskosten
erhöhen und den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit in der
EU behindern.
In seiner Entschließung vom 17. April 2020 erkannte das Parlament die entscheidende
Rolle des Binnenmarkts für den Wohlstand Europas sowie für die Reaktion auf
die COVID-19-Pandemie an. Darüber hinaus hob es in seiner Entschließung vom
19. Juni 2020 die Bedeutung des Schengen-Raums für die EU hervor und forderte die
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Reisebeschränkungen zu lockern und auf eine
vollständige Schengen-Integration hinzuarbeiten.
Am 25. November 2020 nahm das Parlament eine Entschließung mit dem Titel „Auf
dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen und Verbraucher“
an, in der der Schwerpunkt auf verschiedenen Politikbereichen liegt, insbesondere
auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes und der Beteiligung der Unternehmen
am ökologischen Wandel (wesentlich für die Verbesserung der Nachhaltigkeit
des Binnenmarkts). Auf Ersuchen des IMCO-Ausschusses veröffentlichte die
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität der Generaldirektion
Interne Politikbereiche des Parlaments ein Briefing mit dem Titel „The European
Services Sector and the Green Transition“ (Der Dienstleistungssektor in der EU und
der Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft), mit dem ein Beitrag zu dieser
Entschließung geleistet wurde.
Am 20. Januar 2021 nahm das Parlament eine Entschließung mit dem Titel „Stärkung
des Binnenmarktes: die Zukunft des freien Dienstleistungsverkehrs“ an. In der
Entschließung wird betont, dass die Umsetzung der Binnenmarktvorschriften für
Dienstleistungen sichergestellt werden muss und die Durchsetzungsmaßnahmen der
Kommission verbessert werden müssen. Es wird außerdem hervorgehoben, dass der
Stand der Umsetzung des EU-Rechtsrahmens für Dienstleistungen bewertet werden
muss und Unternehmen durch einen besseren Zugang zu Informationen gestärkt
werden müssen.
Infolge der COVID-19-Pandemie wurde die Freizügigkeit im EU-Binnenmarkt,
einschließlich des freien Dienstleistungsverkehrs, erneut eingeschränkt. In einem
Webinar[3] der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, das
am 9. November 2020 stattfand, wurden die Auswirkungen der Pandemie
untersucht und wesentliche künftige Veränderungen bei der Nachfrage und

[2]Dahlberg, E. u. a.: Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Rechtliche Hindernisse für
Binnenmarktvorschriften in den Mitgliedstaaten), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg 2020.
[3]Milieu Consulting SRL: The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection – IMCO
Webinar Proceedings (Protokoll des Online-Seminars des IMCO-Ausschusses zu den Auswirkungen von
COVID-19 auf Binnenmarkt und Verbraucherschutz), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2020.
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dem Angebot an Dienstleistungen aufgrund des technischen Fortschritts
und veränderter Verbrauchergewohnheiten vorhergesagt. In einer dem IMCO-
Ausschuss im Februar 2021 vorgelegten Studie[4] wurde hervorgehoben,
dass die anfänglichen Grenzschließungen zwar grenzübergreifende freiberufliche
Dienstleistungen beeinträchtigten, die Einführung digitaler Instrumente jedoch die
Rückkehr zu einem gewissen Maß an Normalität erleichterte.
In der Entschließung des Parlaments vom 17. Februar 2022 zu der Beseitigung
von nichttarifären und nichtsteuerlichen Handelshemmnissen im Binnenmarkt
wurden nicht nur die generell fortbestehenden Hindernisse für die Waren- und
Dienstleistungsfreiheit, sondern insbesondere auch die Frage behandelt, wie die
COVID-19-Pandemie die vier Freiheiten (freier Warenverkehr, freier Personenverkehr,
freier Dienstleistungsverkehr und freier Kapitalverkehr) beeinträchtigt hat. Auch
wenn einige der durch die pandemiebedingten Beschränkungen verursachten
wirtschaftlichen Probleme mittels digitaler Werkzeuge zu einem gewissen Maße
behoben werden konnten, besteht diese Beeinträchtigung der vier Freiheiten dennoch
fort.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023

[4]Marcus, J. S. u. a.: The impact of COVID-19 on the Internal Market (Die Auswirkungen von COVID-19
auf den Binnenmarkt), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2021.
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2.1.5. FREIZÜGIGKEIT DER ARBEITNEHMER

Eine der vier Freiheiten der EU-Bürger ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Dazu
gehören das Recht der Arbeitnehmer, sich frei zu bewegen und niederzulassen,
das Zuzugs- und Aufenthaltsrecht für Familienmitglieder und das Recht, in einem
anderen Mitgliedstaat der EU zu arbeiten und ebenso wie die Staatsangehörigen
dieses Mitgliedstaats behandelt zu werden. Für den öffentlichen Dienst gelten
Einschränkungen. Die Europäische Arbeitsbehörde ist als spezielle Agentur für die
Förderung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, auch der entsandten Arbeitnehmer,
zuständig.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe a, Artikel 20, Artikel 26 und die Artikel 45-48 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist seit jeher eines der Gründungsprinzipien der EU.
Sie ist in Artikel 45 AEUV festgelegt und stellt ein Grundrecht der Arbeitnehmer dar, das
den freien Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr innerhalb des europäischen
Binnenmarkts ergänzt. Sie schließt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit
beruhenden unterschiedlichen Behandlung in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung
und sonstige Arbeitsbedingungen ein. Darüber hinaus sieht dieser Artikel vor, dass ein
EU-Arbeitnehmer das Recht hat, sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben,
sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen, sich
dort zur Ausübung einer Beschäftigung aufzuhalten und danach unter bestimmten
Bedingungen zu verbleiben.
Staatsangehörige der EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz)
sind berechtigt, in der EU zu arbeiten, wobei sie dieselben Rechte und Pflichten
wie EU-Arbeitnehmer haben. Die EU hat zudem mit anderen Nicht-EU-Ländern
Sonderabkommen geschlossen.

ERRUNGENSCHAFTEN

Laut Eurostat-Daten lebten 2021 3,9% (10,2 Millionen) der EU-Bürger im
erwerbsfähigen Alter (von 20-64 Jahren) in einem anderen Mitgliedstaat als dem,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, im Vergleich zu 2,4% im Jahr 2009. Darüber
hinaus wurden 1,7 Millionen Grenzgänger und 3,6 Millionen entsandte Arbeitnehmer
registriert.
A. Die derzeit geltende allgemeine Regelung der Freizügigkeit
Das Grundrecht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist seit den 1960er Jahren in
verschiedenen Verordnungen und Richtlinien verankert. Die Gründungsverordnung
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Verordnung (EWG) Nr. 1612/68) und die
ergänzende Richtlinie zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen
(Richtlinie 68/360/EWG des Rates) wurden mehrfach aktualisiert. Derzeit sind die
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wichtigsten EU-Vorschriften die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht auf Freizügigkeit
und Aufenthalt, die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer, die Verordnung (EU) 2019/1149 zur Errichtung einer Europäischen
Arbeitsbehörde und die Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der
Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen.
1. Reise- und Aufenthaltsrechte der Arbeitnehmer
Mit der Richtlinie 2004/38/EG wurde die Unionsbürgerschaft als Grundstatus für
Angehörige von Mitgliedstaaten eingeführt, die ihr Reise- und Aufenthaltsrechtsrecht
im Hoheitsgebiet der Europäischen Union ausüben. Jeder EU-Bürger ist berechtigt,
sich in den ersten drei Monaten im Hoheitsgebiet eines anderen EU-Landes
ohne Bedingungen und Formalitäten aufzuhalten, sofern er über einen gültigen
Personalausweis oder Reisepass verfügt. Bei längeren Aufenthalten kann der
Aufnahmemitgliedstaat von Bürgern verlangen, ihren Aufenthalt binnen einer
angemessenen und nicht diskriminierenden Frist zu melden.
Das Recht von EU-Bürgern, sich länger als drei Monate in einem anderen Mitgliedstaat
aufzuhalten, ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Für diejenigen, die keine
Arbeitnehmer oder selbstständig sind, hängt ihr Aufenthaltsrecht davon ab, ob sie
über genügend Mittel verfügen, um das Sozialhilfesystem des Aufnahmemitgliedstaats
nicht zu belasten, und ob sie krankenversichert sind. Das Aufenthaltsrecht haben auch
Studierende und Auszubildende sowie (unfreiwillig) Arbeitslose, die sich als arbeitslos
gemeldet haben.
Jeder EU-Bürger, der sich rechtmäßig fünf Jahre lang ununterbrochen im Hoheitsgebiet
des Aufnahmemitgliedstaats aufgehalten hat, erwirbt das dauerhafte Aufenthaltsrecht.
Mit der Richtlinie wurde die Familienzusammenführung aktualisiert, indem die
Definition des „Familienangehörigen“, die sich zuvor nur auf Ehegatten, Verwandte
in absteigender Linie, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
denen Unterhalt gewährt wird, und Verwandte in aufsteigender Linie, denen Unterhalt
gewährt wird, erstreckte, auf eingetragene Lebenspartner ausgedehnt, wenn nach
den Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats die eingetragene Partnerschaft
der Ehe gleichgestellt wird. Unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit verfügen diese
Familienangehörigen des Arbeitnehmers über ein Aufenthaltsrecht in demselben Land.
2. Beschäftigung
Die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 legt die Vorschriften zu Beschäftigung, zur
Gleichbehandlung und für Familienangehörige von Arbeitnehmern fest. Jeder
Angehörige eines Mitgliedstaats ist berechtigt, eine Beschäftigung in einem
anderen Mitgliedstaat im Einklang mit den für die Arbeitnehmer dieses Staats
geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften zu suchen. Die Mitgliedstaaten dürfen
keine diskriminierenden Praktiken anwenden, wie z. B. die Beschränkung von
Stellenangeboten auf Staatsangehörige oder Sprachkenntnisse, die über das
hinausgehen, was für die betreffende Stelle angemessen und notwendig ist. Ferner hat
ein mobiler Arbeitnehmer den Anspruch, dort die gleiche Unterstützung zu erhalten,
die die Arbeitsämter des Aufnahmemitgliedstaats den eigenen Staatsangehörigen
gewähren, und er oder sie hat ferner das Recht, sich lange genug in dem
Aufnahmemitgliedstaat aufzuhalten, um nach Arbeit suchen, sich auf eine Stelle zu
bewerben und eingestellt werden zu können. Dieses Recht gilt in gleicher Weise für
alle Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob es sich um
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Festangestellte, Saisonarbeiter, Grenzgänger oder um Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit
im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung ausüben, handelt.
Diese Regeln gelten jedoch nicht für entsandte Arbeitnehmer, da sie nicht von
ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen: Vielmehr machen die Arbeitgeber
von ihrer Dienstleistungsfreiheit Gebrauch, wenn sie Arbeitnehmer vorübergehend
ins Ausland zu entsenden. Entsandte Arbeitnehmer werden durch die EU-Richtlinie
über die Entsendung von Arbeitnehmern (Richtlinie (EU) 2018/957 zur Änderung
der Richtlinie 96/71/EG) geschützt, die in Bezug auf die Entlohnung die gleichen
Vorschriften wie für die inländischen Arbeitnehmer im Aufnahmeland vorsieht und den
Zeitraum regelt, nach dem das Arbeitsrecht des Aufnahmelandes gilt (2.1.13).
In Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen im Hoheitsgebiet
des Aufnahmestaates genießen Arbeitnehmer, die die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzen und im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt
sind, die gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen wie die inländischen
Arbeitnehmer. Außerdem haben sie Anspruch auf gleiche Behandlung bei der
Ausübung gewerkschaftlicher Rechte.
Vorschriften gegen Diskriminierung finden ebenfalls Anwendung auf Kinder eines
mobilen Arbeitnehmers. Die Mitgliedstaaten sollten diese Kinder ermutigen, an einer
allgemeinen und beruflichen Bildung teilzunehmen, um ihre Integration zu erleichtern.
Schließlich erhalten die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 35 der Richtlinie 2004/38/EG
ausdrücklich die Befugnis, im Falle von Missbrauch oder Betrug jegliche durch diese
Richtlinie verliehenen Rechte zu widerrufen.
3. Rechtsprechung zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer
Seit der Einführung der Unionsbürgerschaft hat der Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) die Auslegung der Richtlinie 2004/38/EG in einer Reihe von
Rechtssachen zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer weiterentwickelt. Eine spezielle
Internet-Datenbank der Kommission stellt die Rechtsprechung in diesem Bereich vor.
B. Einschränkungen der Freizügigkeit
Im Vertrag wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, einem
Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats die Einreise oder den Aufenthalt aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit zu verweigern.
Ausschlaggebend für solche Maßnahmen ist ausschließlich das persönliche
Verhalten der betreffenden Person, das eine hinreichend schwere und tatsächliche
Gefährdung darstellen muss, die ein Grundinteresse des Staates berührt. In diesem
Zusammenhang sieht die Richtlinie 2004/38/EG eine Reihe von Verfahrensgarantien
vor.
Nach Artikel 45 Absatz 4 AEUV gilt die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht für die
Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung, wobei diese Ausnahmeregelung vom
EuGH jedoch sehr eng ausgelegt wird.
Für eine Übergangsfrist, die nach dem EU-Beitritt neuer Mitgliedstaaten gilt,
können bestimmte Bedingungen zur Anwendung kommen, die die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer aus, in und zwischen diesen Mitgliedstaaten einschränken. Derzeit
gelten keine Übergangsfristen.
Mit dem Brexit wurde die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen dem Vereinigten
Königreich und der EU der 27 am 31. Dezember 2020 beendet. Die Rechte der
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Bürger der EU der 27, die bereits im Vereinigten Königreich leben und arbeiten,
und der britischen Bürger, die in der EU der 27 leben und arbeiten, fallen unter das
Austrittsabkommen, durch das man ihnen weiter das Recht auf Verbleib oder Arbeit
gewährt, für ihre Nichtdiskriminierung sorgt und ihre Sozialversicherungsansprüche
schützt. Alle neuen grenzübergreifenden Fragen in Bezug auf die soziale Sicherheit,
die sich nach dem 1. Januar 2021 ergeben, fallen unter das Abkommen über Handel
und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.
C. Maßnahmen zur Förderung der Freizügigkeit
Die EU hat große Anstrengungen unternommen, um ein für die Mobilität der
Arbeitskräfte günstiges Umfeld zu schaffen. Dazu zählen:
— Die Reform des Systems zur Anerkennung von in anderen EU-Mitgliedstaaten

erworbenen Berufsqualifikationen, mit der das Verfahren harmonisiert und
vereinfacht werden soll. Dazu gehört die automatische Anerkennung einer Reihe
von Berufen im Gesundheitswesen und von Architekten (Richtlinie 2013/55/EG
zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG 2.1.6);

— die Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises im Jahr 2016 für
ausgewählte reglementierte Berufe;

— die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, einschließlich der
Übertragbarkeit des Sozialschutzes, mittels der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
und der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009, die derzeit überarbeitet wird
(2.3.4);

— eine Europäische Krankenversicherungskarte (2004) als Nachweis der
Versicherung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und eine Richtlinie über
die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung (Richtlinie 2011/24/EU);

— Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Wahrung von
Zusatzrentenansprüchen (Richtlinie 2014/50/EU);

— die Verpflichtung, Gerichtsverfahren zur Einlegung von Rechtsbehelfen für
diskriminierte Arbeitnehmer sicherzustellen und Stellen zur Förderung und
Überwachung der Gleichbehandlung zu benennen (Richtlinie 2014/54/EU).

Die Europäische Arbeitsbehörde (ELA), eine Initiative im Rahmen der
europäischen Säule sozialer Rechte, wurde am 31. Juli 2019 eingerichtet.
Ihre wichtigsten Ziele sind eine bessere Durchsetzung der EU-Vorschriften zur
Arbeitskräftemobilität und zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die
Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für mobile Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
die Unterstützung der Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten bei der
grenzüberschreitenden Durchsetzung, einschließlich gemeinsamer Kontrollen und
Mediation zur Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten, und die Förderung
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht
angemeldeter Erwerbstätigkeit.
Die Agentur integriert oder absorbiert verschiedene frühere europäische Initiativen, die
für die Arbeitskräftemobilität relevant sind, insbesondere das Portal zur beruflichen
Mobilität, EURES (Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen), und die europäische
Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit.
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D. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Angriffs Russlands auf die
Ukraine auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
Die COVID-19-Pandemie, von der die EU seit Anfang 2020 heimgesucht wird,
führte zu beispiellosen Beschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitskräften in den
EU-Mitgliedstaaten, insbesondere infolge der Wiedereinführung von Grenzkontrollen
an den Binnengrenzen. Grenzgänger, Saisonarbeiter und entsandte Arbeitnehmer
waren daher vermehrt von Beschränkungen der Mobilität und einer wachsenden
Arbeitslosigkeit betroffen. Im März 2020 veröffentlichte die Kommission Leitlinien für
die Ausübung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern während der COVID-19-Pandemie.
Am 13. Oktober 2020 nahm der Rat eine Empfehlung für einen koordinierten Ansatz
zur Beschränkung der Freizügigkeit als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie an, die
Bestimmungen über den Verzicht auf Quarantäneanforderungen für Arbeitnehmer in
systemrelevanten Funktionen enthält, gefolgt von einer Aktualisierung der Empfehlung
am 1. Februar 2021.
Infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine sind Millionen von Menschen aus
der Ukraine in die Europäische Union geflohen. Die Kommission hat umgehend eine
Richtlinie über vorübergehenden Schutz vorgeschlagen, um wirksam zu helfen. Mit
dieser Richtlinie erhalten Menschen, die aus der Ukraine fliehen, einen Aufenthaltstitel
sowie Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. Die Kommission hat einen
Leitfaden erstellt, um den Menschen beim Zugang zu Arbeit, beruflicher Bildung und
Erwachsenenbildung zu helfen. Ziel dieses Leitfadens ist es, die rasche und wirksame
Integration ukrainischer Flüchtlinge in den europäischen Arbeitsmarkt zu gewährleisten
und die Anerkennung ihrer akademischen Abschlüsse und beruflichen Qualifikationen
zu erleichtern. Zahlen aus dem Juli 2023 weisen darauf hin, dass über 4,1 Millionen
Menschen aus der Ukraine aktuell vom vorübergehenden Schutzmechanismus
profitieren.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat sich stets dafür eingesetzt, dass die EU und
ihre Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen koordinieren und die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer fördern.
In seiner Entschließung vom 16. Januar 2014 zur Achtung des Grundrechts auf
Freizügigkeit in der EU hat das Parlament darauf hingewiesen, dass das Recht
auf Freizügigkeit zum Zweck der Arbeit nicht mit rechtswidrigen Ansprüchen an
die Sozialversicherungssysteme in Verbindung gebracht werden sollte, und forderte
die Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu vermeiden, die das in grundlegenden
Rechtsakten der EU festgelegte Recht auf Freizügigkeit einschränken könnten.
Das Parlament hat die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) in seiner
Entschließung vom 16. April 2019 unterstützt. Es drängte auf die Schaffung eines
einzigen Portals für den freien Verkehr sowie auf die Möglichkeit, dass die Europäische
Arbeitsbehörde aus eigener Initiative gemeinsame Inspektionen vorschlägt. Darüber
hinaus hat es die Zusammenarbeit im Bereich der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit
zu ihren Hauptaufgaben hinzugefügt und damit sichergestellt, dass die Europäische
Plattform zur Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit (die 2016 mit
starker Unterstützung des Parlaments gegründet wurde) ihre Aktivitäten fortsetzt.
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In seiner Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der
EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen forderte das
Parlament, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr für Saisonarbeiter und
Grenzgänger, insbesondere in wichtigen Wirtschaftszweigen, nicht eingeschränkt
wird. Am 19. Juni 2020 hat das Parlament eine Entschließung zum europäischen
Schutz von Grenzgängern und Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der
COVID-19-Krise angenommen. Ein Jahr später wies das Europäische Parlament
in seiner Entschließung vom 19. Mai 2021 zu den Auswirkungen der EU-
Vorschriften auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den freien Dienstleistungsverkehr:
Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU als Instrument zur Abstimmung von
Anforderungen und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt erneut auf die besondere
Schutzbedürftigkeit von Grenzgängern, entsandten Arbeitnehmern, Saisonarbeitern
und sonstigen mobilen Arbeitnehmern während der COVID-19-Pandemie hin
und forderte, dass die strukturellen Mängel im europäischen und nationalen
Regelungsrahmen angegangen werden müssten. Das Parlament forderte die
verbesserte Durchführung, Durchsetzung und Überwachung der überarbeiteten
Entsenderichtlinie sowie die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, wo die
Arbeitnehmer und Arbeitgeber Zugang zu den digitalen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Mobilität von Arbeitskräften und die Entsendung von
Arbeitnehmern haben.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Aoife Kennedy
10/2023
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2.1.6. GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON DIPLOMEN

Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind Eckpfeiler des Binnenmarktes
und ermöglichen die Mobilität von Unternehmen und Fachkräften innerhalb
der Europäischen Union. Zur Verwirklichung dieser Freiheiten müssen die
Diplome und Befähigungsnachweise, die auf nationaler Ebene erworben wurden,
allgemein anerkannt werden. Es wurden bereits verschiedene Maßnahmen
zur Harmonisierung und gegenseitigen Anerkennung von Diplomen und
Befähigungsnachweisen ergriffen, und es werden weitere Rechtsvorschriften in
diesem Bereich erarbeitet.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26 und 53 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Damit selbstständig Erwerbstätige und Fachkräfte sich in einem anderen Mitgliedstaat
niederlassen oder vorübergehend dort ihre Dienste anbieten können, müssen die in
den verschiedenen Mitgliedstaaten ausgestellten Diplome, Prüfungszeugnisse und
anderen Nachweise der beruflichen Qualifikation gegenseitig anerkannt werden. Alle
einzelstaatlichen Bestimmungen über den Zugang zu den verschiedenen Berufen
müssen koordiniert und harmonisiert werden.

ERFOLGE

In Artikel 53 Absatz 1 AEUV ist vorgesehen, dass durch die gegenseitige
Anerkennung der Diplome und sonstigen Befähigungsnachweise, die in den einzelnen
Mitgliedstaaten für den Zugang zu reglementierten Berufen erforderlich sind, die
Niederlassungsfreiheit und die Erbringung von Dienstleistungen erleichtert werden.
Außerdem wird darin auf die Notwendigkeit einer Koordinierung der einzelstaatlichen
Vorschriften für die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten eingegangen.
In Absatz 2 des Artikels heißt es, dass die gegenseitige Anerkennung in Fällen,
in denen die Harmonisierung schwierig ist, die Koordinierung der Bedingungen
für die Ausübung dieser Berufe in den einzelnen Mitgliedstaaten voraussetzt. Seit
Mitte der 1970er-Jahre wird der Prozess der Harmonisierung durch eine Reihe
von Richtlinien vorangetrieben. Auf dieser Grundlage werden die Rechtsvorschriften
über die gegenseitige Anerkennung an die jeweiligen Erfordernisse angepasst. Die
Rechtsvorschriften sind je nach Beruf mehr oder weniger vollständig. In jüngster Zeit
wurde ein eher allgemeiner Ansatz verfolgt.
A. Branchenspezifischer Ansatz (nach Berufen)
1. Gegenseitige Anerkennung nach der Harmonisierung
Die Harmonisierung erfolgte im Gesundheitswesen aus dem einfachen Grund
schneller, dass sich die beruflichen Anforderungen und insbesondere die
Ausbildungsgänge (im Gegensatz zu anderen Berufen) von Land zu Land nur wenig
voneinander unterscheiden. Deshalb war es nicht schwierig, eine erhebliche Zahl
von Berufen zu harmonisieren (z. B. Ärzte, Pflegepersonal, Tierärzte, Hebammen
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und selbstständige Handelsvertreter). Ziel der Richtlinie über Berufsqualifikationen
(Richtlinie 2005/36/EG) war es, bereits bestehende Richtlinien klarer, einfacher
und moderner zu fassen und die Vorschriften für die reglementierten Berufe
von Ärzten, Zahnärzten, Pflegepersonal, Tierärzten, Hebammen, Apothekern und
Architekten in einem Rechtstext zusammenzuführen. In der Richtlinie wird festgelegt,
wie die „Aufnahmemitgliedstaaten“ die in einem anderen Mitgliedstaat (dem
„Herkunftsmitgliedstaat“) erworbenen Berufsqualifikationen anerkennen sollten. Die
Anerkennung von Berufsqualifikationen umfasst sowohl ein allgemeines System zur
Anerkennung als auch Einzelregelungen für die vorstehend genannten Berufe. Bei
der Anerkennung werden unter anderem das Qualifikationsniveau, die Aus- und
Weiterbildung sowie die (allgemeine und fachliche) Berufserfahrung berücksichtigt.
Die Richtlinie gilt auch für Berufsqualifikationen im Bereich Verkehr sowie für
Versicherungsvermittler und gesetzlich zugelassene Abschlussprüfer. Diese Berufe
wurden zuvor durch gesonderte Richtlinien geregelt. Am 22. Juni 2011 nahm die
Kommission ein Grünbuch zur Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen
(KOM(2011)0367) an, in dem eine Reform der Systeme der Anerkennung von
Berufsqualifikationen vorgeschlagen wurde, um die Mobilität der Arbeitskräfte zu
erleichtern und die Aus- und Weiterbildung an die aktuellen Anforderungen des
Arbeitsmarktes anzupassen. Am 19. Dezember 2011 veröffentlichte die Kommission
einen Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen
(KOM(2011)0883), der auf den Ergebnissen der verschiedenen Konsultationen
beruhte und auf die Entschließung des Parlaments vom 15. November 2011 Bezug
nahm. Zu den wichtigsten Vorschlägen zählten: die Einführung des Europäischen
Berufsausweises, die Angleichung der Mindestanforderungen an die Ausbildung,
die automatische Anerkennung von sieben Berufen, nämlich Architekten, Zahnärzte,
Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen, Apotheker und Tierärzte, und die Einführung
des Binnenmarktinformationssystems, das eine verstärkte Zusammenarbeit bei der
Anerkennung von Diplomen ermöglicht. Die wichtigsten Ziele bei der Überarbeitung
waren die Erleichterung und Förderung der Mobilität von Fachkräften in der gesamten
EU und die Verringerung des Arbeitskräftemangels in einigen Mitgliedstaaten. Die
geänderte Richtlinie (Richtlinie 2013/55/EU) wurde am 20. November 2013 erlassen.
Zu Beginn der COVID-19-Pandemie hat die Kommission in einer Mitteilung zur
Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung der Qualifikationen von Fachkräften
im Gesundheitswesen Orientierungshilfen gegeben und betont, dass deren
größtmögliche Freizügigkeit wichtig ist, um die Patientensicherheit zu gewährleisten
(C(2020)3072).
2. Gegenseitige Anerkennung ohne Harmonisierung
Bei anderen Berufen haben unterschiedliche nationale Vorschriften eine
Harmonisierung verhindert. Dadurch ist es schwieriger geworden, die gegenseitige
Anerkennung zu erreichen. Aufgrund der Vielfalt der Rechtssysteme wurde die
vollständige gegenseitige Anerkennung der Diplome und Befähigungsnachweise
verhindert, die eine sofortige Niederlassungsfreiheit auf der Basis eines im
Herkunftsmitgliedstaat erworbenen Diploms gewährleistet hätte. Mit der Richtlinie
77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 wurde es Rechtsanwälten gestattet,
gelegentlich Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zu erbringen. Für die
Niederlassungsfreiheit ist jedoch ein Diplom des Aufnahmemitgliedstaats erforderlich.
Die Richtlinie 98/5/EG vom 16. Februar 1998 war ein bedeutender Schritt nach
vorn, da sich laut dieser Richtlinie Rechtsanwälte mit einem Diplom, das in einem
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beliebigen Mitgliedstaat erworben wurde, in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen
dürfen, um dort ihren Beruf auszuüben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass der
Aufnahmemitgliedstaat vorschreiben kann, dass die betreffenden Rechtsanwälte
bei der Vertretung und der Verteidigung ihrer Klienten vor Gericht durch einen
einheimischen Rechtsanwalt unterstützt werden müssen. Nach dreijähriger Tätigkeit
auf der Grundlage dieser Regelung können die Rechtsanwälte (sofern sie dies
wünschen) nach dem Bestehen einer vom Aufnahmemitgliedstaat festgelegten
Eignungsprüfung das Recht auf die uneingeschränkte Ausübung ihres Berufs
erwerben, ohne eine Befähigungsprüfung ablegen zu müssen. Dieser Grundsatz
wurde in anderen Richtlinien auf weitere Berufe angewendet, wie beispielsweise
auf Güterkraftverkehrsunternehmer, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler,
Friseure und Architekten.
B. Allgemeiner Ansatz
Die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zur gegenseitigen branchenbezogenen
Anerkennung (die mit einer mehr oder weniger umfassenden Harmonisierung der
einzelstaatlichen Vorschriften einhergehen kann) stellt seit jeher ein langwieriges
und mühsames Verfahren dar. Dadurch wurde die Notwendigkeit eines allgemeinen
Systems zur gegenseitigen Anerkennung der Gleichwertigkeit von Diplomen deutlich,
das für alle reglementierten Berufe gilt, die keinen spezifischen EU-Vorschriften
unterliegen. Mit diesem neuen allgemeinen Ansatz änderte sich der Blickwinkel.
Vorher erfolgte die „Anerkennung“ vorbehaltlich des Bestehens von EU-Vorschriften
über die „Harmonisierung“ des betreffenden reglementierten Berufs oder der
entsprechenden Tätigkeit. Danach vollzog sich die „gegenseitige Anerkennung“ im
Rahmen der geltenden Vorschriften für alle betroffenen reglementierten Berufe beinahe
automatisch, ohne dass branchenspezifische abgeleitete Rechtsakte erlassen werden
mussten. Ab diesem Zeitpunkt wurden die „Harmonisierung“ und die „gegenseitige
Anerkennung“ parallel angewandt, wobei sie sich in einigen Fällen auch ergänzen
konnten, wenn sowohl eine Verordnung als auch eine Richtlinie angewandt wurden
(Entschließungen des Rates vom 3. Dezember 1992 und vom 15. Juli 1996 zur
Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen bzw. zur Transparenz auf dem
Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise). Der Aufnahmemitgliedstaat
kann Antragstellenden den Zugang zu dem betreffenden Beruf nicht verweigern, wenn
sie über die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat erforderlichen Qualifikationen verfügen.
Sollte die abgeschlossene Ausbildung jedoch von kürzerer Dauer gewesen sein,
als dies im Aufnahmemitgliedstaat üblich ist, so kann der Aufnahmemitgliedstaat
eine Berufserfahrung von bestimmter Dauer verlangen. Sollte sich die Ausbildung
im Aufnahmemitgliedstaat sehr stark von der Ausbildung im Herkunftsmitgliedstaat
unterscheiden, kann der Aufnahmemitgliedstaat von den Antragstellenden die
Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung fordern, sofern
für die Tätigkeit keine Kenntnis des nationalen Rechts notwendig ist.
Dennoch hat die Kommission im Mai 2018 einen Vorschlag für eine Empfehlung des
Rates (COM(2018)0270) vorgelegt, um die automatische gegenseitige Anerkennung
von Lernzeiten im Ausland während der Hochschulausbildung und der Sekundarstufe II
voranzutreiben. Diese Empfehlung wurde vom Rat am 26. November 2018
angenommen und stellt einen wichtigen Meilenstein im Hinblick auf das Bestreben
der Kommission dar, bis 2025 den europäischen Bildungsraum (COM(2020)0625)
zu errichten, der eine automatische gegenseitige Anerkennung ohne ein separates
Anerkennungsverfahren in der gesamten EU vorsieht.
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Trotz dieses Engagements für die Errichtung des europäischen Bildungsraums
bis 2025 haben einige Mitgliedstaaten außerhalb des EU-Rahmens interregionale
Lösungen eingeführt, um schneller zu einer automatischen gegenseitigen
Anerkennung zu gelangen. So haben die Benelux-Länder (Belgien, Niederlande
und Luxemburg) und die baltischen Länder (Estland, Lettland und Litauen) am
27. September 2021 ein Abkommen über die automatische Anerkennung von
Abschlüssen unterzeichnet.
Als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine gab die Kommission im
April 2022 eine Empfehlung zur Anerkennung von Qualifikationen für aus der Ukraine
fliehende Menschen ab.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Am 15. November 2011 nahm das Parlament eine Entschließung zu der Umsetzung
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen an, in der die
Modernisierung und Verbesserung dieser Richtlinie und der Einsatz der effizientesten
und am besten geeigneten Technologien gefordert wird. Das Parlament schlug darin
die Einführung eines europäischen Berufsausweises vor, einem offiziellen Dokument,
das von allen zuständigen Behörden anerkannt wird, um das Anerkennungsverfahren
zu erleichtern.
Als Reaktion auf die Entschließung des Parlaments legte die Kommission
am 19. Dezember 2011 einen Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie
über Berufsqualifikationen vor. Nach erfolgreichen Trilogverhandlungen stellte das
Parlament die Übernahme der vorgeschlagenen Änderungen sicher. Dazu gehören
die Einführung eines Berufsausweises auf freiwilliger Basis, die Einrichtung eines
Vorwarnmechanismus, die Präzisierung der Bestimmungen über den partiellen
Zugang zu reglementierten Berufen, Bestimmungen über Sprachkenntnisse sowie die
Einrichtung eines Mechanismus zur gegenseitigen Evaluierung der reglementierten
Berufe, um für mehr Transparenz zu sorgen. Dies führte am 20. November 2013 zur
Annahme der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.
Seit Oktober 2023 berät der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des
Europäischen Parlaments über Maßnahmen zur Korrektur dieser Richtlinie, damit
rumänische Absolventen der Krankenpflege ihre Qualifikationen EU-weit anerkennen
lassen können, ohne Berufserfahrung in diesem Bereich nachweisen zu müssen.
Anschließend nahmen Parlament und Rat die Richtlinie über eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung (Richtlinie (EU) 2018/958) vom 28. Juni 2018 an, mit
der eine harmonisierte Verhältnismäßigkeitsprüfung eingeführt wird, die von allen
Mitgliedstaaten vor der Annahme nationaler Berufsreglementierungen durchzuführen
ist. Am 25. Oktober 2018 nahm das Parlament eine Entschließung zur Förderung der
automatischen gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen an.
Im November 2020 veröffentlichte die Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität eine Studie[1] im Auftrag des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, in der untersucht wurde, welche Hindernisse für die Freizügigkeit

[1]Dahlberg, E. u. a.: Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Rechtliche Hindernisse für
Binnenmarktvorschriften in den Mitgliedstaaten), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg 2020.
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im Binnenmarkt, einschließlich für den freien Dienstleistungsverkehr und den Zugang
zu reglementierten Berufen, auf nationaler Ebene bestehen. Die Studie ergab, dass
Unterschiede bei den Qualifikationen, wie etwa bezüglich des Niveaus oder der Dauer
der Ausbildung, bei den Vorschriften für die Anerkennung von Berufsqualifikationen
und bei den Verwaltungsverfahren für den Zugang zu Berufsverbänden die
Freizügigkeit der Fachkräfte im Binnenmarkt behindern.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/imco/home/highlights


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 38
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2.1.7. DER ALLGEGENWÄRTIGE DIGITALE BINNENMARKT

Der digitale Binnenmarkt bietet viele Vorteile für die Wirtschaft; durch ihn sinken
die Umweltauswirkungen und er trägt zur Verbesserung der Lebensqualität durch
elektronischen Handel und elektronische Verwaltung bei. Da sich die Dienste
von festen auf mobile Plattformen verlagern, ist ein EU-Rahmen für Cloud-
Computing, dem grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalten und nahtloser mobiler
Daten erforderlich, während gleichzeitig die Privatsphäre und die Cybersicherheit
geschützt werden. Während der COVID-19-Krise war der Europäische digitale
Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung. In den kommenden Jahren wird der
digitale Binnenmarkt durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über
digitale Märkte erheblich verändert.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 26, 27, 114 und 115 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union.

ZIELE

Mit dem digitalen Binnenmarkt sollen nationale Schranken für bargeldlose
Transaktionen beseitigt werden, indem auf dem gemeinsamen Marktkonzept
aufgebaut wird, das mit dem Ziel konzipiert wurde, Handelsbarrieren zwischen den
Mitgliedstaaten abzuschaffen. Daraus entwickelte sich der Binnenmarkt, in dem der
freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gefördert wird. Mit
der Strategie Europa 2020 wurde die Digitale Agenda für Europa anerkannt, indem
der Schwerpunkt für das Erreichen der Ziele der EU für 2020 auf Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) gelegt wird. Dem digitalen Binnenmarkt
wird eine vorrangige Stellung eingeräumt und er ist wesentlicher Bestandteil der
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt der Kommission (COM(2015)0192) und der
Agenda 2019-2024[1] der Präsidentin der Kommission.
Mit dem digitalen Binnenmarkt kann der Zugang zu Informationen erweitert,
Transaktionskosten verringert, Umweltauswirkungen reduziert und bessere
Geschäftsmodelle eingeführt werden. Durch das Wachstum des elektronischen
Handels werden den Verbrauchern greifbare Vorteile wie neue Produkte, niedrigere
Preise, eine größere Auswahl und qualitativ hochwertigere Waren geboten,
während gleichzeitig der grenzüberschreitende Handel angekurbelt und ein
einfacher Preisvergleich ermöglicht wird. Darüber hinaus hat die Ausweitung von
Dienstleistungen im Rahmen des E-Government die Optimierung der Online-
Compliance zur Folge und Organisationen in der EU erhalten besseren Zugang zu
Arbeits- und Geschäftsangeboten.

ERRUNGENSCHAFTEN

Angesichts des noch nicht vollständig ausgeschöpften Potenzials des Binnenmarkts
haben das Parlament, der Rat und die Kommission Maßnahmen zu seiner

[1]Siehe „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa: Politische Leitlinien für die
künftige Europäische Kommission 2019-2024“.
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Neubelebung initiiert und die Öffentlichkeit und die Verbraucher sowie kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) in das Zentrum der Binnenmarktpolitik gerückt.[2]

Dabei kommt dem digitalen Binnenmarkt eine entscheidende Rolle zu.
In ihrer Mitteilung „Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020) stellte die Kommission sieben Leitinitiativen
vor, darunter die Digitale Agenda, die dazu beitragen sollen, „die EU in eine
intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft zu verwandeln, die durch ein
hohes Beschäftigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen ausgeprägten sozialen
Zusammenhalt gekennzeichnet ist“.
Durch die Mitteilungen der Kommission und der Entschließung des Parlaments
vom 20. Mai 2010 wurde der Weg für die Mitteilung „Auf dem Weg zu einer
Binnenmarktakte“ (KOM(2010)0608) geebnet, mit der Maßnahmen zur Förderung
der EU-Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen eingeführt werden. Im
Oktober 2012 präsentierte die Kommission die Binnenmarktakte II (COM(2012)0573),
in der zwölf Leitaktionen mit dem Schwerpunkt auf den vier wichtigsten Motoren
für Wachstum, Beschäftigung und Vertrauen enthalten sind: integrierte Netze,
grenzüberschreitende Mobilität, digitale Wirtschaft und Maßnahmen zur Förderung des
Zusammenhalts und des Nutzens für die Verbraucher.
Am 6. Mai 2015 veröffentlichte die Kommission die auf drei Pfeilern basierende
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt: besserer Zugang zu digitalen Waren/
Dienstleistungen in der gesamten EU, Förderung der Bedingungen für digitale Netze
und innovative Dienste und Optimierung des Wachstumspotenzials der digitalen
Wirtschaft. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Strategie, schlug die Kommission
mehrere legislative Maßnahmen zur Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts vor. Sie
betrafen Themen wie etwa das ungerechtfertigte Geoblocking (COM(2016)0289), die
grenzüberschreitende Paketzustellung (COM(2016)0285), die grenzüberschreitende
Nutzbarkeit (Portabilität) von Online-Inhaltediensten (COM(2015)0627), eine
Überarbeitung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz
(COM(2016)0283), audiovisuelle Mediendienste (COM(2016)0287), bestimmte
vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des
Fernabsatzes von Waren (COM(2015)0635) sowie Verträge über die Bereitstellung
digitaler Inhalte (COM(2015)0634). Die Kommission hat auch Mitteilungen
veröffentlicht, in denen der künftige Politikansatz, z. B. zu Online-Plattformen
(COM(2016)0288), erläutert wird.
Im Jahr 2018 stellte die Kommission eine Strategie für künstliche Intelligenz für
Europa (COM(2018)0237) vor und einigte sich mit den Mitgliedstaaten auf einen
koordinierten Plan[3]. Im April 2019 legte die hochrangige Expertengruppe für künstliche
Intelligenz ihre „Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI“ vor, und im Februar 2020
stellte die Kommission ein Weißbuch mit dem Titel „Zur Künstlichen Intelligenz -
ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065), ihre
Mitteilungen über die Gestaltung der digitalen Zukunft Europas (COM(2020)0067)

[2]Frühere Initiativen zielten auf ein reibungsloseres Funktionieren des Binnenmarkts sowie auf mehr
Verbraucherschutz ab, zum Beispiel die Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), die Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr (2000/31/EG), das Telekommunikationspaket einschließlich der
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (2002/58/EG), die Richtlinie über Zahlungsdienste im
Binnenmarkt (2007/64/EG), die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (2011/83/EU) und die Roaming-
Verordnung ((EU) Nr. 531/2012).
[3]Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 7. Dezember 2018 mit dem Titel „Mitgliedstaaten
und Kommission arbeiten gemeinsam an Förderung künstlicher Intelligenz ‚Made in Europe‘“.
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und eine europäische Datenstrategie (COM(2020)0066) sowie im März 2021 ihre
Mitteilung mit dem Titel „Digitaler Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale
Dekade“ (COM(2021)0118) vor.
Am 8. April 2020 veröffentlichte die Kommission eine Empfehlung für ein gemeinsames
Instrumentarium der Union für den Einsatz von Technik und Daten zur Bekämpfung
und Überwindung der COVID-19-Krise.
Im Mai 2020 gab die Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Die Stunde
Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation
eröffnen“ (COM(2020)0456) bekannt, das der digitale Binnenmarkt ein Pfeiler des
Aufbauplans der EU nach der COVID-19-Krise sein würde. In der Mitteilung
wird der Schwerpunkt auf folgende Aspekte gelegt: 1) Investitionen in eine
bessere Konnektivität, 2) eine stärkere industrielle und technologische Präsenz in
strategischen Teilen der digitalen Lieferkette (z. B. KI, Cybersicherheit, 5G, Cloud-
Infrastruktur), 3) eine echte Datenwirtschaft und europäische Datenräume sowie
4) gerechtere und einfachere Rahmenbedingungen für Unternehmen. Die Mitteilung
dient als Orientierung für die Zuweisung der Finanzmittel des Aufbauinstruments
NextGenerationEU von den Mitgliedstaaten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat eine führende Rolle bei der Neubelebung des Binnenmarkts. Es
engagiert sich entschieden für die Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarkts und
setzt in diesem Bereich Schwerpunkte.
In seiner Entschließung vom 20. April 2012 unterstrich das Parlament die
Notwendigkeit für einen klaren und zusammenhängenden EU-Rechtsrahmen zur
gegenseitigen Anerkennung von elektronischer Authentifizierung und elektronischen
Signaturen, um grenzüberschreitende Dienstleistungen in der EU sicherzustellen.
Am 11. Dezember 2012 nahm das Parlament Entschließungen zur Vollendung des
digitalen Binnenmarkts und zur digitalen Freiheit in der Außenpolitik der EU an. Ferner
unterstrich das Parlament in seiner Entschließung vom 4. Juli 2013 die Möglichkeit
der Maximierung des Potenzials des digitalen Binnenmarkts, der Überwindung des
Mangels an Kenntnissen, der Verbesserung der Sicherheit, der Förderung des
Vertrauens und des Selbstvertrauens der Verbraucher, der Förderung des Zugangs
zu legalen digitalen Inhalten sowie der Erschaffung von Mobilitätsdiensten mit einer
internationalen Dimension.
Als Antwort auf die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, veröffentlichte das
Parlament seine Entschließung vom 19. Januar 2016 mit dem Titel „Auf dem
Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“. Darin forderte das Parlament die
Kommission auf, dem ungerechtfertigten Geoblocking ein Ende zu setzen, den Zugang
von Verbrauchern zu Waren/Dienstleistungen zu erweitern und den durchgehenden
Verbraucherschutz für alle digitalen Inhalte sicherzustellen. In der Entschließung wurde
die Notwendigkeit für bessere Lösungen für grenzüberschreitende Paketzustelldienste
und die Unterstützung von KMU und Start-up-Unternehmen hervorgehoben sowie
auf neue IKT-Technologien wie etwa Massendaten und 3D-Druck eingegangen. Das
Parlament sprach sich in seiner Entschließung ebenfalls für die Schaffung von
innovationsfreundlichen Politiken für Online-Plattformen sowie für die Überarbeitung
der Datenschutzrichtlinie für die elektronische Kommunikation aus, um diese mit den
Datenschutzstandards der EU in Einklang zu bringen.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1582551099377&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012IP0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.434.01.0024.01.DEU&toc=OJ:C:2015:434:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.075.01.0120.01.DEU&toc=OJ:C:2016:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0055.01.DEU&toc=OJ:C:2018:011:TOC


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 41
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Das Parlament hat mit robusten legislativen Maßnahmen zur Verwirklichung
des digitalen Binnenmarkts beigetragen, unter anderem durch: Garantien für die
Netzneutralität, die Abschaffung der Roaming-Gebühren ab dem 15. Juni 2017
(Verordnung (EU) 2015/2120), das Verbot von ungerechtfertigtem Geoblocking
(Verordnung (EU) 2018/302), die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors
(Verordnung (EU) 2018/1724), Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des
Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation
(Richtlinie 2014/61/EU), Bestimmungen für die elektronische Identifizierung
(Verordnung (EU) Nr. 910/2014), europäische Bestimmungen zur Cybersicherheit
(Richtlinie (EU) 2016/1148), Verträge für digitale Inhalte und Dienstleistungen
(Richtlinie (EU) 2019/770) und das digitale Urheberrecht (Richtlinie (EU) 2019/790).
Die Grundlage für die Errungenschaften des Parlaments im digitalen Bereich sind
die vorbereitenden Arbeiten der Arbeitsgruppe zum digitalen Binnenmarkt, die durch
Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt werden. In Studien,
die für das Parlament durchgeführt wurden, wurde das beträchtliche Potenzial des
digitalen Binnenmarkts gezeigt – insbesondere zur Senkung von Kosten und zum
Abbau von Hindernissen für Verbraucher und Unternehmen in der EU sowie zur
umweltfreundlicheren und sozialeren Gestaltung der Wirtschaft der EU. In der EU kann
ein maßgeblicher Teil dieses Potenzials durch die Entwicklung von E-Government und
damit zusammenhängenden Diensten, wie etwa eHealth, erschlossen werden.
Mit dem Datenschutzpaket, dass die Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie
(EU) 2016/680 umfasst, wird der einfachere Zugang zu personenbezogenen Daten,
ein klares „Recht auf Vergessenwerden“, die Datenportabilität und Fachwissen
über Datenschutzverletzungen sichergestellt. Das Paket ist am 25. Mai 2018
in Kraft getreten und musste von den Mitgliedstaaten bis zum 6. Mai 2018
umgesetzt werden. Des Weiteren wurde am 20. Juni 2019 die Verordnung
(EU) 2019/1150 über Online-Vermittlungsdienste angenommen. Am 18. Dezember
2019 veröffentlichte das Parlament eine Entschließung zur digitalen Umgestaltung von
Online-Vermittlungsdiensten.
Mit seinen Legislativtätigkeiten im Zusammenhang mit dem digitalen Binnenmarkt trägt
das Parlament jährlich mit ca. 177 Mrd. EUR zu der Wirtschaft der EU bei. Gemäß
einer Studie sind Gewinne unter anderem in den Schlüsselbereichen elektronische
Kommunikationsdienste (86,1 Mrd. EUR), Datenflüsse und KI (51,6 Mrd. EUR),
einheitliches digitales Zugangstor (20 Mrd. EUR) und den Verordnungen über
Geoblocking und Online-Plattformen (14 Mrd. EUR) zu verzeichnen. In seiner
Entschließung vom April 2020, machte das Parlament deutlich, dass der Schwerpunkt
für den Aufbau nach der COVID-19-Krise auf den digitalen Wandel gelegt würde, um
die Wirtschaft zu verjüngen.
Im Vorfeld des im April 2021 veröffentlichten Vorschlags der Kommission zu KI
(COM(2021)0206) setzte das Parlament einen Sonderausschuss zu künstlicher
Intelligenz im digitalen Zeitalter ein, der die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
auf die Wirtschaft der EU analysieren soll. Am 20. Oktober 2020 nahm es drei
Entschließungen an, in denen auf der Grundlage mehrerer Studien dargelegt wird,
wie die EU künstliche Intelligenz am besten regulieren und zugleich die Rechte des
geistigen Eigentums, die ethischen Standards und die zivilrechtliche Haftung wahren
kann.
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Am 21. April 2022 veranstalteten die Ausschüsse des Parlaments für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (IMCO) und für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)
eine gemeinsame Anhörung zu dem Gesetz über künstliche Intelligenz, um über die
Vorschläge der Kommission zu diskutieren. Die Ausschüsse nahmen einen Bericht an,
in dem empfohlen wurde, Änderungen wie das Verbot von vorhersagender Polizeiarbeit
und die Erweiterung der Liste von Hochrisiko-KI vorzunehmen. In dem Bericht wurde
ebenfalls vorgeschlagen, dem KI-Büro eine inklusivere Rolle zuzuweisen und dessen
Arbeit stärker mit der Datenschutz-Grundverordnung in Einklang zu bringen. Im
vierten Trilog vom 24. Oktober 2023 wurden Fortschritte erzielt, vor allem hinsichtlich
des umstrittenen Filtermechanismus für Hochrisiko-KI-Systeme. Die Ausschüsse sind
bestrebt, die Verhandlungen bis Ende des Jahres zu beenden. Dafür war der nächste
Trilog für den 6. Dezember 2023 geplant.
Ein gutes Verständnis der Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten ist für das effektive
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts essenziell. Eine vom IMCO-Ausschuss in
Auftrag gegebene Studie vom November 2020 mit dem Titel „Legal Obstacles in
Member States to Single Market Rules“ (Rechtliche Hindernisse in den Mitgliedstaaten
für Binnenmarktregeln) ergab, dass die Hindernisse nicht nur digitaler Natur sind.
Zahlreiche Strategiemaßnahmen für den digitalen Binnenmarkt zielen darauf ab,
grenzüberschreitende Fragen zum Online-Handel anzugehen. Auch wenn weiterhin
keine verlässlichen Informationen über die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten
vorliegen, soll dieses Problem durch das einheitliche digitale Zugangstor (Verordnung
(EU) 2018/1724) angegangen werden. In einer weiteren Studie des IMCO-
Ausschusses aus dem Jahr 2020 wurden die einheitlichen Ansprechpartner und
die damit verbundenen Dienste bewertet, wobei die Notwendigkeit einer besseren
Überwachung im Hinblick auf die bevorstehende Verordnung über das einheitliche
digitale Zugangstor betont wurde.
Um weitere Fortschritte hinsichtlich des digitalen Binnenmarkts zu erzielen, nahm das
Parlament am 20. Oktober 2020 eine Entschließung zu dem Gesetz über digitale
Dienste an. In seiner Entschließung vertritt das Parlament die Ansicht, dass mit
dem Paket der Binnenmarkt unterstützt, der Verbraucherschutz sichergestellt, die
Transparenz aufrechterhalten, Rechte respektiert und Organisationen aus Drittländern,
die Einfluss auf die Verbraucher der EU haben, integriert werden. Die Entschließung
stützt sich auf die Forschung, einen Workshop und eine Reihe von Studien, die vom
IMCO-Ausschuss in Auftrag gegeben wurden.
Am 15. Dezember 2020 legte die Kommission dem Parlament und dem Rat im Rahmen
des Mitentscheidungsverfahrens ihr geplantes Gesetzespaket über digitale Dienste
vor. Das Paket besteht aus zwei Gesetzgebungsinitiativen: das Gesetz über digitale
Dienste und das Gesetz über digitale Märkte. Die Hauptziele sind die Schaffung eines
sichereren digitalen Raums, in dem die Grundrechte der Nutzer von digitalen Diensten
geschützt sind, sowie die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zur Förderung
von Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt
und weltweit. Das Gesetz über digitale Dienste (Verordnung (EU) 2022/2065) und das
Gesetz über digitale Märkte (Verordnung (EU) 2022/1925) wurden vom Parlament und
vom Rat am 19. Oktober 2022 bzw. 14. September 2022 angenommen und traten im
Mai 2023 in Kraft.
In einer für das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte
relevanten Studie wurden die Auswirkungen von personalisierter Werbung auf
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Verbraucher und den Markt untersucht. Auch ein Workshop, in dem die Auswirkungen
von den Gesetzen über digitale Dienste und digitale Märkte erörtert wurden, sowie eine
Anhörung mit der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen, in der die Missstände
in der Big-Tech-Branche aufgezeigt wurden, brachten neue Erkenntnisse. Durch die
Ausrichtung der Gesetzesvorschläge für digitale Dienste und digitale Märkte an dem
Bericht des IMCO-Ausschusses vom Oktober 2020 wird gezeigt, dass das Parlament
auch ohne direktes Initiativrecht Einfluss auf die legislative Agenda nehmen kann.
In einer Studie vom Februar 2022 wurden die Auswirkungen von „Influencern“ auf
Werbung und Verbraucherschutz im Binnenmarkt untersucht, besonders inwieweit sie
für die Verbreitung irreführender Informationen und die Förderung unsicherer Produkte
verantwortlich sind. Die Ergebnisse dieser Studie könnten als Grundlage für künftige
Rechtsvorschriften zu diesem Thema dienen. In der Influencer-Marketingindustrie,
die sich rasant entwickelt hat, wird sich häufig betrügerischer Taktiken bedient, um
gefährdete Verbraucher anzusprechen. Mit dem Gesetz über digitale Dienste und
dem Gesetz über digitale Märkte wird auf die Erhöhung der Transparenz und der
Regulierung der Gatekeeper von Online-Plattformen abgezielt – ausschlaggebende
Bereiche im Rahmen der Tätigkeit von Influencern.
In einer vom IMCO-Ausschuss in Auftrag gegebenen und im Dezember 2022
veröffentlichten Studie wird die Ökobilanz des Online-Handels im Zusammenhang mit
der Kreislaufwirtschaft analysiert. Außerdem bietet die Studie Informationen über die
Rolle des elektronischen Handels bei der Umsetzung des europäischen Grünen Deals
und Empfehlungen für zukünftiges Handeln.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023
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2.1.8. ERSCHWINGLICHE
KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR

UNTERNEHMEN UND VERBRAUCHER

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie Datendienste sind aus
Sicht der Verbraucher und Unternehmen mittlerweile wichtiger als herkömmliche
Telefondienste. Angesichts der Zunahme von Inhalten auf Abruf und dem Ausbau
von 4G und 5G hat die EU einen Rechtsrahmen für die Telekommunikation
eingeführt. Dies umfasst alle Arten der Telekommunikation, einschließlich des
Rundfunks. Untersuchungen zufolge tragen diese Dienste jährlich 86,1 Mrd. EUR
zum BIP der Europäischen Union bei, wobei durch neue Maßnahmen weitere
40 Mrd. EUR hinzukommen könnten.

RECHTSGRUNDLAGE

Da in den Verträgen keine unmittelbaren Befugnisse im Bereich der elektronischen
Kommunikationsnetze und -dienste vorgesehen sind, wird die Zuständigkeit für
diesen Bereich aus unterschiedlichen Artikeln des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) abgeleitet. Angesichts der komplexen Natur der
Güter und Dienstleistungen im Bereich der Medien, die nicht ausschließlich als
kulturelle Güter oder schlicht als Wirtschaftsgüter kategorisiert werden können, müssen
politische Maßnahmen auf Grundlage dieser Rechtsprechung entwickelt werden. Die
EU kann im Rahmen bereichsbezogener oder übergreifender Politik einschlägige
Rechtsvorschriften erlassen, zum Beispiel in diesen Bereichen: Industriepolitik
(Artikel 173 AEUV), Wettbewerbspolitik (Artikel 101-109 AEUV), Handelspolitik
(Artikel 206 und 207 AEUV), transeuropäische Netze (Artikel 170-172 AEUV),
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt (Artikel 179-190 AEUV),
Angleichung der Rechtsvorschriften zur technologischen Harmonisierung oder die
Verwendung vergleichbarer technologischer Standards (Artikel 114 AEUV), freier
Warenverkehr (Artikel 28, 30, 34 und 35 AEUV), Freizügigkeit, freier Dienstleistungs-
und Kapitalverkehr (Artikel 45-66 AEUV), allgemeine und berufliche Bildung, Jugend
und Sport (Artikel 165 und 166 AEUV) und Kultur (Artikel 167 AEUV).

ZIELE

Anknüpfend an die Lissabon-Strategie wurde im Jahr 2010 die auf zehn Jahre
angelegte Digitale Agenda für Europa veröffentlicht. Darin wurde erstmals festgestellt,
dass Informations- und Kommunikationstechnologien für die Verwirklichung der
Ziele der EU von zentraler Bedeutung sind. Im Jahr 2015 wurde die Agenda mit
der fünfjährigen Strategie für einen digitalen Binnenmarkt weiterentwickelt, um auf
der Grundlage von drei Säulen ein faires, offenes und sicheres digitales Umfeld
zu schaffen. Bei diesen Säulen handelt es sich um einen besseren Zugang für
Verbraucher und Unternehmen zu digitalen Waren und Dienstleistungen in ganz
Europa, die Schaffung der richtigen Bedingungen für florierende digitale Netze und
Dienste sowie die bestmögliche Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen
Wirtschaft.
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In der zweiten, auf fünf Jahre angelegten Digitalstrategie „Gestaltung der digitalen
Zukunft Europas“ von 2020 wurde der Schwerpunkt auf drei Hauptziele gelegt:
Technologie im Dienste der Menschen, eine faire und wettbewerbsfähige Wirtschaft
und eine offene, demokratische und nachhaltige Gesellschaft. Im Jahr 2021 wurde mit
dem zehnjährigen digitalen Kompass, der den europäischen Weg in die digitale Dekade
aufzeigt und mit dem die Digitalziele der EU für 2030 konkret umgesetzt werden, an
die Digitalstrategie angeknüpft.

ERGEBNISSE

A. Digitaler Binnenmarkt
2015 veröffentlichte die Kommission die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt
(COM(2015)0192), mit der virtuelle Grenzen beseitigt werden sollen, die digitale
Netzanbindung gefördert werden soll und es für die Verbraucher leichter gemacht
werden soll, grenzüberschreitend auf Online-Inhalte zuzugreifen. Im Januar 2016 nahm
das Europäische Parlament eine Entschließung zu dem Thema „Auf dem Weg zu einer
Akte zum digitalen Binnenmarkt“ an.
Die Verpflichtung zur Förderung der digitalen Anbindung wird in der Mitteilung mit dem
Titel „Digitaler Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade“ erneuert,
in der einer der Kernpunkte den Ausbau der Infrastruktur betrifft. Der Mitteilung zufolge
ist für alle Haushalte in der EU eine Gigabit-Anbindung und für alle besiedelten Gebiete
eine 5G-Versorgung vorgesehen. Darüber hinaus sollte die Produktion hochmoderner
und nachhaltiger Halbleiter in Europa 20% der Weltproduktion ausmachen, und in
der EU sollten 10 000 klimaneutrale, hochsichere Randknoten eingerichtet werden.
Am 17. Januar 2022 nahm die EU ihren ersten Quantencomputer in Betrieb,
ein hochmodernes Technologiesystem, das zum Jülich Supercomputing Centre in
Deutschland gehört.
B. Roamingverordnung
Mit der Roamingverordnung wurde die Regel „Roaming zu Inlandspreisen“ eingeführt,
mit der ab dem 15. Juni 2017 die Abschaffung der Roamingentgelte für
Endkunden in der EU vorgeschrieben wurde. Gleichzeitig wurden Obergrenzen für
Vorleistungsentgelte festgelegt, durch die sowohl eine Kostendeckung als auch ein
tragfähiges „Roaming zu Inlandspreisen“ ermöglicht wurden. Die Verordnung gehört
zu den Errungenschaften im Rahmen des digitalen Binnenmarkts der EU und war
bis zum 30. Juni 2022 in Kraft. Angesichts des Erfolgs der Verordnung, mit dem
gezeigt wurde, wie die Unionsbürger vom digitalen Binnenmarkt profitieren, wurde
eine neue Verordnung vorgeschlagen, um die geltenden Vorschriften um weitere
zehn Jahre zu verlängern (COM(2021)0085). Durch die im April 2022 veröffentlichte
neue Verordnung wird das kostenlose Roaming in ganz Europa bis 2032 verlängert.
Verbrauchern, die die Roamingobergrenzen überschritten haben, dürfen zudem
gemäß der Einigung keine zusätzlichen Entgelte berechnet werden, die über den
Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte liegen. Die Roamingvorschriften der EU
gelten nicht mehr für das Vereinigte Königreich, nachdem es am 31. Dezember 2020
aus dem Binnenmarkt ausgeschieden ist.
C. Europäischer Kodex für die elektronische Kommunikation
In den Jahren 2015 und 2016 legte die Kommission Vorschläge für eine Reform des
EU-Rechtsrahmens für die Telekommunikation vor, einschließlich des europäischen
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Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK), um vier der maßgeblichsten
Richtlinien zu ersetzen. Durch den EKEK (Richtlinie (EU) 2018/1972), der im Dezember
2018 in Kraft trat, wurden die EU-Vorschriften für die Telekommunikation aktualisiert.
Darüber hinaus wurden im Dezember 2020 im Rahmen der Delegierten Verordnung
(EU) 2021/654 der Kommission EU-weite Zustellungsentgelte festgelegt, wobei
Festnetzanrufe ab 2022 0,07 Cent pro Minute und Mobilfunkanrufe bis spätestens ab
2024 0,2 Cent pro Minute kosten.
D. Verordnung über Privatsphäre und Sicherheit
Der Schutz für Verbraucher und Unternehmen wurde durch folgende Maßnahmen
verbessert: Verabschiedung von Rechtsvorschriften zum Schutz der Privatsphäre
(Richtlinie 2009/136/EG) und zum Datenschutz (Verordnung (EU) 2016/679 und
Richtlinie (EU) 2016/680), Stärkung des Mandats der Agentur der Europäischen
Union für Cybersicherheit[1], Annahme der Richtlinie (EU) 2016/1148 über Maßnahmen
zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz-
und Informationssystemen in der Union (NIS-Richtlinie), Stärkung des Rechts,
innerhalb eines Werktags unter Beibehaltung der bisherigen Telefonnummer
(d. h. Übertragbarkeit von Nummern) den Festnetz- oder Mobilfunkanbieter zu
wechseln (Richtlinie 2009/136/EG), und Einführung der einheitlichen europäischen
Notrufnummer 112 (Richtlinie 2009/136/EG), der Hotline 116 000 für vermisste
Kinder, der Hotline 116 111 für hilfesuchende Kinder und der Hotline 116 123
zur Lebenshilfe sowie die Einführung einer Online-Plattform für die Streitbeilegung
zwischen Verbrauchern und Online-Händlern.
Am 16. Dezember 2020 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie
über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union
(COM(2020)0823) vor, mit dem die NIS-Richtlinie ersetzt und weiterentwickelt werden
sollte. Die Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS-2-Richtlinie), die im Dezember 2022
veröffentlicht wurde, wird wirksam sicherstellen, dass das Cybersicherheitsniveau in
privaten und öffentlichen Einrichtungen den heutigen Herausforderungen, denen sich
die Einrichtungen gegenüber sehen, entspricht.
E. Wettbewerbs- und Marktregulierungen
Der Zugang zu Telekommunikation wurde verbessert, indem Vorschriften zur
Förderung des Wettbewerbs durch eindeutige und inklusive Vorschriften, bessere
Qualität, niedrigere Preise und mehr Dienstleistungen (EKEK) erarbeitet wurden, in
Breitbandnetze, mit denen Hochgeschwindigkeitsinternet unterstützt wird, investiert
wurde, im Rahmen des Programms für die Funkfrequenzpolitik drahtlose Technologien
wie LTE und 5G unterstützt wurde und die Nutzung des Frequenzbands 470-790 MHz
in der Union harmonisiert wurde, um für alle wichtigen sozioökonomischen Impulsgeber
eine Gigabit-Anbindung sicherzustellen.
Zur Verbesserung der Angleichung der nationalen Regulierungsverfahren für
die Telekommunikation sorgt das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für
elektronische Kommunikation (GEREK) (Verordnung (EU) 2018/1971) für die

[1]Mit dem Rechtsakt zur Cybersicherheit, der am 17. April 2019 mit der Verordnung (EU) 2019/881
eingerichtet wurde, wird die Verordnung (EG) Nr. 460/2004 aufgehoben und das Mandat und
der Anwendungsbereich der Agentur grundlegend modifiziert. Die Zuständigkeiten werden auf
ein breites Spektrum an Fragen der Cybersicherheit ausgeweitet, darunter die Schaffung eines
Rahmens für eine europäische Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, -Diensten und -
Prozessen sowie die Stärkung der Rolle bei der Unterstützung von Mitgliedstaaten beim Umgang mit
Cybersicherheitsbedrohungen und -Angriffen.
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Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsstellen und der Kommission.
Dabei fördert es bewährte Verfahren und gemeinsame Vorgehensweisen und
verhindert zugleich widersprüchliche Bestimmungen, die zu Störungen im digitalen
Binnenmarkt führen könnten. In der aktualisierten Verordnung wird den nationalen
Regulierungsbehörden die Aufgabe übertragen, den Wettbewerb bei der Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste zu fördern, sowie Grundsätze
festzulegen, die ihren Tätigkeiten zugrunde liegen: Unabhängigkeit, Unparteilichkeit
und Transparenz sowie das Recht, Rechtsbehelf einzulegen.
Am 23. November 2022 verabschiedeten das Parlament und der Rat die
Richtlinie (EU) 2022/2380, mit der ab 2024 eine einheitliche Ladelösung u. a. für
Mobiltelefone, Tablets, Kopfhörer und tragbare Navigationssysteme eingeführt wird.
Diese Vereinheitlichung gilt bis 2026 schrittweise auch für Laptops. Die Richtlinie
soll dazu dienen, die technologische Innovation zu fördern, der Marktfragmentierung
entgegenzuwirken und die Umweltbelastung durch die Herstellung von Ladegeräten
zu verringern.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament setzt sich für eine starke und moderne IKT-Politik ein und wirkt dazu
mit hohem Engagement an der Verabschiedung einschlägiger Rechtsvorschriften mit,
um einen größeren Nutzen für Verbraucher und Unternehmen zu erzielen.
Das Parlament hat darüber hinaus mehrmals darauf hingewiesen, dass die als
„digitale Dividende“ freiwerdenden Frequenzbänder genutzt werden müssen, damit
alle Unionsbürger von der Breitbandversorgung profitieren können. Weitere Schritte
sind notwendig, um für einen flächendeckenden Hochgeschwindigkeitszugang zu
Breitbandnetzen sowie für digitale Kenntnisse und Kompetenzen aller Bürgerinnen
und Bürger sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zu sorgen. Ebenso erachtet
das Parlament die Sicherheit im Cyberspace als sehr wichtig, damit die Privatsphäre
und die Bürgerrechte der Verbraucher und Unternehmen im digitalen Umfeld
zuverlässig geschützt werden. Gleichzeitig setzt sich das Parlament entschieden für
Technologieneutralität, „Netzneutralität“ und die „Netzfreiheiten“ der Unionsbürger ein.
Mit entsprechenden Rechtsvorschriften sorgt das Parlament dafür, dass diese
Garantien systematisch gefestigt werden. Das Parlament spielt eine Schlüsselrolle
bei der Beseitigung von Hindernissen im digitalen Binnenmarkt und bei der
Modernisierung der auf die heutigen digitalen und datenorientierten Produkte und
Dienste Anwendung findenden EU-Vorschriften im Bereich der Telekommunikation,
um Verbrauchern und Unternehmen einen größeren digitalen Nutzen zu verschaffen.
Zu nennen sind beispielsweise die Richtlinie 2014/61/EU über Maßnahmen
zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für
die elektronische Kommunikation und die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im
Binnenmarkt mit dem Ziel der Erleichterung des elektronischen Geschäftsverkehrs.
Das Parlament hat die Modernisierung der Vorschriften zum Urheberrecht und die
Aktualisierung der EU-Vorschriften zu audiovisuellen Mediendiensten unterstützt,
nachdem die Kommission entsprechende Vorschläge vorgelegt hatte.
Darüber hinaus hat das Parlament die Legislativarbeit zur Reform des Datenschutzes
mit der Richtlinie (EU) 2016/680 und der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgreich
abgeschlossen. Das Parlament hat intensive Legislativarbeit zu Vorschlägen
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geleistet, die als Folgemaßnahmen zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt
und seiner Entschließung zu dem Thema „Auf dem Weg zu einer Akte zum
digitalen Binnenmarkt“ vorgelegt wurden. Es hat zudem eine Entschließung zu dem
Thema „Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt:
Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G“ angenommen, in der es einen Zeitplan für
den Aufbau des 5G-Netzes befürwortet, um die Anbindung von Verbrauchern und
Unternehmen zu erleichtern.
Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass Telekommunikationsdienste jährlich
86,1 Mrd. EUR des BIP ausmachen, durch neue Gesetzgebung könnten noch
40 Mrd. EUR hinzukommen. Des Weiteren geht aus einer Studie über neue
Entwicklungen im Bereich der digitalen Dienstleistungen hervor, dass Fortschritte bei
6G-Technologien für Unternehmen und Verbraucher in der EU entscheidend sein
werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Websites des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie.

Kristi Polluveer / Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
12/2023
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2.1.9. ENERGIEBINNENMARKT

Zur Harmonisierung und Liberalisierung des Energiebinnenmarkts der EU hat die
Europäische Union Maßnahmen verabschiedet, um einen wettbewerbsfähigen,
kundenorientierten, flexiblen und diskriminierungsfreien Binnenmarkt mit
marktorientierten Lieferpreisen aufzubauen. Diese Maßnahmen betreffen
Marktzugang, Transparenz und Regulierung, Verbraucherschutz, Förderung
von Verbundnetzen und Versorgungssicherheit. Dabei werden die Rechte
einzelner Kunden und Energiegemeinschaften gestärkt und ausgeweitet, die
Energiearmut bekämpft, die Aufgaben und Zuständigkeiten von Marktteilnehmern
und Regulierungsbehörden präzisiert, und es wird dem Aufbau transeuropäischer
Netze Rechnung getragen. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der
daraus resultierenden Energiekrise wird der EU-Energiemarkt einem grundlegenden
Strukturwandel unterzogen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ZIELE

Voraussetzungen für die Vollendung des Energiebinnenmarkts sind der Abbau
zahlreicher Hindernisse und Handelshemmnisse, eine Angleichung in der Steuer-
und Preispolitik, Anpassungen von Normen und Standards sowie Umweltvorschriften
und Sicherheitsauflagen. Ziel ist es, einen reibungslos funktionierenden Markt mit
gerechtem Marktzugang, einem hohen Verbraucherschutzniveau sowie ausreichenden
Verbund- und Erzeugungskapazitäten zu schaffen.

ERGEBNISSE

A. Liberalisierung der Gas- und Strommärkte
In den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als die meisten nationalen Märkte für Strom
und Erdgas von Monopolen geprägt waren, beschlossen die Europäische Union und
die Mitgliedstaaten, die Märkte schrittweise für den Wettbewerb zu öffnen.
Das erste Energiepaket wurde zwischen 1996 und 1998 angenommen. In dessen
Rahmen war eine erste Liberalisierung der nationalen Strom- und Gasmärkte durch
die Einführung von zwei neuen Strom- und Gasrichtlinien vorgesehen. Das zweite
Energiepaket wurde 2003 angenommen, und Geschäfts- und Privatkunden erhielten
hierdurch die Möglichkeit, ihre Gas- und Stromversorger nach eigenem Ermessen aus
einer größeren Menge von Anbietern zu wählen.
Zur weiteren Liberalisierung des Binnenmarkts wurde im 2009 das dritte
Energiepaket für Strom und Gas angenommen. Damit gingen mehrere Reformen
einher, darunter die Trennung der Energieversorgung und -erzeugung vom
Betrieb der Übertragungsnetze (Entflechtung), neue Anforderungen für unabhängige
Regulierungsstellen, eine neue Agentur der Europäischen Union für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), Europäische Netze der
Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Gas (ENTSO (Strom) und ENTSO (Gas))
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sowie erweiterte Verbraucherrechte in Endkundenmärkten. Mit diesem Paket wurde
der Grundstein für den Energiebinnenmarkt gelegt.
Das vierte Energiepaket, auch das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“
genannt, wurde 2019 angenommen und bestand aus einer Richtlinie (Richtlinie
(EU) 2019/944 (Elektrizitätsrichtlinie)) und drei Verordnungen (Verordnung (EU)
2019/943 (Elektrizitätsverordnung), Verordnung (EU) 2019/941 (Verordnung über die
Risikovorsorge) und Verordnung (EU) 2019/942 (ACER-Verordnung)). Mit diesem
Paket wurden neue Strommarktvorschriften hinsichtlich erneuerbarer Energien und
zur Förderung von Investitionen eingeführt. So wurden Anreize für die Verbraucher
geschaffen und eine neue Obergrenze eingeführt, bis zu der Kraftwerke im Rahmen
des Kapazitätsmechanismus für Beihilfen infrage kommen. Außerdem wurden die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Notfallpläne auszuarbeiten, und die Zuständigkeiten
der ACER im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden erweitert.
Das fünfte Energiepaket, Fit für 55, wurde 2021 veröffentlicht, um die Energieziele
der EU mit den neuen klimapolitischen Zielvorgaben der EU für 2030 und 2050
in Einklang zu bringen. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im
Februar 2022 und dem Abbruch seiner Gaslieferungen nach Europa hat die EU
REPowerEU angenommen, um die Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland
umgehend einzustellen, Energiesparmaßnahmen zu ergreifen, ihre Energieeinfuhren
zu diversifizieren, auf den Strom- und Gasmärkten außerordentliche und strukturelle
Maßnahmen zu ergreifen und die Einführung erneuerbarer Energien zu beschleunigen.
Zurzeit umfasst die Energieunion die Einführung von Maßnahmen im Bereich
Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen, Gestaltung des Strommarkts,
Sicherheit der Stromversorgung, Energiebinnenmarkt, Verbundnetze, Risikovorsorge
und Steuerung der Energieunion. Die wichtigsten Rechtsvorschriften im Paket lauten
wie folgt:
Die Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Verordnung (EU) 2019/943).
Damit werden eine Reihe marktorientierter Grundsätze für das Funktionieren der
Strommärkte festgelegt: Preise werden marktorientiert gebildet, die Kunden werden zu
aktiven Marktteilnehmern, es werden marktgestützte Anreize für eine dekarbonisierte
Stromerzeugung gesetzt, Hindernisse für grenzüberschreitende Stromflüsse werden
schrittweise abgebaut, die Erzeuger sind direkt oder indirekt für den Verkauf des
von ihnen erzeugten Stroms verantwortlich, und es werden neue Bedingungen, unter
denen die Mitgliedstaaten Kapazitätsmechanismen und entsprechende Grundsätze
einführen können, festgelegt.
Die Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Richtlinie
(EU) 2019/944) umfasst verschiedene Bestimmungen zum Verbraucherschutz.
Versorger können den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Strom beliefern,
selbst bestimmen. Es werden ein marktorientierter Preiswettbewerb zwischen den
Versorgern, der Schutz von energiearmen und schutzbedürftigen Verbrauchern und der
Anspruch des Endkunden, mit Strom versorgt zu werden, angestrebt. Die Verbraucher
können den Einbau intelligenter Stromzähler ohne zusätzliche Kosten verlangen.
Haushaltskunden und Kleinstunternehmen haben kostenlos Zugang zu mindestens
einem Instrument für den Vergleich der Angebote der Versorger, der auch Angebote
für Verträge mit dynamischen Strompreisen umfasst. Für Haushaltskunden und
Kleinstunternehmen ist der Anbieterwechsel innerhalb von höchstens drei Wochen
unentgeltlich, und sie dürfen sich einem kollektiven Anbieterwechsel anschließen.
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Endverbraucher mit intelligenten Zählern können dynamische Strompreisverträge bei
mindestens einem großen Versorger verlangen. Sie haben das Recht, als aktive
Kunden zu agieren, indem sie beispielsweise selbst erzeugten Strom verkaufen,
ohne unverhältnismäßigen oder diskriminierenden technischen Anforderungen zu
unterliegen, sowie das Recht auf klare und zusammengefasste Vertragsbedingungen.
Mit der Verordnung über die Risikovorsorge (Verordnung (EU) Nr. 2019/941)
werden gemeinsame Vorschriften für die Verhinderung von und Vorbereitung auf
Stromkrisen eingeführt, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das
Krisenmanagement sicherzustellen. Damit wird auch ein gemeinsamer Rahmen für
die Bewertung und Überwachung der Sicherheit der Stromversorgung geboten. Das
Europäische Netz der Übertragungsnetzbetreiber (Strom) wird in Zusammenarbeit
mit der ACER und der Koordinierungsgruppe „Elektrizität“ gemeinsame Methoden für
die Risikoermittlung ausarbeiten und vorschlagen, die anschließend von der ACER
gebilligt werden sollen.
Mit der Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (Richtlinie
2009/73/EG) werden marktorientierte und diskriminierungsfreien Vorschriften für
die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Speicherung von Erdgas
erlassen. Die EU-Länder wurden verpflichtet, die Fernleitungsnetze und die
Fernleitungsnetzbetreiber sowie integrierte Energieunternehmen zu entflechten.
Unternehmen, die in der Gewinnung oder der Versorgung im Bereich Gas und Strom
tätig sind, sollen also keine Rechte an einem Fernleitungsnetzbetreiber ausüben dürfen
und umgekehrt. Den EU-Ländern und den zuständigen Regulierungsbehörden obliegt
es, auf der Grundlage veröffentlichter Tarife ein System für den diskriminierungsfreien
Zugang Dritter zu den Fernleitungs- und Verteilernetzen einzurichten. Daher setzen sie
Tarife fest.
In der Verordnung über die Bedingungen für den Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen (Verordnung (EG) Nr. 715/2009) sind Vorschriften über
den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen, Gasspeicher- und LNG-Anlagen festgelegt.
In der Verordnung werden Modalitäten für die Festsetzung der Tarife für den
Zugang zu Netzen, die angebotenen Dienstleistungen, die Kapazitätszuweisung
zu Fernleitungsnetzbetreibern, die Transparenzanforderungen und Ausgleichsregeln
sowie die Ausgleichsentgelte auf dem Markt geregelt. Den EU-Ländern und den
zuständigen Regulierungsbehörden obliegt es, auf der Grundlage veröffentlichter Tarife
ein System für den diskriminierungsfreien Zugang Dritter zu den Fernleitungs- und
Verteilernetzen einzurichten.
B. Weitere Schritte
Die Debatte über die energiespezifischen Aspekte des fünften Energiepakets fand
zunächst im Zusammenhang mit den hohen Energiepreisen statt, die durch die
Erholung nach der COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Das Energiepaket, Fit
für 55, wurde 2021 veröffentlicht. Die Überarbeitungen der Gasrichtlinie 2009/73/
EG und der Gasverordnung (EG) Nr. 715/2009 zielen auf einen Rechtsrahmen
für wettbewerbsfähige dekarbonisierte Gasmärkte ab und umfassen den neuen
Wasserstoffmarkt der EU und die Verringerung der Methanemissionen.
Die Debatte über das Fünfte Energiepaket hat sich nach dem Einmarsch Russlands
in die Ukraine radikal verändert. Die EU musste auf die eskalierende weltweite
Energiekrise reagieren und legte daher mehrere Vorschläge für tiefgreifende
strukturelle Veränderungen ihrer Energiemärkte vor. In der Mitteilung zum
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REPowerEU-Plan vom März 2022 wurde ausdrücklich erklärt, dass die EU die Absicht
hat, von fossilen Brennstoffen aus Russland unabhängig zu werden. Im Mai 2022
wurden im REPowerEU-Plan zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen, um Energie
zu sparen, die Versorgung zu diversifizieren, die Energieversorgungssicherheit zu
erhöhen und fossile Brennstoffe zu ersetzen, indem die Einführung erneuerbarer
Energien beschleunigt wird. Im Juli 2022 wurden neue Regeln zu koordinierten
Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage vorgeschlagen – „Gaseinsparungen für
einen sicheren Winter“.
Die Dringlichkeit der Lage veranlasste die Kommission, die Verordnung (EU)
2022/1369 des Rates über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage
vorzulegen, in der ein freiwilliges Ziel von 15% festgelegt wurde, das im
Notfall verpflichtend ist, um den Gasverbrauch der Mitgliedstaaten zwischen
dem 1. August 2022 und dem 31. März 2023 zu senken, die am 9. August
2022 in Kraft traten. Im September 2022 wurde eine neue Verordnung des
Rates über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise und zur
Senkung der Energierechnungen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie
der Unternehmen in der Union vorgeschlagen. Zwischen September und Dezember
2022 nahm der Rat drei außerordentliche vorübergehende Marktmaßnahmen an: ein
freiwilliges Gesamtreduktionsziel von 10% für den Bruttostromverbrauch zwischen
dem 1. Dezember 2022 und dem 31. März 2023 sowie ein verbindliches Reduktionsziel
von 5% für den Stromverbrauch in Spitzenzeiten, eine Obergrenze für Markterlöse von
180 EUR/MWh für Stromerzeuger, die Energie aus erneuerbaren Quellen, Kernkraft
und Braunkohle nutzen und eine verbindliche vorübergehende Solidaritätsabgabe für
den Sektor der fossilen Brennstoffe.
Am 14. März 2023 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Reform der
Gestaltung des Strommarkts vor, insbesondere der Elektrizitätsverordnung, der
Elektrizitätsrichtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 (REMIT-Verordnung). In
diesem Vorschlag werden Maßnahmen für Anreize für längerfristige Verträge, Energie
aus erneuerbaren Quellen, Regeln für die gemeinsame Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, langfristige Verträge für Verbraucher, neue Förderregelungen
für die Laststeuerung und Speicherung, der Schutz bedürftiger, verschuldeter
Verbraucher, die Weitergabe von regulierten Endkundenpreise im Krisenfall an
Haushalte und KMU sowie eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Versorger letzter
Instanz zu bestimmen, vorgesehen. Im Oktober 2023 nahmen das Parlament und der
Rat ihre Verhandlungspositionen an und eröffneten den Trilog für die Annahme dieser
Rechtsvorschriften.
C. Regulierung des Energiemarkts: die Agentur der Europäischen Union für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehörden (ACER) wurde 2009 errichtet und ist seit März 2011 tätig.
Die ACER ist vor allem dafür zuständig, die Zusammenarbeit der einzelstaatlichen
Regulierungsbehörden auf regionaler und europäischer Ebene zu fördern und die
Entwicklung des Netzes und des Binnenmarkts für Strom und Gas zu überwachen. Sie
verfügt zudem über die Befugnis, Fälle von Marktmissbrauch zu untersuchen und die
Anwendung entsprechender Sanktionen mit den Mitgliedstaaten abzustimmen.
Im Juni 2019 wurde mit der Verordnung (EU) 2019/942 (die ACER-
Verordnung) die Rolle von ACER bei der Koordinierung der Maßnahmen der
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nationalen Regulierungsbehörden gestärkt, insbesondere bei Maßnahmen für
grenzüberschreitende Bereiche, bei denen die Gefahr einer fragmentierten nationalen
oder regionalen Entscheidungsfindung besteht. Im Rahmen der Neufassung
der Elektrizitätsverordnung (Verordnung (EU) 2019/943) hat ACER nun die
Zuständigkeiten für die Ausarbeitung und Übermittlung des endgültigen Vorschlags für
Netzkodizes an die Kommission und für die Beeinflussung des regionalen Prozesses
für die Überprüfung des Strommarkts (Biddingzone) erhöht. Mit der ACER-Verordnung
werden Gebühren als zusätzliche Finanzierungsquelle zur Deckung der Kosten der
von der ACER durchgeführten REMIT-bezogenen Tätigkeiten („REMIT-Gebühren“)
eingeführt.
In einem weiteren Schritt hat die Union mit der Verordnung (EU) 2019/943 und der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 Strukturen für die Zusammenarbeit des europäischen
Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber für Strom und Gas (ENTSO) geschaffen.
Gemeinsam mit der ACER sollen die ENTSO präzise Vorschriften für den Netzzugang
und technische Kodizes erarbeiten sowie die Koordinierung des Netzbetriebs
sicherstellen, indem sie sich über entsprechende Informationen austauschen und
gemeinsame Sicherheits- und Notfallnormen und -verfahren erarbeiten. Eine weitere
Aufgabe der ENTSO besteht darin, alle zwei Jahre einen Zehnjahresinvestitionsplan
auszuarbeiten, der wiederum von der ACER geprüft wird.
Überdies werden durch die Verordnung (EU) 2016/1952 die Erdgas- und Strompreise
für industrielle Endkunden transparenter, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet
werden, zweimal jährlich Angaben zu den Preisen und Preissystemen an Eurostat zu
übermitteln, während mit der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und
Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (REMIT-Verordnung) angestrebt wird, für
faire Handelsbedingungen auf den europäischen Energiemärkten zu sorgen.
D. Energieversorgungssicherheit
In der Verordnung (EU) 2019/941 über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor
werden Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung festgelegt, mit denen für das
reibungslose Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts, für einen angemessenen
Verbundgrad zwischen den Mitgliedstaaten, für einen angemessenen Umfang an
Erzeugungskapazität und für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
gesorgt werden soll. Durch die Verordnung (EU) 2018/1999 über das Governance-
System für die Energieunion wird für den Stromverbundgrad ein Ziel von mindestens
15% bis 2030 festgelegt. In der Verordnung (EU) 2017/1938 über Maßnahmen zur
Gewährleistung der sicheren Gasversorgung werden Maßnahmen zur Sicherung der
Gasversorgung festgelegt, indem für den Fall von Notlagen in Verbindung mit der
Gasversorgung außerordentliche Maßnahmen ermöglicht werden. Diese Verordnung
wurde 2022 überarbeitet, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Die EU
führte verbindliche Befüllungsziele und -pfade für die Gasspeicher ein, nach denen die
EU-Länder verpflichtet wurden, ihre Gasspeicheranlagen bis zum 1. November 2022
zu 80% und in den Folgejahren zu 90% ihrer Kapazität zu füllen.
Mit der Verordnung (EU) 2022/2576 wird die Energiesolidarität durch eine bessere
Koordinierung der Gasbeschaffung, den grenzüberschreitenden Gashandel und
zuverlässige Referenzpreise verbessert. Sie ist ein Rechtsrahmen für die EU-
Energieplattform, mit der die EU-Länder bei der Vorbereitung auf den Winter
2023/2024 und insbesondere bei der Befüllung ihrer Gasspeicheranlagen unterstützt
werden. Mit der Richtlinie 2009/119/EG soll für eine sichere Erdölversorgung gesorgt
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werden. Die Mitgliedstaaten müssen gemäß dieser Richtlinie Mindestvorräte an
Erdöl lagern, die einer durchschnittlichen täglichen Nettoeinfuhr von 90 Tagen oder
einem durchschnittlichen täglichen Inlandsverbrauch von 61 Tagen entsprechen, je
nachdem, welcher der beiden Werte höher ist. Der Anwendungsbereich der Richtlinie
2009/73/EG (Erdgasrichtlinie) erstreckt sich auf künftige Erdgasleitungen zwischen
den Mitgliedstaaten und Drittstaaten. Für vorhandene Leitungen sind Ausnahmen
vorgesehen. In der Richtlinie 2013/30/EU über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und
-Erdgasaktivitäten sind Sondervorschriften festgelegt.
E. Transeuropäische Energienetze (TEN-E)
Mit den TEN-E wird eine Politik mit dem Schwerpunkt auf der Vernetzung der
Energieinfrastruktur der Mitgliedstaaten verfolgt. Im Rahmen dieser Politik wurden elf
vorrangige Korridore (drei für Strom, fünf für Offshorenetze und drei für Wasserstoff)
und drei vorrangige thematische Gebiete (Realisierung intelligenter Netze, intelligente
Gasnetze und ein grenzüberschreitendes Kohlendioxidnetz) festgelegt.
In der Verordnung (EU) 2022/869 (TEN-E-Verordnung) sind Leitlinien für
transeuropäische Energienetze festgelegt, nach denen Vorhaben von gemeinsamem
Interesse (projects of common interest, PCI) für die EU-Länder, Projekte gegenseitigen
Interesses (projects of mutual interest, PMI) für EU- und Drittländer sowie vorrangige
Vorhaben im Bereich der transeuropäischen Elektrizitäts- und Gasnetze bestimmt
werden. Die Unterstützung für neue Erdgas- und Erdölvorhaben wurde damit beendet,
und es wurden für alle Vorhaben verbindliche Nachhaltigkeitskriterien eingeführt. Neue
PCI für Energieprojekte und grenzüberschreitende Projekte im Bereich der Energie
aus erneuerbaren Quellen werden über die Fazilität „Connecting Europe“ für den
Bereich Energie 2021-2027 (CEF-E) finanziert, einem Finanzierungsinstrument mit
einer Mittelausstattung in Höhe von 5,84 Mrd. EUR über sieben Jahre. Diese Mittel
werden in Form von Zuschüssen vergeben, die von der Europäischen Exekutivagentur
für Klima, Infrastruktur und Umwelt verwaltet werden. Die Kommission legt die Liste
der PCI im Wege eines delegierten Rechtsakts fest, der nur in Kraft tritt, wenn
das Parlament oder der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach seiner
Übermittlung keine Einwände erheben.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Zuge der Verabschiedung des Legislativpakets zum Energiebinnenmarkt
befürwortete das Parlament mit Nachdruck die eigentumsrechtliche Entflechtung
der Übertragungsnetze in der Elektrizitätswirtschaft als das wirkungsvollste
Instrument, um Infrastrukturinvestitionen auf diskriminierungsfreie Weise zu fördern,
gerechte Netzzugangsbedingungen für neue Marktteilnehmer zu schaffen und für
Markttransparenz zu sorgen.
Ferner betonte das Parlament den Stellenwert eines gemeinsamen
europäischen Standpunktes zu mittelfristigen Investitionen (vorläufiger europäischer
Zehnjahresplan mit Schwerpunkt auf dem Verbund), einer verstärkten
Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden, Mitgliedstaaten und Übertragungs- bzw.
Fernleitungsnetzbetreibern und einer starken Vereinheitlichung der Bedingungen
für den Netzzugang. Auf Initiative des Parlaments wurde den Verbraucherrechten
besondere Bedeutung beigemessen, sodass sie in den mit dem Rat erzielten
Kompromiss einflossen. In den einschlägigen Entschließungen wurde gefordert, die
Verbraucherrechte zu stärken (Anbieterwechsel, direkte Information durch intelligente
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Zähler und effiziente Bearbeitung von Beschwerden durch einen Bürgerbeauftragten
für Energie).
Außerdem erreichte das Parlament, dass der Begriff „Energiearmut“ anerkannt wurde.
Es unterstützte entschieden die Gründung der ACER und betonte, dass sie die
notwendigen Befugnisse erhalten muss, um die Probleme zu lösen, die von den
nationalen Regulierungsbehörden nicht behoben werden können und durch die
die Integration und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts gehemmt
werden. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine hat das Parlament mehrere
Entschließungen zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aus Russland und zur
aktuellen Energiekrise angenommen.
— Am 14. September 2023 bestätigte das Parlament den Beginn der Verhandlungen

über den Strommarkt. Es will die Verbraucher vor volatilen Preisen schützen, das
Recht auf Wahl zwischen festen und dynamischen Preisverträgen sicherstellen
und einseitige Änderungen der Vertragsbedingungen verbieten. Es forderte auch
ein Verbot der Stromabschaltung von Anbietern, auch in Streitfällen, und das
Verbot, dass schutzbedürftige Kunden Vorkassensysteme nutzen müssen.

— Am 5. Oktober 2022 nahm das Parlament eine Entschließung zu Energiepreisen
an, in der mit sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo gegen Einfuhren von
Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland gefordert wird, unter Betonung
seiner Position für ein Verbot der Stromabschaltung bei schutzbedürftigen
Verbrauchern. Außerdem forderte es eine angemessene Preisobergrenze
für Einfuhren von Pipeline-Gas, neue Maßnahmen zur Bekämpfung von
Spekulationen, eine Obergrenze für sogenannte inframarginale Technologien, die
zur Stromerzeugung zum Nutzen von Verbrauchern und Unternehmen eingesetzt
werden, und beauftragte die Kommission mit der Analyse der Entkopplung von
Strom- und Gaspreisen. Schließlich drückt das Parlament sein Bedauern darüber
aus, dass die Kommission Verordnungen des Rates als legislatives Instrument zur
Bewältigung der Energiekrise gewählt hat.

— Am 19. Mai 2022 nahm das Parlament eine Entschließung zu den Auswirkungen
des russischen Krieges in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft
in der EU an, in der es die Mitgliedstaaten aufforderte, dringend das sechste
Sanktionspaket anzunehmen. Es wiederholte seine Forderung, dass gegen
Einfuhren von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland mit sofortiger
Wirkung ein vollständiges Embargo verhängt wird.

— Am 7. April 2022 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der gefordert wird,
mit sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo gegen Einfuhren von Öl, Kohle,
Kernbrennstoff und Gas aus Russland zu verhängen, die Erdgasfernleitungen
Nord Stream 1 und Nord Stream 2 vollständig aufzugeben und einen Plan
vorzulegen, mit dem die Energieversorgungssicherheit der EU auch kurzfristig
weiterhin gewahrt wird.

— Am 1. März 2022 verurteilte das Parlament die rechtswidrige, unprovozierte
und ungerechtfertigte militärische Aggression Russlands gegenüber der Ukraine
sowie die Beteiligung von Belarus an dieser Aggression. Es forderte, den
Anwendungsbereich der Sanktionen auszuweiten, um die Wirtschaft und die
industrielle Basis Russlands – insbesondere den militärisch-industriellen Komplex
des Landes – strategisch zu schwächen. Insbesondere wurde eine Beschränkung
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der Einfuhr wichtiger russischer Ausfuhrgüter, einschließlich Erdöl und Erdgas,
gefordert.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie.

Matteo Ciucci
11/2023
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2.1.10. VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE

Öffentliche Vergabestellen schließen Verträge für Bauarbeiten und Dienstleistungen
ab. Diese Verträge machen in der EU ein Handelsvolumen von 2,448 Mrd. EUR
aus, was zeigt, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge ein wichtiger Motor für
Wirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovation ist. Das 2014
angenommene Paket „Vergabe öffentlicher Aufträge“ trägt Jahr für Jahr mit
2,88 Mrd. EUR zum BIP der EU bei. Außerdem haben die EU-Richtlinien zur Vergabe
öffentlicher Aufträge zu einer Erhöhung der Auftragswerte insgesamt von unter
200 Mrd. EUR in 2009 auf ca. 525 Mrd. EUR in 2017 geführt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26, 34, 53 Absatz 1, 56, 57, 62 und 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Öffentliche Aufträge sind von großer Bedeutung für die Volkswirtschaften der
Mitgliedstaaten. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU liegt bei mehr als
16%. Vor der Umsetzung der Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft
wurden lediglich 2% der Aufträge an ausländische Unternehmen vergeben. Diese
Aufträge spielen beispielsweise im Bau-, Energie- und Telekommunikationssektor eine
maßgebliche Rolle, allerdings waren sie für lange Zeit hauptsächlich inländischen
Unternehmen vorbehalten. Dieser Vorbehalt stellte ein Hindernis für den Binnenmarkt
dar, was zu erhöhten Kosten und in Schlüsselindustrien zu einer Beeinträchtigung der
Wettbewerbsfähigkeit führte.
Mit der Anwendung der Grundsätze des Binnenmarkts wird dafür gesorgt, dass
wirtschaftliche Ressourcen optimal genutzt und öffentliche Gelder sinnvoll verwendet
werden. Außerdem wird so der Kauf von hochwertigen Produkten und die
Inanspruchnahme von hochwertigen Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen
ermöglicht. Die bevorzugte Vergabe öffentlicher Aufträge an die leistungsfähigsten
Unternehmen in Europa fördert die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen, erhält
die Grundsätze der Transparenz, Gleichbehandlung und Effizienz aufrecht und
verringert Risiken im Zusammenhang mit Betrug und Korruption.

ERRUNGENSCHAFTEN

Die Europäische Gemeinschaft hat Rechtsvorschriften zur Koordinierung der
nationalen Regelungen erlassen, in denen Auflagen für die Veröffentlichung von
Ausschreibungen und die objektiven Kriterien zur Prüfung der Angebote festgelegt
sind. Seit den 1960er-Jahren wurden mehrere normative Rechtsakte über die
Vergabe öffentlicher Aufträge verabschiedet. Danach beschloss die Gemeinschaft, die
Rechtsvorschriften in diesem Bereich zu vereinfachen und aufeinander abzustimmen.
Dazu wurden vier Richtlinien erlassen (Richtlinie 92/50/EWG, Richtlinie 93/36/
EWG, Richtlinie 93/37/EWG und Richtlinie 93/38/EWG). Drei dieser Richtlinien
wurden in der Richtlinie 2004/18/EG über Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsaufträge zusammengefasst. In der Richtlinie 2004/17/EG
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wurde die Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste festgelegt. Mit der
Richtlinie 2009/81/EG wurden einige Jahre später gesonderte Bestimmungen für die
Vergabe öffentlicher Aufträge im Verteidigungswesen eingeführt, die den Zugang zu
den Verteidigungsmärkten anderer Mitgliedstaaten erleichtern sollen.

REFORM

2014 nahmen das Parlament und der Rat ein neues Paket „Vergabe öffentlicher
Aufträge“ an, das die Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe und
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG sowie die Richtlinie 2014/25/EU über die
Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/
EG umfasst. Das Paket „Vergabe öffentlicher Aufträge“ wurde durch eine neue
Richtlinie über Konzessionen (Richtlinie 2014/23/EU) vervollständigt, mit der ein
Rechtsrahmen für die Vergabe von Konzessionen[1] geschaffen und dafür gesorgt
wurde, dass alle Wirtschaftsakteure in der EU in den Genuss eines effektiven und
diskriminierungsfreien Zugangs zum EU-Markt kommen; außerdem wurde mit dieser
Richtlinie größere Rechtssicherheit geschaffen.
Auch dem außenpolitischen Aspekt der Vergabe öffentlicher Aufträge wurde mit
dem im Jahr 2012 veröffentlichten Vorschlag der Kommission für eine Verordnung
über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum EU-
Binnenmarkt für das öffentliche Beschaffungswesen und über die Verfahren zur
Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von Waren und Dienstleistungen
aus der Union zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten von Drittländern Rechnung
getragen. Ein Stillstand bei den Verhandlungen führte 2016 zu einem neuen
Vorschlag der Kommission. Das förmliche Annahmeverfahren wurde von den beiden
gesetzgebenden Organen im Juni 2022 abgeschlossen, und der endgültige Rechtsakt
wurde am 23. Juni 2022 unterzeichnet.
Im April 2012 nahm die Kommission mit dem Ziel, bis Mitte 2016 die Umstellung auf
die elektronische Vergabe abzuschließen, eine Strategie für die e-Vergabe an. Am
16. April 2014 erließen das Parlament und der Rat die Richtlinie 2014/55/EU über die
elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen.
Am 3. Oktober 2017 veröffentlichte die Kommission zwei Mitteilungen: „Eine
funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für Europa“ (COM(2017)0572)
und „Investitionen unterstützen durch eine freiwillige Ex-ante-Bewertung der
Vergabeaspekte von Infrastrukturgroßprojekten“ (COM(2017)0573). Mit dem Ziel
einer weiteren Verbesserung der Vergabe öffentlicher Aufträge in Europa im
Rahmen des Strategiepakets für die Vergabe öffentlicher Aufträge veröffentlichte
sie außerdem eine Empfehlung mit dem Titel „Professionalisierung der öffentlichen
Auftragsvergabe – Errichtung einer Architektur für die Professionalisierung der
öffentlichen Auftragsvergabe“.

[1]„Konzessionen“ sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder mehrere öffentliche Auftraggeber oder
Auftraggeber einen oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung von Bauleistungen oder der
Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen beauftragen. Für Wirtschaftsteilnehmer, die eine
Konzession erhalten haben, besteht das exklusive Recht zur Nutzung der vertragsgegenständlichen
Bauwerke bzw. zur Verwertung der vertragsgegenständlichen Dienstleistungen oder dieses Recht zuzüglich
einer Zahlung.
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VERFAHREN FÜR DIE VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE

Alle Verfahren müssen im Einklang mit den Grundsätzen des EU-Rechts, einschließlich
des freien Warenverkehrs sowie der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
stehen. Grundsätze wie Gleichbehandlung, Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
sind von grundlegender Wichtigkeit und der Wettbewerb sowie die Vertraulichkeit und
Effizienz müssen aufrechterhalten werden.
A. Verfahrensarten
Die Ausschreibungen müssen verschiedenen Verfahrensarten entsprechen, die
auf der Grundlage eines Systems von Schwellenwerten zur Anwendung
kommen. In den Richtlinien sind zudem die Methoden zur Berechnung des
geschätzten Wertes des betreffenden öffentlichen Auftrags[2] und Anweisungen
für die anzuwendenden Verfahren enthalten. Beim „offenen Verfahren“ kann
jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot abgeben. Beim „nichtoffenen
Verfahren“ ist die Abgabe eines Angebots nur den dazu aufgeforderten
Bewerbern möglich. Im Rahmen eines „Verhandlungsverfahrens“ kann zwar jeder
Wirtschaftsteilnehmer einen Antrag auf Teilnahme stellen, jedoch dürfen nur die im
Anschluss an eine Bewertung dazu aufgeforderten Bewerber ein Angebot abgeben.
Der „wettbewerbliche Dialog“ kommt in den Fällen zum Einsatz, in denen eine
Vergabestelle[3] ihre Bedürfnisse nicht klar definieren kann. In diesem Fall können
nur die dazu aufgeforderten Bewerber an dem Dialog teilnehmen. Die Vergabe des
Auftrags erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die
„Innovationspartnerschaft“ ist ein Verfahren, bei dem eine innovative Lösung gesucht
wird, die noch nicht auf dem Markt verfügbar ist. Die Vergabestelle arbeitet mit einem
oder mehreren Partnern aus dem Bereich Forschung und Entwicklung zusammen,
um so während des Vergabeverfahrens eine neue innovative Lösung auszuhandeln.
In besonderen Fällen können öffentliche Aufträge ohne vorherige Bekanntmachung
vergeben werden.
B. Kriterien für die Auftragsvergabe
Die Vergabestellen müssen bei öffentlichen Aufträgen das „wirtschaftlich günstigste
Angebot“ annehmen. Dieses neue Vergabekriterium wurde mit der Reform der
Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge eingeführt. Beim wirtschaftlich
günstigsten Angebot wird das beste Preis-Leistungsverhältnis hinsichtlich der Qualität,
Umwelt- und Sozialfaktoren, Lebenszykluskosten und Innovation in Betracht gezogen,
anstatt bloß das Angebot mit dem niedrigsten Preis zu wählen.
C. Bestimmungen über Veröffentlichung und Transparenz
In jeder Phase der Vergabeverfahren muss für die erforderliche Transparenz Sorge
getragen werden. Zu diesem Zweck werden insbesondere die wichtigsten Bestandteile
von Vergabeverfahren und Informationen über Bewerber und Bieter veröffentlicht sowie
ausreichende Unterlagen zu allen Phasen des Verfahrens bereitgestellt.

[2]„Öffentliche Aufträge“ sind zwischen einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern und einer oder
mehreren öffentlichen Vergabestellen geschlossene entgeltliche Verträge über die Ausführung von
Bauleistungen, die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen.
[3]„Vergabestellen“ sind staatliche, regionale oder lokale Behörden, Einrichtungen des öffentlichen Rechts
sowie Verbände, die aus einer oder mehreren solcher Behörden oder einer oder mehreren solcher
Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen.
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D. Rechtsmittel
In der Rechtsmittelrichtlinie (2007/66/EG) ist ein wirksames Nachprüfungsverfahren für
Verstöße gegen die Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge festgelegt.
In der Richtlinie wird die „Stillhaltefrist“ eingeführt, mit der den Bietern nach der
Zuschlagsentscheidung mindestens zehn Tage zur Prüfung der Entscheidung gewährt
werden, bevor der Auftrag von den Vergabestellen unterzeichnet wird. So wird ihnen
die Möglichkeit geboten, die Entscheidung anzufechten.
E. Sonstige Aspekte der Vergabe öffentlicher Aufträge
Mit den neuen Bestimmungen wird der Schwerpunkt auf eine umweltorientierte
Auftragsvergabe gelegt, bei der die Umweltauswirkungen in Betracht gezogen und
Verweise auf Umweltzeichen ermöglicht werden. Weitere Schwerpunkte werden auf
die soziale Inklusion und die Vereinfachung von Dienstleistungsaufträgen gelegt. Mit
den Bestimmungen sollen die Verwaltungslasten verringert, KMU mit der „Einheitlichen
Europäischen Eigenerklärung“ unterstützt und öffentliche Aufträge in Lose aufgeteilt
werden. Ebenfalls wird die e-Vergabe priorisiert, für die spezifische Techniken
ausgearbeitet wurden. Die Richtlinien tragen den Entscheidungen des Gerichtshofs
der Europäischen Union zur internen Auftragsvergabe Rechnung und verschärfen die
Vorschriften gegen Interessenkonflikte und Korruption.
Am 11. März 2020 veröffentlichte die Kommission eine Arbeitsunterlage mit Kriterien
der EU für die umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge für Datenzentren,
Serverräume und Cloud-Dienste, um sicherzustellen, dass Ausrüstungen und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datenzentren auf umweltschonende Weise
und im Einklang mit den Zielen der EU in den Bereichen Energie, Klimaschutz und
Ressourceneffizienz beschaffen werden.
Als Antwort auf die COVID-19-Pandemie schlug die Europäische Kommission das
Programm EU4Health (COM(2020)0405) vor, mit dem eine erhebliche Aufstockung
der Haushaltsmittel für die Vergabe öffentlicher Aufträge im Gesundheitswesen,
einschließlich Arzneimitteln, Impfstoffen und Systemen für Gesundheitsdaten
vorgesehen wird. Dieser Vorschlag begünstigte die Annahme der Richtlinie
(EU) 2021/522 zur Einrichtung des Programms, die seit dem 1. Januar 2021 gültig
ist und am 27. März 2021 in Kraft trat. Die Kommission veröffentlichte neue Leitlinien
für öffentliche Auftraggeber für die schnelle Beschaffung essenzieller Ausrüstungen,
leitete zusammen mit den Mitgliedstaaten fünf gemeinsame Auftragsvergaben
für Schutzausrüstungen ein, und legte den Schwerpunkt für die erweiterte
Erholungsstrategie nach der COVID-19-Pandemie auf die Digitalisierung der Vergabe
öffentlicher Aufträge durch nationale e-Vergabeplattformen (COM(2020)0456).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Vor der Annahme des Pakets „Vergabe öffentlicher Aufträge“ am 15. Januar 2014
nahm das Parlament mehrere Entschließungen an, darunter die Entschließungen
vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen, vom
12. Mai 2011 zum gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Märkten in der
EU und in Drittstaaten und vom 25. Oktober 2011 zu der Modernisierung im
Bereich des öffentlichen Auftragswesens. In diesen Entschließungen forderte es
vereinfachende Maßnahmen und größere Rechtssicherheit sowie die Erzielung von
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optimalen Ergebnissen und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der
Auftragsvergabe.
Im Rahmen der Bemühungen um eine weitere Verbesserung der Vergabe öffentlicher
Aufträge in Europa nahm das Parlament am 4. Oktober 2018 eine Entschließung
zu dem Strategiepaket für die öffentliche Auftragsvergabe an. Darin forderte
es eine schnellere Einführung digitaler Technologien im Bereich der Vergabe
öffentlicher Aufträge in der EU, Maßnahmen zur Förderung von KMU und
Sozialunternehmen, einen besseren Zugang für Unternehmen aus der EU zu den
öffentlichen Beschaffungsmärkten in Drittstaaten und eine Professionalisierung von
Auftraggebern.[4] Im Rahmen einer Studie[5] wurde im November 2020 der Schluss
gezogen, dass die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Ungleichheiten mit Blick
auf das Professionalitätsniveau bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen maßgeblich
zum ungleichen Zugang zu öffentlichen Aufträgen beigetragen haben.
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der finanzielle Nutzen der jüngsten
legislativen Aktivitäten des Parlaments möglicherweise bis zu 2,88 Mrd. EUR jährlich
beträgt. Außerdem haben die EU-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge eine
Erhöhung der Auftragswerte insgesamt von weniger als 200 Mrd. EUR auf etwa
525 Mrd. EUR bewirkt.[6]

Im April 2020 wurde ein Briefing zum „EU-Rahmen für die Vergabe öffentlicher
Aufträge“[7] veröffentlicht, in dem untersucht wird, inwiefern dieser Rahmen zur
Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris und der Strategie für
die Kreislaufwirtschaft beiträgt. Diese Forschungsarbeit wurde vom Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) für seinen Initiativbericht mit dem
Titel „Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen und
Verbraucher“ in Auftrag gegeben, der vom Parlament am 25. November 2020
angenommen wurde.
Am 22. Februar 2021 wurde dem IMCO-Ausschuss eine umfassende Studie[8]
zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Binnenmarkt vorgestellt.
Darin wurden Vorschläge für Ansätze für zukünftige Krisen gemacht, einschließlich
Reservefonds für die Entwicklung von Impfstoffen und der Koordinierung von
Bestimmungen auf EU-Ebene. In der Studie wurde hervorgehoben, dass die
Mitgliedstaaten angesichts der Intensität der Krise schnell erkannten, wie wichtig
koordinierte Anstrengungen bei der Beschaffung von medizinischer und persönlicher
Schutzausrüstung sind.
Am 1. Dezember 2021 veranstaltete der IMCO-Ausschuss zusammen mit dem
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) eine öffentliche Anhörung zu einer nachhaltigen Vergabe öffentlicher
Aufträge. Ziel war es, herauszufinden, wie die Vergabe öffentlicher Aufträge die

[4]Zu den einschlägigen Forschungsarbeiten gehört: Bovis, C., Contribution to Growth: European
Public Procurement – Delivering improved rights for European citizens and businesses (Beitrag zum
Wachstum: die Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU – verbesserte Rechte für europäische Bürger und
Unternehmen), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2019.
[6]Zu den einschlägigen Forschungsarbeiten gehört: Becker, J. u. a., Contribution to Growth: European
Public Procurement – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses (Beitrag zum
Wachstum: die Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU – wirtschaftliche Vorteile für Bürger und
Unternehmen),Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2019.
[7]Núñez Ferrer, J.: The EU’s Public Procurement Framework (Der EU-Rahmen für die Vergabe öffentlicher
Aufträge), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
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Ziele des Europäischen Grünen Deals unterstützen kann. Bei der Anhörung
diskutierten Experten von europäischen Universitäten, Unternehmen, Ministerien
der Mitgliedstaaten und Nichtregierungsorganisationen über die Optimierung der
umweltorientierten Vergabe öffentlicher Aufträge, die Förderung ihrer Nutzung durch
die betroffenen Parteien, die Verbesserung ihres Zugangs und die Verbesserung der
Informationsverbreitung über die nachhaltige Vergabe öffentlicher Aufträge.
Am 9. Juni 2022 nahm das Parlament eine Entschließung zu dem Vorschlag der
Kommission zum Instrument betreffend das internationale Beschaffungswesen (IPI)
an. Der finale Rechtsakt wurde am 23. Juni 2022 unterzeichnet. Mit dem IPI soll
die weltweite Öffnung der Märkte für öffentliche Aufträge gefördert werden. Im Mai
2022 wurde eine Studie[9] für den IMCO-Ausschuss mit dem Titel „The Digital Single
Market and the digitalisation of the public sector“ (Der digitale Binnenmarkt und die
Digitalisierung des öffentlichen Sektors) veröffentlicht, in der das Potenzial einer EU-
GovTech-Plattform zur Modernisierung des öffentlichen Sektors untersucht wird.
Zur Beschaffung von Verteidigungsgütern nahm das Parlament im September 2023
einen Text betreffend COM(2022)0349 an, in dem beschlossen wurde,
die Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen, gemeinsame Investitionen
in gemeinsame Projekte zu fördern, die gemeinsame Beschaffung von
Verteidigungsfähigkeiten zu intensivieren, in verschiedene Missionsfähigkeiten zu
investieren, Synergien zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und die europäische
Verteidigungsindustrie zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung von
KMU liegt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023
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2.1.11. GESELLSCHAFTSRECHT

Das europäische Gesellschaftsrecht ist zum Teil in der Richtlinie (EU)
2017/1132 kodifiziert. Die Mitgliedstaaten verfügen jedoch nach wie vor über
ihr eigenes Gesellschaftsrecht, das sie mitunter abändern, um es mit den
Richtlinien und Verordnungen der EU in Einklang zu bringen. Es werden
kontinuierlich Anstrengungen unternommen, um ein modernes und effizientes
Gesellschaftsrecht und einen entsprechenden Corporate-Governance-Rahmen für
europäische Unternehmen, Investoren und Arbeitnehmer zu schaffen und so das
Unternehmensumfeld in der EU zu verbessern.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 49, Artikel 50 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe g sowie Artikel 54 Absatz 2 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Mit einem wirkungsvollen Corporate Governance-Rahmen soll dazu beigetragen
werden, unionsweit im Binnenmarkt ein positives Unternehmensumfeld zu schaffen.
Durch die Harmonisierung des Gesellschaftsrechts soll dazu beigetragen werden,
dass die Niederlassungsfreiheit (Titel IV Kapitel 2 AEUV) gefördert wird und das in
Artikel 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerte Grundrecht,
nämlich die unternehmerische Freiheit, innerhalb der von Artikel 17 der Charta
(Eigentumsrecht) gesetzten Grenzen, umgesetzt wird (4.1.2).
In Artikel 49 Absatz 2 AEUV ist das Recht verankert, eine selbstständige
Erwerbstätigkeit aufzunehmen und auszuüben sowie Unternehmen zu gründen und zu
leiten (2.1.4).
Mit den einschlägigen Bestimmungen der EU wird das Ziel verfolgt, dass überall in der
EU ein Unternehmen gegründet werden kann und dass damit die Möglichkeiten des
freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs (2.1.3) genutzt werden können.
Darüber hinaus sollen sie Anteilseignern und anderen Akteuren mit einem besonderen
Interesse an einer Gesellschaft Schutz bieten, die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen erhöhen und Unternehmen zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
ermutigen (2.1.5).
Der Binnenmarkt ist darauf ausgelegt, dass europaweit tätige Unternehmen entstehen.
Es gibt etwa 24 Mio. Unternehmen in der EU, von denen etwa 80% Gesellschaften
mit beschränkter Haftung sind. Rund 98 bis 99% der Gesellschaften mit beschränkter
Haftung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Alle diese Unternehmen
müssen in der Lage sein, in der gesamten EU auf der Grundlage eines einheitlichen
Rechtsrahmens tätig zu werden.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Gemeinsame Mindestanforderungen
Auch wenn es kein kodifiziertes europäisches Gesellschaftsrecht als solches
gibt, wurden doch mit der Harmonisierung der einzelstaatlichen Vorschriften zum
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Gesellschaftsrecht einige Mindeststandards geschaffen. Diese betreffen Bereiche wie
den Schutz der Interessen und Rechte von Anteilseignern, die Vorschriften über
Übernahmeangebote für Aktiengesellschaften, die Offenlegung von Informationen
über Zweigniederlassungen, Verschmelzungen und Spaltungen von Unternehmen,
Mindestanforderungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen
Gesellschafter, die Finanzberichterstattung und Rechnungslegung, den vereinfachten
und leichteren Zugang zu Informationen über Gesellschaften und bestimmte
Offenlegungspflichten für Gesellschaften. Mit dem Gesellschaftsrechtspaket aus dem
Jahr 2019 wurden jedoch viele Vorschriften zusammengeführt, die zuvor auf der
Grundlage mehrerer EU-Instrumente zur Anwendung kamen.
1. Gründung einer Gesellschaft, Kapitalanforderungen und Offenlegungspflichten
Die Erste Gesellschaftsrechtsrichtlinie des Rates (Richtlinie 68/151/EWG) geht auf
das Jahr 1968 zurück und wurde seither mehrfach geändert und schließlich durch
die Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts ersetzt. Mit dieser Richtlinie wurde
das Ziel verfolgt, der Öffentlichkeit einen einfacheren und schnelleren Zugang zu
Unternehmensinformationen zu verschaffen. Ferner werden u. a. die Gültigkeit der von
der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen und die Nichtigkeit der Gesellschaft
geregelt. Die Vorschriften finden auf alle Aktiengesellschaften und Gesellschaften
mit beschränkter Haftung Anwendung. Die Zweite Gesellschaftsrechtsrichtlinie des
Rates (Richtlinie 77/91/EWG aus dem Jahr 1976) wurde ebenfalls durch die Richtlinie
(EU) 2017/1132[1] ersetzt und betraf nur Aktiengesellschaften. Für die Gründung einer
solchen Gesellschaft ist ein Mindestkapital (derzeit 25 000 EUR) als Sicherheit für
die Gläubiger und als Gegenleistung für die beschränkte Haftung der Gesellschafter
erforderlich. Überdies bestehen Vorschriften für die Erhaltung und Änderung des
Kapitals und Mindestanforderungen an die Satzungen von Aktiengesellschaften.
Mit der Zwölften Richtlinie zum Gesellschaftsrecht (Richtlinie 2009/102/EG vom
16. September 2009) wurde ein Rahmen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung
mit einem einzigen Gesellschafter geschaffen, bei denen alle Anteile von einem
einzigen Gesellschafter gehalten werden.
2. Unternehmenstätigkeiten in mehr als einem Land
Mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts
wurden Offenlegungspflichten für ausländische Zweigniederlassungen von
Gesellschaften eingeführt. Die Richtlinie galt für Gesellschaften aus der EU,
die Zweigniederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat errichten, sowie für
Gesellschaften aus Drittländern, die Zweigniederlassungen in der EU errichten.
Am 29. März 2023 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur
Ausweitung und Optimierung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im
Gesellschaftsrecht an. Ziel dieses Vorschlags ist es, die Transparenz und das
Vertrauen in das Unternehmensumfeld im Binnenmarkt zu erhöhen.
Mit der Richtlinie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 über das
gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten werden wettbewerbsneutrale steuerliche Regelungen für Konzerne
mit Gesellschaften in verschiedenen Mitgliedstaaten eingeführt. Es gibt also nunmehr

[1]Geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni
2019 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (ABl. L 186 vom
11.7.2019, S. 80).
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keine Doppelbesteuerung von Dividenden, die von Tochtergesellschaften in einem
Mitgliedstaat an ihre in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Muttergesellschaft
ausgeschüttet werden (siehe auch Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 12. Februar
2008 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital).
Mit der Richtlinie 2004/25/EG betreffend Übernahmeangebote wird die Festlegung
von Mindestvorgaben für die Durchführung von Unternehmensübernahmen, die
dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegen, angestrebt. Einerseits werden mit
der Richtlinie Mindeststandards für Übernahmeangebote bzw. Änderungen der
Kontrollmehrheiten festgelegt, andererseits sollen dadurch Minderheitsaktionäre,
Arbeitnehmer und andere beteiligte Parteien geschützt werden. Damit Gesellschaften
mit beschränkter Haftung ihre Niederlassungsfreiheit im Binnenmarkt ausüben können,
werden in der Richtlinie (EU) 2017/1132 die Verknüpfung von Zentral-, Handels- und
Gesellschaftsregistern (Unternehmensregistern) behandelt und eine Harmonisierung
der Sicherheiten vorgesehen, die in der gesamten EU zum Schutz der Interessen von
Aktionären und Dritter im Falle einer Spaltung oder Verschmelzung innerhalb eines
Landes sowie im Falle einer grenzüberschreitenden Verschmelzung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und einer Aktiengesellschaft zu beachten sind.
Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 der Kommission wurden ferner
technische Spezifikationen und Verfahren für das System der Registervernetzung
festgelegt.
3. Umstrukturierung von Gesellschaften (Verschmelzungen und Spaltungen,
Verlegung des Sitzes)
Die Verlegung des Sitzes einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung von einem
Mitgliedstaat in einen anderen sowie die Verschmelzung und die Spaltung sind
untrennbar mit der Niederlassungsfreiheit verbunden, die in den Artikeln 49 und 54
AEUV verankert ist (siehe das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)[2] in der
Rechtssache Cartesio. Durch den Grundsatz der Niederlassungsfreiheit wird jedoch
nicht die Sicherheit geboten, dass eine Gesellschaft nach der Verlegung ihres Sitzes
aus ihrem Gründungsmitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat ihren Status als
Gesellschaft, die dem Recht des Gründungsmitgliedstaats unterliegt, behalten kann.
Bei der Umstrukturierung von Gesellschaften (Verschmelzungen und Spaltungen)
gelten für Aktionäre und Dritte dieselben Sicherheiten. Die Vorschriften
zu Verschmelzungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
Aktiengesellschaften und die Vorschriften zur Spaltung solcher Gesellschaften wurden
mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 geändert, die außerdem auch Bestimmungen zum
Schutz der Aktionäre, Gläubiger und Arbeitnehmer enthält.
Die Möglichkeit, sich über nationale Grenzen hinaus zu entfalten, bildet einen
wichtigen Teil der Tätigkeit eines Unternehmens. Dies kann auch grenzüberschreitende
Verschmelzungen, Spaltungen oder Umwandlungen beinhalten, die es dem
Unternehmen ermöglichen, zu überleben und zu wachsen, indem es beispielsweise
in anderen Mitgliedstaaten neue Geschäftsmöglichkeiten für sich erschließt oder sich
an sich ändernde Marktbedingungen anpasst. Im November 2019 verabschiedeten
das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie (EU) 2019/2121 in Bezug
auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen. Mit
der Richtlinie sollen ungerechtfertigte Hindernisse für die Niederlassungsfreiheit von

[2]Rechtssache C-210/06, ECLI: EU:C:2008:723, Rn. 111-113.
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EU-Gesellschaften im Binnenmarkt beseitigt werden, indem grenzüberschreitende
Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen erleichtert werden. Zudem
werden umfassende Verfahren für diese Geschäfte und zusätzliche Vorschriften
für grenzüberschreitende Verschmelzungen von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat eingeführt. Darüber hinaus sind in der
Richtlinie vergleichbare Vorschriften für die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer
enthalten. So soll sichergestellt werden, dass die Arbeitnehmer angemessen über
die erwarteten Auswirkungen informiert und dazu angehört werden. Die Rechte
von Minderheitsgesellschaftern und nicht stimmberechtigten Gesellschaftern werden
stärker geschützt. Gleichzeitig gibt es klarere und zuverlässigere Schutzvorkehrungen
für die Gläubiger des betreffenden Unternehmens.
Die Frage der Verlegung des Gesellschaftssitzes in einen anderen Mitgliedstaat ist
nach wie vor ungelöst. In der Rechtssache C-106/16 „Polbud“ präzisierte der EuGH in
Beantwortung einer Vorfrage, was unter der „Niederlassungsfreiheit“ zu verstehen ist.
Er stellte fest, dass auch die Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes einer nach dem
Recht eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaft in einen anderen Mitgliedstaat,
die zum Zwecke der Umwandlung vorgenommen wird, unter die Niederlassungsfreiheit
fällt.
4. Sicherheiten in Bezug auf die Finanzlage von Gesellschaften
Damit in allen Mitgliedstaaten in den Rechnungslegungsunterlagen dieselben Angaben
enthalten sind, ist in den Richtlinien 2006/43/EG und 2013/34/EU vorgesehen,
dass durch die Rechnungslegungsunterlagen einer Gesellschaft (Jahresabschlüsse,
konsolidierte Abschlüsse sowie die Zulassung der Personen, die mit den
Abschlussprüfungen betraut sind) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft vermittelt werden muss. Mit der Richtlinie 2006/43/EG soll die
Verlässlichkeit von Abschlüssen von Gesellschaften verbessert werden, indem
Mindestanforderungen an die Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und
konsolidierten Abschlüssen festgelegt werden. Mit der Richtlinie 2013/34/EU wurden
die Rechnungslegungsanforderungen für Kleinstunternehmen vereinfacht, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, und zudem für börsennotierte Unternehmen
in der EU die Verpflichtung eingeführt, im Jahresbericht eine Erklärung zur
Unternehmensführung abzugeben. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards wurden die
von börsennotierten Unternehmen vorzulegenden Finanzinformationen im Sinne des
Anlegerschutzes harmonisiert. Mit der Verordnung (EU) 2015/848 vom 20. Mai 2015
über Insolvenzverfahren, die auf Artikel 81 des AEUV über die Zusammenarbeit in
Zivilsachen gestützt ist, wurde dazu beigetragen, Konflikte im Zusammenhang mit der
gerichtlichen Zuständigkeit und dem anwendbaren Recht in grenzüberschreitenden
Insolvenzverfahren zu lösen. Zugleich wurde mit der Verordnung für eine unionsweite
Anerkennung von Insolvenzentscheidungen gesorgt. Das materielle Insolvenzrecht
der Mitgliedstaaten wurde jedoch nicht harmonisiert. Vielmehr wurden gemeinsame
Vorschriften festgelegt, und zwar in Bezug auf das für die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens zuständige Gericht, das anwendbare Recht und die Anerkennung
von Entscheidungen dieses Gerichts. Dabei soll vor allem verhindert werden, dass
Vermögensgegenstände oder Gerichtsverfahren von einem Mitgliedstaat in einen
anderen verlagert werden. Mit der Richtlinie (EU) 2019/1023 soll „Unternehmern
eine zweite Chance“ geboten werden. Mit der Richtlinie soll auf die Bedenken vieler
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Anleger reagiert werden. Diese nennen das Risiko langwieriger oder komplexer
Insolvenzverfahren in einem anderen Land als Hauptgrund dafür, dass sie nicht
außerhalb ihres eigenen Landes investieren.
5. Grenzüberschreitende Wahrnehmung von Aktionärsrechten
Mit der Richtlinie 2007/36/EG (geändert durch die Richtlinie 2014/59/EU und
die Richtlinie (EU) 2017/828) über die Ausübung bestimmter Rechte von
Aktionären in börsennotierten Gesellschaften wurden die größten Hindernisse für
die grenzüberschreitende Stimmrechtsausübung in börsennotierten Gesellschaften
beseitigt, die ihren eingetragenen Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat haben,
indem spezifische Anforderungen zu bestimmten Rechten von Aktionären bei
Hauptversammlungen eingeführt wurden. Mit der Richtlinie wurden ferner bestimmte
Rechte von Aktionären börsennotierter Gesellschaften verankert, darunter die
rechtzeitige Bereitstellung von relevanten Informationen für die Hauptversammlung
und eine vereinfachte Stimmrechtsvertretung. Mit der Richtlinie (EU) 2017/828
wurde die Mitwirkung der Aktionäre gestärkt. Ferner wurden Anforderungen für
die Identifizierung der Aktionäre, die Informationsübermittlung, die Erleichterung
der Ausübung der Aktionärsrechte, die Transparenz bei institutionellen Anlegern,
Vermögensverwaltern und Stimmrechtsberatern, die Vergütung von Mitgliedern der
Unternehmensleitung und Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
eingeführt.
6. Berichterstattung von Unternehmen
Die EU hat Vorschriften über die Finanzinformationen, die von Unternehmen
offengelegt werden müssen, und über Prüfungen zur Verbesserung der Integrität von
Abschlüssen erlassen.
a. Finanzberichterstattung
Alle Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen Abschlüsse erstellen, um den
Stand ihrer Geschäftstätigkeit zu überwachen und ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild ihrer Finanzlage zu vermitteln. Mit der Richtlinie 2013/34/EU
(Rechnungslegungsrichtlinie) führte die EU Vorschriften ein, um in der gesamten EU
für eine einheitliche und vergleichbare Finanzberichterstattung zu sorgen.
b. Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen
In den Rechtsvorschriften der EU ist auch vorgesehen, dass bestimmte Unternehmen
jährlich über die mit ihren Tätigkeiten verbundenen sozialen und ökologischen
Auswirkungen und Risiken Bericht erstatten. Dadurch wird Investoren, Organisationen
der Zivilgesellschaft, Verbrauchern, politischen Entscheidungsträgern und anderen
Interessenträgern geholfen, die nichtfinanzielle Leistung großer Unternehmen zu
bewerten, während die Unternehmen einen Anreiz erhalten, ein verantwortungsvolles
Geschäftskonzept zu entwickeln.
In der Richtlinie 2014/95/EU (Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen)
sind die Vorschriften über die Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen festgelegt. Diese
betreffen Bereiche wie Umwelt, soziale Angelegenheiten und die Behandlung von
Arbeitnehmern, die Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung von Korruption und
Bestechung sowie Diversität in den Leitungsorganen von Unternehmen (etwa in Bezug
auf Alter, Geschlecht, Bildungsstand und beruflichen Hintergrund). Die Richtlinie gilt für
große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten.
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Am 5. Januar 2023 trat die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung
von Unternehmen ((EU) 2022/2464) in Kraft. Mit der Richtlinie werden die Regeln
für die Sozial- und Umweltberichterstattung der Unternehmen modernisiert. Ein
breiteres Spektrum an großen Unternehmen und börsennotierten KMU wird zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein.
Die neuen Regeln stellen den Zugang zu Informationen sicher, die benötigt werden,
um die sich aus dem Klimawandel und anderen Nachhaltigkeitsproblemen ergebenden
Investitionsrisiken zu beurteilen. Auf diese Weise wird bei den Auswirkungen von
Unternehmen auf die Menschen und die Umwelt für Transparenz gesorgt. Die für
die Unternehmen mit der Berichterstattung verbundenen Kosten werden durch eine
Harmonisierung der bereitzustellenden Informationen mittel- und langfristig sinken.
B. Rechtsformen nach EU-Recht
Die europäischen Rechtsformen gelten in der gesamten Union und parallel zu den
einzelstaatlichen Rechtsformen.
1. Die Europäische Gesellschaft (SE)
Nach jahrelangem Stillstand – die Verhandlungen dauerten 30 Jahre – nahm der
Rat die beiden für die Gründung einer Europäischen Gesellschaft erforderlichen
Rechtsinstrumente an. Dabei handelt es sich um die Verordnung (EG) Nr. 2157/2001
über das Statut der Europäischen Gesellschaft und die Richtlinie 2001/86/EG zur
Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung
der Arbeitnehmer. Nach Maßgabe der Verordnung können Gesellschaften auf dem
Gebiet der Union in Form einer Aktiengesellschaft mit der lateinischen Bezeichnung
Societas Europaea (SE) gegründet werden. Unternehmen aus mindestens zwei
Mitgliedstaaten, die eine SE gründen möchten, stehen mehrere Möglichkeiten
offen: die Verschmelzung, die Errichtung einer Holdinggesellschaft, die Gründung
einer Tochtergesellschaft oder die Umwandlung in eine SE. Die SE muss als
Kapitalgesellschaft geführt werden. Es ist ein Mindestkapital in Höhe von 120 000 EUR
vorgeschrieben, damit sichergestellt ist, dass diese Gesellschaften eine sinnvolle
Größe aufweisen.
Mit der Richtlinie 2001/86/EG soll dafür Sorge getragen werden, dass die Gründung
einer SE nicht zur Folge hat, dass die Gepflogenheiten der Arbeitnehmerbeteiligung,
die in den an der Gründung einer SE beteiligten Gesellschaften bestehen, beseitigt
oder eingeschränkt werden.
2. Die Europäische Genossenschaft (SCE)
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 über das Statut der Europäischen
Genossenschaft (SCE) wurde die einheitliche Rechtsform der SCE geschaffen. Damit
besteht die Möglichkeit der Gründung einer Genossenschaft durch natürliche Personen
mit Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten oder durch juristische Personen, die
den Rechtsvorschriften verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen. Diese neuen SCE
müssen mit einem Mindestkapital von 30 000 EUR ausgestattet sein und können im
gesamten Binnenmarkt mit einer einzigen Rechtspersönlichkeit, Satzung und Struktur
tätig werden.
Mit der Richtlinie 2003/72/EG wurde diese Rechtsvorschrift um Regelungen für
die Arbeitnehmerbeteiligung an der SCE ergänzt, damit die Gepflogenheiten der
Arbeitnehmerbeteiligung, die in den an der Gründung einer SCE beteiligten
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Gesellschaften gelten, durch die Gründung der SCE nicht beseitigt oder eingeschränkt
werden.
3. Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates wurde die Rechtsform
der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) geschaffen. Die
EWIV ist rechtsfähig; ein Unternehmen aus einem Mitgliedstaat erhält damit die
Möglichkeit, über ein Gemeinschaftsunternehmen mit Gesellschaften oder natürlichen
Personen aus anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten – beispielsweise um
die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder zu entwickeln, jedoch
nicht, um für sich selbst Gewinne zu erzielen. Die Erträge werden dabei unter ihren
Mitgliedern aufgeteilt. Die EWIV darf kein öffentliches Kapital aufnehmen.
4. Europäische Privatgesellschaft (SPE)
Mit ihrem Vorschlag von 2008 für ein Statut der Europäischen Privatgesellschaft
mit beschränkter Haftung (Societas Privata Europaea) zielte die Kommission darauf
ab, KMU die Geschäftstätigkeit im Binnenmarkt zu erleichtern, ihre Marktleistung
zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem ihre Gründung
und ihre Geschäftstätigkeit erleichtert werden. Mit dem Vorschlag wurde nicht
beabsichtigt, Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeits- oder Steuerrecht, der
Rechnungslegung oder der Insolvenz der Gesellschaft zu regeln. Dennoch musste er
2014 zurückgezogen werden, da das Europäische Parlament Bedenken hinsichtlich
der Wahrung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer hatte.
5. Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter
(SUP)
Mit ihrem Vorschlag von 2014 für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen
Gesellschafter (Societas Unius Personae) zielte die Kommission darauf ab, die
Gründung einer solchen Gesellschaft mit einem einzigen Gesellschafter in der EU über
die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten hinweg zu erleichtern. Da der Ausschuss
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Parlaments ernsthafte Bedenken
hinsichtlich der Beteiligung der Gewerkschaften an der Ausarbeitung des Vorschlags
hatte, wurde 2018 letztlich auch dieser Vorschlag zurückgezogen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Dem Parlament ist es stets gelungen, Rechtsvorschriften zu ändern,
wenn es beispielsweise darum ging, die Beteiligung der Arbeitnehmer
innerhalb der Unternehmen zu schützen oder Fortschritte bei der Schaffung
europäischer Gesellschaftsformen zu erzielen, mit denen die grenzüberschreitende
Geschäftstätigkeit von Unternehmen erleichtert wird. Im Februar 2007 forderte das
Parlament die Kommission auf, einen Vorschlag für die Europäische Privatgesellschaft
vorzulegen, mit dem den Erfordernissen von KMU Rechnung getragen wird,
und eine Überarbeitung der Vorschriften für die Rechtsform der Europäischen
Gesellschaft vorzubereiten, um die Verfahren für die Gründung solcher Unternehmen
zu vereinfachen. Nachdem die Vorschläge für zwei Verordnungen, nämlich über
den Europäischen Verein und über die Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft,
zurückgezogen wurden, ersuchte das Parlament die Kommission, diese Vorschläge
neu einzubringen. Schließlich nahm die Kommission am 5. September 2023
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den Vorschlag für europäische grenzübergreifende Vereine an. Mit dem Entwurf
einer Richtlinie wird das Funktionieren des Binnenmarkts verbessert, indem
rechtliche und administrative Hindernisse beseitigt werden. Dadurch werden gleiche
Wettbewerbsbedingungen für Vereine ohne Erwerbszweck in der EU geschaffen, die in
mehr als einem Mitgliedstaat tätig sein wollen. Außerdem forderte das Parlament einen
geeigneten Rechtsrahmen für Stiftungen. Am 8. Februar 2012 legte die Kommission
einen Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen
Stiftung oder Fundatio Europaea vor. Mit dieser Verordnung soll es Einrichtungen, die
sich für das Gemeinwohl engagieren, erleichtert werden, in der gesamten EU tätig zu
werden.
In seiner Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Zukunft des europäischen
Gesellschaftsrechts vertrat das Parlament die Auffassung, dass die EU-
Gesellschaftsformen, durch die die nach einzelstaatlichem Recht bestehenden
Formen ergänzt werden, ein beträchtliches Potenzial haben und weiter ausgebaut
werden sollten. Um den konkreten Bedürfnissen von KMU gerecht zu werden,
forderte das Parlament die Kommission nachdrücklich auf, weitere Anstrengungen
zu unternehmen, damit die Rechtsform der Europäischen Privatgesellschaft (SPE)
verabschiedet werden kann. Als Reaktion auf die diesbezügliche Mitteilung der
Kommission nahm das Parlament im Februar 2013 eine Entschließung zu einer
neuen EU-Strategie im Hinblick auf die soziale Verantwortung der Unternehmen
an. Seine Entschließung vom 14. März 2013 zum Statut einer Europäischen
Gegenseitigkeitsgesellschaft enthielt Empfehlungen an die Kommission zu einem
solchen Statut. Das Parlament forderte darüber hinaus in einer Reihe von
Entschließungen und Fragen zur mündlichen Beantwortung mehrfach, dass eine
Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verlegung des Unternehmenssitzes erarbeitet
wird. In diesem Zusammenhang bedauerte das Parlament auch, dass es derzeit keine
entsprechenden gemeinsamen Vorschriften gebe, was der Mobilität der Unternehmen
und somit auch der Niederlassungsfreiheit abträglich sei[3]. Die Richtlinie (EU)
2019/2121 vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in
Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen
wurde Ende 2019 angenommen.
In der Entschließung des Parlaments vom 13. Juni 2017 zur Durchführung
grenzüberschreitender Unternehmensverschmelzungen und -spaltungen wird die
Aufmerksamkeit auf die Rechte von Minderheitsaktionären, die Bestimmungen über
den Gläubigerschutz und die langwierigen und komplexen Verfahren, die für eine
grenzüberschreitende Spaltung erforderlich sind, gerichtet. Das Parlament hat daher
mehrfach verlangt, dass ein Vorschlag für die grenzüberschreitende Verlegung des
Unternehmenssitzes vorgelegt wird (Vierzehnte Richtlinie zum Gesellschaftsrecht).
Ferner ging beim Parlament eine Reihe von Petitionen ein, die die Digitalisierung im
Bereich des EU-Gesellschaftsrechts und grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten
betreffen. Der Petitionsausschuss ersucht in der Regel die Kommission, sachdienliche
Informationen zu liefern oder zu den von den Petenten vorgebrachten Punkten Stellung
zu nehmen (4.1.5).

[3]Siehe beispielsweise die Entschließung vom 25. Oktober 2007 zur Europäischen Privatgesellschaft
und zur Vierzehnten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie über die grenzüberschreitende Verlegung des
Gesellschaftssitzes und die Entschließung vom 13. Juni 2017 zur Durchführung grenzüberschreitender
Unternehmensverschmelzungen und -spaltungen.
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Im Mai 2017 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu dem EU-
eGovernment-Aktionsplan an. Darin forderte es die Kommission auf, weitere Wege
der Förderung digitaler Lösungen für Formalitäten im Laufe des Lebenszyklus einer
Gesellschaft in Erwägung zu ziehen, und hob die Bedeutung der Vernetzung der
Unternehmensregister hervor. Dem Parlament liegt ein langjähriger Bestand an
Forschungsarbeiten vor, in denen digitale Vereinfachungen in diesem Bereich gefordert
werden[4].
Im April 2019 nahm das Parlament wesentliche Änderungen am Vorschlag
der Kommission zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf
grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen an. Darin
geht es um zusätzliche Vorschriften für die grenzüberschreitende Verschmelzung von
Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Im Juli 2019 nahm das Parlament die Richtlinie (EU) 2019/1151 zur
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler
Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht an. Damit sollen elektronische
Unternehmensgründungen erleichtert und Online-Verfahren für die verschiedenen
Etappen des Bestehens eines Unternehmens gefördert werden. Noch bieten nicht
alle Mitgliedstaaten Unternehmen vollständige Registrierungsverfahren im Internet
an, obwohl Online-Registrierungen im Durchschnitt doppelt so schnell und unter
Umständen fast zwei Drittel billiger als herkömmliche Anträge auf Papier sind. Derzeit
ist das Europäische Parlament mit dem Vorschlag der Kommission vom 29. März 2023
zur Ausweitung und Optimierung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im
Gesellschaftsrecht und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 befasst.
Am 1. Juni 2023 nahm das Europäische Parlament seinen Standpunkt zu einem
Vorschlag für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im
Hinblick auf Nachhaltigkeit an. Mit dem vorgeschlagenen Rechtsakt würden die
Unternehmen verpflichtet, die negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, einschließlich
der Tätigkeiten ihrer Geschäftspartner, auf die Menschenrechte und die Umwelt
zu ermitteln und diese gegebenenfalls zu verhindern, zu unterbinden oder
zu mindern. Dies schließt Kinderarbeit, Sklaverei, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Umweltverschmutzung, Umweltschädigung und Verlust an biologischer Vielfalt mit ein.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments verfasst.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023

[4]Godel, M. I. et al.: Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market. Generaldirektion
Interne Politikbereiche, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, April 2016; van
Veenstra, A. F. et al.: Ubiquitous Developments of the Digital Single Market. Generaldirektion Interne
Politikbereiche, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Oktober 2013.
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2.1.12. GEISTIGES, GEWERBLICHES
UND KOMMERZIELLES EIGENTUM

Unter den Begriff „geistiges Eigentum“ fallen alle ausschließlichen Rechte
an geistigen Werken. Dabei werden zwei Arten von Rechten unterschieden:
einerseits die gewerblichen Schutzrechte, zu denen Erfindungen (Patente), Marken,
gewerbliche Muster und Modelle sowie geografische Angaben gehören, und
andererseits das Urheberrecht, das sich auf das Eigentum an künstlerischen
und literarischen Werken bezieht. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im Jahr 2009 hat die EU ausdrücklich
die Zuständigkeit für die Rechte des geistigen Eigentums erhalten (Artikel 118).

RECHTSGRUNDLAGEN

Artikel 114 und 118 AEUV.

ZIELE

Die Rechte des geistigen Eigentums sind einerseits in diversen internationalen
und nationalen Rechtsvorschriften geregelt und andererseits Gegenstand von EU-
Rechtsvorschriften. In Artikel 118 AEUV heißt es wie folgt: „Im Rahmen der
Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen das Europäische
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie zur Einführung
von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf
Unionsebene.“ Die Legislativtätigkeit der EU in diesem Bereich besteht in erster Linie
in der Harmonisierung bestimmter spezifischer Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums durch Schaffung ihres eigenen Systems, wie etwa im Fall der Unionsmarke
und des Unionsgeschmacksmusters und künftig bei Patenten. In vielen Instrumenten
der EU wird den internationalen Verpflichtungen Rechnung getragen, die sich für die
Mitgliedstaaten aus der Berner Übereinkunft und dem Abkommen von Rom sowie
im Rahmen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPS) der Welthandelsorganisation und der internationalen
Verträge der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) aus dem Jahr 1996
ergeben.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Harmonisierung der Rechtsvorschriften
1. Marken, Muster und Modelle
In der EU beruht der Rechtsrahmen für Marken auf einem vierstufigen System
für die Eintragung von Marken, das neben den einzelstaatlichen Systemen für
Marken besteht, die mit der Markenrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436 vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Marken) harmonisiert wurden. Mögliche Wege zum Markenschutz in der EU
führen nicht nur über den jeweiligen Mitgliedstaat, sondern auch über die Benelux-
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Route, die 1994 eingeführte Unionsmarke und die internationale Route. Mit der
Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Verordnung
über die Unionsmarke) werden alle vorherigen Verordnungen der EG/EU über
die Gemeinschaftsmarke/Unionsmarke kodifiziert und aufgehoben. Die Kodifizierung
erfolgte im Interesse der Klarheit, da das System der Unionsmarke bereits mehrmals
erheblich geändert worden war. Die Unionsmarke ist einheitlich und hat unionsweit die
gleiche Wirkung. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ist
für die Verwaltung der Unionsmarke und des Unionsgeschmacksmusters zuständig. In
der Verordnung über die Unionsmarke sind zudem die an das EUIPO zu entrichtenden
Gebühren festgelegt. Sie belaufen sich auf einen Betrag, mit dem sichergestellt ist,
dass das EUIPO aus den Einnahmen hieraus seine Ausgaben decken kann und
Komplementarität mit den nationalen Markensystemen herrscht.
Mit der Richtlinie 98/71/EG vom 13. Oktober 1998 wurden die nationalen
Bestimmungen über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen harmonisiert.
Durch die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 (in der
geänderten Fassung) wurde ein Gemeinschaftssystem zum Schutz von Mustern und
Modellen eingeführt. Mit dem Beschluss 2006/954/EG des Rates und der Verordnung
(EG) Nr. 1891/2006 des Rates (beide vom 18. Dezember 2006) wurde das EU-
System für die Eintragung von Mustern und Modellen mit dem internationalen
Eintragungssystem für Muster und Modelle der WIPO verknüpft.
2. Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Durch das Urheberrecht wird sichergestellt, dass Autoren, Komponisten, Künstler,
Filmemacher usw. für ihre Werke Zahlungen erhalten und die Werke geschützt werden.
Durch die Digitaltechnik hat sich die Art und Weise, wie Kreativinhalte produziert
und verbreitet werden und wie der Zugang zu diesen Inhalten erfolgt, grundlegend
geändert. Das EU-Urheberrecht besteht aus 13 Richtlinien und zwei Verordnungen, mit
denen wesentliche Rechte der Urheber, der ausübenden Künstler, der Produzenten
und der Rundfunkveranstalter harmonisiert werden. Durch die Festlegung einiger EU-
Normen werden nationale Unterschiede verringert, ein zur Förderung von Kreativität
und Investitionen in Kreativität erforderliches Schutzniveau sichergestellt, kulturelle
Vielfalt gefördert und der Zugang von Verbrauchern und Unternehmen zu digitalen
Inhalten und Diensten im gesamten Binnenmarkt erleichtert.
a. Urheberrecht
Mit der Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft wurden das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte an
die technologischen Entwicklungen angepasst, jedoch ist es damit nicht möglich, auf
die außerordentlich schnellen Entwicklungen, die sich im digitalen Umfeld vollzogen
haben, zu reagieren. Dazu zählen unter anderem die Verbreitung von und der
Zugang zu Fernseh- und Radioprogrammen sowie der Umstand, dass 49% der
Internetanwender in der EU einen Online-Zugang zu Musik, audiovisuellen Inhalten
und Spiele nutzen (Schätzung von Eurostat). Daher ist ein unionsweit harmonisiertes
Urheberrecht für Verbraucher, Kunst- und Kulturschaffende sowie Unternehmen
erforderlich.
In der Urheberrechtsrichtlinie der EU (Richtlinie (EU) 2019/790) vom 17. April
2019 sind ein zusätzliches Urheberrecht für Presseverlage und eine faire
Vergütung für urheberrechtlich geschützte Inhalte vorgesehen. Bislang waren
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Online-Plattformen rechtlich nicht dafür verantwortlich, wenn urheberrechtlich
geschützte Inhalte auf ihren Websites verwendet bzw. auf ihre Websites
hochgeladen wurden. Das Hochladen urheberrechtlich geschützter Werke zu
nichtkommerziellen Zwecken auf Online-Enzyklopädien wie Wikipedia ist von den
neuen Anforderungen nicht betroffen. Mit der am selben Tag angenommenen
Richtlinie (EU) 2019/789 (die Satelliten- und Kabelrichtlinie) soll die Zahl der
Fernseh- und Hörfunkprogramme, die den Verbrauchern in der Union online
zur Verfügung stehen, erhöht werden. Die Rundfunkveranstalter bieten in
zunehmendem Maße zusätzlich zu ihren herkömmlichen Sendungen auch Online-
Dienste an, da die Nutzer erwarten, jederzeit und überall Zugang zu Fernseh-
und Hörfunkinhalten zu haben. Mit der Richtlinie wird das Ursprungslandprinzip
eingeführt, um die Lizenzierung von Rechten für bestimmte Programme, die
Rundfunkveranstalter auf ihren Online-Plattformen anbieten (z. B. Simultansendungen
und Nachholfernsehen), zu erleichtern. Die Rundfunkveranstalter müssen in ihrem
EU-Niederlassungsland (d. h. im Ursprungsland) eine urheberrechtliche Erlaubnis
einholen, um Radioprogramme, Fernsehnachrichten und aktuelle Sendungen sowie
vollständig finanzierte Eigenproduktionen in allen EU-Ländern online verfügbar
zu machen. Die Mitgliedstaaten hatten bis zum 7. Juni 2021 Zeit, geeignete
Rechtsvorschriften zu erlassen, um die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen.
Mit der Richtlinie (EU) 2017/1564 vom 13. September 2017 über bestimmte
zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte
Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder,
sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen werden der Zugang zu
Büchern und anderen Druckwerken in geeigneten Formaten und die Verbreitung dieser
Bücher und Druckwerke im Binnenmarkt vereinfacht.
Mit der Verordnung (EU) 2017/1128 vom 14. Juni 2017 zur grenzüberschreitenden
Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt wird angestrebt, dass
Verbraucher, die Filme, Sportübertragungen, Musik, E-Books und Spiele gekauft oder
abonniert haben, auch auf Reisen in andere EU-Mitgliedstaaten auf diese Inhalte
zugreifen können.
b. Schutzdauer des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte
Diese Rechte sind zu Lebzeiten des Verfassers/Urhebers geschützt, und die
Schutzdauer erlischt 70 Jahre nach dessen Tod. Mit der Richtlinie 2011/77/EU zur
Änderung der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und
bestimmter verwandter Schutzrechte wurde die Schutzdauer für Tonaufzeichnungen
ausübender Künstler von 50 auf 70 Jahre nach der Aufzeichnung verlängert, und für
die Urheber von Musik – also die Komponisten und die Verfasser des Textes eines
Musikwerks – erlischt die Schutzdauer des Urheberrechts danach ebenfalls 70 Jahre
nach ihrem Tod. Die Dauer von 70 Jahren ist mittlerweile als internationale Norm für
den Schutz von Tonaufzeichnungen anzusehen. Derzeit sind Tonaufzeichnungen in
64 Staaten der Welt für mindestens 70 Jahre urheberrechtlich geschützt.
c. Computerprogramme und Datenbanken
Gemäß der Richtlinie 91/250/EWG waren die Mitgliedstaaten verpflichtet,
Computerprogramme urheberrechtlich als literarische Werke im Sinne der Berner
Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst zu schützen. Diese
Richtlinie wurde durch die Richtlinie 2009/24/EG kodifiziert. Ziel der Richtlinie 96/9/
EG (Datenbankrichtlinie) ist der rechtliche Schutz von Datenbanken als „Sammlung
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von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder
methodisch angeordnet und einzeln mit elektronischen Mitteln oder auf andere Weise
zugänglich sind“. Nach der Richtlinie ist für Datenbanken sowohl ein urheberrechtlicher
Schutz vorgesehen, mit dem die geistige Schöpfung erfasst wird, als auch ein
Schutzrecht „sui generis“, mit dem Investitionen (finanzielle Mittel, Einsatz von
Zeit, Arbeit und Energie) in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung des
Inhalts einer Datenbank geschützt werden sollen. Am 23. Februar 2022 legte die
Kommission einen Vorschlag für eine neue Verordnung über harmonisierte Vorschriften
für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung (Datengesetz) vor,
mit dem eine gerechte Verteilung der Wertschöpfung aus Daten auf die Akteure
der Datenwirtschaft sichergestellt und der Datenzugang und die Datennutzung
gefördert werden sollen. Nach intensiver Gesetzgebungsarbeit, die durch akademische
Forschung[1] unterstützt wurde, nahm das Plenum des Parlaments am 9. November
2023 in erster Lesung seinen Standpunkt zu diesem Vorschlag an. Am 30. Mai
2022 verabschiedeten das Parlament und der Rat den Daten-Governance-Rechtsakt,
mit dem Mechanismen eingeführt werden, um die Weiterverwendung bestimmter
Kategorien geschützter Daten des öffentlichen Sektors zu erleichtern, das Vertrauen
in Datenvermittlungsdienste zu stärken und den Datenaltruismus in der gesamten EU
zu fördern.
d. Verwertungsgesellschaften
Für die Verbreitung von Inhalten, die durch das Urheberrecht oder verwandte
Schutzrechte geschützt sind, ist die Freigabe der Nutzungsrechte durch die
Rechtsinhaber erforderlich. Die Rechtsinhaber vertrauen ihre Rechte einer
Verwertungsgesellschaft an, die diese Rechte dann im Namen der Rechtsinhaber
wahrnimmt. Sofern eine Verwertungsgesellschaft die Rechtewahrnehmung nicht aus
berechtigten Gründen ablehnen kann, ist sie verpflichtet, diese Rechte wahrzunehmen.
In der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und
verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte
an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt werden Anforderungen
an Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung festgelegt, um hohe
Standards für die Leitungsstrukturen, das Finanzmanagement, die Transparenz
und die Berichterstattung sicherzustellen. Mit dieser Richtlinie soll dafür gesorgt
werden, dass die Rechtsinhaber ein Mitspracherecht bei der Wahrnehmung
ihrer Rechte haben und die Verwertungsgesellschaften durch EU-weit einheitliche
Vorschriften besser funktionieren. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die
Verwertungsgesellschaften im besten Interesse der Rechtsinhaber handeln, deren
Rechte sie repräsentieren.
3. Patente
Ein Patent ist ein Schutzrecht, das für jede Erfindung mit technischem Charakter
gewährt werden kann, sofern sie neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und
gewerblich anwendbar ist. Mit einem Patent wird seinem Inhaber das Recht gewährt,
andere daran zu hindern, eine Erfindung ohne seine Zustimmung herzustellen,
zu gebrauchen oder zu veräußern. Durch Patente werden Unternehmen darin
bestärkt, die notwendigen Investitionen in Innovationen zu tätigen. Einzelpersonen
und Unternehmen erhalten dadurch einen Anreiz, Ressourcen für Forschung und
Entwicklung einzusetzen. In Europa können technische Erfindungen entweder durch
nationale Patente geschützt werden, die von den zuständigen nationalen Ämtern erteilt
werden, oder durch Europäische Patente, die zentral vom Europäischen Patentamt
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(EPA) erteilt werden. Das EPA ist ein Organ der Europäischen Patentorganisation,
einer zwischenstaatlichen Einrichtung, der derzeit 39 Vertragsstaaten angehören. Die
EU selbst ist kein Mitglied der Europäischen Patentorganisation.
Nach jahrelangen Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten billigten das Parlament
und der Rat im Jahr 2012 die Rechtsgrundlage für ein europäisches Patent
mit einheitlicher Wirkung (einheitliches Patent). Im Wege eines internationalen
Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaaten wird ein einziges und spezialisiertes
Patentgericht eingerichtet.
Der Gerichtshof (EuGH) ebnete mit seiner Entscheidung vom 5. Mai 2015 in den
Rechtssachen C-146/13 und C-147/13, in denen das Patentpaket gebilligt wurde, den
Weg für ein echtes europäisches Patent. Da das bisherige System neben dem neuen
System fortbesteht, gelten derzeit Übergangsmaßnahmen.
Seit seinem Inkrafttreten am 1. Juni 2023 bietet das europäische einheitliche
Patent, das durch das Europäische Patentamt erteilt wird, einen Schutz mit
einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Staaten. Die Unternehmen werden
die Möglichkeit haben, ihre Erfindungen in allen EU-Mitgliedstaaten durch ein
echtes EU-Patent schützen zu lassen. Außerdem werden sie die Möglichkeit haben,
einheitliche Patente in einem einzigen Gerichtsverfahren vor dem neu eingerichteten
Einheitlichen Patentgericht (EPG) anzufechten bzw. zu verteidigen. Dadurch werden
die Verfahren gestrafft und Übersetzungskosten eingespart. Im EPG-Übereinkommen
ist vorgesehen, dass der Vorrang des Unionsrechts zu achten ist (Artikel 20) und dass
Entscheidungen des EuGH für das EPG bindend sind. Das EPG ist ein Gericht, das
aktuell für 17 EU-Mitgliedstaaten zuständig ist. Es besteht aus einem Gericht erster
Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei. Das Gericht erster Instanz hat eine
dezentralisierte Struktur und umfasst eine Zentralkammer in Paris mit einer Abteilung
in München sowie verschiedenen Regional- und Lokalkammern in ganz Europa. Das
Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg und entscheidet über Beschwerden zu
Entscheidung des Gerichts erster Instanz sowie Anträge für Wiederaufnahmeverfahren
für Endentscheidungen des Gerichts.
4. Geschäftsgeheimnisse
Die Geheimhaltung von Geschäftsinformationen („Know-how“) wird bereits seit
Jahrhunderten praktiziert. In vielen Ländern gibt es Rechtsvorschriften zum Schutz
von Geschäftsgeheimnissen – sei es im Rahmen der Rechte des geistigen Eigentums
oder in sonstiger Form. Das für vertrauliche Informationen gewährte Schutzniveau ist
mit anderen Bereichen des geistigen Eigentums, wie etwa Patenten, Urheberrechten
oder Marken, nicht vergleichbar. Es kann jedoch grundsätzlich unbegrenzt – und nicht
nur für einen begrenzten Zeitraum – gelten. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen
variiert von Land zu Land stärker, als dies in anderen Bereichen der Rechtsvorschriften
zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums der Fall ist, und kann im
Vergleich zur Beantragung eines formellen Patentschutzes vorteilhafter und finanziell
günstiger sein. Seit 2016 besteht auf Unionsebene ein Rechtsrahmen in Gestalt der
Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher
Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.
5. Rechte des geistigen Eigentums für Pflanzensorten
Der Sortenschutz, auch als Züchterrecht bezeichnet, ist ein Recht des geistigen
Eigentums, das dem Züchter einer neuen Pflanzensorte gewährt wird. Mit den EU-
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Regelungen über den Schutz von Pflanzensorten, die auf den Grundsätzen der Akte
des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen von 1991
beruht, wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft und des Gartenbaus
geleistet. Diese Regelungen wurden durch Rechtsvorschriften der EU eingeführt.
Durch diese Regelungen können für Pflanzensorten Rechte des geistigen Eigentums
gewährt werden. Das Gemeinschaftliche Sortenamt befasst sich mit der Umsetzung
und Anwendung der Regelungen.
6. Geografische Angaben
Im Rahmen des in der EU geltenden Systems der Rechte des geistigen Eigentums
sind die Bezeichnungen von Erzeugnissen, die als geografische Angaben eingetragen
sind, in der EU und in Drittstaaten, mit denen ein besonderes Schutzabkommen
unterzeichnet wurde, rechtlich vor Nachahmung und missbräuchlicher Nutzung
geschützt. Bezeichnungen von Erzeugnissen können mit einer geografischen Angabe
versehen werden, wenn sie einen spezifischen Bezug zu dem Ort haben, an
dem das jeweilige Erzeugnis hergestellt wird. Dank dieser Angabe können die
Verbraucher darauf vertrauen, dass es sich tatsächlich um hochwertige Erzeugnisse
handelt, und diese Erzeugnisse besser von anderen Erzeugnissen unterscheiden.
Gleichzeitig werden die Erzeuger bei der Vermarktung ihrer Erzeugnisse unterstützt.
Geografische Angaben wurden als geistiges Eigentum anerkannt und erlangen bei
Handelsverhandlungen zwischen der EU und Drittstaaten immer größere Bedeutung.
Am 31. März 2022 legte die Kommission einen Legislativvorschlag für eine Verordnung
über geografische Angaben der Europäischen Union für Wein, Spirituosen und
landwirtschaftliche Erzeugnisse und über Qualitätsregelungen für landwirtschaftliche
Erzeugnisse vor und das Parlament nahm am 1. Juni 2023 einen Standpunkt zum
Vorschlag an. Am 12. September 2023 nahm das Parlament seinen Standpunkt
zur Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz
geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und zur
Änderung der Verordnungen (EU) 2017/1001 und (EU) 2019/1753 an. Hierdurch
wird geografischen Angaben für industrielle Erzeugnisse, die mit ihrem geografischen
Erzeugungsgebiet in Verbindung gebracht werden können (wie Schneidwaren aus
Albacete, Böhmisches Glas und Porzellan aus Limoges) ein ähnlicher Schutz geboten,
wie ihn regional erzeugte Lebensmittel oder Getränke genießen.
Auf internationaler Ebene wird im Beschluss (EU) 2019/1754 des Rates vom 7. Oktober
2019 über den Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte des Lissabonner
Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben das EUIPO
als zuständige Behörde für geografische Angaben benannt.
7. Bekämpfung von Nachahmung
Schätzungen zufolge belaufen sich die Einfuhren nachgeahmter und unerlaubt
hergestellter Waren in die EU auf rund 85 Mrd. EUR (bis zu 5% der Gesamteinfuhren).
Weltweit macht der Handel mit unerlaubt hergestellten Waren bis zu 2,5% des Handels
im Gegenwert von bis zu 338 Mrd. EUR aus, wodurch den Rechtsinhabern, den
Regierungen und den Volkswirtschaften erheblicher Schaden entsteht.
Da durch die unterschiedlichen Sanktionsregelungen in den Mitgliedstaaten eine
wirksame Bekämpfung von Nachahmung und Produktpiraterie erschwert wird,
verabschiedeten das Parlament und der Rat als ersten Schritt die Richtlinie 2004/48/
EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Mit dieser Richtlinie
soll durch eine Annäherung der nationalen Rechtsvorschriften die Bekämpfung
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von Produktpiraterie und Nachahmung verstärkt werden, um für ein hohes,
gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt
zu sorgen. Es sind darin zivil- und verwaltungsrechtliche Maßnahmen, Verfahren und
Rechtsbehelfe vorgesehen. Mit der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 zur Durchsetzung
der Rechte geistigen Eigentums wurden Verfahrensvorschriften für die Zollbehörden
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im Hinblick auf Waren, die der
zollamtlichen Überwachung oder Zollkontrollen unterliegen, erlassen.
B. Grundsatz der Erschöpfung von Rechten
1. Begriffsbestimmung
Diese Rechtsauffassung oder -lehre, die in allen Bereichen des gewerblichen
Eigentums gilt, bedeutet, dass sich das gewerbliche Schutzrecht eines (z. B.
durch ein Patent) geschützten Produkts erschöpft, nachdem dieses Produkt vom
Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung von Dritten verkauft worden ist. In der
EU hat der EuGH die EU-Verträge stets dahingehend ausgelegt, dass sich aus
gewerblichen Schutzrechten entstehende Rechte innerhalb des Binnenmarkts durch
Inverkehrbringen der betreffenden Waren (durch den Rechtsinhaber oder mit dessen
Zustimmung) erschöpfen. Der Inhaber eines Rechts des gewerblichen, kommerziellen
oder geistigen Eigentums, das durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates
geschützt ist, kann sich nicht auf diese Vorschriften berufen, um sich der Einfuhr oder
dem Vertrieb eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines anderen
Mitgliedstaates in den Verkehr gebracht wurde.
2. Grenzen
Die Erschöpfung von Rechten auf EU-Ebene greift nicht beim Inverkehrbringen eines
gefälschten Erzeugnisses oder bei Erzeugnissen, die außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht wurden (Artikel 6 des TRIPS-Übereinkommens).
Im Juli 1999 entschied der Gerichtshof in dem Urteil Sebago Inc. und Ancienne Maison
Dubois & Fils SA/G-B Unic SA (C-173/98), dass die Mitgliedstaaten nicht berechtigt
sind, in ihren nationalen Gesetzen die Erschöpfung der Rechte einer Marke in Bezug
auf Erzeugnisse vorzusehen, die in einem Drittland in Verkehr gebracht wurden.
3. Rechtsakte auf diesem Gebiet
Die EU-Rechtsvorschriften zur Erschöpfung gehen größtenteils auf die
Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung von Artikel 34 AEUV zu Maßnahmen mit
gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten
zurück[2]. Diese Rechtsprechung findet ihren Niederschlag in jedem relevanten EU-
Rechtsakt zu gewerblichen Schutzrechten.
C. Aktuelle Rechtsprechung des EuGH
2012 entschied der EuGH in der Rechtssache SAS (C-406/10), dass der
Urheberrechtsschutz im Einklang mit der Richtlinie 91/250/EWG nur für die
Ausdrucksform eines Computerprogramms gilt, Ideen und Grundsätze, die der
Logik, den Algorithmen und den Programmiersprachen zugrunde liegen, im Rahmen
dieser Richtlinie jedoch nicht urheberrechtlich geschützt sind (Randnummer 32). Der
EuGH hob hervor, dass weder die Funktionalität eines Computerprogramms noch
die Programmiersprache oder das Dateiformat, die in einem Computerprogramm
verwendet werden, um bestimmte Funktionen des Programms zu nutzen, eine

[2]Siehe Centrafarm BV und Adriaan de Peijper/Sterling Drug Inc (Rechtssache C-15/74) und Merck & Co.
Inc./Stephar BV und Petrus Stephanus Exler (Rechtssache C-187/80).
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Ausdrucksform dieses Programms im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der
Richtlinie 91/250/EWG sind (Randnummer 39).
In seinem Urteil in der Rechtssache C-160/15 (GS Media BV/Sanoma Media
Netherlands BV u. a.) stellte der EuGH fest, dass keine „öffentliche Wiedergabe“
vorliegt, wenn jemand auf einer Website einen Hyperlink auf urheberrechtlich
geschützte und ohne Erlaubnis des Verfassers auf einer anderen Website
veröffentlichte Werke setzt und dabei keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt und nicht
weiß, dass diese Werke unbefugt veröffentlicht wurden.
In seinem Urteil in der Rechtssache C-484/14 vom 15. September 2016 stellte
der EuGH fest, dass ein „Dienst der Informationsgesellschaft“ im Sinne der
Richtlinie 2000/31/EG erbracht wird, wenn ein WLAN der Öffentlichkeit unentgeltlich
zur Verfügung gestellt wird, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf die
Güter und Dienstleistungen eines Geschäfts zu lenken, und er bestätigte, dass unter
bestimmten Voraussetzungen keine Haftung eines Diensteanbieters, der Zugang zu
einem Kommunikationsnetz vermittelt, besteht. Folglich können Urheberrechtsinhaber
keinen Schadenersatz dafür geltend machen, dass das Netz von Dritten für
die Verletzung ihrer Rechte genutzt worden ist. Wird die Internetverbindung mit
einem Kennwort geschützt, so wird ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den
Rechten des geistigen Eigentums der Rechtsinhaber einerseits und dem Recht der
Zugangsanbieter auf unternehmerische Freiheit und dem Recht der Netznutzer auf
Informationsfreiheit andererseits gewahrt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Durch geistiges Eigentum wird ein Mehrwert für die Unternehmen und
Volkswirtschaften in der Union geschaffen. Mit dem einheitlichen Schutz und der
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wird zur Förderung von Innovation
und Wirtschaftswachstum beigetragen. Das Parlament ist daher bestrebt, auf eine
Harmonisierung der Rechte des geistigen Eigentums hinzuwirken, und zwar durch
die Schaffung eines einheitlichen europäischen Systems neben den einzelstaatlichen
Systemen, wie etwa im Fall der Unionsmarke und der Unionsgeschmacksmuster sowie
beim einheitlichen Patent.
In zahlreichen Entschließungen zu den Rechten des geistigen Eigentums,
insbesondere zum Rechtsschutz von Datenbanken und biotechnologischen
Erfindungen sowie zum Urheberrecht, hat sich das Parlament dafür ausgesprochen,
die jeweiligen Schutzrechte schrittweise zu harmonisieren. Es hat sich im Übrigen
dagegen gewandt, dass Teile des menschlichen Körpers patentierbar sind. Am
27. Februar 2014 verabschiedete das Parlament eine Initiativentschließung zu
Abgaben für Privatkopien (also zu dem Recht, von rechtmäßig erworbenen Inhalten
Privatkopien anzufertigen), da das digitale private Kopieren infolge des technischen
Fortschritts inzwischen eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung hat. Außerdem hat
es sehr tatkräftig an der Ausarbeitung des Entwurfs der WIPO für einen Vertrag
über Urheberrechtsausnahmen zugunsten von Menschen mit einer Sehbehinderung
(Vertrag von Marrakesch) mitgewirkt.
Im September 2018 verabschiedete das Parlament im Rahmen seiner Vorarbeiten
zur Überarbeitung des Urheberrechts der EU (siehe A.2.a) einen Bericht mit einer
Reihe wichtiger Empfehlungen zu allen diskutierten Angelegenheiten. Während des
gesamten Rechtsetzungsverfahrens wurde in der Öffentlichkeit eine hitzige Diskussion
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geführt – hauptsächlich über die Artikel 11 und 13 des Vorschlags für eine Richtlinie
über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Die Diskussion gipfelte darin, dass
sich das Parlament in einer Abstimmung dafür aussprach, Medienhäusern zum
einen das neue Recht einzuräumen, einen Anspruch auf Vergütung geltend zu
machen, wenn ihre Inhalte auf bestimmten großen Nachrichtenplattformen genutzt
werden, und zum anderen ein neues Recht einzuführen, mit dem die Verfolgung von
Urheberrechtsverstößen im Internet erleichtert wird. Die Kreativwirtschaft war darüber
hocherfreut, während die Vertreter von Technologieunternehmen scharfe Kritik an den
Vorschlägen übten. Letztendlich hatte eine Abstimmung im Europäischen Parlament
einmal mehr maßgeblichen Einfluss auf die Annahme der EU-Urheberrechtsrichtlinie.
Für den Rechtsausschuss des Parlaments durchgeführte und von seiner Fachabteilung
Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten in Auftrag gegebene Studien
weisen darauf hin, dass künstliche Intelligenz (KI) den neuen Grenzen des
urheberrechtlichen Schutzes trotzt, insbesondere im Hinblick auf das nicht offengelegte
Training der KI zu urheberrechtlich geschütztem Material oder geschützten Daten und
die anschließende Generierung von Inhalten durch diese KI[3]. Zusätzlich ermöglicht
eine Reihe von vertraglichen Vereinbarungen die Aushöhlung der Rechte des geistigen
Eigentums an Daten oder erlaubt die Übernahme der Rechte des geistigen Eigentums
der betroffenen Personen auf Grundlage dessen, dass die Veröffentlichung auf einer
bestimmten Plattform stattfand oder dass die Schaffung/Erfindung im Rahmen eines
Dienstleistungsvertrags stattfand. Zu solchen Vereinbarungen zählen:
— rechtliche Regelungen, die den Nutzern Rechte des geistigen Eigentums

aberkennen oder diese zwingen, nicht vergütete Lizenzen hinsichtlich der in den
Diensten und auf den Servern der digitalen Plattformen platzierten Inhalte zu
gewähren, und/oder solche Rechte an die Plattformen übertragen,

— Buy-Out-Verträge, mit deren Hilfe die Plattformen die Rechte des geistigen
Eigentums der Urheber übernehmen,

— rechtliche Regelungen, die Angestellten, Erfindern oder Urhebern Rechte
des geistigen Eigentums an im Rahmen ihres Beschäftigungs- oder
Dienstverhältnisses geschaffenen Inhalten aberkennen und/oder solche Rechte
an den Arbeitgeber übertragen („Auftragswerk“)[4].

Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten ausgearbeitet.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023

[3]Maciejewski, M., „Metaverse“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten,
Europäisches Parlament, Juni 2023, S. 57.

[4]Macrez, F. et al., Buyout contracts imposed by platforms in the cultural and creative sector
(Von Plattformen auferlegte Buy-Out-Verträge in der Kultur- und Kreativbranche), Fachabteilung
Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Oktober 2023;
Maciejewski, M., „Metaverse“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten,
Europäisches Parlament, Juni 2023.
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2.1.13. ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERN

Ein entsandter Arbeitnehmer ist ein Arbeitnehmer, der von seinem
Arbeitgeber vorübergehend in einen anderen EU-Mitgliedstaat geschickt wird,
um dort Dienstleistungen zu erbringen. Die Niederlassungsfreiheit und die
Dienstleistungsfreiheit sind im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) verankerte Grundfreiheiten. Für den Status entsandter Arbeitnehmer gilt der
Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit am gleichen Ort.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 54 und Artikel 56 bis 62 AEUV.

ZIELE

Ein entsandter Arbeitnehmer ist ein Beschäftigter, der von seinem Arbeitgeber
vorübergehend in einen anderen EU-Mitgliedstaat geschickt wird, um dort
Dienstleistungen zu erbringen. Die EU-Rechtsvorschriften zu entsandten
Arbeitnehmern werden im Allgemeinen als zielgerichtete Bemühung betrachtet, mit der
die folgenden beiden Grundsätze ins Gleichgewicht gebracht werden sollen:
— Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die möglichst

uneingeschränkte grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen,

— Schutz der Rechte der entsandten Arbeitnehmer durch Gewährleistung eines
gemeinsamen Bündels von sozialen Rechten, um eine unfaire Behandlung und
die Entstehung eines Niedriglohnsektors zu verhindern.

ERFOLGE

A. Geschichte der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
Die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern (Entsenderichtlinie) ist auf
den freien Dienstleistungsverkehr (Artikel 56 des AEUV) sowie auf das Engagement
der EU zurückzuführen, Hemmnisse für den freien grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr innerhalb des Binnenmarkts zu beseitigen. Mit dem
EU-Beitritt Spaniens und Portugals im Jahr 1986 wurde die Frage der
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen zu einem vorrangigen Thema
in der Binnenmarktdebatte. Nach einem Jahrzehnt des legislativen Stillstands führten
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (C-113/89) sowie die Beitritte Finnlands,
Österreichs und Schwedens schließlich dazu, dass eine Richtlinie zur Regelung der
Lage entsandter Arbeitnehmer verabschiedet wurde.
Die erste Richtlinie wurde am 16. Dezember 1996 erlassen. Mit der Entsenderichtlinie
wurde ein „harter Kern“ an Mindestanforderungen an Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen (z. B. Höchstarbeitszeiten, bezahlter Mindestjahresurlaub,
Mindestlohnsätze, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz) festgelegt. Für
den Rest des Beschäftigungsverhältnisses galten weiterhin die arbeitsrechtlichen
Vorschriften des Herkunftslandes. Was die soziale Absicherung entsandter
Arbeitnehmer betrifft, so blieben die Beschäftigten im Sozialversicherungssystem ihres
Heimatlandes versichert, sofern die Entsendung – im Allgemeinen – nicht länger als
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zwei Jahre andauerte. Hinsichtlich der Besteuerung blieb bis zu einem Zeitraum von
183 Tagen der Entsendestaat für die Erhebung der Einkommensteuer zuständig, erst
bei einem längeren Zeitraum ging das Besteuerungsrecht auf den Aufnahmestaat über.
Daher konnten zwischen einheimischen und entsandten Arbeitnehmern erhebliche
Unterschiede bei den Lohnkosten bestehen, und zwar je nach Lohnhöhe,
Sozialversicherungsbeiträgen und zu entrichtender Einkommensteuer.
In den Jahren nach der Verabschiedung der ersten Entsenderichtlinie ergaben sich im
Zusammenhang mit der Umsetzung, der rechtlichen Auslegung und der Regulierung
der besonderen Situation entsandter Arbeitnehmer drei konkrete Herausforderungen:
— ein wachsendes Lohngefälle und zunehmende Unterschiede bei den Lohnkosten,

wodurch der Einsatz entsandter Arbeitnehmer für die Unternehmen interessanter
wurde und die Zahl der Entsendungen von 2010 bis 2014 folglich um 44,4%
anstieg;

— ein Umfeld, das missbräuchliche Praktiken begünstigte, z. B. rotierende
Entsendungen oder die Gründung sogenannter Briefkastenfirmen, die
Schlupflöcher in der Richtlinie ausnutzten, um Beschäftigungs- und
Sozialversicherungsvorschriften zu umgehen und in anderen Mitgliedstaaten tätig
zu werden;

— ungenügende Klarheit in Bezug auf die geltenden Standards sowie eine
mangelhafte Zusammenarbeit zwischen den Behörden sowohl innerhalb der
Mitgliedstaaten als auch grenzüberschreitend, woraus sich Probleme für die
Durchsetzungsbehörden ergaben.

Angesichts der sozialpolitischen Bestimmungen, die 2007 mit dem Vertrag
von Lissabon in die Verträge aufgenommen wurden, war es fraglich, ob die
Entsenderichtlinie aus dem Jahr 1996 noch ein geeignetes Rechtsinstrument darstellte,
um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die uneingeschränkte grenzüberschreitende
Erbringung von Dienstleistungen sicherzustellen und gleichzeitig eine angemessene
Grundlage für die sozialen Rechte der Arbeitnehmer zu schaffen. In den
Bereichen, in denen die Entsenderichtlinie die Umsetzung und Durchsetzung
von Mindestbeschäftigungsstandards den Mitgliedstaaten überlassen hatte, war es
Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, die in der Entsenderichtlinie enthaltenen
Begriffe auszulegen. Die nach der Verabschiedung der Richtlinie ergangenen
Entscheidungen des Gerichtshofs hatten jedoch nicht für die erforderliche
Rechtsklarheit gesorgt. Wie die Kommission zu Recht feststellte, führte das Fehlen
klarer Vorgaben zu Unsicherheiten über die Vorschriften und zu praktischen
Schwierigkeiten erstens für die mit der Durchsetzung der Vorschriften im
Aufnahmemitgliedstaat betrauten Behörden, zweitens für den Dienstleister bei der
Festlegung des einem entsandten Arbeitnehmer geschuldeten Lohns und drittens
für die entsandten Arbeitnehmer selbst, was ihre Kenntnisse zu ihren Rechten und
Ansprüchen betraf. Darüber hinaus hat der Gerichtshof mit seinen vier Urteilen
von 2007/2008 in den Rechtssachen Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert
(C-346/06) und Kommission gegen Luxemburg (C-319/06) die in der Entsenderichtlinie
ursprünglich als Mindestnormen konzipierten Beschäftigungsstandards neu als
Höchstgrenze für die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ausgelegt. Seitdem
hat der Gerichtshof jedoch zwei Urteile erlassen, die einen stärkeren Schutz für
entsandte Arbeitnehmer bewirken: In der Rechtssache Sähköalojen ammattiliittory
(C-396/13) entschied er, dass die Einstufung von Arbeitnehmern in verschiedene
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Lohngruppen, die für allgemeinverbindlich erklärt wurden und in einem Tarifvertrag
transparent geregelt sind, auch für entsandte Arbeitnehmer gelten muss. In einem
Urteil aus jüngerer Zeit entschied er in der Rechtssache Regio-Post (C-115/14), dass
die Mitgliedstaaten bei Ausschreibungen den Bietern und deren Unterauftragnehmern
vorschreiben können, ihren Arbeitnehmern einen festgelegten Mindestlohn zu zahlen.
B. Reformen zur Verbesserung der Funktionsweise
Angesichts dieser Mängel setzte die Kommission ihr Reformvorhaben fort, um
die ursprüngliche Entsenderichtlinie zu aktualisieren und ihre Durchsetzung zu
verbessern. Bei diesen Reformen wurden Aktualisierungen der Verträge und die starke
Zunahme von Entsendungen berücksichtigt.
Diese beiden Gesetzgebungsvorschläge sind von besonderer Bedeutung:
1. Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU
Mit der Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU wurde ein gemeinsamer Rechtsrahmen
geschaffen, der es ermöglicht, eine echte Entsendung von Arbeitnehmern festzustellen
und eine einheitlichere Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung gemeinsamer
Standards sicherzustellen. In dieser Richtlinie ist zum einen der Begriff der Entsendung
genauer definiert und zum anderen sind die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für
die Überprüfung der Einhaltung der Entsenderichtlinie, insbesondere in Branchen
mit einem erhöhten Missbrauchsrisiko, wie etwa dem Baugewerbe oder dem
Straßengüterverkehr, festgelegt. Die Durchsetzungsrichtlinie zielt ferner auf eine
bessere Zusammenarbeit zwischen den für die Entsendung zuständigen nationalen
Behörden ab, indem mit ihr die Verpflichtung zur Beantwortung von Hilfeersuchen
durchgesetzt wird und Fristen für die Beantwortung von Informationsanfragen
festgelegt werden. Schließlich können Verwaltungsstrafen und Bußgelder, die von
einem Mitgliedstaat gegen Dienstleistungserbringer verhängt wurden, nun auch in
einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt und eingezogen werden.
2. Die überarbeitete Entsenderichtlinie
Im März 2016 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Überarbeitung
der ursprünglichen Entsenderichtlinie (96/71/EG) vor. Ziel des Vorschlags war
es, im Falle einer langfristigen Entsendung die Anwendung des Arbeitsrechts
des Aufnahmemitgliedstaats sicherzustellen und Fragen wie gleiches Entgelt, die
Anwendbarkeit von Tarifverträgen und die Behandlung von Leiharbeitnehmern zu
regeln.
Nachdem der Vorschlag veröffentlicht wurde, reichten elf Parlamentskammern
der Mitgliedstaaten im Rahmen des sogenannten Verfahrens der gelben Karte
mit Gründen versehene Stellungnahmen ein, die zu einer Subsidiaritätsprüfung
führten. In den meisten Stellungnahmen wurde gerügt, dass der Vorschlag
Wettbewerbsnachteile für die Arbeitnehmer aus den betreffenden Mitgliedstaaten
mit sich bringen würde und dass die Mitgliedstaaten ihre Befugnis verlieren
würden, über die grundlegenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen entsandter
Leiharbeitnehmer zu entscheiden, wie es in der Richtlinie über Leiharbeit aus dem Jahr
2008 vorgesehen ist.
Nach intensiven Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Rat und dem
Europäischen Parlament wurde die überarbeitete Richtlinie am 21. Juni 2018 vom Rat
angenommen. Die überarbeitete Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
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(Richtlinie (EU) 2018/957) trat am 30. Juli 2020 in Kraft und betrifft die folgenden
Bereiche:
— Langfristige Entsendungen: Die Entsendung kann bis zu 12 Monate dauern

und um sechs Monate verlängert werden (die Kommission hatte ursprünglich
24 Monate vorgeschlagen). Nach Ablauf dieses Zeitraums finden die
Bestimmungen des Arbeitsrechts des Aufnahmemitgliedstaats Anwendung.

— Entgelt: Alle für einheimische Arbeitnehmer geltenden Vorschriften des
Aufnahmestaates finden vom ersten Tag an auch auf alle entsandten
Arbeitnehmer Anwendung, d. h. es gilt der Grundsatz des gleichen Entgelts für
gleiche Arbeit am gleichen Ort. Was andere Bestandteile der Entlohnung betrifft,
so werden mit der Überarbeitung eindeutigere Regeln für Zulagen eingeführt,
wobei Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten nicht von den Gehältern
der Arbeitnehmer abgezogen werden dürfen. Wie in der Durchsetzungsrichtlinie
festgelegt, muss auf einer einzigen nationalen Website einsehbar sein, welche
Lohnbestandteile in einem Mitgliedstaat zwingend dem Entgelt zugerechnet
werden.

— Arbeitsbedingungen: Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass umfassende,
repräsentative regionale oder branchenspezifische Tarifverträge zur Anwendung
kommen. Bisher galt dies nur für allgemeinverbindliche Tarifverträge im
Baugewerbe. Was die Unterbringungsbedingungen im Aufnahmeland betrifft, so
müssen die geltenden nationalen Vorschriften für einheimische Arbeitnehmer, die
außerhalb ihres Heimatortes eingesetzt werden, eingehalten werden.

— Entsandte Leiharbeitnehmer: Mit der überarbeiteten Entsenderichtlinie wird
sichergestellt, dass entsandte Leiharbeitnehmer genauso behandelt werden
wie im Inland beschäftigte Leiharbeitnehmer. Für grenzüberschreitend tätige
Leiharbeitsunternehmen gelten dieselben Vorschriften wie für nationale
Leiharbeitsunternehmen.

— Verkehrswesen: In der Richtlinie (EU) 2020/1057 sind besondere Regeln für
die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor festgelegt. Im Urteil
in der Rechtssache C-16/18 Dobersberger vom 19. Dezember 2019 nahm der
Europäische Gerichtshof Arbeitnehmer, die im Bordservice internationaler Züge
tätig sind, vom Anwendungsbereich der Entsenderichtlinie aus.

C. Weitere Initiativen
Im Jahr 2019 errichtete die Kommission die Europäische Arbeitsbehörde (ELA),
um die korrekte Anwendung der Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität und sozialen
Sicherheit zu gewährleisten. 2023 brachte die ELA gemeinsam mit der Kommission
das Programm „Posting 360“ auf den Weg, das als Kooperationsrahmen für
Interessenvertreter dient und die Verbesserung des Informationsaustauschs und der
administrativen Zusammenarbeit sowie die Erweiterung der Kenntnisse über die
unionsweiten und einzelstaatlichen Vorschriften zur Entsendung von Arbeitnehmern
zum Ziel hat.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament war eine treibende Kraft bei der Gesetzgebung über die
Freizügigkeit von Personen und Dienstleistungen.
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Seit 2014 hat das Parlament in mehreren Entschließungen darauf hingewiesen,
dass die Entsenderichtlinie verbessert werden muss. In den Verhandlungen über die
Überarbeitung der Entsenderichtlinie drängte das Parlament ausdrücklich auf den
Grundsatz „gleiches Entgelt für gleiche Arbeit“ und darauf, dass die Mitgliedstaaten die
Anwendung regionaler, branchenspezifischer oder tarifvertraglicher Vereinbarungen
vorsehen können. Darüber hinaus setzte es sich dafür ein, dass es den Mitgliedstaaten
mithilfe einer Überprüfungsklausel ermöglicht wird, ausländischen Unternehmen
im Falle der Unterauftragsvergabe dieselben Pflichten aufzuerlegen, wie sie für
inländische Unternehmen gelten.
Im März 2021 äußerte das Parlament seine Besorgnis darüber, dass die
kürzlich überarbeitete Entsenderichtlinie gegenwärtig nicht einheitlich ausgelegt wird,
und forderte die Kommission auf, die Mitgliedstaaten während des gesamten
Umsetzungsprozesses unmittelbar zu unterstützen, damit eine einheitliche Auslegung
des europäischen Rechts sichergestellt wird. In seiner Entschließung vom 20. Mai 2021
zu den Auswirkungen der EU-Vorschriften auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den
freien Dienstleistungsverkehr: Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU als Instrument
zur Abstimmung von Anforderungen und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt
wies das Parlament auf die besonders prekäre Situation mobiler Arbeitnehmer,
einschließlich entsandter Arbeitnehmer, während der COVID-19-Pandemie hin
und forderte, dass die strukturellen Mängel im europäischen Rechtsrahmen und
in den nationalen Rechtsrahmen behoben werden. Das Parlament forderte zu
diesem Zweck die verbesserte Durchführung, Durchsetzung und Überwachung der
überarbeiteten Entsenderichtlinie sowie die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, wo
die Arbeitnehmer und Arbeitgeber Zugang zu den digitalen Dienstleistungen in Bezug
auf die Mobilität von Arbeitskräften und die Entsendung von Arbeitnehmern haben.
Im Jahr 2016 schlug die Kommission eine Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung
der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vor. Eines der
Ziele des Vorschlags war es festzulegen, welche Rechtsvorschriften im Kollisionsfall
gelten und in welchem Verhältnis die Verordnung zur Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit und die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
zueinander stehen. Im Dezember 2021 erzielten der Rat und das Parlament eine
vorläufige Einigung über die vorgeschlagene Richtlinie. Diese Einigung wurde jedoch
nicht bestätigt, und der Vorgang liegt nun auf Eis.
In seiner Entschließung vom 25. November 2021 zur Einführung eines europäischen
Sozialversicherungsausweises zur Verbesserung der digitalen Durchsetzung von
Ansprüchen auf Sozialleistungen und einer fairen Mobilität betonte das Parlament,
dass ein EU-weites digitales Instrument für alle mobilen Arbeitnehmer, auch
der entsandten Arbeitnehmer, erforderlich ist. Ein solches Instrument würde
eine effektive Identifizierung, Rückverfolgbarkeit, Kumulierung und Übertragbarkeit
von Sozialversicherungsansprüchen gewährleisten und die Durchsetzung der EU-
Vorschriften über Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt auf faire und wirksame Weise verbessern. Am
6. September 2023 legte die Kommission eine Mitteilung zur Digitalisierung der
Koordinierung der sozialen Sicherheit vor. In der Mitteilung werden zahlreiche in
der Entwicklung befindliche Projekte im Bereich der Digitalisierung vorgestellt, unter
anderem das Projekt zum Europäischen Sozialversicherungspass (ESSPASS). Beim
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ESSPASS-Projekt liegt der Schwerpunkt auf der Digitalisierung des Verfahrens
zum Beantragen und Empfangen von Sozialversicherungsdokumenten sowie auf
der Echtzeitüberprüfung, damit Sozialversicherungsträger, Arbeitsaufsichtsbehörden,
Gesundheitsdienstleister und andere einschlägige Stellen diese Dokumente in ganz
Europa sofort überprüfen können.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Aoife Kennedy
10/2023
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2.2. VERBRAUCHERSCHUTZ UND
ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT
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2.2.1. VERBRAUCHERPOLITIK:
GRUNDSÄTZE UND INSTRUMENTE

Eine wirksame Verbraucherschutzpolitik sorgt dafür, dass der Binnenmarkt
angemessen funktioniert. Sie gewährleistet den Schutz der Rechte der
Verbraucher gegenüber Händlern sowie einen verstärkten Schutz von
schutzbedürftigen Verbrauchern. Verbraucherschutzvorschriften können die
Marktergebnisse insgesamt positiv beeinflussen. Mit ihnen werden gerechtere
Märkte und – über bessere Verbraucherinformationen – umweltfreundlichere und
sozialere Ergebnisse gefördert. Die Stärkung der Verbraucher und die Wahrung ihrer
Interessen sind zentrale politische Ziele der EU.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f, Artikel 12, Artikel 114 und Artikel 169 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie Artikel 38 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Um die Verbraucherinteressen zu fördern und einen hohen Schutz zu gewährleisten,
muss die Union die Gesundheit, die Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen
und Verbraucher wahren. Darüber hinaus muss sie das Recht der Verbraucher auf
Information und Bildung sowie ihr Recht fördern, sich zur Wahrung ihrer Interessen zu
organisieren. Der Verbraucherschutz sollte in alle einschlägigen Politikbereiche der EU
integriert werden.

MAßNAHMEN

A. Allgemein
Das Programm der EU-Maßnahmen im Bereich Verbraucherpolitik beruht auf der am
13. November 2020 angenommenen neuen Verbraucheragenda. Die Agenda enthält
eine aktualisierte Vision der EU-Verbraucherpolitik im Zeitraum 2020-2025 mit dem
Titel „Stärkung der Resilienz der Verbraucher/innen für eine nachhaltige Erholung“. Mit
ihr sollen zudem die dringenden Probleme der Verbraucher im Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie in Angriff genommen werden.
Die Agenda umfasst fünf Schwerpunktbereiche:
— grüner Wandel: Bewältigung der durch den grünen Wandel entstehenden neuen

Herausforderungen im Bereich Verbraucherrechte und Nutzung der entstehenden
Chancen im Hinblick auf eine Stärkung der Handelskompetenz; Sicherstellung
der Zugänglichkeit von nachhaltigen Gütern und Lebensweisen für alle Menschen
unabhängig von ihrem Wohnort und Einkommen;

— digitaler Wandel: Schaffung eines besser abgesicherten digitalen Raums
für Verbraucher, in dem ihre Rechte geschützt sind, sowie gleicher
Wettbewerbsbedingungen, um Innovationen zugunsten neuer und besserer
Dienstleistungen für alle Menschen in Europa zu ermöglichen;
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— wirksame Durchsetzung und Rechtsschutz: Bewältigung der Folgen der
COVID-19-Pandemie für die Verbraucherrechte und Vorgehen gegen irreführende
umweltbezogene Aussagen und unlautere Geschäftspraktiken, die zur
Beeinflussung und Personalisierung im Internet verwendet werden. Die
Durchsetzung der Verbraucherrechte liegt zunächst und vor allem in der
Verantwortung der einzelstaatlichen Behörden, doch die EU spielt eine wichtige
Rolle bei der Koordinierung und Unterstützung auf der Grundlage der Verordnung
über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz;

— Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Verbrauchern: Berücksichtigung
der Bedürfnisse von Verbrauchern, die in bestimmten Situationen schutzbedürftig
sein können und zusätzliche Garantien benötigen. Dies kann durch soziale
Umstände oder durch bestimmte Merkmale einzelner Verbraucher oder
Verbrauchergruppen bedingt sein;

— Verbraucherschutz im globalen Kontext: Gewährleistung der Sicherheit von
Einfuhren und Schutz der Verbraucher in der EU vor unlauteren Praktiken, die
von Anbietern aus Drittländern angewendet werden, durch Marktüberwachung
und engere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in den EU-
Partnerländern.

Die EU-Organe nutzen das Verbraucherbarometer, um die Verbraucherpolitik zu
beobachten und die nationalen Bedingungen für Verbraucher in Bereichen wie
Wissen, Vertrauen, Einhaltung von Vorschriften und Durchsetzung zu bewerten. Das
Barometer deckt über grenzüberschreitende Transaktionen und das Wachstum des
elektronischen Handels auch die Integration des EU-Einzelhandelsmarkts ab. Durch
Befragungen unter Personen, die kürzlich Einkäufe getätigt haben, wird damit die
Leistung von über 40 Märkten anhand von Indikatoren wie Vertrauen, Vergleichbarkeit,
Auswahl und Verbraucherzufriedenheit gemessen.
Darüber hinaus wurde am 28. April 2021 das Binnenmarktprogramm auf den Weg
gebracht, um den Binnenmarkt zu stärken und Europas Erholung nach der COVID-19-
Krise zu fördern. Mit Mitteln in Höhe von 4,2 Mrd. EUR für den Zeitraum 2021-2027
bietet es ein umfassendes Paket zur Verbesserung der Binnenmarkt-Governance,
auch bezüglich Finanzdienstleistungen.
B. Branchenbezogene Maßnahmen (2.2.2)
1. Verbraucherverbände
Die EU-Organe legen Wert darauf, Gruppierungen zu beteiligen, die
Verbraucherinteressen vertreten. Die Europäische beratende Verbrauchergruppe ist
das wichtigste Forum der Kommission für die Beratung mit einzelstaatlichen und
europäischen Verbraucherorganisationen. Sie wurde durch den Beschluss 2009/705/
EG der Kommission eingesetzt und kann die Kommission in die Verbraucher
betreffenden Fragen auf EU-Ebene beraten. Im Jahr 2017 nahm die Union die
Verordnung (EU) 2017/826 an, um die Beteiligung der Verbraucher an der Gestaltung
der Unionspolitik im Bereich Finanzdienstleistungen für den Zeitraum 2017-2020 zu
stärken.
2. Verbraucheraufklärung
Die EU hat die Verbraucheraufklärung in die Lehrpläne der Grundschulen
und weiterführenden Schulen aufgenommen. Ein Beispiel dafür ist „Consumer
Classroom“ (Klassenzimmer für Verbraucher), eine mehrsprachige, europaweite
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Website für Lehrkräfte. Sie bietet eine umfangreiche Bibliothek zur
Verbraucheraufklärung und Tools für den Austausch von Unterrichtseinheiten mit
Schülern und Kollegen. Das Online-Tool „Dolceta“ richtet sich an Ausbilder,
Lehrkräfte und Verbraucher und behandelt Verbraucherrechte, Produktsicherheit und
Finanzwissen.
3. Verbraucherinformation
Eine bessere Kenntnis der Verbraucherrechte kann die Handlungssicherheit stärken.
Für die Beratung zu grenzüberschreitenden Einkäufen und Beschwerden hat die
EU die Europäischen Verbraucherzentren (das ECC-Net) eingerichtet. Das FIN-NET
befasst sich mit Beschwerden zu grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen. Die
Kommission führt Informationskampagnen für Verbraucher durch und bietet praktische
Leitfäden an. SOLVIT kümmert sich um die Beilegung von Streitigkeiten über Verstöße
gegen EU-Recht.
Dem Portal „Ihr Europa“ kommt eine tragende Rolle dabei zu, Zugang zu
besseren Informationen über Verbraucherpolitik zu ermöglichen und unterschiedliche
Informationsquellen an einem Ort zu bündeln. Der Zugang zu Informationen hat sich
mit der Schaffung eines einheitlichen digitalen Zugangstors verbessert (Verordnung
(EU) 2018/1724).
Am 30. März 2022 veröffentlichte die Kommission im Rahmen des Pakets zur
Kreislaufwirtschaft einen Vorschlag für eine Richtlinie hinsichtlich der Stärkung der
Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere
Praktiken und bessere Informationen. Das Hauptziel des Vorschlags besteht darin, die
Verbraucher zu umweltfreundlichen Entscheidungen zu ermutigen, indem ihnen die
erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden.
4. Durchsetzung von Verbraucherrechten
Die wirksame Durchsetzung von Verbraucherrechten ist nicht weniger wichtig als die
Tatsache, dass es diese Rechte gibt. Diese Durchsetzung erfolgt hauptsächlich durch
nationale Behörden. Durch die Verordnung (EU) 2017/2394 werden diese Behörden
über ein EU-Netz verbunden und der Informationsaustausch und gemeinsame
Maßnahmen bei Verstößen gegen das Verbraucherschutzrecht erleichtert. Dieses Netz
führt koordinierte Untersuchungen durch, z. B. Sweeps im Internet zur Gewährleistung
der Einhaltung des Rechts durch Websites.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament verbessert die EU-Verbraucherschutzvorschriften kontinuierlich. Der
Verbraucherschutz hat sich von der bloßen technischen Standardisierung zur
Förderung eines „Europas der Bürgerinnen und Bürger“ entwickelt. Seit dem 13. Juni
2014 setzen die Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften auf der Grundlage der
Richtlinie über die Rechte der Verbraucher um, die mit überwältigender Mehrheit vom
Parlament gebilligt wurde.
Am 12. Dezember 2017 billigte das Parlament die Verordnung (EU) 2017/2394
zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden.
Im Anschluss an die „Neugestaltung der Rahmenbedingungen für die Verbraucher“
vonseiten der Kommission nahm das Parlament am 27. November 2019 die
Richtlinie (EU) 2019/2161 zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der
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Verbraucherschutzvorschriften der Union an. Am 25. November 2020 wurde die
Richtlinie (EU) 2020/1828 zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher
angenommen.
Über die EU-Rechtsvorschriften hinaus nimmt das Parlament Initiativberichte an,
die als Richtschnur für die Verbraucherschutzpolitik dienen. Es hat die Bedeutung
umfangreicherer Haushaltsmittel für Maßnahmen für Verbraucher sowie für die
Entwicklung von Verbrauchervertretungen herausgestrichen, insbesondere mit Bezug
auf die seit 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten. Am 13. September 2018 wurde eine
Entschließung angenommen, in der festgestellt wird, dass zweierlei Qualität von
Erzeugnissen im Binnenmarkt diskriminierend ist.
Am 25. November 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zu einem
nachhaltigen Binnenmarkt an, in der die Bedeutung der Langlebigkeit und
Reparierbarkeit von Produkten sowie der Unterrichtung der Verbraucher, damit diese
nachhaltige Entscheidungen treffen können, betont wird. Am 28. März 2023 nahm der
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) seinen Bericht über die
Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen
unlautere Praktiken und bessere Informationen an.
Während der COVID-19-Krise kam dem Verbraucherschutz bei Erstattungen für
Dienstleistungen sowie der Bekämpfung von Fehlinformationen und des Verkaufs
fehlerhafter medizinischer Ausrüstung entscheidende Bedeutung zu. Am 23. März
2020 forderte der IMCO-Ausschuss in einem Schreiben an EU-Amtsträger
nachdrücklich Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise und unterstrich
die Bedeutung der demokratischen Kontrolle. Am 9. November 2020 wurden in
einem Webinar[1] für den IMCO-Ausschuss die Auswirkungen von COVID-19 auf den
Binnenmarkt, die ergriffenen Maßnahmen und die künftigen Vorbeugungsmaßnahmen
erörtert. Am 19. November stellte Kommissionsmitglied Didier Reynders dem IMCO-
Ausschuss die Neue Verbraucheragenda vor, in der die Auswirkungen von COVID-19
auf die Verbraucher bewertet und langfristige politische Themen behandelt werden,
darunter der ökologische und der digitale Wandel, die Schutzbedürftigkeit der
Verbraucher, die Durchsetzung der Rechte und die internationale Zusammenarbeit.
Am 22. Februar 2021 wurde dem IMCO-Ausschuss eine umfassende Studie[2] zu
den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Binnenmarkt vorgestellt. Darin
werden die Folgen der Einschränkungen auf Ebene der Mitgliedstaaten und auf EU-
Ebene für den freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr erläutert. In
der Studie werden politische Empfehlungen für den Umgang mit künftigen Krisen
dargelegt, um die Freizügigkeit aufrechtzuerhalten, etwa die Bereitstellung von Mitteln
für die Entwicklung und Beschaffung künftiger Impfstoffe und die kontinuierliche
Koordinierung der einschlägigen Bestimmungen auf EU-Ebene.
Die Verbraucherpolitik in den Bereichen digitale Dienste und Online-Dienste ist ein
Schwerpunkt der Arbeit des Parlaments und insbesondere des IMCO-Ausschusses.

[1]Milieu Consulting SRL: The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection –
IMCO Webinar Proceedings (Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Binnenmarkt und den
Verbraucherschutz – Protokoll des IMCO-Webinars), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2020.
[2]Marcus, J. S., et al.: The impact of COVID-19 on the Internal Market (Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf den Binnenmarkt), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament.
Luxemburg, 2021.
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Im Juni 2020 wurde in einer vom IMCO-Ausschuss in Auftrag gegebenen Studie[3]

über die Moderation von illegalen Inhalten durch Internetplattformen festgestellt,
dass es möglich ist, neben der Koregulierung durch die Internetplattformen den
diesbezüglichen EU-Rechtsrahmen auszubauen, um Verbraucher vor illegalen oder
schädlichen Inhalten im Internet zu schützen. In einer im Juni 2021 veröffentlichten
Studie wurde untersucht, wie sich personalisierte Werbung auf Werbetreibende, den
Marktzugang und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auswirkt.
Am 20. Oktober 2020 nahm das Europäische Parlament drei Entschließungen an,
und zwar zum „Gesetz über digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise
des Binnenmarkts“, zum „Gesetz über digitale Dienste sowie über die Grundrechte
betreffende Fragen“ und zum „Gesetz über digitale Dienste: Anpassung der handels-
und zivilrechtlichen Vorschriften für online tätige Unternehmen“, und legte seinen
Plan dar, wie ein funktionierender digitaler Binnenmarkt künftig sichergestellt werden
soll, einschließlich eines stärkeren Verbraucherschutzes im Internet. Ein Großteil des
Inhalts der Initiativberichte wurde in den Vorschlägen der Kommission berücksichtigt,
die im Dezember 2021 im IMCO-Ausschuss geändert und erfolgreich angenommen
wurden (2.1.7). Das Gesetz über digitale Märkte und das Gesetz über digitale
Dienste, die am 14. September bzw. 19. Oktober 2022 von den gesetzgebenden
Organen verabschiedet wurden, sind für den Verbraucherschutz im digitalen Umfeld
von entscheidender Bedeutung.
Am 27. September 2021 führte der IMCO-Ausschuss eine Anhörung zum Thema
Verbraucherschutz und Instrumente zur automatisierten Entscheidungsfindung durch.
Dabei ging es um den Schutz der Verbraucher vor den Risiken künstlicher
Intelligenz und die Verbesserung der Qualität der ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen. Vertreter von Verbrauchergruppen, Unternehmen, Hochschulen und
Zertifizierungsstellen gaben Eindrücke zum derzeitigen EU-Rahmen, erforderlichen
Änderungen und Herausforderungen bei der Durchsetzung weiter. Die Mitglieder des
IMCO-Ausschusses betonten, dass das Regelungsumfeld vertrauenswürdig sei. Im
Mai 2022 führte der Ausschuss auch eine Anhörung zu digitalen Produktpässen durch,
um die Transparenz und den Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter zu erhöhen.
Am 7. April 2022 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zum Recht
der Verbraucher auf Reparatur, die auf langlebige und reparierbare Produkte
abzielt. Am 8. Dezember erörterte der IMCO-Ausschuss den anstehenden Vorschlag
der Kommission zu diesem Recht und die Frage, wie Verbrauchergarantien für
systematische und kosteneffiziente Reparaturen verbessert werden können.
Am 20. April 2022 erörterte der IMCO-Ausschuss die Rechte der Verbraucher beim
Einkauf außerhalb der EU und befasste sich mit vorvertraglichen Informationen und
dem Schutz vor unlauteren Praktiken und Bedingungen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023

[3]De Streel, A. et al.: Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online (Moderation von illegalen
Online-Inhalten durch Internetplattformen), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz, Europäisches Parlament, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität,
Luxemburg, 2020.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU(2020)652718_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0272
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.7.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/consumer-protection-and-automated-decisi/product-details/20210921CHE09301
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/digital-product-passports-enhancing-tran/product-details/20220510CHE10181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1682435770428&uri=CELEX%3A52022IP0126
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/right-to-repair/product-details/20221117CHE10962
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/upholding-consumer-rights-when-shopping-/product-details/20220405CHE10063
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/imco/home/highlights


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 93
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2.2.2. VERBRAUCHERSCHUTZMAßNAHMEN

Mit ihren Maßnahmen im Bereich des Verbraucherschutzes zielt die EU darauf
ab, die Gesundheit, die Sicherheit sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen
Interessen der europäischen Verbraucher zu schützen, und zwar unabhängig
davon, wo sie in der EU leben, reisen oder einkaufen. Sowohl der traditionelle
als auch der elektronische Handel werden durch die EU-Vorschriften geregelt.
Sie umfassen generell anwendbare Regeln und Regeln, die sich auf bestimmte
Erzeugnisse beziehen, wie etwa Arzneimittel, genetisch veränderte Organismen,
Tabakerzeugnisse, Kosmetika, Spielwaren und Sprengstoffe.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Sicherstellung eines einheitlich hohen Schutzes aller Verbraucher in der EU vor
Risiken und Gefährdungen ihrer Sicherheit und wirtschaftlichen Interessen, und
Verbesserung der Fähigkeit der Verbraucher, ihre eigenen Interessen zu wahren, und
zwar unabhängig davon, wo sie in der EU leben, reisen oder einkaufen.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Gesundheitsschutz und Sicherheit der Verbraucher
1. EU-Maßnahmen im Bereich öffentliche Gesundheit und Tabak (2.2.4)
2. Lebensmittel (2.2.6)
3. Arzneimittel (2.2.5)
4. Allgemeines Produktsicherheitssystem und Marktüberwachung
In der Richtlinie 2001/95/EG sind Sicherheitsstandards für Konsumgüter festgelegt.
Wenn ein Erzeugnis ein großes Risiko darstellt, muss es über RAPEX, ein System
für den schnellen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission, gemeldet werden. Diese Richtlinie wird am 13. Dezember 2024
durch eine neue Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit ersetzt, in der
es um ein umfassendes Risikomanagement, eine verbesserte Rückverfolgbarkeit,
eine strengere Überwachung, bestimmte Pflichten für Unternehmen und Online-
Marktplätze, verpflichtende Unfallmeldungen und strukturierte Rückrufverfahren mit
Abhilfemaßnahmen für Verbraucher geht.
5. Sicherheit von kosmetischen Erzeugnissen, Explosivstoffen für zivile Zwecke und
Spielzeug
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, die seit 11. Juli 2013 in Kraft ist, wird
für die Sicherheit von kosmetischen Erzeugnissen durch angemessene Etikettierung
Sorge getragen. In den Richtlinien 2014/28/EU und 2008/43/EG und in der
Entscheidung 2004/388/EG geht es um Explosivstoffe für zivile Zwecke. Sie wurden mit
den Richtlinien 2014/28/EU und 2013/29/EU aktualisiert. Die Sicherheit von Spielzeug
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wird mit der Richtlinie 2009/48/EG geregelt, wobei die einschlägigen Normen vom
Europäischen Komitee für Normung verwaltet werden.
6. Erschwingliche Kommunikationsmöglichkeiten für Unternehmen und
Verbraucher (2.1.8)
B. Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher
1. Dienste der Informationsgesellschaft, elektronischer Geschäftsverkehr und
grenzüberschreitende Zahlungen
Anbieter von Internetdiensten in der EU, einschließlich verschiedener digitaler
Aktivitäten, werden durch die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr
(2000/31/EG) reguliert. Sie wurde mit dem Gesetz über digitale Dienste, das am
19. Oktober 2022 verabschiedet wurde, aktualisiert. Mit weiteren Rechtsakten, wie der
Richtlinie (EU) 2015/2366 und der Verordnung (EU) 2021/1230, wird sichergestellt,
dass für grenzüberschreitende Zahlungen in Euro zwischen Mitgliedstaaten die
gleichen Entgelte berechnet werden.
2. Fernsehen ohne Grenzen
Mit der Richtlinie 2010/13/EU wird für den freien Verkehr im Hinblick auf den
Rundfunk, die Wahrung des öffentlichen Interesses, etwa hinsichtlich der kulturellen
Vielfalt, und den Schutz von Minderjährigen gesorgt. Sie enthält Vorschriften über
Werbung für Alkohol, Tabakprodukte und Arzneimittel, über Teleshopping sowie
nicht jugendfreie Inhalte. Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung
müssen kostenfrei ausgestrahlt werden, selbst wenn Pay-TV-Kanäle ausschließliche
Senderechte erworben haben.
3. Vertragsabschlüsse im Fernhandel und außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge, Warenkauf und Garantien sowie unlautere
Vertragsbedingungen
Zum 13. Juni 2014 wurden ältere Richtlinien durch die Richtlinie über die Rechte
der Verbraucher (2011/83/EU) ersetzt und geändert. Damit wurden die Rechte
von Verbrauchern gestärkt, indem Vorschriften in Bezug auf die Bereitstellung von
Informationen, auf Widerrufsrechte und vertragliche Bestimmungen festgelegt wurden.
Am 11. Mai 2022 wurde ein Vorschlag für eine Aktualisierung der Richtlinie 2002/65/
EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher vorgestellt, über
den derzeit die Unionsorgane verhandeln.
4. Unlautere Geschäftspraktiken sowie vergleichende und irreführende Werbung
In der Richtlinie 2005/29/EG geht es um unlautere Praktiken im Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen und Verbrauchern, einschließlich irreführender Aktivitäten und
Zwang. In der Richtlinie 2006/114/EG wird irreführende und vergleichende Werbung
behandelt. Um Lücken zu schließen, wurden Überarbeitungen vorgeschlagen, was
in der Richtlinie (EU) 2019/2161 mündete, mit der die Verbraucherschutzvorschriften
modernisiert und gestärkt wurden. Was unfaire Praktiken betrifft, so veranstaltete
der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) im April 2022 eine
Anhörung zur Wahrung der Verbraucherrechte beim Einkauf außerhalb der EU. Dabei
sollte herausgearbeitet werden, mit welchen Herausforderungen die Verbraucher bei
Käufen außerhalb der EU konfrontiert sind.
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5. Haftung für fehlerhafte Produkte und Preisangabe
Durch die Richtlinie 1999/34/EG werden Hersteller für Schäden verantwortlich
gemacht, die durch fehlerhafte Produkte entstanden sind, wobei Verbraucher den
Schaden, den Fehler und die Ursächlichkeit innerhalb von drei Jahren nachweisen
müssen. In der Richtlinie 98/6/EG ist vorgeschrieben, den Verkaufspreis und den
Preis je Maßeinheit anzugeben, um Produktvergleiche zu erleichtern. Mit der
Richtlinie 1999/44/EG wird für produktbezogene Garantien gesorgt und festgelegt,
dass Händler für Mängel zuständig sind, die innerhalb von zwei Jahren nach der
Lieferung zutage treten. Die Richtlinie wurde 2011 aktualisiert und später durch die
Richtlinie (EU) 2019/771 ersetzt.
6. Verbraucherkredite und Hypothekarkredite
Mit der Richtlinie 2008/48/EG werden Informationen für Verbraucherkredite
standardisiert und Verbrauchern ein 14-tägiger Widerrufszeitraum sowie
Möglichkeiten für eine vorzeitige Rückzahlung gewährt. Im Juni 2021
schlug die Kommission Aktualisierungen vor, um den Geltungsbereich der
Richtlinie auszuweiten, Werbeinformationen zu harmonisieren, die Bereitstellung
vorvertraglicher Informationen detaillierter zu regeln, die Regeln für die Bewertung
der Kreditwürdigkeit zu verbessern sowie die Vermittlung von Finanzkenntnissen und
den Zugang zu Beratung in den Mitgliedstaaten zu fördern. Die Richtlinie 2014/17/
EU enthält Leitlinien für Verbraucherkreditverträge, die mit einer Wohnimmobilie
zusammenhängen. Mit der Richtlinie soll zum Nutzen der Verbraucher ein einheitlicher
Markt für Hypothekarkredite geschaffen werden und außerdem wird darin für
Kreditgeber und Kreditvermittler ein hohes Maß an Professionalität vorgeschrieben[1].
7. Pauschalreisen, Teilzeitnutzungsrechte und Kurzzeitunterkünfte
Durch die Richtlinie (EU) 2015/2302 sind Verbraucher bei der Buchung einer
Pauschalreise oder kombinierter Reiseleistungen geschützt. In der Richtlinie 2008/122/
EG geht es um Teilzeitnutzungsrechte, wofür klare Vertragsinformationen und eine 14-
tägige Rücktrittsfrist vorgesehen werden. Im November 2022 legte die Kommission
einen Vorschlag für eine Verordnung über die Erhebung und den Austausch von
Daten im Zusammenhang mit der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften vor,
um Herausforderungen wie die Erschwinglichkeit von Wohnraum anzugehen und
wirkungsvolle politische Maßnahmen auf lokaler Ebene sicherzustellen.
8. Flugverkehr
Die Verordnungen(EG) Nr. 261/2004 und (EG) Nr. 2027/97 decken
Ausgleichsleistungen für Fluggäste bei Problemen mit Flügen sowie die Haftung
von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen ab. In der Verordnung (EG) Nr. 80/2009
zu Computerreservierungssystemen für den Luftverkehr geht es um eine
gleichberechtigte Teilnahme und Informationsbereitstellung. Außerdem sind darin
gemeinsame Kriterien für Flugpreise und Luftfrachtraten festgelegt. Durch die
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 wurden nach den Terroranschlägen vom 11. September
2001 Standards für die Sicherheit in der Luftfahrt festgelegt.

[1]Zu den einschlägigen Untersuchungen gehört Wiewiórowska, A., et al.: Contribution to Growth: Legal
Aspects of Protecting European Consumers (Beitrag zum Wachstum: rechtliche Aspekte des Schutzes
europäischer Verbraucher), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2019.
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9. Energiemärkte
Mit dem dritten EU-Energiepaket (das 2009 verabschiedet wurde) sollten der
Energiebinnenmarkt verbessert und strukturelle Probleme, wie die Transparenz
des Endkundenmarkts, angegangen werden. Mit der Richtlinie 2012/27/EU wird
Verbrauchern ein einfacher Zugang zu ihren Energieverbrauchsdaten ermöglicht. Mit
der Verordnung (EU) 2017/1369 wird sichergestellt, dass Informationen über den
Energieverbrauch von Haushaltsgeräten klar dargestellt werden, um Verbrauchern
fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Unionsbürger können ihre Haushalte
an Energienetze anschließen und sich frei für einen Energieanbieter in ihrer Gegend
entscheiden.
10. Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Netz oder
„Euroguichets“) und Portal „Your Europe“
Das ECC-Netz hilft Verbrauchern bei grenzüberschreitenden Transaktionen und
arbeitet mit europäischen Netzen, wie FIN-NET (Finanzen), SOLVIT (Binnenmarkt)
und dem Europäischen Justiziellen Netz, zusammen. Das Portal „Your Europe“
bietet detaillierte Informationen für Verbraucher zu verschiedenen Themen. Mit der
Einführung des einheitlichen digitalen Zugangstors (Verordnung (EU) 2018/1724)
wurden Verbesserungen vorgenommen.
C. Schutz der rechtlichen Interessen der Verbraucher
1. Alternative Streitbeilegungsverfahren und digitale Streitbeilegung
Mechanismen für die alternative Streitbeilegung („alternative dispute resolution“,
ADR) ermöglichen Verbrauchern und Händlern die außergerichtliche Beilegung von
Streitigkeiten, um Konflikte unter Einschaltung eines Dritten, wie zum Beispiel eines
Mediators, zu lösen. Mit verschiedenen Richtlinien und Entschließungen wurden
Grundsätze für die ADR festgelegt, wurde für schnellere und kostengünstigere
Abhilfemaßnahmen für Verbraucher gesorgt und wurden Möglichkeiten vorgesehen,
Unterlassungsansprüche bei grenzüberschreitenden gewerbsmäßigen Verstößen
geltend zu machen und Streitigkeiten sowohl online als auch offline beizulegen. Mit der
Verordnung (EU) Nr. 524/2013 wurde eine EU-weite Online-Streitbeilegungsplattform
geschaffen, die seit Februar 2016 zugänglich ist.
2. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen und Pflicht der
nationalen Behörden zur Zusammenarbeit
Mit der Entscheidung 2001/470/EG wurde ein europäisches Justizielles Netz errichtet,
um Bürger zu unterstützen, die einen Rechtsstreit mit grenzüberschreitenden Bezügen
führen, die justizielle Zusammenarbeit zu verbessern und nützliche Informationen
bereitzustellen. Mit der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 wurde ein Netz von
nationalen Behörden geschaffen, um das EU-Verbraucherschutzrecht durchzusetzen.
Die nationalen Behörden sind daher seit dem 29. Dezember 2005 zur Zusammenarbeit
verpflichtet, wenn Sie mittels rechtlicher Maßnahmen wie Unterlassungsklagen die
Einhaltung des Unionsrechts sicherstellen und gegen Verstöße vorgehen.
3. Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher
Mit der Richtlinie 2009/22/EG wurden Unterlassungsklagen zum Schutz der
Kollektivinteressen von Verbrauchern standardisiert. Mit der Richtlinie 2014/104/EU
wurde ermöglicht, dass jene, die durch Verstöße gegen Wettbewerbsrecht Schaden
erlitten haben, Schadenersatz geltend machen können. Mit der Richtlinie (EU)
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2020/1828 wurde das System der Unterlassungsklagen ausgeweitet, um weitere EU-
Instrumente für den Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher zu erfassen, und
Schadenersatzmethoden festgelegt.
D. Infolge der COVID-19-Pandemie umgesetzte Maßnahmen
Aufgrund der zunehmenden Unregelmäßigkeiten im digitalen Bereich im Zuge
der Pandemie veröffentlichten die Kommission und die Verbraucherschutzbehörden
in den Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Standpunkt zur Zusammenarbeit im
Verbraucherschutz, mit dem die Internetplattformen nachdrücklich aufgefordert
wurden, illegales Marketing anzugehen. In einer gemeinsamen Stellungnahme
betonten sie außerdem die Bedeutung der Bekämpfung von Desinformation. Vor dem
Hintergrund von Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen stellte die Kommission
am 18. März 2020 Leitlinien bereit, um sicherzustellen, dass die EU-Verbraucherrechte
einheitlich angewandt werden. Die Unionsbürger genießen einen einzigartigen Schutz,
der sich auf alle Verkehrsträger erstreckt. Verkehrsunternehmen müssen für annullierte
Verkehrsdienste eine Rückerstattung oder anderweitige Beförderung anbieten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament arbeitet an der Verbesserung des EU-Verbraucherschutzrechts,
um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Marktes und jener der
Verbraucher sicherzustellen. Diese Bemühungen orientieren sich an der neuen
Verbraucheragenda 2020-2025, den Neuen Rahmenbedingungen für Verbraucher,
dem europäischen Grünen Deal und dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft.
Die europäischen Verbraucher profitieren von Maßnahmen zur Stärkung des EU-
Binnenmarkts, insbesondere von der Initiative für einen digitalen Binnenmarkt.
Dazu gehören Verordnungen über Roamingentgelte, die Internetanbindung, die
Portabilität von Online-Inhaltediensten, die grenzüberschreitende Paketzustellung, den
Datenschutz und Geoblocking, die Richtlinie zur Einführung des Europäische Kodex
für die elektronische Kommunikation, die Verordnung über den freien Verkehr nicht
personenbezogener Daten und die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen
Binnenmarkt[2].
In einer Entschließung vom November 2020 sprach sich das Parlament für
eine Aktualisierung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit aus, um
sicherzustellen, dass die Vorschriften über die Marktüberwachung sowohl für Offline-
als auch für Online-Produkte gelten, und um Herausforderungen anzugehen, die
sich aus neu entstehenden Technologien wie künstlicher Intelligenz und Robotik
ergeben. In einer Studie aus dem Jahr 2022 für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz (IMCO) wurde hervorgehoben, dass eine Überarbeitung
der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit nötig ist, um diesen neuen
Technologien Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wurde im Parlament über den
Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter diskutiert und betont, dass im Rahmen
des Gesetzes über digitale Dienste wirksame Maßnahmen für digitale Marktplätze
ergriffen werden müssen, wie in einem Workshop zum elektronischen Handel im
Februar 2020 sowie in mehreren Studien[3] hervorgehoben wurde. Sachverständige

[2]Zu den einschlägigen Untersuchungen gehört Wiewiórowska, A., et al.: Contribution to Growth: Legal
Aspects of Protecting European Consumers (Beitrag zum Wachstum: rechtliche Aspekte des Schutzes
europäischer Verbraucher), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2019.
[3]Maciejewski, M., Blandin, L.: Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single
Market and Consumer Protection (Gesetz über digitale Dienste: Chancen und Herausforderungen für den
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und Interessenträger haben nachdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen des
Gesetzes über digitale Dienste strikte Maßnahmen zum Verbraucherschutz für digitale
Marktplätze ergriffen werden müssen.
Neuere Forschungsarbeiten befassen sich eingehend mit verschiedenen Aspekten
des Verbraucherschutzes. In einer Studie[4] vom Oktober 2020 wurden „Lootboxen“
in Videospielen und deren Potenzial, vor allem für junge Menschen als Einstieg
in das Glücksspiel zu fungieren, erörtert. Der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz (IMCO) nahm im Dezember 2022 den Entwurf eines
Umsetzungsberichts über den Verbraucherschutz bei Online-Videospielen an.
Im Januar 2021 wurde in einem Briefing[5] mit dem Titel „Reimbursement
and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement“ (Rückerstattung und Entschädigung im Falle von Streichungen
und Verspätungen: Rechte und ihre Durchsetzung) die im Rahmen des
Unionsrechts bestehenden Verbraucherschutzrechte bei Annullierungen im Bereich
der Personenbeförderung unter besonderer Berücksichtigung der COVID-19-
Pandemie genau beschrieben. In einer weitere Studie[6] wurden die Auswirkungen
gezielter Werbung auf die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher untersucht und die
Vorteile personalisierter Werbung festgehalten, jedoch Bedenken hinsichtlich der
Transparenz, der gezielten Ansprache schutzbedürftiger Verbraucher sowie im Hinblick
auf „Dark Patterns“, mit denen Verbraucherentscheidungen manipuliert werden
können, geäußert. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)
hielt im März 2022 eine öffentliche Anhörung ab, um die Risiken, die sich aus Dark
Patterns für Verbraucher ergeben, anzugehen.
Am 28. Oktober 2021 veranstaltete der Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (IMCO) eine öffentliche Anhörung zu Produkten von zweierlei
Qualität im Binnenmarkt. Die Fachleute von Verbraucher- und Wirtschaftsverbänden
wiesen auf die Herausforderungen hin, die durch Praktiken der Herstellung von
Produkten von zweierlei Qualität sowohl für die Verbraucher als auch für die Industrie
entstanden sind, u. a. in Bezug auf Verbraucherinformationen über die Differenzierung
von Waren. Sie erörterten auch, wie das Bewusstsein der Verbraucher für dieses
Thema geschärft werden kann.
Einen Monat später, am 9. Dezember 2021, stimmte der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz über den Entwurf des Umsetzungsberichts über die Spielzeug-
Richtlinie ab, um sicherzustellen, dass nur unbedenkliches Spielzeug in der EU
verkauft wird.

digitalen Binnenmarkt und den Verbraucherschutz), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2020.
[4]Cerulli-Harms, A., et al.: Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young
consumers (Lootboxen in Online-Spielen und ihre Auswirkungen auf die Verbraucher, insbesondere junge
Verbraucher). Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2020.
[5]Maciejewski, M. et al.: Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights
and their enforcement (Erstattung oder Entschädigung bei Annullierungen oder Verspätungen im Bereich
der Personenbeförderung: Rechte und ihre Durchsetzung), Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2021.
[6]Fourberg, N., et al.: Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market
access and consumer choice, (Onlinewerbung: die Auswirkungen gezielter Werbung auf Werbetreibende,
Marktzugang und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher), Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches
Parlament, Luxemburg 2021.
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Im Februar 2022 wurden im Rahmen einer Studie[7] die Auswirkungen von Influencern
auf die Werbung und den Verbraucherschutz untersucht und Bedenken hinsichtlich
irreführender Inhalte und der Förderung bedenklicher Produkte in der schnell
wachsenden Branche des Influencer-Marketings hervorgehoben. Das Gesetz über
digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte zielen darauf ab, die Transparenz
zu stärken und die Gatekeeper von Online-Plattformen zu regulieren, was im Hinblick
auf die Aktivitäten von Influencern entscheidend ist. In einer weiteren Studie[8] aus dem
Jahr 2022 wurden Überziehungsmöglichkeiten in der EU untersucht und es wurden
bedeutende Unterschiede bei den Zinssätzen in den Mitgliedstaaten gefunden. Die
Verfassungen traten für eine strengere und gerechtere Regulierung ein, insbesondere
dort, wo die Zinssätze am höchsten sind.
Im November 2022 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die sich immer weitere
verbreitende Praxis personalisierte Preise untersucht wird. Dabei werden Preise
ausgehend von Datenanalysen auf einzelne Verbraucher – oftmals ohne deren
Wissen – zugeschnitten. Mit dieser Strategie können Verkäufer ihren Gewinn
maximieren, indem sie die Zahlungsbereitschaft der Kunden ausnutzen. Daraus
ergeben sich ethische Bedenken und außerdem könnten Verbraucher negativ darauf
reagieren, da sie dies als ungerecht wahrnehmen und die Preistransparenz und
Vergleichsmöglichkeiten dadurch eingeschränkt werden. Derzeit sind personalisierte
Preise in der EU erlaubt, sofern damit keine Antidiskriminierungsgesetze verletzt
werden. In neuen EU-Richtlinien, etwa in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Richtlinie über die Rechte der Verbraucher wird ein gewisses Maß an Offenlegung
personalisierter Preisbildungspraktiken verlangt, was jedoch als unzureichend erachtet
wird. Angesicht des Widerstands von Seiten der Verbraucher gegen diese Art der
Preisbildung könnte Preisdiskriminierung, die dazu führt, dass Preise über den
regulären Preisen liegen, im Wege zukünftiger Verordnungen verboten werden.
Mit solchen Verordnungen könnten auch die Informationspflichten ausgeweitet und
verdeutlicht sowie die Durchsetzung erleichtert werden, indem in Fällen mutmaßlich
personalisierter Preise eine Umkehr der Beweislast vorgesehen wird.
Die Kommission wird ausgehend von den Erkenntnisse aus der neuen
Verbraucheragenda 2020 und dem Bericht aus dem Jahr 2021 über die Anwendung
der Richtlinie die Pauschalreiserichtlinie 2015/2302/EU erneut bewerten. Mit dieser
Neubewertung soll überprüft werden, ob die Richtlinie durchgehend und etwa
auch im Zuge einer Insolvenz einen wirksamen Schutz für die Verbraucher bietet.
Außerdem soll im Zuge dessen und in Abstimmung mit der Strategie für nachhaltige
und intelligente Mobilität auch über Lehren aus der COVID-19-Krise nachgedacht
werden. Die Änderungen werden voraussichtlich eine Straffung der Unterscheidung
zwischen verbundenen Reiseleistungen und Pauschalreisen, eine Vereinfachung der
Informationsanforderungen bei gleichzeitiger Wahrung des Verbraucherschutzes und
eine klarere Formulierung von Vorschriften, etwa jener zu freiwilligen Gutscheinen,

[7]Michaelsen, F., Collini, L. u. a.: The impact of influencers on advertising and consumer protection in the
Single Market (Die Auswirkungen von Influencern auf Werbung und Verbraucherschutz im Binnenmarkt),
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2022.
[8]Knops, K. et al., Consumer protection in the context of overdraft facilities and overrunning
(Verbraucherschutz im Zusammenhang mit Überziehungsmöglichkeiten und Überschreitungen),
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg 2022.
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umfassen. Die Kommission beabsichtigt, im letzten Quartal 2023 die Überarbeitung
von Rechtsvorschriften einhergehend mit einer Folgenabschätzung vorzuschlagen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Christina Ratcliff / Jordan De Bono / Barbara Martinello
11/2023
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2.2.3. FAHR- UND FLUGGASTRECHTE

Es wurden gemeinsame Vorschriften ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass
Passagiere im Fall einer erheblichen Verspätung oder Annullierung unabhängig
vom Verkehrsträger ein Mindestmaß an Unterstützungsleistungen erhalten und
insbesondere die schutzbedürftigsten Fahrgäste geschützt werden. Ferner werden
mit diesen Vorschriften Verfahren zur Zahlung von Entschädigungen eingeführt. Es
sind jedoch zahlreiche Ausnahmen für den Eisenbahn- oder Straßenverkehr möglich
und die Zahl der gerichtlichen Auseinandersetzungen ist weiterhin hoch.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 91 Absatz 1 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.

ZIELE

Mit den Rechtsvorschriften der EU über Fahr- und Fluggastrechte soll ein einheitliches
Mindestniveau für den Schutz der Interessen der Fahr- bzw. Fluggäste aller
Verkehrsträger sichergestellt werden, um die Mobilität und die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel zu fördern.

ERGEBNISSE

Die Union hat Schritt für Schritt Bestimmungen eingeführt, um Fahr- bzw. Fluggäste
aller Verkehrsträger zu schützen. Diese Rechtsvorschriften ergänzen die über
den Schutz der Verbraucher[1] und über Pauschalreisen[2] sowie die geltenden
internationalen Übereinkommen[3], die Charta der Grundrechte und die einschlägigen
einzelstaatlichen Bestimmungen. Die Anwendung dieser Bestimmungen erweist sich
jedoch als schwierig, und es kommt oft zu Gerichtsverfahren. Der Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) spielt eine entscheidende Rolle bei der Auslegung dieser
Bestimmungen.
Diese Bestimmungen bilden ein Paket von „Grundrechten“, die für alle Verkehrsträger
gelten: Nichtdiskriminierung, besonderer Schutz von Fahrgästen mit eingeschränkter

[1]Zum Beispiel die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, die
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen und Verbrauchern, die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit
im Verbraucherschutz und die Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher.
[2]Richtlinie 90/314/EWG des Rates über Pauschalreisen. Am 1. Juli 2018 wurde dieser Text (sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU)
durch eine neue Richtlinie ersetzt, mit der der Tatsache Rechnung getragen wird, dass mittlerweile
die allermeisten Pauschalreisen über das Internet vermarktet werden (Richtlinie (EU) 2015/2302 vom
25. November 2015).
[3]Die Vorschriften über die Haftung der Beförderer bei Unfällen wurden an die entsprechenden
internationalen Übereinkommen angeglichen: Übereinkommen von Montreal über den Luftverkehr
(umgesetzt und auf Inlandsflüge ausgeweitet mit der Verordnung (EG) Nr. 889/2002); Übereinkommen
von Athen über die Beförderung auf See (die einschlägigen Bestimmungen wurden mit der Verordnung
(EG) Nr. 392/2009 umgesetzt und auf den Inlandsverkehr ausgeweitet); Übereinkommen über den
internationalen Eisenbahnverkehr (die einschlägigen Bestimmungen wurden durch die Verordnung
(EG) Nr. 1371/2007 umgesetzt und auf den Inlandsverkehr ausgeweitet). In Fällen, die nicht durch
diese Übereinkommen oder deren Umsetzung in Unionsrecht abgedeckt sind, finden die einschlägigen
einzelstaatlichen Vorschriften Anwendung (Beförderung mit dem Bus oder Reisebus und Beförderung auf
Binnengewässern).
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Mobilität[4], Information der Fahrgäste, nationale Aufsichtsstellen und Einrichtungen für
die Bearbeitung von Beschwerden.
A. Beförderung mit dem Flugzeug: Verordnungen (EG) Nr. 261/2004 und
(EG) Nr. 1107/2006
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 hat zahlreiche Rechtsstreitigkeiten nach
sich gezogen und ihr Anwendungsbereich wurde in zahlreichen Gerichtsurteilen
präzisiert[5].
Nichtbeförderung:
— Der Beförderer muss sich zunächst an Freiwillige wenden, denen Folgendes

vorgeschlagen wird: i) eine frei ausgehandelte Entschädigung und ii) die Wahl
zwischen einer Erstattung binnen sieben Tagen (und, falls notwendig, dem
kostenlosen Flug an den ursprünglichen Abflugort) und der Weiterbeförderung
oder einer Fortsetzung der Reise zum frühestmöglichen oder zu einem späteren,
einvernehmlich vereinbarten Zeitpunkt.

— Fluggäste, die nicht an Bord gehen können, erhalten folgendes Angebot:
i) Unterstützung (Imbiss, Nutzung eines Telefons und, falls notwendig,
Übernachtung), ii) die Wahl zwischen einer Erstattung binnen sieben Tagen (und,
falls notwendig, dem kostenlosen Flug an den ursprünglichen Abflugort) und
der Weiterbeförderung oder einer Fortsetzung der Reise zum frühestmöglichen
oder zu einem späteren, einvernehmlich vereinbarten Zeitpunkt und iii) eine
unverzügliche Entschädigung auf folgender Grundlage:

Flüge ≤ 1 500 km Flüge 1 500-3 500 km
EU-Flüge ≥ 1 500 km Flüge ≥ 3 500 km

250 EUR (125 EUR im
Fall einer Weiterbeförderung
mit weniger als 2 Stunden
Verspätung bei der Ankunft)

400 EUR (200 EUR im
Fall einer Weiterbeförderung
mit weniger als 3 Stunden
Verspätung bei der Ankunft)

600 EUR (300 EUR im
Fall einer Weiterbeförderung
mit weniger als 4 Stunden
Verspätung bei der Ankunft)

Annullierung:
— Unterstützung (Imbiss, Telefon und, falls notwendig, Übernachtung)[6];

— Wahl zwischen i) einer Erstattung binnen sieben Tagen (und, falls notwendig, dem
kostenlosen Flug an den ursprünglichen Abflugort) und ii) einer Weiterbeförderung
oder einer Fortsetzung der Reise zum frühestmöglichen oder iii) zu einem
späteren, einvernehmlich vereinbarten Zeitpunkt;

[4]Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität müssen zum Beispiel ohne Mehrkosten eine angemessene
Unterstützung erhalten; dafür ist jedoch die vorherige Benachrichtigung des Beförderers erforderlich, und
zwar 36 Stunden vor Abfahrt bei der Beförderung mit dem Bus oder dem Reisebus und 48 Stunden vor
Abfahrt bei den übrigen Verkehrsträgern.
[5]Im März 2013 hat die Kommission vorgeschlagen, die fraglichen Regelungen zu präzisieren (und
insbesondere die „außergewöhnlichen Umstände“ besser zu definieren), um ihre Anwendung zu erleichtern.
Dieser Vorschlag befindet sich immer noch in der Beratung und war am 5. Februar 2014 Gegenstand
einer ersten Lesung im Parlament (ABl. C 93 vom 24.3.2017, S. 336). Inzwischen hat die Kommission
eine Auslegung der geltenden Vorschriften auf der Grundlage der Rechtsprechung vom 10. Juni 2016
angenommen.

[6]Der EuGH hat entschieden, dass diese Unterstützung unabhängig vom Grund der Annullierung
gewährt werden muss, und zwar ohne andere zeitliche oder finanzielle Einschränkungen als
derjenigen, dass dem Fluggast nur die tatsächlich entstandenen Ausgaben erstattet werden müssen.
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— sofortige Entschädigung wie bei Nichtbeförderung, außer wenn der Fluggast
vorab über die Annullierung[7] des Flugs informiert wurde oder außergewöhnliche
Umstände[8] vorliegen.

Verspätung von mindestens 2 Stunden bei Flügen bis zu 1 500 km, von mindestens
3 Stunden bei Flügen zwischen 1 500 und 3 500 km und bei Flügen innerhalb der EU
von mehr als 1 500 km sowie von mindestens 4 Stunden bei Flügen über 3 500 km:
— Unterstützung (Imbiss, Telefon und, falls notwendig, Übernachtung);

— bei einer Verspätung von drei oder mehr Stunden wird dem Fluggast die
Erstattung binnen sieben Tagen (und, falls notwendig, der kostenlose Flug an
den ursprünglichen Abflugort) sowie eine Entschädigung wie bei Annullierung
angeboten[9].

Höherstufung/Herabstufung:
— Der Beförderer kann keinen Aufpreis verlangen, wenn er einen Fluggast

höherstuft.

— Bei Herabstufung erstattet der Beförderer binnen sieben Tagen: i) 30% des Preises
des Flugtickets bei Flügen bis zu 1 500 km, ii) 50% bei Flügen zwischen 1 500
und 3 500 km und Flügen innerhalb der EU von mehr als 1 500 km oder iii) 75%
bei Flügen über 3 500 km.

Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität:
Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität und ihre Begleiter haben stets Vorrang bei der
Beförderung. Bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Flugzeugs wird
ihnen in allen Fällen, unabhängig von der Dauer dieser Verspätung, Unterstützung
gewährt (Imbiss, Nutzung eines Telefons und, falls notwendig, Übernachtung).
Die Kommission hat im März 2013 einen neuen Vorschlag zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgelegt, um die Umsetzung der EU-
Vorschriften weiter zu verbessern, indem die wichtigsten Grundsätze und impliziten
Passagierrechte klar dargestellt werden, die in der Vergangenheit zu zahlreichen
Streitigkeiten zwischen Fluggesellschaften und Fluggästen geführt haben. Das
Mitentscheidungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen und zwischen Parlament
und Rat wurde noch keine endgültige Einigung gefunden. Im Arbeitsprogramm der
Kommission für das Jahr 2023 ist ein Vorschlag zur Überarbeitung des Rechtsrahmens
für Fluggastrechte vorgesehen.
B. Beförderung mit der Eisenbahn: Verordnung (EG) Nr. 1371/2007
Die Mitgliedstaaten können für den Inlandsschienenverkehr (bis 2024) und für
den Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr oder für Verkehrsdienste, von denen
ein erheblicher Teil außerhalb der Union erbracht wird, von den meisten dieser
Bestimmungen abweichen[10].
Annullierung oder Verspätung von mehr als 60 Minuten:

[7]Wenigstens zwei Wochen vor dem Flug. Diese Frist kann bei Weiterbeförderung verkürzt werden.
[8]Diese sind gemäß der Rechtsprechung des EuGH auf höhere Gewalt beschränkt.
[9]Der EuGH hat entschieden, dass Fluggäste, deren Flug mehr als drei Stunden Verspätung hat,
Fluggästen gleichzustellen sind, deren Flug annulliert wurde. In der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
war lediglich bei Verspätungen von mehr als fünf Stunden die Möglichkeit einer Erstattung
vorgesehen.

[10]2017 hat die Kommission vorgeschlagen, die Verordnung zu ändern, um die Inanspruchnahme von
nationalen Ausnahmen zu beschränken. Dieser Vorschlag wird derzeit vom Gesetzgeber geprüft.
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— Wahl zwischen i) einer Weiterbeförderung oder der Fortsetzung der Reise
zum frühestmöglichen oder ii) zu einem späteren, einvernehmlich vereinbarten
Zeitpunkt und iii) einer Erstattung binnen eines Monats (und, falls notwendig, der
kostenlosen Rückfahrt an den ursprünglichen Abfahrtsort);

— falls keine Erstattung erfolgt, Erhaltung des Anspruchs auf Beförderung und
Entschädigung binnen eines Monats auf Wunsch des Fahrgastes (außer wenn
dieser vor dem Kauf seines Fahrscheins Kenntnis von der Verspätung hatte):
25% des bezahlten Fahrpreises für Verspätungen zwischen 60 und 119 Minuten,
darüber hinaus 50%;

— Imbiss im Bahnhof oder an Bord, soweit verfügbar, und Übernachtung, falls
notwendig und möglich;

— der Beförderer wird von seiner Haftung befreit, wenn die Annullierung oder die
Verspätung auf unvermeidbare außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist.
Die Entschädigung muss jedoch auch dann gezahlt werden, wenn derartige
Umstände vorliegen[11].

Die von der Kommission im September 2017 eingeleitete Neufassung der Verordnung
(EG) Nr. 1371/2007 bildet die Grundlage für einen noch klareren rechtlichen Rahmen
für die Beziehungen zwischen Luftfahrtunternehmen und Kunden. Mit der Verordnung
sollen Vorschriften für den Eisenbahnverkehr festgelegt werden, damit die Fahrgäste
wirksam geschützt werden und der Schienenverkehr gefördert wird.
Die Verordnung wurde im April 2021 vom Parlament in zweiter Lesung angenommen
(Verordnung (EU) 2021/782). Die Kommission plant, im Einklang mit der Verordnung
(EU) 2021/782 eine Durchführungsverordnung zu erlassen, um das Verfahren
für die Fahrgäste im Eisenbahnverkehr zu vereinfachen, um Erstattungen oder
Ausgleichszahlungen zu beantragen, indem ein Standardformular für den Fall einer
Verspätung oder Annullierung von Schienenverkehrsdiensten geschaffen wird.
C. Beförderung mit See- oder Binnenschiffen: Verordnung (EU) Nr. 1177/2010
Die Rechte der Fahrgäste, die (bei Strecken von mehr als 500 m) mit
(motorbetriebenen) See- oder Binnenschiffen (mit mehr als zwölf Passagieren und drei
Besatzungsmitgliedern) befördert werden, gelten für Reisende, die i) in einem Hafen
der Union an Bord gehen oder ii) einen Hafen der Union ansteuern, wenn der Dienst
von einem in der Union ansässigen Beförderungsunternehmen ausgeführt wird. Die
Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs müssen in einem europäischen Hafen an Bord
gehen, um in den Genuss dieser Rechte zu kommen, und einige der Bestimmungen
über Verspätungen gelten für sie nicht.
Annullierung oder Verspätung von mehr als 90 Minuten bei Abfahrt:
— Information der Fahrgäste spätestens 30 Minuten nach der ursprünglich

vorgesehenen Abfahrtszeit;

— Wahl zwischen i) einer Weiterbeförderung oder der Fortsetzung der Reise zum
frühestmöglichen Zeitpunkt und ii) einer Erstattung binnen sieben Tagen (und, falls
notwendig, der kostenlosen Rückfahrt an den ursprünglichen Abfahrtsort);

[11]Im Jahr 2013 entschied der Gerichtshof, dass Reisende bei erheblicher Verspätung das
Recht auf eine teilweise Rückerstattung des für die Eisenbahnfahrkarte gezahlten Preises haben,
auch wenn diese Verspätung durch höhere Gewalt verursacht wurde (C-509/11). Der von der
Kommission 2017 vorgelegte Vorschlag zur Änderung der Verordnung sieht vor, diese automatische
Entschädigung abzuschaffen.
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— Unterstützung (außer wenn der Fahrgast vor dem Kauf seines Fahrscheins
Kenntnis von der Verspätung hatte): Imbiss, soweit verfügbar, und, falls notwendig,
Übernachtung an Bord oder an Land. Die Übernachtung an Land ist auf
drei Nächte und 80 EUR pro Nacht beschränkt. Die Übernachtung muss
nicht gewährt werden, wenn die Annullierung oder die Verspätung durch die
Witterungsverhältnisse verursacht worden ist.

Erhebliche Verspätung bei der Ankunft:
Entschädigung binnen eines Monats auf Wunsch des Fahrgasts, außer wenn dieser
vor dem Kauf seines Fahrscheins Kenntnis von der Verspätung hatte oder wenn
die Verspätung auf die Witterungsverhältnisse oder unvermeidbare außergewöhnliche
Umstände zurückzuführen ist:

Entschädigung 25% des bezahlten
Fahrpreises

50% des bezahlten
Fahrpreises

Reisezeit ≤ 4 Stunden Verspätung ≥ 1 Stunden Verspätung ≥ 2 Stunden
Reisezeit zwischen 4 und
8 Stunden Verspätung ≥ 2 Stunden Verspätung ≥ 4 Stunden

Reisezeit zwischen 8 und
24 Stunden Verspätung ≥ 3 Stunden Verspätung ≥ 6 Stunden

Reisezeit ≥ 24 Stunden Verspätung ≥ 6 Stunden Verspätung ≥ 12 Stunden

D. Beförderung mit Bus und Reisebus: Verordnung (EU) Nr. 181/2011
Die Rechte von Fahrgästen, die mit dem Bus oder dem Reisebus reisen, kommen in
ihrer Gesamtheit nur für regelmäßige Verbindungen über mehr als 250 km und nur
dann zur Anwendung, wenn der Fahrgast im Gebiet eines Mitgliedstaats ein- oder
aussteigt[12].
Annullierung oder Verspätung von mehr als 120 Minuten bei Abfahrt:
— Information der Fahrgäste spätestens 30 Minuten nach der ursprünglich

vorgesehenen Abfahrtszeit;

— Wahl zwischen i) einer Weiterbeförderung oder der Fortsetzung der Reise zum
frühestmöglichen Zeitpunkt und ii) einer Erstattung binnen 14 Tagen (und, falls
notwendig, der kostenlosen Rückfahrt an den ursprünglichen Abfahrtsort). Bietet
der Beförderer diese Wahlmöglichkeit nicht an, muss er innerhalb eines Monats
den Fahrpreis zuzüglich einer Entschädigung in Höhe von 50% des Fahrpreises
erstatten;

— für Fahrten, die länger als 3 Stunden dauern, muss ab der 90. Verspätungsminute
Unterstützung (Imbiss und, falls notwendig, Übernachtung, beschränkt auf
2 Nächte und 80 EUR pro Nacht) gewährt werden. Die Übernachtung muss nicht
gewährt werden, wenn die Verspätung durch Witterungsverhältnisse oder durch
eine Naturkatastrophe verursacht wird.

[12]Bestimmte Rechte gelten auch für regelmäßige Kurzverbindungen (Information, Nichtdiskriminierung,
Zugang für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität) oder für Gelegenheitsverkehr (Nichtdiskriminierung,
Entschädigung bei Unfall oder bei Beschädigung der speziellen Ausrüstung für Fahrgäste mit
eingeschränkter Mobilität).
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REAKTION AUF DIE COVID-19-KRISE

Angesichts der Ausbreitung von COVID-19 erließ die Kommission am 18. März
2020 Leitlinien zur Auslegung der EU-Verordnungen über Fahrgastrechte vor dem
Hintergrund der sich entwickelnden Situation im Zusammenhang mit COVID-19, in
denen sie darauf hinwies, dass die Fahrgäste das Recht haben, zwischen Erstattung
und Weiterbeförderung zu wählen. Am 13. Mai 2020 veröffentlichte die Kommission
eine Empfehlung zu Gutscheinen, die Fluggästen und Reisenden als Alternative zur
Erstattung von stornierten Pauschalreisen und Transportleistungen im Zusammenhang
mit der COVID-19-Pandemie angeboten werden.
Am 23. Mai 2022 nahm die Kommission den Notfallplan für den Verkehr (Contingency
Plan for Transport) an, um Lehren aus der COVID-19-Pandemie zu ziehen und
die Herausforderungen zu berücksichtigen, mit denen der Verkehrssektor aufgrund
Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine konfrontiert ist. Beide Krisen haben den
Güter- und Personenverkehr stark beeinträchtigt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat sich stets entschieden für die Rechte der Passagiere aller
Verkehrsträger eingesetzt. Sein wichtigstes Ziel ist es jetzt, dafür Sorge zu tragen,
dass die Dokumente, die in den vergangenen Jahren angenommen wurden,
auch tatsächlich angewandt werden. Das Parlament hat sich in diesem Sinne
für verständlichere Regeln, für die Bereitstellung klarer und präziser Fahr- bzw.
Fluggastinformationen vor und während der Reise, für einfache und zügig wirksame
Beschwerdewege und schließlich für eine bessere Überwachung der Anwendung der
bestehenden Vorschriften ausgesprochen.
Das Parlament hat sich darüber hinaus für eine Verbesserung der bestehenden
Rechte, insbesondere hinsichtlich unlauterer oder missbräuchlicher Klauseln in
Beförderungsverträgen und des besseren Zugangs zu Verkehrsinfrastrukturen für
Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität, sowie für die Einführung neuer Rechte
ausgesprochen, etwa Mindestqualitätsvorschriften oder spezielle Regeln für den
wirksamen Schutz des Fahr- bzw. Fluggastes bei multimodalen Reisen, wobei der
letztgenannte Punkt voraussetzt, dass die Mitgliedstaaten darauf verzichten, bei
der Anwendung der Verordnungen über den Eisenbahn- oder Straßenverkehr auf
Ausnahmeregelungen zurückzugreifen.
Die wichtigsten Beschlüsse des Europäischen Parlaments zu diesem Thema sind in
den folgenden Dokumenten festgehalten:
— Entschließung vom 25. November 2009 zur Entschädigung von Fluggästen im

Falle einer Insolvenz der Fluggesellschaft;

— Entschließung vom 25. Oktober 2011 zu der Mobilität und Integration von
Menschen mit Behinderungen und der Europäischen Strategie zugunsten von
Menschen mit Behinderungen 2010-2020;

— Entschließung vom 29. März 2012 zur Funktionsweise und Anwendung der
geltenden Fluggastrechte;

— Entschließung vom 23. Oktober 2012 zu den Rechten der Benutzer aller
Verkehrsträger;
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— Legislative Entschließung vom 5. Februar 2014 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs-
und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und
bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG)
Nr. 2027/97 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von
Fluggästen und deren Gepäck im Luftverkehr;

— Entschließung vom 7. Juli 2015 zur Bereitstellung multimodaler integrierter Fahr-
und Flugscheinsysteme in Europa;

— Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen, in dem das
Parlament die Kommission auffordert, dafür Sorge zu tragen, dass ihre am
18. März 2020 veröffentlichten Leitlinien zur Auslegung der EU-Verordnungen
über Passagierrechte vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Situation im
Zusammenhang mit COVID-19 ordnungsgemäß umgesetzt werden;

— Entschließung vom 13. Dezember 2022 zum Aktionsplan der Kommission zur
Förderung des Schienenpersonenverkehrs auf Fern- und grenzüberschreitenden
Strecken. Das Parlament forderte einen einheitlichen Schutz der Fahrgastrechte
bei allen verschiedenen Verkehrsträgern.

Davide Pernice
10/2023
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2.2.4. ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind in letzter Zeit in den
Mittelpunkt der EU-Politik gerückt. Zu erwähnen sind die COVID-19-Pandemie,
das Thema Krebs, das das Parlament zu einem seiner Schwerpunktbereiche
gemacht hat, und der Vorstoß zur Schaffung einer stärkeren Europäischen
Gesundheitsunion. Mit der Initiative zur Europäischen Gesundheitsunion werden
unmittelbare und zukünftige gesundheitsbezogene Probleme angegangen. Dazu
zählen unter anderem die COVID-19-Pandemie, der Aufbau von Resilienz
gegenüber grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren, die Umsetzung des Plans
zur Krebsbekämpfung, das Voranbringen der Arzneimittelstrategie für Europa und
die Verbesserung elektronischer Gesundheitsdienste.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 168 (Schutz der öffentlichen Gesundheit), Artikel 114 (Binnenmarkt) und
Artikel 153 (Sozialpolitik) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Die Gesundheitspolitik der EU zielt darauf ab,
— die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der EU zu schützen und zu

verbessern;

— die Modernisierung und Digitalisierung der Gesundheitsversorgungssysteme und
-infrastruktur zu fördern;

— die Resilienz der europäischen Gesundheitsversorgungssysteme zu verbessern;

— die EU-Länder so auszustatten, dass künftige Pandemien verhindert bzw.
bewältigt werden können.

HINTERGRUND

Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 eine klare Rechtsgrundlage für
die Einführung gesundheitspolitischer Maßnahmen geschaffen. In weiterer Folge
wurden im Vertrag von Amsterdam von 1997 diese Bestimmungen weiter gestärkt,
die es der EU ermöglichen, Maßnahmen zu erlassen, mit denen ein hohes
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt wird.
Das Auftreten dringlicher gesundheitspolitischer Themen und die Freizügigkeit der
Patientinnen und Patienten und der im Gesundheitswesen Beschäftigten innerhalb
der EU sowie die sozioökonomischen Folgen von gesundheitlichen Problemen haben
dazu geführt, dass die öffentliche Gesundheit auf der Tagesordnung der EU ganz
nach oben gerückt ist. Die Errichtung von spezialisierten Agenturen, zum Beispiel
der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), unterstreicht die zunehmende
Bedeutung der EU in der Gesundheitspolitik. Agenturen wie die Europäische
Chemikalienagentur (ECHA) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
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(EFSA) tragen weiterhin zu einer Stärkung der europäischen Gesundheitspolitik bei.
Mit dem Programm EU4Health, das mit der Verordnung (EU) 2021/522 geschaffen
wurde, werden für den Zeitraum 2021-2027 Finanzmittel für den Gesundheitsbereich
bereitgestellt. Im Zuge der COVID-19-Krise wurden die Bemühungen mit Schwerpunkt
auf der kollektiven Resilienz und grenzüberschreitenden Gesundheitssicherheit
verstärkt, wodurch sich die EU weiter auf das Ziel einer robusten Europäischen
Gesundheitsunion zubewegte.
Im Hinblick auf die allgemeinen Ziele der Europäischen Gesundheitsunion
für den Zeitraum 2021-2027 liegt der Schwerpunkt auf unmittelbaren und
anhaltenden gesundheitsbezogenen Problemen. Diese reichen vom Umgang mit
der COVID-19-Krise über den Ausbau des Schutzes vor grenzüberschreitenden
Gesundheitsrisiken, die Umsetzung von Initiativen wie des Europäischen Plans
zu Krebsbekämpfung, die Arzneimittelstrategie für Europa bis zur Verbesserung
elektronischer Gesundheitsdienste. Die EU wird die weltweite Zusammenarbeit
im Umgang mit gesundheitsbezogenen Herausforderungen fortsetzen, etwa bei
der Entwicklung von Impfstoffen und der Bekämpfung von Infektionen, die durch
antimikrobielle Resistenz hervorgerufen werden.

ERFOLGE UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

A. Gesundheit in allen Politikbereichen (HIAP-Konzept)
Mit dem HIAP-Konzept, das 2006 als EU-Konzept formuliert wurde und im
AEUV und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben
ist, wird dem bereichsübergreifenden Charakter von Fragen der öffentlichen
Gesundheit Rechnung getragen und das Ziel verfolgt, Gesundheitsaspekte in alle
einschlägigen Politikbereiche einzubeziehen (Artikel 9 und 168 Absatz 1 AEUV,
Artikel 35 der Charta). Mit diesem Konzept werden die gesundheitsbezogenen
Auswirkungen von Entscheidungen in allen anderen Politikfelder berücksichtigt, um
so den Gesundheitszustand der Bevölkerung und die gesundheitliche Gleichheit zu
verbessern. Zum Beispiel wird mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ die Erzeugung
von Lebensmitteln gefördert, die nicht nur nachhaltiger, sondern auch gesünder sind.
Der Null-Schadstoff-Aktionsplan ist darauf ausgerichtet, einen saubereren und auch
gesünderen Lebensraum zu schaffen. Das Programm EU4Health (2021-2027) trägt
in Verbindung mit anderen Fonds und Programmen dazu bei, Gesundheitsthemen
aus verschiedenen Perspektiven anzugehen. Mehrere Maßnahmen zielen darauf ab,
eine durch den Klimawandel verursachte Schädigung der Gesundheit zu verhindern.
Dabei geht es etwa um die steigende Zahl der Todesfälle infolge von Hitzewellen
und Naturkatastrophen, sowie die im Wandel begriffenen Übertragungsverläufe
von Krankheiten, die durch Wasser oder durch Insekten, Schnecken oder andere
Kaltblüter übertragen werden. Darüber hinaus enthält das 8. Umweltaktionsprogramm,
das 2022 in Kraft getreten ist, ein Bekenntnis zur Stärkung der Verbindungen
zwischen umweltpolitischen Maßnahmen, die Klimabelange und gesundheitspolitische
Maßnahmen umfassen.
B. Prävention von Krankheiten und Förderung der Gesundheit
Prävention umfasst eine breite Palette an Bereichen, einschließlich Initiativen
gegen Krebs, übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten, Impfungen und die
Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen.
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Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in der EU. Seine Auswirkungen
reichten über die persönliche und familiäre Sphäre hinaus und
betreffen Gesundheitsversorgungssysteme, finanzielle Ressourcen und die
gesamtwirtschaftliche Produktivität. Auf europäischer Ebene gibt es verschiedene
Initiativen zur Bekämpfung von Krebs. Das Parlament setzte einen Sonderausschuss
zur Krebsbekämpfung (BECA) (2020-2022) ein, um die Maßnahmen zu prüfen, die
die EU zur Bekämpfung von Krebs umsetzen kann. Der Europäischen Plan zur
Krebsbekämpfung aus dem Jahr 2021 umfasst Prävention, Frühdiagnose, Behandlung
und Folgemaßnahmen und stellt die Reaktion der EU auf die zunehmenden
Herausforderungen im Umgang mit Krebs dar. Im September 2022 legte die
Kommission einen neuen Ansatz vor, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen,
die Zahl der Krebsscreenings zu erhöhen. Ziel der Empfehlung ist es, die Zahl der
Screenings auf Brust-, Darm- und Gebärmutterhalskrebs zu erhöhen, um das Ziel von
Europas Plan gegen den Krebs zu erreichen, bis 2025 90% der Personen, die die
Voraussetzungen erfüllen, solche Screenings anbieten zu können.
Im Dezember 2021 leitete die Kommission die EU-Initiative „Gemeinsam gesünder“
zu nicht übertragbaren Krankheiten ein, um die EU-Länder bei der Verringerung einer
erheblichen Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten und der Steigerung des
Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Es wird geschätzt, dass
mehr als 84 Millionen Menschen in der EU mit psychischen Gesundheitsproblemen
zu kämpfen haben. Von 2013 bis 2018 wurde die Gemeinsame Aktion der EU
für psychische Gesundheit und Wohlbefinden durchgeführt, in deren Zuge der
Europäische Aktionsrahmen für psychische Gesundheit und Wohlbefinden geschaffen
wurde, der einen Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit leistet.
Da Selbstmord in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen die zweithäufigste
Todesursache ist, sind Prävention, Aufklärung, Vermeidung von Stigmatisierung
und Zugang zu Hilfsangeboten von zentraler Bedeutung, wenn es um Depression,
Selbstverletzung und Selbstmord geht. Am 13. September 2022 forderte das Parlament
die Kommission in einer Entschließung betreffend die Auswirkungen von COVID-19
auf junge Menschen auf, ein Europäisches Jahr der psychischen Gesundheit
auszurufen. Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2023 EU4Health wird weiterhin
Unterstützung für die Förderung der psychischen Gesundheit und die Vermeidung
psychischer Gesundheitsprobleme bereitgestellt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen
die häufigste Todesursache in der EU dar. Drogen-, Alkohol- und Tabakkonsum
sind Lebensstilfaktoren mit ernsten Folgen für die menschliche Gesundheit und
in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher ist die Bekämpfung dieser Art
von Konsumverhalten ein wichtiger Aspekt der Gesundheitspolitik. Die Richtlinie
für Tabakerzeugnisse (Richtlinie 2014/40/EU, in Kraft seit 2016) und die Richtlinie
über Verbrauchsteuern auf Tabakwaren (Richtlinie 2011/64/EU des Rates) waren
Meilensteine in diesem Prozess. Drogenkonsum führt auch zu Kosten und negativen
Folgen für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. Im Dezember 2020 billigte
der Rat die neue EU-Drogenstrategie 2021-2025. Mit dem Dokument wird ein
übergreifender politischer Rahmen geschaffen, und die strategischen Prioritäten
für die EU-Strategie zu illegalen Drogen werden festgelegt. Diese betreffen die
folgenden drei Hauptbereiche: Verringerung des Drogenangebots, Reduzierung der
Drogennachfrage und Vorgehen gegen drogenbedingte Schäden. Die Bemühungen
um eine Überarbeitung der Alkoholstrategie der EU von 2006 sind aktuell ins Stocken
geraten.
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In Bezug auf übertragbare Krankheiten und grenzüberschreitende
Gesundheitsgefahren hat das ECDC ein Frühwarn- und Reaktionssystem eingerichtet,
und der Gesundheitssicherheitsausschuss der EU koordiniert die Reaktionen auf
Krankheitsausbrüche und Epidemien. In solchen Fällen kommt der Zusammenarbeit
mit der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) eine zentrale Rolle
zu, wie sich beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 zeigte. Im Rahmen
von Dringlichkeitsverfahren wurden zahlreiche Ad-hoc-Maßnahmen angenommen, die
auf einer entsprechenden EUR-Lex-Website sowie auf der Website der Kommission
zur Coronavirus-Krisenreaktion verfolgt werden können, und zwar
— die Verordnung (EU) 2020/1043 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

15. Juli 2020 über die Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderte
Organismen enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur
Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) und deren
Abgabe;

— die Mitteilungen der Kommission mit dem Titel „EU-Strategie für COVID-19-
Impfstoffe“ und „Vorkehrungen für die Strategien zur Impfung gegen COVID-19
und die Bereitstellung von Impfstoffen“ sowie

— die Empfehlung des Rates vom 13. Oktober 2020 zur Festlegung gemeinsamer
Kriterien und eines gemeinsamen Rahmens für Reisebestimmungen als Reaktion
auf die COVID-19-Pandemie.

Im Laufe des Jahres 2020 ergriff die Kommission zusätzliche Maßnahmen,
um dazu beizutragen, in allen Mitgliedstaaten eine stärkere Widerstandsfähigkeit
in verschiedenen Bereichen aufzubauen. Zu den Maßnahmen zählen eine
Verknüpfung der nationalen Kontaktnachverfolgungs-Apps, eine Ausweitung der
Ausnahmeregelungen für Reisen, umfassendere Tests und die Sicherung von
Impfstofflieferungen. Das Paket zur Reaktion auf COVID-19 umfasst folgende
Dokumente:
— Mitteilung der Kommission über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der

COVID-19-Pandemie,

— Empfehlung der Kommission zu den COVID-19-Teststrategien,

— Empfehlung der Kommission zum Einsatz von Antigen-Schnelltests.

Im Jahr 2022 wurde das Mandat der EMA verlängert, und mit einer neuen Verordnung
zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren wurden der
Aufgabenbereich des ECDC erweitert und der Europäischen Behörde für die
Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) zusätzliche
Befugnisse übertragen.
C. Gesellschaftliche Veränderungen, demografischer Wandel
Im Bericht der Kommission zum demografischen Wandel 2023 werden die
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung, dem Bevölkerungsrückgang
und dem Rückgang der Zahl der Personen im Erwerbsalter untersucht. Wesentliche
Herausforderungen sind der Umgang mit der alternden Bevölkerung der
EU, die Sicherstellung einer hohen Lebensqualität im Alter und nachhaltige
Gesundheitsversorgungssysteme. Die WHO hat 2020 das Jahrzehnt des gesunden
Alterns eingeleitet, und die Kommission hat in diesem Zusammenhang im Januar 2021
ein Grünbuch zum Thema Altern veröffentlicht.
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Als Reaktion auf die sich aus den Migrationskrisen ergebenden Herausforderungen
wurde 2016 der Aktionsplans für die Integration von Drittstaatsangehörigen
angenommen. In diesem Aktionsplan werden unter anderem gesundheitsbezogene
Nachteile, unter denen Migranten leiden, behandelt, auch beim Zugang zu
Gesundheitsdiensten. Im Jahr 2020 hat die Kommission eine Europäische
Migrationsagenda und das neue Migrations- und Asyl-Paket vorgelegt, deren Ziel es ist,
die europäischen politischen Maßnahmen in diesem Bereich weiter zu vereinheitlichen.
Im Jahr 2015 forderte das Europäische Parlament Maßnahmen zur Verringerung der
Ungleichheit zwischen Kindern in Bereichen wie Gesundheit sowie die Einführung
einer Garantie für Kinder im Rahmen eines europäischen Plans zur Bekämpfung der
Kinderarmut. Im Juni 2021 wurde der Vorschlag der Kommission für die Einführung
einer Europäischen Garantie für Kinder vom Rat angenommen. In einem nächsten
Schritt erstellen die Mitgliedstaaten nationale Pläne, in denen sie darlegen, wie sie die
Garantie für Kinder bis 2030 umsetzen werden.
D. Arzneimittel (2.2.5)
Arzneimittel sind Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Behandlung
oder zur Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen bestimmt sind. In der Richtlinie
2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 sind die Anforderungen und
Verfahren für die Genehmigung für das Inverkehrbringen sowie die Vorschriften zur
Überwachung von zugelassenen Arzneimitteln festgelegt. Mit der Verordnung (EU)
2019/1243 wurden diese Verordnungen geändert, indem bestimmte Maßnahmen
eingeführt wurden, um die Verfügbarkeit von Arzneimitteln sicherzustellen und den
Umgang mit Engpässen in der EU zu regeln. Arzneimittel können durch nationale
Behörden im Wege des dezentralisierten Verfahrens oder durch die Kommission
im Wege des zentralisierten Verfahrens, wobei die EMA die wissenschaftlichen
Bewertungen durchführt, genehmigt werden. Die EMA ist außerdem dafür
zuständig, die Entwicklung von Arzneimitteln zu fördern, Genehmigungen für das
Inverkehrbringen zu bewerten, die Sicherheit von Arzneimitteln zu überwachen und
Angehörige der Gesundheitsberufe mit Informationen zu versorgen. Mit klinischen
Prüfungen werden die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln beim Menschen
untersucht. Mit der Verordnung (EU) Nr. 536/2014, die im Januar 2022 in Kraft
getreten ist, wurden harmonisierte Vorschriften für die Genehmigung und Durchführung
klinischer Prüfungen eingeführt.
Im April 2023 legte die Kommission ihr Maßnahmenpaket Arzneimittel vor, das
zum Ziel hat, die Versorgung mit Arzneimitteln zu verbessern und sie leichter
zugänglich und erschwinglich zu machen. Gleichzeitig schlug sie eine Empfehlung
des Rates zur Intensivierung der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (AMR)
vor. Am 13. Juni 2023 billigte der Rat die Empfehlung zur Intensivierung der EU-
Maßnahmen zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenz im Rahmen des Konzepts
„Eine Gesundheit“.
E. Elektronische Gesundheitsdienste (eHealth)
Die EU ist aktuell intensiv damit beschäftigt, die transformative Digitalisierung
der Gesundheitsversorgungssysteme voranzutreiben. Bei der Digitalisierung der
Gesundheit geht es um die Integration von digitalen Technologien und
Informationsmanagementsystemen in verschiedene Aspekte des Gesundheitswesens.
Dazu gehört die Nutzung elektronischer Patientenakten (EPA), die Telemedizin,
Wearables, mobile Apps, die Datenanalyse und andere digitale Werkzeuge. In ihrer
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Rede beim Gipfeltreffen zur Zukunft der Gesundheit 2023 stellte die Kommissarin
Stella Kyriakides fest, dass die Digitalisierung das Potenzial habe, die Qualität,
die Zugänglichkeit und die Resilienz der Gesundheitsversorgung zu steigern. Die
Digitalisierung des Gesundheitssektors ist Teil der EU-Strategie für einen digitalen
Binnenmarkt, die auf eine stärkere digitale Harmonisierung der EU-Mitgliedstaaten
abzielt.
Das eHealth-Netzwerk ist ein freiwilliges Netzwerk, das gemäß Artikel 14 der Richtlinie
2011/24/EU eingerichtet wurde und eine Plattform für die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten, die sich mit eHealth beschäftigen, darstellt. In der Mitteilung
der Kommission über die digitale Umgestaltung der Gesundheitsversorgung und
Pflege im digitalen Binnenmarkt von 2018 wurden folgende Prioritäten festgelegt:
ein sicherer, auch grenzübergreifender Zugang der Bürgerinnen und Bürger auf
ihre Gesundheitsdaten, personalisierte Medizin durch eine gemeinsame europäische
Dateninfrastruktur, die Forschern und Angehörigen der Gesundheitsberufe die
Möglichkeit bietet, Ressourcen an beliebigen Orten in der EU zu bündeln,
und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit digitalen Tools für
Rückmeldungen durch die Benutzer sowie für personenorientierte Betreuung (mobile
Gesundheitslösungen, personalisierte Medizin). Die eHealth-Diensteinfrastruktur
gewährleistet die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger Europas auch
dann, wenn sie außerhalb ihres Landes in der EU unterwegs sind. Im Mai 2022 wurde
ein Legislativvorschlag für einen europäischen Raum für Gesundheitsdaten vorgelegt,
mit dem EU-Bürgerinnen und -Bürger zur Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten
befähigt, die grenzüberschreitende Nutzung der Daten für Forschung und Innovationen
ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzvorschriften sichergestellt
werden sollen.
F. Bewertung von Gesundheitstechnologien (HTA)
Mit der HTA wird darauf abgezielt, evidenzbasierte Daten zu Gesundheitstechnologien
bereitzustellen, um für eine sichere, wirkungsvolle, patientenzentrierte und
kosteneffiziente Gesundheitspolitik zu sorgen. Auch die nationalen Behörden nutzen
die Erkenntnisse aus der HTA als Grundlage für Entscheidungen darüber, welche
Technologien auf nationaler Ebene erstattungsfähig sein sollten. Im Rahmen
dieser Bewertungen werden Gesundheitstechnologien einschließlich Arzneimittel,
Medizinprodukte und Diagnoseinstrumente, chirurgische Verfahren sowie Maßnahmen
zur Prävention, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten beurteilt. Im Dezember
2021 wurde eine neue Verordnung zur Bewertung von Gesundheitstechnologien
verabschiedet.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat sich stets für die Schaffung einer kohärenten
Gesundheitspolitik eingesetzt. Zahlreiche Stellungnahmen, Studien, Aussprachen,
schriftliche Erklärungen und Initiativberichte zu einer breiten Palette von
Gesundheitsthemen zeugen von seinen aktiven Bemühungen um die Stärkung und
Förderung der Gesundheitspolitik. Zu Beginn der laufenden Wahlperiode nahm das
Parlament mit seinem Vorstoß, die Bekämpfung von Krebs zu einer Hauptpriorität der
Gesundheitspolitik der EU zu machen, eine proaktivere Rolle bei der Festlegung der
Agenda ein. Während der COVID-19-Pandemie übernahm das Parlament nun eine
aktive Rolle bei der Förderung einer koordinierten europäischen Reaktion und betonte,
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dass es notwendig sei, im Gesundheitsbereich weitaus enger zusammenzuarbeiten,
um eine Europäische Gesundheitsunion zu schaffen.
Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) ist der wichtigste Akteur des Parlaments in Gesundheitsangelegenheiten.
Anfang 2023 setzte der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit (ENVI) einen neuen ständigen Unterausschuss für
öffentliche Gesundheit (SANT) ein, der die Rolle des Parlaments bei der Kontrolle
der EU-Gesundheitspolitik und der Förderung ihrer Entwicklung stärken wird.
Das Parlament hat außerdem mit der Einsetzung eines Sonderausschusses
zur Krebsbekämpfung die Notwendigkeit eines besser koordinierten europäischen
Ansatzes zur Krebsbekämpfung ganz oben auf die politische Agenda seiner laufenden
9. Wahlperiode gesetzt.
Das Parlament bestand auf einem eigenständigen europäischen
Gesundheitsprogramm, mit dem die Unterstützung für EU4Health sichergestellt wird.
Es prüft auch die Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität mittels Dialogen,
Anfragen, Studien und interne Forschungsarbeiten, und betont damit die Bedeutung
von Gesundheitsreformen. Das Parlament tritt außerdem beständig für die Förderung
des psychischen Wohlbefindens und die Priorisierung der psychischen Gesundheit bei
der Politikformulierung der EU ein.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Websites des
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und
des Unterausschusses für öffentliche Gesundheit.

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.2.5. ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE

Arzneimittel und Medizinprodukte unterliegen den Regeln des Binnenmarktes
und sind von unmittelbarer Bedeutung für die Gesundheit der Bürger. Damit die
öffentliche Gesundheit geschützt und die Sicherheit dieser Produkte garantiert
werden kann, wurde ein solider Rechtsrahmen geschaffen. Der Zugang zu
erschwinglichen Arzneimitteln, die Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz, die
ethisch einwandfreie Durchführung klinischer Prüfungen, die Nutzung künstlicher
Intelligenz in Medizinprodukten sowie die Schaffung von Anreizen für Forschung und
Entwicklung sind nur einige der zentralen Themen, mit denen sich die EU in diesem
Bereich befasst.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 168 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

KONTEXT

Die Mitgliedstaaten sind selbst zuständig für die Entwicklung gesundheitspolitischer
Strategien sowie für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsleistungen
sowie der medizinischen Versorgung. Die EU verfügt über ergänzende Kompetenzen,
die es ihr ermöglichen, Maßnahmen zu unterstützen und zu koordinieren
und verbindliche Rechtsvorschriften bezüglich Arzneimitteln und Medizinprodukten
anzunehmen.

ERFOLGE UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

A. Allgemeine Vorschriften für Arzneimittel
Arzneimittel sind Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Behandlung
oder zur Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen bestimmt sind. Mit dem Ziel,
die öffentliche Gesundheit wirksam zu schützen, werden die Zulassung, die Einstufung
und die Kennzeichnung von Arzneimitteln in der EU seit 1965 reguliert. Die Bewertung
der meisten Arzneimittel erfolgt zentralisiert durch die Europäische Arzneimittel-
Agentur (European Medicines Agency, EMA). Das im Jahr 1995 zentralisierte
Zulassungsverfahren wurde umgesetzt, um Zulassungen schneller auf den Weg
zu bringen und eine stabile Versorgung mit Arzneimitteln aufrechtzuerhalten. Die
wichtigsten Rechtsgrundlagen in diesem Bereich sind die Richtlinie 2001/83/EG und
die Verordnung (EG) Nr. 726/2004, die die Regeln zur Einführung zentralisierter und
dezentralisierter Verfahren für Genehmigungen für das Inverkehrbringen enthalten.
Diese Rechtsgrundlagen wurden durch die Verordnung (EU) 2019/1243 geändert,
die bestimmte Maßnahmen einführt, mit denen die Verfügbarkeit von Arzneimitteln
sichergestellt und Engpässen innerhalb der EU begegnet wird. Im April 2023 nahm die
Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie und eine neue Verordnung zur
Aufhebung der Richtlinie 2001/83/EG bzw. der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 an.
Nach dem Inverkehrbringen von Arzneimitteln werden diese während ihrer gesamten
Lebensdauer von der EMA im Rahmen des Pharmakovigilanzsystems überwacht.
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Darin werden alle unerwünschten Arzneimittelwirkungen in der täglichen klinischen
Praxis erfasst.
Neben den allgemeinen Vorschriften für Arzneimittel gelten auch besondere
Vorschriften für Arzneimittel für seltene Leiden (Verordnung (EG) Nr. 141/2000), für
Kinderarzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 1901/2006) und für neuartige Therapien
(Verordnung (EG) Nr. 1394/2007). Weitere Informationen zu diesem Thema sind in
Abschnitt D zu finden.
B. Klinische Prüfungen
Klinische Prüfungen sind systematische Untersuchungen von Arzneimitteln am
Menschen, mit denen die Wirksamkeit und Sicherheit des jeweiligen Arzneimittels
untersucht wird. Damit ein Arzneimittel in Verkehr gebracht werden kann, müssen
Unterlagen mit den Ergebnissen der durchlaufenen Tests beigefügt werden. Seit 1990
werden sowohl in der EU als auch auf internationaler Ebene schrittweise Normen
entwickelt und in EU-Rechtsvorschriften kodifiziert, die für die pharmazeutische
Industrie verbindlich sind. Mit der letzten Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften aus
dem Jahr 2014 wurden harmonisierte Regeln für die Zulassung und Durchführung von
klinischen Prüfungen festgelegt (Verordnung (EU) Nr. 536/2014). Klinische Prüfungen
müssen unter wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beurteilt und im
Voraus genehmigt werden. Ferner dürfen sie nur durchgeführt werden, wenn die
Rechte, die Sicherheit, die Würde und das Wohl der Teilnehmenden geschützt sind
und Vorrang vor allen anderen Interessen haben, und nur, wenn die Prüfung so
konzipiert ist, dass sie zuverlässige und belastbare Daten liefert. Mit der Verordnung
(EU) Nr. 536/2014, die Ende Januar 2022 in Kraft trat, wurde das Informationssystem
für klinische Prüfungen geschaffen, um eingereichte Anträge für klinische Prüfungen
zu zentralisieren und die Ergebnisse dieser Prüfungen zur Verfügung zu stellen.
So werden Transparenz und Zugänglichkeit im Bereich der klinischen Forschung
verbessert.
C. Arzneimittel für neuartige Therapien
Arzneimittel für neuartige Therapien sind eine relativ neue Art von Produkten oder
Arzneimitteln, die auf Fortschritten in der zellulären und molekularen Biotechnologie
und neuartigen Therapieansätzen, einschließlich Gentherapie, Zelltherapie und
biotechnologische Gewebebearbeitung (Tissue-Engineering), basieren. Diese
komplexen Produkte, die pharmakologische, immunologische oder metabolische
Wirkungen haben, können nicht wie konventionelle Arzneimittel behandelt werden
und bedürfen gesonderter Rechtsvorschriften, wie sie in der Verordnung (EG)
Nr. 1394/2007 und der Richtlinie 2009/120/EG festgelegt sind. Aufgrund des von
diesen Produkten ausgehenden Risikos der Krankheitsübertragung müssen für
Zellen und Gewebe strenge Sicherheits- und Qualitätsanforderungen gelten. Die
Richtlinie 2004/23/EG zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die
Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung
von menschlichen Geweben und Zellen ist daher für Produkte dieser Art von großer
Bedeutung. Bei der EMA wurde ein Ausschuss für neuartige Therapien eingerichtet,
dessen Aufgabe es ist, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln für
neuartige Therapien zu beurteilen und die wissenschaftlichen Entwicklungen in diesem
neuen Bereich der Biomedizin zu verfolgen, der für Patienten und Industrie enormes
Potenzial birgt.
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D. Arzneimittel für seltene Leiden und Kinderarzneimittel
Für Kinderarzneimittel gelten ebenfalls besondere Vorschriften (Verordnung (EG)
Nr. 1901/2006)‚ damit sichergestellt ist, dass sie im Rahmen ethisch vertretbarer
Tests eigens für Kinder geprüft werden, dass sie den Bedürfnissen von Kindern
entsprechen und dass sie altersgerecht dosiert und zubereitet werden. Mit der
Verordnung (EU) 2019/5 wird die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 geändert, um
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass in der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 nun
bestimmte Verpflichtungen festgelegt sind, die bei Nichteinhaltung mit Geldbußen zu
ahnden sind. Pharmaunternehmen führen Studien an Kindern durch, um die Sicherheit
und Wirksamkeit neuer Arzneimittel nachweisen zu können, bevor sie eine Zulassung
beantragen. Der Pädiatrieausschuss der EMA bewertet diese Studien und die durch
sie gewonnenen Daten.
In der EU gelten Krankheiten als selten, wenn jeweils nicht mehr als fünf von
10 000 Menschen betroffen sind. Zur Behandlung dieser Krankheiten werden spezielle
Arzneimittel für seltene Leiden entwickelt. In der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 ist
das zentralisierte Verfahren für die Ausweisung von Arzneimitteln für seltene Leiden
geregelt. Aufgrund der geringen Anzahl der von seltenen Krankheiten betroffenen
Personen ist die Forschung in diesem Bereich wirtschaftlich nicht besonders
interessant. Aus diesem Grund hat die EU die Initiative Innovative Arzneimittel auf den
Weg gebracht, um die pharmazeutische Industrie zur Entwicklung von Arzneimitteln für
seltene Leiden zu bewegen. Im Jahr 2017 begann die Kommission mit der Bewertung
der Rechtsvorschriften für Kinderarzneimittel und Arzneimittel für seltene Leiden. Von
Mai bis Juli 2021 führte die Kommission eine öffentliche Konsultation zu diesem
Thema durch. Im November 2022 veröffentlichte die Kommission die Bekanntmachung
Leitfaden zum Format und Inhalt von Anträgen auf Ausweisung als Arzneimittel für
seltene Leiden und zur Übertragung von Ausweisungen von einem Investor auf einen
anderen. Da seltene Krankheiten weltweit auftreten, arbeitet die EMA intensiv mit ihren
globalen Amtskollegen zusammen, um Arzneimittel für seltene Leiden auszuweisen
und zu bewerten.
Arzneimittel für seltene Leiden und Kinderarzneimittel sind außerdem Thema des 2023
von der Kommission unterbreiteten Vorschlags für eine neue Verordnung im Rahmen
des „Pharma-Pakets“, in dem Verfahren der Union für die Zulassung und Überwachung
von Humanarzneimitteln festgelegt sind.
E. Medizinprodukte
Der Begriff „Medizinprodukt“ umfasst alle Produkte, die zu medizinischen Zwecken
eingesetzt werden, einschließlich Diagnose, Prävention, Behandlung, Untersuchung
oder Veränderung der Anatomie, sowie Empfängnisverhütungsprodukte und zur
Sterilisation verwendete medizinische Ausrüstung.
In der Verordnung (EU) 2017/745 (Verordnung über Medizinprodukte) und der
Verordnung (EU) 2017/746 sind die Vorschriften für das Inverkehrbringen von
Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika und für damit zusammenhängende
klinische Prüfungen festgelegt. Diese Verordnungen traten im Mai 2021 bzw.
Mai 2022 in Kraft. Die Produkte werden nach ihrer Risikokategorie zusammengefasst,
für die jeweils besondere Vorschriften gelten. Mit diesen Verordnungen werden
strengere Verfahren für die Konformitätsbewertung und die Überwachung nach
dem Inverkehrbringen eingeführt und die Hersteller verpflichtet, Daten zur
klinischen Sicherheit zu erheben. Ferner wird mit den neuen Verordnungen ein
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einheitliches Produktkennzeichnungssystem für die Rückverfolgbarkeit von Produkten
geschaffen und die Einrichtung einer europäischen Datenbank für Medizinprodukte
vorgesehen. Durch die Verordnung (EU) 2023/607 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. März 2023 werden die oben genannten Verordnungen
hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für bestimmte Medizinprodukte und In-vitro-
Diagnostika geändert. Mit dieser neuen Verordnung wird die in der Verordnung
über Medizinprodukte vorgesehene Übergangsfrist unter bestimmten Bedingungen
gestaffelt verlängert. Außerdem wird sowohl in der Verordnung über Medizinprodukte
als auch in der Verordnung über In-vitro-Diagnostika die „Abverkaufsfrist“ gestrichen,
nach der Produkte, die vor oder während der Übergangszeiträume in Verkehr gebracht
wurden und sich noch in der Lieferkette befinden, zurückgenommen werden müssen.
F. Antimikrobielle Resistenz
Antimikrobielle Wirkstoffe sind Stoffe, die Mikroorganismen wie Bakterien, Viren,
Pilze und Parasiten abtöten oder deren Wachstum hemmen. Es besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Einsatz (und der missbräuchlichen Verwendung)
antimikrobieller Wirkstoffe und der zunehmenden Verbreitung von Mikroorganismen,
die eine Resistenz gegen diese Wirkstoffe entwickelt haben und damit die
öffentliche Gesundheit gefährden und die Kosten erheblich steigern. Auf EU-
Ebene wurden bereits Ende der 1990er Jahre erste Maßnahmen zur Bekämpfung
der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe ergriffen. Mit dem Europäischen
Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts
„Eine Gesundheit“, der im Jahr 2017 angenommen wurde, wird dafür gesorgt, dass sich
Infektionen wirksam behandeln lassen. Dies soll dadurch bewerkstelligt werden, dass
gegen die Entstehung und Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen vorgegangen wird
und die Entwicklung und die Verfügbarkeit neuer, wirksamer antimikrobieller Wirkstoffe
gefördert werden. Am 1. Juni 2023 verabschiedete das Parlament eine Entschließung
zu Maßnahmen der EU zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen. Darüber hinaus
beschloss der Rat am 13. Juni 2023 eine Empfehlung, nach der die EU verstärkt
gegen antimikrobielle Resistenzen vorgehen sollte. Diese beruht auf dem Konzept
„Eine Gesundheit“. Im Februar 2023 veröffentlichte die Kommission die Delegierte
Verordnung (EU) 2023/905 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/6 im Hinblick auf
die Anwendung des Verbots der Verwendung bestimmter antimikrobieller Arzneimittel
in Bezug auf Tiere.

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

Die EU bemüht sich unablässig darum, dass Initiativen zur Förderung von
Forschung und Innovationen in der Arzneimittelindustrie ergriffen werden. In
den Forschungsrahmenprogrammen der EU wurde die gesundheitsbezogene
Forschung stets unterstützt. Mit dem aktuellen Programm Horizont Europa
wird die gesundheitsbezogene Forschung gefördert und auf die aktuellen
Herausforderungen reagiert, indem Themen wie lebenslange Gesundheit, ökologische
und soziale Gesundheitsfaktoren, nicht übertragbare und seltene Krankheiten,
Infektionskrankheiten, Instrumente, Technologien und digitale Lösungen für
Gesundheit und Pflege sowie Gesundheitssysteme behandelt werden.
Auch andere EU-Förderprogramme wie das von 2021 bis 2027 laufende Programm
EU4Health, das zur Verbesserung der Krisenvorsorge angenommen wurde, und
der ebenfalls von 2021 bis 2027 laufende Europäische Sozialfonds Plus, der den
Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtert, spielen eine wichtige Rolle. Darüber
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hinaus hat die EU die Entwicklung innovativer Arzneimittel und dringend benötigter
Therapien maßgeblich unterstützt und über die Initiative Innovative Arzneimittel und
ihre Vorgängerprogramme den Zugang für Patienten zu neuen Therapien beschleunigt.
Der Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln ist der Weltgesundheitsorganisation
zufolge ein entscheidender Aspekt des Rechts auf Gesundheit. Der Zugang
zu medizinischer Versorgung hängt aber immer stärker von der Verfügbarkeit
erschwinglicher Arzneimittel ab. Im Rahmen von Untersuchungen wurden
zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede beim Verkauf innovativer Arzneimittel
festgestellt; dies lässt sich auf wirtschaftliche Ungleichheit und Unterschiede
in der Gesundheitsinfrastruktur zurückführen. Dieses Problem wurde durch die
Wirtschaftskrise noch verschärft. Das Parlament ist angesichts der ernsten Lage
besorgt und hat daher mehrere Initiativberichte über den Zugang zu Arzneimitteln
veröffentlicht. 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu den Optionen,
den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern, an. Wie in ihrer Arzneimittelstrategie
von 2020 betont bleibt der Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln für die derzeitige
Kommission eine Priorität.
Bei der EMA bietet eine Taskforce zur Verfügbarkeit zugelassener Human- und
Tierarzneimittel strategische und strukturelle Lösungen an, um Unterbrechungen bei
der Versorgung mit Arzneimitteln zu beheben und ihre ständige Verfügbarkeit in der EU
sicherzustellen, während die Strukturen und Prozesse, die die EMA für den Umgang
mit Arzneimittelengpässen im Einklang mit der Verordnung (EU) 2022/123 zu einer
verstärkten Rolle der EMA bei der Krisenvorsorge und -bewältigung in Bezug auf
Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet hat, sich in erster Linie auf Aktivitäten
im Zusammenhang mit Krisensituationen konzentrieren.
Angesichts zunehmender Bedenken über Engpässe bei bestimmten Arzneimitteln, die
durch geopolitische Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und
eine hohe Inflation noch verstärkt wurden, muss auch dem Aspekt der Versorgung mit
Arzneimitteln Rechnung getragen werden. Zu diesem Zweck gab die EMA im Jahr 2019
Leitlinien für die Erkennung und Meldung von Arzneimittelengpässen heraus.
Im Dezember 2021 wurde die Verordnung (EU) 2021/2282 über die Bewertung von
Gesundheitstechnologien und zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU veröffentlicht.
Die Verordnung trat im Januar 2022 in Kraft und wird ab Januar 2025 gelten. Mit
der neuen Verordnung werden ein Unterstützungsrahmen und Verfahren für die
Zusammenarbeit bei der klinischen Bewertung von Gesundheitstechnologien auf der
Ebene der EU ebenso festgelegt wie gemeinsame Methoden hierfür. Dies wird unter
anderem dazu beitragen, neue Arzneimittel rascher zugänglich zu machen.
Am 7. März 2023 nahm der Rat den Vorschlag der Kommission an, der darauf abzielt,
den Übergangszeitraum zur Anpassung an die neuen Vorschriften der Verordnung über
Medizinprodukte zu verlängern.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament setzt sich stets für eine stimmige Gesundheitspolitik und für
eine Arzneimittelpolitik ein, bei der sowohl das Interesse der öffentlichen
Gesundheit als auch die Belange der Industrie berücksichtigt werden. Zu
den jüngsten Rechtsvorschriften, die unter überaus aktiver Beteiligung des
Parlaments als Mitgesetzgeber angenommen wurden, gehören Verordnungen
über klinische Prüfungen, Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika. Während des
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Gesetzgebungsverfahrens machte sich das Parlament für mehr Patientensicherheit
stark. An nichtlegislativen Entschließungen und Debatten über aktuelle Themen wie
den Einsatz künstlicher Intelligenz in Medizinprodukten, den Zugang zu Arzneimitteln
oder antimikrobielle Resistenzen lässt sich ablesen, welch große Aufmerksamkeit das
Parlament aktuellen Herausforderungen und sich abzeichnenden Gefahren beimisst.
Bei der Anhörung des Kommissionsmitglieds Kyriakides betonte das Parlament ferner,
dass auf diese Herausforderungen reagiert werden müsse.
In den Verhandlungen über die Verordnung (EU) 2021/2282 über die Bewertung von
Gesundheitstechnologien im Jahr 2021 wollte das Parlament sicherstellen, dass die
Bewertung von Gesundheitstechnologien genutzt wird, um Innovationen zu fördern,
die die bestmöglichen Ergebnisse für Patienten und die Gesellschaft im Allgemeinen
erzielen. Außerdem setzte es sich dafür ein, dass es dem medizinischen Personal,
den Patienten und den medizinischen Einrichtungen ermöglicht wird, festzustellen, ob
eine neue Gesundheitstechnologie in Bezug auf ihre Risiken und ihren Nutzen eine
Verbesserung gegenüber den bestehenden Gesundheitstechnologien darstellt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des
Unterausschusses für öffentliche Gesundheit (SANT).

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.2.6. LEBENSMITTELSICHERHEIT

Die EU-Politik zur Lebensmittelsicherheit zielt darauf ab, die Gesundheit der
Menschen und die Verbraucherinteressen zu schützen und das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern. In den letzten Jahren wurden die Ziele
der Lebensmittelsicherheit im Rahmen eines Paradigmenwechsels erweitert, um der
durch den Klimawandel verursachten Ernährungsunsicherheit Rechnung zu tragen.
Die EU sorgt dafür, dass entsprechende Normen für die Bereiche Futtermittel-
und Lebensmittelhygiene, Tiergesundheit, Pflanzengesundheit, durch Lebensmittel
übertragene Zoonosen und Verhinderung von Lebensmittelkontaminierung
eingehalten werden. Darüber hinaus regelt die EU die Kennzeichnung von Lebens-
und Futtermitteln.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 43, 114, 168 Absatz 4 und Artikel 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.

HINTERGRUND

Nach mehreren Lebens- und Futtermittelkrisen (etwa des BSE-Ausbruchs oder der
Dioxin-Krise) wurde die EU-Politik im Bereich der Lebensmittelsicherheit Anfang der
2000er Jahre grundlegend reformiert. Diese Reform mündete in die Ausarbeitung des
Konzepts „Vom Hof auf den Tisch“, mit dem für alle Lebensmittelerzeugnisse, die in
der EU vermarktet werden, in allen Phasen der Herstellungs- und Vertriebsabläufe ein
hohes Sicherheitsniveau gewahrt werden soll, und zwar unabhängig davon, ob sie
in der EU erzeugt oder aus Nicht-EU-Staaten eingeführt werden. Dieses Regelwerk
bildet ein komplexes und integriertes System von Vorschriften, die die gesamte
Lebensmittelkette erfassen, von Futtermitteln und Tiergesundheit über Pflanzenschutz
und Lebensmittelerzeugung bis hin zu Verarbeitung, Lagerung, Transport, Ein- und
Ausfuhr sowie Einzelhandel. Die EU hält hohe Standards für die Lebensmittel- und
Futtermittelsicherheit aufrecht. Es sind jedoch nach wie vor Vorfälle im Bereich der
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit zu verzeichnen. Die EU verfügt zusammen mit
den nationalen Behörden und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) über ein robustes System, um diese Sicherheitsprobleme zu erkennen und
darauf zu reagieren. Diese Vorschriften werden auf der Grundlage des Konzepts „Eine
Gesundheit“ im Rahmen der von der Kommission veröffentlichten Strategie „Vom Hof
auf den Tisch“ weiterentwickelt. Die Strategie wurde 2020 als Teil des europäischen
Grünen Deals vorgelegt und zielt darauf ab, die Lebensmittelproduktion mit dem
Umweltschutz in Einklang zu bringen.

ERFOLGE

A. Allgemeine Gesetzgebung
In einer Rahmenverordnung von 2002 sind unter Berücksichtigung des
Vorsorgeprinzips (2.5.1) die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebens- und Futtermittelrechts der EU festgelegt. In der Verordnung werden ein
Risikobewertungsansatz und allgemeine Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit
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von Lebens- und Futtermitteln festgelegt. Mit der Verordnung wurde ein
Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel eingeführt, über das die
Mitgliedstaaten und die Kommission schnell Informationen austauschen und ihre
Maßnahmen gegen von Lebens- oder Futtermitteln ausgehende Gesundheitsgefahren
koordinieren können. Außerdem wurde im Wege dieser Verordnung die EFSA
errichtet, deren Aufgabe es ist, alle im Zusammenhang mit der Lebensmittelkette
bestehenden Gefahren zu beurteilen und darüber zu informieren. Nach Durchführung
einer Eignungsprüfung und als Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative zum
Verbot von Glyphosat hat die EU ihr allgemeines Lebensmittelrecht überarbeitet, um
die Transparenz der Risikobewertungen der EFSA zu erhöhen und die Unabhängigkeit
der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Studien sowie die Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung von Sachverständigen und Daten zu
verbessern. Die Kommission hat zudem zugesagt, andere wichtige Rechtsakte in
den Bereichen neuartige Lebensmittel, genetisch veränderte Organismen, Pestizide,
Lebensmittelkontaktmaterialien und Lebensmittelzusatzstoffe zu überarbeiten, um sie
mit der Überarbeitung des allgemeinen Lebensmittelrechts in Einklang zu bringen und
die Transparenz zu erhöhen.
B. Lebensmittelhygiene
Die EU zielt darauf ab, die Lebensmittelhygiene vom Hof bis zum Verbraucher
sicherzustellen. Im April 2004 wurde im Rahmen des Konzepts „Vom Hof auf den
Tisch“ ein neuer Rechtsrahmen beschlossen, der als „Hygienepaket“ (Verordnung (EG)
Nr. 852/2004) bekannt ist und mit dem die Lebensmittelhygiene in Angriff genommen
wurde und besondere Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs und
eine Unionsrahmenregelung für die amtliche Überwachung von zum menschlichen
Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs vorgesehen wurden, in der
wiederum besondere Regelungen für Frischfleisch, Muscheln, Milch und Milchprodukte
festgelegt sind. Mit dem Paket wird die Verantwortung für die Lebensmittelhygiene
den verschiedenen Akteuren in der Lebensmittelversorgungskette direkt zugewiesen.
Dabei kommt ein Eigenkontrollsystem nach Methode der Gefahrenanalyse und
kritischen Kontrollpunkte zum Tragen, das durch amtliche Kontrollen überwacht wird,
die von den zuständigen Behörden durchzuführen sind. Die Anhänge der Verordnung
wurden im März 2021 aktualisiert. Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 wurde mehrfach
geändert, um Verfahren im Bereich der Hygiene durchzusetzen, um Allergene zu
verhindern, eine sichere Umverteilung von Lebensmitteln zu erleichtern und das
Bewusstsein für die Lebensmittelsicherheit bei den Beschäftigten in Betrieben zu
schärfen.
Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 über die allgemeinen Grundsätze des EU-
Lebensmittelrechts enthält Vorschriften für die Rückverfolgbarkeit. Wenn ein
Lebensmittel ein Gesundheitsrisiko darstellt, müssen die Unternehmen es unverzüglich
vom Markt nehmen, die Verwender informieren und die zuständige Behörde
unterrichten.
C. Lebensmittelkontaminierung
Lebensmittelkontaminationen können auf natürliche Weise auftreten oder das Ergebnis
von Anbaumethoden oder Herstellungsverfahren sein. Die Verordnung (EU) 2023/915,
die die vorherige Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 ersetzt hat, trat im Mai 2023 in
Kraft und konzentriert sich auf die Festlegung von Höchstgehalten für verschiedene
Kontaminanten in Lebensmitteln. Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung
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werden Höchstwerte für in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln enthaltene
Kontaminanten – wie etwa Nitrate, Schwermetalle und Dioxine – festgelegt und
regelmäßig überprüft. Eine weitere Ursache für Rückstände in Lebensmitteln können
der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere sein, die tiermedizinisch behandelt oder
Pestiziden oder Bioziden ausgesetzt wurden. Die Rückstandshöchstmengen werden
regelmäßig festgelegt und aktualisiert. In der EU dürfen keine Lebensmittel vermarktet
werden, die eine inakzeptable Menge an Schadstoffen enthalten.
Für Lebensmittelkontaktmaterialien wie Materialien für den Transport oder die
Verarbeitung von Lebensmitteln sowie für Verpackungsmaterialien und Geschirr gelten
darüber hinaus eigene Vorschriften. In einer 2019 geänderten Rahmenverordnung
sind die allgemeinen Anforderungen für alle betroffenen Materialien und
Gegenstände festgelegt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass deren Bestandteile
in gesundheitsgefährdenden Mengen in Lebensmittel übergehen, wobei für die in
Anhang I der Rahmenverordnung aufgeführten 17 Lebensmittelkontaktmaterialien
und -gegenstände (alle Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind,
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen) Einzelmaßnahmen der EU mit
ausführlicheren Bestimmungen erlassen werden können. In der Verordnung (EG)
Nr. 2023/2006 sind die Normen der guten Herstellungspraxis für Materialien und
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,
festgelegt. So wird zum Beispiel im Fall von Kunststoff die Verwendung von
Bisphenol A in Säuglingsflaschen aus Kunststoff eingeschränkt. 2011 hat die EU
ihre Verordnungen über Kunststoffe, die in Lebensmittelkontaktmaterialien verwendet
werden, in einem einheitlichen Dokument zusammengeführt (Verordnung (EU)
Nr. 10/2011). Im September 2022 nahm die Kommission neue Vorschriften für die
Sicherheit von Materialien und Gegenständen aus recyceltem Kunststoff an, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
D. Lebensmittelkennzeichnung
Der rechtliche Rahmen für die Lebensmittelkennzeichnung soll den Zugang der
Verbraucher zu klaren, verständlichen und zuverlässigen Informationen über Inhalt
und Zusammensetzung der Produkte sicherstellen und so ihre Gesundheit und ihre
Interessen schützen. So muss auf der Verpackung zum Beispiel deutlich auf Allergene
wie Soja, Gluten oder Laktose hingewiesen werden. Die wichtigste Neuerung, die die
seit Dezember 2016 geltende neue Verordnung über die Information der Verbraucher
über Lebensmittel gebracht hat, besteht darin, dass die Erzeuger Angaben dazu
machen müssen, ob unverpackte Lebensmittel, beispielsweise in Restaurants und
Kantinen, Allergene enthalten. Darüber hinaus müssen die Erzeuger Angaben zur
Herkunft von unverarbeitetem Fleisch (bei bestimmten anderen Arten von Fleisch
als Rindfleisch, für das bereits eine Herkunftsbezeichnungspflicht besteht) machen
und kennzeichnen, ob Lebensmittelimitate wie pflanzliche Erzeugnisse, die als Käse-
oder Fleischersatz dienen, verwendet wurden. In spezifischen Bestimmungen über die
Ursprungsangabe werden die Einzelheiten festgelegt und – mit einigen Ausnahmen
– die Angabe des Aufzuchts- und des Schlachtorts von frischem, gekühltem und
gefrorenem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch in Fertigpackungen
verbindlich vorgeschrieben.
Durch die Kennzeichnung, Aufmachung und Bewerbung von Lebensmitteln
dürfen Verbraucher nicht irregeführt werden. Für zugelassene nährwert- und
gesundheitsbezogene Angaben (z. B. „fettarm“, „hoher Ballaststoffgehalt“ oder
Hinweise auf die Verbindung zwischen einem Lebensmittel und der Gesundheit) gelten
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eindeutige Vorschriften, die durch die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 festgelegt
wurden. Diese Angaben müssen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und
sind im EU-Register der gesundheitsbezogenen Angaben einsehbar.
In der Verordnung von 2013 über Lebensmittel für besondere Gruppen, die 2021
sowie im März 2023 aktualisiert wurde, wird die weit gefasste Kategorie der
diätetischen Lebensmittel zugunsten einzelner Vorschriften für spezielle gefährdete
Gruppen von Verbrauchern aufgegeben. Zu diesen Gruppen zählen Säuglinge und
Kleinkinder, Menschen mit besonderen Erkrankungen und Menschen, die sich zwecks
Gewichtskontrolle kalorienarm ernähren.
E. Lebensmittelzusatzstoffe
Lebensmittelzusätze, -enzyme oder -aromen – auch als Stoffe zur Verbesserung
von Lebensmitteln bekannt – sind Stoffe, die Lebensmitteln absichtlich zugesetzt
werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. So dienen diese Stoffe zum
Beispiel dazu, Lebensmittel zu färben, zu süßen oder zu konservieren. Für
das Zulassungsverfahren, die Verwendungsbedingungen und die Kennzeichnung
dieser Stoffe gelten eigene Vorschriften. Gemäß den EU-Rechtsvorschriften müssen
Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen werden, bevor sie in Lebensmitteln verwendet
werden. Nach Erhalt der Zulassung werden diese Stoffe in das EU-Register
zugelassener Lebensmittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008
über Lebensmittelzusatzstoffe aufgenommen, in dem auch die Bedingungen für ihre
Verwendung festgelegt sind. Mit dieser Verordnung wurde auch eine umfassende
Liste der in der EU zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe erstellt, die vollständig
in der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 veröffentlicht wurde. Dasselbe gilt für
Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und Mineralien, die, sofern sie in speziellen
Listen der zugelassenen Stoffe und deren zugelassener Quellen aufgeführt sind,
Lebensmitteln zugesetzt werden dürfen, um diese anzureichern oder ihren besonderen
Charakter hervorzuheben.
F. Tier- und Pflanzengesundheit
Im Interesse der Sicherheit in der Lebensmittelversorgungskette enthalten die
Rechtsvorschriften der EU allgemeine Bestimmungen über die Überwachung,
Meldung und Behandlung von Infektionskrankheiten und ihrer Vektoren. Mit dem
ursprünglich geltenden Rechtsrahmen für die Durchführung amtlicher Kontrollen
soll die Überprüfung der Einhaltung des Lebens- und Futtermittelrechts sowie der
Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz sichergestellt werden. Im Mai 2013
legte die Kommission ein Legislativpaket vor, das Vorschläge zur Tiergesundheit,
zum Pflanzenschutz, zu pflanzlichem Vermehrungsgut und zu amtlichen Kontrollen
enthält. In dem Paket wird auf einen stärker risikobasierten Ansatz für den Schutz der
Tiergesundheit gesetzt und soll für wirksamere amtliche Kontrollen gesorgt werden,
damit Lebensmittelkrisen und Betrugsfälle nach Möglichkeit verhindert werden.
Das daraus hervorgegangene neue Tiergesundheitsrecht der EU (Verordnung zu
Tierseuchen), das im März 2016 beschlossen wurde und ab April 2021 gilt, hat zum Ziel,
Tierseuchen vorzubeugen und diese zu tilgen, indem die Zuständigkeiten eindeutiger
geregelt werden und Sorge für die Früherkennung und die Bekämpfung getragen
wird. Mit der Verordnung (EU) 2016/429 werden zahlreiche Rechtsvorschriften zur
Tiergesundheit in einer einheitlichen Rechtsvorschrift zusammengefasst. Sie enthält
Leitlinien für die Prävention und den Umgang mit Krankheiten, die von Tier zu Tier oder
vom Tier auf den Menschen übertragen werden können.
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Mit der neuen Pflanzenschutzregelung (Verordnung über Maßnahmen zum
Schutz vor Pflanzenschädlingen – Pflanzengesundheitsgesetz) sollen Kulturpflanzen,
Obst, Gemüse und Wälder vor dem Eindringen oder der Ausbreitung von
Pflanzenschädlingen oder -krankheiten geschützt werden. Sie zielt auch darauf ab, die
Einfuhrkontrollen für Pflanzen aus Nicht-EU-Staaten zu verbessern und Pflanzenpässe
zu standardisieren und gleichzeitig das Spektrum der Pflanzen, für deren Anpflanzung
Pässe erforderlich sind, zu erweitern. Sie gilt im Wesentlichen seit Dezember 2019,
ebenso wie die neue Verordnung über amtliche Kontrollen, in der ab diesem Zeitpunkt
auch die Pflanzengesundheit und tierische Nebenprodukte erfasst sind.
G. Rechtslage im Bereich Tierfutter und Futtermittelkennzeichnung
Futtermittelunternehmer müssen dafür Sorge tragen, dass alle Stufen der Produktion,
der Verarbeitung und des Vertriebs, die ihrer Kontrolle unterliegen, im Einklang
mit den Vorschriften der EU für die Futtermittelhygiene stehen, und die lückenlose
Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Dies umfasst auch die Einfuhr von Futtermitteln
aus Nicht-EU-Staaten und die Ausfuhr von Futtermitteln in Nicht-EU-Staaten. Bei
der Fütterung von der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren müssen Landwirte
das Risiko einer biologischen, chemischen und physischen Kontamination von
Futtermitteln, Tieren und tierischen Erzeugnissen so niedrig wie vernünftigerweise
vertretbar halten. Mit einer spezifischen Richtlinie wurden Höchstwerte für
unerwünschte Stoffe in der Tierernährung wie Schwermetalle festgelegt und die
Verdünnung kontaminierter Futtermittel-Ausgangserzeugnisse verboten. Um für ein
hohes Maß an Futtermittelsicherheit zu sorgen und letzten Endes die Gesundheit der
Bevölkerung umfassend zu schützen und ausreichende Informationen für Verwender
und Verbraucher bereitzustellen, werden Vorschriften über die Kennzeichnung und
Vermarktung von Futtermitteln festgelegt. Die Bestimmungen über Tierarzneimittel und
Arzneifuttermittel wurden durch die Verordnung (EU) 2019/6 bzw. Verordnung (EU)
2019/4 aktualisiert.
H. Neuartige Lebensmittel
Neuartige Lebensmittel – d. h. Lebensmittel, die vor Mai 1997 in der EU noch nicht in
nennenswertem Umfang für den Verzehr verwendet wurden (z. B. alternative Proteine,
Nahrungsergänzungsmittel usw.) – sind einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen,
bevor sie in der EU in Verkehr gebracht werden. Seit 2018 gilt eine neue
Verordnung, mit der der Zugang zu innovativen Lebensmitteln bei gleichzeitiger
Wahrung eines hohen Maßes an Lebensmittelsicherheit erleichtert wird. Mit ihr wird ein
vereinfachtes, zentralisiertes unionsweites Online-Zulassungsverfahren für neuartige
Lebensmittel und traditionelle Lebensmittel aus Nicht-EU-Staaten (die in der EU als
neuartige Lebensmittel betrachtet werden) eingeführt. Bevor ein Lebensmittel durch
die Kommission zugelassen wird, nimmt die EFSA eine zentralisierte wissenschaftliche
Sicherheitsbewertung vor, bei der sie die Verwendungsbedingungen, die Bezeichnung
als Lebensmittel und die Kennzeichnungsauflagen festlegt. Alle zugelassenen
neuartigen Lebensmittel werden in einer Positivliste geführt. Solange noch keine
eigenen Rechtsvorschriften für aus geklonten Tieren erzeugte Lebensmittel in Kraft
sind, fallen solche Lebensmittel in den Geltungsbereich dieser Verordnung und sollten
daher entsprechend gekennzeichnet werden.
I. Genetisch veränderte Organismen (GVO)
Ein genetisch veränderter Organismus (GVO) ist „ein Organismus mit Ausnahme des
Menschen, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche
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Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist“[1]. So
können zum Beispiel Pflanzen mithilfe moderner Biotechnologie so verändert werden,
dass sie gegen Krankheiten resistent sind oder mehr Ertrag bringen. Im Einklang mit
dem Vorsorgeprinzip hat die EU einen strengen Rechtsrahmen für den Anbau und
die Vermarktung von GVO festgelegt, die in Lebens- oder Futtermitteln verwendet
werden (Verordnung (EG) Nr. 1829/2003, Verordnung (EG) Nr. 1830/2003, Verordnung
(EG) Nr. 65/2004, Verordnung (EG) Nr. 641/2004). Bevor ein GVO in Verkehr gebracht
werden darf, nimmt die EFSA gemeinsam mit den wissenschaftlichen Einrichtungen
der Mitgliedstaaten eine wissenschaftliche Risikobewertung vor, um Gefahren für die
Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die Umwelt auszuschließen. Nach Eingang
der Stellungnahme der EFSA arbeitet die Kommission (die nicht an die Stellungnahme
gebunden ist) einen Entwurf eines Beschlusses aus, mit dem sie die Zulassung
erteilt oder verweigert und über den ein Sachverständigenausschuss aus Vertretern
der Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit abstimmt. Wird keine Stellungnahme
abgegeben, weil sich weder für noch gegen die Zulassung eine qualifizierte Mehrheit
findet, liegt die endgültige Entscheidung bei der Kommission. Alle zugelassenen
Lebens- oder Futtermittel, die aus GVO hergestellt wurden oder solche enthalten,
müssen rückverfolgbar und eindeutig gekennzeichnet sein, damit die Verbraucher
in Kenntnis der Sachlage entscheiden können. Den Mitgliedstaaten ist es gestattet,
den Anbau von Kulturen mit GVO auf ihrem Hoheitsgebiet einzuschränken oder zu
verbieten, selbst wenn er auf Unionsebene erlaubt ist.
Am 5. Juli 2023 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag zur Regulierung
von Pflanzen, die mit bestimmten genomischen Techniken für Lebens- und
Futtermittelzwecke geschaffen wurden. Vorausgegangen war ein Prozess, der 2018
eingeleitet wurde, als der Gerichtshof der Europäischen Union entschied, dass mit
diesen Techniken entwickelte Organismen gemäß der Richtlinie 2001/18/EG (der
bestehenden GVO-Richtlinie der EU) als „GVO“ gelten sollten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Nach dem Pferdefleischskandal und anderen Fällen von Lebensmittelbetrug forderte
das Parlament insbesondere für Fleisch, das als Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln
verwendet wird, eine verbindliche Herkunftskennzeichnung. Parlament und Rat
einigten sich auf neue Vorschriften zur Verschärfung amtlicher Lebensmittelkontrollen,
mit denen die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln verbessert und Betrug
bekämpft werden soll. Während der Verhandlungen gelang es dem Parlament,
die Rechtsdurchsetzung im Zusammenhang mit betrügerischen oder irreführenden
Praktiken zu stärken. Das Parlament ist außerdem besonders wachsam, wenn es um
die Gefährdung der Verbrauchergesundheit durch geklonte Tiere und Nanomaterialien
oder genetisch veränderte Organismen geht. Es prüft häufig Entwürfe von Vorschlägen
für die Zulassung oder die Verlängerung der Zulassung neuer genetisch veränderter
Pflanzen wie Mais und Sojabohnen und spricht sich regelmäßig dagegen aus.
Nachdem Bedenken hinsichtlich der Risiken aufgekommen waren, die mit dem
Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der Landwirtschaft einhergehen,
setzte das Parlament 2018 einen Sonderausschuss zur Untersuchung des
Genehmigungsverfahrens der EU für Pestizide ein. Während der Überarbeitung
des allgemeinen Lebensmittelrechts, die auf mehr Transparenz in der

[1]Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die
absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt (ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1).
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gesamten Lebensmittelkette abzielte, setzte sich das Parlament dafür ein, dass
Unbedenklichkeitsstudien veröffentlicht werden, bevor ein Produkt in Verkehr gebracht
werden darf.
Das Parlament wies unter anderem in seiner Entschließung vom Oktober
2021 zu der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ erneut darauf hin, dass das
Lebensmittelrecht der Union eine wichtige Funktion hat, wenn es gilt, weltweite
Lebensmittelsicherheitsvorschriften festzulegen.
Im Jahr 2022 gab das Parlament eine Studie über die Unabhängigkeits- und
Transparenzpolitik der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in
Auftrag.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.3. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK
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2.3.1. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK:
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Mit der europäischen Integration gingen im Laufe der Jahre bedeutende soziale
Entwicklungen einher. Ein neuer Meilenstein wurde 2017 erreicht, als das Parlament,
der Rat und die Kommission die europäische Säule sozialer Rechte proklamierten
und ihr Engagement für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen in der gesamten
EU bekräftigten. Der damit verbundene Aktionsplan für 2021 enthielt konkrete
Initiativen, um dieses Engagement in die Tat umzusetzen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die Artikel 9, 10, 19, 45
bis 48 und 145 bis 161 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Gemäß Artikel 3 EUV ist die Union verpflichtet, Vollbeschäftigung und sozialen
Fortschritt anzustreben. In Artikel 151 AEUV ist festgehalten, dass die EU und
die Mitgliedstaaten in den Bereichen Soziales und Beschäftigung gemeinsam
die folgenden Ziele verfolgen: Förderung der Beschäftigung, Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, angemessener sozialer Schutz, Dialog zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick
auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und Bekämpfung von Ausgrenzung.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Vom Römischen Vertrag zum Vertrag von Maastricht
Um Arbeitnehmern und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, das Recht auf
Freizügigkeit in vollem Umfang zu nutzen und überall im Binnenmarkt einen
Arbeitsplatz zu suchen, wurde im Römischen Vertrag (EWG-Vertrag, 1957) die
Koordinierung der Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten vorgesehen. Im
Vertrag ist der Grundsatz der gleichen Entlohnung für Männer und Frauen verankert,
dessen unmittelbare Anwendbarkeit vom Europäischen Gerichtshof festgestellt wurde.
Zudem wurden die Grundlagen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) geschaffen
(2.3.2).
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA, 1986) wurde die Beschlussfassung
mit qualifizierter Mehrheit auf neue Politikbereiche ausgeweitet, einschließlich
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des sozialen Dialogs zwischen
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts.
Es herrschte zunehmend Einigkeit darüber, dass den sozialen Faktoren im
Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarkts mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden muss. Nach langwierigen Debatten verabschiedeten die Staats-
und Regierungschefs von elf Mitgliedstaaten – das Vereinigte Königreich entschied
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sich gegen eine Beteiligung – im Dezember 1989 auf dem Gipfel von Straßburg die
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Sozialcharta).
B. Vom Vertrag von Amsterdam zum Vertrag von Lissabon
Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam (1997) wurde dem misslichen
Zustand einer doppelten Rechtsgrundlage, die infolge der Entscheidung des
Vereinigten Königreichs gegen eine Beteiligung entstanden war, schließlich ein Ende
gesetzt, da sich alle Mitgliedstaaten einschließlich des Vereinigten Königreichs darauf
einigten, das Abkommen über die Sozialpolitik in den Text des Vertrags aufzunehmen,
der später der AEUV werden sollte (Artikel 151 bis 161 AEUV). Mit Artikel 153
wurde die Zusammenarbeit durch das Verfahren der Mitentscheidung ersetzt, dessen
Anwendungsbereich auf Bestimmungen zum ESF (2.3.2), zur Freizügigkeit der
Arbeitnehmer sowie zur sozialen Sicherheit der EU-Wanderarbeitnehmer (2.3.4)
ausgeweitet wurde. Aufgrund des neu eingeführten Artikels 19 kann der Rat „geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen“. Auf dieser
Grundlage wurden bald darauf zwei Richtlinien erlassen: die Richtlinie 2000/43/EG zur
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft und die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf.
Im Vertrag von Amsterdam wurde außerdem die Förderung eines hohen
Beschäftigungsniveaus als Ziel der EU aufgenommen und der Gemeinschaft eine
Zuständigkeit übertragen, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet
zu unterstützen und zu ergänzen, einschließlich durch die Entwicklung einer
„koordinierten Strategie“, der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) (Artikel 145
bis 150 AEUV), basierend auf einer offenen Koordinierungsmethode (2.3.3).
Im Jahr 2000 wurde auf dem Gipfel in Nizza die Charta der Grundrechte der EU
angenommen. Zudem wurden ein Beschäftigungsausschuss, der im Rahmen der
EBS tätig ist, und ein Ausschuss für Sozialschutz eingesetzt, um die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission (Artikel 160 AEUV) in den
Bereichen Beschäftigung und Sozialschutz zu fördern, sämtliche Vorschläge zur
Erweiterung des Anwendungsbereichs des Mitentscheidungsverfahrens wurden
jedoch abgelehnt.
Aufgrund der Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung der Strategie von Lissabon im
Jahr 2005 wurden die beschäftigungspolitischen Leitlinien, die im Rahmen der
EBS angenommen worden waren, in die integrierten Leitlinien für Wachstum und
Beschäftigung aufgenommen.
Im Jahr 2007 wurde der Europäische Fonds für die Anpassung an die
Globalisierung geschaffen, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die aufgrund struktureller
Veränderungen im Welthandel ihren Arbeitsplatz verloren haben (2.3.2).
Durch den Vertrag von Lissabon von 2007 wurden weitere Fortschritte bei der
Konsolidierung der sozialen Dimension des europäischen Aufbauwerks ermöglicht.
Im EUV werden nun die sozialen Ziele der EU betont, darunter Vollbeschäftigung
und Solidarität zwischen den Generationen (Artikel 3). In Artikel 6 wird der Charta
der Grundrechte die gleiche Rechtskraft zuerkannt wie den Verträgen. In der Charta
selbst werden die sogenannten Solidaritätsrechte festgeschrieben, darunter das
Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung sowie das Recht auf
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Kollektivverhandlungen, gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen, soziale
Sicherheit und soziale Unterstützung. Es wurde eine horizontale Sozialklausel in den
AEUV aufgenommen (Artikel 9), mit der die EU verpflichtet wird, bei der Festlegung und
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen in anderen Bereichen den vorstehend
genannten sozialen Zielen Rechnung zu tragen.
C. Entwicklung seit dem Vertrag von Lissabon
Einer der Schwerpunktbereiche der Strategie Europa 2020, die 2010 angesichts der
Finanz- und Wirtschaftskrise eingeführt wurde, ist das integrative Wachstum, das heißt
die Förderung einer Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsniveau sowie sozialem und
territorialem Zusammenhalt. Die Strategie umfasst außerdem fünf Kernziele, darunter
ein wegweisendes Sozialziel (Senkung des Armutsrisikos für mindestens 20 Millionen
Menschen bis 2020) sowie ein erneuertes Engagement für den Beschäftigungsbereich
(Ziel von 75% Beschäftigung in der Altersgruppe zwischen 20 und 64 Jahren). Es
wurden sieben Leitinitiativen ins Leben gerufen, mit denen diese Ziele erreicht werden
sollen, darunter die Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten
mit dem Schwerpunkt auf der Erneuerung von Flexicurity-Konzepten und die
Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung
(2.3.9). Die im Zuge dieser Initiativen erzielten Fortschritte wurden im Jahreszyklus der
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU, dem Europäischen Semester, überwacht. Als
Reaktion auf die wachsende Armut wurde 2014 der Europäische Hilfsfonds für die am
stärksten benachteiligten Personen eingerichtet. Aus ihm werden Nahrungsmittelhilfe
und grundlegende materielle Unterstützung zusammen mit Maßnahmen zur Förderung
der sozialen Inklusion finanziert.
Am 26. April 2017 stellte die Kommission die europäische Säule sozialer Rechte
vor, die 20 grundlegende Prinzipien und Rechte enthält, mit denen ein neuer
Konvergenzprozess in Richtung besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen unterstützt
werden soll. Diese Prinzipien und Rechte werden in drei Kategorien eingeteilt:
i) Chancengleichheit und gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt, ii) gerechte
Arbeitsbedingungen und iii) soziale Sicherung und Inklusion. Auf dem Sozialgipfel in
Göteborg im November 2017 hoben das Parlament, der Rat und die Kommission ihr
gemeinsames Engagement durch die Annahme einer gemeinsamen Proklamation zur
europäischen Säule sozialer Rechte hervor. Die europäische Säule sozialer Rechte
geht mit einem „sozialpolitischen Scoreboard“ zur Überwachung der Fortschritte einher
(2.3.9).
Im Jahr 2019 wurde die Europäische Arbeitsbehörde mit Sitz in Bratislava
errichtet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Mitgliedstaaten und die Kommission
dabei zu unterstützen, für eine faire, einfache und wirksame Durchsetzung der
Unionsvorschriften über die Mobilität der Arbeitskräfte und die Koordinierung der
sozialen Sicherheit zu sorgen.
Im selben Jahr wurden mehrere wichtige Rechtsakte angenommen. Mit der Richtlinie
(EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende
Angehörige wird angestrebt, den Zugang zu Urlaub aus familiären Gründen und
flexiblen Arbeitsregelungen zu verbessern und die Gleichstellung von Männern und
Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verbessern. Mit der Richtlinie (EU) 2019/1152
über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen
Union sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzliche Grundrechte gewährt
werden, wie das Recht auf konkretere Informationen über die wesentlichen Aspekte
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ihrer Arbeit, die Festlegung einer Begrenzung der Dauer der Probezeit, die
Verbesserung der Möglichkeiten zur Suche einer zusätzlichen Beschäftigung durch
das Verbot von Ausschließlichkeitsklauseln, die Vorabmeldung der Referenzstunden
und die Bereitstellung kostenloser obligatorischer Schulungen. Mit der Empfehlung
des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige sollen
Lücken bei der formellen Absicherung geschlossen werden.
Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurden mehrere Maßnahmen ergriffen,
um die beschäftigungspolitischen und sozialen Folgen der Krise zu bewältigen, wie die
Investitionsinitiativen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII und CRII+) und das
Europäische Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE). Darüber hinaus wurde der Einsatz
von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa (CARE) eingeleitet und
die Vorfinanzierung mit Mitteln aus der Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die
Gebiete Europas (REACT-EU) erhöht, um die Mitgliedstaaten und Regionen bei der
Bereitstellung von Soforthilfe für Menschen, die nach dem Einmarsch Russlands in die
Ukraine fliehen, zu unterstützen.
Am 3. März 2021 veröffentlichte die Kommission einen Aktionsplan zur europäischen
Säule sozialer Rechte, der konkrete Initiativen enthält, zu deren Umsetzung sich die
Kommission in der aktuellen Wahlperiode (bis Ende 2024) verpflichtet. Außerdem
schlug sie folgende Kernziele für 2030 vor: Mindestens 78% der Bevölkerung im
Alter von 20 bis 64 Jahren sollen erwerbstätig sein, jedes Jahr sollen mindestens
60% aller Erwachsenen an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, und die Zahl
der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen soll um mindestens
15 Millionen gesenkt werden. Am 7. und 8. Mai 2021 bekräftigten die Staats- und
Regierungschefs auf dem Sozialgipfel von Porto ihr Engagement für diese Kernziele. In
diesem Zusammenhang nahmen mehrere Institutionen und Organisationen, darunter
das Parlament, die Erklärung von Porto für soziales Engagement und die Staats- und
Regierungschefs der EU die Erklärung von Porto an. Die entsprechenden nationalen
Ziele wurden im Juni 2022 vorgestellt. Erleichtert wird die Umsetzung dieser Ziele
durch das überarbeitete sozialpolitische Scoreboard, die Finanzierung mit Mitteln aus
dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 und NextGenerationEU, insbesondere
der Aufbau- und Resilienzfazilität, sowie durch die Überwachung im Rahmen des
Europäischen Semesters.
Im selben Jahr wurde die Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen
Garantie für Kinder angenommen, um soziale Ausgrenzung zu verhindern und zu
bekämpfen, indem der Zugang bedürftiger Kinder zu frühkindlicher Erziehung und
Betreuung, Bildung, Gesundheitsversorgung, Ernährung und Wohnraum sichergestellt
wird. Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 müssen alle
Mitgliedstaaten einen angemessenen Betrag für die Bekämpfung der Kinderarmut
bereitstellen, wobei Mitgliedstaaten, in denen die Quote der von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedrohten Kinder über dem EU-Durchschnitt liegt, 5% der Mittel des ESF
+ für diesen Zweck bereitstellen müssen.
In der Richtlinie (EU) 2022/2041 über angemessene Mindestlöhne in der
Europäischen Union, einem Instrument zur Bekämpfung der Erwerbstätigenarmut,
sind Anforderungen festgelegt, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass die in den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bzw. Tarifverträgen vorgesehenen gesetzlichen
Mindestlöhne angemessen sind und die Arbeitnehmer einen wirksameren Zugang zum
Mindestlohnschutz erhalten. Für die Festlegung des Mindestlohns sind auch weiterhin
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die Mitgliedstaaten zuständig. Sie müssen jedoch dafür sorgen, dass ihre nationalen
Mindestlöhne den Arbeitnehmern ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Mit der Empfehlung des Rates für eine angemessene Mindestsicherung zur
Gewährleistung einer aktiven Inklusion sollen Armut und soziale Ausgrenzung
bekämpft und ein hohes Beschäftigungsniveau erreicht werden. Zu diesem
Zweck sollen eine angemessene Einkommensunterstützung im Wege einer
Mindestsicherung, ein wirksamer Zugang zu unterstützenden und wesentlichen
Dienstleistungen für Personen ohne ausreichende Mittel und die Integration von
arbeitsfähigen Personen in den Arbeitsmarkt gefördert werden.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Zwar hatte das Parlament lange Zeit eine reine Berater- und Beobachterrolle inne,
dennoch war es seit jeher aktiv an der Entwicklung von EU-Maßnahmen im Bereich
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik beteiligt. Seit den Anfängen des europäischen
Aufbauwerks hat das Parlament immer wieder eine aktivere Sozialpolitik gefordert, um
der zunehmenden Bedeutung der EU im Bereich der Wirtschaft Rechnung zu tragen,
und die verschiedenen Vorschläge der Kommission in diesem Bereich unterstützt.
Durch seine intensive Beteiligung an der Ausarbeitung des Vertrags von Amsterdam
konnte das Parlament für die Einbeziehung des Abkommens über die Sozialpolitik und
die Aufnahme eines Kapitels über Beschäftigung in den Vertrag sorgen.
Bei der Ausarbeitung der Strategie von Lissabon wies das Parlament nachdrücklich
darauf hin, dass beschäftigungs- und sozialpolitischen Erwägungen bei der Gestaltung
von Wachstumsstrategien eine Rolle zukommen sollte und bekräftigte, dass ein hohes
Maß an sozialem Schutz im Mittelpunkt der Strategie von Lissabon stehen sollte.
Es vertrat ferner die Ansicht, dass im Rahmen der Strategie von Lissabon keine
ausreichend verbindlichen Zielvorgaben für den sozialen Bereich festgelegt wurden,
und forderte die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der im Rahmen der Strategie
Europa 2020 umgesetzten Reformen auf die Bereiche Beschäftigung und Soziales
eingehend zu überwachen. Während der Debatte über die Finanzkrise 2007-2008
forderte das Parlament, dass sich die EU zum Erhalt der europäischen Sozialmodelle
sowie zu einem starken sozialen Europa bekennen solle.
Das Parlament hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, die beschäftigungs- und
sozialpolitischen Ziele wirksamer in das Europäische Semester zu integrieren, indem
soziale Indikatoren verpflichtend gemacht und andere Indikatoren dahin gehend
erweitert werden, dass sie Kinderarmut und angemessene Arbeitsbedingungen
umfassen.
Das Parlament steht Maßnahmen wie makroökonomischen Anpassungsprogrammen,
die ohne seine Einbindung getroffen wurden, kritisch gegenüber. Im März 2014
erklärte es, dass der politische Prozess der Entwicklung und Umsetzung der
Anpassungsprogramme für Länder in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten
ausschließlich von wirklich demokratischen Institutionen gesteuert werden sollte.
Mit seinen Beschlüssen über den Einsatz der finanziellen Ressourcen aus dem
Haushalt der EU bekräftigte das Parlament zudem sein Engagement für soziale Werte.
Dank dem Parlament entfielen im Programmplanungszeitraum 2014-2020 23,1% der
gesamten Finanzmittel der EU für die Kohäsion auf den ESF (2.3.2) und mussten
20% der ESF-Zuweisung jedes Mitgliedstaats für die soziale Inklusion aufgewandt
werden. Ebenso führte das Parlament für den ESF+ im Zeitraum von 2021 bis
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2027 Bestimmungen für eine Zweckbindung von mehr Mitteln für Nahrungsmittelhilfe
und materielle Hilfe, eine angemessene Finanzierung des Kapazitätsaufbaus für die
Sozialpartner sowie Schutzmaßnahmen ein, mit denen dafür gesorgt wird, dass bei
Projekten, die mit EU-Geldern finanziert werden, die Grundrechte in vollem Umfang
eingehalten werden.
Bei der Schaffung der Europäischen Garantie für Kinder kam dem Parlament eine
zentrale Rolle zu. Im Jahr 2015 forderte es eine Garantie, mit der dazu beigetragen
würde, jedem von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kind in Europa
Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung, Bildung, frühkindlicher Betreuung
und Erziehung, menschenwürdigem Wohnraum und angemessener Ernährung zu
verschaffen. Im Jahr 2017 forderte das Parlament die Kommission auf, eine
vorbereitende Maßnahme zur Einführung einer möglichen Garantieregelung für Kinder
umzusetzen und damit den Weg für dieses Instrument zu ebnen.
In seiner Entschließung zum Europäischen Semester 2016 forderte das Parlament
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, tätig zu werden, um die soziale
Aufwärtskonvergenz in der EU zu fördern. Es forderte die Kommission zudem auf,
ihr Konzept der gesellschaftlichen Gerechtigkeit zu definieren und zu quantifizieren.
In seiner Entschließung zu den beschäftigungs- und sozialpolitischen Prioritäten für
das Europäische Semester 2023 forderte das Parlament die Kommission auf, eine
Architektur der wirtschaftspolitischen Steuerung zu entwickeln, die auf Solidarität,
Integration, sozialer Gerechtigkeit und Konvergenz, Gleichstellung der Geschlechter,
hochwertigen öffentlichen Diensten, einschließlich eines hochwertigen öffentlichen
Bildungssystems für alle, hochwertiger Beschäftigung und nachhaltiger Entwicklung
beruht.
In seiner Entschließung zur europäischen Säule sozialer Rechte begrüßte das
Parlament die Initiative der Kommission in diesem Bereich zwar vorbehaltlos,
betonte jedoch auch, dass es wichtig ist, ein Paket grundlegender Rechte für alle
durchzusetzen. Es forderte die Sozialpartner und die Kommission auf, gemeinsam
einen Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über angemessene Arbeitsbedingungen
vorzulegen.
Am 4. Juli 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu Arbeitsbedingungen
und prekären Beschäftigungsverhältnissen an, in der es die wachsende Beliebtheit
atypischer Beschäftigungsformen anerkennt. In seiner Entschließung vom 22. Oktober
2020 griff es dieses Problem auf und wies darauf hin, dass Arbeitnehmer in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen die Hauptlast der COVID-19-Krise tragen und häufig von
den Maßnahmen in den Mitgliedstaaten nicht erfasst werden.
Im Jahr 2020 legte das Parlament seine Prioritäten für ein starkes soziales Europa für
gerechte Übergänge dar und forderte unter anderem die Aufnahme der europäischen
Säule sozialer Rechte und eines Protokolls über den sozialen Fortschritt in die Verträge.
Es forderte die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, eine ambitionierte Porto-
Agenda für 2030 mit verbindlichen Zielen im Bereich Soziales anzunehmen.
2021 forderte das Parlament vor dem Hintergrund der anhaltenden COVID-19-
Pandemie eine Rechtsvorschrift der EU, mit der Arbeitnehmern das Recht eingeräumt
wird, sich außerhalb ihrer Arbeitszeiten digital von der Arbeit abzumelden. Im
Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußerte sich das
Parlament besorgt über die schwerwiegenden sozialen und beschäftigungspolitischen
Auswirkungen der Krise, insbesondere für junge Menschen. Des Weiteren unterstützte
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es den Übergang zu einem nachhaltigen, inklusiven und widerstandsfähigen
Wachstumsmodell, das die soziale Aufwärtskonvergenz unterstützt und die nachhaltige
Entwicklung und Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und der Gesellschaften in der EU
stärkt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Monika Makay
10/2023
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2.3.2. EUROPÄISCHER SOZIALFONDS PLUS

Der Europäische Sozialfonds (ESF) wurde gemäß dem Vertrag von Rom mit
dem Ziel geschaffen, die Mobilität und die Beschäftigungsmöglichkeiten der
Arbeitnehmer zu verbessern. In der Folge wurden die damit verbundenen
Aufgaben und Durchführungsbestimmungen geändert, um den wirtschaftlichen und
beschäftigungspolitischen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten sowie den auf EU-
Ebene weiterentwickelten politischen Prioritäten Rechnung zu tragen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 46 Buchstabe d, Artikel 149, Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 164,
Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.

ZIELE

Mit dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) wird angestrebt, die Mitgliedstaaten
bei der Bewältigung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Krise zu
unterstützen, ein hohes Beschäftigungsniveau und einen fairen sozialen Schutz zu
erreichen sowie qualifizierte und belastbare Arbeitskräfte heranzubilden, die für den
Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft bereit sind. Der ESF+ ist das
wichtigste Instrument der EU, um in Menschen zu investieren.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Vorherige Programmplanungszeiträume
Der ESF war der erste Strukturfonds überhaupt. In den ersten Jahren bis 1970
wurde er genutzt, um den Mitgliedstaaten die Hälfte der Kosten für die berufliche
Bildung und Wiedereingliederungsbeihilfen für Arbeitnehmer, die von wirtschaftlichen
Umstrukturierungen betroffen waren, zu erstatten. Insgesamt wurden in diesem
Zeitraum mehr als zwei Millionen Menschen dadurch unterstützt. Im Jahr 1971 wurden
die Mittel des Fonds auf einen Beschluss des Rates hin erheblich aufgestockt,
und im Zuge einer neuen Reform im Jahr 1983 wurde der Fonds gemäß dem
Beschluss 83/516/EWG des Rates auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
und die Unterstützung der bedürftigsten Regionen ausgerichtet. Im Rahmen der
Einheitlichen Europäischen Akte (1986) wurde das Ziel des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft in den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft aufgenommen und eine grundlegende Reform auf den
Weg gebracht, die im Wesentlichen darin bestand, einen koordinierten Ansatz für
die Programmplanung und Durchführung der Strukturfonds einzuführen. Durch den
Vertrag von Maastricht wurde der Anwendungsbereich des ESF auf die „Anpassung an
die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme“
erweitert. Für den darauffolgenden Programmplanungszeitraum (1994-1999) wurde
die Mittelausstattung für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt verdoppelt.
Mit der Agenda 2000 wurde der Rahmen der Strukturfonds für den
Programmplanungszeitraum 2000-2006 vereinfacht. Mit dem mit 60 Mrd. EUR
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ausgestatteten ESF wurde beabsichtigt, der doppelten Verantwortung für die
Förderung der Kohäsionspolitik und für die Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie (2.3.3) gerecht zu werden. Außerdem wurde mit dem ESF
die Gemeinschaftsinitiative EQUAL kofinanziert, deren Schwerpunkt auf der Förderung
innovativer länderübergreifender Projekte zur Bekämpfung von Diskriminierung und
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt lag.
Im Programmplanungszeitraum 2007-2013 gab es nur noch drei Strukturfonds:
den ESF, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und
den Kohäsionsfonds. Mit diesem Bündel von Fonds sollten folgende Ziele
verwirklicht werden: Konvergenz (Zuweisung von 81,5% der Ressourcen), regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (Zuweisung von 16% der Ressourcen) sowie
territoriale Zusammenarbeit (2,5% der Ressourcen).
Die Mittel der Strukturfonds werden den Mitgliedstaaten nach einer Formel
zugewiesen, in der die Bevölkerungszahl (und die Bevölkerungsdichte), der regionale
Wohlstand, die Arbeitslosigkeit und das Bildungsniveau berücksichtigt werden. Sie
werden zusammen mit dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für einen bestimmten
Zeitraum zwischen den Mitgliedstaaten ausgehandelt. Eines der Hauptmerkmale der
Strukturfonds ist der Grundsatz der Zusätzlichkeit, nach dem die Mitgliedstaaten die
Strukturfonds nicht heranziehen können, um nationale Ausgaben zu ersetzen, die
ohnehin schon geplant waren.
B. Programmplanungszeitraum 2014-2020
1. Fünf Strukturfonds mit gemeinsamen Regeln
Die fünf europäischen Struktur- und Investitionsfonds für den
Programmplanungszeitraum 2014-2020, also der EFRE, der ESF, der Kohäsionsfonds,
der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
und der Europäische Meeres- und Fischereifonds, unterlagen gemeinsamen
Regeln gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 17. Dezember 2013.
Darüber hinaus wurden die Tätigkeitsbereiche und andere Besonderheiten durch
fondsspezifische Verordnungen geregelt. In der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 vom
17. Dezember 2013 sind die Aufträge des ESF festgelegt, darunter der Umfang
der Unterstützung durch den ESF, spezifische Vorschriften und die förderfähigen
Ausgaben.
Mit einer Mittelausstattung von 74 Mrd. EUR wurden durch den ESF nationale oder
regionale operationelle Programme kofinanziert, die in dem siebenjährigen Zeitraum
des MFR 2014-2020 durchgeführt und von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen und
durch Beschluss der Kommission angenommen wurden.
Es wurden die folgenden vier thematischen Schwerpunkte gesetzt:
— Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der

Mobilität der Arbeitskräfte;

— Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher
Diskriminierung;

— Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und
lebenslanges Lernen;

— Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und
Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung.
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Die Rolle des ESF wurde durch die Einführung eines rechtsverbindlichen
Mindestanteils in Höhe von 23,1% der gesamten Finanzmittel für die Kohäsion für den
Zeitraum 2014-2020 gestärkt. Jedes Jahr wurde mit dem Fonds etwa zehn Millionen
Menschen geholfen, Arbeit zu finden oder ihre Fähigkeiten zu verbessern, damit sie in
Zukunft Arbeit finden können.
2. Europäischer Sozialfonds und Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
Die ESF-Verordnung umfasst die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen mit einer
Gesamtmittelausstattung von 8,8 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020. Sie wird
aus drei Quellen finanziert: aus nationalen ESF-Mittelzuweisungen, aus speziellen
EU-Haushaltsmitteln und aus der nationalen Kofinanzierung des ESF-Teils. Diese
Beschäftigungsinitiative ist auf junge Menschen ausgerichtet, die weder arbeiten noch
eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren und in Regionen leben, in
denen die Jugendarbeitslosenquote bei über 25% liegt.
3. COVID-19 und der Einmarsch in die Ukraine
Im April 2020 verabschiedete die Kommission zwei Maßnahmenpakete: die
Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise und die Investitionsinitiative
Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise zur Mobilisierung der EU-Strukturfonds als
Reaktion auf die Krise. Das Parlament und der Rat nahmen die beiden Vorschläge
umgehend an. Es wurden zwar keine neuen EU-Mittel bereitgestellt, aber es wurde
bei der Inanspruchnahme der bestehenden, nicht ausgegebenen Mittel Flexibilität und
eine Umlenkung der Mittel in jene Bereiche erlaubt, in denen sie am dringendsten
gebraucht werden. Es gab die Möglichkeit einer Erhöhung der Kofinanzierungsrate auf
bis zu 100% für den Zeitraum 2020-2021. Im Mai 2020 folgte die Kommission diesem
Kurs und legte den Vorschlag zu REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt
und die Gebiete Europas) vor, in deren Rahmen 50,6 Mrd. EUR für zusätzliche
Investitionen im Wege des EFRE, des ESF und des Europäischen Hilfsfonds für die
am stärksten benachteiligten Personen bereitgestellt werden, wobei 19,45 Mrd. EUR
dem ESF zugewiesen sind. Die Mitgliedstaaten haben bis Ende 2023 Zeit, diese Mittel
auszugeben. Dem Fonds kam im Zuge der umgehenden Reaktion auf die COVID-19-
Krise eine sehr wichtige Rolle bei der Unterstützung von Sozialdiensten, der Haltung
des Beschäftigungsniveaus in den betroffenen Wirtschaftszweigen – unter anderem
durch Kurzarbeitsregelungen –, der Unterstützung schutzbedürftiger Gruppen sowie
der Finanzierung der Löhne von medizinischem Personal, von IT-Ausrüstung und
persönlicher Schutzausrüstung zu.
Durch die Maßnahmenpakete Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von
Flüchtlingen in Europa (CARE, 6. April 2022) und CARE Plus (12. April 2022),
mit denen die gemeinsamen Regeln und die Verordnung zum Europäischen
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen geändert wurden, gewann
die Kohäsionspolitik 2014-2020 zusätzlich an Flexibilität, indem der Dringlichkeit
Rechnung getragen wird, die Migrationsherausforderungen zu bewältigen, die sich aus
dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ergeben.
C. Programmplanungszeitraum 2021-2027
1. Dachverordnung 2021-2027
Am 29. Mai 2018 nahm die Kommission ihren Vorschlag für die Dachverordnung
für den Zeitraum 2021-2027 an. Die Dachverordnung wurde durch einen neuen
Vorschlag der Kommission vom 14. Januar 2020 geändert, um den Fonds für einen
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gerechten Übergang einzubeziehen, und am 28. Mai 2020 wurden nach dem Ausbruch
von COVID-19 weitere Änderungen vorgeschlagen. Die Dachverordnung wurde am
23. Juni 2021 vom Parlament in zweiter Lesung angenommen. Der endgültige
Rechtsakt wurde am 24. Juni 2021 unterzeichnet (Verordnung (EU) 2021/1060).
In der Dachverordnung sind die finanziellen Bestimmungen für acht Fonds festgelegt,
die der geteilten Mittelverwaltung unterliegen, also für den ESF+, den EFRE,
den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang, den Europäischen
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), den Asyl- und Migrationsfonds,
den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik. Ebenfalls sind in der Dachverordnung
die gemeinsamen Bestimmungen festgelegt, die für die ersten fünf genannten
Fonds, einschließlich des ESF+, gelten. Die Dachverordnung gilt jedoch nicht für die
Komponente Beschäftigung und soziale Innovation des ESF+, da diese unter die
direkte und indirekte Mittelverwaltung fällt.
2. ESF+
Am 2. Mai 2018 legte die Kommission ihren Vorschlag zum MFR 2021-2027 vor.
In diesem Vorschlag war ein aktualisierter ESF+ mit einer Mittelausstattung von
101 Mrd. EUR vorgesehen. Im ESF+ sollten der ESF, die Beschäftigungsinitiative
für junge Menschen, der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten
Personen, das Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale
Innovation (EaSI) und das EU-Gesundheitsprogramm zusammengeführt werden.
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise kündigte die Kommission an, dass
im nächsten MFR ein separates Gesundheitsprogramm eingeführt werden sollte:
das Programm EU4Health. Am 28. Mai 2020 veröffentlichte die Kommission
im Rahmen des überarbeiteten MFR 2021-2027 und des Aufbaupakets einen
geänderten Vorschlag für die ESF+-Verordnung, in deren Anwendungsbereich das
Gesundheitsprogramm nicht enthalten war. Das Parlament legte seinen Standpunkt
in erster Lesung am 4. April 2019 fest und nahm ihn am 8. Juni 2021 in einer
zweiten Lesung an. Der endgültige Rechtsakt wurde am 24. Juni 2021 unterzeichnet
(Verordnung (EU) 2021/1057). Die Gesamtmittelausstattung für den ESF+ beläuft sich
auf fast 99,3 Mrd. EUR.
Zu den spezifischen Zielen des ESF+ gehören die folgenden:
— Unterstützung der Politikbereiche Beschäftigung und Mobilität der Arbeitskräfte,

Bildung sowie soziale Inklusion, insbesondere durch einen Beitrag zur Beseitigung
der Armut, wodurch zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte
beigetragen wird;

— Unterstützung des digitalen und grünen Wandels, Schaffung von Arbeitsplätzen
durch Kompetenzen für intelligente Spezialisierung und Verbesserung der
Bildungs- und Ausbildungssysteme;

— Unterstützung zeitlich befristeter Maßnahmen im Fall von außergewöhnlichen
oder ungewöhnlichen Umständen (z. B. Finanzierung von Kurzarbeitsregelungen,
ohne dass diese mit aktiven Maßnahmen kombiniert werden müssen, oder
Gewährung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, auch für Personen, die
nicht akut sozioökonomisch benachteiligt sind).

Die ESF+-Bestimmungen umfassen Folgendes:
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— Alle Mitgliedstaaten müssen die Jugendarbeitslosigkeit in ihren
Ausgabenprogrammen berücksichtigen. In Mitgliedstaaten, in denen die Zahl der
jungen Menschen, die weder arbeiten noch eine Schule besuchen oder eine
Ausbildung absolvieren, über dem EU-Durchschnitt liegt, werden 12,5% des
Fonds für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ausgegeben.

— Mindestens 25% der Mittelausstattung müssen für die Förderung der sozialen
Inklusion, einschließlich der Integration von Drittstaatsangehörigen, ausgegeben
werden.

— Mindestens 3% der Mittelausstattung müssen für Nahrungsmittelhilfe und
grundlegende materielle Unterstützung für die am stärksten benachteiligten
Personen ausgegeben werden.

— Alle Mitgliedstaaten müssen einen angemessenen Betrag ihrer ESF+-Mittel
bereitstellen, damit die Europäische Garantie für Kinder durch gezielte
Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut umgesetzt werden kann.
Mitgliedstaaten, in denen die Kinderarmut über dem EU-Durchschnitt liegt,
müssen mindestens 5% ihrer ESF+-Mittel für dieses Problem verwenden.

— Für den Kapazitätsaufbau der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft in
den Mitgliedstaaten müssen angemessene Mittel bereitgestellt werden, und
mindestens 0,25% des Fonds sollten zugewiesen werden, wenn dies gemäß den
länderspezifischen Empfehlungen erforderlich ist.

— Einen Artikel über die Achtung der Grundrechte, um zu betonen, dass alle
Operationen im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
ausgewählt und durchgeführt werden sollten.

Um Mittel zur Förderung der Kohäsionspolitik zu erhalten, muss jeder Mitgliedstaat eine
Partnerschaftsvereinbarung ausarbeiten. Dabei handelt es sich um ein Strategiepapier
zur Planung von Investitionen, in dem festgelegt wird, wie die nationalen Behörden
die Mittel des EFRE, des ESF+, des Kohäsionsfonds, des Fonds für einen gerechten
Übergang und des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds einsetzen
wollen. Darin enthalten sind die vorläufigen jährlichen Mittelzuweisungen für die
einzelnen Programme.
3. Instrumente zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt ergänzend zum ESF+
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde als
Instrument der Wettbewerbspolitik (und nicht der Kohäsionspolitik) für den MFR
2007-2013 geschaffen, um Arbeitskräfte zu unterstützen, die infolge der durch
die Globalisierung verursachten großen Strukturveränderungen im Welthandel ihren
Arbeitsplatz verloren haben. Während mit dem ESF+ Programme unterstützt werden,
die für langfristige strukturelle Ziele geschaffen wurden, wie z. B. Arbeitskräfte im
Arbeitsmarkt zu halten oder in den Arbeitsmarkt wiedereinzugliedern, ist der EGF auf
zeitlich begrenzte Reaktionen auf spezielle Notfälle wie Massenentlassungen aufgrund
der Globalisierung ausgerichtet.
Angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde die EGF-Verordnung (Verordnung
(EG) Nr. 1927/2006) Ende 2011 vorübergehend geändert, um die aus der Wirtschafts-
und Finanzkrise resultierenden Entlassungen aufzufangen und Kofinanzierungsraten
von 50% bis 65% bereitzustellen. Diese Änderung wurde in die EGF-Verordnung
für den Zeitraum 2014-2020 (Verordnung (EU) Nr. 1309/2013) übernommen
und umfasste Entlassungen aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise zusätzlich
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zu Entlassungen aufgrund der Globalisierung. Für den Zeitraum 2014-2020
wurde der Anwendungsbereich außerdem auf neue Kategorien von Begünstigten
wie Selbstständige, Leiharbeitnehmer und befristet beschäftigte Arbeitnehmer
ausgeweitet. Im Hinblick auf einen möglichen harten Brexit wurde die Verordnung
über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung im Jahr
2019 geändert, um Arbeitnehmern und Selbstständigen in den verbleibenden Staaten
der EU-27 zu helfen, die ihren Arbeitsplatz verlieren würden, wenn das Vereinigte
Königreich ohne ein Abkommen austritt (Verordnung (EU) 2019/1796).
Am 30. Mai 2018 schlug die Kommission einen neuen, überarbeiteten Europäischen
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung für den Zeitraum nach 2020 mit einem
jährlichen Höchstbetrag von 200 Mio. EUR außerhalb der Obergrenzen des MFR
2021-2027 vor. In dem Vorschlag wird der Anwendungsbereich auf Arbeitnehmer
ausgedehnt, die ihren Arbeitsplatz aufgrund von Umstrukturierungen infolge des
Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft, der Automatisierung oder Digitalisierung
verlieren, und der Schwellenwert für die Aktivierung des Europäischen Fonds für die
Anpassung an die Globalisierung wird von 500 auf 250 Entlassungen gesenkt. Am
27. Mai 2020 schlug die Kommission im Rahmen des Aufbauplans für Europa vor, den
jährlichen Höchstbetrag heraufzusetzen. Das Parlament und der Rat einigten sich in
zweiter Lesung auf den Text und der endgültige Rechtsakt wurde am 28. April 2021
unterzeichnet (Verordnung (EU) 2021/691). Der Europäische Fonds für die Anpassung
an die Globalisierung wurde für den Zeitraum 2021-2027 mit jährlichen Mitteln in Höhe
von 210 Mio. EUR ausgestattet.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der Einfluss des Parlaments auf den ESF ist im Laufe der Jahre gewachsen.
Gemäß dem Vertrag von Maastricht waren die allgemeinen Bestimmungen über den
Fonds an die Zustimmung des Parlaments gebunden. Seit dem Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon unterliegt die Annahme allgemeiner Regeln dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren. Das Parlament betrachtet den ESF als das wichtigste
Instrument der EU für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es hat sich daher stets
für eine optimale Funktionsweise des Fonds eingesetzt und eine Vereinfachung
der Rechtsetzung und Verfahren gefordert, um die Wirksamkeit und Qualität der
Unterstützung durch den ESF zu erhöhen.
Im Laufe der Jahre hat das Parlament den Anwendungsbereich des ESF ausgeweitet,
um Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungleichheiten zwischen Männern und
Frauen, von Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung einzubeziehen, indem
schutzbedürftigen Gruppen der Zugang zu Beschäftigung erleichtert wird. Es
unterstützte den Vorschlag der Kommission über den Beitrag des ESF zur Bewältigung
der Wirtschaftskrise, und in seiner Entschließung vom 7. Oktober 2010 forderte das
Parlament, den ESF als die wichtigste treibende Kraft für die Umsetzung der Ziele der
Strategie Europa 2020 zu stärken.
Dank dem Parlament entfielen im Programmplanungszeitraum 2014-2020 23,1% der
gesamten Finanzmittel der EU für die Kohäsion auf den ESF und mussten 20% der
ESF-Zuweisung jedes Mitgliedstaats für die soziale Inklusion aufgewandt werden.
Infolge des Zustroms von Flüchtlingen seit 2014 hat das Parlament in seiner
Entschließung vom 5. Juli 2016 festgestellt, dass die soziale Inklusion durch die
berufliche Integration begünstigt wird, und betont, dass der ESF für Maßnahmen zur

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52018PC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52018PC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0691
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52010IP0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016IP0297


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 142
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Verfügung steht, mit denen die Integration der Flüchtlinge in die Arbeitsmärkte der EU
gefördert wird. Die Kommission hat diese Erwägungen in ihrem Vorschlag über den
ESF+ für 2021-2027 berücksichtigt, indem sie die Ziele des ESF+ um einen speziellen
Verweis auf Migranten und ihre Integration in die Arbeitsmärkte ergänzt hat.
Darüber hinaus enthalten die Änderungsanträge des Parlaments für den ESF+ im
Zeitraum 2021-2027 eine Zweckbindung von mehr Mitteln für Nahrungsmittel- und
materielle Hilfe, eine angemessene Finanzierung des Kapazitätsaufbaus für die
Sozialpartner sowie Schutzmaßnahmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass bei
Projekten, die mit EU-Geldern finanziert werden, die Grundrechte in vollem Umfang
eingehalten werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Monika Makay
10/2023
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2.3.3. BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie aus dem Jahr 1997, die
zu einer „weichen Koordination“ zwischen den Mitgliedstaaten beitrug, wurden
gemeinsame Ziele für die Beschäftigungspolitik festgelegt. Die Schaffung von mehr
und besseren Arbeitsplätzen zählte zu den wichtigsten Zielen der Strategie Europa
2020. Seit der Jahrzehntwende hat die Kommission neue und ambitioniertere
Ziele für die Beschäftigungspolitik vorgeschlagen. Das EU-Recht ist in bestimmten
Bereichen relevant, auch wenn die Verantwortung für die Beschäftigungspolitik in
erster Linie bei den nationalen Regierungen liegt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 8-10,
145-150, 156-159 und 162-164 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Gemäß Artikel 3 EUV ist die Union verpflichtet, Vollbeschäftigung und sozialen
Fortschritt anzustreben. Gemäß der horizontalen Klausel in Artikel 9 AEUV
trägt die EU den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines
hohen Beschäftigungsniveaus bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik
und ihrer Maßnahmen Rechnung. Die Mitgliedstaaten und die Union haben
die Aufgabe, auf die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie
hinzuarbeiten, und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und
Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte, auf die
Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren, wie in Artikel 145 AEUV
beschrieben.

ERFOLGE

A. Von den Anfängen (1950er- bis 1990er-Jahre) bis zu den Zielen für die Zeit nach
2020
Die Arbeitnehmer haben bereits seit den 1950er-Jahren von der
Wiederanpassungsbeihilfe der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
profitiert. Arbeitnehmer in der Kohle- und Stahlbranche, deren Arbeitsplätze
durch industrielle Umstrukturierungsmaßnahmen in Gefahr geraten waren, erhielten
Beihilfen. Der Europäische Sozialfonds (ESF) (2.3.2 Europäischer Sozialfonds),
der 1957 eingerichtet wurde, war das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit.
In den 1980er-Jahren und Anfang der 1990er-Jahre waren die Aktionsprogramme für
die Beschäftigung auf besondere Zielgruppen ausgerichtet, und es wurde eine Reihe
von Beobachtungs- und Dokumentationssystemen eingerichtet.
Vor dem Hintergrund einer hohen Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Ländern wurde
mit dem Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (1993) eine
Debatte über die EU-Strategie für Wirtschaft und Beschäftigung auf den Weg gebracht
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und die Beschäftigung zum ersten Mal als wichtigste Priorität auf der Agenda der EU
betrachtet.
Der neue Titel zur Beschäftigung im Vertrag von Amsterdam (1997) bildete die
Grundlage für die Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) sowie
die Einsetzung des ständigen Beschäftigungsausschusses mit beratender Funktion
zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der
Mitgliedstaaten. Den Mitgliedstaaten bleibt jedoch nach wie vor die vorrangige
Zuständigkeit für die Beschäftigungspolitik vorbehalten. Durch die Aufnahme eines
Sozialprotokolls in den Vertrag wurde die Einbeziehung der Sozialpartner gestärkt
(2.3.7 Sozialer Dialog).
Der außerordentliche Beschäftigungsgipfel im November 1997 in Luxemburg brachte
die EBS, gemeinsam mit der offenen Methode der Koordinierung - den sogenannten
Luxemburg-Prozess – auf den Weg. Dabei handelt es sich um einen jährlichen
Zyklus, der die nationalen beschäftigungspolitischen Maßnahmen koordinieren und
überwachen soll und sich auf den Willen der Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung
einer Reihe gemeinsamer Zielvorgaben und Pläne stützt. Mit der Europäischen
Beschäftigungsstrategie wurde das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus auf eine
Ebene mit den makroökonomischen Zielen Wachstum und Stabilität gestellt.
Im Jahr 2000 einigte sich der Europäische Rat von Lissabon auf das neue strategische
Ziel, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt werden zu lassen. Er nannte Vollbeschäftigung als
übergeordnetes Ziel der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und legte konkrete, bis 2010
zu erreichende Zielvorgaben fest (Lissabon-Strategie).
Nach der Finanzkrise 2007-2008 wurde 2010 die Strategie Europa 2020
verabschiedet und das Europäische Semester wurde als Mechanismus für die finanz-
und wirtschaftspolitische Koordinierung eingeführt. In dieser Zehnjahresstrategie
für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum
wurde erstmals eine Reihe von Kernzielen festgelegt, wie die Erhöhung der
Erwerbsbeteiligung der 20- bis 64-Jährigen auf 75% bis 2020. Alle Kernziele mussten
von den Mitgliedstaaten in nationale Ziele umgesetzt werden.
Im Jahr 2017 stellte die Kommission die europäische Säule sozialer Rechte vor, die 20
grundlegende Prinzipien und Rechte enthält, mit denen ein neuer Konvergenzprozess
in Richtung besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen unterstützt werden soll. Sie geht
mit einem sozialpolitischen Scoreboard zur Überwachung der Fortschritte einher. Auf
dem Sozialgipfel in Göteborg im November 2017 hoben das Parlament, der Rat und die
Kommission ihr gemeinsames Engagement durch die Annahme einer gemeinsamen
Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte hervor.
Im Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte vom 4. März
2021 sind drei neue EU-Kernziele festgelegt, die bis zum Ende des Jahrzehnts erreicht
werden sollen, einschließlich der folgenden:
— Beschäftigung: Bis 2030 sollen mindestens 78% der Bevölkerung im Alter von 20

bis 64 Jahren erwerbstätig sein.

— Kompetenzen: Mindestens 60% aller Erwachsenen sollten jedes Jahr an einer
Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen.
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B. Stärken der Koordination und Überwachung:
Bei der jährlichen Überwachung der beschäftigungspolitischen Maßnahmen im
Rahmen des Europäischen Semesters wird unter anderem folgenden Aspekten
Rechnung getragen:
— den beschäftigungspolitischen Leitlinien, die von der Kommission ausgearbeitet

und vom Rat nach Absprache mit dem Parlament angenommen wurden;

— dem Gemeinsamen Beschäftigungsbericht, der von der Kommission veröffentlicht
und vom Rat angenommen wurde;

— Nationalen Reformprogrammen;

— den Länderberichten und länderspezifischen Empfehlungen, die von der
Kommission ausgearbeitet und vom Rat angenommen wurden.

Die vier beschäftigungspolitischen Leitlinien (Artikel 148 AEUV) enthalten strategische
Ziele für die nationale Beschäftigungspolitik sowie politische Prioritäten in den
Bereichen Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion. Die beschäftigungspolitischen
Leitlinien sind Teil der acht integrierten Leitlinien, die auch vier Grundzüge der
Wirtschaftspolitik enthalten (Artikel 121 AEUV).
In den letzten Jahren wurden die beschäftigungspolitischen Leitlinien an
die Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte (2.3.1 Sozial- und
Beschäftigungspolitik: Allgemeine Grundsätze) angepasst. Außerdem wurden Aspekte
im Zusammenhang mit den Folgen der COVID-19-Krise, dem grünen und dem digitalen
Wandel, den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und der
russischen Invasion der Ukraine berücksichtigt.
Als wichtiges Überwachungsinstrument im Rahmen des Europäischen Semesters
hat die Kommission ein überarbeitetes sozialpolitisches Scoreboard (als Anlage zu
dem Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte) vorgeschlagen. Dieses
besteht aus 17 vom Rat gebilligten Leitindikatoren, mit denen die Beschäftigungs-
und Sozialleistungen der Mitgliedstaaten in drei übergeordneten Dimensionen
bewertet werden können: i) Chancengleichheit, ii) faire Arbeitsbedingungen sowie
iii) Sozialschutz und Inklusion.
C. Verbindliche Rechtsakte – Unionsrecht
Auf der Grundlage der Bestimmungen des AEUV in den Bereichen Beschäftigung
und soziale Angelegenheiten sowie Freizügigkeit wurde eine Reihe von Richtlinien,
Verordnungen und Beschlüssen erlassen, um in den folgenden Bereichen EU-weit für
Mindeststandards zu sorgen:
— Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz: allgemeine und besondere

Rechte und Pflichten, Arbeitsmittel, besondere Risiken, z. B. gefährliche Stoffe,
Karzinogene (2.3.5 Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz);

— Chancengleichheit für Frauen und Männer: Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,
Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub, Elternurlaub (2.3.9 Bekämpfung von
Armut, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung);

— Schutz vor Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der
Religion, des Alters, einer Behinderung und der sexuellen Ausrichtung (2.3.9
Bekämpfung von Armut, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung);
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— Arbeitsbedingungen: Mindestlöhne, Teilzeittätigkeit, befristete Arbeitsverträge,
Arbeitszeiten, Beschäftigung von Jugendlichen, Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer (2.3.6 Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und
Mitbestimmung; 2.3.7 Sozialer Dialog);

— Unterstützende Dienste: verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen
Arbeitsverwaltungen.

— die Freizügigkeit der Arbeitnehmer: Gleichbehandlung, Zugang zu
Sozialleistungen (2.1.5 Freizügigkeit der Arbeitnehmer);

— Entsendung von Arbeitnehmern: Dauer, Arbeitsentgelt, infrage kommende
Branchen (2.1.13 Entsendung von Arbeitnehmern).

D. Koordinierung im Rahmen von Empfehlungen und anderen politischen Initiativen
Neben dem oben genannten „zwingenden Recht“ tragen weitere Maßnahmen dazu bei,
die Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten durch „nicht zwingendes Recht“
zu verbessern, einschließlich unverbindlicher Empfehlungen des Rates und anderer
von der Kommission eingeführter politischer Initiativen.
— Mit der europäischen Jugendgarantie soll sichergestellt werden, dass allen

Menschen unter 30 Jahren binnen vier Monaten nach Verlust einer Arbeit oder
dem Verlassen der Schule eine hochwertige Arbeitsstelle bzw. weiterführende
Ausbildung oder ein hochwertiger Ausbildungs- oder Praktikumsplatz angeboten
wird.

— In einer Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in
den Arbeitsmarkt liegt der Schwerpunkt darauf, die Registrierung zu fördern und
gemeldeten Langzeitarbeitslosen umfassende individuelle Bestandsaufnahmen
und Wiedereingliederungsvereinbarungen anzubieten.

— Die europäische Kompetenzagenda umfasst zwölf Maßnahmen mit dem
Hauptaugenmerk auf arbeitsplatzrelevanten Kompetenzen, um sicherzustellen,
dass das Recht auf berufliche Bildung und lebenslanges Lernen in ganz Europa
Wirklichkeit wird. Das Jahr vom 9. Mai 2023 bis zum 8. Mai 2024 wurde zum
„Europäischen Jahr der Kompetenzen“ erklärt und hat zum Ziel, etwas gegen
den Fachkräftemangel zu unternehmen und Menschen mit mehr Umschulungen
und Fortbildungen zu helfen, die für hochwertige Arbeitsplätze erforderlichen
Fähigkeiten zu erwerben.

— Die Empfehlung der Kommission zur wirksamen aktiven Beschäftigungsförderung
nach der COVID-19-Krise enthält einen strategischen Ansatz für einen
schrittweisen Übergang von den Sofortmaßnahmen zur Erhaltung von
Arbeitsplätzen während der Pandemie zu neuen Maßnahmen, die für einen
beschäftigungsintensiven Aufschwung erforderlich sind.

— Der strategische Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
2021-2027 enthält wichtige Herausforderungen und strategische Ziele für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zentrale Maßnahmen und
Instrumente dafür.

— Mit der Europäischen Strategie für Pflege und Betreuung wird das Ziel verfolgt,
für hochwertige, erschwingliche und zugängliche Pflege- und Betreuungsdienste
in der gesamten EU zu sorgen und die Situation sowohl der Betreuungs- und
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Pflegebedürftigen als auch derjenigen, die sich professionell oder informell um sie
kümmern, zu verbessern.

E. Unterstützende Finanzinstrumente der EU
Im Bereich Beschäftigung wird durch eine Reihe von EU-Finanzierungsprogrammen
Unterstützung geleistet.
— Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) (2.3.2 Europäischer Sozialfonds)

ist das wichtigste Instrument der EU für Investitionen in Menschen und
vereint eine Reihe von Fonds und Programmen, insbesondere den ESF, die
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, den Europäischen Hilfsfonds für die
am stärksten benachteiligten Personen und das Programm für Beschäftigung und
soziale Innovation.

— Mit dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung
werden Menschen unterstützt, die infolge von Strukturveränderungen im
Welthandelsgefüge, der Digitalisierung, Automatisierung oder dem Übergang zu
einer CO2-armen Wirtschaft ihren Arbeitsplatz verloren haben.

— Die Aufbau- und Resilienzfazilität, das Kernstück von NextGenerationEU, ist ein
Instrument zur vorübergehenden Unterstützung der von den Mitgliedstaaten von
Februar 2020 bis 31. Dezember 2026 durchgeführten Reformen und Investitionen.
Mit der Fazilität sollen die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie abgeschwächt und die europäischen Volkswirtschaften und
Gesellschaften nachhaltiger und widerstandsfähiger gemacht sowie besser auf
die Herausforderungen und Chancen des ökologischen und digitalen Wandels
vorbereitet werden.

— REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas)
ist eine Aufstockung der Strukturfondsprogramme 2014-2020 und eine
Ergänzung der Kohäsionsmittel für den Zeitraum 2021-2027. Sie verlängert
und erweitert die Maßnahmen zur Krisenbewältigung und Abhilfe im Rahmen
der Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise und der
Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise.

— SURE (europäisches Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage) ermöglichte finanziellen
Beistand für die Mitgliedstaaten während der COVID-19-Krise, um Arbeitsplätze
und Arbeitnehmer durch Kurzarbeitsregelungen oder ähnliche Maßnahmen zu
schützen.

— Der Fonds für einen gerechten Übergang zielt darauf ab, die sozialen und
wirtschaftlichen Kosten des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft
abzufedern, indem Menschen bei der Anpassung an einen sich verändernden
Arbeitsmarkt unterstützt werden. Er bildet die erste Säule des Mechanismus für
einen gerechten Übergang, der Teil des europäischen Grünen Deals ist.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Rolle des Parlaments in diesem Bereich wurde schrittweise weiterentwickelt.
Seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam muss das Parlament zu den
beschäftigungspolitischen Leitlinien angehört werden, bevor der Rat sie festlegt.
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Das Parlament hat die Strategie Europa 2020 entschieden unterstützt. Einige
der Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gehen auf Vorschläge
des Parlaments für konkrete, praktische Maßnahmen zurück, namentlich die
EU-Jugendgarantie und Mindestvorschriften für Praktika. In seiner Entschließung
vom 17. Juli 2014 zu Jugendbeschäftigung forderte das Parlament einen EU-
Rechtsrahmen, mit dem Mindeststandards für die Umsetzung der Jugendgarantie,
eingeführt werden, die sich unter anderem auf die Qualität von Ausbildungsstellen
beziehen und für junge Menschen zwischen 25 und 30 Jahren gelten. In einer
2018 angenommenen Entschließung zum nächsten langfristigen EU-Haushalt forderte
das Parlament eine erhebliche Aufstockung der Mittel für die Umsetzung der
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen. Am 8. Oktober 2020 nahm das Parlament
eine Entschließung an, in der es seine Besorgnis über den freiwilligen Charakter der
Jugendgarantie zum Ausdruck brachte (derzeit eine Empfehlung des Rates) und die
Kommission aufforderte, ein verbindliches Instrument vorzuschlagen. Das Parlament
verurteilte auch unbezahlte Praktika und forderte die Kommission auf, bestehende
europäische Instrumente wie den Qualitätsrahmen für Praktika und den Europäischen
Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung zu überprüfen.
Zudem bestand das Parlament darauf, dass Qualitätskriterien in die Angebote für junge
Menschen aufgenommen werden sollen, einschließlich des Grundsatzes einer fairen
Vergütung für Auszubildende und Praktikanten sowie des Zugangs zu sozialem Schutz,
nachhaltiger Beschäftigung und sozialen Rechten.
Darüber hinaus befürwortete es in seiner Entschließung vom 29. Oktober 2015 den
in der Empfehlung zur Langzeitarbeitslosigkeit verfolgten Ansatz. Das Europäische
Parlament hat mit seiner intensiven Tätigkeit zur Entwicklung von Kompetenzen
Einfluss auf die europäische Kompetenzagenda genommen. Das Parlament betonte
die Bedeutung lebenslangen Lernens sowie der Berufsbildung, einschließlich
Fortbildungen und Umschulungen. Es forderte die Kommission und die Mitgliedstaaten
wiederholt auf, einen Europäischen Raum der beruflichen Bildung zu schaffen. Es
erkannte zudem den Bedarf an hochwertigen Ausbildungsplätzen an und rief die
Kommission zur Überarbeitung und Stärkung der entsprechenden Empfehlung des
Rates aus dem Jahr 2014 sowie zur Umwandlung derselben zu einem wirkungsvolleren
Rechtsinstrument auf.
In seiner Entschließung vom 13. März 2019 zum Europäischen Semester betonte
das Parlament, dass die sozialen Ziele und Verpflichtungen der EU ebenso
wichtig sind wie ihre wirtschaftlichen Ziele. Im Anschluss an den Ausbruch der
COVID-19-Pandemie bemühte sich das Parlament um eine Abmilderung der negativen
Auswirkungen der Krise, vor allem auf den Arbeitsmarkt. In einer am 10. Juli
2020 angenommenen Entschließung über beschäftigungspolitische Leitlinien der
EU forderten die Mitglieder des Parlaments radikale Maßnahmen, insbesondere
eine Überarbeitung der vorgesehenen Leitlinien, um den durch die Pandemie
verursachten Schock abzufedern. Sie betonten zudem, dass der Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit durch die Verbesserung der Jugendgarantie Vorrang
eingeräumt werden muss. Vor dem Hintergrund der Krise in den Bereichen Energie
und Lebenshaltungskosten rief das Parlament die Mitgliedstaaten und die Kommission
auf, sich auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu konzentrieren, das SURE-
Instrument zur Unterstützung von Kurzarbeitsregelungen, des Einkommens von
Arbeitnehmern sowie von Arbeitnehmern, die (neben weiteren Ursachen) aufgrund
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steigender Energiepreise vorübergehend entlassen werden würden, zu stärken sowie
die Auswirkungen asymmetrischer Schocks zu mildern.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Monika Makay
10/2023
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2.3.4. SOZIALE SICHERHEIT IN
ANDEREN EU-MITGLIEDSTAATEN

Die Koordinierung der sozialen Sicherheit fördert die Freizügigkeit in der EU. Im
Jahr 2010 wurde eine grundlegende Reform des einschlägigen Rechts durchgeführt.
Darüber hinaus wurde es durch weitere Rechtsakte ergänzt, durch die der rechtliche
Schutz von mobilen Arbeitnehmern verbessert wurde. Im Jahr 2016 nahm die
Kommission Vorschläge für eine weitere Reform des Systems und seine Anpassung
an die modernen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in der EU
in das Paket zur Arbeitskräftemobilität auf.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 48 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ZIELE

Ein wichtiger Grundsatz, der im Römischen Vertrag verankert ist, ist die Beseitigung der
Hindernisse für die Freizügigkeit von Personen zwischen den Mitgliedstaaten (2.1.5).
Um die grenzüberschreitende Mobilität sicherzustellen, muss durch Maßnahmen zur
sozialen Absicherung dafür gesorgt werden, dass EU-Bürger, die in einem anderen
Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat arbeiten und wohnen, ihre Ansprüche
auf Sozialleistungen nicht teilweise oder vollständig einbüßen.

ERFOLGE

Bereits 1958 erließ der Rat zwei Verordnungen über die soziale Sicherheit von
Wanderarbeitnehmern, an deren Stelle später die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
trat. Im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
gilt diese Verordnung ebenfalls für Staatsangehörige von Island, Liechtenstein und
Norwegen und im Rahmen des Abkommens zwischen der EU und der Schweiz auch
für Staatsangehörige der Schweiz. Nach dem Brexit sind die Rechte von Personen,
die unter das zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geschlossene
Austrittsabkommen fallen, weiterhin geschützt. Für Personen, die nicht unter das
Austrittsabkommen fallen, wird die Koordinierung der sozialen Sicherheit zwischen der
EU und dem Vereinigten Königreich durch das entsprechende Protokoll zum Handels-
und Kooperationsabkommen geregelt.
Im Jahr 2004 wurde die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 durch die Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 (die Koordinierungsverordnung) aufgehoben. Allerdings hat sie im
Hinblick auf bestimmte Rechtsakte der Gemeinschaft und Übereinkünfte, bei denen
die EU nach wie vor Vertragspartei ist, weiterhin Rechtsgültigkeit. Im Jahr 2010
wurde mit dem Erlass des „modernisierten Koordinierungspakets“ – bestehend aus
der Verordnung (EG) Nr. 988/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 – eine
umfassende Reform des Systems durchgeführt.
A. Die vier wichtigsten Grundsätze
Jeder Mitgliedstaat kann sein System der sozialen Sicherheit weiterhin unabhängig
gestalten, d. h. nationale Systeme der sozialen Sicherheit werden nicht durch ein
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einheitliches europäisches System ersetzt. Grundsätzlich muss das Land, in dem der
Arbeitnehmer beschäftigt ist, für die soziale Absicherung sorgen. Wenn der EU-Bürger
in keinem Beschäftigungsverhältnis steht, ist das Land des Wohnsitzes zuständig.
In der Koordinierungsverordnung ist festgelegt, über welches Land ein EU-Bürger
Versicherungsschutz erhält, wenn zwei oder mehr Länder betroffen sind. In der
Verordnung sind vier wesentliche Grundsätze verankert:
1. Der Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 4 und 5)
Dieser beinhaltet, dass Arbeitnehmer und Selbstständige aus anderen Mitgliedstaaten
die gleichen Rechte und Pflichten wie die Staatsangehörigen des Gastlandes haben.
Das Recht auf Gleichbehandlung gilt bedingungslos für alle Arbeitnehmer und
Selbstständigen aus einem anderen Mitgliedstaat, die sich eine gewisse Zeit im
Gastland aufgehalten haben.
2. Der Grundsatz der Zusammenrechnung (Artikel 6)
Dieser Grundsatz gewährleistet, dass frühere Versicherungs-, Beschäftigungs-
oder Aufenthaltszeiten in anderen Ländern bei der Berechnung von Leistungen
berücksichtigt werden. Wenn zum Beispiel in den nationalen Rechtsvorschriften
vorgesehen ist, dass Arbeitnehmer über einen gewissen Zeitraum versichert
oder beschäftigt gewesen sein müssen, bevor sie Anspruch auf bestimmte
Leistungen haben, bedeutet der Zusammenrechnungsgrundsatz, dass der zuständige
Mitgliedstaat die Versicherungs- und Beschäftigungszeiten, die in einem anderen
Mitgliedstaat zurückgelegt wurden, berücksichtigen muss.
3. Der Grundsatz des einzigen anwendbaren Rechts (Artikel 10 und Artikel 11
Absatz 1)
Mit diesem Grundsatz wird verhindert, dass ungebührende Vorteile aus der
Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit gezogen werden. Jeder Begünstigte
unterliegt den Rechtsvorschriften eines einzigen Landes und zahlt Beiträge
ausschließlich in diesem Land.
4. Der Grundsatz der Exportierbarkeit (Artikel 7)
Dieser Grundsatz besagt, dass die Sozialleistungen an einem beliebigen Ort innerhalb
der EU in Anspruch genommen werden können. Gleichzeitig ist es den Mitgliedstaaten
untersagt, die Auszahlung Personen mit Wohnsitz im eigenen Land vorzubehalten.
Dieser Grundsatz findet jedoch nicht auf alle Sozialleistungen Anwendung, da
beispielsweise für Leistungen bei Arbeitslosigkeit besondere Regelungen gelten.
B. Persönlicher Geltungsbereich
Ursprünglich galt die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ausschließlich für Arbeitnehmer,
aber im Jahr 1982 wurde ihr Geltungsbereich auf Selbstständige ausgeweitet.
Außerdem fielen die Familienangehörigen der Arbeitnehmer und Selbstständigen
und die von diesen unterhaltsberechtigten Personen sowie Staatenlose und
Flüchtlinge in ihren Geltungsbereich. Im Jahr 1998 wurden Beamte hinsichtlich
der allgemeinen gesetzlichen Rentenansprüche gleichgestellt; im Jahr 1999 wurde
der Geltungsbereich auf sämtliche Versicherte, insbesondere Studierende und nicht
erwerbstätige Personen, ausgeweitet und im Jahr 2003 auf Drittstaatsangehörige, die
sich rechtmäßig in der EU aufhalten.
Mit dem jüngsten Rechtsakt – der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 – wurde der
Geltungsbereich auf sich rechtmäßig in der EU aufhaltende Drittstaatsangehörige,
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die sich in einer Lage befinden, die nicht ausschließlich einen einzigen Mitgliedstaat
betrifft, und auf ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen, sofern diese sich in der
EU aufhalten, ausgeweitet.
Auch Grenzgänger, die als Arbeitnehmer oder Selbstständige in einem Mitgliedstaat
tätig sind und in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, in den sie täglich, mindestens
jedoch einmal wöchentlich zurückkehren, fallen in den Geltungsbereich. Entsandte
Arbeitnehmer sind ein Sonderfall, weil sie für eine zeitweilige Verwendung entsandt
werden.
Entsandte Arbeitnehmer sind ein Sonderfall, weil sie für eine zeitweilige Verwendung
entsandt werden. Was ihre soziale Absicherung anbelangt, so bleiben sie – für eine
Höchstdauer von 24 Monaten – in ihrem Herkunftsmitgliedstaat versichert (2.1.13). Nur
Sachleistungen der Gesundheitsversorgung können im Wohnmitgliedstaat bezogen
werden.
C. Erfasste Leistungen
In Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 werden die von der Verordnung erfassten
Sozialleistungen aufgeführt:
— Krankheit,

— Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft,

— Leistungen bei Invalidität,

— Altersleistungen,

— Leistungen an Hinterbliebene,

— Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten,

— Sterbegeld,

— Leistungen im Fall der Arbeitslosigkeit,

— Vorruhestandsleistungen,

— Familienzulagen,

— bestimmte beitragsunabhängige Geldleistungen (Artikel 70).

D. Modernisierung des Systems
Seit 1971 wurden die Vorschriften über die Koordinierung der sozialen Sicherheit
mehrfach geändert, um Entwicklungen auf EU-Ebene, Änderungen an den Vorschriften
auf nationaler Ebene und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) Rechnung zu tragen.
1. Europäische Krankenversicherungskarte
Seit 2006 können EU-Bürger, die in ein anderes Land des EWR reisen, die Europäische
Krankenversicherungskarte nutzen, die von den Krankenversicherungsträgern
ihres Heimatlandes ausgestellt wird. Diese Krankenversicherungskarte ermöglicht
bei unvorhergesehenem Bedarf an medizinischer Versorgung während eines
vorübergehenden Aufenthalts aus persönlichen oder beruflichen Gründen in einem
anderen EWR-Land Zugang zu medizinischen Leistungen. Die Betroffenen haben zu
denselben Bedingungen und Kosten Anspruch auf die Leistungen wie die Versicherten

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.13.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 153
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

des jeweiligen Landes. Die Kosten werden durch das Sozialversicherungssystem des
Heimatlandes erstattet.
2. Zusatzrentenansprüche
Neben den gesetzlichen Rentensystemen spielen oftmals Zusatzrenten eine wichtige
Rolle bei der Sicherung des Lebensstandards im Alter. In der Richtlinie 2014/50/
EU über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitnehmern zwischen
den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung von
Zusatzrentenansprüchen geht es um einige Hindernisse für mobile Arbeitnehmer, die
beim Umzug in einen anderen Mitgliedstaat ihre Zusatzrentenansprüche mitnehmen.
3. Aufgabe der Europäischen Arbeitsbehörde
Als die Europäische Arbeitsbehörde (ELA) im Juli 2019 geschaffen wurde, übernahm
sie die operativen Aspekte der Koordinierung der sozialen Sicherheit. Die ELA
vermittelt außerdem über eine eigene Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten.
4. Digitalisierung der Koordinierung der sozialen Sicherheit
Mit dem modernisierten Koordinierungspaket begann ein Prozess der Verlagerung
von einem papierbasierten zu einem elektronischen Informationsaustausch, der zur
Einrichtung des Systems „Elektronischer Austausch von Informationen der sozialen
Sicherheit“ (EESSI) führte. In dem System sind inzwischen Sozialversicherungsträger
in 32 Ländern vernetzt – die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein,
Norwegen, die Schweiz und das Vereinigten Königreich.
Im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2018 findet sich ein Vorschlag
für eine europäische Sozialversicherungsnummer, mit der die grenzüberschreitende
Koordinierung der sozialen Sicherheit erleichtert werden soll. Es wurde jedoch
kein konkreter Vorschlag vorgelegt. Stattdessen kündigte die Kommission im
Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte ein Pilotprojekt an, mit dem
geprüft werden soll, ob ein europäischer Sozialversicherungspass (ESSPASS)
eingeführt werden kann, der durch das einheitliche digitale Zugangstor, den
EESSI und den vorgeschlagenen Rahmen für die europäische digitale Identität
gestützt wird. Am 6. September 2023 legte die Kommission eine Mitteilung zur
Digitalisierung der Koordinierung der sozialen Sicherheit vor. In der Mitteilung
werden die verschiedenen Projekte vorgestellt, die im Bereich der Digitalisierung
entwickelt werden, darunter auch das ESSPASS-Projekt. Beim ESSPASS-Projekt
geht es um die Digitalisierung des Verfahrens der Beantragung und des
Erhalts von Anspruchsbescheinigungen sowie um die Echtzeitüberprüfung, um
Sozialversicherungsträgern, Arbeitsaufsichtsbehörden und Gesundheitsdienstleistern
sowie anderen einschlägigen Stellen in ganz Europa die unmittelbare Überprüfung
dieser Dokumente zu ermöglichen.
5. Laufende Reformen
Nach einer spezifischen Konsultation zur Koordinierung der Leistungen bei
Pflegebedürftigkeit und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Jahr 2013 und einer
allgemeinen Konsultation zur Koordinierung der sozialen Sicherheit in der EU im
Jahr 2015 hat die Kommission im Dezember 2016 im Rahmen ihres Pakets zur
Arbeitskräftemobilität eine Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der
Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 vorgeschlagen.
Mit der Überarbeitung soll für Gerechtigkeit gesorgt werden, indem die
Auszahlung von Leistungen enger an den Mitgliedstaat gebunden wird, der die
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Sozialversicherungsbeiträge erhoben hat. Ferner sollen den nationalen Behörden
bessere Instrumente zur Überprüfung des Sozialversicherungsstatus entsandter
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden, um unlauteren Praktiken und Missbrauch
zu begegnen. Die wichtigsten Änderungen umfassen Folgendes:
— Leistungen bei Arbeitslosigkeit: Es soll gelten, dass eine Beitragszeit von

mindestens drei Monaten zurückgelegt worden sein muss, damit Versicherungs-
oder Beschäftigungszeiten zusammengerechnet werden können, jedoch sollen
Arbeitnehmer künftig Leistungen bei Arbeitslosigkeit sechs Monate anstatt drei
Monate lang exportieren können, wenn sie Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat
suchen.

— Leistungen bei Pflegebedürftigkeit: In dem Vorschlag werden die Leistungen
bei Pflegebedürftigkeit und die Fälle, in denen mobile Bürger diese Leistungen
beantragen können, in einem gesonderten Kapitel abgehandelt.

— Familienleistungen: Es wird vorgeschlagen, Familienleistungen, die als
Einkommensersatz während Kindererziehungszeiten dienen sollen, als
individuelle und persönliche Ansprüche einzustufen, wodurch es einem
nachrangig zuständigen Mitgliedstaat ermöglicht wird, die Leistung vollständig
dem zweiten Elternteil auszuzahlen. Dadurch werden etwaige negative finanzielle
Anreize für Eltern, Urlaub aus familiären Gründen gleichzeitig zu nehmen,
beseitigt.

— Nicht erwerbstätige Bürger: Mit dem Vorschlag sollen die geltenden rechtlichen
Regelungen an die jüngste Rechtsprechung des EuGH zum Zugang zu
Sozialleistungen angepasst werden (2.1.5).

Der Vorschlag war Gegenstand langwieriger interinstitutioneller Verhandlungen, und im
Dezember 2021 gelangten der Rat und das Parlament zu einer vorläufigen Einigung.
Diese Einigung wurde jedoch nicht bestätigt, und der Vorgang liegt nun auf Eis.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat stets großes Interesse an den Problemen von
Wanderarbeitnehmern, Grenzgängern, Selbstständigen sowie Drittstaatsangehörigen,
die in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Aufnahmemitgliedstaat tätig sind, gezeigt.
Es hat mehrfach sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass immer noch
Hindernisse für die vollständige Verwirklichung des Grundsatzes der Freizügigkeit
bestehen, und hat den Rat aufgefordert, Vorschläge zur Einbeziehung der
Vorruhestandsregelungen in den Anwendungsbereich der Koordinierung der sozialen
Sicherheit, zur Ausweitung des Rechts von Arbeitslosen, in einem anderen
Mitgliedstaat Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu beziehen, und zur Ausweitung des
Geltungsbereichs der Vorschriften auf alle versicherten Personen anzunehmen. Die
meisten dieser Forderungen wurden mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
erfüllt oder sind in den jüngsten Vorschlägen der Kommission für eine Überarbeitung
dieser Verordnung enthalten.
In einer Reihe von Entschließungen, nämlich vom 14. Januar 2014 zu sozialem
Schutz für alle, vom 14. September 2016 zu Sozialdumping und vom 4. Juli 2017 zu
Arbeitsbedingungen und prekären Beschäftigungsverhältnissen, macht das Parlament
auf konkrete Schwierigkeiten in diesem Bereich aufmerksam, unter anderem
auf die Lage von Selbstständigen, Arbeitnehmern mit befristeten Verträgen oder
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Teilzeitverträgen, Arbeitnehmern in der digitalen Wirtschaft und Saisonarbeitnehmern.
Ferner hat das Parlament die Kommission aufgefordert, die Rechtsvorschriften zu
überprüfen und die Umsetzung und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
zu überwachen, damit die Rechte der Bürger geachtet werden und für Effizienz im
Hinblick auf die Mobilität der Arbeitskräfte in der EU gesorgt wird.
Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie und den offenkundigen
schwerwiegenden Auswirkungen für Grenzgänger und -pendler, entsandte
Arbeitnehmer und Saisonarbeitskräfte nahm das Parlament am 19. Juni
2020 eine Entschließung zum europäischen Schutz von Grenzgängern und
Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise an. Darin macht
es auf die Schwierigkeiten aufmerksam, vor denen diese Arbeitnehmer stehen:
Sie haben keine Möglichkeit, Zugang zu einem angemessenen Sozialschutz
zu erhalten und Sozialversicherungsansprüche wahrzunehmen – was auf
Schwierigkeiten bei der Koordinierung zwischen den Sozialversicherungsträgern
der Mitgliedstaaten zurückzuführen ist –, sie kommen nicht immer für befristete
Unterstützungsmaßnahmen wie Kurzarbeitsregelungen, angepasste Leistungen bei
Arbeitslosigkeit und Maßnahmen zur Erleichterung der Arbeit von zu Hause aus
in Betracht und sie werden über die rechtliche Lage in Bezug auf die geltenden
Sozialversicherungs- und Steuerregelungen im Unklaren gelassen.
Am 20. Mai 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zu den
Auswirkungen der EU-Vorschriften auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den
freien Dienstleistungsverkehr: Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU als Instrument
zur Abstimmung von Anforderungen und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt.
In der Entschließung wird hervorgehoben, dass der fehlende Zugang zu
Sozialversicherungssystemen häufig auf missbräuchliche Formen atypischer
Beschäftigung zurückzuführen ist. Ferner wird betont, dass die Verfahren im
Hinblick auf die Mobilität der Arbeitnehmer und die Entsendung von Arbeitskräften
vollständig digitalisiert werden müssen, um die Bereitstellung und den Austausch von
Informationen zwischen den nationalen Behörden zu verbessern und eine wirksame
Durchsetzung, Übertragbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Rechte der Arbeitnehmer
zu ermöglichen.
In seiner Entschließung vom 25. November 2021 zur Einführung eines europäischen
Sozialversicherungsausweises zur Verbesserung der digitalen Durchsetzung von
Ansprüchen auf Sozialleistungen und einer fairen Mobilität betonte das Parlament
erneut, dass ein EU-weites digitales Instrument für mobile Arbeitnehmer erforderlich ist,
um es Arbeitnehmern zu erleichtern, ihre Sozialversicherungsbeiträge und -ansprüche
nachzuvollziehen und geltend zu machen, und gleichzeitig die Durchsetzung der EU-
Vorschriften über die Mobilität der Arbeitnehmer und die Koordinierung der sozialen
Sicherheit zu verbessern.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Aoife Kennedy
10/2023
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2.3.5. GESUNDHEITSSCHUTZ UND
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Die Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
ist seit den 1980er-Jahren ein wichtiges Anliegen der EU. Mit der Einführung
von Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene wurden Mindeststandards für den
Schutz von Arbeitnehmern festgelegt, wobei es den Mitgliedstaaten jedoch freisteht,
strengere Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen. Gesundheitsschutz und
Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Bestandteil des Aktionsplans zur
europäischen Säule sozialer Rechte, der 2021 auf dem in Lissabon abgehaltenen
Sozialgipfel angenommen wurde.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 91, 114, 115, 151, 153 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Auf der Grundlage von Artikel 153 AEUV kann die EU Rechtsvorschriften (Richtlinien)
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz annehmen, um die Tätigkeiten
der Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu ergänzen. Zu diesem Zweck wurden
Mindestanforderungen auf EU-Ebene festgelegt. Es steht den Mitgliedstaaten jedoch
frei, auf nationaler Ebene ein höheres Schutzniveau einzuführen. Im Vertrag ist
auch festgelegt, dass die angenommenen Richtlinien keine verwaltungsmäßigen,
finanziellen oder rechtlichen Auflagen enthalten dürfen, die der Gründung und
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

ERGEBNISSE

A. Institutionelle Entwicklungen
Unter der Schirmherrschaft der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) wurden im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz mehrere Forschungsprogramme durchgeführt. Die Notwendigkeit eines
ganzheitlichen Ansatzes in diesem Bereich wurde mit der Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1957 offenkundig. Im Jahr 1974 wurde
der Beratende Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz eingerichtet, dessen Aufgabe darin bestand, die Kommission
zu unterstützen (Beschluss 74/325/EWG des Rates). Für die Vollendung des
europäischen Binnenmarktes waren Mindestanforderungen im Bereich der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz erforderlich. Deshalb wurden eine
Reihe von Richtlinien angenommen, zum Beispiel die Richtlinie 82/605/EWG (ersetzt
durch die Richtlinie 98/24/EG) über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch metallisches Blei, die Richtlinie 83/477/EWG (zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2009/148/EG) über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch
Asbest am Arbeitsplatz und die Richtlinie 86/188/EWG (zuletzt geändert durch die
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Richtlinie 2003/10/EG) über den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
Lärm am Arbeitsplatz.
1. Die Einheitliche Europäische Akte
Mit der Annahme der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr 1987 wurden Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erstmals in den EWG-Vertrag aufgenommen.
In dem diesbezüglichen Artikel werden Mindestanforderungen festgelegt und dem Rat
wird die Möglichkeit eingeräumt, mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz anzunehmen. Die Ziele waren dabei die
Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer und der Sicherheit am
Arbeitsplatz, die Harmonisierung der Arbeitsbedingungen, die Verhinderung von
„Sozialdumping“ mit der fortschreitenden Vollendung des Binnenmarktes und die
Verhinderung von Situationen, in denen Unternehmen ihre Standorte in Gebiete mit
einem geringeren Schutzniveau verlegen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
2. Vertrag von Amsterdam (1997)
Durch die Aufnahme des Titels zur Beschäftigung und des Abkommens
über die Sozialpolitik in den Vertrag von Amsterdam wurde der Stellenwert
der Beschäftigungspolitik erhöht. Erstmals wurden von Parlament und Rat
Richtlinien zur Festlegung von Mindestanforderungen im Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen im
Mitentscheidungsverfahren angenommen.
3. Weiterentwicklung durch den Vertrag von Lissabon (2007)
Der Vertrag von Lissabon enthält eine „Sozialklausel“, nach der die EU bei
ihren Maßnahmen und Strategien soziale Anforderungen berücksichtigen muss.
Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist die Charta der Grundrechte
der Europäischen Union für die EU-Mitgliedstaaten bei der Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften rechtsverbindlich.
4. Europäische Säule sozialer Rechte (2017)
In der vom Rat, der Kommission und vom Parlament im November 2017
unterzeichneten europäischen Säule sozialer Rechte sind 20 Rechte und Grundsätze
festgelegt, darunter das in Artikel 31 der Charta der Grundrechte verankerte Recht
auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit, Sicherheit
und Würde der Arbeitnehmer achten. Gemäß Grundsatz 10 der Säule haben
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht „auf ein hohes Gesundheitsschutz-
und Sicherheitsniveau bei der Arbeit“ und „auf ein Arbeitsumfeld, das ihren
beruflichen Bedürfnissen entspricht und ihnen eine lange Teilnahme am Arbeitsmarkt
ermöglicht“. Zwar ist die Säule selbst nicht rechtsverbindlich, aber sie ist ein Paket von
legislativen und nicht zwingenden Maßnahmen, mit dem die Konvergenz der Lebens-
und Arbeitsbedingungen in der EU gefördert werden soll.
B. Meilensteine: Richtlinien und die Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
1. Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und Einzelrichtlinien
Artikel 137 des Vertrags von Nizza (jetzt Artikel 153 AEUV) bildete die Grundlage
für die Bemühungen der EU um die Verbesserung der Arbeitsumwelt mit dem Ziel
des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer. Der Erlass
der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, in der insbesondere präventive Maßnahmen
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hervorgehoben werden, war ein Meilenstein. Darin waren präventive Maßnahmen, die
Information, Anhörung, ausgewogene Beteiligung und Ausbildung der Arbeitnehmer
und ihrer Vertreter im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft vorgesehen. Die
Rahmenrichtlinie bildet die Grundlage für 25 Einzelrichtlinien zu unterschiedlichen
Bereichen und für die Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates zur Errichtung einer
Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Sie
hatte auch Auswirkungen auf andere Rechtsakte zu Leiharbeitnehmern und auf die in
mehreren Richtlinien festgelegten Arbeitszeitregelungen.
Zu diesen Einzelrichtlinien gehören:
— Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten

(89/654/EWG) und für die Sicherheits- bzw. Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz (92/58/EWG);

— Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung
von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG,
geändert durch Richtlinie 2001/45/EG und Richtlinie 2009/104/EG),
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung
persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/656/
EWG), bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der
Arbeit an Bildschirmgeräten (90/270/EWG) und der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von Lasten (90/269/EWG);

— Sektoren: zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen (92/57/EWG),
Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (92/91/EWG,
92/104/EG) und Fischereifahrzeuge (93/103/EG);

— Gruppen: schwangere Arbeitnehmerinnen (92/85/EWG) und Jugendarbeitsschutz
(94/33/EG);

— Arbeitsstoffe und Einwirkungen: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (2004/37/EG), chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit (98/24/EG, geändert durch Richtlinie 2000/39/
EG und die Richtlinie 2009/161/EU), Asbest bei der Arbeit (2009/148/
EG) und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (2000/54/EG), Schutz vor
den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung (Richtlinie
2013/59/Euratom zur Aufhebung früherer verwandter Richtlinien), Verbesserung
des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch
explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (99/92/EG), Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen – Vibrationen (2002/44/EG), Lärm (2003/10/EG),
elektromagnetische Felder (2004/40/EG, geändert durch die Richtlinie 2013/35/
EU) und künstliche optische Strahlung (2006/25/EG);

— Stoffe: Anpassung mehrerer Richtlinien über die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (Richtlinie 2014/27/EU).

Die Überarbeitung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit ist ein fortlaufender
Prozess, der sich in Zukunft fortsetzen wird. Ein Vorschlag vom Mai 2016, der im
Dezember 2017 angenommen wurde (Richtlinie (EU) 2017/2398), befasste sich mit
einer ersten Gruppe von 13 Stoffen. Ein zweiter Vorschlag vom Januar 2017, mit dem
die Grenzwerte für weitere sieben Stoffe überprüft werden, wurde erst im Januar 2019
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als Richtlinie (EU) 2019/130 verabschiedet, nachdem es dem Parlament gelungen
war, einen Grenzwert für Dieselmotorabgase am Arbeitsplatz in den Geltungsbereich
aufzunehmen. Ein dritter Vorschlag vom April 2018, der sich auf weitere fünf Stoffe
bezieht, die in der Metallurgie, Galvanik, im Bergbau, bei der Rückführung von
Stoffen, in Laboratorien und im Gesundheitswesen verwendet werden, wurde im
Juni 2019 als Richtlinie (EU) 2019/983 verabschiedet. Eine vierte Überarbeitung
der Richtlinie mit neuen oder überarbeiteten Grenzwerten für drei krebserzeugende
Stoffe (Acrylnitril, Nickelverbindungen und Benzol) wurde im März 2022 als Richtlinie
(EU) 2022/431 angenommen. Die Richtlinie ist eine der ersten Maßnahmen, die
im Rahmen des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung erlassen wurde. In der
Zwischenzeit hat die Kommission in diesem Zusammenhang zwei weitere Vorschläge
unterbreitet. Um die Exposition der Arbeitnehmer weiter zu verringern und sie vor der
Gefahr von Krebs zu schützen, legte sie im August 2022 einen Legislativvorschlag
zur Änderung der Richtlinie 2009/148/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz vor. Das Parlament legte am 3. Oktober
2023 seinen Standpunkt zu diesem Vorschlag in erster Lesung fest. Zudem hat die
Kommission im Februar 2023 einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über
krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Stoffe (2004/37/
EG) und der Richtlinie über chemische Arbeitsstoffe (98/24/EG) vorgelegt, um die
Grenzwerte für Blei zu senken und einen Grenzwert für Diisocyanate in die Richtlinie
über chemische Arbeitsstoffe aufzunehmen. Sowohl Blei als auch Diisocyanate
werden bei der Renovierung von Gebäuden sowie bei der Herstellung von Batterien,
Windturbinen und Elektrofahrzeugen verwendet. Die EU strebt an, die Exposition
gegenüber diesen Chemikalien zu begrenzen und so die damit arbeitenden Personen
zu schützen, um den grünen Wandel sicherzustellen.
Vereinbarungen, die im Rahmen des sozialen Dialogs mit den Sozialpartnern
geschlossen werden, sind eine weitere Möglichkeit, Rechtsvorschriften über soziale
Angelegenheiten auf den Weg zu bringen (2.3.7). Im Dezember 2016 verabschiedete
der Rat die Richtlinie (EU) 2017/159, mit der die 2013 geschlossene Vereinbarung der
Sozialpartner zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Fischereisektor umgesetzt
wurde. Eine ähnliche Vereinbarung für die Friseurbranche wurde jedoch nicht in Form
einer Richtlinie verabschiedet.
2. Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA)
Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
eine dreigliedrige Agentur, wurde 1996 gegründet und hat ihren Sitz in Bilbao. Sie
soll den Austausch von Wissen und Informationen unterstützen und somit eine
Kultur der Risikoprävention fördern. Sie hat die Internetplattform für die interaktive
Online-Risikobewertung (OiRA) entwickelt, die KMU-freundliche branchenspezifische
Instrumente der Risikobewertung in allen Sprachen und das elektronische
Instrument für gefährliche Stoffe enthält, das unternehmensspezifische Ratschläge
zu gefährlichen Stoffen und chemischen Produkten sowie zur Anwendung bewährter
Verfahren und Schutzmaßnahmen bietet. Ihre Europäische Beobachtungsstelle
für Risiken überwacht und prognostiziert neue und aufkommende Risiken, um
Präventivmaßnahmen zu ermöglichen. Darüber hinaus führt die Agentur seit
dem Jahr 2000 Sensibilisierungskampagnen zu verschiedenen Gesundheits- und
Sicherheitsthemen durch. Mit der Kampagne 2023-2025 wird angestrebt, das
Bewusstsein für die Auswirkungen neuer Technologien auf die Arbeit und die damit
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verbundenen Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit der Sicherheit
und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu schärfen.
C. Aktionsprogramme der Gemeinschaft und Strategien für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Von 1951 bis 1997 wurden Forschungsprogramme der EGKS im Bereich
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz durchgeführt. Die Europäische
Sozialagenda wurde im Jahr 2000 angenommen und trug zu einer stärker strategisch
ausgerichteten Herangehensweise an das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz auf EU-Ebene bei. Die anschließende Gemeinschaftsstrategie für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für den Zeitraum 2002-2006 ging
von einem globalen Konzept für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz aus. Bei der
Gemeinschaftsstrategie für den Zeitraum 2007-2012 lag das Augenmerk hauptsächlich
auf dem Thema Prävention. Das Ziel war, eine stetige Verringerung der Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten in der EU zu erreichen. Mit dem strategischen Rahmen
der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-2020 sollten drei
große Herausforderungen angegangen werden: eine weitere Verbesserung und
Vereinfachung der bestehenden Regeln, eine verbesserte Prävention arbeitsbedingter
Krankheiten, wobei auch neuen Risiken Rechnung zu tragen ist, und der Umgang
mit einer alternden Erwerbsbevölkerung. Besondere Aufmerksamkeit wurde den
Bedürfnissen von Kleinst- und Kleinunternehmen gewidmet.
Im Rahmen des Aktionsplans zur europäischen Säule sozialer Rechte legte die
Kommission einen neuen strategischen Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz für den Zeitraum 2021-2027 vor. Der Schwerpunkt liegt darauf, den
Wandel in der neuen Arbeitswelt zu antizipieren und zu bewältigen, die Prävention von
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu verbessern und besser auf mögliche künftige
Gesundheitskrisen vorbereitet zu sein.
Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde die Richtlinie für biologische
Arbeitsstoffe (2000/54/EG) mit der Aufnahme von SARS-CoV-2 in die Liste biologischer
Wirkstoffe aktualisiert, um den neuen Risiken am Arbeitsplatz Rechnung zu tragen.
Die Kommission forderte die Arbeitgeber auf, die Risiken zu beurteilen und
Präventiv- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Schädigungen zu minimieren,
vor allem für Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in direkten Kontakt mit dem
Virus geraten. Im November 2022 nahm die Kommission eine Empfehlung an, in
der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, COVID-19 in bestimmten Fällen als
Berufskrankheit anzuerkennen.
Angesichts der zunehmenden Nutzung digitaler Technologien am Arbeitsplatz hat die
Kommission Aspekte des Arbeitsschutzes in die Verordnung (EU) 2023/1230 über
Maschinen (angenommen im Juni 2023) einbezogen. Aspekte des Arbeitsschutzes
werden auch in dem Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung harmonisierter
Vorschriften für künstliche Intelligenz (das Gesetz über künstliche Intelligenz) und
dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der
Plattformarbeit berücksichtigt, im letzteren Fall vor allem mit Blick auf die Vermeidung
von Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit beim algorithmischen Management.
Die Kommission beabsichtigt außerdem, die Arbeitsplatzrichtlinie und die Richtlinie
über Bildschirmgeräte zu überarbeiten.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat wiederholt betont, dass ein höchstmögliches Maß an Sicherheit
und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer vonnöten ist. Es hat Entschließungen
angenommen, in denen es fordert, alle Aspekte, die das physische und psychische
Wohlbefinden der Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar beeinflussen, in den
Rechtsvorschriften der EU zu berücksichtigen. Es unterstützt die Bemühungen der
Kommission um eine bessere Bereitstellung von Informationen für KMU. Es ist der
Auffassung, dass die Arbeit an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen
angepasst werden muss und nicht umgekehrt, und dass die Arbeitsumwelt die
besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger Arbeitnehmer stärker berücksichtigen
sollte.
Das Parlament hat die Kommission nachdrücklich aufgefordert, neue Gefahren zu
untersuchen, die durch die bestehenden Rechtsvorschriften nicht erfasst werden,
z. B. Nanopartikel, Stress, Burn-out-Syndrom sowie Gewalt und Mobbing am
Arbeitsplatz. Insbesondere war es maßgeblich daran beteiligt, dass die Sozialpartner
eine Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe und spitze
Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor unterzeichnet haben, die durch
die Richtlinie 2010/32/EU des Rates umgesetzt wurde. Ferner hat das Parlament
Verbesserungen der bestehenden Rechtsvorschriften zum Schutz von schwangeren
Arbeitnehmerinnen und zum Schutz von Arbeitnehmern gegen Erkrankungen des
Bewegungsapparats gefordert. Zu weiteren zentralen Forderungen zählen zudem der
Erlass einer Richtlinie zur Festlegung von Mindeststandards für die Anerkennung von
Berufskrankheiten und die Ausweitung des Geltungsbereichs der Rahmenrichtlinie
89/391/EWG.
Im September 2018 nahm das Parlament eine Entschließung zu den Möglichkeiten
der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in hochwertige Beschäftigung nach
einer Verletzung oder Erkrankung an, die auf drei Säulen fußt: Prävention und
Frühintervention, Rückkehr an den Arbeitsplatz und Änderung der Einstellungen
gegenüber der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern. Im Oktober 2021 nahm das
Parlament eine Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zum Schutz
der Arbeitnehmer vor Asbest an. Darin wurde vorgeschlagen, eine umfassende
europäische Strategie zur vollständigen Beseitigung von Asbest in der EU vorzulegen,
um Asbest ein für alle Mal sicher aus der baulichen Umwelt zu entfernen und somit die
Arbeitnehmer und die Bürger besser zu schützen. Es schlug auch eine Aktualisierung
der Richtlinie 2009/148/EG über Asbest vor. Die Kommission hat inzwischen einen
Legislativvorschlag vorgelegt, und das Parlament hat seinen Standpunkt zu diesem
Vorschlag in erster Lesung festgelegt und einer mit dem Rat im Trilog erzielten Einigung
zugestimmt.
Abgesehen von der Änderung vorgeschlagener Rechtsvorschriften und der
Überwachung und Unterstützung der sonstigen Arbeit der Kommission im
Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit geht das Parlament das Thema auch
zukunftsorientiert an und untersucht neue Risiken. Am 10. März 2022 nahm
das Parlament eine Entschließung zu einem neuen strategischen Rahmen der
EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für die Zeit nach 2020
an. In der Entschließung stellt es eine Reihe von Forderungen, darunter
ehrgeizigere Maßnahmen gegen arbeitsbedingte Krebserkrankungen, eine weiter
gefasste und umfassendere Richtlinie zu Erkrankungen des Bewegungsapparats
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und rheumatischen Erkrankungen sowie eine durchgängige Berücksichtigung der
geschlechtsspezifischen Dimension bei allen Maßnahmen im Bereich Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz. Ferner fordert es, dass das Recht auf Nichterreichbarkeit
in den strategischen Rahmen aufgenommen und eine Richtlinie zur Prävention
psychosozialer Risiken vorgeschlagen wird. Am 5. Juli 2022 nahm das Parlament
eine Entschließung zu der psychischen Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt an, in
der die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitsorganisation und die
psychische Gesundheit der Arbeitnehmer anerkannt wurden. In der Entschließung
fordert das Parlament die Kommission auf, Legislativinitiativen zum Umgang mit
psychosozialen Risiken und zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz vorzuschlagen und
eine EU-Strategie für psychische Gesundheit und eine europäische Strategie für Pflege
und Betreuung vorzulegen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Aoife Kennedy
10/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022IP0279
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/empl/home/highlights


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 163
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2.3.6. RECHT DER ARBEITNEHMER AUF
UNTERRICHTUNG, ANHÖRUNG UND BETEILIGUNG

Die Europäische Union ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung durch den Erlass
von Mindestvorschriften in Form von Richtlinien oder durch Maßnahmen zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Die Rechte der
Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung auf Unternehmensebene werden
durch verschiedene EU-Richtlinien geschützt, in denen Vorschriften sowohl für die
einzelstaatliche Ebene als auch für die länderübergreifende Ebene festgelegt sind.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 5, 114, 115, 151 und 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Die EU unterstützt und ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Arbeitnehmerbeteiligung, damit die Kernziele der europäischen Sozialpolitik erreicht
werden können, die in Artikel 151 AEUV verankert sind und die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen angemessenen sozialen Schutz, ein dauerhaft
hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzung umfassen.

ERFOLGE

A. Hintergrund
Das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung ist seit der
Annahme des ersten sozialpolitischen Aktionsprogramms im Jahr 1974 ein zentrales
Thema in der europäischen Debatte. In der (in Artikel 151 AEUV beibehaltenen)
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 wird
betont, dass es wünschenswert ist, die Mitwirkung der Arbeitnehmer zu fördern.
Dennoch stößt die Kommission mit ihren Vorschlägen auf diesem Gebiet häufig
auf Widerstand. Es gab keine geeignete Rechtsgrundlage für Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft, bis das Abkommen über die Sozialpolitik im Jahr 1997 in den Vertrag
von Amsterdam aufgenommen wurde. Im Jahr 2009 wurde die Charta der Grundrechte
der Europäischen Union in Artikel 6 Absatz 1 EUV aufgenommen. In Artikel 27 der
Charta wird das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung anerkannt.
Was die Beteiligung der Arbeitnehmer betrifft, so wird dem Parlament und dem Rat
durch Artikel 153 AEUV die Befugnis zuerkannt, Folgendes zu verabschieden:
— Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten,

— Richtlinien zur Festlegung von Mindestvorschriften, die schrittweise anzuwenden
sind.

Dabei findet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit Vorab-Anhörung des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der
Regionen Anwendung.
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B. Geltende Rechtsvorschriften
Eine erste Gruppe von Richtlinien befasst sich mit dem Recht der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung über die für den Arbeitsvertrag oder das Arbeitsverhältnis geltenden
Bedingungen sowie dem Recht auf Unterrichtung und Anhörung zu Entlassungen oder
Übergängen:
— Nach der Richtlinie 75/129/EWG des Rates über Massenentlassungen in

der durch die Richtlinien 92/56/EWG und 98/59/EG des Rates geänderten
Fassung muss der Arbeitgeber bei Massenentlassungen Verhandlungen mit den
Arbeitnehmern aufnehmen.

— Gemäß der Richtlinie 2001/23/EG des Rates über die Wahrung von Ansprüchen
der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen müssen Arbeitnehmer über
die Gründe für einen Übergang und seine Folgen unterrichtet werden.

— Mit der Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft
werden verfahrensrechtliche Mindeststandards festgesetzt.

— Mit der Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und vorhersehbare
Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union werden für alle Arbeitnehmer in
allen Arbeitsformen – einschließlich der atypischen und neuen Arbeitsformen wie
Plattformarbeit – neue Rechte geschaffen (z. B. die Vorankündigung hinsichtlich
der Arbeitszeiten).

Die Kommission hat im Jahr 2013 eine Eignungsprüfung durchgeführt, bei der sie
zu dem Schluss gelangte, dass die Richtlinien im Großen und Ganzen ihren Zweck
erfüllen und dass ihr Nutzen die Kosten aufwiegt, dass aber nach wie vor einige
Lücken vorhanden sind – insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Anwendung auf
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, auf Seeleute und auf KMU. Im Jahr 2015 wurde
eine Neufassung der Richtlinien über die Unterrichtung und Anhörung ins Auge gefasst,
wofür die Kommission auch eine öffentliche Konsultation einleitete. Seitdem hat es
jedoch keine Folgemaßnahmen gegeben.
Im Januar 2018 wurde eine Richtlinie des Rates zur Durchführung einer Vereinbarung
zwischen den Sozialpartnern im Seeverkehr angenommen, durch die dem Ausschluss
von Seeleuten von den Richtlinien über die Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer ein Ende gesetzt wurde.
Was die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes betrifft, ist festzuhalten, dass keine
der Richtlinien über das Recht von Arbeitnehmern auf Unterrichtung und Anhörung für
den öffentlichen Dienst gilt (siehe Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssachen
C-583/10, Nolan, und C-108/10, Scattolon). Im Dezember 2015 unterzeichnete der
Ausschuss für den sektoralen sozialen Dialog im Bereich der Zentralbehörden
eine Sektorvereinbarung über gemeinsame Mindeststandards für die Rechte der
Mitarbeitenden von Zentralbehörden auf Unterrichtung und Anhörung und forderte,
dass sie durch eine Richtlinie des Rates umgesetzt wird. Allerdings teilte die
Kommission den Sozialpartnern am 5. März 2018 mit, dass sie diese Vereinbarung
dem Rat nicht zur Umsetzung vorlegen würde. Nach einer Klage des Europäischen
Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD) entschied der Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) am 24. Oktober 2019, dass die Kommission durch
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das Initiativrecht befugt ist, zu entscheiden, ob die Vereinbarungen der Sozialpartner
in allen EU-Mitgliedstaaten rechtsverbindlich gelten sollten oder nicht.
Eine zweite Gruppe von Richtlinien hat die Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung
und Anhörung in Situationen mit einer grenzüberschreitenden Komponente zum Inhalt:
— Hier ist zunächst die Richtlinie 94/45/EG des Rates in der durch die

Richtlinie 2009/38/EG über die Einsetzung Europäischer Betriebsräte geänderten
Fassung zu nennen. In den Europäischen Betriebsräten sitzen die zentrale
Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter aus ganz Europa an einem
Tisch, um über Fragen wie die Leistung des Unternehmens, seine Aussichten
und seine Beschäftigungs-, Umstrukturierungs- und Personalpolitik zu diskutieren.
Die diese Europäischen Betriebsräte betreffenden Rechtsvorschriften gelten für
multinationale Unternehmen, die mindestens 1 000 Arbeitnehmer innerhalb der
EU bzw. des EWR und mindestens 150 Arbeitnehmer in zwei oder mehr
weiteren Mitgliedstaaten beschäftigen. Daten zu den Europäischen Betriebsräten
können in einer eigenen Datenbank abgerufen werden, die vom Europäischen
Gewerkschaftsinstitut (ETUI) verwaltet wird.

— Außerdem gibt es die Richtlinie 2004/25/EG betreffend Übernahmeangebote,
nach der die Arbeitnehmer der betroffenen Gesellschaften oder ihre Vertreter die
Möglichkeit erhalten sollten, sich zu den voraussichtlichen Auswirkungen eines
solchen Angebots auf die Beschäftigung zu äußern. Daneben gelten die üblichen
Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer.

— Die Richtlinie (EU) 2017/1132 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts
wurde durch die Richtlinie (EU) 2019/2121 in Bezug auf grenzüberschreitende
Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen geändert. Durch die
geänderte Richtlinie wurde die Position der Arbeitnehmer und deren
Vertreter im Hinblick auf die Rechte auf Unterrichtung, Anhörung und
Mitbestimmung im Vorfeld einer grenzüberschreitenden Umwandlung gestärkt.
Demnach ist die Unternehmensleitung verpflichtet, sich zu den Auswirkungen
der geplanten Umwandlung zu äußern und die Gewerkschaften und
Arbeitnehmerorganisationen anzuhören.

Im Jahr 2018 veröffentlichte die Kommission eine REFIT-Bewertung der Richtlinie
über den Europäischen Betriebsrat und kam zu dem Schluss, dass zwar bei der
Unterrichtung von Arbeitnehmern Verbesserungen im Hinblick auf Qualität und Umfang
erzielt wurden, dass die Richtlinie jedoch nicht dazu geführt hat, dass die Anzahl neuer
Europäischer Betriebsräte steigt. Im April 2023 nahm die Kommission Konsultationen
mit den europäischen Sozialpartnern auf, um eine Überarbeitung der Richtlinie über
den Europäischen Betriebsrat in Angriff zu nehmen.
Bei einer dritten Gruppe von Richtlinien geht es um die Festlegung von Vorschriften
für Situationen mit einer grenzüberschreitenden Komponente, bei der partielle
Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden:
— In der Richtlinie 2001/86/EG des Rates zur Ergänzung des Statuts der

Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer werden
Vorschriften für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei Entscheidungen über die
strategische Entwicklung des Unternehmens festgelegt.

— Mit der Richtlinie 2003/72/EG des Rates zur Ergänzung des Statuts der
Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer
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wird sichergestellt, dass die Arbeitnehmervertreter Einfluss auf die Führung
Europäischer Genossenschaften ausüben können.

— Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/2121 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132
in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und
Spaltungen sind im Hinblick auf die Arbeitnehmermitbestimmung die Vorschriften
des Bestimmungsstaats anzuwenden, d. h. die aus der grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft unterliegt den gegebenenfalls
geltenden Vorschriften über die Arbeitnehmermitbestimmung in dem Mitgliedstaat,
in dem sie ihren eingetragenen Sitz hat.

Die vierte Gruppe besteht aus: zwei sektorübergreifenden Übereinkünften zwischen
den Sozialpartnern (umgesetzt durch die Richtlinie 97/81/EG des Rates über
Teilzeitarbeit und die Richtlinie 1999/70/EG des Rates über befristete Arbeitsverträge),
der Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit, der Rahmenvereinbarung über
Digitalisierung (2020) und mehreren Richtlinien zu den Bereichen Gesundheit
und Sicherheit, die alle implizite Bestimmungen zur Unterrichtung und Anhörung
umfassen. In dem Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit ist vorgesehen, dass Plattformbeschäftigte
das Recht erhalten, über das algorithmische Management informiert und angehört
zu werden. Darüber hinaus beinhaltet dieser Vorschlag eine Verpflichtung für
digitale Arbeitsplattformen, den Akteuren, die über diese digitale Plattformen Arbeiten
ausführen, zu ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten und untereinander sowie
mit ihren Interessenvertretern zu kommunizieren.
C. Weitere Initiativen
Unternehmen und Arbeitnehmervertreter können zudem länderübergreifende
Betriebsvereinbarungen schließen, die eine Form des sozialen
Dialogs in multinationalen Unternehmen darstellen. Länderübergreifende
Betriebsvereinbarungen gibt es in unterschiedlichen Formen und werden
von Vertretern eines Unternehmens einerseits und Arbeitnehmerorganisationen
andererseits für die Anwendung in mehr als einem Mitgliedstaat gemeinsam
ausgearbeitet. Diese Vorgehensweise kann jedoch juristische und politische Fragen
aufwerfen, was die Beziehungen zwischen den einzelnen vertikalen Ebenen des
sozialen Dialogs (internationale, europäische und einzelstaatliche Ebene) und die
horizontalen Anwendungsbereiche (branchenübergreifend, branchenspezifisch und
unternehmensspezifisch) betrifft. Des Weiteren kann es zu Widersprüchen zwischen
den länderübergreifenden Betriebsvereinbarungen und den einzelstaatlichen Normen
und Referenzen kommen, und es gibt nur wenige Streitbeilegungsmechanismen.
Die Kommission unterhält eine Datenbank zu länderübergreifenden (transnationalen)
Betriebsvereinbarungen.
Am 25. Januar 2023 hat die Kommission eine Mitteilung und einen Vorschlag für eine
Empfehlung des Rates zur Stärkung des sozialen Dialogs in der Europäischen Union
vorgelegt. In der Empfehlung wird darauf hingewiesen, wie wichtig der „Zugang zu
einschlägigen Informationen [ist], um sich am sozialen Dialog zu beteiligen“, und dass
dieser Zugang einer der begünstigenden Faktoren für das Funktionieren des sozialen
Dialogs ist.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat eine Reihe von Entschließungen angenommen, in denen gefordert
wird, dass den Arbeitnehmern ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungen des
jeweiligen Unternehmens zuerkannt wird und dieses Recht sowohl in nationalen
als auch in transnationalen Unternehmen unabhängig von deren Rechtsstellung gilt.
Bereits im Jahr 2009 forderte das Parlament in seiner Entschließung vom 19. Februar
zur Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG, den Anwendungsbereich der Richtlinien
über die Unterrichtung und Anhörung auf die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
auszuweiten.
In seiner Entschließung vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen
Europa für gerechte Übergänge forderte das Parlament die Kommission auf,
eine neue Rahmenrichtlinie über die Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung
der Arbeitnehmer einzuführen, die sich an europäische Gesellschaftsformen,
einschließlich Unterauftragsketten und Franchiseunternehmen, richtet. Es forderte
außerdem eine Überarbeitung der Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat.
In seiner Entschließung vom 17. Dezember 2020 zu der nachhaltigen
Unternehmensführung betonte das Parlament, dass Beschäftigte stärker in die
Entscheidungsprozesse von Unternehmen eingebunden werden müssen, damit
langfristige Ziele und Auswirkungen besser berücksichtigt werden. Es forderte
die Kommission auf, eine Überarbeitung der Richtlinie über den Europäischen
Betriebsrat in Erwägung zu ziehen und einen neuen Rahmen für die Unterrichtung,
Anhörung und Einbeziehung der Arbeitnehmer in europäischen Unternehmen zu
schaffen. In einer weiteren Entschließung vom 10. März 2021 zur Sorgfaltspflicht
und Rechenschaftspflicht von Unternehmen forderte das Parlament, dass die
Richtlinien über die Unterrichtung und Anhörung genutzt werden, um die Rechte der
Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter auf Beteiligung an der Ausarbeitung und
Umsetzung von Strategien zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in ihren Unternehmen
sicherzustellen.
In seiner Entschließung vom 16. Dezember 2021 zu Demokratie am Arbeitsplatz:
europäischer Rahmen für die Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern und
Überarbeitung der Richtlinie über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats hob
das Parlament die Bedeutung der Arbeitnehmerbeteiligung hervor und betonte, dass
die Arbeitnehmervertreter Zugang zu angemessenen Informationen erhalten müssen,
bevor Managemententscheidungen getroffen werden, damit sie die Auswirkungen
dieser Entscheidungen beurteilen können. Außerdem forderte das Parlament die
Einführung einer neuen Rahmenrichtlinie zur Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung
der Arbeitnehmer für verschiedene Arten von europäischen Gesellschaften.
In seiner Entschließung vom 2. Februar 2023 zur Überarbeitung der Richtlinie über
die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats wiederholte das Parlament seine
Forderung nach einer Überarbeitung der Richtlinie. Im Rahmen der Überarbeitung
sollten die Ziele, Begriffsbestimmungen und Verfahren präzisiert und das Recht
der Arbeitnehmervertreter auf Unterrichtung und Anhörung, insbesondere während
Umstrukturierungsprozessen, gestärkt werden.
Als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission und ihren Vorschlag für eine
Empfehlung des Rates zur Stärkung des sozialen Dialogs in der Europäischen Union
nahm das Parlament seine Entschließung vom 1. Juni 2023 zur Stärkung des sozialen
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Dialogs an, in der es die Kommission aufforderte, alle Arbeitsreformen, insbesondere
diejenigen im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen sowie der Unterrichtung
und Anhörung von Arbeitnehmern, in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen
der Mitgliedstaaten zu analysieren. Ferner wurde die Kommission aufgefordert, in
diesem Bereich mit den nationalen Behörden zusammenzuarbeiten, um sie bei
der Behebung möglicher Mängel zu unterstützen. Mit der Entschließung wurde die
Kommission zudem aufgefordert, im Rahmen ihrer anstehenden Evaluierung der
Richtlinie (EU) 2019/2121 das Bestehen bewährter Verfahren sowie Untersuchungen
und Auswertungen zu den positiven sozioökonomischen Auswirkungen und Folgen
der Arbeitnehmervertretung in den Gesellschaftsorganen zu berücksichtigen. Darüber
hinaus werden in der Entschließung die Kommission und die Mitgliedstaaten
aufgefordert, dringend und entschlossen zu handeln, um sicherzustellen, dass die
unionsweit tätigen Unternehmen die Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung,
Anhörung und Mitwirkung respektieren. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung
von Arbeitsplätzen wurde in der Entschließung auf die Bedeutung einer rechtzeitigen
und aussagekräftigen Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmervertretern,
einschließlich Gewerkschaften, hingewiesen.
Weitere Informationen zu diesem Thema stehen auf der Website des Ausschusses für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten zur Verfügung.

Aoife Kennedy
10/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0218_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/empl/home/highlights


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 169
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2.3.7. DER SOZIALE DIALOG

Der soziale Dialog ist ein Grundbestandteil des europäischen Sozialmodells. In
seinem Rahmen erhalten die Sozialpartner (Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter)
die Möglichkeit, unter anderem durch Vereinbarungen aktiv an der Gestaltung der
europäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik mitzuwirken.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 151 bis 156 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Gemäß Artikel 151 AEUV gilt die Förderung des Dialogs zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern als gemeinsames Ziel der EU und der Mitgliedstaaten. Mit dem
sozialen Dialog wird angestrebt, das europäische Regieren durch die Einbeziehung
der Sozialpartner in die Beschlussfassung und die Umsetzung zu verbessern.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Entwicklung des (zweigliedrigen) sozialen Dialogs auf EU-Ebene
Nach dem Römischen Vertrag von 1957 gehört es zu den Aufgaben der
Kommission, im Hinblick auf das Koalitionsrecht und die Kollektivverhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten zu fördern. Allerdings dauerte es viele Jahre, bis diese Bestimmung
umgesetzt wurde.
Mit dem sozialen Dialog von Val Duchesse, der im Jahr 1985 auf Initiative
von Kommissionspräsident Jacques Delors eingeleitet wurde, wurde darauf
abgezielt, die Sozialpartner, die vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB),
der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE) und dem
Europäischen Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP) vertreten wurden, am
Binnenmarktprozess zu beteiligen. Als Ergebnis dieses Verfahrens wurden mehrere
gemeinsame Erklärungen zu Beschäftigung, allgemeiner und beruflicher Bildung sowie
anderen sozialen Themen abgegeben.
Im Jahr 1986 wurde mit der Einheitlichen Europäischen Akte (Artikel 118b) eine
Rechtsgrundlage für die Entwicklung des sozialen Dialogs auf EU-Ebene geschaffen.
Von da an nahm der europäische soziale Dialog zunächst mit der Einrichtung eines
Lenkungsausschusses erste Gestalt an. Dieses Gremium wurde 1992 schließlich
zum Ausschuss für den sozialen Dialog (ASD), dem wichtigsten Forum für den
zweigliedrigen sozialen Dialog auf europäischer Ebene. Der ASD tritt drei- bis viermal
jährlich zusammen.
Im Jahr 1991 nahmen UNICE (jetzt BusinessEurope), EGB und CEEP (jetzt SGI
Europe) eine gemeinsame Vereinbarung an, in der die obligatorische Anhörung der
Sozialpartner im Hinblick auf europäische Rechtsvorschriften im sozialen Bereich
sowie die Möglichkeit von Verhandlungen über Rahmenvereinbarungen zwischen den
Sozialpartnern auf europäischer Ebene gefordert wurden. Diese Forderung wurde in
das Abkommen über die Sozialpolitik aufgenommen, das mit dem Protokoll über die
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Sozialpolitik dem Vertrag von Maastricht beigefügt wurde, wodurch den Sozialpartnern
eine rechtmäßig anerkannte Rolle im europäischen Gesetzgebungsprozess zuerkannt
wurde. Auf nationaler Ebene erhielten die Sozialpartner die Möglichkeit, im Wege von
Tarifverträgen Richtlinien umzusetzen.
Im Vertrag von Amsterdam (1997) wurde das Abkommen über die Sozialpolitik
übernommen, wodurch schließlich ein einheitlicher Rahmen für den sozialen Dialog
in der EU geschaffen wurde. Zu den branchenübergreifenden Ergebnissen dieses
Verfahrens gehörten die Rahmenvereinbarungen über Elternzeit (1995), Teilzeitarbeit
(1997) und befristete Arbeitsverträge (1999), die alle durch Richtlinien des Rates
umgesetzt wurden.
Im Vertrag von Lissabon (2009) wurde die Rolle der Sozialpartner noch stärker
hervorgehoben (Artikel 152 AEUV), wobei betont wurde, dass bei der Förderung des
Dialogs deren Autonomie und Unterschiedlichkeit berücksichtigt werden müssen.
Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 geriet der soziale Dialog
jedoch zunehmend unter Druck und wurde gleichzeitig durch Dezentralisierung,
abnehmende Tarifbindung und staatliche Eingriffe in die Lohnpolitik geschwächt. Unter
Jean-Claude Juncker ergriff die Kommission Maßnahmen, um diesem Niedergang
entgegenzuwirken, darunter die Ankündigung eines „Neubeginns für den sozialen
Dialog“ auf einer hochrangigen Konferenz im März 2015 und eine vierseitige
Vereinbarung, die im Juni 2016 von den Sozialpartnern, der Kommission und dem
Vorsitz im Rat der Europäischen Union unterzeichnet wurde. In dieser Vereinbarung
wird die grundlegende Rolle des europäischen sozialen Dialogs im politischen
Entscheidungsprozess der EU, auch im Rahmen des Europäischen Semesters,
bekräftigt.
Auch im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte von 2017 wird die
Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht auf Kollektivmaßnahmen geachtet und
zudem festgestellt, dass sie das Recht haben, unter anderem durch Tarifverträge in
die Gestaltung und Umsetzung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen
einbezogen zu werden. Die Kommission unter der Leitung von Präsidentin Ursula von
der Leyen hat dieses Engagement für den sozialen Dialog mehrfach bekräftigt, etwa
in den Mitteilungen zum europäischen Grünen Deal und zu einem starken sozialen
Europa für einen gerechten Übergang, in der Jährlichen Strategie für nachhaltiges
Wachstum und in den länderspezifischen Empfehlungen sowie in den Zielen der
Aufbau- und Resilienzfazilität. Im Mai 2021 wurde in der (von der Kommission, dem
Parlament und den europäischen Sozialpartnern unterzeichneten) Erklärung von Porto
für soziales Engagement und in der Erklärung des Europäischen Rates von Porto die
zentrale Rolle des sozialen Dialogs hervorgehoben. Die Kommission veröffentlichte
im Februar 2021 einen Bericht (den Nahles-Bericht) über die Stärkung des sozialen
Dialogs, der bei der Ausarbeitung des im März 2021 vorgelegten Aktionsplans
zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte Berücksichtigung fand. Im
Einklang mit dem Aktionsplan legte die Kommission Leitlinien für Solo-Selbständige
vor, um sicherzustellen, dass das Wettbewerbsrecht kein Hemmnis für Tarifverträge
zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen darstellt. Zudem schlug die Kommission
eine Empfehlung des Rates vor, in der dargelegt wird, wie die EU-Staaten den sozialen
Dialog und Kollektivverhandlungen auf nationaler Ebene weiter stärken können, und
gab eine Mitteilung zur Stärkung und Förderung des sozialen Dialogs auf EU-Ebene
heraus.
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Durch die Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union wird
der Einsatz von Tarifverhandlungen bei der Lohnfestsetzung gestärkt. Gleichzeitig
werden Mitgliedstaaten mit einer Tarifbindung von unter 80% verpflichtet, einen
Aktionsplan zur Förderung von Tarifverhandlungen aufzustellen.
B. Erfolge des sozialen Dialogs auf EU-Ebene
Gemäß Artikel 154 AEUV muss die Kommission die Sozialpartner anhören, bevor
sie Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik ergreift. Die Sozialpartner können dann
beschließen, stattdessen unter sich eine Vereinbarung auszuhandeln. Dafür haben sie
neun Monate Zeit und können anschließend
1. eine Vereinbarung schließen und gemeinsam die Kommission ersuchen, einen

Durchführungsbeschluss des Rates vorzuschlagen, oder

2. eine Vereinbarung schließen, die sie selbst entsprechend ihren jeweiligen
Verfahren und Gepflogenheiten und denen der Mitgliedstaaten umsetzen
(„freiwillige Vereinbarungen“ oder später „autonome Vereinbarungen“), oder

3. zu dem Ergebnis gelangen, dass sie keine Einigung erzielen können. In diesem
Fall nimmt die Kommission ihre Arbeit an dem betreffenden Vorschlag wieder auf.

Nach Artikel 153 AEUV haben die Mitgliedstaaten außerdem die Möglichkeit,
den Sozialpartnern die Umsetzung eines Beschlusses des Rates über einen auf
europäischer Ebene unterzeichneten Tarifvertrag zu übertragen.
Zudem wurde im Zuge des Beschlusses 98/500/EG der Kommission ab 1998 auch der
sektorale soziale Dialog stark weiterentwickelt. In den wichtigsten Wirtschaftsbereichen
wurden mehrere Ausschüsse geschaffen, die mit ihrer Tätigkeit wertvolle Ergebnisse
liefern konnten. Die drei europäischen Vereinbarungen über die Regelung der
Arbeitszeit von Seeleuten (1998), über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende
Personal der Zivilluftfahrt (2000) und über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen
des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr im
Eisenbahnsektor (2005) wurden durch Beschlüsse des Rates abgeschlossen
und umgesetzt. Die im April 2006 unterzeichnete Vereinbarung über den
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung
von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltenden Produkten war die erste
branchenübergreifende Vereinbarung. Weitere branchenspezifische Vereinbarungen
folgten und wurden durch Richtlinien des Rates umgesetzt: eine Vereinbarung über
die Regelung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt
(Richtlinie 2014/112/EU des Rates), eine Vereinbarung zur Vermeidung von
Verletzungen von Arbeitnehmern im Gesundheitssektor durch scharfe/spitze
medizinische Instrumente (Richtlinie 2010/32/EU des Rates), eine Vereinbarung über
die Arbeit im Fischereisektor (Richtlinie 2017/159 des Rates) und eine Vereinbarung
zwischen den Sozialpartnern im Seeverkehr (Richtlinie (EU) 2018/131 des Rates).
Bei anderen Vereinbarungen hat die Kommission jedoch beschlossen, keinen
Beschluss des Rates vorzuschlagen.
Im April 2012 schlossen die Sozialpartner im Friseurgewerbe eine Vereinbarung
über Gesundheits- und Sicherheitsleitlinien für Friseure ab und ersuchten um einen
Durchführungsbeschluss des Rates. Einige Mitgliedstaaten lehnten dies jedoch
ab. Im Juni 2016 unterzeichneten die Sozialpartner im Friseurgewerbe eine neue
europäische Rahmenvereinbarung über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
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und ersuchten erneut um die Umsetzung durch einen Beschluss des Rates. Die
Kommission beschloss, eine angemessene Folgenabschätzung durchzuführen, bevor
sie einen Beschluss des Rates vorschlägt. In einem offenen Brief an den Präsidenten
der Kommission, Jean-Claude Juncker, erhoben die Sozialpartner Einwände dagegen,
das Folgenabschätzungsverfahren als Rechtfertigung dafür heranzuziehen, dem
Rat die Vereinbarung nicht vorzulegen. Anfang 2018 teilte die Kommission den
Sozialpartnern mit, dass sie keinen Beschluss des Rates vorschlagen werde.
Stattdessen schlug sie vor, die autonome Umsetzung der Vereinbarung durch einen
Aktionsplan zu unterstützen. Die Sozialpartner stimmten zu, und im Dezember 2019
einigten sich die Sozialpartner im Friseurgewerbe und die Kommission auf eine Reihe
von Maßnahmen zur Unterstützung der autonomen Umsetzung der Vereinbarung.
Am 5. März 2018 teilte die Kommission den Sozialpartnern auf der Ebene der
Zentralregierungen mit, sie werde deren Vereinbarung von 2015 über Rechte auf
Unterrichtung und Anhörung dem Rat nicht als Vorschlag für die Umsetzung in
Form einer Richtlinie unterbreiten (2.3.6). Nach einer Klage des Europäischen
Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD) entschied der Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) am 24. Oktober 2019, dass die Kommission durch
das Initiativrecht befugt ist, zu entscheiden, ob die Vereinbarungen der Sozialpartner
in allen EU-Mitgliedstaaten rechtsverbindlich gelten sollten oder nicht. Der EGÖD legte
Berufung ein, die jedoch im September 2021 abgewiesen wurde.
Die Vereinbarung über Telearbeit (2002) war die erste Vereinbarung, die im Einklang
mit der zuvor genannten zweiten Option als autonome Vereinbarung umgesetzt wurde.
Auf diese folgten weitere autonome Vereinbarungen über arbeitsbedingten Stress
und über eine europäische Fahrerlaubnis für Zugführer in grenzüberschreitenden
interoperablen Verkehrsdiensten (beide 2004), über Belästigung und Gewalt am
Arbeitsplatz (2007), über integrative Arbeitsmärkte (2010), über aktives Altern und
einen generationenübergreifenden Ansatz (2017) und über Digitalisierung (2020).
Entsprechend der dritten Option konnten die Sozialpartner in einigen Fällen keine
Einigung erzielen. Die Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung zur Leiharbeit
zum Beispiel scheiterten im Mai 2001. Daher schlug die Kommission im März 2002
eine Richtlinie vor, die auf dem zwischen den Sozialpartnern erreichten Konsens
beruhte, woraufhin im Jahr 2008 die Richtlinie über Leiharbeit (Richtlinie 2008/104/EG)
angenommen wurde. In ähnlicher Weise erfolgte 2004 der Vorschlag der Kommission
über eine Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG), nachdem
die Sozialpartner die Aufnahme von Verhandlungen abgelehnt hatten. Diesbezüglich
konnte zwischen dem Parlament, der Kommission und dem Rat im Jahr 2009
keine Einigung erzielt werden, und auch der Verhandlungsprozess der europäischen
Sozialpartner wurde nach einem Jahr im Dezember 2012 abgebrochen, weil es
erhebliche Differenzen darüber gab, wie Bereitschaftsdienst einzustufen ist. Im Jahr
2013 nahm die Kommission das Überprüfungs- und Folgenabschätzungsverfahren
wieder auf, führte 2015 eine öffentliche Anhörung durch und veröffentlichte im Jahr
2017 einen Bericht über die Durchführung sowie eine Mitteilung zu Auslegungsfragen.
Einige Aspekte im Zusammenhang mit der Arbeitszeit wurden seitdem in andere
Rechtsvorschriften aufgenommen, beispielsweise in die Richtlinie zur Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben, in die Richtlinie über transparente und vorhersehbare
Arbeitsbedingungen sowie in die geänderte Lenkzeiten-Verordnung.
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C. Der dreigliedrige soziale Dialog
Seit Beginn der europäischen Integration wurde es als wichtig erachtet, wirtschaftliche
und soziale Interessengruppen in die Ausarbeitung europäischer Rechtsvorschriften
einzubeziehen. Der Beratende Ausschuss der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss sind Belege dafür.
Seit 2003 treffen auf dem Dreigliedrigen Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung
hochrangige Vertreter des jeweils amtierenden Vorsitzes im Rat der Europäischen
Union, der zwei künftigen Vorsitze, der Kommission und der Sozialpartner zusammen,
um eine kontinuierliche Konsultation zu ermöglichen. Der Dreigliedrige Sozialgipfel
findet mindestens zweimal jährlich vor den Gipfeltreffen des Europäischen Rates im
Frühjahr und im Herbst statt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hält den sozialen Dialog für ein wesentliches Element in der
Tradition der Mitgliedstaaten. Der parlamentarische Ausschuss für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten hat die Sozialpartner auf EU-Ebene wiederholt aufgefordert,
ihren Standpunkt darzulegen. Mit dem Vertrag von Lissabon wird dem Parlament
das Recht eingeräumt, über die Umsetzung der auf EU-Ebene abgeschlossenen
Tarifverträge (Artikel 155 AEUV) ebenso unterrichtet zu werden wie über Initiativen
der Kommission zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
(Artikel 156 AEUV), darunter auch Angelegenheiten in Bezug auf das Koalitionsrecht
und Kollektivverhandlungen.
In seiner Entschließung vom 13. März 2014 zu den beschäftigungs- und
sozialpolitischen Aspekten der Rolle und der Tätigkeiten der Troika und in seiner
Entschließung vom 15. Februar 2017 zur Binnenmarkt-Governance im Rahmen
des Europäischen Semesters 2017 forderte das Parlament, dass die Rolle der
Sozialpartner in dem neuen Prozess der wirtschaftspolitischen Steuerung gestärkt
wird. In diesem Sinne forderte das Parlament in seiner Entschließung vom
19. April 2018 zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu Leitlinien
für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten die Kommission und
die Mitgliedstaaten auf, die konkreten Unterstützungsmaßnahmen für einen echten
sozialen Dialog, der über die bloße Konsultation hinausgeht, zu intensivieren. In
seiner Entschließung zu dem Vorschlag für eine Richtlinie über transparente und
verlässliche Arbeitsbedingungen und seiner Entschließung zu dem Vorschlag für
eine Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde bekräftigte das
Parlament am 16. April 2019, dass die Autonomie der Sozialpartner, ihre Fähigkeit,
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vertreten, und die Vielfalt der nationalen Systeme
der Arbeitsbeziehungen stets geachtet werden müssen. Auf die grundlegende Rolle
der Sozialpartner und des sozialen Dialogs wies das Parlament auch in seiner
Entschließung vom 16. Dezember 2021 zu Demokratie am Arbeitsplatz hin. In dieser
Entschließung fordert das Parlament die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich
zusammen mit den Sozialpartnern dafür einzusetzen, bis 2030 eine Tarifbindung von
90% zu erreichen.
Seit dem Ausbruch der COVID-19-Krise hat das Parlament betont, dass ein
angemessener sozialer Dialog auf allen Ebenen erforderlich ist, um den Aufbauplan
für Europa erfolgreich umzusetzen. Dies geht aus seiner Entschließung vom
22. Oktober 2020 zu der Beschäftigungs- und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1529567171318&uri=CELEX%3A52014IP0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1529567171318&uri=CELEX%3A52014IP0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018AP0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018AP0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018AP0181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0379_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0379_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019AP0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019AP0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021IP0508&qid=1661851290115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020IP0284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020IP0284


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 174
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2020 und aus seiner Entschließung vom 11. März 2021 zu dem Europäischen
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung hervor. In diesen Entschließungen
wird hervorgehoben, dass der soziale Dialog und Tarifverhandlungen wichtige
Instrumente für Arbeitgeber und Gewerkschaften sind, um gerechte Löhne und
faire Arbeitsbedingungen einzuführen, und dass die Resilienz der Mitgliedstaaten
in Zeiten der Wirtschaftskrise durch stärkere Tarifverhandlungssysteme verbessert
wird. Das Parlament bekräftigte außerdem frühere Forderungen nach Unterstützung
des Kapazitätsaufbaus und einer stärkeren Beteiligung der Sozialpartner in das
Europäische Semester und forderte darüber hinaus, dass die länderspezifischen
Empfehlungen in Zukunft um ein Ergebnis hinsichtlich der Beteiligung der Sozialpartner
an den Lohnfindungsmechanismen erweitert werden. In seiner Entschließung zum
Europäischen Semester schlug das Parlament vor, dass für Unternehmen, die Zugang
zu öffentlichen Mitteln erhalten möchten, Fairness-Klauseln in Betracht gezogen
werden, mit denen diese Unternehmen verpflichtet werden, Tarifverhandlungen und
die Beteiligung oder Mitbestimmung der Arbeitnehmer an Entscheidungsprozessen in
Unternehmen zuzulassen.
In seiner Entschließung vom 2. Februar 2023 zu Europäischen Betriebsräten (EBR)
betonte das Parlament, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, die EBR und ihre
Fähigkeit, ihre Rechte auf Unterrichtung und Anhörung wahrzunehmen, zu stärken und
ihre Zahl zu erhöhen. Darüber hinaus forderte es die Kommission erneut auf, einen
Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 2009/38/EG über EBR vorzulegen,
um deren Ziele, Begriffsbestimmungen und Verfahren zu präzisieren und das Recht
der Arbeitnehmervertreter auf Unterrichtung und Anhörung, insbesondere während
Umstrukturierungsprozessen, zu stärken. In seiner Entschließung vom 1. Juni 2023
forderte das Parlament die Mitgliedstaaten auf, einzelstaatliche Rechtsvorschriften,
durch die Tarifverhandlungen verhindert werden, zu überprüfen und abzuschaffen. Es
forderte die Kommission mit Nachdruck auf, die Sozialklausel in der bestehenden EU-
Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge durchzusetzen. Ferner forderte es die
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Sozialpartner zu ökologischen Fragen und
zum gerechten Übergang zu konsultieren, und zwar als Standardverfahren während
des gesamten Politikgestaltungszyklus.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Monika Makay
10/2023
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2.3.8. GLEICHSTELLUNG VON MÄNNERN UND FRAUEN

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eines der Ziele der Europäischen
Union. Mit Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung und Änderungen der Verträge
ist es nach und nach gelungen, diesen Grundsatz zu festigen und ihn in der EU
anzuwenden. Das Europäische Parlament hat sich seit jeher mit Nachdruck für den
Grundsatz der Gleichstellung von Männern und Frauen starkgemacht.

RECHTSGRUNDLAGE

Seit 1957 ist der Grundsatz, dass Männer und Frauen gleiches Entgelt für gleiche
Arbeit erhalten sollten, in den EU-Verträgen verankert (aktuell Artikel 157 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)). Gemäß Artikel 153 AEUV
kann die EU generell auf dem Gebiet der Chancengleichheit und Gleichbehandlung im
Bereich Beschäftigung tätig werden. Darüber hinaus sind innerhalb dieses Rahmens
nach Artikel 157 AEUV positive Maßnahmen zur Stärkung der Rolle der Frau möglich.
Ferner können gemäß Artikel 19 AEUV Rechtsvorschriften zur Bekämpfung jeglicher
Form von Diskriminierung, unter anderem aufgrund des Geschlechts, erlassen werden.
Auf der Grundlage der Artikel 79 und 83 AEUV wurden EU-Rechtsvorschriften zur
Bekämpfung des Menschenhandels und insbesondere des Handels mit Frauen und
Kindern erlassen. Mit dem Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“
werden unter anderem Maßnahmen finanziert, mit denen auf der Grundlage von
Artikel 168 AEUV zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen beigetragen werden soll.

ZIELE

Die EU gründet auf einer Reihe von Werten, darunter auch der Gleichheit, und fördert
daher die Gleichstellung von Frauen und Männern (Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3
des Vertrags über die Europäische Union). Diese Ziele sind zudem in Artikel 21 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Darüber hinaus soll die EU
nach Artikel 8 AEUV bei allen ihren Tätigkeiten darauf hinwirken, Ungleichheiten zu
beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (auch bekannt
unter der Bezeichnung „Gender-Mainstreaming“). In der Erklärung Nr. 19, die der
Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon angenommen
wurde, beigefügt ist, haben sich die EU und die Mitgliedstaaten verpflichtet, „jede Art
der häuslichen Gewalt zu bekämpfen […], solche strafbaren Handlungen zu verhindern
und zu ahnden sowie die Opfer zu unterstützen und zu schützen“.

ERFOLGE

A. Die wichtigsten Rechtsvorschriften
In diesem Zusammenhang wurden unter anderem folgende EU-
Rechtsvorschriften angenommen, die meisten davon im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens:
— Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
im Bereich der sozialen Sicherheit,
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— Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz,

— Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP
und EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit,

— Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft (Rassismusbekämpfungsrichtlinie), welche die Diskriminierung aus
Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft in einer Vielzahl von Bereichen
verbietet, darunter Beschäftigung, Sozialschutz und soziale Vergünstigungen,
Bildung sowie Güter und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung
stehen, wie Wohnraum,

— Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf,

— Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,

— Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen,

— Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung der
überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur Aufhebung
der Richtlinie 96/34/EG,

— Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli
2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der
Richtlinie 86/613/EWG des Rates,

— Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz
seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des
Rates,

— Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung,

— Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI,

— Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende
Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates,

— Richtlinie (EU) 2022/2381 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. November 2022 zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von
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Frauen und Männern unter den Direktoren börsennotierter Gesellschaften und
über damit zusammenhängende Maßnahmen,

— Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch
Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen.

B. Fortschritte durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH)
Der EuGH hat eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gleichstellung von Männern
und Frauen gespielt. In diesem Zusammenhang gab es eine Reihe wichtiger Urteile.
— Defrenne-II-Urteil vom 8. April 1976 (Rechtssache 43/75): Der EuGH erkannte

die unmittelbare Geltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts von Männern
und Frauen an und urteilte, dass der Grundsatz nicht nur für den Bereich
der öffentlichen Behörden gilt, sondern sich auch auf alle die abhängige
Erwerbstätigkeit kollektiv regelnden Tarifverträge erstreckt.

— Bilka-Urteil vom 13. Mai 1986 (Rechtssache C-170/84): Der EuGH entschied, dass
eine Maßnahme, die Teilzeitbedienstete von der betrieblichen Altersversorgung
ausschließt, als „mittelbare Diskriminierung“ einen Verstoß gegen den ehemaligen
Artikel 119 des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft darstellt,
wenn sie wesentlich mehr Frauen als Männer betrifft, außer wenn nachgewiesen
werden konnte, dass der Ausschluss auf Faktoren beruhte, die objektiv
gerechtfertigt waren und nichts mit einer Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts zu tun hatten.

— Barber-Urteil vom 17. Mai 1990 (Rechtssache C-262/88): Der EuGH entschied,
dass alle Formen von betrieblicher Altersrente einem Entgelt im Sinne
des ehemaligen Artikels 119 gleichzustellen sind und der Grundsatz der
Gleichbehandlung daher auf sie anwendbar ist. Der EuGH leitete daraus den
Grundsatz ab, dass Arbeitnehmer männlichen Geschlechts ihre Rechte in Bezug
auf Alters- und Hinterbliebenenrenten im gleichen Alter wie ihre Kolleginnen
geltend machen können.

— Marschall-Urteil vom 11. November 1997 (Rechtssache C-409/95): Der EuGH
erklärte, dass das Gemeinschaftsrecht keiner nationalen Regelung entgegensteht,
nach der in Tätigkeitsbereichen, in denen Frauen weniger vertreten sind als
Männer, vorrangig Bewerberinnen zu befördern sind (positive Diskriminierung),
sofern dieser Vorteil nicht automatisch gewährt wird, den männlichen Bewerbern
eine Prüfung ihrer Bewerbung garantiert ist und sie nicht schon im Vorhinein von
einer Bewerbung ausgeschlossen werden.

— Test-Achats-Urteil vom 1. März 2011 (Rechtssache C-236/09): Der EuGH erklärte
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/113/EG des Rates für ungültig, weil er
dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang
zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zuwiderläuft. Bei der
Festlegung von Versicherungsbeiträgen und -leistungen müssen für Männer und
Frauen dieselben versicherungsmathematischen Grundsätze zugrunde gelegt
werden.
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— Korwin-Mikke-Urteil vom 31. Mai 2018 (Rechtssachen T-770/16 und T-352/17):
Der EuGH entschied, dass die Sanktionen gegen den rechtsextremen polnischen
Abgeordneten Janusz Korwin-Mikke aufzuheben sind.

— Violeta-Villar-Láiz-Urteil vom 8. Mai 2019 (Rechtssache C-161/18): Der EuGH
stellte fest, dass die spanischen Rechtsvorschriften über die Berechnung der
Altersrente von Teilzeitbeschäftigten gegen EU-Recht verstoßen, wenn weibliche
Arbeitskräfte dadurch besonders benachteiligt werden.

— Praxair-Urteil vom 8. Mai 2019 (Rechtssache C-486/18): Der EuGH erklärte,
dass die Berechnung der Entlassungsentschädigung und der Zuwendung für
die Wiedereingliederung von Bediensteten, die während eines Elternurlaubs auf
Teilzeitbasis arbeiten, auf der Grundlage des Entgelts für in Vollzeit erbrachten
Arbeitsleistungen erfolgen muss. Widersprüchliche nationale Rechtsvorschriften
führen zu einer mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

— Safeway-Urteil vom 7. Oktober 2019 (Rechtssache C-171/18): Der EuGH
entschied über die Angleichung der Rentenleistungen im Rahmen eines
betrieblichen Rentensystems.

— Ortiz-Mesonero-Urteil vom 18. September 2019 (Rechtssache C-366/18): Einem
Vater wurde es verweigert, in festen Schichten zu arbeiten, damit er besser
für seine Kinder sorgen kann. Der EuGH entschied, dass die Richtlinien hier
keine Anwendung finden und dass sie keine Bestimmung enthalten, die die
Mitgliedstaaten im Rahmen eines Antrags auf Elternurlaub dazu verpflichten
könnte, dem Begehren der antragstellenden Person, zu festen Arbeitszeiten zu
arbeiten, zu entsprechen, wenn die Person normalerweise im Rahmen eines
Wechselschichtmodells arbeitet.

— Hakelbracht-Urteil vom 20. Juni 2019 (Rechtssache C-404/18): Der EuGH
entschied, dass, wenn eine Person geltend macht, aufgrund ihres Geschlechts
diskriminiert zu werden, und eine Beschwerde einreicht, andere Arbeitnehmer,
bei denen es sich nicht um diese Person handelt, geschützt werden müssen,
soweit sie von ihrem Arbeitgeber wegen der Unterstützung, die sie formell oder
informell der Person, die auf diese Art diskriminiert wurde, entgegengebracht
haben, benachteiligt werden können.

— Tesco-Stores-Urteil vom 3. Juni 2021 (Rechtssache C-624/19): In seinem Urteil
verwies der EuGH zunächst auf sein Urteil in der Rechtssache Praxair MRC
(C-486/18), wonach sich das Verbot diskriminierender Ungleichbehandlung von
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auch auf Tarifverträge und Verträge
zwischen Privaten zur Regelung des Entgelts erstreckt. Ferner verwies der EuGH
auf seine sonstige ständige Rechtsprechung, die es Gerichten ermöglicht, andere
geschlechtsspezifische Ungleichbehandlungen in Bezug auf das Entgelt auf der
Grundlage der strittigen Regelung zu bewerten. Der EuGH kam zu dem Schluss,
dass Artikel 157 AEUV so auszulegen ist, dass er in Rechtsstreitigkeiten zwischen
Privaten, in denen ein Verstoß gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei „gleichwertiger Arbeit“ geltend gemacht wird, unmittelbare
horizontale Wirkung entfaltet.

— Gutachten 1/19 des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2021 über den Beitritt der
Union zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul): In

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0366&from=DE
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-404%252F18&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=409593
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=de&num=C-624/19&jur=C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62019CV0001(02)


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 179
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

dem Gutachten des EuGH werden die Modalitäten des Beitritts der EU zum
Übereinkommen von Istanbul und dessen Rechtsgrundlage präzisiert.

C. Jüngste Entwicklungen
Nachstehend wird eine Übersicht über die jüngsten Maßnahmen der EU auf dem
Gebiet der Gleichstellung von Männern und Frauen gegeben.
Am 21. März 2023 hatten die Mitglieder des Ausschusses für die Rechte der
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen des strukturierten
Dialogs zwischen dem Parlament und der Kommission einen Meinungsaustausch
mit der Kommissarin für Gleichheitspolitik Helena Dalli. Sie behandelten Themen zur
Gleichstellung der Geschlechter, die in den Aufgabenbereich der Kommissarin fallen,
darunter eine Aktualisierung der kürzlich von der Kommission angenommenen und der
noch zu verabschiedenden Gesetzgebungsinitiativen.
Während der zweiten Stunde des Austauschs konzentrierte sich Kommissarin Dalli
auf den Vorschlag für eine Richtlinie zur Stärkung der Rolle und der Unabhängigkeit
von Gleichstellungsstellen, der im Dezember 2022 von der Kommission angenommen
wurde.
In der Zwischenzeit hatte die Kommission am 12. April 2023 den Fortschrittsbericht
über die Umsetzung der Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen
2020-2025 vorgelegt. Die Kommission hat im Rahmen dieser Strategie über
90 Maßnahmen umgesetzt, die von Kommunikationskampagnen über die
Berücksichtigung der Gleichstellung von LGBTIQ-Personen in der Gesetzgebung bis
hin zur Bereitstellung gezielter Mittel reichen. Zusätzlich wird im Bericht das jüngste
Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen dessen Gesetz „gegen LGBT-
Propaganda“ erwähnt, das 2021 verabschiedet wurde. Mit dem Gesetz werden die
„Förderung“ von Homosexualität und Transidentität unter Minderjährigen verboten.
Die Kommissarin Dalli hob drei Gesetzgebungsvorschläge hervor, die für die
Verteidigung der Rechte von LGBTIQ-Personen in der EU von zentraler Bedeutung
sind.
— Bei dem ersten Vorschlag handelt es sich um die Einführung verbindlicher

Standards für Gleichstellungsstellen und die Ausweitung ihres Mandats auf die
Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung, insbesondere im Bereich der
Beschäftigung.

— Der zweite Vorschlag sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten darauf hinarbeiten,
die Einstimmigkeit zu erreichen, die erforderlich ist, um die Liste der EU-
Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität zu erweitern (Artikel 83 AEUV).
Dadurch könnte die Kommission Rechtsvorschriften vorschlagen, durch die u. a.
Straftaten aufgrund der sexuellen Ausrichtung des Opfers als Straftatbestand
eingestuft werden würden.

— Der dritte Vorschlag ist ein europäisches Elternschaftszertifikat. Kommissarin Dalli
betonte, wie wichtig es sei, den Weg dafür zu ebnen. Die Anerkennung der
Elternschaft ist für Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnern von besonderer
Bedeutung. Der Fall von Baby Sara fand in den Medien besondere Beachtung.
Die bulgarischen Behörden weigerten sich, eine Geburtsurkunde für das Kind
auszustellen, da das Land – anders als in Spanien – die Elternschaft der beiden
Mütter nicht anerkennt. Im Jahr 2021 urteilte der EuGH, dass Bulgarien dem Kind
einen Pass ausstellen muss.
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Übereinkommen von Istanbul
Das Übereinkommen von Istanbul ist das erste Instrument in Europa, dass
rechtsverbindliche Standards setzt, um gezielt geschlechtsspezifischer Gewalt
vorzubeugen, Opfer von Gewalt zu schützen und Täter zu bestrafen. Nach der
Unterzeichnung des Übereinkommens im Namen der EU im Juni 2017 muss das
Parlaments dem Beitritt der EU zu dem Übereinkommen zustimmen.
Am 21. Februar 2023 ersuchte der Rat das Parlament um seine Zustimmung zur
Annahme der beiden Beschlüsse über die Ratifizierung des Übereinkommens (für
weitere Informationen, siehe unten).
Gleichstellungsstellen
Am 8. Dezember 2022 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über
Standards für Gleichstellungsstellen vor.
In diesem Vorschlag werden eine Reihe von verbindlichen Regeln zur Stärkung der
Rolle und Unabhängigkeit der Gleichstellungsstellen genannt. Ziel des Vorschlags
ist es, Standards für Gleichstellungsstellen im Bereich der Gleichbehandlung von
Personen ungeachtet ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, der Gleichbehandlung von
Personen in Beschäftigung und Beruf ungeachtet ihrer Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung sowie der
Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Bereich der sozialen Sicherheit und
des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen festzulegen.
Richtlinie zur Lohntransparenz
Im Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Lohntransparenz, der am 4. März
2021 angenommen wurde, werden Maßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass
Frauen und Männer in der EU gleiches Entgelt für gleiche Arbeit erhalten.
Am 30. März 2023 nahm das Parlament die Richtlinie zur Lohntransparenz an. Die
neuen Vorschriften sorgen für mehr Transparenz und eine wirksame Durchsetzung
des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher
oder gleichwertiger Arbeit und verbessern den Zugang zur Justiz für Opfer von
Entgeltdiskriminierung.
Sie sehen vor, dass Ausschreibungen und Berufsbezeichnungen geschlechtsneutral
sind und Einstellungsverfahren auf nichtdiskriminierende Weise geführt werden.
Gemäß der Richtlinie müssen die Arbeitgeber eine gemeinsame Entgeltbewertung
mit den Arbeitnehmervertretern durchführen, wenn in der Berichterstattung über das
Entgelt ein geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle zwischen Frauen und Männern
von mindestens 5% aufgezeigt werden. Die Mitgliedstaaten müssen wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen, z. B. Geldbußen, für Arbeitgeber
vorsehen, die gegen diese Vorschriften verstoßen. Jeder Arbeitnehmer, der als Folge
eines solchen Verstoßes einen Schaden erlitten hat, hat das Recht, Schadensersatz
geltend zu machen. Zum ersten Mal wurden intersektionelle Diskriminierung und
die Rechte nichtbinärer Menschen in den Geltungsbereich der neuen Vorschriften
aufgenommen.

DER MEHRJÄHRIGE FINANZRAHMEN DER EU 2021-2027

Nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments nahm der Rat am 17. Dezember
2020 die Verordnung zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der
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EU für die Jahre 2021 bis 2027 an. Mit dem neuen MFR wird der durchgängigen
Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter im EU-Haushalt höhere Priorität
eingeräumt.
Zusammen mit dem Aufbauinstrument NextGenerationEU in Höhe von 750 Mrd. EUR
kann die EU über die nächsten Jahre beispiellose 1,8 Bio. EUR bereitstellen, um die
Erholung von der COVID-19-Pandemie zu unterstützen und die langfristigen Prioritäten
in der EU in verschiedenen Politikbereichen zu finanzieren. Der nächste langfristige
Haushalt wird sieben Ausgabenbereiche umfassen. Er wird den Rahmen für die
Finanzierung von fast 40 Ausgabenprogrammen der EU für die nächsten sieben Jahre
bilden. Im Rahmen des Aufbauinstruments NextGenerationEU wird auch besonderes
Augenmerk auf die Gleichstellung der Geschlechter gerichtet. So sollte insbesondere in
den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen dargelegt werden, wie die im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilität finanzierten Investitionen und Reformen voraussichtlich
zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit für alle
beitragen werden.
Im April 2021 nahmen der Rat und das Europäische Parlament die beiden Programme
an, die als Teil des MFR für den Zeitraum 2021-2027 den EU-Fonds für Justiz, Rechte
und Werte bilden. Mit den Programmen wird dazu beigetragen, die Justiz, die Rechte
und die Werte der EU weiter zu fördern, zu stärken und zu schützen. Das Programm
„Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (CERV) für den Zeitraum
2021-2027 sieht insbesondere die Zuweisung von Mitteln an Organisationen der
Zivilgesellschaft vor, die sich dafür einsetzen, die Gleichstellung der Geschlechter
zu fördern und gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der EU vorzugehen.
Das CERV-Programm wird mit einem Gesamthaushalt von bis zu 1,55 Mrd. EUR
ausgestattet (wobei sich der Haushalt auf 641,7 Mio. EUR beläuft mit zusätzlichen
Mittelzuweisungen von bis zu 912 Mio. EUR). Der Haushalt des Programms „Justiz“
wird sich auf 305 Mio. EUR belaufen.

BEITRITT DER EU ZUM ÜBEREINKOMMEN VON ISTANBUL

Das Übereinkommen von Istanbul, das 2014 in Kraft trat, ist das erste internationale
rechtsverbindliche Instrument für die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und Mädchen auf internationaler Ebene. Mit ihm wird ein umfassendes
Rahmenwerk rechtlicher und strategischer Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt
gegen Frauen, zur Unterstützung der Opfer und zur Bestrafung der Täter eingeführt.
Der Rat beschloss, dass der Entwurf eines Beschlusses über die Unterzeichnung des
Übereinkommens in zwei Beschlüsse unterteilt werden sollte, von denen der eine
die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und der andere das Thema Asyl und
den Grundsatz der Nichtzurückweisung zum Gegenstand hatte. Nach der Annahme
dieser beiden Beschlüsse im Rat im Mai 2017 unterzeichnete die Kommissarin für
Justiz, Verbraucher und Gleichstellung am 13. Juni 2017 im Namen der EU das
Übereinkommen von Istanbul.
Die Unterzeichnung ist der erste Schritt im Prozess des Beitritts der EU zum
Übereinkommen. Um diesen abzuschließen, müssen nun die Beschlüsse des Rates
angenommen werden. Im Rat wird im Rahmen der Gruppe „Grundrechte, Bürgerrechte
und Freizügigkeit“ über Legislativvorschläge in diesem Bereich beraten. In den
Gesprächen ging es vorrangig um einen Verhaltenskodex, mit dem festgelegt wird,
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wie die EU und die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Übereinkommens
zusammenarbeiten werden.
In seiner Entschließung vom 4. April 2019 ersuchte das Europäische Parlament den
EuGH um ein Gutachten zur Vereinbarkeit der Vorschläge für den Beitritt der EU zum
Übereinkommen von Istanbul mit den Verträgen und zu dem Verfahren für diesen
Beitritt. Der EuGH entschied, dass die „Verträge […] es dem Rat nicht [verbieten], vor
dem Erlass des Beschlusses über den Abschluss des Übereinkommens von Istanbul
durch die Union die ‚einstimmige Entscheidung‘ der Mitgliedstaaten abzuwarten“.
Er stellte ferner fest, dass „dieser Rechtsakt […] in zwei gesonderte Beschlüsse
aufgespalten werden [kann], wenn dafür eine objektive Notwendigkeit besteht“.
Am 21. Februar 2023 beschloss der Rat, sein Ersuchen um die Zustimmung des
Parlaments zum Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul fortzusetzen. Der
Rat ersucht das Parlament um Zustimmung zu zwei Entwürfen für Beschlüsse des
Rates über den Abschluss des genannten Übereinkommens, die wie folgt lauten:
1. Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union –

des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Bezug auf die Organe und die öffentliche
Verwaltung der Union,

2. Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union –
des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Bezug auf Aspekte, die die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und das Verbot der Zurückweisung
betreffen.

DIE JÜNGSTEN MAßNAHMEN DES PARLAMENTS UND DES
AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAUEN UND DIE
GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

Legislativberichte
Im Juli 2023 einigte sich das Parlament auf einen gemeinsamen Standpunkt zu
einem Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung
der Geschlechter (FEMM) und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres (LIBE) zu dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Gegenstand des gemeinsamen Standpunkts des
Parlaments sind u. a. eine auf Einwilligung beruhende Definition von Vergewaltigung,
strengere Vorschriften über Cybergewalt und eine bessere Unterstützung der Opfer.
Der Rat hat jedoch eine rechtliche Auseinandersetzung über die Befugnisse eingeleitet,
wodurch sich alle Versuche, eine Einigung über die Richtlinie zu erzielen, verzögert
haben. Am 23. November 2023 forderten die Mitglieder die Mitgliedstaaten in einer
Debatte anlässlich des Internationalen Tages für die Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen nachdrücklich dazu auf, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, um eine
Einigung über solide Vorschriften zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu
erzielen, die eine Definition von Vergewaltigung auf Basis fehlender Einwilligung
enthalten.
Der FEMM-Ausschuss veröffentlichte außerdem einen Bericht über den Vorschlag für
eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels, um
die EU-Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum
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Schutz seiner Opfer zu stärken. Die Unterstützung und der Schutz der Opfer bilden
den Schwerpunkt des Berichts.
Der FEMM-Ausschuss veröffentlichte einen Bericht über den Vorschlag für eine
Richtlinie zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts
für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch mehr
Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen. Der Ausschuss veröffentlichte
ebenfalls einen Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie über Standards für
Gleichstellungsstellen im Bereich der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von
Frauen und Männern in Arbeits- und Beschäftigungsfragen. In beiden Berichten
wird hervorgehoben, dass eine intersektionelle Perspektive erforderlich ist, um die
vielfältigen Dimensionen von Diskriminierung zu bewältigen.
Nichtlegislative Berichte
Die nichtlegislativen Berichte umfassen Berichte über das Gender-Mainstreaming
im Parlament (Jahresbericht 2020), über Frauenarmut in Europa, über den
EU-Aktionsplan für die Gleichstellung III, über eine gemeinsame europäische
Maßnahme im Bereich Pflege und Betreuung, über die Schaffung eines europäischen
Verkehrswesens, das den Bedürfnissen von Frauen gerecht wird, über sexuelle
Belästigung in der EU und Bewertung von MeToo und über die Förderung
der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen durch Unternehmertum und
Selbstständigkeit, einen Bericht über die Regulierung der Prostitution in der EU sowie
einen Bericht über intersektionelle Diskriminierung in der EU.
Legislative Stellungnahmen
Der FEMM-Ausschuss gab eine Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie
zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von
Unternehmen ab. Der FEMM-Ausschuss betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen,
dass die soziale Nachhaltigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter angemessen
in der Richtlinie berücksichtigt werden.
Der FEMM-Ausschuss hat eine Stellungnahme für den Ausschuss für Industrie,
Forschung und Energie zu dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Energieeffizienz
abgegeben und betont, wie wichtig es ist, die ungleichen und geschlechtsspezifischen
Auswirkungen des Klimawandels und der Klimaschutzpolitik zu berücksichtigen.
Der FEMM-Ausschuss hat eine Stellungnahme für den LIBE-Ausschuss zu dem
Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention
und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern abgegeben. Die
Verfasserin betont, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern zum großen Teil ein
Ausdruck geschlechtsspezifischer Gewalt sei. Deshalb müssten bei der Bekämpfung
der internetbezogenen Aspekte dieser Straftat geschlechtsspezifische Ansätze
berücksichtigt werden. Die Verfasserin schlägt spezifisch auf das Alter und das
Geschlecht zugeschnittene Sensibilisierungskampagnen vor. Ferner betont sie, dass
es einer spezifischen Reaktion und einer spezifischen Unterstützung von Opfern
und Überlebenden unter Einbeziehung der Geschlechterperspektive bedürfe. Darüber
hinaus möchte die Verfasserin der Stellungnahme die allgemeine, nach Alter
und Geschlecht aufgeschlüsselte Datenerhebung stärken und schlägt im Bereich
Forschung und Statistik eine enge Zusammenarbeit zwischen dem EU-Zentrum und
dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen vor.
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Der FEMM-Ausschuss hat eine Stellungnahme für den Rechtsauschuss zu
dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung von Entscheidungen und die Annahme
öffentlicher Urkunden in Elternschaftssachen sowie zur Einführung eines europäischen
Elternschaftszertifikats abgegeben. Der FEMM-Ausschuss betont, dass die
Verordnung vorurteilsfrei angewendet werden muss und dass das Konzept der
öffentlichen Ordnung restriktiv ausgelegt werden muss, wenn eine Ausnahme von einer
Grundfreiheit gerechtfertigt werden soll.
Der FEMM-Ausschuss gab eine Stellungnahme für den LIBE-Ausschuss zur
Erweiterung der Liste der EU-Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität ab. Der
Ausschuss hat vor allem Bedenken wegen der Ausbreitung von hassbasierter und
geschlechtsspezifischer Gewalt, die als Hindernis für die Verwirklichung einer echten
Gleichstellung der Geschlechter in der EU angesehen wird. Geschlechtsspezifische
Hetze und Hasskriminalität betreffen Frauen, Mädchen und die LGBTIQ+-
Gemeinschaft unverhältnismäßig stark und verschärfen gesellschaftliche Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern. In der Stellungnahme wird die Notwendigkeit einer
einheitlichen Reaktion der EU zur Bekämpfung von Hetze und Hasskriminalität betont.
Es wird ferner hervorgehoben, dass klare Definitionen, solide Rechtsvorschriften, eine
bessere Datenerhebung und Strategien zur Bekämpfung von Online- und Offline-
Gewalt erforderlich sind.
Nichtlegislative Stellungnahmen
Neben zahlreichen Stellungnahmen zu Haushaltsfragen gab der FEMM-Ausschuss
auch Stellungnahmen zu vielen anderen Bereichen ab:
— eine Stellungnahme zu dem Thema „Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits-

und Verteidigungspolitik – Jahresbericht 2022“,

— eine Stellungnahme zu dem Thema „Eine langfristige Vision für die ländlichen
Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende ländliche
Gebiete bis 2040“,

— eine Stellungnahme zu der EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige
Textilien,

— eine Stellungnahme für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten zu dem Abbau von Ungleichheiten und der Förderung der
sozialen Eingliederung in Krisenzeiten für Kinder und ihre Familien,

— eine Stellungnahme für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu
dem Thema „Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der
Europäischen Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2023“.

Arbeitsbesuche
Seit Anfang 2022 fanden acht Arbeitsbesuche des FEMM-Ausschusses statt, zu
denen sechs Berichte verfügbar sind. Im Jahr 2022 nahmen Mitglieder des FEMM-
Ausschusses virtuell an der 66. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für
die Rechtsstellung der Frau in New York (USA) teil, die vom 14. bis 25. März 2022
stattfand (Bericht vom 30. Mai 2022). Vom 23. bis 25. Mai 2022 wurde eine Delegation
nach Den Haag (Niederlande) entsandt (Bericht vom 20. Juni 2022). Vom 20. bis
22. September 2022 reiste eine Delegation nach Äthiopien (Bericht vom 21. April
2023). Im November 2022 reisten Mitglieder nach Warschau (Polen), um dort Treffen
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zum Thema Frauenrechte und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte
abzuhalten (Bericht vom 16. November 2022).
Im Jahr 2023 entsandte der FEMM-Ausschuss Mitglieder zur Teilnahme an der
67. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau
vom 6. bis 10. März nach New York und Washington (Bericht vom 22. Mai 2023).
Vom 15. bis 17. Mai 2022 wurde eine Delegation „für Treffen mit Vertreterinnen
und Vertretern der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft und von nichtstaatlichen
Organisationen zum Thema Unternehmertum von Frauen“ nach Kopenhagen
(Dänemark) entsandt (Bericht vom 12. September 2023).

Martina Schonard
12/2023
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2.3.9. BEKÄMPFUNG VON ARMUT, SOZIALER
AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG

Durch die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut,
sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung will die Europäische Union die soziale
Integration und den Zusammenhalt in der europäischen Gesellschaft stärken und
allen Menschen den gleichberechtigten Zugang zu Chancen und Ressourcen
ermöglichen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union, Artikel 19 und 145-161
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Titel III der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Charta).

ZIELE

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zählt zu den konkreten
sozialpolitischen Zielen der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Im Einklang mit Artikel 153
AEUV soll die soziale Inklusion ausschließlich auf der Grundlage der nichtlegislativen
Zusammenarbeit – der offenen Methode der Koordinierung (OMK) – erreicht werden,
während die EU gemäß Artikel 19 AEUV befugt ist, Diskriminierung zu bekämpfen,
indem sie potenziellen Opfern Rechtsschutz gewährt und Fördermaßnahmen festlegt.

ERFOLGE

A. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Im Zeitraum zwischen 1975 und 1994 führte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
eine Reihe von Pilotprojekten und Programmen zur Bekämpfung von Armut
und Ausgrenzung durch. Aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen wurden die
gemeinschaftlichen Maßnahmen in diesem Bereich jedoch immer wieder angefochten.
Diese Situation änderte sich 1999 mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam, in
dem die Beseitigung sozialer Ausgrenzung als Ziel der Sozialpolitik der Gemeinschaft
festgeschrieben wurde. Im Jahr 2000 wurde der Ausschuss für Sozialschutz eingesetzt,
um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission zu
fördern (Artikel 160 AEUV).
Mit der 2000 ins Leben gerufenen Strategie von Lissabon wurde ein Überwachungs-
und Koordinierungsmechanismus geschaffen, der die Festlegung von Zielvorgaben,
die Ermittlung der Armutsquote anhand von Indikatoren und Benchmarks, Leitlinien
für die Mitgliedstaaten und nationale Aktionspläne gegen Armut umfasst. Darin wurde
ferner ein neuer Steuerungsmechanismus für die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten festgelegt: die OMK, ein freiwilliger Prozess der
politischen Zusammenarbeit auf der Grundlage von vereinbarten gemeinsamen Zielen
und gemeinsamen Indikatoren. Interessengruppen, darunter die Sozialpartner und die
Zivilgesellschaft, arbeiten ebenfalls in diesem Verfahren zusammen. Seit 2006 wurden
anhand eines neuen politischen Rahmens – der offenen Methode der Koordinierung
für Sozialschutz und soziale Eingliederung (soziale OMK) – drei gesonderte OMK
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zusammengefasst und integriert, nämlich jene für soziale Eingliederung, jene für
Gesundheit und Langzeitpflege und jene für Renten.
In ihrer Empfehlung zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzten Personen vom Oktober 2008 empfahl die Kommission den
Mitgliedstaaten, „eine integrierte umfassende Strategie zur aktiven Eingliederung der
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen zu gestalten und durchzuführen, die
angemessene Einkommensunterstützung, integrative Arbeitsmärkte und Zugang zu
hochwertigen Dienstleistungen in sich vereint“.
Mit der Strategie Europa 2020 wurde ein neues gemeinsames Ziel der Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung eingeführt: Es bestand darin, bis zum Jahr 2020 die
Zahl der unter der nationalen Armutsgrenze lebenden Europäer um 25% zu verringern
und mehr als 20 Millionen Menschen aus der Armut zu führen. Dieses Ziel wurde nicht
erreicht. Im März 2021 nahm die Kommission in ihren Aktionsplan zur europäischen
Säule sozialer Rechte ein neues Ziel auf, nämlich die Zahl der Menschen in Armut bis
2030 um mindestens 15 Millionen (davon mindestens 5 Millionen Kinder) zu verringern.
Die entsprechenden nationalen Ziele wurden im Juni 2022 vorgestellt.
Im Dezember 2010 rief die Kommission als eine von sieben Leitinitiativen der Strategie
Europa 2020 die Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung ins
Leben, die von einer Reihe von Schlüsselinitiativen wie einer Bewertung der Strategien
zur aktiven Inklusion auf nationaler Ebene und einem Weißbuch zu Renten flankiert
wurde.
Im Anschluss an die Einrichtung des Europäischen Semesters im Jahr 2010 legte die
Kommission 2013 einen Vorschlag zur Stärkung der sozialen Dimension im Rahmen
der Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion vor, womit sie auf Forderungen
des Europäischen Rates und des Parlaments reagierte. Eine wesentliche Komponente
ist das sozialpolitische Scoreboard, bei dem es sich um eine Reihe von Indikatoren
handelt, darunter solche zur Einkommensungleichheit, zum verfügbaren Einkommen
der privaten Haushalte, zur Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten
Personen, zur Quote junger Menschen, die sich weder in Beschäftigung noch in Bildung
oder Ausbildung befinden, und zu den Auswirkungen sozialer Transferleistungen auf
die Armutsbekämpfung.
Im November 2017 bekannten sich die drei wichtigsten Organe der EU in einer
gemeinsamen Erklärung zur Europäischen Säule sozialer Rechte. Mit der Säule
werden Sozialschutz und soziale Inklusion zu einem von drei Schlüsselbereichen
zusammengefasst (2.3.1 Sozial- und Beschäftigungspolitik: Allgemeine Grundsätze).
Mit der Europäischen Säule sozialer Rechte wurde eine Reihe von legislativen und
politischen Initiativen auf den Weg gebracht, wie etwa die Richtlinie (EU) 2019/1152
über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen und das Paket zu sozialer
Gerechtigkeit, das die Verordnung (EU) 2019/1149 zur Errichtung einer Europäischen
Arbeitsbehörde und die Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang
zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige umfasst, sowie die Richtlinie
(EU) 2022/2041 über angemessene Mindestlöhne, die den Kampf gegen Armut trotz
Erwerbstätigkeit zum Ziel hat.
Der Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte vom März 2021 enthielt
eine Reihe einschlägiger Initiativen: die EU-Kinderrechtsstrategie, die Empfehlung
des Rates zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder, die Europäische
Plattform zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit, die Empfehlung des Rates für eine
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angemessene Mindestsicherung zur Gewährleistung einer aktiven Inklusion, die
Europäische Strategie für Pflege und Betreuung und eine hochrangige Expertengruppe
zur Zukunft des Sozialschutzes und des Sozialstaats in der EU, die 21 Empfehlungen
zur Verbesserung der Sozialschutzsysteme und Sozialstaaten vorgelegt hat. Im Juni
2021 billigten die EU-Minister für Beschäftigung und Soziales eine überarbeitete Liste
von Leitindikatoren für das sozialpolitische Scoreboard.
B. Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung
Das Jahr 1997 kann als Wendepunkt gesehen werden, da ein neuer Artikel (jetzt
Artikel 19 AEUV) – in den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
aufgenommen wurde. Damit wurde der Rat ermächtigt, Maßnahmen zu treffen, um
gegen Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der
Religion oder der Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen
Ausrichtung vorzugehen. Im Jahr 2003 wurde dieser Artikel durch den Vertrag
von Nizza abgeändert, um die Annahme von Fördermaßnahmen zu ermöglichen.
2009 trat die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Kraft, die auch
mehrere Artikel zur Gleichheit und zur Nichtdiskriminierung enthält. Im Jahr 2011
wurde die EU zum ersten Mal in der Geschichte Vertragspartei eines internationalen
Menschenrechtsabkommens, nämlich des Übereinkommens über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (CRPD). Im Rahmen der europäischen Säule sozialer
Rechte 2017 wurden die Grundsätze der Gleichstellung der Geschlechter und der
Chancengleichheit bekräftigt.
In diesem Bereich wurde eine Reihe von Richtlinien verabschiedet:
— die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne

Unterschied der Rasse (2000/43/EG);

— die Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG);

— die Gleichbehandlungsrichtlinie (2006/54/EG), mit der mehrere Richtlinien zur
Chancengleichheit von Männern und Frauen zusammengefasst werden;

— die Richtlinie (EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern
und pflegende Angehörige, mit der die Aufteilung von Verantwortlichkeiten in der
Pflege zwischen Frauen und Männern in einen breiteren Kontext gestellt wird;

— die Richtlinie (EU) 2022/2381 zur Gewährleistung einer ausgewogeneren
Vertretung von Frauen und Männern unter den Direktoren börsennotierter
Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen.

Über einen Vorschlag von 2008 für eine Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung außerhalb von Beschäftigung und Beruf (horizontale
Antidiskriminierungsrichtlinie) wurde im Rat noch immer keine Einigung erzielt. Im
Dezember 2022 legte die Kommission zwei Vorschläge für eine Richtlinie über
Standards für Gleichstellungsstellen vor.
C. EU-Finanzierung
Das wichtigste Finanzinstrument ist der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+), über
den EU-Finanzmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen bereitgestellt werden, die
dazu beitragen sollen, gegen Armut und Ausgrenzung vorzugehen, Diskriminierung zu
bekämpfen und den am stärksten Benachteiligten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu
erleichtern (2.3.2 Europäischer Sozialfonds).
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Für den Zeitraum 2021-2027 verfügt der ESF+ über eine Mittelausstattung von
insgesamt fast 99,3 Mrd. EUR. Gemäß der Verordnung (EU) 2021/1057 über den ESF
+ sind 25% der Mittel für gesellschaftliche Inklusion bestimmt, und mindestens 3% des
Haushalts müssen für Nahrungsmittelhilfe und die Unterstützung der Grundbedürfnisse
der Bedürftigsten ausgegeben werden. In EU-Ländern, in denen die Zahl der Kinder mit
hohem Armutsrisiko über dem EU-Durchschnitt liegt, müssen zudem mindestens 5%
der Mittel aus dem ESF+ für Maßnahmen eingesetzt werden, mit denen für Kinder ein
Beitrag zu ihrem gleichberechtigten Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung,
Bildung und Betreuung sowie zu angemessenem Wohnraum und angemessener
Ernährung geleistet wird.
Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen wurde im
März 2014 durch die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 eingerichtet. Aus dem Fonds
werden Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur materiellen Unterstützung, kombiniert mit
Maßnahmen der sozialen Inklusion, für die am stärksten benachteiligten Personen
unterstützt. Im aktuellen Programmplanungszeitraum ist der Fonds in den ESF+
integriert.
Im September 2020 wurde das Europäische Instrument zur vorübergehenden
Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage
(SURE) ins Leben gerufen, um die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur
Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen und Arbeitsplätze und das
Einkommensniveau zu erhalten, insbesondere durch Kurzarbeitsregelungen. Bis zu
seinem Ablaufdatum am 31. Dezember 2022 wurden den Mitgliedstaaten über dieses
Instrument 98,4 Mrd. EUR als Back-to-back-Darlehen bereitgestellt.
Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), über die bis Ende 2026 bis zu 723,8 Mrd. EUR
bereitgestellt werden sollen, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der
COVID-19-Krise abzumildern, trat im Februar 2021 in Kraft. Zwei der sechs Säulen der
ARF tragen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung bei.
Im März 2022 legte die Kommission im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch
in die Ukraine einen Vorschlag für den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von
Flüchtlingen in Europa (CARE) vor, um die Vorschriften der Kohäsionspolitik 2014-2020
flexibler zu gestalten. Die Mitgliedstaaten können diese Mittel zur Finanzierung
von Notfallmaßnahmen und zur Bereitstellung von Soforthilfe in den Bereichen
Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion einsetzen. Mit der Verordnung „Flexible
Unterstützung für Gebiete“ (Flexible Assistance for Territories/FAST-CARE) wird die im
Rahmen von CARE bereitgestellte bestehende Unterstützung ausgeweitet.
Im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft hat die
EU eine Reihe von Maßnahmen angenommen, um eine Verschlimmerung der Armut
und der Auswirkungen auf die soziale Inklusion zu verhindern. Beispiele hierfür sind
der Mechanismus für einen gerechten Übergang, einschließlich des Fonds für einen
gerechten Übergang, und der Klima-Sozialfonds.
D. Strategien der EU für bestimmte Gruppen
Im März 2021 stellte die Kommission eine neue Strategie für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen 2021-2030 vor. Bisher sind drei der sieben Leitinitiativen der
Strategie umgesetzt worden: das Europäische Ressourcenzentrum „AccessibleEU“,
die Plattform für das Thema Behinderungen und eine erneuerte Personalstrategie für
die Kommission. Zu einer weiteren Leitinitiative, dem Vorschlag für einen Europäischen
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Behindertenausweis (6. September 2023), stehen die Standpunkte und Zustimmungen
des Parlaments und des Rates noch aus. Die Umsetzung der Strategie kann auf
der von der Kommission eingerichteten Website zum Überwachungsrahmen verfolgt
werden.
Die Kommission von der Leyen hat den Aufbau einer „Union der Gleichheit“ zu einer
ihrer wichtigsten Prioritäten erklärt, für die eine Reihe neuer Initiativen ins Leben
gerufen wurden:
— Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025, die auf das

strategische Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum
2016-2019 folgte;

— Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch
Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen;

— EU-Aktionsplan gegen Rassismus 2020-2025;

— Strategischer Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der
Roma;

— Empfehlung des Rates zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma;

— EU-Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 2020-2025;

— Aktionsplan für Integration und Inklusion 2021-2027, der Vorschläge in vier
Bereichen – Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und Gesundheit – umfasst
und die Integration und soziale Inklusion von Migranten und Menschen mit
Migrationshintergrund fördern soll;

— Strategie der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung
jüdischen Lebens (2021-2030).

Im Rahmen von EU-Maßnahmen stehen häufig junge Menschen im Mittelpunkt.
Angesichts einer hohen Zahl arbeitsloser junger Menschen schlug die Kommission
2012 ein Jugendbeschäftigungspaket vor, auf das 2013 die Jugendgarantie
folgte. Darüber hinaus rief die Kommission im Dezember 2016 das Europäische
Solidaritätskorps ins Leben, mit dem jungen Menschen neue Chancen eröffnet
werden sollen. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und ihre unverhältnismäßig
großen Auswirkungen auf junge Menschen hat die Kommission das Paket zur
Förderung der Jugendbeschäftigung vorgeschlagen, das eine Empfehlung des
Rates zum Thema „Eine Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“
umfasst. Die Kommission hat im Rahmen des ESF+ eine neue Praktikumsinitiative
mit der Bezeichnung ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Anvisieren, Lernen,
Meistern, Ankommen) geschaffen. Damit sollen benachteiligte junge Europäer, die
sich weder in einem Beschäftigungsverhältnis befinden noch eine Schule besuchen
oder eine Ausbildung absolvieren, dabei unterstützt werden, sich auf dem Arbeitsmarkt
einzufinden. Die bereits genannte EU-Kinderrechtsstrategie umfasst Maßnahmen zur
Bekämpfung von Armut, Rassismus und Diskriminierung, von denen Kinder betroffen
sind, und mit der Europäischen Garantie für Kinder wird das Ziel verfolgt, soziale
Ausgrenzung zu verhindern und dagegen vorzugehen, indem sichergestellt wird, dass
bedürftige Kinder Zugang zu einer Reihe wichtiger Dienstleistungen haben.
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Mit der Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den
Arbeitsmarkt vom Februar 2016 wurde auch ein politischer Schwerpunkt auf Personen
gelegt, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat wiederholt Entschließungen angenommen, um die EU-
Maßnahmen zur Verringerung der Armut und zur Verbesserung der Bedingungen
und Perspektiven sozial benachteiligter Personen zu stärken. Beispiele hierfür
sind seine Entschließung vom 22. Oktober 2020 zu der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets 2020, in der es seine Sorge angesichts
der verheerenden sozialen Auswirkungen der COVID-19-Krise zum Ausdruck bringt,
und seine Entschließung vom 11. März 2021. In diesen Entschließungen forderte
das Parlament robuste Sozialsysteme und die Schaffung einer europäischen
Rückversicherung für Arbeitslosigkeit. Im Februar 2021 wiederholte das Parlament
diese letztgenannte Forderung in einer Entschließung zu der Verringerung der
Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut, in der es
auch eine übergreifende europäische Strategie zur Armutsbekämpfung verlangte und
die Kommission aufforderte, einen EU-Rahmen für Mindesteinkommen vorzulegen.
Die vom Parlament erstmals 2015 gestellte Forderung nach einer Europäischen
Garantie für Kinder ist mittlerweile mit der vom Rat im Juni 2021 angenommenen
Empfehlung in die Tat umgesetzt worden.
Durch den Vertrag von Lissabon (Artikel 19 Absatz 1 AEUV) erhielt das Parlament eine
Zustimmungsbefugnis in Bezug auf die Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur
Bekämpfung von Diskriminierung. Das Parlament war aktiv an der Debatte beteiligt,
die zur Aufnahme dieses Artikels in den Vertrag geführt hat, und hat die Kommission
und die Mitgliedstaaten wiederholt dazu aufgerufen, die vollständige und fristgerechte
Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien sicherzustellen. In seiner Entschließung
vom 7. Februar 2018 brachte das Europäische Parlament sein Bedauern über fehlende
Fortschritte bei der horizontalen Antidiskriminierungsrichtlinie zum Ausdruck und
forderte die Kommission und den Rat auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Es
wiederholte diese Forderungen in verschiedenen darauf folgenden Entschließungen
und hielt im Oktober 2019 eine Debatte im Plenum zu diesem Thema ab.
Das Parlament hat ferner gefordert, dass Gleichstellungsaspekte bei
haushaltsplanerischen und strategischen Entscheidungen in allen Bereichen
berücksichtigt werden und dass neuen Strategien eine Bewertung der
geschlechtsspezifischen Auswirkungen vorausgeht. Außerdem hat es sich in seinen
Entschließungen besorgt über die geschlechtsspezifische Dimension von Armut und
das geschlechtsbedingte Rentengefälle geäußert (z. B. in der Entschließung vom
14. Juni 2018 und der Entschließung vom 16. November 2017). Die Entschließung
vom 17. April 2018 hat die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen durch
die Digitalwirtschaft zum Gegenstand. In seiner Entschließung vom 5. Juli 2022
zu der Frauenarmut in Europa würdigte das Parlament die Gleichstellung der
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt, die Beseitigung von Hindernissen auf dem
Arbeitsmarkt sowie von Hindernissen beim Zugang zu erschwinglichen Diensten
wie zur Kinderbetreuung und zu langfristigen Pflegediensten als wichtige Mittel zur
Beseitigung von Frauenarmut.
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Das Parlament hat sich besonders für die Verbesserung der Rechte von Menschen
mit Behinderungen eingesetzt, indem es beispielsweise eine ehrgeizige Europäische
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen für die Zeit nach 2020 forderte
und die anderen Organe der EU und die Mitgliedstaaten aufrief, ihre Verpflichtung zu
bekräftigen, inklusive Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen zu erreichen und
die VN-BRK umfassend umzusetzen.
Das Parlament machte auch auf die Notlage bestimmter Gruppen während
der Pandemie aufmerksam und forderte eine umfassende Strategie zur
Armutsbekämpfung. Am 8. Juli 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zu den
Rechten von Menschen mit geistiger Behinderung in der COVID-19-Krise an. Am
17. September 2020 forderte es die Mitgliedstaaten auf, mehr für die Bekämpfung
der sozialen Ausgrenzung und des Antiziganismus zu tun, damit die Roma angesichts
der COVID-19-Krise bessere Lebensbedingungen genießen können und der Schutz
ihrer Gesundheit gegeben ist. Steigende Obdachlosenquoten in der gesamten Union
und das Fehlen von erschwinglichem Wohnraum erregen beim Parlament immer
mehr Besorgnis, was unter anderem in den Entschließungen vom 24. November
2020 und vom 21. Januar 2021 zum Ausdruck kommt. Darin fordert das Parlament
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass das Recht auf
angemessenen Wohnraum anerkannt wird und in den Rechtsvorschriften der EU und
der Mitgliedstaaten als grundlegendes Menschenrecht durchsetzbar ist.
Vor dem Hintergrund der Krise im Bereich der Energie- und Lebenshaltungskosten
nahm das Parlament am 5. Oktober 2022 eine Entschließung zur Reaktion der
EU auf die steigenden Energiepreise in Europa an, in der es die Mitgliedstaaten
nachdrücklich auffordert, dafür zu sorgen, dass niemand entscheiden muss, ob
entweder gegessen oder geheizt wird, und dass keine Zwangsräumungen von
Wohnungen einkommensschwacher Haushalte stattfinden. Es hob hervor, dass sich
viele Menschen bereits vor der Krise in prekären Situationen befanden, und warnte
davor, dass durch die Inflation die Situation für Haushalte mit niedrigem Einkommen
untragbar werden könne, wobei auch die Mittelschicht immer stärker betroffen
sei. Das Parlament legte den Mitgliedstaaten nahe, die vorhandenen Optionen
zur Senkung der Steuern auf Energieerzeugnisse uneingeschränkt zu nutzen, und
forderte die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, den Mitgliedstaaten einen
Ermessensspielraum einzuräumen, ob sie weitere vorübergehende Befreiungen oder
Ermäßigungen von Verbrauchsteuern und Energiesteuern einführen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Monika Makay
10/2023
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2.4. INDUSTRIE-, ENERGIE-
UND FORSCHUNGSPOLITIK
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2.4.1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
DER INDUSTRIEPOLITIK DER EU

Die Industriepolitik der EU zielt darauf ab, die europäische Industrie
wettbewerbsfähiger zu machen, damit die Industrie auch weiterhin eine Triebkraft für
nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Beschäftigung in Europa bleibt. Der digitale
Wandel und der Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft haben zur Annahme
verschiedener Strategien geführt, durch die bessere Rahmenbedingungen für die
EU-Industrie geschaffen werden sollen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
und des Krieges in der Ukraine haben neue Überlegungen zur wirtschaftlichen
Erholung, zum Wiederaufbau und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit
angestoßen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die Industriepolitik folgt grundsätzlich einem bereichsübergreifenden Ansatz und zielt
darauf ab, günstige Rahmenbedingungen für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu
schaffen. Sie ist gut eingebettet in eine Reihe anderer Politikbereiche der EU, etwa im
Zusammenhang mit Handel, Binnenmarkt, Forschung und Innovation, Beschäftigung,
Umweltschutz, Verteidigung und öffentlicher Gesundheit. Die Industriepolitik der EU
ist insbesondere auf Folgendes ausgerichtet: 1) Erleichterung der Anpassung der
Industrie an die strukturellen Veränderungen, 2) Förderung eines für die Initiative
und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesamten Union, insbesondere der
kleinen und mittleren Unternehmen, günstigen Umfelds, 3) Förderung eines für die
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen günstigen Umfelds und 4) Förderung einer
besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation,
Forschung und technologische Entwicklung (Artikel 173 AEUV).

ERGEBNISSE

A. Einführung
Durch die Instrumente der EU-Industriepolitik sollen die allgemeinen Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass Unternehmer und Unternehmen Initiativen ergreifen
und ihre Ideen und Chancen verwirklichen. Gleichwohl muss die Industriepolitik den
spezifischen Anforderungen und Besonderheiten der einzelnen Branchen Rechnung
tragen. Die Stärken und Schwächen der EU-Volkswirtschaft im Allgemeinen und der
Industrie in der EU im Besonderen werden in den jährlichen europäischen Berichten
über die Wettbewerbsfähigkeit untersucht, wobei im Ergebnis branchenübergreifende
oder branchenbezogene politische Initiativen auf den Weg gebracht werden können.
B. Für eine integrierte Industriepolitik
In den 1980er- und 1990er-Jahren haben sich die Organe der EU vor allem auf die
Schaffung des Binnenmarktes konzentriert. Im Zuge der Ausbildung der Wirtschafts-
und Währungsunion sowie der Erweiterung der EU hat sich der Schwerpunkt auf
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die Industriepolitik verlagert. Im Oktober 2005 veröffentlichte die Kommission eine
Mitteilung mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein
politischer Rahmen zur Stärkung des verarbeitenden Gewerbes in der EU – Auf dem
Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik“ (KOM(2005)0474),
die erstmals ein integriertes Konzept für die Industriepolitik enthielt, das sich auf ein
konkretes Arbeitsprogramm von branchenübergreifenden und branchenbezogenen
Initiativen stützt.
In den Folgejahren wurden unter anderem in folgenden Bereichen wichtige
Maßnahmen ergriffen: Sicherstellung der Nachhaltigkeit in Verbrauch und Produktion
(KOM(2008)0397), Förderung des Zugangs zu nichtenergetischen kritischen
Rohstoffen (KOM(2008)0699) und Einsatz von Schlüsseltechnologien innerhalb des
politischen Rahmens (KOM(2009)0512).
C. Von der Strategie Europa 2020 zur neuen Industriestrategie
Im Jahr 2010 trat an die Stelle der Lissabon-Strategie die Strategie Europa 2020
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (KOM(2010)2020). Im
Rahmen der neuen Strategie wurden sieben Leitinitiativen festgelegt. Bei vier davon
wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, die Industrie der EU wettbewerbsfähiger
zu gestalten: „Innovationsunion“ (KOM(2010)0546), „Eine Digitale Agenda für
Europa“ (KOM(2010) 0245). „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der
Globalisierung“ (KOM(2010)0614), „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“
(KOM(2008)0868). In ihrer Mitteilung mit dem Titel „Industriepolitik: Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit“ (KOM(2011)0642) aus dem Jahr 2011 forderte die
Kommission tiefgreifende Strukturreformen sowie kohärente und abgestimmte
politische Maßnahmen in den Mitgliedstaaten, um die Wettbewerbsfähigkeit von
Wirtschaft und Industrie in der EU zu stärken und langfristiges, nachhaltiges Wachstum
zu unterstützen.
Im Jahr 2012 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel
„Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche
Erholung – Aktualisierung der Mitteilung zur Industriepolitik“ (COM(2012)0582), die
darauf abzielte, Investitionen in Innovation zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf
sechs vorrangige Bereiche mit großem Potenzial gelegt wurde. Dabei handelte
es sich um fortschrittliche Herstellungstechnologien für eine umweltfreundliche
Produktion, Schlüsseltechnologien, biobasierte Produkte, nachhaltige Industriepolitik,
Bauwirtschaft und Rohstoffe, umweltfreundliche Fahrzeuge und Schiffe sowie
intelligente Netze.
Im Jahr 2014 nahm die Kommission die Mitteilung mit dem Titel „Für ein
Wiedererstarken der europäischen Industrie“ (COM(2014)0014) an. Diese Mitteilung
befasste sich schwerpunktmäßig mit der Umkehrung des industriellen Niedergangs
und mit dem Ziel, dass Produktionstätigkeiten bis 2020 einen Beitrag von 20% zum BIP
leisten sollten. Diese Strategie wurde 2016 ergänzt durch eine Mitteilung mit dem Titel
„Digitalisierung der europäischen Industrie – Die Chancen des digitalen Binnenmarkts
in vollem Umfang nutzen“ (COM(2016)0180), in der das Augenmerk auf den digitalen
Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen, etwa Finanzierung, IKT-
Normung, Massendaten (Big Data) und Kompetenzen, gelegt wurde. Mit der Start-up-
und der Scale-up-Initiative (COM(2016)0733), die 2016 auf den Weg gebracht wurde,
sollte den zahlreichen innovativen Unternehmern in Europa die Chance gegeben
werden, weltweit führende Unternehmen aufzubauen.
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Wirtschaftszweige wie IKT und die Stahl-, Zement-, Textil- und Chemikalienindustrie
wurden 2019 in den weitreichenden Fahrplan aufgenommen, den die Kommission in
ihrer Mitteilung mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640) darlegte
und der wichtige Maßnahmen zur Mobilisierung der Industrie umfasste, die auf eine
saubere und kreislauforientierte Wirtschaft abzielten. In der Mitteilung vom Januar 2020
zum ersten Jahresarbeitsprogramm (COM(2020)0037) betonte die Kommission, dass
die führende Rolle der EU im digitalen Bereich durch eine europäische Datenstrategie
sowie ein Weißbuch über künstliche Intelligenz gestärkt werden würde. Im März 2020
legte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Industriestrategie für
Europa“ (COM(2020)0102) vor, mit der die europäische Industrie beim zweifachen
Wandel hin zur Klimaneutralität und zur digitalen Führungsrolle unterstützt und Europas
Wettbewerbsfähigkeit und strategische Autonomie gestärkt werden sollten.
Der Start dieser Strategie fiel jedoch zeitlich mit dem Ausbruch der COVID-19-
Pandemie zusammen und erfolgte vor der Aufstellung des Programms
NextGenerationEU. Aus diesem Grund konnten die Verfasser der Strategie die
Auswirkungen der Pandemie auf die EU-Industrie nicht berücksichtigen. Als Reaktion
auf die Folgen der COVID-19-Pandemie für die industriellen Lieferketten und die
Wettbewerbsfähigkeit der EU nahm das Europäische Parlament im April 2020 seine
Entschließung zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie und ihrer Folgen an. Im November 2020 forderten die Mitglieder des
Europäischen Parlaments die Kommission auf, eine überarbeitete Industriestrategie
vorzulegen.
Die Kommission nahm im Mai 2021 eine Aktualisierung der Industriestrategie
vor (COM(2021)0350), deren Schwerpunkte auf der Widerstandsfähigkeit des EU-
Binnenmarkts, den Abhängigkeiten der EU in strategisch wichtigen Bereichen, der
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie von Start-
up-Unternehmen und auf der Beschleunigung des grünen und digitalen Wandels
lagen. Zuvor hatte die Kommission schon im September 2020 einen Aktionsplan für
kritische Rohstoffe angenommen, der eine Zukunftsstudie zu kritischen Rohstoffen für
strategische Technologien und Wirtschaftszweige für die Zeiträume bis 2030 und 2050
umfasst.
Im Februar 2021 legte die Kommission einen Aktionsplan für Synergien zwischen der
zivilen, der Verteidigungs- und der Weltraumindustrie (COM(2021)0070) vor, der dazu
beitragen sollte, den technologischen Vorsprung Europas weiter auszubauen und ihre
Industriebasis zu unterstützen. Der Plan zielte darauf ab, Innovationen in Europa zu
fördern, indem das disruptive Potenzial von Technologien an der Schnittstelle zwischen
Verteidigung, Raumfahrt und ziviler Nutzung, wie zum Beispiel Clouds, Prozessoren,
Cyberarbeit, Quantentechnologien und künstlicher Intelligenz, ausgelotet wird.
D. Das klimaneutrale Zeitalter
Der neue „Industrieplan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter“
(COM(2023)0062) wurde von der Kommission am 1. Februar 2023 vorgelegt und
enthält ein europäisches Konzept, um die klimaneutrale Industrie in der EU durch
Folgendes zu fördern:
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1.  Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der klimaneutralen
Industrie in der EU
Diese Maßnahmen umfassen die folgenden drei Legislativvorschläge, die am 14. März
2023 von der Kommission vorgelegt wurden:
i.  die „Netto-Null-Industrie-Verordnung“ vom 16. März 2023 (COM(2023)0161),
mit der der Rechtsrahmen für die Herstellung von Schlüsseltechnologien vereinfacht,
Ziele für die industriellen Kapazitäten der EU im Jahr 2030 festgelegt,
Genehmigungsverfahren beschleunigt, die Entwicklung europäischer Normen für
Schlüsseltechnologien gefördert und die Behörden ermutigt werden sollen, durch
öffentliche Aufträge mehr saubere Technologien zu erwerben;
ii.  das „Gesetz zu kritischen Rohstoffen“ vom 16. März 2023 (COM(2023)0160),
mit dem die Versorgungssicherheit für die Rohstoffe verbessert werden soll, die für den
Übergang zur Klimaneutralität erforderlich sind;
iii.  eine Reform der Gestaltung des Strommarkts, um diesen widerstandsfähiger zu
machen, die Auswirkungen der Gaspreise auf die Stromrechnungen zu verringern und
die Energiewende zu unterstützen.
2.  Maßnahmen zur Verbesserung und Beschleunigung des Zugangs zu öffentlichen
Mitteln auf nationaler Ebene und EU-Ebene sowie zu privaten Mitteln
Der neue Befristete Rahmen zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels
zielt darauf ab, die Gewährung staatlicher Beihilfen für den Einsatz von Energie
aus erneuerbaren Quellen und die Dekarbonisierung industrieller Verfahren zu
vereinfachen und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, höhere Beihilfen
für die Herstellung strategischer klimaneutraler Technologien zu gewähren, um
den Beihilfen für Wettbewerber in Drittländern zu entsprechen. Die Kommission
billigte auch eine Änderung der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO),
die den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Gestaltung und Durchführung
von Fördermaßnahmen in Schlüsselbranchen für eine klimaneutrale Industrie ohne
vorherige Genehmigung durch die Kommission einräumt.
Das Konzept des „klimaneutralen Zeitalters“ umfasst auch Maßnahmen zur Ausbildung
angemessen qualifizierter Arbeitskräfte sowie Maßnahmen in Bezug auf die globale
Zusammenarbeit und den internationalen Handel.
E. Förderprogramme der EU
Die Industriepolitik der EU wird gegenwärtig durch eine Vielzahl von politischen
Strategien, Programmen und Initiativen unterstützt, die ein breites Spektrum von
Bereichen abdecken. Zu den Initiativen, die über eine eigene Mittelausstattung
verfügen, gehören die Kohäsionspolitik, das Programm „Horizont Europa“ (2021-2027),
die Fazilität „Connecting Europe“ und das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME). Mit der
Investitionsoffensive für Europa und dem Europäischen Fonds für strategische
Investitionen (EFSI) sollten darüber hinaus bis 2020 private und öffentliche
Investitionen in Höhe von mindestens 500 Mrd. EUR mobilisiert werden. Die KMU
und das Thema Innovation finden sich in allen diesen Programmen und Initiativen als
Schwerpunktbereiche wieder.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Industriepolitische Fragen werden erstmals im Zuge der Änderungen behandelt,
die durch den Vertrag von Maastricht eingeführt wurden. Dieser Erfolg kann den
Initiativen des Parlaments zugeschrieben werden, das sich für die Umstrukturierung der
Stahlindustrie und eine dynamischere Industriepolitik eingesetzt hat. Seither hat das
Parlament zahlreiche Entschließungen angenommen, mit denen die Industriepolitik der
EU weiter gestärkt wurde. Dazu gehören:
— die Entschließung vom 9. März 2011 zu einer Industriepolitik im Zeitalter der

Globalisierung, in der die Kommission eindringlich aufgefordert wird, mehr
Nachdruck auf industrielle Erneuerung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit
zu legen sowie eine ambitionierte, ökoeffiziente und umweltfreundliche
Industriestrategie der EU zu erarbeiten,

— die Entschließung vom 26. Oktober 2011 zu der Agenda für neue Kompetenzen
und neue Beschäftigungsmöglichkeiten, in der betont wird, dass es wichtig ist, eine
engere Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und der Industrie zu
entwickeln,

— die Entschließung vom 4. Februar 2014 zu dem Aktionsplan für eine
wettbewerbsfähige und nachhaltige Stahlindustrie in Europa,

— die Entschließung vom 9. Juni 2016 zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Bahnindustrie,

— die Entschließung vom 12. September 2017 zum Thema „Eine Weltraumstrategie
für Europa“,

— die Entschließung vom 12. Februar 2019 zur umfassenden europäischen
Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik,

— die Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen,

— der Beschluss vom 18. Juni 2020 über die Einsetzung eines Sonderausschusses
zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter und die Festlegung
seiner Zuständigkeiten, seiner zahlenmäßigen Zusammensetzung und seiner
Mandatszeit,

— die Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen Industriestrategie für
Europa,

— die Entschließung vom 15. September 2022 zur Umsetzung der aktualisierten
neuen Industriestrategie für Europa: Anpassung der Ausgaben an die Politik,

— die Entschließung vom 18. Januar 2023 zur Umsetzung der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik – Jahresbericht 2022, in der die Ankündigung
der Kommission begrüßt wird, eine Weltraumstrategie für Sicherheit und
Verteidigung vorzulegen,

— die Entschließung vom 16. Februar 2023 zu einer EU-Strategie zur Förderung
von industrieller Wettbewerbsfähigkeit, Handel und hochwertigen Arbeitsplätzen,
in der erklärt wird, dass die europäische Industriestrategie sowohl darauf
ausgerichtet sein sollte, die Führungsrolle Europas bei Technologien im Bereich
saubere Energie zu sichern, als auch die bestehende industrielle Basis zu
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verbessern, um hochwertige Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum für alle
Europäer zu schaffen, damit die Ziele des Grünen Deals verwirklicht werden
können,

— der Standpunkt vom 14. September 2023 zur Annahme von Abänderungen
der vorgeschlagenen Verordnung über einen Rahmen zur Gewährleistung einer
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie.

Corinne Cordina
10/2023
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2.4.2. KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen 99%
aller Unternehmen in der EU aus. Mithilfe verschiedener Aktionsprogramme soll zum
einen mithilfe von Forschung und Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit der KMU
gefördert sowie zum anderen der Zugang zu Finanzmitteln für diese Unternehmen
vereinfacht werden. In den Strategien zur Verbesserung der Bedingungen für die
KMU werden auch die CO2-Neutralität und der digitale Wandel berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden aufgrund der jüngsten geopolitischen Entwicklungen neue
Überlegungen zur Konjunkturbelebung sowie zum Wiederaufbau und zur Stärkung
der Widerstandsfähigkeit von KMU angestoßen.

RECHTSGRUNDLAGE

KMU sind hauptsächlich in ihrem jeweiligen Heimatstaat und nur selten
grenzüberschreitend innerhalb der EU tätig. Dennoch sind für sie die EU-
Rechtsvorschriften in verschiedenen Bereichen von Belang, so zum Beispiel in
den Bereichen Besteuerung (Artikel 110-113 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV)), Wettbewerb (Artikel 101-109 AEUV) und
Gesellschaftsrecht (Niederlassungsrecht – Artikel 49-54 AEUV). Die Empfehlung
2003/361/EG enthält die von der Kommission angewendete Definition von KMU.

ZIELE

KMU beschäftigen rund 100 Millionen Menschen und stellen eine wichtige Quelle
für Unternehmergeist und Innovation dar, die für die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen in der EU von entscheidender Bedeutung sind. Die EU-Politik für KMU
zielt darauf ab, dass die politischen Strategien und Maßnahmen der Union KMU-
freundlich gestaltet werden und dazu beitragen, Europa für Unternehmensgründungen
und wirtschaftliche Aktivitäten attraktiver zu machen.

ERGEBNISSE

A. Der „Small Business Act“ (SBA)
Eine umfassende KMU-Initiative wurde von der Kommission im Juni 2008 in Form einer
Mitteilung zur Initiative für kleine und mittlere Unternehmen in Europa („Small Business
Act“ – SBA) vorgelegt. Mit dem SBA sollte ein neuer politischer Rahmen geschaffen
werden, um die bestehenden Instrumente zusammenzuführen und sich dabei auf die
Europäische Charta für Kleinunternehmen und die Mitteilung „Eine zeitgemäße KMU-
Politik für Wachstum und Beschäftigung“ zu stützen. Hierfür wurde statt eines rein
gemeinschaftlichen Ansatzes eine politische Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten
verfolgt.
1. Intelligente Regulierung
Die Kommission räumt dem Bürokratieabbau im SBA einen hohen Stellenwert ein.
Die Änderung der Zahlungsverzugsrichtlinie (gemäß der Behörden gehalten sind,
Rechnungen innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen, damit KMU abgesichert sind)
und die Richtlinie zur elektronischen Rechnungsstellung (mit der in elektronischer
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Form ausgestellte Rechnungen solchen in Papierform gleichgestellt werden) sind
für Kleinunternehmen von besonderer Bedeutung. Aufgrund der Modernisierung
des Vorgehens bei der Vergabe öffentlicher Aufträge der EU hat sich der
Verwaltungsaufwand für KMU bei Bewerbungen um öffentliche Aufträge verringert.
Auch können sie sich einfacher zu Bietergemeinschaften zusammenschließen.
Derselbe Ansatz wird angewendet, um mithilfe der Modernisierung des Vorgehens
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge der EU und der Aktualisierung der
Rechnungslegungsrichtlinie (jetzt Richtlinie 2013/34/EU) die Verpflichtungen in Bezug
auf die Rechnungslegung zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand für KMU zu
verringern.
Mit ihrer Mitteilung mit dem Titel „Bessere Rechtsetzung: Mit vereinten Kräften für
bessere Rechtsvorschriften“ vom April 2021 führte die Kommission den „One-in-
one-out“-Grundsatz für die Politikgestaltung auf EU-Ebene ein. Dabei wurde die
Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger stärker auf die Auswirkungen
und Kosten der Anwendung von Rechtsvorschriften gerichtet, insbesondere in Bezug
auf KMU. Das Ziel besteht darin, den neuerlichen Verwaltungsaufwand, der durch
die Legislativvorschläge der Kommission entsteht, durch eine Verringerung bereits
bestehender Belastungen im gleichen Maße entsprechend einzudämmen.
2. Zugang zu Finanzmitteln
Die Finanzmärkte stellen den KMU oftmals nicht die von ihnen benötigten Finanzmittel
zur Verfügung. Durch die Bereitstellung von Darlehen, Bürgschaften und Risikokapital
wurden gewisse Fortschritte beim Zugang der KMU zu Finanzierungsquellen und
Krediten erzielt. Die Finanzinstitutionen der Union – die Europäische Investitionsbank
(EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) – haben ihre KMU-bezogenen
Maßnahmen intensiviert.
Im November 2011 schlug die Kommission einen „Aktionsplan zur Verbesserung des
Finanzierungszugangs für KMU“ vor. Darin sind unter anderem politische Initiativen zur
Erleichterung des Zugangs von KMU zum Risikokapitalmarkt vorgesehen.
3. KMU im Binnenmarkt
Sowohl im SBA als auch in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf
dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige
soziale Marktwirtschaft“ und der „Binnenmarktakte II“ wird die Notwendigkeit
einer kontinuierlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen im
Binnenmarkt hervorgehoben. Verschiedene Initiativen und Maßnahmen, die darauf
abzielen, die Gründung und Geschäftstätigkeit von KMU im Binnenmarkt zu erleichtern,
wurden bereits auf den Weg gebracht oder sind in Planung. So wurden KMU
in vielen Bereichen Ausnahmeregelungen gewährt, beispielsweise in Bezug auf
Wettbewerbsvorschriften, Besteuerung und Gesellschaftsrecht.
4. Wettbewerbspolitik
Seit Langem gibt es für KMU bei den EU-Vorschriften zu staatlichen Beihilfen
Erleichterungen, um den besonderen Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, mit denen
sie sich konfrontiert sehen. 2014 verabschiedete die Kommission eine überarbeitete
allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung für staatliche Beihilfen (Verordnung (EU)
Nr. 651/2014). Als ein Bestandteil der Modernisierung des EU-Beihilfenrechts wurde
den Mitgliedstaaten ein größerer Spielraum bei der Gewährung von Beihilfen an KMU
eingeräumt, die – unter bestimmten Bedingungen – ohne vorherige Anmeldung bei
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der Kommission oder eine Genehmigung durch diese gezahlt werden können. Auf der
Grundlage dieser Verordnung konnten KMU bereits finanzielle Unterstützung durch die
öffentliche Hand von bis zu 7,5 Mio. EUR in Anspruch nehmen.
B. EU-Netzwerke für KMU
Zu den für KMU geschaffenen Netzwerken zählen zum einen allgemeine
Unterstützungsdienste für KMU in der EU wie zum Beispiel das „Enterprise Europe
Network“, „SOLVIT“, das Portal „Ihr Europa – Unternehmen“, „KMU und die
Umwelt“ sowie „Sicherer Umgang mit Chemikalien: nationale REACH-Helpdesks“.
Zum anderen umfasst die Unterstützung für Innovation und Forschung folgende
Hilfsangebote: „Helpdesk für Rechte des geistigen Eigentums“, „KMU-Techweb“,
„KMU-Helpdesk zu IPR-Fragen in China“, „Europäisches Netz von Gründer- und
Innovationszentren (EBN)“, „Europäisches Netzwerk für Innovationen am Arbeitsplatz“
und „Gate2Growth“.
C. KMU und Forschung
Forschung und Innovation sind für den nachhaltigen Erfolg und das Wachstum von
KMU in der EU von maßgeblicher Bedeutung. Das Programm Horizont 2020 für
den Zeitraum 2014-2020 zielte darauf ab, Forschung und Entwicklung innerhalb von
KMU stärker und umfassender zu unterstützen. Im Rahmen dieses Ansatzes erfolgte
eine Förderung der KMU mithilfe eines neuen, auf KMU ausgerichteten Instruments,
mit dem die Finanzierungslücken für risikoreiche Forschung und Innovation in der
Gründungsphase geschlossen werden sollten.
Zudem war die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU eines der elf
thematischen Ziele der Kohäsionspolitik in den Jahren 2014-2020. Zusätzliche
Investitionen in KMU wurden zudem im Rahmen anderer thematischer Ziele
durchgeführt, insbesondere im Rahmen der Ziele „Forschung und Innovation“, „CO2-
arme Wirtschaft“ und „Informations- und Kommunikationstechnologien“.
Horizont Europa, das Finanzierungsprogramm der EU für Forschung und Innovation,
das bis 2027 läuft, enthält ein neues Element, das sein Vorgänger nicht hatte: den
Europäischen Innovationsrat, mit einem Budget von 10,1 Mrd. EUR zur Unterstützung
wegweisender Innovationen während des gesamten Lebenszyklus von der Forschung
in der Frühphase bis zur Finanzierung und Expansion von Start-up-Unternehmen und
KMU.
D. Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU
(COSME)
Im Dezember 2013 wurde die Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 über ein Programm für
die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen
(COSME) für den Zeitraum 2014-2020 angenommen. Mit einem Budget von
2,3 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020 wurden mit COSME folgende allgemeine
Zielsetzungen verfolgt:
— Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigenkapital

und Fremdfinanzierungsmitteln: eine Eigenkapitalfazilität für Investitionen in der
Wachstumsphase und eine Kreditfazilität, in deren Rahmen Kredite für KMU durch
direkte oder andere Risikoteilungsvereinbarungen mit Finanzmittlern abgesichert
wurden. 1,3 Mrd. EUR des COSME-Haushalts wurden für Finanzinstrumente
bereitgestellt.
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— Verbesserung des Marktzugangs innerhalb und außerhalb der Union:
Wachstumsorientierte unterstützende Dienstleistungen für Unternehmen wurden
durch das „Enterprise Europe Network“ bereitgestellt, um die Ausweitung der
Wirtschaftstätigkeit zu erleichtern.

— Förderung der unternehmerischen Initiative: Die Maßnahmen umfassten u. a. die
Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten und Verhaltensweisen, insbesondere
bei Jungunternehmern, jungen Menschen und Frauen.

E. Neueste Initiativen
Die Mitteilungen der Kommission vom März 2020 mit den Titeln „Eine neue
Industriestrategie für Europa“ und „Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und
digitales Europa“ enthielten Vorschläge, mit denen KMU bei ihren Tätigkeiten sowie
bei Wachstum und Expansion unterstützt werden sollten. Das Parlament reagierte
auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die industriellen Lieferketten und
KMU, indem es im April 2020 die Entschließung 2020/2616(RSP) zu abgestimmten
Maßnahmen der EU zur Unterstützung von Konjunkturmaßnahmen verabschiedete.
Im November 2020 verabschiedeten die Mitglieder des Europäischen Parlaments
die Entschließung 2020/2076(INI), in der sie die Kommission aufforderten, eine
überarbeitete Industriestrategie vorzulegen.
Wie in der KMU-Strategie hervorgehoben, ist es für kleine Unternehmen schwieriger,
Finanzmittel zu erhalten. Im Dezember 2022 veröffentlichte die Kommission einen
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU zur Steigerung der Attraktivität der
öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für Unternehmen und zur Erleichterung des
Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen.
Angesichts der starken negativen Auswirkungen der Inflation und der Unsicherheit, die
durch den drastischen Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten verursacht werden, hat
die Kommission im September 2023 eine Mitteilung zu einem „KMU-Entlastungspaket“
angenommen. Sie umfasst Vorschläge für eine Verordnung zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (COM(2023)0533) und für eine Richtlinie zur
Einführung eines hauptsitzbasierten Steuersystems für Kleinstunternehmen, kleine
und mittlere Unternehmen (COM(2023)0528). Sie enthält auch eine Reihe von
Maßnahmen, um KMU den Zugang zu Finanzmitteln und qualifizierten Arbeitskräften
zu erleichtern und sie während ihres gesamten Lebenszyklus zu unterstützen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

1983 rief das Europäische Parlament das „Europäische Jahr der KMU und
des Handwerks“ aus und legte Initiativen zur Förderung der Entwicklung dieser
Unternehmen auf. Seither hat das Parlament stets deutlich gemacht, dass es sich der
Förderung von KMU in Europa verpflichtet fühlt. Einige Beispiele seien im Folgenden
genannt:
— Im Juni 2010 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur

Innovationspolitik der Gemeinschaft in einer Welt im Wandel. Das Parlament
forderte die Entwicklung von Finanzierungsinstrumenten für KMU wie
Mikrokredite, Risikokapital für Investitionen in innovative Unternehmen
und informelle private Investoren („Business Angels“) zur Förderung
von Unternehmensprojekten von jungen Forschern. Außerdem forderte
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es die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, steuerliche, finanzielle,
unternehmerische und administrative Anreize für Investitionen zu schaffen.

— Im Mai 2011 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur Überprüfung
des Small Business Act. Es brachte darin seine Bedenken dahin gehend zum
Ausdruck, dass der KMU-Test bis zu diesem Zeitpunkt insbesondere auf nationaler
Ebene nicht korrekt und stetig auf alle neuen Legislativvorschläge angewendet
wurde. Darüber hinaus warnte das Parlament die Mitgliedstaaten, dass sie bei
der Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht eine Übererfüllung vermeiden
sollten, bei der sie über die Anforderungen der Unionsvorschriften hinausgehen.

— Im Oktober 2012 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zu
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und deren Wettbewerbsfähigkeit
und Geschäftsmöglichkeiten. Darin legte das Parlament den Schwerpunkt auf
mehrere Bereiche, unter anderem die Verringerung des Verwaltungsaufwands,
die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen,
die Neugründung von Unternehmen sowie den Zugang zu Informationen und
Finanzierung.

— Im Januar 2014 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur
Reindustrialisierung Europas zwecks Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und
Nachhaltigkeit, in der die wichtige Rolle der KMU in der EU-Wirtschaft
hervorgehoben und besondere Unterstützung und Hilfe für KMU gefordert wurde.

— Im September 2016 verabschiedete das Parlament eine Entschließung
zum Zugang von KMU zu Finanzmitteln und der Diversifizierung der
Finanzierungsquellen von KMU in einer Kapitalmarktunion.

— Im Juli 2017 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur Schaffung
einer ambitionierten industriepolitischen Strategie der EU, die mit Blick auf
Wachstum, Beschäftigung und Innovation in Europa eine strategische Priorität
bilden soll.

— Im Februar 2019 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur
umfassenden europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und
Robotik.

— Im April 2020 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zu abgestimmten
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen.

— Im November 2020 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zu einer
neuen Industriestrategie für Europa. Darin wurde eine inklusive Industriestrategie
gefordert, in deren Entwicklung und Umsetzung alle industriellen Ökosysteme,
inklusive KMU, einbezogen werden sollen.

— In seiner Entschließung vom Juli 2022 zum Thema „Bessere Rechtsetzung:
Mit vereinten Kräften für bessere Rechtsvorschriften“ forderte das Parlament
die Kommission auf, ihren „One-in-one-out“-Rechner zu veröffentlichen. Es
betonte, dass bei der Anwendung des „One-in-one-out“-Grundsatzes alle
Befolgungskosten – sowohl Verwaltungs- als auch Anpassungskosten –
berücksichtigt werden sollten, und hob hervor, dass sichergestellt werden muss,
dass dieser Ansatz sowohl von den Mitgliedstaaten als auch von den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften angewandt wird.
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— Das Parlament führte am 15. September 2022 eine Aussprache über die Lage der
Europäischen Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (SME Union).

— In seiner Entschließung vom Juli 2023 zur Lage der KMU in der Union
forderte das Parlament die Kommission auf, eine Gesamtbewertung der
kumulativen Auswirkungen der Rechtsvorschriften der Union auf KMU in der Union
vorzunehmen und gegebenenfalls Vereinfachungen vorzuschlagen. Außerdem
forderte es die dringende Annahme der überarbeiteten Zahlungsverzugsrichtlinie
und eine mögliche Überarbeitung der Vorschriften über staatliche Beihilfen
zu prüfen, um zu bewerten, wie die Interessen von KMU geschützt werden.
Außerdem wurde die Kommission aufgefordert, ihre Bemühungen in Bezug auf die
Kapitalmarktunion zu verstärken und Finanzmittel für das Wachstum in der Union
freizusetzen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Websites des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für Industrie, Forschung und
Energie.

Corinne Cordina
10/2023
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2.4.3. EINE DIGITALE AGENDA FÜR EUROPA

Plattformen für digitale Dienste und neue Technologien wie künstliche Intelligenz
haben einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Sie haben die Art und Weise,
wie wir im Internet kommunizieren, einkaufen oder uns informieren, grundlegend
verändert – und sind dadurch aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit
diesen Umwälzungen befasst sich die europäische digitale Agenda für 2020-2030.
Die Ziele der Agenda bestehen vor allem in der Errichtung sicherer digitaler Räume,
der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs auf den digitalen Märkten und der
Stärkung der digitalen Souveränität Europas. Parallel dazu wird bis 2050 die
Klimaneutralität angestrebt.

RECHTSGRUNDLAGE

Zwar enthalten die Verträge keine besonderen Bestimmungen zu Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT), die EU kann aber in bestimmten Politikbereichen
tätig werden, wie etwa Industrie (Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV)), Wettbewerb (Artikel 101 und 109 AEUV), Handel
(Artikel 206 und 207 AEUV), transeuropäische Netze (Artikel 170 und 172 AEUV),
Forschung (Artikel 179 und 190 AEUV), Energie (Artikel 194 AEUV), Errichtung des
Binnenmarkts (Artikel 114 AEUV), freier Warenverkehr (Artikel 26 und 28-37 AEUV),
Freizügigkeit und Dienstleistungsverkehr (Artikel 45 und 66 AEUV), Bildung (Artikel 165
und 166 AEUV) und Kultur (Artikel 167 AEUV).

ZIELE

Im Einklang mit der Lissabon-Strategie wurde in der digitalen Agenda für Europa 2010
hervorgehoben, dass den IKT eine entscheidende Bedeutung bei der Verwirklichung
der Ziele der EU zukommt. 2015 wurde die digitale Agenda durch die Strategie für
einen digitalen Binnenmarkt anhand von drei Säulen weiterentwickelt: 1) Sicherstellung
eines verbesserten Zugangs zu digitalen Waren und Dienstleistungen in ganz
Europa, 2) Förderung von optimalen Bedingungen für digitale Netze und Dienste und
3) Vergrößerung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft.
Die digitale Strategie aus dem Jahr 2020 zur Gestaltung der digitalen Zukunft
Europas konzentrierte sich auf Technologien, die den Menschen zugutekommen,
eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine offene und demokratische Gesellschaft.
2021 wurde diese Strategie durch den digitalen Kompass für 2030 ergänzt, in dem
festgehalten wurde, welche Ziele die EU in diesem Jahrzehnt für den digitalen Bereich
hat.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Die erste digitale Agenda für Europa: 2010-2020
Die erste digitale Agenda:
— Senkung der Preise für die elektronische Kommunikation (Verordnung (EU)

2022/612) und Abschaffung der Roaming-Gebühren am 14. Juni 2017 („Roaming
zu Inlandspreisen“),
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— Verbesserung der Internetanbindung durch eine umfassende
Breitbandgrundversorgung mithilfe von Mobilfunk- und Satellitentechnologien,

— Stärkung des Verbraucherschutzes im Bereich der Telekommunikation durch
Rechtsvorschriften zum Schutz der Privatsphäre (Richtlinie 2009/136/EG) und
zum Datenschutz, die später durch einen neuen Rechtsrahmen zum Datenschutz
(Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie (EU) 2016/680) erweitert wurden.

Um die Entwicklung digitaler Netze und Dienste zu fördern, stärkte das Parlament
das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation.
Dieses Gremium unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Regulierungsbehörden und der Kommission, fördert bewährte Verfahren und
arbeitet an der Harmonisierung von Rechtsvorschriften, die die Kommunikation
betreffen (Verordnung (EU) 2018/1971). Da die erste digitale Agenda dem digitalen
Wachstum einen hohen Stellenwert einräumte, wurden in diesem Rahmen digitale
Kompetenzen, Hochleistungsrechnen, die Digitalisierung der Industrie, die Entwicklung
von künstlicher Intelligenz (KI) und die Modernisierung des öffentlichen Dienstes
gefördert. Darüber hinaus hat die EU Rechtsvorschriften zu Geoblocking (Verordnung
(EU) 2018/302) und der Portabilität digitaler Dienste (Verordnung (EU) 2017/1128)
verabschiedet, die es den Verbrauchern ermöglichen, in allen Mitgliedstaaten auf
Online-Inhalte zuzugreifen.
Neben dem erwähnten neuen Rechtsrahmen zum Datenschutz hat die EU eine Reihe
weiterer Rechtsvorschriften erlassen, um die Entwicklung einer datenagilen Wirtschaft
zu ermöglichen, wie zum Beispiel
— die Verordnung über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-

personenbezogener Daten in der Europäischen Union (Verordnung (EU)
2018/1807), mit der Unternehmen und öffentliche Verwaltungen die Möglichkeit
erhalten, nicht personenbezogene Daten an einem Ort ihrer Wahl zu speichern
und zu verarbeiten,

— den Rechtsakt zur Cybersicherheit (Verordnung (EU) 2019/881), mit dem die
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit gestärkt und für Produkte
und Dienstleistungen ein Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit geschaffen
wird,

— die Richtlinie über offene Daten (Richtlinie (EU) 2019/1024), mit der gemeinsame
Regelungen für einen europäischen Markt für Daten des öffentlichen Sektors
festgelegt wurden.

B. Die zweite digitale Agenda für Europa: 2020-2030
Mit der zweiten digitalen Agenda für Europa sollen die durch digitale Technologien
entstandenen Veränderungen angegangen werden, sowie die zentrale Rolle der
digitalen Dienste und Märkte. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den neuen
technologischen und geopolitischen Zielen der EU. In ihren Mitteilungen zur Gestaltung
der digitalen Zukunft Europas und zu Europas digitaler Dekade erläuterte die
Kommission Maßnahmen für sichere digitale Dienste und Märkte. Dabei lag der
Fokus auf Themen wie Quanteninformatik, Blockchain bzw. Blockchain-Strategien,
KI, Halbleiter (Europäisches Chip-Gesetz), digitale Souveränität, Cybersicherheit,
5G/6G, europäische Datenräume und globale Technologienormen. Am 9. März 2021
veröffentlichte die EU einen digitalen Kompass, in dem die Ziele für 2030 in vier
Kernpunkte aufgeteilt wurden:
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— Qualifikation: Mindestens 80% aller Erwachsenen sollten über grundlegende
digitale Kompetenzen verfügen, außerdem sollten EU-weit 20 Millionen IKT-
Fachleute beschäftigt sein, wobei eine Erhöhung des Frauenanteils in den
entsprechenden Berufen angestrebt wird.

— Unternehmen: 75% der Unternehmen sollten Cloud-Computing-Dienste, Big Data
und künstliche Intelligenz nutzen. Mehr als 90% der kleinen und mittleren
Unternehmen in der EU sollten zumindest in grundlegendem Umfang digitale
Technologien nutzen. Die Anzahl der Einhörner, d. h. von Start-up-Unternehmen
mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, in der EU sollte sich
verdoppeln.

— Infrastruktur: Alle Haushalte in der EU sollten über eine Gigabit-Internetanbindung
verfügen, und in allen besiedelten Gebieten sollte 5G-Technologie zur Verfügung
stehen. Der Anteil der in Europa gefertigten hochmodernen und nachhaltigen
Halbleiter an der Weltproduktion sollte 20% betragen. Es sollten 10 000
klimaneutrale, hochsichere Randknoten in der EU eingerichtet werden. Außerdem
sollte Europa seinen ersten Quantencomputer haben.

— Öffentliche Dienste: Alle wesentlichen öffentlichen Dienste sollten online verfügbar
sein. Alle Unionsbürger sollten Zugang zu ihren elektronischen Patientenakten
haben und 80% sollten eine eID-Lösung nutzen.

Das Programm „Digitales Europa“, das im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/694
eingerichtet wurde, ist eine EU-Initiative mit der zwischen 2021-2027 7,5 Mrd. EUR
für Projekte im Bereich der digitalen Technologie – etwa Hochleistungsrechnen,
KI, Cybersicherheit, fortgeschrittene digitale Kompetenzen und die Integration von
digitalen Technologien, unterstützt durch digitale Innovationszentren – bereitgestellt
werden. Die Förderung erfolgt parallel zu bereits bestehenden Fonds der EU, wie etwa
Horizont Europa, der Fazilität „Connecting Europe“ für digitale Infrastruktur und der
Aufbau- und Resilienzfazilität. Während der Erholung nach der COVID-19-Krise sind
die Mitgliedstaaten verpflichtet, mindestens 20% ihrer Mittel aus den Aufbaufonds für
Digitalisierungsprojekte einzusetzen (Verordnung (EU) 2021/694).
Im Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz vom Februar 2020 wurden die entscheidende
Rolle von KI und ihr erwarteter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Nutzen für alle
Bereiche hervorgehoben. Im Oktober 2020 nahm das Parlament drei Entschließungen
zu KI an, die ethische Aspekte, zivilrechtliche Haftung und geistiges Eigentum
thematisieren. In den Entschließungen wurde die Kommission aufgefordert, einen
europäischen Rechtsrahmen für die ethische Entwicklung und Nutzung von KI
auszuarbeiten. Am 21. April 2021 schlug die Kommission ein KI-Gesetz vor, mit
dem eine technologieneutrale Definition von KI eingeführt und ein risikobasierter
Ansatz bei Regulierungsmaßnahmen verfolgt werden sollte. Im Juni 2023 nahm das
Parlament seinen Standpunkt zu diesem Vorschlag an, wobei es – mit Blick auf die
abschließenden Verhandlungen mit dem Rat – wesentliche Änderungen am Text der
Kommission vornahm. Im September 2022 legte die Kommission einen Vorschlag
für eine Richtlinie über die Haftungsfrage in Zusammenhang mit KI vor, mit der
sichergestellt werden soll, dass von KI geschädigte Personen den gleichen Schutz
erhalten wie von anderen Technologien geschädigte Personen. Darüber hinaus wurde
ein Vorschlag für eine neue Produkthaftungsrichtlinie vorgelegt, die sich mit digitalen
Produkten wie KI befasst.
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Der Datenaustausch ist für die digitale Vision der Union von zentraler Bedeutung. In
Bezug auf die Nutzung und den Austausch nicht personenbezogener Daten für neue
Technologien und Geschäftsparadigmen, will die EU ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen der Förderung datengesteuerter Innovationen auf der einen Seite und
Privatsphäre, Schutz, Ethik und Sicherheit auf der anderen Seite schaffen. Das im
Februar 2020 veröffentlichte Weißbuch befasst sich mit der KI-Datenstrategie der
EU. Die erste Säule der Strategie, das am 3. Juni 2022 veröffentlichte europäische
Daten-Governance-Gesetz (Verordnung (EU) 2022/868), trat im September 2023 in
Kraft und hebt die Verfügbarkeit von Daten und das Vertrauen in die gemeinsame
Datennutzung hervor. Am 23. Februar 2022 setzte die Kommission mit dem Vorschlag
für das Datengesetz, das den Zugang zu Geschäfts- und Verbraucherdaten betrifft, die
zweite Säule der Strategie um. Die interinstitutionellen Gespräche wurden im Juni 2023
abgeschlossen. Der Rat, das Parlament und die Kommission gaben am 26. Januar
2022 eine Erklärung zu europäischen digitalen Rechten ab, in der ein wertebasierter
digitaler Wandel hervorgehoben wird. Daten sind von entscheidender Bedeutung für
den gesellschaftlichen Fortschritt, die wirtschaftliche Expansion und Innovationen.
Der europäische Datenraum, die dritte Säule der Strategie, deckt neun Bereiche ab
und ist ein Schwerpunktthema der Kommission für den Zeitraum 2019-2025. Um
den Daten- und Dienstleistungsaustausch zu unterstützen, startet die EU mithilfe von
NextGenerationEU eine, auf Gaia-X basierende, europäische Cloud.
Ein Grundelement der Digitalstrategie ist die Einrichtung eines sichereren und
offeneren digitalen Binnenmarkts, in dem die Rechte der Nutzer und faire
Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen an erster Stelle stehen. Die Strategie
umfasst zwei legislative Säulen: das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über
digitale Märkte, mit denen die EU-Rechtsvorschriften für digitale Dienste modernisiert
werden. Diese Rechtsvorschriften, die im Oktober bzw. September 2022 von Parlament
und Rat angenommen wurden, bieten nun ein einheitliches Regelwerk für die gesamte
EU. Im Gesetz über digitale Dienste sind die Zuständigkeiten für Vermittlungsdienste,
insbesondere Online-Plattformen, festgelegt. Für große Online-Plattformen gibt es
aufgrund der Risiken, die sie im Hinblick auf die Verbreitung von illegalen und
schädlichen Inhalten darstellen, besondere Leitlinien. Das Gesetz über digitale Märkte
enthält Regelungen für Unternehmen in der Position eines sogenannten Torwächters,
mit denen diejenigen ins Auge gefasst werden, die besonders anfällig für unlautere
Praktiken sind. Zu diesen Torwächtern zählen etwa Online-Vermittlungsdienste, soziale
Netzwerke und Cloud-Computing-Dienste.
Im November 2022 präsentierte die Kommission aufbauend auf dem Gesetz
über digitale Dienste einen Vorschlag für eine Verordnung zur Vereinfachung
der Datenerhebung und des Austausches von Daten im Zusammenhang mit
Dienstleistungen im Bereich der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften. Der
Vorschlag wird vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des
Parlaments geprüft, und seit dem 15. November 2023 finden Triloge statt.
Die digitale Agenda setzt einen Schwerpunkt auf elektronische Behördendienste
und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors. Am
18. November 2022 schlug die Kommission ein Gesetz für ein interoperables
Europa zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen in der EU vor. Die
Rechtsvorschrift sieht die Einrichtung eines Ausschusses für ein interoperables Europa
mit Vertretern aus den Mitgliedstaaten, der Kommission und anderen EU-Einrichtungen
vor. Die COVID-19-Pandemie hat die Entwicklungen im Bereich der europäischen
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Interoperabilität beschleunigt, insbesondere durch das digitale COVID-Zertifikat der
EU. Die Kommission unterstrich diesen Fortschritt in einer Mitteilung, in der die
Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hervorgehoben wurde.
Als Reaktion auf die Aggression Russlands gegen die Ukraine haben die Kommission
und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik am 10. November
2022 eine Cyberabwehrpolitik der EU und einen Aktionsplan zur militärischen Mobilität
2.0 vorgelegt. Die Cyberabwehrpolitik und der Aktionsplan sollen Investitionen in die
Cyberabwehr ankurbeln, die Zusammenarbeit zwischen dem militärischen und dem
zivilen Cyber-Sektor fördern, ein effizientes Cyber-Krisenmanagement innerhalb der
EU sicherstellen, die Position der EU in Bezug auf kritische Cyber-Technologien
stützen und gleichzeitig die technologische und industrielle Basis der europäischen
Verteidigung stärken.
Der Aufbau von Vertrauen im Internet ist für das gesellschaftliche und wirtschaftliche
Wachstum von entscheidender Bedeutung. Die Verordnung über elektronische
Identifizierung (Verordnung (EU) Nr. 910/2014) bietet einen rechtlichen Rahmen, der
eine sichere digitale Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und öffentlicher
Verwaltung ermöglichen soll. Um diesem Ziele näher zu kommen, hat die Kommission
eine Änderung der Verordnung über die digitale Identität vorgeschlagen, die 80% der
Unionsbürger bis 2030 den sicheren Zugang zu wichtigen öffentlichen Dienstleistungen
mit einer digitalen Identität ermöglichen sollen.
Abseits von Rechtsvorschriften, befasst sich die EU auch besonders mit
digitaler Bildung. Der Aktionsplan für digitale Bildung (2021-2027) unterstützt die
Mitgliedstaaten bei der Anpassung ihrer Bildungssysteme an das digitale Zeitalter.
Der Schwerpunkt des Aktionsplans liegt auf der Schaffung eines robusten digitalen
Bildungsökosystems und der Verbesserung von Kompetenzen für den digitalen
Wandel.
Im Dezember 2020 legte die Kommission in einer Mitteilung einen Plan für die Erholung
und den Wandel der europäischen Medienbranche vor, in dem auf Probleme wie etwa
die Fragmentierung des Marktes eingegangen wird. In dem Plan wird die Notwendigkeit
einer stärkeren Unterstützung der Mitgliedstaaten durch genehmigte Aufbaupläne
hervorgehoben. Außerdem wird der störende Einfluss globaler Online-Plattformen auf
die Medien beleuchtet, insbesondere ihre Dominanz auf Daten- und Werbemärkten.
Der Europäische Aktionsplan für Demokratie, in dem die Erholung und die digitale
Anpassung der Medienbranche im Vordergrund stehen, ergänzt den Aktionsplan
für Medien. Im Aktionsplan für Demokratie wird auch die sinkende Medienfreiheit
aufgrund von sich häufenden Drohungen gegen Journalisten erörtert. Mit dem Index
für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) können die Fortschritte der EU-
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes nachverfolgt
werden. Anhand des jährlichen DESI-Index können Mitgliedstaaten Bereiche ermitteln,
in denen Verbesserungsbedarf besteht. Die Indikatoren berücksichtigen nun auch die
Aufbau- und Resilienzfazilität und den digitalen Kompass.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

In seiner Entschließung vom 12. März 2019 forderte das Parlament die
Kommission nachdrücklich auf, den Anwendungsbereich der Richtlinie über Netz- und
Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) neu zu bewerten – um andere wichtige Sektoren
einzubeziehen, die nicht Gegenstand spezifischer Rechtsvorschriften sind – und auf
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Bedrohungen durch die Digitalisierung zu reagieren. In der Entschließung wurde
eine Angleichung an eine verbesserte europäische Cybersicherheitspolitik und eine
größere Rolle der EU-Cybersicherheitsagentur gefordert. Im Dezember 2022 wurde
die Richtlinie durch die NIS-2-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2022/2555) ersetzt, wodurch
ihr Anwendungsgebiet auf weitere Sektoren und Einrichtungen ausgeweitet wurde. Im
September 2022 legte die Kommission einen Vorschlag für ein Cyberresilienzgesetz
vor, mit dem die Sicherheit verschiedener technischer Produkte erhöht werden soll. Das
Parlament und der Rat nahmen im Juni 2023 Verhandlungen über den Rechtsakt auf.
Im Rahmen des europäischen Aktionsplans für Demokratie legte die Kommission
am 16. September 2022 den Rechtsakt zur Medienfreiheit vor, der darauf abzielt,
den Medienpluralismus und die Medienfreiheit in der EU zu stärken. Mit diesem
Rechtsakt sollen Probleme auf dem Markt für Mediendienste angegangen und
die Unabhängigkeit der Medien gestärkt werden. Daraufhin hielt der Ausschuss
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 31. Januar und 6. Februar
2023 gemeinsam mit dem Ausschuss für Kultur und Bildung und dem Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Anhörungen ab, bei denen über den
Vorschlag debattiert wurde. Die interinstitutionellen Verhandlungen laufen derzeit und
sollen vor Ende der Wahlperiode abgeschlossen werden. Für die Transparenz der
demokratischen Prozesse ist darüber hinaus die Regulierung politischer Werbung,
insbesondere in Bezug auf eine klare Kennzeichnung, von entscheidender Bedeutung.
Zu diesem Thema legte die Kommission am 25. November 2021 einen Vorschlag vor.
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz veranstaltete am 11. Juli 2022
eine Anhörung, bei der es um die Transparenz politischer Werbung – sowohl offline
als auch online – ging. Am 26. Januar 2023 nahm der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz zusammen mit dem Ausschuss für Kultur und Bildung und
dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres einen Bericht über
diesen Vorschlag an. Der Bericht diente als Grundlage für die interinstitutionellen
Verhandlungen. Eine politische Einigung konnte am 7. November 2023 erzielt
werden. Während seiner Arbeit im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel wurde
das Parlament durchgängig von seiner Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität mit einer Reihe von Studien und einem Workshop mit Schwerpunkt
auf den bestehenden Herausforderungen und Chancen unterstützt. Parallel zum
Gesetzgebungsverfahren für das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über
digitale Märkte wurden die Auswirkungen gezielter Werbung in einer Studie untersucht.
Weitere Einblicke wurden auch durch einen Workshop zu den Auswirkungen der
Vorschläge und eine Anhörung mit Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen
gewährt. Im Februar 2022 befasste sich eine Studie mit den Auswirkungen, die
Influencer auf die Werbung und die Verbrauchersicherheit im Binnenmarkt haben.
Im August 2022 wurde in einem Bericht derselben Fachabteilung die Nutzung neuer
Technologien zur Verbesserung der Produktsicherheit erörtert und mögliche Vor- und
Nachteile aufgezeigt.
Im Anschluss an die gemeinsame öffentliche Anhörung im März 2022 haben der
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und der Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres sowie das Parlament als Ganzes gemeinsam das KI-
Gesetz vorangebracht. Sie nahmen hierzu einen Bericht mit wichtigen Änderungen an,
führten weitere Änderungen ein und einigten sich im Juni 2023 auf den Entwurf eines
Verhandlungsmandats zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für KI in der EU.
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Am 25. Oktober 2023 forderten die Mitglieder des Parlaments ein Verbot von
suchterzeugenden Methoden wie endlosem Scrollen oder der automatischen
Wiedergabefunktion. Einige Mitglieder des Parlaments planen auch die Einführung
eines digitalen „Rechts, nicht gestört zu werden“, sowie eine Liste bewährter
Gestaltungsverfahren.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Websites des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie.

Kristi Polluveer / Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Jordan De Bono
12/2023
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2.4.4. VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE

Die Verteidigungsindustrie ist durch wirtschaftliche und technologische
Komponenten gekennzeichnet, die wichtige Faktoren darstellen, wenn
es um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie geht. Die
Europäische Verteidigungsagentur unterstützt Mitgliedstaaten dabei, ihre
Verteidigungsfähigkeiten zu optimieren, und trägt zur Entwicklung ihrer
Verteidigungsindustrie bei. Der Wirtschaftszweig hat kürzlich beschlossen, einige
seiner größten Herausforderungen, darunter die Marktfragmentierung und die
geringen Verteidigungsausgaben, durch eine intensivierte gemeinsame Beschaffung
und eine Steigerung der Verteidigungsausgaben anzugehen.

RECHTSGRUNDLAGE

Die Maßnahmen der EU in diesem Bereich müssen sich auf Artikel 352 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gründen. Während Artikel 173
AEUV eine Rechtsgrundlage für die EU-Industriepolitik bietet, werden Fortschritte
bei der Anwendung der Bestimmungen über den Binnenmarkt auf den Markt für
Verteidigungsgüter jedoch durch Artikel 346 Absatz 1 AEUV gehemmt, in dem es
heißt: „Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens für
die Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die
Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen“.

ZIELE

Die Verteidigungsindustrie ist technologisch und wirtschaftspolitisch von großer
Bedeutung für die EU. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist ein maßgeblicher Faktor
für die Glaubwürdigkeit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP). Die Mitgliedstaaten müssen gemeinsam darauf hinwirken, Strategien und
Vorgehensweisen ein Ende zu setzen, die einer wirkungsvolleren Zusammenarbeit
europäischer Unternehmen in der Verteidigungsindustrie im Wege stehen.

ERGEBNISSE

Wie alle anderen Wirtschaftszweige muss auch die Verteidigungsindustrie der EU ihre
Effektivität steigern, um ihren Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu
können und gleichzeitig die Interessen ihrer Anteilseigner zu sichern.
A. Hintergrund
1. Forschungs- und Entwicklungspolitik
Die EU finanziert hauptsächlich Forschungsunterfangen zu zivilen Zwecken. Einige
der dort darunter fallenden technologischen Bereiche – z. B. Werkstoffe oder
Informations- und Kommunikationstechnologien – können jedoch dazu beitragen, das
technologische Fundament und die Wettbewerbsfähigkeit der Verteidigungsindustrie
zu verbessern. Die Erfordernisse der Verteidigungsindustrie daher bei der Umsetzung
der EU-Forschungspolitik nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Auf der Tagung
des Europäischen Rates vom Dezember 2013 hat dieser die Mitgliedstaaten dazu
angehalten, stärker in kooperative Forschungsprogramme zu investieren. Zudem hat er
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die Kommission und die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) dazu aufgefordert,
Vorschläge auszuarbeiten, wie die Forschung für doppelte (d. h. zivile und militärische)
Verwendungszwecke weiter gefördert werden kann. Im Jahr 2015 beschlossen die
Mitgliedstaaten, von einer ausschließlich auf zivile und doppelte Verwendungszwecke
ausgerichteten Forschung zu einem speziellen einheitlichen EU-Forschungsprogramm
für den Verteidigungsbereich überzugehen.
2. Ausfuhren
Der Rat hat 2008 den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP angenommen, in
dem gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und
Militärgütern festgelegt wurden. Mit diesem Gemeinsamen Standpunkt ist die EU die
einzige regionale Organisation, die eine rechtsverbindliche Regelung in Bezug auf
die Ausfuhr konventioneller Waffen erlassen hat. Sein Ziel ist es, die Konvergenz der
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Kontrolle von Waffenausfuhren zu erhöhen, wobei
Waffenausfuhren letztendlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleiben. Die
EU-Ausfuhrkontrolle selbst ist durch die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 geregelt, die
gemeinsame EU-Kontrollvorschriften und eine gemeinsame EU-Liste von Gütern mit
doppeltem Verwendungszweck enthält und eine Koordinierung und Zusammenarbeit
zur Unterstützung einer EU-weit kohärenten Um- und Durchsetzung vorsieht. Im
September 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Modernisierung der
geltenden Verordnung (EG) Nr. 428/2009 und zur Verstärkung der Ausfuhrkontrollen
bei Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an.
B. EU-Politik im Bereich der Verteidigungsindustrie
1. Auf dem Weg zu einem europäischen Markt für Verteidigungsgüter
Im September 2004 legte die Kommission ein Grünbuch über die Beschaffung von
Verteidigungsgütern (KOM(2004)0608) vor. Mit diesem Grünbuch verfolgte sie das Ziel,
zum „schrittweisen Aufbau eines [...] europäischen Marktes für Verteidigungsgüter“
zwischen den Mitgliedstaaten beizutragen. Das Grünbuch war Teil der Strategie der
Kommission von 2003 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Verteidigungsgüterpolitik
der Europäischen Union“. Damit sollten eine effizientere Nutzung der Ressourcen
im Verteidigungsbereich erreicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Industrie verbessert werden. Ferner sollte im Rahmen der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zur Verbesserung der militärischen Ausrüstung beigetragen
werden.
Im Jahr 2007 verständigten sich die Mitgliedstaaten der EU darauf, die
Entwicklung der technologischen und industriellen Basis der europäischen
Verteidigung mithilfe einer speziellen Strategie voranzutreiben. Im Juli 2006
wurde die zwischenstaatliche Regelung zur Förderung des Wettbewerbs im
europäischen Markt für Verteidigungsgüter eingeführt. Diese freiwillige Regelung
der Regierungen untereinander basiert auf dem Verhaltenskodex für die
Beschaffung von Verteidigungsgütern (November 2005), der durch ein Berichts- und
Überwachungssystem zur Sicherstellung der Transparenz und Rechenschaftspflicht
unter den Mitgliedstaaten ergänzt wird. Ein weiteres wichtiges Element ist der Kodex
für bewährte Vorgehensweisen innerhalb der Versorgungskette vom Mai 2005.
Die Standardisierung von Verteidigungsgütern ist für die Integration nationaler Märkte
wichtig. Entsprechende Schritte erfolgten 2012 mit der Einrichtung eines Portals des
Europäischen Bezugssystems für Normen für den Verteidigungssektor (EDSTAR).
EDSTAR folgte der Einrichtung des Europäischen Informationssystems für Normen
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für Verteidigungsgüter (EDSIS), das ein Portal für eine weitreichendere europäische
Standardisierung von Verteidigungsgütern darstellt und auf die Bekanntmachung von
Normen für Verteidigungsgüter, die erstellt oder wesentlich geändert werden müssen,
abzielt.
Im Juli 2013 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung, die einen
Aktionsplan zur Stärkung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Verteidigungsindustrie beinhaltete (COM(2013)0542). In der Mitteilung wurde
die Einrichtung eines Marktüberwachungsmechanismus für die Beschaffung von
Verteidigungsgütern angekündigt.
2. Beschaffung und innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern
Mit der Richtlinie 2009/43/EG zur Vereinfachung der Bedingungen für die
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern und der Richtlinie
2009/81/EG über die Auftragsvergabe in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit
hat die EU einschlägige Leitlinien erlassen, um einen EU-Rahmen in diesem Bereich
zu schaffen.
Mit der Richtlinie 2009/43/EG wurden die Bedingungen und Verfahren für die
Verbringung solcher Güter innerhalb der EU vereinfacht und harmonisiert. Es
wurde ein einheitliches und transparentes System von Allgemeingenehmigungen,
Globalgenehmigungen und Einzelgenehmigungen geschaffen und Unternehmen,
die als vertrauenswürdig angesehen werden, gestattet, Güter im Rahmen
von Allgemeingenehmigungen zu verbringen. Einzelgenehmigungen sollten eine
Ausnahme bilden und auf eindeutig gerechtfertigte Fälle beschränkt bleiben.
Mit der Richtlinie 2009/81/EG wurden Regeln für die Auftragsvergabe im
Verteidigungsbereich eingeführt, die darauf abzielten, Unternehmen in der
Verteidigungsindustrie einen leichteren Zugang zu den Märkten für Verteidigungsgüter
anderer Mitgliedstaaten zu verschaffen. Sie sieht ein Verhandlungsverfahren
mit vorheriger Veröffentlichung als Standardverfahren vor, das eine flexiblere
Vorgehensweise erlaubt, und enthält spezifische Regeln zur Sicherheit sensibler
Informationen, Klauseln zur Versorgungssicherheit sowie spezifische Regeln zur
Vergabe von Unteraufträgen. Die Mitgliedstaaten können jedoch Verträge aus den
Bereichen Verteidigung und Sicherheit von den Bestimmungen ausnehmen, wenn
dies zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich ist (Artikel 346
AEUV).
Im Juni 2021 stieß die EU einen Reflexionsprozess hinsichtlich der künftigen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU an. Das Ergebnis dieses Prozesses war
der Strategische Kompass, ein politisches Dokument, mit dem die Sicherheits- und
Verteidigungsstrategie der EU für die nächsten fünf bis zehn Jahre festgelegt wurde.
Die russische Invasion der Ukraine hatte erhebliche Auswirkungen auf die europäische
Verteidigung. Im Februar 2022 veröffentlichte die Kommission einen Fahrplan für
kritische Technologien für Sicherheit und Verteidigung (COM(2022)0061). Im März
2022 überarbeitete der Rat den Strategischen Kompass in erheblichem Umfang,
um der Destabilisierung der europäischen Sicherheitsordnung und der sich daraus
ergebenden Änderung der Haltung, der Bestrebungen und der Instrumente der EU im
Bereich der Verteidigung Rechnung zu tragen (siehe 5.1.2).
Die Kommission legte im Juli 2022 einen Vorschlag für eine Verordnung zur
Einrichtung des Instruments zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie
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durch gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) (COM(2022)0349) vor. Es handelt sich
um ein kurzfristiges Finanzinstrument, mit dem erstmals Anreize für die gemeinsame
Beschaffung von Verteidigungsgütern durch die Mitgliedstaaten geschaffen werden
sollen.
3. Die Europäische Verteidigungsagentur
Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) wurde im Juli 2004 im Rahmen einer
gemeinsamen Aktion des Ministerrates eingerichtet. Die Zielsetzung der Agentur
besteht darin, Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln, die Zusammenarbeit innerhalb
der EU im Rüstungsbereich zu fördern und zu verbessern, die technologische
und industrielle Basis der europäischen Verteidigung zu stärken, einen international
wettbewerbsfähigen europäischen Markt für Verteidigungsgüter zu schaffen und die
Effizienz der europäischen Forschung und Technologie im Verteidigungsbereich zu
steigern. Die gemeinsame Aktion von 2004 wurde zunächst im Juli 2011 durch einen
Beschluss des Rates ersetzt und dann im Oktober 2015 durch den Beschluss (GASP)
2015/1835 des Rates über die Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der
Europäischen Verteidigungsagentur neu gefasst.
4. Europäisches Verteidigungsforschungsprogramm
Trotz der Bemühungen um die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens
für die europäische Verteidigungspolitik ist die Forschung im europäischen
Verteidigungssektor seit 2006 stark zurückgegangen. 2015 kamen die
Mitgliedstaaten überein, schrittweise von einer ausschließlich auf zivile und
doppelte Verwendungszwecke ausgerichteten Forschung unter Horizont 2020 zu
einem speziellen europäischen Forschungsprogramm für den Verteidigungsbereich
überzugehen, das als Teil des Europäischen Verteidigungsfonds aus dem EU-Haushalt
2021 finanziert werden sollte.
Im November 2016 veröffentlichte die Kommission den Europäischen Verteidigungs-
Aktionsplan (COM(2016)0950), in dessen Rahmen sie die Einrichtung
des Europäischen Verteidigungsfonds und weitere Maßnahmen vorschlug,
um die Wirksamkeit der Ausgaben der Mitgliedstaaten für gemeinsame
Verteidigungsfähigkeiten zu steigern und eine wettbewerbsfähige und innovative
industrielle Basis zu fördern. Dem Europäischen Verteidigungsfonds gingen
die Vorbereitende Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung mit einer
Mittelausstattung von 90 Mio. EUR für die Jahre 2017-2019 und das Europäische
Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP) mit einem
Budget von 500 Mio. EUR für den Zeitraum 2019-2020 voraus. Der Europäische
Verteidigungsfonds wurde am 1. Januar 2021 mit einem vereinbarten Gesamtbudget
von fast 8 Mrd. EUR für den Zeitraum von 2021 bis 2027 aktiviert wurde (Verordnung
(EU) 2021/697).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat mehrere Entschließungen zum Thema Verteidigungsindustrie
angenommen.
In seiner Entschließung vom 10. April 2002 forderte das Parlament die Einrichtung
einer Europäischen Rüstungsagentur und eine Normung im Verteidigungsbereich. In
seiner Entschließung vom 17. November 2005 zu dem Grünbuch über die Beschaffung
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von Verteidigungsgütern wird der Kommission nahegelegt, zur schrittweisen Schaffung
eines europäischen Marktes für Verteidigungsgüter beizutragen.
In seiner Entschließung vom 22. November 2012 zur Umsetzung der GSVP hat
das Parlament nachdrücklich gefordert, dass sich die Verstärkung der europäischen
Kapazitäten auch in einer Konsolidierung der industriellen und technologischen
Grundlage der europäischen Verteidigung widerspiegeln muss.
Das Parlament forderte in seiner Entschließung vom 21. November 2013 zur
verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis Europas die Stärkung der
industriellen Zusammenarbeit in Europa und betonte, dass GSVP-Missionen durch
europäische Forschung und Entwicklung im Rahmen des Forschungsprogramms
Horizont 2020 unterstützt werden müssen.
In seinen beiden Entschließungen, die im Mai 2015 bzw. April 2016 angenommen
wurden, forderte das Parlament eine wirksame und ehrgeizige Außen- und
Sicherheitspolitik der EU und forderte die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, politische
Ziele auf der Grundlage gemeinsamer Interessen zu definieren. Das Parlament hat
in seiner Entschließung vom 22. November 2016 dringend vorgeschlagen, eine
Europäische Verteidigungsunion ins Leben zu rufen.
In seiner Entschließung vom 25. März 2021 über die Auftragsvergabe in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit und über die Verbringung von Verteidigungsgütern forderte
das Parlament die Kommission auf, den Zugang zu Finanzmitteln für KMU zu
verbessern. Ferner forderte es die Mitgliedstaaten auf, die Beschaffung von Gütern
und die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich
innerhalb der EU zu verstärken und die Interoperabilität zwischen ihren Streitkräften
zu verbessern.
Das Parlament forderte in seiner Entschließung vom 1. März 2022 zu
Russlands Aggression gegen die Ukraine verstärkte Beiträge zur Stärkung der
Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, die
Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine als Reaktion auf einen eindeutig
ermittelten Bedarf zu beschleunigen.
In seiner Entschließung vom 18. Januar 2023 zur Umsetzung der GSVP –
Jahresbericht 2022 begrüßte das Parlament neue EU-Verteidigungsinitiativen,
einschließlich der EDIRPA. Im September 2023 nahm das Parlament einen
Standpunkt zu der vorgeschlagenen Verordnung zur Stärkung der Europäischen
Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) an. Die beiden
gesetzgebenden Organe einigten sich unter anderem darauf, dass das Instrument
im Dezember 2025 und nicht im Jahr 2024 enden und über einen Haushalt von
300 Mio. EUR verfügen soll.
In seiner Entschließung vom 9. Mai 2023 zu dem Thema „Sachstand und
künftige Herausforderungen in Bezug auf kritische Technologien für Sicherheit und
Verteidigung“ begrüßte das Parlament die Einrichtung einer Beobachtungsstelle
für kritische Technologien durch die Kommission und betonte die Notwendigkeit,
die Abhängigkeiten bei der Versorgung mit kritischen Materialien zu verringern,
Investitionen in Innovationen und Entwicklung zu fördern, gemeinsamen von der
EU finanzierten und kofinanzierten Projekten Vorrang einzuräumen und die Mittel
aufzustocken.
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Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Websites des
Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung und des Ausschusses für Industrie,
Forschung und Energie.

Corinne Cordina
10/2023
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2.4.5. FORSCHUNGS- UND TECHNOLOGIEPOLITIK

Die Forschungs- und Technologiepolitik der Union nahm von Beginn an einen
wichtigen Platz in der EU-Gesetzgebung ein. In den 1980er-Jahren wurde sie durch
das Europäische Rahmenprogramm für Forschung erweitert. Im Jahr 2014 erfolgte
der Großteil der Forschungsfinanzierung im Rahmen des Programms Horizont 2020,
welches den Zeitraum 2014-2020 abdeckte und die globale Wettbewerbsfähigkeit
der EU sicherstellen sollte. Sein Nachfolger Horizont Europa, das aktuelle Programm
der EU für Forschung und Innovation, lief 2021 an und wird den Zeitraum 2021-2027
abdecken.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 179 bis 190 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Seit Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte besteht das Ziel der Forschungs-
und Technologiepolitik der EU darin, die Industrie in der EU auf internationaler Ebene
wettbewerbsfähiger zu machen. In Artikel 179 AEUV heißt es: „Die Union hat zum Ziel,
ihre wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen dadurch zu stärken, dass ein
europäischer Raum der Forschung geschaffen wird, in dem Freizügigkeit für Forscher
herrscht und wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht
werden“.

ERGEBNISSE

A. Forschungsrahmenprogramme
Das erste Rahmenprogramm wurde im Jahr 1983 für einen Zeitraum von vier
Jahren eingerichtet. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde über nachfolgende
Forschungsrahmenprogramme finanzielle Unterstützung für die Umsetzung der
Forschungs- und Innovationspolitik der EU bereitgestellt. Ihr Ziel ist nicht länger
nur die Unterstützung grenzübergreifender Zusammenarbeit im Bereich Forschung
und Technologie, sondern auch eine echte Abstimmung von Maßnahmen und
Strategien auf EU-Ebene. Derzeit ist Horizont Europa, das 9. Rahmenprogramm, mit
einem Haushalt von 95,5 Mrd. EUR größer und ambitionierter als alle vorherigen
Rahmenprogramme. Darüber hinaus gibt es noch die Kohäsionspolitik und andere EU-
Programme, die Möglichkeiten für forschungsbezogene Projekte eröffnen, darunter die
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), COSME, Erasmus+, LIFE,
die Fazilität „Connecting Europe“ und die Gesundheitsprogramme der EU.
B. (Internationale) Koordinierung und Zusammenarbeit
Das Netz des europäischen Raums der Forschung (EFR-NET) wurde 2002 mit
dem Ziel eingerichtet, die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen nationalen
und regionalen Forschungsprogrammen zu unterstützen und die Koordinierung
der in den Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern durchgeführten Programme
durch Vernetzung zu verbessern, wozu auch die „gegenseitige Öffnung“ der
Programme und die Durchführung gemeinsamer Vorhaben gehören. Ebenfalls
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im Sinne der Koordinierung und Zusammenarbeit hat Horizont 2020 zudem
die Betriebskosten von COST getragen, einem zwischenstaatlichen Rahmen für
europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik, der
die Koordinierung von national geförderter Forschung auf EU-Ebene ermöglicht.
Des Weiteren stimmte Horizont 2020 seine Aktivitäten mit dem zwischenstaatlichen
EUREKA-Programm zur Förderung einer internationalen marktorientierten Forschung
und Innovation ab. Horizont Europa ist das Schlüsselinstrument für Europas globales
Konzept für Forschung und Innovation 2021, das auf ein FuI-Umfeld auf der Grundlage
von Regeln und Werten sowie auf die Sicherstellung der Gegenseitigkeit und gleicher
Wettbewerbsbedingungen abzielt. Im Rahmen des globalen Konzepts veröffentlichte
die Kommission 2022 ein Instrumentarium zur Bekämpfung der Einflussnahme aus
dem Ausland auf FuI.
C. Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut
Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) wurde im Jahr 2008
gegründet und hat die Aufgabe, weltweit führende Innovationen durch den Aufbau hoch
integrierter Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) zu fördern. Diese Wissens-
und Innovationsgemeinschaften bringen Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen an einen Tisch, um den Weg für neue Innovationen und
Innovationsmodelle zu bereiten, die andere inspirieren.

BETEILIGUNG

An einem typischen EU-finanzierten Projekt sind Rechtspersonen beteiligt,
nämlich Hochschulen, Forschungszentren, Unternehmen (einschließlich kleiner und
mittlerer Unternehmen, KMU) sowie einzelne Forschende aus unterschiedlichen
Mitgliedstaaten, assoziierten Ländern und Nicht-EU-Staaten. Die EU hat mehrere
Möglichkeiten, im Rahmen spezifischer Programme ihre Ziele im Bereich der
Forschungs- und Technologiepolitik zu erreichen:
— direkte Maßnahmen, die von der Gemeinsamen Forschungsstelle durchgeführt

und vollständig von der EU finanziert werden;

— indirekte Maßnahmen, wie etwa: i) Verbundforschungsprojekte, die von
Zusammenschlüssen von Rechtspersonen in Mitgliedstaaten, assoziierten
Ländern und Drittländern durchgeführt werden; ii) Exzellenznetze –
ein gemeinsames Maßnahmenprogramm, das von einer Reihe von
Forschungseinrichtungen durchgeführt wird und deren Tätigkeiten in einem
bestimmten Bereich integriert; iii) Koordinierungsmaßnahmen und flankierende
Maßnahmen; iv) Einzelprojekte (Förderung der Pionierforschung) und
v) Unterstützung der Aus- und Weiterbildung sowie der Laufbahnentwicklung
von Forschern, vorrangig für die Umsetzung der Marie-Skłodowska-Curie-
Maßnahmen.

DAS PROGRAMM HORIZONT 2020

Im November 2011 legte die Kommission ihr Legislativpaket für Horizont 2020, das
Rahmenprogramm der EU für den Zeitraum 2014-2020, vor. Horizont 2020 war das
erste EU-Programm, bei dem Forschung und Innovation zusammengefasst wurden,
wobei in besonderem Maße öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), innovative KMU
und die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten gefördert wurden.
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Durch die Einführung einheitlicher Richtlinien wurde mit Horizont 2020 eine
beträchtliche Vereinfachung erreicht und auf Herausforderungen in der Gesellschaft
eingegangen, da das Programm dazu beitrug, die Kluft zwischen Forschung und
Markt zu überbrücken, indem innovative Unternehmen beispielsweise dabei unterstützt
wurden, ihre technologischen Durchbrüche zu marktfähigen Produkten mit wirklichem
Geschäftspotenzial zu entwickeln. Dieser marktorientierte Ansatz umfasste die
Schaffung von Partnerschaften mit der Privatwirtschaft und den Mitgliedstaaten zur
Bündelung der benötigten Ressourcen.
Zudem wurde darauf geachtet, KMU und Industrie, Forscherinnen, neue
Mitgliedstaaten und Drittländer umfassender an EU-Programmen zu beteiligen.
Horizont 2020 konzentrierte sich auf drei wesentliche Säulen:
— Wissenschaftsexzellenz: Die weltweit führende Position der EU in der

Wissenschaft wurde mit einem Haushalt in Höhe von 24,4 Mrd. EUR gefördert,
einschließlich einer Aufstockung der Mittel für den Europäischen Forschungsrat
(EFR) um 77%.

— Führende Rolle der Industrie: Mit einem Haushalt von 17,01 Mrd. EUR sollte
die führende Rolle der Industrie im Bereich Innovation gesichert werden. Dies
umfasste eine Investition in Schlüsseltechnologien in Höhe von 13,5 Mrd. EUR
sowie die Vereinfachung des Zugangs zu Kapital und Unterstützung für KMU.

— Gesellschaftliche Herausforderungen: Bereitstellung von 29,68 Mrd. EUR für
die Bewältigung von sieben gesellschaftlichen Herausforderungen in Europa,
nämlich Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen; Ernährungs-
und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Landwirtschaft, marine, maritime und
limnologische Forschung und Biowirtschaft; sichere, saubere und effiziente
Energie; intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr; Klimaschutz,
Ressourceneffizienz und Rohstoffe; Europa in einer sich verändernden
Welt – integrative, innovative und reflektierende Gesellschaften sowie sichere
Gesellschaften – Schutz der Freiheit und Sicherheit Europas und seiner Bürger.

In allen drei Säulen von Horizont 2020 wurde übergreifend eine Reihe von Prioritäten
in Angriff genommen. Dazu gehörten die Gleichstellung der Geschlechter und die
geschlechtsspezifische Dimension in der Forschung, die Sozial-, Wirtschafts- und
Geisteswissenschaften, die internationale Zusammenarbeit und die Förderung der
Arbeitsweise und der Errungenschaften des Europäischen Forschungsraums und der
Innovationsunion sowie ein Beitrag zu anderen Leitinitiativen im Rahmen der Strategie
Europa 2020 (z. B. die Digitale Agenda).
Zur Schaffung von Anreizen für eine Beteiligung von KMU stellte die Kommission
ein spezifisches Finanzierungsinstrument zur Verfügung, durch das Zuschüsse für
Forschung und Entwicklung gewährt und die Vermarktung unterstützt wurde, indem
der Zugang zu Eigenkapital (Finanzierung von Investitionen in der Früh- und
Wachstumsphase) und Fremdkapital (z. B. Kredite und Garantien) ermöglicht wurde.
Im November 2013 nahm das Parlament den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) an,
in dem für Horizont 2020 Mittel in Höhe von 77 Mrd. EUR (zu Preisen von 2013)
vorgesehen waren. Im Juni 2015 wurde der Betrag jedoch im Zusammenhang mit
der Einrichtung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) auf
74,8 Mrd. EUR reduziert.
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DAS PROGRAMM HORIZONT EUROPA

A. Horizont Europa 2021-2027
Horizont Europa wird die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern und zur Umsetzung
der strategischen Prioritäten der Union beitragen.
— Offene Wissenschaft: Fortführung des Pfeilers „Wissenschaftsexzellenz“ von

Horizont 2020 mit einem Haushalt von 22 Mrd. EUR.

— Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit: Einsatz
für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie und Durchführung EU-weiter
forschungsorientierter Aufträge zur Bewältigung spezifischer gesellschaftlicher
Herausforderungen mit einem Haushalt von 47,6 Mrd. EUR.

— Offene Innovation: Ziel ist es, mit einem Haushalt von 12 Mrd. EUR
Europa zu einem Vorreiter bei marktschaffenden Innovationen zu machen, ein
Innovationsökosystem zu entwickeln und das Europäische Innovations- und
Technologieinstitut (EIT) zu stärken, um die Integration von Unternehmen,
Forschung, Hochschulbildung und Unternehmertum zu fördern.

Im März 2021 hat die Kommission den Strategieplan für Horizont Europa für den
Zeitraum 2021-2024 veröffentlicht, der vier strategische Leitlinien für Investitionen
vorsieht, darunter Schlüsseltechnologien, Sektoren und Wertschöpfungsketten sowie
eine widerstandsfähigere europäische Gesellschaft. Im Mai 2022 nahm die
Kommission Änderungen an dem Arbeitsprogramm von Horizont Europa für den
Zeitraum 2021-2022 an und stockte die Mittel auf, so auch für WomenTechEU, um von
Frauen geführte technologieintensive Start-up-Unternehmen zu unterstützen.
B. Horizont Europa und die Beteiligung des Vereinigten Königreichs
Mit dem zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geschlossenen Abkommen
über Handel und Zusammenarbeit wird dem Vereinigten Königreich ausdrücklich
Zugang zu fünf EU-Förderprogrammen, darunter Horizont Europa, gewährt[1]. Das
Vereinigte Königreich wird Zahlungen leisten, um den Status eines „assoziierten
Landes“ zu erhalten, der den 16 Nicht-EU Ländern gewährt wurde, die früher mit
Horizont 2020 assoziiert waren. Die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit
Horizont Europa war seit 2021 aufgrund der Verhandlungen über die Umsetzung
des Protokolls zu Nordirland ins Stocken geraten, bis am 7. September 2023 eine
politische Einigung erzielt wurde. Diese Einigung sieht den Zugang von Forschern
und Organisationen im Vereinigten Königreich zu Mitteln aus Horizont Europa ab dem
1. Januar 2014 vor.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament setzt sich seit mehr als 20 Jahren für eine immer
ehrgeizigere EU-Politik im Bereich Forschung und technologische Entwicklung ein und
fordert, dass der Gesamthaushalt für Forschung in den Mitgliedstaaten wesentlich
aufgestockt wird, damit die EU weiterhin im internationalen Wettbewerb bestehen
und ihre Position ausbauen kann. Ferner hat sich das Europäische Parlament
dafür ausgesprochen, die Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Partnern zu verstärken,
die Aktivitäten von Strukturfonds und Rahmenprogrammen eng miteinander zu

[1]Artikel 719 und 720 des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2843
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22021A0430(01)&qid=1623392211207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22021A0430(01)&qid=1623392211207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_4374


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 223
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

verknüpfen, ein zielgerichtetes Konzept zur bestmöglichen Einbeziehung von KMU
zu verfolgen und die Beteiligung vielversprechender schwächerer Akteure zu
erleichtern. Zudem hat das Parlament mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass
die Rahmenprogramme deutlich flexibler ausgelegt und mit vereinfachten Verfahren
ausgestattet sein sollten, damit die Möglichkeit besteht, Mittel in aussichtsreiche
Projekte umzulenken und auf sich verändernde Rahmenbedingungen und neu
entstehende Forschungsschwerpunkte zu reagieren.
In den Trilogverhandlungen zum Horizont-2020-Paket, die im Juni 2013 zu
einer Einigung mit dem Rat führten, ist es Mitgliedern des Europäischen
Parlaments gelungen, eine Reihe von Änderungen an dem Vorschlag durchzusetzen,
insbesondere die Aufnahme von zwei neuen Zielen mit eigener Struktur und eigenen
Haushaltslinien:
— Stärkung der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen Wissenschaft und

Gesellschaft und Erhöhung der Anziehungskraft von Laufbahnen im Bereich
Forschung und Entwicklung für junge Menschen;

— Erweiterung des Kreises der Teilnehmer an dem Programm durch Teamarbeit
zwischen verschiedenen Institutionen, Forschungspartnerschaften und den
Austausch bewährter Verfahren.

Darüber hinaus sollten KMU mindestens 20% der kombinierten Haushaltsmittel aus
den Säulen „industrielle Führungsrolle“ und „gesellschaftliche Herausforderungen“
erhalten.
Am 27. April 2021 genehmigte das Parlament das Programm Horizont Europa mit
einem Haushalt von 95,5 Mrd. EUR, darunter 5,4 Mrd. EUR aus dem Aufbauinstrument
NextGenerationEU, sowie zusätzliche Investitionen in Höhe von 4 Mrd. EUR vonseiten
der EU (MFR). Die Kommission setzt das Programm bereits seit dem 1. Januar
2021 vorläufig um. Insgesamt wird Horizont Europa im Zeitraum 2021-2027 mit
Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95,517 Mrd. EUR zu Preisen von 2021
ausgestattet.
In seiner Entschließung vom 8. Juli 2021 zu einem neuen EFR für Forschung
und Innovation erkannte das Parlament an, dass die Vollendung des Europäischen
Forschungsraums durch die Verwirklichung der Freizügigkeit von Forschern und
des freien Austauschs wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien für die EU
eine zentrale Priorität darstellt. Es betonte, wie wichtig es ist, Synergien zwischen
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Organisationen der Zivilgesellschaft
sowie Industrieallianzen zu schaffen. Das Parlament hob die wichtige Rolle hervor,
die der Bereich FuI während der COVID-19-Pandemie bei der Ausarbeitung
multisektoraler und interdisziplinärer Lösungen zur Überwindung der Krise gespielt hat.
In der Entschließung vom 6. April 2022 mit dem Titel „Der globale Ansatz für
Forschung und Innovation: Europas Strategie für internationale Zusammenarbeit
in einer sich verändernden Welt“ weist das Europäische Parlament auf die
Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in die Fähigkeiten und Laufbahnen
der Forscherinnen und Forscher hin. In der Entschließung wird außerdem die
Notwendigkeit einer regelbasierten, multilateralen Zusammenarbeit unterstrichen und
betont, dass Assoziierungsabkommen im Rahmen von Horizont Europa nur mit
Ländern unterzeichnet werden können, die sich zu einer regelbasierten offenen
Marktwirtschaft, einschließlich eines fairen und gerechten Umgangs mit Rechten des
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geistigen Eigentums und der Achtung der Menschenrechte, verpflichtet haben und von
demokratischen Institutionen unterstützt werden.
In der Entschließung vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression gegen die Ukraine
forderte das Parlament, dass die Finanzierung aller mit EU-Mitteln unterstützten
Programme für die Zusammenarbeit mit Russland im Bereich Forschung und
Innovation umgehend ausgesetzt oder eingestellt wird und dass die interregionalen
Programme ausgesetzt werden.
In seiner Entschließung vom 4. Oktober 2023 zu den Beziehungen zwischen der EU
und der Schweiz nahm das Parlament zur Kenntnis, dass die Schweiz hinsichtlich
Erasmus+ und Horizont Europa ein nicht assoziiertes Drittland ist, unterstrich die
Bedeutung der Zusammenarbeit der EU und der Schweiz bei Forschung, Innovation
und Entwicklung und rief die Parteien auf, einen gemeinsamen Ansatz für die
Teilnahme der Schweiz zu finden. Das Parlament betonte, dass gemeinsame
Bemühungen der EU und der Schweiz für die Bewältigung globaler Herausforderungen
wie dem Klimawandel, der Gesundheit und der Energiesicherheit durch Forschung und
Entwicklung von Bedeutung sind.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie (ITRE).

Kristi Polluveer
11/2023
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2.4.6. INNOVATIONSPOLITIK

Innovation spielt in unserer Wirtschaft eine immer größere Rolle. Sie kommt
nicht nur den Verbrauchern und Arbeitnehmern in der EU zugute, sondern ist
auch entscheidend für die Schaffung besserer Arbeitsplätze, den Aufbau einer
umweltfreundlicheren Gesellschaft und die Verbesserung unserer Lebensqualität.
Außerdem kommt ihr bei der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem
globalen Markt ein hoher Stellenwert zu. Die Innovationspolitik ist die Schnittstelle
zwischen der Politik auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung
einerseits und der Industriepolitik andererseits. Dadurch soll ein Rahmen geschaffen
werden, der für die Vermarktung von Ideen förderlich ist.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
besagt: „Die Union und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die notwendigen
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union gewährleistet
sind“.
In den Artikeln 179 bis 190 AEUV werden die Politik der Union im Bereich Forschung
und technologische Entwicklung (FTE) sowie die Raumfahrtpolitik geregelt. Das
wichtigste Instrument der FTE-Politik ist das mehrjährige Rahmenprogramm, in dem
die Ziele, die Prioritäten und der Umfang der finanziellen Förderung festgelegt
werden. Die FTE-Rahmenprogramme werden vom Europäischen Parlament und
vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses angenommen.

ZIELE

Die Innovationspolitik, deren Bedeutung allgemein anerkannt ist, ist eng mit
anderen Politikbereichen der EU wie Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Klima-
und Umweltschutz, Industrie und Energie verknüpft. Innovationen dienen dazu,
Forschungsergebnisse in neue und bessere Dienstleistungen und Produkte
umzusetzen, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und die
Lebensqualität der Menschen in der EU zu verbessern.
Die EU wendet für Forschung und Entwicklung (FuE) einen geringeren Anteil
ihres jährlichen BIP auf (2,3% im Jahr 2020) als die Vereinigten Staaten (3,45%
im Jahr 2020) und Japan (3,26% im Jahr 2020). Darüber hinaus kommt es zur
Abwanderung von Fachkräften, da viele der besten Forscher und Innovatoren aus der
EU in Länder ziehen, in denen ihnen bessere Bedingungen geboten werden. Der EU-
Markt ist noch immer fragmentiert und nicht innovationsfreundlich genug. Damit sich
diese Trends ändern, hat die EU das Konzept einer „Innovationsunion“ entwickelt, die
folgende Ziele hat:
— dafür sorgen, dass die EU wissenschaftliche Leistungen von Weltrang erbringt,

— Hemmnisse für die Innovation – wie teure Patentierung, Marktzerstückelung,
langsame Festlegung von Normen und Mangel an Fachkenntnissen – beseitigen,
die verhindern, dass Ideen schnell auf den Markt gelangen,
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— die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor
grundlegend verbessern, insbesondere durch die Umsetzung von Europäischen
Innovationspartnerschaften (EIP) zwischen den Organen der EU, nationalen und
regionalen Behörden und der Wirtschaft.

ERGEBNISSE

A. Innovationsunion
Die Innovationsunion war eine von sieben Leitinitiativen der Strategie „Europa 2020“
für eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft. Mit der von der Kommission
2010 eingeführten Strategie wurde das Ziel verfolgt, die Bedingungen und den Zugang
zu Finanzmitteln für Forschung und Innovation in der EU zu verbessern, sodass
aus innovativen Ideen Produkte und Dienstleistungen werden können, mit denen das
Wachstum angekurbelt und Beschäftigung geschaffen wird. Mit der Innovationsunion
sollte ein echter europäischer Binnenmarkt für Innovation geschaffen werden, der
innovative Firmen und Unternehmen anzieht. Zu diesem Zweck wurden verschiedene
Maßnahmen im Bereich Patentschutz, Normung, öffentliches Beschaffungswesen und
intelligente Regulierung vorgeschlagen. Es wurden mehrere Instrumente eingeführt,
um die Situation in der gesamten EU und die erzielten Fortschritte zu messen und zu
überwachen, darunter:
— ein umfassender EU-Leistungsanzeiger für Forschung und Innovation, der auf

32 Indikatoren basiert, und ein europäischer Wissensmarkt für Patente und
Lizenzen – der Europäische Innovationsanzeiger (EIS) ist ein Instrument der
Kommission, das im Rahmen der Lissabon-Strategie entwickelt wurde, um
eine vergleichende Beurteilung der Innovationsleistung der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union zu ermöglichen;

— ein regionaler Innovationsanzeiger, mit dem die europäischen Regionen in
vier Innovationsleistungsgruppen eingeteilt werden: „Innovationsführer“, „starke
Innovatoren“, „mäßige Innovatoren“ und „aufstrebende Innovatoren“, was eine
präzisere Erfassung der Innovation auf lokaler Ebene ermöglicht.

Im Rahmen der Innovationsunion wurden zudem Maßnahmen zur Vollendung
des Europäischen Forschungsraums vorgeschlagen, damit eine bessere Kohärenz
zwischen der Forschungspolitik der EU und der Mitgliedstaaten geschaffen wird und
Hindernisse für die Mobilität von Wissenschaftlern abgebaut werden. Im Bereich
Bildung unterstützt die Kommission Projekte zur Entwicklung neuer Lehrpläne, mit
denen auf mangelnde Innovationsfähigkeiten eingegangen wird.
B. Horizont 2020 und Horizont Europa
Als Leitinitiative von Europa 2020, mit der die globale Wettbewerbsfähigkeit der
EU gesichert werden soll, war Horizont 2020 das Finanzierungsinstrument, das
die Verwirklichung der Innovationsunion unterstützt. Obwohl Horizont 2020 bereits
das achte EU-Rahmenprogramm (2014-2020) für Forschung war, war es das erste
Programm, in dessen Rahmen Forschung und Innovation zusammengeführt wurden.
Viele der spezifischen Verpflichtungen der Innovationsunion wurden damit umgesetzt.
2013 hat das Parlament den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) angenommen, in dem
für Horizont 2020 Mittel in Höhe von 77 Mrd. EUR (zu Preisen von 2013) vorgesehen
sind. 2015 wurde der Betrag mit der Annahme des Europäischen Fonds für strategische
Investitionen (EFSI) jedoch auf 74,8 Mrd. EUR verringert.
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Im Jahr 2018 wurde eine Zwischenbewertung durchgeführt, deren Ergebnisse
eingesetzt wurden, um die Grundlagen für die Struktur und den Inhalt des Programms
„Horizont Europa“ zu schaffen, das im Juni 2018 vorgeschlagen wurde.
Als Reaktion auf die Krise infolge der COVID-19-Pandemie hat die Kommission
im Juni 2020 geänderte Vorschläge für beide Rechtsakte vorgelegt, um zusätzliche
Mittel für „Horizont Europa“ aus dem Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ (NGEU)
bereitzustellen. Im Juli 2020 hat sich der Europäische Rat auf den Europäischen
Aufbauplan geeinigt, der den MFR für die Jahre 2021-2027 sowie die Mittel, die im
Rahmen des Aufbauinstruments bereitgestellt werden sollen, umfasst. Das Programm
Horizont Europa wurde mit der Verordnung (EU) 2021/695 eingerichtet, in der die Ziele
des Programms, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021-2027, die Formen der
Unionsfinanzierung und die Finanzierungsbestimmungen festgelegt sind. In Bezug auf
Horizont Europa wurde schließlich eine Mittelzuweisung in Höhe von 5,4 Mrd. EUR
aus dem Instrument NextGenerationEU vereinbart, um insbesondere im Hinblick auf
den ökologischen und den digitalen Wandel die Erholung von der COVID-19-Krise
zu unterstützen. Dies ist Teil des Gesamthaushalts von Horizont Europa in Höhe
von 95,5 Mrd. EUR für den Zeitraum 2021-2027. 2022 änderte die Kommission
das Arbeitsprogramm von Horizont Europa für den Zeitraum 2021-2022, indem sie
die dafür vorgesehenen Mittel aufstockte (unter anderem jene für das Programm
WomenTechEU, mit denen von Frauen geführte technologieintensive Start-ups
gefördert werden) und andere Maßnahmen zur Steigerung des Innovationspotenzials
Europas ergriff.
C. Kohäsionspolitik
Auch die Kohäsionspolitik ist auf Forschung und Innovation ausgerichtet. In stärker
entwickelten Regionen werden mindestens 85% der Mittel aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung auf nationaler Ebene für Innovationsziele
bereitgestellt, wobei die Prioritäten für 2021-2027 Investitionen in ein intelligenteres,
grüneres, stärker vernetztes und sozialeres Europa sind, das bürgernäher ist.
D. Finanzierungsinstrumente
Ein weiteres Ziel der Innovationsunion besteht darin, Privatinvestitionen anzuregen.
Dafür wurde unter anderem eine Erhöhung der Risikokapitalinvestitionen der EU
vorgeschlagen. Um den Zugang zu Darlehen für FuE-Projekte zu verbessern und
Demonstrationsvorhaben einzuleiten, hat die Kommission in Zusammenarbeit mit der
EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank (EIB) und Europäischer Investitionsfonds)
im Rahmen von Horizont 2020 eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen.
Die Initiative „InnovFin – EU-Mittel für Innovatoren“ umfasste mehrere einander
ergänzende und integrierte Finanzierungsinstrumente und Beratungsdienstleistungen
der EIB-Gruppe, die die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Innovation
abdecken, um Investitionen vonseiten aller Unternehmen – von den kleinsten bis hin
zu den größten – zu fördern.
Außerdem hat die Kommission 2014 ihre „Investitionsoffensive für Europa“ vorgelegt,
um in einem Finanzierungszeitraum von drei Jahren öffentliche und private
Investitionen in die Realwirtschaft in Höhe von mindestens 315 Mrd. EUR
zu mobilisieren. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI)
war eine der drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa und sollte dazu
dienen, Marktschwächen auszugleichen, indem Marktlücken geschlossen und private
Investitionen mobilisiert werden. Er trug zur Finanzierung strategischer Innovationen in
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zentralen Bereichen wie Infrastruktur, Forschung und Innovation, Bildung, erneuerbare
Energieträger und Energieeffizienz sowie zur Risikofinanzierung von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) bei (2.4.2).
Darüber hinaus wurde ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
und KMU (COSME) eingeführt, dessen Schwerpunkt Finanzierungsinstrumente und
die Bereitstellung von Unterstützung für die Internationalisierung von KMU sein sollen.
E. Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut
Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) wurde 2008 mit der durch
die Verordnung (EU) Nr. 2021/819 zuletzt geänderte Verordnung (EG) Nr. 294/2008
errichtet. Sein übergeordnetes Ziel besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit Europas
zu erhöhen, nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzustoßen und mehr Arbeitsplätze zu
schaffen, indem es die Zusammenarbeit zwischen führenden Unternehmen, Bildungs-
und Forschungseinrichtungen fördert und intensiviert. Es zielt auch darauf, durch die
Schaffung eines Umfelds, in dem kreative und innovative Ideen gedeihen können,
Innovation und Unternehmertum in Europa zu fördern. Das EIT erreicht diese Ziele
vor allem durch seine Innovationsgemeinschaften mit mehr als 1 200 Partnern aus
Wirtschaft, Forschung und Bildung (das „Wissensdreieck“).
F. Innovationsrat
Im Jahr 2017 richtete die Kommission eine fünfzehnköpfige hochrangige Gruppe
von Innovatoren ein, die zur Gestaltung des Europäischen Innovationsrats (EIC) im
Rahmen der Vorschläge der Kommission für Horizont Europa, das Nachfolgeprogramm
von Horizont 2020, beitrug. Das EIC ist das Vorzeige-Innovationsprogramm der
EU zur Ermittlung, Entwicklung und Ausweitung bahnbrechender Innovationen,
insbesondere von technologieintensiven Innovationen. Mit seinem Budget in Höhe von
10,1 Mrd. EUR kann es sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen: von
der Frühphase der Forschung über den Konzeptnachweis, den Technologietransfer
bis hin zur Finanzierung und Expansion von Start-ups und KMU. Im Jahr 2021
unterzeichnete die Kommission eine Vereinbarung zwischen dem EIC und dem EIT zur
Stärkung ihrer Zusammenarbeit, um die besten Unternehmer Europas zu unterstützen.
Als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stellte die Kommission
20 Mio. EUR bereit, um ukrainische Start-ups durch eine gezielte Änderung des EIC-
Arbeitsprogramms 2022 zu unterstützen.
G. Europäische Innovationsagenda
Im Jahr 2022 nahm die Kommission eine neue Europäische Innovationsagenda
an, in der 25 spezifische Maßnahmen in fünf Leitinitiativen vorgeschlagen wurden:
Finanzierung von expandierenden Jungunternehmen (Scale-ups), Ermöglichung
von Innovationen durch Experimentierräume und die Vergabe öffentlicher
Aufträge, Beschleunigung und Stärkung der Innovation in den europäischen
Innovationsökosystemen in der gesamten EU, Förderung, Anwerbung und Bindung
von Talenten im Bereich technologieintensive Innovation und Instrumente zur
Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung. Ziel ist es, Europa an die Spitze
der neuen Welle der technologieintensiven Innovation zu bringen, was bahnbrechende
Forschung und Entwicklung in Kombination mit erheblichen Kapitalinvestitionen
erfordert, um dringende gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Um die
strategischen Aspekte der Europäischen Innovationsagenda stetig weiterzuentwickeln,
wurde das European Sounding Board on Innovation geschaffen, das als Plattform
für Ratschläge und Gedankenaustausch mit hochrangigen Vertretern aus der
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europäischen Wissenschaft und Industrie zu neu auftretenden Problemen fungieren
soll.
Der Bericht der Kommission über die Leistungsfähigkeit von Wissenschaft, Forschung
und Innovation (SRIP) 2022 konzentriert sich ebenfalls auf die Innovationsleistung der
EU im globalen Kontext. Darin werden Maßnahmen vorgeschlagen, um Probleme wie
die Schwierigkeit, Talente anzuziehen und zu binden, anzugehen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat eine Reihe von Entschließungen angenommen, um die
Innovationspolitik der EU zu stärken:
— Entschließung vom 16. Juni 2010 zu EU 2020. Mit dieser Entschließung wurde

sowohl eine Industriepolitik mit dem Ziel, das beste Umfeld für die Entwicklung
und den Erhalt einer starken, wettbewerbsfähigen und diversifizierten industriellen
Basis in der EU zu schaffen, als auch der Übergang zu einer nachhaltigen und
energieeffizienten Wirtschaft entschieden unterstützt.

— Entschließung vom 12. Mai 2011 zum Thema „Innovationsunion: Europa
umgestalten für eine Welt nach der Krise“

— Entschließung vom 26. Oktober 2011 zu der Agenda für neue Kompetenzen und
neue Beschäftigungsmöglichkeiten. In dieser Entschließung wurde betont, dass
die Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten
und der Industrie und die Förderung und Unterstützung von Industrieunternehmen
bei Investitionen in FuE wichtig sind.

— Entschließung vom 6. Juli 2016 zu Synergien für Innovation: die Europäischen
Struktur- und Investitionsfonds, Horizont 2020 und andere europäische
Innovationsfonds und EU-Programme

— Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen Industriestrategie für
Europa. In dieser Entschließung betonte das Parlament, dass die Sicherung
der Souveränität und strategischen Autonomie der EU eine wettbewerbsfähige
industrielle Basis und enorme Investitionen in Forschung und Innovation (FuI) in
Schlüsseltechnologien, innovative Lösungen und wichtige Wertschöpfungsketten
erfordert.

— Entschließung vom 6. April 2022 zu dem Thema „Der globale Ansatz für Forschung
und Innovation: Europas Strategie für internationale Zusammenarbeit in einer
sich verändernden Welt“. In dieser Entschließung wurde die Mitteilung der
Kommission zu diesem Thema begrüßt und betont, dass die Union die auf Regeln
beruhende multilaterale Zusammenarbeit intensivieren muss, um wichtige globale
wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen anzugehen,
bei denen FuI eine zentrale Rolle spielen sollte.

— Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. November 2022 zu der
Einrichtung des Europäischen Innovationsrats. In dieser Entschließung forderte
das Parlament die Kommission auf, die Umsetzung des EIC-Fonds im Rahmen
des Programms Horizont Europa erneut zu bewerten, und es gab Empfehlungen
für eine wirksamere Unterstützung bahnbrechender Innovationen in Europa ab.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie (ITRE).
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2.4.7. ENERGIEPOLITIK – ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Zu den Problemen und Aufgaben der EU im Bereich der Energie
zählen die Einfuhrabhängigkeit, die mangelnde Diversifizierung, hohe und
volatile Energiepreise, die steigende Energienachfrage, Sicherheitsrisiken in
Erzeuger- und Transitländern, zunehmende Gefahren durch den Klimawandel,
Dekarbonisierung, zu langsame Fortschritte bei der Steigerung der Energieeffizienz,
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem zunehmenden Anteil von Energie
aus erneuerbaren Quellen, der Bedarf nach transparenteren und stärker integrierten
und vernetzten Energiemärkten. Im Mittelpunkt der EU-Energiepolitik steht daher
eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verwirklichung einer vollständigen Energieunion.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
Konkrete Bestimmungen:
— Versorgungssicherheit: Artikel 122 AEUV;

— Energienetze: Artikel 170 bis 172 AEUV;

— Kohle: In Protokoll Nr. 37 werden die finanziellen Folgen des Ablaufs des Vertrags
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahr
2002 erläutert;

— Kernenergie: Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
(Euratom-Vertrag) ist die Rechtsgrundlage für die meisten EU-Maßnahmen im
Bereich der Kernenergie.

Weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit der Energiepolitik:
— Energiebinnenmarkt: Artikel 114 AEUV;

— Externe Energiepolitik: Artikel 216 bis 218 AEUV.

ZIELE

Der Energieunion (2015) zufolge werden mit der Energiepolitik der EU die folgenden
fünf Hauptziele verfolgt:
— Diversifizierung der Energiequellen der EU, Wahrung der

Energieversorgungssicherheit durch Solidarität und Zusammenarbeit zwischen
den EU-Ländern;

— Sicherstellung eines funktionsfähigen und vollständig integrierten
Energiebinnenmarkts für einen unionsweit ungehinderten Energiefluss mithilfe
einer geeigneten Infrastruktur und ohne technische oder regulatorische
Hemmnisse;

— Verbesserung der Energieeffizienz und Verringerung der Abhängigkeit von
Energieeinfuhren, Senkung der Emissionen, Förderung von Beschäftigung und
Wachstum;
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— Dekarbonisierung der Wirtschaft und Übergang zu einer kohlenstoffarmen
Wirtschaft im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris;

— Förderung der Erforschung von kohlenstoffarmen und sauberen
Energietechnologien und Priorisierung von Forschung und Innovation
zur Unterstützung der Energiewende und zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit.

Nach Maßgabe von Artikel 194 AEUV fallen einige Bereiche der Energiepolitik in die
geteilte Zuständigkeit, womit die Weichen für den Übergang zu einer gemeinsamen
Energiepolitik gestellt sind. Jeder Mitgliedstaat hat jedoch weiterhin das Recht,
„die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen
verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung
zu bestimmen“ (Artikel 194 Absatz 2).

ERGEBNISSE

A. Allgemeine politische Rahmenbedingungen
Die derzeitige europäische Energiepolitik basiert auf der Strategie für die Energieunion,
die im Februar 2015 mit dem Ziel veröffentlicht wurde, eine Energieunion zu
schaffen, um Haushalten und Unternehmen in der EU eine sichere, nachhaltige,
wettbewerbsfähige und erschwingliche Energieversorgung bereitzustellen. Zu den
derzeitigen EU-Energiezielen für 2030 zählen folgende Vorgaben:
— Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen am

Endenergieverbrauch auf 42,5% mit dem Ziel, 45% zu erreichen;

— Senkung des Primärenergieverbrauchs (Richtwert) und des
Endenergieverbrauchs um 11,7% gegenüber den Projektionen von 2020. Dies
entspricht einer Obergrenze von 992,5 bzw. 763 Mio. Tonnen Rohöläquivalent
(Mio. t RÖE);

— Verbundgrad von mindestens 15% bei den Stromnetzen der EU.

Der derzeitige europäische Rechtsrahmen für Energie baut auf dem grundlegenden
EU-Paket „Fit für 55“ auf, das ursprünglich darauf abzielte, alle Klima- und Energieziele
zu harmonisieren. Dieses wurde mit dem REPowerEU-Plan erfolgreich abgeändert,
der darauf abgezielt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch
und vollständig abzubauen.
Der Rahmen umfasst eine Reihe von Bestimmungen über die Förderung von Energie
aus erneuerbaren Quellen (Richtlinie (EU) 2018/2001), Energieeffizienz (Richtlinie
(EU) 2018/2002), Governance und Stromverbund (Verordnung (EU) 2018/1999),
Gestaltung des Strommarkts (Richtlinie (EU) 2019/944 und Verordnung (EU)
2019/943), Risikovorsorge (Verordnung (EU) 2019/941), Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden (Richtlinie (EU) 2018/844), dekarbonisierte Gas- und Wasserstoffmärkte
(Richtlinie 2009/73/EG und Verordnung (EG) Nr. 715/2009), Energiebesteuerung
(Richtlinie 2003/96/EG), transeuropäische Energieinfrastruktur (Verordnung (EU)
2022/869), Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Verordnung (EU)
2019/942), Batterien (Verordnung (EU) 2023/1542), Änderungen nach dem Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der EU (Beschluss (EU) 2019/504) sowie Initiativen
zum Luft- und Seeverkehr (Verordnung (EU) 2023/2405 und Verordnung (EU)
2023/1805). Gemäß dem derzeitigen Rahmen müssen die EU-Länder für den Zeitraum
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2021-2030 auf zehn Jahre angelegte integrierte nationale Energie- und Klimapläne
(NEKP) entwickeln, alle zwei Jahre einen Fortschrittsbericht vorlegen und kohärente
langfristige nationale Strategien ausarbeiten, um die vereinbarten Energieziele und die
Ziele des Übereinkommens von Paris zu verwirklichen.
Aufgrund der Abänderungen durch REPowerEU wurde der Energierahmen
erweitert und umfasst nun auch Vorschriften für Mindestfüllstände für die
Gasspeicherung von 90% vor dem Winter (Verordnung (EU) 2022/1032), eine
freiwillige Senkung der Gasnachfrageziele für Mitgliedstaaten von 15% (Verordnung
(EU) 2022/1369, verlängert bis März 2024), eine freiwillige Nachfragebündelung
für Gas (Verordnung (EU) 2022/2576, EU-Energieplattform) sowie Ziele für die
Senkung der Stromnachfrage um 10% auf 5% zu Spitzenzeiten und zeitlich
begrenzte Notfallmaßnahmen als Reaktion auf hohe Energiepreise (Verordnung (EU)
2022/1854). Im Zentrum der aktuellen Politik stehen nach wie vor Bedenken hinsichtlich
Energiesicherheit und erschwinglicher Preise.
B. Vollendung des Energiebinnenmarkts
In einem vollständig integrierten und ordnungsgemäß funktionierenden
Energiebinnenmarkt werden erschwingliche Energiepreise sichergestellt und die
notwendigen Preissignale für Investitionen in umweltfreundliche Energie ausgesendet.
Darüber hinaus wird die Energieversorgung gesichert und der kostengünstigste Weg
zur Klimaneutralität geebnet.
Die erstmals mit dem dritten Energiepaket (2009-2014) eingeführten
Rechtsvorschriften zum Energiebinnenmarkt basierten auf den Grundsätzen
grenzüberschreitender Zusammenarbeit und gerechter Endkundenmärkte. Bei den
folgenden Paketen ging es um Risikovorsorge, Koordinierung, Anreize für Verbraucher,
Dekarbonisierung und die Sicherheit der Energieversorgung. Die Verhandlungen
zwischen den beiden gesetzgebenden Organen zur Reform der Strommarktgestaltung
laufen noch (siehe Kurzdarstellung 2.1.9 zum Energiebinnenmarkt).
C. Energieeffizienz
Der Eckpfeiler der EU-Politik im Bereich der Energieeffizienz ist die neue Richtlinie
zur Energieeffizienz (Richtlinie (EU) 2023/1791 (EED)), die auf dem Grundsatz
„Energieeffizienz an erster Stelle“ basiert und mit der als EU-Energieeffizienzziel
für 2030 eine Senkung des Primärenergieverbrauchs (Richtwert) und des
Endenergieverbrauchs der EU um 11,7% gegenüber den Projektionen von 2020
festgelegt wurde. Dies entspricht einer Obergrenze von 992,5 bzw. 763 Mio. t RÖE. Mit
dem Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ werden die EU-Länder verpflichtet,
sicherzustellen, dass Energieeffizienzlösungen bei Planungs-, Politik- und größeren
Investitionsentscheidungen sowohl im Energiesektor als auch in anderen Sektoren
berücksichtigt werden (siehe Kurzdarstellung 2.4.8 zur Energieeffizienz).
D. Energie aus erneuerbaren Quellen
Zu Energie aus erneuerbaren Quellen zählen Solarenergie, Windenergie,
Meeresenergie und Hydroelektrizität, Biomasse und Biokraftstoffe. Über die
Energiemärkte allein kann der gewünschte Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen
am Energiemix der EU nicht sichergestellt werden, sodass nationale Förderregelungen
und Finanzierungspläne der EU erforderlich sein können. Die Grundsätze der
EU-Politik für Energie aus erneuerbaren Quellen umfassen die Diversifizierung
der Energieversorgung, den Ausbau heimischer Energieressourcen, um die

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/national-energy-and-climate-plans-necps_de
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-long-term-strategies_de#:~:text=EU%20long%2Dterm%20strategy,-The%20Commission%20put&text=The%20European%20Council%20endorsed%20in,(UNFCCC)%20in%20March%202020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0017.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2576&qid=1699437601678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1854&qid=1699437290541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1854&qid=1699437290541
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.9.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023L1791
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.4.8.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 234
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Versorgungssicherheit sicherzustellen, und die Reduzierung der Energieabhängigkeit
von Drittländern. Der Eckpfeiler der EU-Politik für Energie aus erneuerbaren Quellen
ist die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2023/2413, mit der als Ziel ein
Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch der EU im
Jahr 2030 von 42,5% festgelegt wird, wobei angestrebt werden soll, einen Anteil von
45% zu erreichen. Wasserstoff als dekarbonisierter Energieträger spielt dabei eine
besondere Rolle. Es gibt mehrere Strategien und Pläne für die verschiedenen Quellen
erneuerbarer Energie (siehe Kurzdarstellung 2.4.9 zu Energie aus erneuerbaren
Quellen).
E. Stärkung der Außenbeziehungen im Energiebereich
Nach der Entscheidung, die russischen Energieeinfuhren zu beenden, ist die
Diversifizierung der Energieversorgung treibender Faktor der externen Energiepolitik
der EU. Im März 2022 wurde mit der REPowerEU-Mitteilung die umfassende,
schnelle Reduzierung der Nutzung fossilen Gases in der EU um mindestens
155 Mrd. Kubikmeter vorgeschlagen, was dem 2021 aus Russland eingeführten
Volumen entspricht; zwei Drittel davon sollen innerhalb eines Jahres erreicht
werden. Im Mai 2022 arbeitete die EU im Einklang mit dem REPowerEU-Plan
mit internationalen Partnern daran, die Versorgung zu diversifizieren, Einfuhren
von Flüssigerdgas sicherzustellen und die Lieferungen von Gas über Fernleitungen
zu steigern. Sie richtete mit der Energiebeschaffungsplattform der EU einen
freiwilligen Koordinierungsmechanismus zur Unterstützung gemeinsamer Gas- und
Wasserstoffkäufe für die EU ein und veröffentlichte eine EU-Strategie für auswärtiges
Engagement im Energiebereich, mit der die Ukraine, Moldau, der Westbalkan und die
Länder der Östlichen Partnerschaft unterstützt werden.
F. Verbesserte Sicherheit der Energieversorgung
Die derzeitige EU-Energiesicherheitspolitik der EU umfasst
Koordinierungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Energieversorgung, Regeln zur
Verhinderung von und Reaktion auf Unfälle an Offshore-Anlagen und potenzielle
Störungen der Energieversorgung sowie Erdöl- und Erdgasnotvorräte einschließlich
Explorations- und Förderlizenzen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im
Februar 2022 wurde die Versorgungssicherheit zur Hauptpriorität der Energiepolitik.
Die Politik der EU zur transeuropäischen Energieinfrastruktur ist durch die TEN-
E-Verordnung abgedeckt. In der im Juni 2022 verabschiedeten TEN-E-Verordnung
(EU) 2022/869 werden elf vorrangige Korridore in verschiedenen geografischen
Regionen für Strom-, Offshorenetz- und Wasserstoffinfrastruktur bestimmt. Es werden
EU-Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest, PCI) in EU-
Ländern und Vorhaben von gegenseitigem Interesse zwischen der EU und Nicht-EU-
Ländern festgelegt, die Förderung neuer Vorhaben im Zusammenhang mit Erdgas und
Öl eingestellt und für alle Vorhaben verbindliche Nachhaltigkeitskriterien eingeführt.
Die TEN-E-Verordnung (EU) 2022/869 wird über die Fazilität „Connecting Europe“
2021-2027 finanziert, die mit der Verordnung (EU) 2021/1153 eingeführt wurde.
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals ist der Fonds für einen gerechten
Übergang das zentrale Kohäsionsinstrument zur Unterstützung von Kohle- und
kohlenstoffintensiven Regionen bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme
Wirtschaft.
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G. Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
Mit einer Mittelausstattung von 95,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018), einschließlich
5,4 Mrd. EUR aus dem Programm NextGenerationEU ist Horizont Europa das
Rahmenprogramm 2021-2027 und das wichtigste EU-Instrument zur Förderung der
Energieforschung.
Mit dem Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET) wurden die
Markteinführung und die Nutzung eines klimaneutralen Energiesystems durch den
Einsatz kohlenstoffarmer Technologien beschleunigt. In dem Plan werden zehn
Maßnahmen und Technologien für Forschung und Innovation benannt, die die gesamte
Innovationskette einschließlich Finanzierung und Rechtsrahmen abdecken.
Aufgrund der wichtigen Funktion von Strom bei der Dekarbonisierung wurden
Batterien in ihrer Eigenschaft als Stromspeicher als Schlüsseltechnologien einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft identifiziert. Mit dem strategischen Aktionsplan für
Batterien wird angestrebt, eine allumfassende, nachhaltige und wettbewerbsfähige
industrielle Basis für Batterien aufzubauen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat sich stets nachdrücklich für eine gemeinsame
Energiepolitik ausgesprochen, die auf Dekarbonisierung, Wettbewerbsfähigkeit,
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Angesichts der aktuellen
und künftigen Herausforderungen im Binnenmarkt hat es vielfach Kohärenz,
Entschlossenheit, Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten,
politisches Engagement aller Mitgliedstaaten gefordert.
Durch die jüngsten Entschließungen des Parlaments im Energiebereich kam es bei
allen Klima- und Umweltzielen, die der Energiepolitik der EU zugrunde liegen, zu einer
Steigerung hinsichtlich Bedeutung und Ehrgeiz. Im November 2019 rief das Parlament
den Klima- und Umweltnotstand in Europa aus. Im Oktober 2020 forderte es als
Zielvorgabe die Senkung aller Treibhausgasemissionen der EU um 60% bis 2030 und
den Ausstieg aus allen Subventionen für fossile Brennstoffe bis spätestens 2025. Als
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie bestätigte es die grüne und die digitale Strategie
als Eckpfeiler für die EU-Energieunion. Im September 2022 sprach sich das Parlament
für ambitioniertere Ziele für Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen
aus
Am 1. März 2022 verurteilte das Parlament den rechtswidrigen, unprovozierten
und ungerechtfertigten militärischen Einmarsch in die Ukraine. Im April 2022
forderte es, dass gegen Einfuhren von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus
Russland mit sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo verhängt wird. Im
Oktober 2022 forderte es die EU-Länder auf, die Abschaltung von Energieanschlüssen
und die Räumung schutzbedürftiger Haushalte zu verhindern, und äußerte sein
Bedauern, dass die Kommission viele Vorschläge als Verordnung des Rates statt als
Mitentscheidungsverfahren des Europäischen Parlaments und des Rates eingereicht
hatte. Zu bestimmten Aspekten des Konflikts nahm das Parlament außerdem mehrere
weitere Entschließungen an: zur Begrüßung der Entscheidung, der Ukraine und
Moldau den Status eines EU-Beitrittskandidaten und Georgien eine europäische
Perspektive zu gewähren; zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und jungen
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Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine fliehen; zur Hervorhebung der
Auswirkungen des Krieges auf Frauen.
Das Parlament unterstützt außerdem die Diversifizierung der Energiequellen und
Versorgungswege. Es hob hervor, dass die Erdgas- und Elektrizitätsverbindungen
durch Mittel- und Südosteuropa entlang einer Nord-Süd-Achse wichtig sind, um
weitere Verbindungen zu schaffen, die Flüssigerdgasterminals zu diversifizieren und
die Gasfernleitungen auszubauen und so den Binnenmarkt zu erschließen. Das
Parlament betonte, dass der Forschung bei der Sicherstellung einer nachhaltigen
Energieversorgung eine wichtige Aufgabe zukommt und dass gemeinsame
Anstrengungen im Bereich der neuen Energietechnologien notwendig sind. Zudem
betonte das Parlament, dass zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand und aus der
Privatwirtschaft erforderlich sind.
Weitere Informationen zu diesem Thema vermittelt die Website des Ausschusses für
Industrie, Forschung und Energie.

Matteo Ciucci
11/2023
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2.4.8. ENERGIEEFFIZIENZ

Energieeffizienz kommt aus strategischer Sicht besondere Bedeutung in der
Energieunion zu, die auf dem Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ beruht.
Energieeffizienzmaßnahmen werden als Mittel anerkannt, das es ermöglicht,
eine nachhaltige Energieversorgung zu erzielen, Treibhausgasemissionen zu
senken, die Versorgungssicherheit zu verbessern, die Kosten für die Einfuhr von
Energie zu senken und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Die Rechtsvorschriften der EU zur Energieeffizienz wurden in den vergangenen
15 Jahren erheblich weiterentwickelt. 2023 erhöhten die beiden gesetzgebenden
Organe das Energieeffizienzziel, d. h. das Ziel für die Verringerung des
Endenergieverbrauchs in der EU, auf 11,7% bis spätestens 2030.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ERGEBNISSE

A. Richtlinie zur Energieeffizienz
1. Richtlinie zur Energieeffizienz: Blick nach vorne bis 2020
Mit der ursprünglichen Richtlinie zur Energieeffizienz (Richtlinie 2012/27/EU), die im
Dezember 2012 in Kraft getreten ist, wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale
Richtwerte für die Energieeffizienz festzulegen, um sicherzustellen, dass die EU ihr
Hauptziel erreicht, nämlich den Energieverbrauch bis 2020 um 20% zu senken. In
absoluten Zahlen durfte sich der Energieverbrauch der EU bis 2020 auf höchstens
1 474 bzw. 1 078 Millionen Tonnen Rohöleinheiten für Primär- bzw. Endenergie
belaufen. Den Mitgliedstaaten stand es frei, diese Mindestanforderungen im Zuge
ihrer Bemühungen, Energie einzusparen, zu verschärfen. Mit der Richtlinie wurde
auch eine Reihe verbindlicher Maßnahmen eingeführt, die den Mitgliedstaaten helfen
sollten, dieses Ziel zu erreichen, und es wurden rechtsverbindliche Vorschriften für
Endverbraucher und Energieversorger festgelegt. Die Mitgliedstaaten mussten ihre
für jeweils drei Jahre zu erstellenden nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz
veröffentlichen.
2. Überarbeitete Richtlinie zur Energieeffizienz: Perspektiven für 2030
Im November 2018 schlug die Kommission im Rahmen des Pakets „Saubere Energie
für alle Europäer“ eine Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie vor, um die EU-
Ziele zur Verringerung des Primär- und Endenergieverbrauchs bis 2030 auf 32,5%
gegenüber den Prognosen für den Energieverbrauch aus dem Jahr 2007 für das
Jahr 2030 anzuheben. In absoluten Zahlen würde sich der Energieverbrauch der EU
bis 2030 auf höchstens 1 128 bzw. 846 Millionen Tonnen Rohöleinheiten für Primär-
und Endenergie belaufen. Durch die Richtlinie wurden die Mitgliedstaaten ferner
verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um ihren jährlichen Energieverbrauch bis 2030
um durchschnittlich 4,4% zu senken. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1999
mussten die Mitgliedstaaten nationale Energieziele vorlegen und zehnjährige nationale
Energie- und Klimapläne (NEKP) für den Zeitraum 2021-2030 erstellen. Sie müssen
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ferner alle zwei Jahre Fortschrittsberichte vorlegen, die von der Kommission kontrolliert
und bewertet werden, die auf EU-Ebene Maßnahmen ergreifen kann, um die Pläne mit
dem Gesamtziel der EU in Einklang zu bringen. Die neue Richtlinie trat im Dezember
2018 in Kraft und wurde von den Mitgliedstaaten bis zum 25. Juni 2020 in nationales
Recht umgesetzt.
Im Juli 2021 schlug die Kommission im Rahmen des Pakets „Fit für
55“ eine erste Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie vor, um die darin
formulierten Energieeffizienzziele an die neuen Klimaschutzziele der EU anzupassen,
und verankerte den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ als Pfeiler
der Energieunion in der Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit diesem
Grundsatz müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Energieeffizienzlösungen,
einschließlich nachfrageseitiger Ressourcen und Systemflexibilität, bei der Planung,
in der Politik und bei größeren Investitionsentscheidungen bewertet werden. Die
Kommission schlug vor, die verbindlichen jährlichen Energieeinsparziele der EU auf
mindestens 9% bis 2030, gemessen an den aktualisierten Prognosen für 2030 aus
dem Jahr 2020, anzuheben (dies entspricht Energieeffizienzzielen für den Primär- und
Endenergieverbrauch von 39% bzw. 36% bis 2030, gemessen an den alten Prognosen
für 2030 aus dem Jahr 2007). In absoluten Zahlen würde sich der Energieverbrauch
der EU bis 2030 gemäß dem Vorschlag auf höchstens 1 023 bzw. 787 Millionen Tonnen
Rohöleinheiten für Primär- und Endenergie belaufen.
In dem Vorschlag forderte die Kommission die Mitgliedstaaten auf, nationale Richtziele
für die Senkung des Energieverbrauchs festzulegen, stellte den Mitgliedstaaten
eine Formel zur Berechnung ihrer Beiträge bereit, führte verstärkte automatische
Mechanismen zur Schließung von Lücken ein und verpflichtete die Mitgliedstaaten,
zwischen 2024 und 2030 neue jährliche Energieeinsparungen im Umfang von 1,5%
ihres Endenergieverbrauchs zu erzielen. Ferner wurden verschärfte Anforderungen
an öffentliche Gebäude eingeführt, wie etwa das Ziel, den Energieverbrauch im
öffentlichen Sektor jährlich um 1,7% zu senken, und das Ziel, mindestens 3% der
Gesamtfläche der Gebäude der öffentlichen Verwaltung zu renovieren. Außerdem
wurde vorgeschlagen, die Energiearmut zu verringern, indem schutzbedürftigen
Kunden Vorrang eingeräumt wird, und es wurden Auditpflichten sowie Anforderungen
an die technische Kompetenz, insbesondere für große Energieverbraucher, eingeführt.
Im Mai 2022 schlug die Kommission im Rahmen ihres REPowerEU-Plans
nach Russlands Aggression gegen die Ukraine eine zweite Überarbeitung der
Energieeffizienzrichtlinie vor, mit der das verbindliche Energieeffizienzziel weiter erhöht
wird, nämlich von 9% auf 13%. In absoluten Zahlen würde sich der Energieverbrauch
der EU bis 2030 gemäß dem Vorschlag auf höchstens 980 bzw. 750 Millionen Tonnen
Rohöleinheiten für Primär- und Endenergie belaufen.
Die Kommission erörterte in dem Vorschlag kurzfristige Verhaltensänderungen, durch
die die Nachfrage nach Gas und Öl um 5% gesenkt werden sollte, und hielt die
Mitgliedstaaten dazu an, an die Haushalte und die Industrie gerichtete spezielle
Kommunikationskampagnen zu starten und steuerliche Maßnahmen zu ergreifen,
um Anreize für Energieeinsparungen zu schaffen, wie zum Beispiel ermäßigte
Mehrwertsteuersätze auf energieeffiziente Heizsysteme und Gebäudeisolierungen
sowie auf energieeffiziente Geräte und Produkte. Ferner legte sie Notfallmaßnahmen
für den Fall schwerwiegender Versorgungsunterbrechungen dar und kündigte Leitlinien
zu Priorisierungskriterien für Kunden sowie Leitlinien für einen Plan zur koordinierten
Senkung der Nachfrage in der EU an. Zwischen Juli und Dezember 2022 wurde die
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Richtlinie durch die Einführung neuer Ziele für die Verringerung der Nachfrage im
Energiebinnenmarkt (2.1.9) ergänzt, darunter ein freiwilliges Gasreduktionsziel von
15% (oder 45 Mrd. Kubikmetern) zwischen August 2022 und März 2023, ein freiwilliges
Ziel der Bruttostromreduzierung um 10% zwischen Dezember 2022 und März 2023
und ein verbindliches Ziel für die Verringerung des Stroms in Spitzenlastzeiten von 5%.
Mit der neuen Energieeffizienzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/1791), die seit dem
10. Oktober 2023 in Kraft ist, werden die Energieeffizienzziele der EU festgelegt, d. h.
die Senkung des Verbrauchs an Primär- und Endenergie auf EU-Ebene auf 11,7%
bis 2030 gegenüber den Prognosen für den Energieverbrauch für 2030 aus dem
Jahr 2020. In absoluten Zahlen wird sich der Energieverbrauch der EU bis 2030 auf
höchstens 992,5 bzw. 763 Millionen Tonnen Rohöleinheiten für Primär- und Endenergie
belaufen. Jeder Mitgliedstaat wird einen indikativen nationalen Energieeffizienzbeitrag
auf der Grundlage des Endenergieverbrauchs festlegen, um das verbindliche Ziel der
Union für den Endenergieverbrauch zu erreichen. Die Mitgliedstaaten werden bis 2030
kumulierte Endenergieeinsparungen erzielen, die neuen jährlichen Einsparungen in
Höhe von mindestens 0,8% des Endenergieverbrauchs bis zum 31. Dezember 2023,
in Höhe von 1,3% ab 1. Januar 2024, in Höhe von 1,5% ab 1. Januar 2026 und in
Höhe von 1,9% ab 1. Januar 2028 entsprechen. Mit der Richtlinie wird die Verpflichtung
für den öffentlichen Sektor eingeführt, eine Vorbildfunktion zu übernehmen: Die
öffentlichen Einrichtungen in der EU müssen ihren gesamten Endenergieverbrauch
im Vergleich zu 2021 jährlich um mindestens 1,9% senken und jährlich mindestens
3% der Gesamtfläche ihrer beheizten und/oder gekühlten Gebäude renovieren.
Außerdem werden Berichtspflichten für Rechenzentren, spezielle einzige Anlaufstellen
für kleine und mittlere Unternehmen, Haushalte und öffentliche Einrichtungen sowie
Verpflichtungen für die Planung der Wärme- und Kälteversorgung in Gemeinden mit
mehr als 45 000 Einwohnern eingeführt.
B. Allgemeiner Rahmen
1. Energieeffizienz von Gebäuden
a. Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
Mit der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie
(EU) 2010/31), die 2018 geändert wurde, soll sichergestellt werden, dass jeder
Mitgliedstaat bis 2050 über einen hochgradig energieeffizienten Gebäudebestand mit
geringen CO2-Emissionen verfügt. Mit der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden werden verpflichtende langfristige Renovierungsstrategien eingeführt,
durch die sichergestellt werden soll, dass der Bestand sowohl an öffentlichen als
auch an privaten Gebäuden in den Mitgliedstaaten durch Renovierungsmaßnahmen
bis 2050 in einen hochgradig energieeffizienten Gebäudebestand mit geringen CO2-
Emissionen umgewandelt wird. Die Richtlinie sorgt für eine beschleunigte Umwandlung
bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude bis 2050 und gibt vor, dass alle
neuen Gebäude ab 2021 Niedrigstenergiegebäude sein müssen. Zudem wird die
Modernisierung aller Gebäude unter Einsatz intelligenter Technologien gefördert.
Am 15. Dezember 2021 schlug die Kommission die Überarbeitung der
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vor, um sie
an ihre Bestrebungen hinsichtlich Klimaneutralität anzupassen. Im Rahmen
der Überarbeitung wurden das Zukunftsbild und die zur Erreichung eines
emissionsfreien Gebäudebestands bis 2050 erforderlichen Instrumente beschrieben,
emissionsfreie Gebäude neu definiert und bestehende Begriffsbestimmungen,
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z. B. für „Niedrigstenergiegebäude“ und „umfassende Renovierungen“,
treffender formuliert. Langfristige Renovierungsstrategien werden durch nationale
Gebäuderenovierungspläne ersetzt, die geeigneter und besser zu überwachen sind
und bis zum 30. Juni 2024 vorgelegt werden müssen. Die Mindestenergiestandards
werden angehoben, sodass alle neuen Gebäude in der EU generell bis 2030
und alle neuen öffentlichen Gebäude bis 2027 emissionsfrei sein müssen, alle
Nichtwohngebäude der Gesamtenergieeffizienzklasse G renoviert werden und bis
2027 mindestens Klasse F bzw. bis 2030 Klasse E erreichen müssen, und
alle Wohngebäude bis 2030 mindestens Klasse F und bis 2033 Klasse E
erreichen müssen. Mit der Überarbeitung wird sichergestellt, dass es bis 2025
vergleichbare nationale Standards für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz
gibt. Darüber hinaus werden bis 2024 freiwillige Renovierungspässe und bis 2026
ein Intelligenzfähigkeitsindikator eingeführt. Zur Linderung von Energiearmut wird
finanzielle Unterstützung bereitgestellt.
Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und im Einklang mit dem
REPowerEU-Plan änderte die Kommission am 18. Mai 2022 die Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und optimierte die Förderung von Solarenergie
in Gebäuden. Hierzu führte sie unter anderem eine selektive Verpflichtung zur
schrittweisen Installation von Solaranlagen auf Dächern (Europäische Solardach-
Initiative) und Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs ein.
b. Strategie für die Renovierungswelle
Im Oktober 2020 veröffentlichte die Kommission zur Förderung der Renovierung die
Strategie für eine Renovierungswelle, die darauf abzielt, die Renovierungsquoten
in den nächsten zehn Jahren mindestens zu verdoppeln und sicherzustellen, dass
Renovierungen zu mehr Energie- und Ressourceneffizienz führen. Die Initiative zur
Renovierungswelle baut auf den im Rahmen des Pakets „Saubere Energie für
alle Europäer“ vereinbarten Maßnahmen auf, insbesondere auf der Verpflichtung
jedes Mitgliedstaates, eine langfristige Renovierungsstrategie für Gebäude zu
veröffentlichen, und auf den gebäudebezogenen Aspekten der nationalen Energie- und
Klimapläne der einzelnen Mitgliedstaaten.
2. Kraft-Wärme-Kopplung
Im Rahmen des Pakets zur Energieunion verabschiedete die Kommission 2016
eine EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung, um die Energieeffizienz von
Gebäuden zu steigern und die Verknüpfung von Strom- und Fernwärmesystemen zu
verbessern, wodurch der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen gesteigert und
die Wiederverwendung der in der Industrie erzeugten Abwärme und -kälte gefördert
würde. Rechtsvorschriften für diese Strategie wurden in das Paket „Saubere Energie
für alle Europäer“ aufgenommen.
Aufgrund der Überarbeitung der Richtlinie zur Energieeffizienz im Jahr 2018 sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, das Potenzial der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung,
der Fernwärme und der Fernkälte in ihrem Hoheitsgebiet zu bewerten und auf
der Grundlage der klimatischen Bedingungen, der wirtschaftlichen Machbarkeit und
der technischen Eignung (mit einigen Ausnahmen) eine Kosten-Nutzen-Analyse
vorzunehmen und die Kommission davon in Kenntnis zu setzen.
Die von der Kommission vorgeschlagene Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie
von Juli 2021 sieht eine ambitioniertere Planung und Weiterverfolgung umfassender
Bewertungen, eine überarbeitete Definition des Begriffs „effiziente Fernwärme-
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und Fernkälteversorgung“ und zusätzliche Kriterien für spezifische Emissionen bei
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung vor (270 g CO2/kWh). Im Mai 2022 wurden die
Mitgliedstaaten im Rahmen einer Änderung in Bezug auf die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden dazu verpflichtet, die Installation von Solaranlagen auf Gebäuden zu
fördern.
3. Energieeffizienz von Produkten
Im Hinblick auf die Energieeffizienz von Produkten wurden auf EU-Ebene
mehrere Maßnahmen eingeleitet, darunter Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Richtlinie 2009/125/EG) und die
Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung (Verordnung
(EU) 2017/1369). Mit dem neuen Rahmen für die Kennzeichnung der Energieeffizienz
von Produkten werden die Klassen A+, A++ oder A+++ aufgehoben, und stattdessen
wird wieder eine einfachere Skala von A bis G eingeführt. Zwischen 2021 und
2023 nahm die Kommission mehrere Verordnungen über Ökodesign und über
die Energieverbrauchskennzeichnung in Bezug auf Ökodesign-Anforderungen an
verschiedene Produktarten an.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament fordert seit jeher ehrgeizigere Energieeffizienzziele und strengere
Vorschriften.
Am 17. Januar 2018 nahm das Parlament in erster Lesung Abänderungen an, in der es
als Mindestziel forderte, die Energieeffizienz in der EU bis 2030 um 35% zu steigern,
was über dem von der Kommission vorgeschlagenen Ziel von 30% lag.
Am 15. Januar 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zum europäischen
Grünen Deal an, in der es dazu aufforderte, die Energieeffizienzrichtlinie und die
Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden im Einklang mit den mittlerweile
ambitionierteren Klimazielen der EU zu überarbeiten. Am 17. September 2020
nahm es eine Entschließung zu der Maximierung des Energieeffizienzpotenzials des
Gebäudebestands der EU an und forderte die Kommission auf, kohärente Maßnahmen
auszuarbeiten, um Anreize für eine raschere und umfassendere Renovierung von
Gebäuden zu schaffen.
Am 14. September 2022 nahm das Parlament eine Abänderung an, in deren
Rahmen es das von der Kommission als Teil des REPowerEU-Plans vorgeschlagene
Energieeffizienzziel der EU gegenüber den Projektionen von 2020 anhob, nämlich
auf mindestens 13% des Endenergieverbrauchs bis 2030. Dies entspricht einem
Grenzwert von 740 Millionen Tonnen Rohöläquivalent für den Endenergieverbrauch
und 960 Millionen Tonnen Rohöläquivalent für den Primärenergieverbrauch.
Am 14. März 2023 legte das Parlament in seinem Standpunkt in erster
Lesung fest, dass Wohngebäude spätestens ab 2030 mindestens die
Gesamtenergieeffizienzklasse E und spätestens ab 2033 mindestens die
Gesamtenergieeffizienzklasse D erreichen müssen (während die Kommission
in ihrem Vorschlag von den Klassen F bzw. E gesprochen hatte).
Außerdem müssen unterstützende Maßnahmen gegen Energiearmut ergriffen
werden. Nichtwohngebäude und öffentliche Gebäude müssten dieselben
Gesamtenergieeffizienzklassen bis 2027 bzw. 2030 erreichen. Eine begrenzte Reihe
von Ausnahmen würde für besondere Gebäude (Denkmäler, technische Gebäude,
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vorübergehend genutzte Gebäude oder Kirchen, Gebetsstätten usw.) und für
öffentliche Sozialwohnungen gelten, wenn Renovierungen zu Mieterhöhungen führen
würden, die nicht durch Einsparungen bei den Energierechnungen kompensiert
werden können, und für sozial schwache Haushalte würden gezielte Zuschüsse und
Subventionen bereitgestellt werden. Derzeit laufen interinstitutionelle Verhandlungen
zwischen Parlament und Rat.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie.

Matteo Ciucci
11/2023
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2.4.9. ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN

Erneuerbare Energieträger (Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft,
Meeresenergie, Geothermie, Biomasse und Biokraftstoffe) sind Alternativen
zu fossilen Brennstoffen. Mit ihrer Nutzung wird dazu beigetragen, die
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Energieversorgung zu diversifizieren
und die Abhängigkeit von unzuverlässigen und instabilen Märkten für
fossile Brennstoffe, insbesondere Erdöl und Erdgas, zu verringern. Die EU-
Rechtsvorschriften zur Förderung erneuerbarer Energieträger wurden im Laufe der
vergangenen 15 Jahren erheblich weiterentwickelt. Im Jahr 2021 entfielen 21,8%
des Bruttoendenergieverbrauchs der EU auf Energie aus erneuerbaren Quellen. Im
Jahr 2023 haben die beiden gesetzgebenden Organe das EU-Ziel für den Anteil von
Energie aus erneuerbaren Quellen für 2030 auf 42,5% angehoben, wobei angestrebt
wird, einen Anteil von 45% zu erreichen.

RECHTSGRUNDLAGE UND ZIELE

Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ERGEBNISSE

A. Richtlinie über erneuerbare Energie
1. Richtlinie über erneuerbare Energie bis 2020
In der ursprünglichen, am 23. April 2009 angenommenen Richtlinie zur Förderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wurde festgelegt, dass bis
2020 ein Anteil von 20% des Bruttoendenergieverbrauchs in der EU und von 10%
des Energieverbrauchs jedes Mitgliedstaats im Verkehr aus erneuerbaren Quellen
stammen müssen. In der Richtlinie wurden bindende nationale Ziele festgelegt und
verankert, die mit dem Gesamtziel der EU im Einklang stehen, und die Mitgliedstaaten
wurden aufgefordert, Richtzielpfade zur Verwirklichung ihrer Ziele zu entwickeln,
nationale Aktionspläne für erneuerbare Energiequellen vorzulegen und alle zwei Jahre
nationale Fortschrittsberichte über erneuerbare Energiequellen zu veröffentlichen.
Zudem wurden in der Richtlinie verschiedene Mechanismen dargelegt, die die
Mitgliedstaaten für die Förderung von Investitionen in erneuerbare Energiequellen
nutzen konnten (Förderregelungen, Herkunftsnachweise, gemeinsame Projekte,
Zusammenarbeit mit Drittländern und Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe).
Im Dezember 2018 trat als Teil des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“
die überarbeitete Richtlinie über erneuerbare Energie in Kraft. In der Richtlinie, die
bis Juni 2021 von den Mitgliedstaaten der EU in innerstaatliches Recht umgesetzt
werden musste, wurde ein neues bindendes Ziel für den Anteil erneuerbarer
Energieträger festgelegt, wonach die EU bis 2030 einen Anteil von mindestens 32%
ihres Endenergieverbrauchs durch Energie aus erneuerbaren Quellen decken muss,
und die Zielvorgabe für den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe im Verkehr bis 2030
wurde auf 14% erhöht. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1999 müssen die
EU-Mitgliedstaaten nationale Energieziele vorlegen und bis März 2023 zehnjährige
nationale Energie- und Klimapläne (NEKP) für den Zeitraum 2021-2030 erstellen. Die
NEKP werden alle zwei Jahre anhand von Fortschrittsberichten überwacht und von der
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Kommission bewertet, die auf EU-Ebene Maßnahmen ergreifen kann, um die Pläne
mit dem EU-Gesamtziel in Einklang zu bringen.
2. Richtlinie über erneuerbare Energie bis 2030
Die überarbeitete Richtlinie über erneuerbare Energie, die durch die Richtlinie (EU)
2023/2413 aktualisiert wurde, ist das Ergebnis von drei größeren Änderungen. Im
Juli 2021 zielte die erste Änderung im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ darauf
ab, die Ziele der Union für erneuerbare Energie an ihre neuen Klimaschutzziele
anzupassen, die bindende Zielvorgabe für den Anteil erneuerbarer Energiequellen in
der EU bis 2030 auf 40% anzuheben und die Einführung erneuerbarer Kraftstoffe wie
Wasserstoff in Industrie und Verkehr durch zusätzliche Teilziele voranzubringen. Im
Mai 2022 zielte die zweite Änderung im Rahmen des REPowerEU-Plans, der nach
dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine angenommen wurde,
darauf ab, die Energiewende im Einklang mit dem Beschluss, die Abhängigkeit von
fossilen Brennstoffen aus Russland schrittweise zu verringern, zu beschleunigen.
Hierzu wurde das bindende Ziel für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen
für die EU bis 2030 auf 45% erhöht, und dazu sollten Wärmepumpen installiert, die
Solarstromleistung erhöht und erneuerbarer Wasserstoff und Biomethan importiert
werden. Im November 2022 zielte die dritte Änderung (veröffentlicht als Verordnung
des Rates) darauf ab, den Ausbau der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
zu beschleunigen, indem Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Quellen als von überwiegendem öffentlichem Interesse eingestuft werden, wodurch
Genehmigungen von Projekten im Bereich erneuerbare Energie schneller erteilt
werden können und bestimmte Abweichungen von den EU-Umweltvorschriften
möglich sind.
Im Oktober 2023 wurde mit der Aktualisierung der Richtlinie über erneuerbare Energie
(REE) die Zielvorgabe für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen bis
2030 auf 42,5% angehoben, wobei die Mitgliedstaaten bestrebt sind, einen Anteil
von 45% zu erreichen. Mit der neuen Richtlinie werden die Verfahren für die
Erteilung von Genehmigungen für neue Kraftwerke zur Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen wie Solarpaneele oder Windenergieanlagen beschleunigt und
die Frist für die Genehmigung neuer Anlagen auf 12 Monate in „go-to“-Gebieten für
erneuerbare Energie und 24 Monate an anderen Orten festgelegt. Für den Verkehr
wird als Zielvorgabe festgelegt, bis 2030 entweder einen Anteil von 29% Energie aus
erneuerbaren Quellen zu erreichen oder die Treibhausgasemissionen durch verstärkte
Nutzung fortschrittlicher Biokraftstoffe und erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen
Ursprungs wie Wasserstoff um 14,5% zu senken. Für die Industrie wird mit der
Richtlinie ein bindendes Ziel, beim Gesamtverbrauch von Wasserstoff einen Anteil des
Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen von 42% bis 2030 und von 60% bis 2035 zu
erreichen, und ein Richtziel, den Anteil der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen jährlich um 1,6 Prozentpunkte zu erhöhen, eingeführt. Außerdem wird für die
Mitgliedstaaten ein Richtziel eingeführt, bis 2030 bei der neu installierten Kapazität für
Energie aus erneuerbaren Quellen einen Anteil von 5% aus innovativen Technologien
zu erreichen.
B. Der europäische Grüne Deal
Am 11. Dezember 2019 wurde im europäischen Grünen Deal die Zusage gegeben, die
energie-, klima- und umweltpolitischen Herausforderungen anzugehen und im Einklang
mit dem Übereinkommen von Paris bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Der Umbau
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des Energiesystems ist dabei von grundlegender Bedeutung, da auf die Erzeugung
und den Verbrauch von Energie mehr als 75% der Treibhausgasemissionen der EU
entfallen.
Im Juli und Dezember 2021 wurde mit dem Paket „Fit für 55“, einem Paket von
Vorschlägen zur Überarbeitung und Aktualisierung der EU-Rechtsvorschriften in den
Bereichen Energie, Klima und biologische Vielfalt, begonnen, den europäischen
Grünen Deal in die Tat umzusetzen. Das Paket umfasste Vorschläge zur Richtlinie über
erneuerbare Energie, zur Energieeffizienzrichtlinie, zur Energiebesteuerungsrichtlinie,
zur Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, zum Paket für den
Wasserstoffmarkt und den dekarbonisierten Gasmarkt, zur Verordnung über die
Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, zum Klima-Sozialfonds und zu
mehreren weiteren Vorschlägen.
Im März und Mai 2022 wurde nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen
die Ukraine mit dem REPowerEU-Plan das Paket „Fit für 55“ geändert, um die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland schrittweise zu verringern. Auf
der Grundlage des REPowerEU-Plans hat die EU mehrere Maßnahmen angenommen,
darunter die Verordnung über Genehmigungen, mit der Genehmigungsverfahren
für Projekte im Bereich erneuerbare Energie vereinfacht und beschleunigt wurden,
wobei der Schwerpunkt auf bestimmten Technologien und Projekten wie Photovoltaik,
Windenergie und Wärmepumpen sowie auf dem Repowering lag.
Bei den Verhandlungen über diese wichtigen Dossiers wurden erhebliche Fortschritte
erzielt und im Laufe des Jahres 2023 im Wesentlichen bereits abgeschlossen.
1. Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energie
Mit der Verordnung (EU) 2020/1294 wird ein Finanzierungsmechanismus der EU
eingeführt, mit dem den Mitgliedstaaten dabei geholfen werden soll, ihre individuellen
und kollektiven Ziele im Bereich erneuerbare Energie zu erreichen. Über den
Mechanismus werden Mitgliedstaaten, die zur Finanzierung von Projekten beitragen
(beitragende Mitgliedstaaten), mit Mitgliedstaaten zusammengeführt, die bereit sind,
auf ihrem Hoheitsgebiet neue Projekte aufzubauen (Aufnahmemitgliedstaaten). Die
Kommission legt den Umsetzungsrahmen und die Finanzierungsmöglichkeiten für
den Mechanismus fest, wobei Maßnahmen im Rahmen des Mechanismus von
den Mitgliedstaaten, mit Unionsmitteln oder durch Beiträge der Privatwirtschaft
finanziert werden können. Die im Rahmen dieses Mechanismus erzeugte Energie
wird auf die Zielvorgaben für erneuerbare Energie aller teilnehmenden Mitgliedstaaten
angerechnet.
C. Künftige Maßnahmen
1. Transeuropäisches Energienetze
Bei den transeuropäischen Energienetzen (TEN-E) handelt es sich um eine Strategie
mit einem Schwerpunkt auf der Vernetzung der Energieinfrastruktur der Mitgliedstaaten
der EU. In der TEN-E-Verordnung sind im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität bis
2050 EU-Vorschriften für länderübergreifende Energieinfrastruktur niedergelegt. Darin
werden elf vorrangige Korridore und drei vorrangige Themenbereiche benannt, die
neuen Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) zwischen den EU-Mitgliedstaaten
festgelegt und Projekte von gegenseitigem Interesse zwischen der EU und
Drittländern eingeführt, und es wird der Stellenwert von Offshore-Windenergieprojekten
hervorgehoben und die EU-Finanzierung künftiger Erdgasprojekte ausgeschlossen.
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Die Verordnung dient zudem dazu, die Integration von Energie aus erneuerbaren
Quellen und neuen sauberen Energietechnologien in das Energiesystem zu
fördern, derzeit von den Energiemärkten der Union abgeschnittene Regionen
anzubinden, bestehende länderübergreifende Verbindungsleitungen zu stärken, die
Zusammenarbeit mit Partnerländern zu fördern und Möglichkeiten zur Vereinfachung
und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren vorzuschlagen.
2. Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie
Im Juli 2021 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung
der Energiebesteuerungsrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG), in dem sie anregte, die
Besteuerung von Energieerzeugnissen an der Energie- und Klimapolitik der EU
auszurichten, saubere Technologien zu fördern und veraltete Steuerbefreiungen
und ermäßigte Steuersätze, mit denen derzeit die Verwendung fossiler Brennstoffe
gefördert wird, zu streichen.
D. Ressourcenspezifische Aspekte
1. Solarenergie
Im REPowerEU-Plan wurde eine Strategie eingeführt, um die Solarstromleistung
bis 2025 auf 320 GW zu verdoppeln und bis 2030 600 GW ans Netz zu
bringen. Außerdem ist nach dem Plan die stufenweise Einführung einer rechtlichen
Verpflichtung zur Anbringung von Solaranlagen auf neuen öffentlichen, gewerblichen
und Wohngebäuden sowie eine Strategie zur Verdopplung des Einsatzes von
Wärmepumpen in Fernwärme- und Gemeinschaftsheizanlagen vorgesehen. Nach
dem Plan sind die Mitgliedstaaten zudem verpflichtet, Pläne für die Ausweisung
von „go-to“-Gebieten für erneuerbare Energie mit verkürzten und vereinfachten
Genehmigungsverfahren auszuarbeiten und zu verabschieden.
2. Biomasse, Biokraftstoffe und Wasserstoff
Die Richtlinie über erneuerbare Energie (Richtlinie (EU) 2018/2001) enthält das Ziel
eines Anteils von 1% bis 2025 und von 5,5% bis 2030 für fortschrittliche Biokraftstoffe,
Biogas und erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (RFNBO) im Verkehr.
Im Juli 2020 wurden mit der EU-Strategie für die Integration des Energiesystems
und der Wasserstoffstrategie drei Ziele eingeführt: Bis 2024 sollen in der EU für die
Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung
von mindestens 6 GW installiert und 1 Mio. Tonnen erneuerbarer Wasserstoff erzeugt
werden, bis 2030 sollen in der EU für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff
Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von mindestens 40 GW installiert und bis
zu 10 Mio. Tonnen erneuerbarer Wasserstoff erzeugt werden, und ab 2030 soll
erneuerbarer Wasserstoff großmaßstäblich eingesetzt werden. Im Mai 2022 wurde im
REPowerEU-Plan die doppelte Zielvorgabe festgelegt, bis 2030 jeweils zehn Millionen
Tonnen in der EU zu erzeugen bzw. einzuführen. Im Oktober 2023 wurde in der
Richtlinie über erneuerbare Energie das Richtziel festgelegt, beim Gesamtverbrauch
von Wasserstoff bis 2030 einen Anteil von 42% und bis 2035 in der Industrie einen
Anteil von 60% zu erreichen.
3. Offshore-Windenergie
Am 19. November 2020 veröffentlichte die Kommission eine EU-Strategie für
erneuerbare Offshore-Energie, mit der angestrebt wird, die Stromerzeugung der EU
aus erneuerbaren Offshore-Energiequellen von 12 GW im Jahr 2020 auf über 60 GW
bis 2030 und auf 300 GW bis 2050 zu steigern. In der TEN-E-Verordnung, die im Juni
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2022 in Kraft trat, werden nicht bindende regionale Vereinbarungen für die Einführung
von erneuerbarer Offshore-Energie eingeführt. Im Januar 2023 einigten sich die
Mitgliedstaaten auf höhere nicht bindende Ziele für die Erzeugung erneuerbarer
Offshore-Energie mit einer Gesamtleistung von 111 GW bis 2030 und 317 GW bis 2050.
4. Meeresenergie
Im Januar 2014 veröffentlichte die Kommission einen Aktionsplan zu blauer
Energie für die weitere Entwicklung der Meeresenergie, darunter Wellenenergie,
Gezeitenenergie, Energie aus der Umwandlung von Meereswärme und Energie aus
Salzgradientenkraftwerken. In der EU-Strategie zur erneuerbaren Offshore-Energie
wurde außerdem hervorgehoben, dass die Branche der erneuerbaren Meeresenergie
bis 2030 um den Faktor fünf und bis 2050 um den Faktor 25 ausgebaut werden muss.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat sich stets für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen
eingesetzt und betont, dass für 2020 – und unlängst auch für 2030 – unbedingt
bindende Ziele festgelegt werden müssen.
Im Januar 2018 befürwortete das Europäische Parlament mit Blick auf die
Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energie im selben Jahr ein bindendes
Ziel für die Union, bis 2030 einen Anteil von mindestens 35% erneuerbarer Energie zu
erreichen und den Eigenverbrauch als Recht zu stärken. Nach Verhandlungen mit dem
Rat wurde das bindende Ziel der EU auf mindestens 32% gesenkt.
Im Januar 2020 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung an, in der es
eine Überarbeitung der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen forderte,
wobei für jeden Mitgliedstaat bindende nationale Ziele festgelegt werden sollten, und
forderte, den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ in allen Wirtschaftszweigen
und bei allen Maßnahmen umzusetzen.
Im Mai 2021 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu
einer europäischen Strategie für die Integration der Energiesysteme und eine
Entschließung zu einer europäischen Wasserstoffstrategie an, in denen es sich
für die Dekarbonisierung der Strom- und Wasserstofferzeugung und die Nutzung
erneuerbarer Energiequellen bei deren Erzeugung ausspricht und die Kommission
auffordert, Herkunftsnachweise für erneuerbaren Wasserstoff einzuführen und den
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen voranzubringen.
Im Februar 2022 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu einer EU-
Strategie für erneuerbare Offshore-Energie an. In der Entschließung wurde darauf
hingewiesen, dass die installierte Leistung an Offshore-Windenergie bei 70 bis
79 GW liegen sollte, damit das Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen von 55%
bis 2030 zu wettbewerbsfähigen Preisen erreicht werden kann, und gefordert, das
Reduktionsziel von 55% bis 2030 zu übertreffen.
Im September 2022 befürwortete das Europäische Parlament in seinem Standpunkt
in erster Lesung zur Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energie
den Vorschlag der Kommission, den Anteil der erneuerbaren Energieträger am
Gesamtenergieverbrauch der EU bis 2030 auf 45% zu erhöhen.
Im Oktober 2023 haben das Europäische Parlament und der Rat die Zielvorgabe
angehoben, wonach bis 2030 ein Anteil an erneuerbarer Energie von 42,5% zu
erreichen ist, wobei angestrebt wird, einen Anteil von 45% zu erreichen, wodurch sich
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der vorgeschriebene Prozentsatz für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen
in der EU gegenüber heute nahezu verdoppelt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie (ITRE).
Zur Startseite des Europäischen Parlaments zu Energie aus erneuerbaren Quellen

Matteo Ciucci
11/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/about
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20221128STO58001/wie-fordert-die-eu-energie-aus-erneuerbaren-quellen


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 249
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

2.4.10. KERNENERGIE

Die Kernenergie ist eine CO2-arme Alternative zu fossilen Brennstoffen, die fast
26% des in der EU erzeugten Stroms liefert. Allerdings wird die Kernenergie seit
der Katastrophe von Tschernobyl 1986 und dem Unglück in Fukushima 2011 sehr
kontrovers diskutiert. Während die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie
Kernkraft in ihren Energiemix aufnehmen möchten, zielen die Rechtsvorschriften der
EU darauf ab, die Sicherheitsnormen von Kernkraftwerken zu verbessern und einen
unbedenklichen Umgang mit radioaktiven Abfällen sowie deren sichere Entsorgung
sicherzustellen.

RECHTSGRUNDLAGE

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom-Vertrag),
Artikel 40-52 (Investitionen, gemeinsame Unternehmen und Versorgung) und 92-99
(gemeinsamer Markt auf dem Kerngebiet).

ZIELE

Die sechs Gründerstaaten wandten sich der Kernenergie zu, um dem allgemeinen
Mangel an „herkömmlichen“ Energieträgern der 1950er Jahre zu begegnen, da sie
in der Kernenergie die Chance sahen, Unabhängigkeit bei der Energieversorgung zu
erreichen. Da die Investitionskosten im Bereich der Kernenergie die Möglichkeiten der
einzelnen Länder überschritten, schlossen sich die Gründerstaaten zur Europäischen
Atomgemeinschaft zusammen.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Kerntechnische Sicherheit
Die kerntechnische Sicherheit umfasst den sicheren Betrieb kerntechnischer Anlagen,
den Strahlenschutz und die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen für Kernmaterial
in Drittstaaten. Die EU will so ein konkretes Denken und Handeln im Bereich
kerntechnische Sicherheit fördern, auch durch die Umsetzung strengster Normen
für nukleare Sicherheit und den Strahlenschutz. Die Mitgliedstaaten müssen in
Bezug auf die Anforderungen an die kerntechnische Sicherheit, die Genehmigung
kerntechnischer Anlagen sowie Überwachung und Durchsetzung jeweils einen
nationalen Rahmen einführen. Eine weitere Priorität der EU besteht darin, die
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle und die Stilllegung und Sanierung ehemaliger Kernkraftwerke und
-anlagen zu fördern.
1. Legislative Arbeit
a. Euratom-Vertrag
Mit der Richtlinie zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen (2013/59/Euratom)
wurden einheitliche grundlegende Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer, der Bevölkerung und der Patienten festgelegt. Sie enthält
genaue Parameter und lässt nur einen geringen Ermessensspielraum zu. Die
Richtlinie gilt unter normalen Bedingungen, bezieht sich aber auch auf geplante
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Expositionssituationen und Notfall-Expositionssituationen. Die Anforderungen an die
Notfallvorsorge und Notfallmaßnahmen wurden verschärft, um den Lehren aus dem
Nuklearunfall von Fukushima 2011 Rechnung zu tragen.
b. Richtlinie über nukleare Sicherheit
Nach dem Nuklearunfall von Fukushima 2011 unterzog die Kommission alle
Kernkraftwerke der EU einer umfassenden Risiko- und Sicherheitsbewertung, um die
Sicherheit und Stabilität der kerntechnischen Anlagen im Fall extremer Naturereignisse
zu beurteilen. Die Kommission bewertete die geltenden EU-Sicherheitsnormen
insgesamt positiv, betonte jedoch, dass weitere Aktualisierungen erforderlich seien, um
für eine größere Einheitlichkeit unter den Mitgliedstaaten zu sorgen und im Bereich der
internationalen bewährten Verfahren aufzuholen (COM(2012)0571). Die Kommission
hat gemeinsam mit der Gruppe der europäischen Aufsichtsbehörden für nukleare
Sicherheit nationale Aktionspläne zur Planung der physischen Nachrüstung von
Reaktoren in der EU erstellt, die einer Begutachtung durch Fachkollegen unterzogen
wurden.
Daher wurden die EU-weiten Sicherheitsvorschriften für kerntechnische Anlagen
2014 aktualisiert (Richtlinie 2014/87/Euratom). Im Februar 2015 schlug die
Kommission vor, die in den Artikeln 41 und 44 des Euratom-Vertrags
festgelegten Informationsanforderungen zu überarbeiten und an die neuen politischen
Entwicklungen anzupassen.
Im Jahr 2018 schlug die Kommission eine Verordnung des Rates zur Schaffung
eines Europäischen Instruments für die internationale Zusammenarbeit im Bereich
der nuklearen Sicherheit (Verordnung (Euratom) 2021/948 des Rates) vor, die das
bislang geltende Instrument für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit
ersetzt und das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage des Euratom-Vertrags ergänzt
(COM(2018)0462).
Im Juni 2021 trat das neue Europäische Instrument für die internationale
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit mit einer Finanzausstattung von
300 Mio. EUR für den Zeitraum 2021-2027 in Kraft.
2. Strahlenschutz
Die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung stellt eine erhebliche Gefahr für die
Gesundheit des Menschen und die Umwelt dar. In der Richtlinie 2013/59/Euratom des
Rates vom Dezember 2013 wurden grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz
vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung festgelegt. Damit
wurden fünf bestehende Richtlinien ersetzt und die EU-Rechtsvorschriften vereinfacht.
Es wurden rechtsverbindliche Anforderungen zum Schutz vor Radonexposition
innerhalb von Gebäuden, zur Verwendung von Baumaterialien und zur Durchführung
von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver
Stoffe aus kerntechnischen Anlagen eingeführt. Darüber hinaus wird in der Richtlinie
2013/51/Euratom des Rates hauptsächlich die Überwachung radioaktiver Stoffe in
Wasser für den menschlichen Gebrauch behandelt.
In mehreren Verordnungen (darunter die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1158
der Kommission) sind die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit
Ursprung in Drittstaaten nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl festgelegt. In
der Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates sind die Höchstwerte an Radioaktivität
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in Lebens- und Futtermitteln im Fall eines nuklearen Unfalls oder eines anderen
radiologischen Notfalls festgelegt.
Die Beziehungen im Bereich Kernenergie nach dem Brexit fallen unter das Abkommen
zwischen der Euratom und dem Vereinigten Königreich, das einen stabilen Rahmen für
die Fortsetzung der Zusammenarbeit und des Handels mit dem Vereinigten Königreich
in diesem Bereich bietet.
3. Verbringung radioaktiver Stoffe und Abfälle
1992 wurde in der EU ein System der genehmigungspflichtigen Verbringung
radioaktiver Abfälle eingeführt und durch die Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates
vom November 2006 über die Überwachung und Kontrolle der Verbringung radioaktiver
Abfälle und abgebrannter Brennelemente erheblich geändert. Gemäß Artikel 20
müssen die Mitgliedstaaten der Kommission alle drei Jahre über die Umsetzung der
Richtlinie Bericht erstatten. In der Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates wurden
Vorschriften für die Kontrolle über die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den
Mitgliedstaaten festgelegt.
4. Abfallbewirtschaftung
2011 wurde mit der Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates über einen
Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ein Rechtsrahmen für die
Abfallbehandlung in der EU geschaffen. Darin sind die genaue Überwachung nationaler
Programme zur Errichtung und Verwaltung von Endlagern sowie rechtlich bindende
Sicherheitsnormen vorgesehen. Die Mitgliedstaaten haben ihre ersten nationalen
Programme 2015 veröffentlicht und müssen alle drei Jahre nationale Berichte über die
Umsetzung der Richtlinie vorlegen.
5. Stilllegung
Zur Stilllegung einer kerntechnischen Anlage gehören Tätigkeiten, die von der
Abschaltung und Entfernung von Kernmaterial bis hin zur Standortsanierung und
vollständigen Beseitigung radiologischer Gefahren reichen und letztlich in der
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen. Im Juni 2018 nahm die Kommission zwei
Vorschläge für eine Verordnung des Rates (COM(2018)0466 und COM(2018)0467)
zur Festlegung eines spezifischen Finanzierungsprogramms für die Stilllegung
kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle an, die die Stilllegung
von Kernkraftwerken in Bulgarien (Kosloduj), in der Slowakei (Bohunice) und in
Litauen (Ignalina) sowie kerntechnischer Forschungsanlagen an vier Standorten der
Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission betreffen. Die für den Zeitraum von
2021-2027 vorgeschlagene Mittelausstattung beläuft sich auf
— 466 Mio. EUR, wobei der für den Zeitraum von 2021-2027 geltende Höchstsatz

der EU-Kofinanzierung für das Kosloduj-Programm und das Bohunice-Programm
nicht mehr als 50% betragen darf;

— 552 Mio. EUR, wobei der für den Zeitraum von 2021-2027 geltende Höchstsatz der
EU-Kofinanzierung für das Ignalina-Programm nicht mehr als 86% betragen darf.

Die Verordnung (Euratom) 2021/100 des Rates und die Verordnung (EU) 2021/101 des
Rates wurden am 25. Januar 2021 angenommen. Sie gelten seit dem 1. Januar 2021
und traten am 21. Februar 2021 in Kraft.
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6. Sicherung von Kernmaterialien
Zur Errichtung eines Sicherungssystems, das dazu dient, die ausschließliche
Verwendung von Kernmaterial zu dem von ihren Nutzern deklarierten Zweck
und die Einhaltung internationaler Verpflichtungen sicherzustellen, wurden mehrere
Verordnungen angenommen und geändert, so zum Beispiel die Verordnung
(Euratom) Nr. 302/2005 der Kommission. Diese Sicherungsmaßnahmen decken den
gesamten Kernbrennstoffkreislauf ab, von der Gewinnung des Kernmaterials in den
Mitgliedstaaten bzw. seiner Einfuhr aus Ländern oder seiner Ausfuhr in Länder
außerhalb der EU. Innerhalb der EU ist die Kommission für die Kontrolle von
Kernmaterial, das für zivile Zwecke bestimmt ist, zuständig.
B. Forschung, Ausbildungsmaßnahmen und Informationen auf dem Gebiet der
Kernenergie
Die Forschung auf dem Gebiet der Kernenergie in der EU wird durch mehrjährige
Rahmenprogramme finanziert. Das Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung
auf dem Gebiet der Kernenergie ist eine eigenständige Ergänzung des EU-
Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont 2020. Für den Zeitraum
2021-2025 wurden für das Euratom-Programm 1,38 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt,
wobei die Mittel auf drei Einzelbereiche verteilt wurden: indirekte Maßnahmen im
Bereich der Fusionsforschung (583 Mio. EUR), indirekte Maßnahmen zu Kernspaltung
und Strahlenschutz (266 Mio. EUR) und direkte Maßnahmen der Gemeinsamen
Forschungsstelle der Kommission (532 Mio. EUR).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Gemäß dem Euratom-Vertrag kommt dem Europäischen Parlament beim
Beschlussfassungsverfahren nur eine beratende Funktion zu, weshalb es eine
eher untergeordnete Rolle spielt. Dennoch hat es konsequent darauf hingewiesen,
dass die Aufgabenverteilung zwischen den EU-Organen und den Mitgliedstaaten
geklärt, der EU-Rahmen für viele Aspekte kerntechnischer Anlagen gestärkt und die
Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz verbessert werden müssen.
Das Europäische Parlament begrüßte in seiner Entschließung vom Juli 2011 zu
dem Thema „Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach“ die Entscheidung
der Kommission über die Einführung von „Stresstests“ für die Kernkraftwerke in der
EU. In einer weiteren Entschließung vom März 2013 wies es auf die Grenzen der
„Stresstests“, die 2012 von der Kommission durchgeführt wurden, hin und forderte,
weitere Kriterien, insbesondere in Bezug auf Materialermüdung, menschliches
Versagen und Schwachstellen in den Reaktorbehältern, in die Tests einzubeziehen.
Das Europäische Parlament forderte mit Nachdruck die vollständige Umsetzung der
Sicherheitsverbesserungen.
Das Europäische Parlament befürwortete in seinem in erster Lesung festgelegten
Standpunkt vom Juni 2011 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle den Vorschlag der
Kommission, die Ausfuhr radioaktiver Abfälle vollständig zu untersagen, während der
Rat sich dafür aussprach, die Ausfuhr unter sehr strengen Auflagen zu gestatten.
Nach der Katastrophe von Fukushima unterstützte das Europäische Parlament am
14. März 2013 in seiner Entschließung zu Risiko- und Sicherheitsbewertungen
(„Stresstests“) von Kernkraftwerken in der Europäischen Union die Entscheidung der
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Kommission, die kerntechnischen Anlagen in der EU einem Stresstestverfahren zu
unterziehen, kritisierte jedoch deren begrenzten Umfang und forderte, dass in Zukunft
zusätzliche Kriterien einbezogen werden.
Das Europäische Parlament forderte in seinem in erster Lesung festgelegten
Standpunkt vom Oktober 2013 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Aktualisierung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren
einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung ein weiteres Mal eine Änderung
der Rechtsgrundlage. Damit wurde der Anwendungsbereich der Richtlinie auf alle
zukünftigen, bereits bestehenden sowie unfall- oder notfallbedingten Expositionen
erweitert, und es wurden strengere Auflagen für die zulässigen Höchstwerte festgelegt.
Darüber hinaus wurden die Sätze für Geldstrafen und Schadenersatz erhöht.
Außerdem wurde das System zur Unterrichtung der Öffentlichkeit verbessert.
Am 21. April 2021 nahm die Kommission eine Reihe von Änderungen an der im
Juli 2020 in Kraft getretenen EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852)
vor, in denen die Aufnahme der Kernenergie in die Taxonomie signalisiert wurde.
In den Vorschriften, die in einem delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie zum
Klimaschutz (Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission) niedergelegt
sind, werden detaillierte Kriterien für die grüne Finanzierung festgelegt, jedoch werden
Erdgas und Kernenergie ausgenommen, wozu es eine gesonderte Entscheidung des
Europäischen Parlaments zu einem späteren Zeitpunkt geben soll.
Am 1. März 2022 lehnte das Europäische Parlament in seiner Entschließung
zu Russlands Aggression gegen die Ukraine „die Äußerungen, mit denen die
russischen Seite andeutet, dass sie unter Umständen auf den Einsatz von
Massenvernichtungswaffen zurückgreifen könnte“, kategorisch ab, erinnerte die
Russische Föderation an ihre internationalen Verpflichtungen und warnte vor den
Gefahren einer nuklearen Eskalation des Konflikts.
Das Europäische Parlament forderte in seiner Entschließung vom 7. April 2022 zu
den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 24./25. März 2022
einschließlich der jüngsten Entwicklungen des Krieges gegen die Ukraine und der
EU-Sanktionen gegen Russland und ihrer Umsetzung die Verhängung zusätzlicher
Strafmaßnahmen, darunter die Verhängung eines vollständigen Embargos „gegen
Einfuhren von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland mit sofortiger Wirkung“,
sowie eine Strategie zur Aufhebung der einzelnen Sanktionsmaßnahmen, „falls
Russland Schritte zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit […] der Ukraine […]
unternimmt.“ Es verurteilte darüber hinaus die Übernahme in Betrieb befindlicher oder
stillgelegter kerntechnischer Anlagen und Standorte auf dem Hoheitsgebiet der Ukraine
durch die Streitkräfte Russlands.
Am 11. Juli 2022 beschloss das Europäische Parlament, nachdem es einen Einspruch
gegen den ergänzenden delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie zum Klimaschutz
angenommen hatte, mit dem unter strengen Bedingungen bestimmte Tätigkeiten in den
Bereichen Erdgas und Kernenergie in die Liste der von der EU-Taxonomie erfassten
Wirtschaftstätigkeiten aufgenommen wurden, kein Veto gegen den Vorschlag der
Kommission einzulegen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Industrie, Forschung und Energie.
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2.5. UMWELTPOLITIK
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2.5.1. UMWELTPOLITIK: ALLGEMEINE
GRUNDSÄTZE UND GRUNDLEGENDER RAHMEN

Die europäische Umweltpolitik beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge, der
Vorbeugung, der Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ursprung
und auf dem Verursacherprinzip. Die EU ist mit komplexen Umweltproblemen
konfrontiert, die vom Klimawandel über den Verlust biologischer Vielfalt bis zur
Erschöpfung von Ressourcen und Verschmutzung reichen. Durch den europäischen
Grünen Deal (2019), den die Kommission als zentralen Bestandteil ihrer Strategie
für das Wirtschaftswachstum eingeführt hat, ist die Umweltpolitik in jüngster Zeit in
den Mittelpunkt der politischen Maßnahmen der EU gerückt.

RECHTSGRUNDLAGE

Rechtsgrundlage sind die Artikel 11 sowie 191 bis 193 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Die EU ist befugt, in allen Bereichen
der Umweltpolitik, darunter Luft- und Wasserverschmutzung, Abfallentsorgung und
Klimaschutz, tätig zu werden. Begrenzt wird ihr Handlungsspielraum durch das
Subsidiaritätsprinzip und die im Rat erforderliche Einstimmigkeit in Angelegenheiten,
die steuerliche Fragen, die Raumordnung, die Landnutzung, die quantitative
Bewirtschaftung der Wasserressourcen, die Wahl der Energiequellen und die Struktur
der Energieversorgung betreffen.

HISTORISCHER ABRISS

Die Umweltpolitik der EU geht auf die Tagung des Europäischen Rates von Paris im
Jahr 1972 zurück, auf der die Staats- und Regierungschefs (im Nachgang zur ersten
Umweltkonferenz der Vereinten Nationen) eine Umweltpolitik der Gemeinschaft als
Ergänzung zur Wirtschaftspolitik für notwendig erklärten und ein Aktionsprogramm
forderten. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1987 wurde ein neuer
Titel „Umwelt“ eingeführt, wodurch die erste Rechtsgrundlage für eine gemeinsame
Umweltpolitik geschaffen wurde, mit der die Qualität der Umwelt bewahrt, die
Gesundheit des Menschen geschützt und für die rationelle Nutzung der natürlichen
Ressourcen gesorgt werden sollte. Durch spätere Überarbeitungen der Verträge
wurden das Engagement der Gemeinschaft für den Umweltschutz und die Rolle des
Europäischen Parlaments bei der Gestaltung des Umweltschutzes gestärkt. Durch
den Vertrag von Maastricht (1993) wurde die Umweltpolitik zu einem offiziellen
Politikbereich der EU; außerdem wurde das Mitentscheidungsverfahren eingeführt,
und die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat wurde zum Regelfall.
Im Vertrag von Amsterdam (1999) wurde die Verpflichtung festgelegt, in sämtlichen
Politikbereichen den Umweltschutz in die Maßnahmen der EU zu integrieren, um eine
nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Bekämpfung des Klimawandels (2.5.2) und die
nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Beziehungen zu Drittländern wurden durch
den Vertrag von Lissabon (2009) zu konkreten Zielen. Mit dem Vertrag von Lissabon
wurde der EU zudem Rechtspersönlichkeit verliehen, wodurch ihr ermöglicht wird,
internationale Abkommen zu schließen. Diese Weiterentwicklungen stärkten die Rolle
der EU als wesentlicher Akteur an der globalen Umweltfront, der mit wesentlichen
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Initiativen wie dem europäischen Grünen Deal und dem Europäischen Klimagesetz
eine Führungsrolle einnimmt.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Die Umweltpolitik der EU beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge, der Vorbeugung,
der Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ursprung und auf dem
Verursacherprinzip. Das Vorsorgeprinzip ist ein Instrument des Risikomanagements,
das eingesetzt wird, wenn im Hinblick auf eine mutmaßliche Gefährdung der
Gesundheit des Menschen oder der Umwelt, die sich aus einer bestimmten Maßnahme
oder Politik ergibt, wissenschaftliche Unsicherheit besteht. So ist es beispielsweise
bei Zweifeln über mögliche schädliche Auswirkungen eines Erzeugnisses aufgrund
dieses Prinzips erforderlich, dieses Erzeugnis vom Markt zu nehmen, wenn die
Unsicherheit durch eine objektive wissenschaftliche Bewertung nicht ausgeräumt
werden kann. Solche Maßnahmen müssen diskriminierungsfrei und verhältnismäßig
sein und überprüft werden, sobald weitere wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.
Das Verursacherprinzip wird durch die Umwelthaftungsrichtlinie umgesetzt, mit der
Umweltschädigungen geschützter Arten, natürlicher Lebensräume, der Gewässer
und des Bodens verhindert oder behoben werden sollen. Betreiber bestimmter
wirtschaftlicher Tätigkeiten, etwa der Beförderung gefährlicher Stoffe, oder von
Tätigkeiten, die zur Einleitung von Abwässern in Gewässer führen, müssen für
den Fall einer unmittelbaren Gefährdung der Umwelt Vorsorgemaßnahmen treffen.
Falls bereits Schäden eingetreten sind, sind die Betreiber verpflichtet, geeignete
Maßnahmen zur Behebung der Schäden zu ergreifen und die Kosten zu tragen. Der
Anwendungsbereich der Richtlinie ist dreimal ausgeweitet worden, sodass er sich
nunmehr auch auf die Bewirtschaftung mineralischer Abfälle, den Betrieb geologischer
Speicherstätten und die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten
erstreckt.
Außerdem ist die Integration von Umweltbelangen in andere Politikbereiche
der EU nach der Tagung des Europäischen Rates in Cardiff von 1998 zu einem
wichtigen Konzept in der EU-Politik geworden. In den vergangenen Jahren wurden
bei der Integration der Umweltpolitik beträchtliche Fortschritte erzielt, beispielsweise
im Bereich der Energiepolitik. Dies zeigt sich an der parallelen Ausarbeitung des
Klima- und Energiepakets der EU und am Fahrplan für den Übergang zu einer
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050.

Im Dezember 2019 rief die Kommission den europäischen Grünen Deal ins Leben,
durch den Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt gemacht werden
soll. 2021 wurde das Europäische Klimagesetz angenommen, mit dem die EU zur
Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet und das Ziel gesetzt wurde,
die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% gegenüber dem Stand
von 1990 zu senken.

GRUNDLEGENDER RAHMEN

A. Umweltaktionsprogramme
Seit 1973 verabschiedet die Kommission mehrjährige Umweltaktionsprogramme
(UAP), in denen anstehende Legislativvorschläge und Ziele der EU-Umweltpolitik
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dargelegt werden. Im Mai 2022 trat das 8. UAP in Kraft, bei dem es sich um die rechtlich
vereinbarte gemeinsame Agenda der EU für die Umweltpolitik bis Ende 2030 handelt.
Es enthält das erneute Bekenntnis zu der Vision für 2050: die Sicherstellung des
Wohlergehens aller unter Achtung der vom Planeten gesetzten Grenzen.
Mit dem neuen Programm werden die Umwelt- und Klimaziele aus dem europäischen
Grünen Deal, nach dem es ausgerichtet ist, im Sinne sechs vorrangiger Ziele
unterstützt:
— Erreichen der Zielvorgaben für die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis

2030 und der Klimaneutralität bis 2050;

— Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, Stärkung der Resilienz und Reduzierung
der Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel;

— Fortschritte hin zu einem regenerativen Wachstumsmodell, Entkopplung des
Wirtschaftswachstums von Ressourcennutzung und Umweltzerstörung und
Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft;

— Verfolgung der Null-Schadstoff-Strategie, unter anderen in Bezug auf Luft,
Wasser und Boden, sowie Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der
Europäerinnen und Europäer;

— Schutz, Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und
Verbesserung des Naturkapitals, insbesondere in Bezug auf Luft, Wasser, Boden,
Wälder, Süßwasser, Feuchtgebiete und Meeresökosysteme;

— Reduzierung der Umwelt- und Klimabelastung infolge von Erzeugung und
Verbrauch, insbesondere in den Bereichen Energie, industrielle Entwicklung,
Gebäude und Infrastruktur, Mobilität und Lebensmittelsystem.

B. Horizontale Strategien
Im Jahr 2001 führte die EU ihre erste Strategie für nachhaltige Entwicklung
ein und brachte damit Umweltaspekte in die Lissabon-Strategie ein. Als Reaktion
auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen
2015 angenommen wurde, veröffentlichte die Kommission im Jahr 2016 eine
Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft – Europäische
Nachhaltigkeitspolitik“, in der sie darlegt, wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung in
die politischen Prioritäten der EU eingebunden werden sollen.
Im Januar 2019 stellte die Kommission ein Reflexionspapier zu den Zielen für
nachhaltige Entwicklung vor. Es trägt den Titel „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen
Europa bis 2030“ und enthält drei Zukunftsszenarien zur Erreichung der Ziele
für Nachhaltige Entwicklung. Das Parlament hat seine Unterstützung für das
weitreichendste Szenario erklärt, bei dem vorgeschlagen wird, dass alle Maßnahmen
der EU und ihrer Mitgliedstaaten an festzulegenden spezifischen Zielen für die
Umsetzung der SDG, vorzuschlagenden konkreten Zielen für 2030 und einem
Mechanismus zur Berichterstattung und Überwachung der Fortschritte bei der
Verwirklichung der SDG ausgerichtet werden.
Im Jahr 2011 hat die EU ihre Biodiversitätsstrategie 2020 angenommen, in der
sich die Verpflichtungen nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt der
Vereinten Nationen niederschlagen, dem wichtigsten internationalen Übereinkommen
auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt, dem die EU beigetreten ist. Als Beitrag
zu den Debatten über einen weltweiten Rahmen für die biologische Vielfalt nach
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2020 (UN-Biodiversitätskonferenz 2022 (COP15)) stellte die Kommission im Mai 2020
ihre EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 als einen umfassenden, ambitionierten und
langfristigen Plan zum Schutz der Natur und zur Umkehrung der Schädigung der
Ökosysteme vor. Im Juni 2021 billigte das Parlament diese Strategie und machte
weitere Vorschläge für ihre Stärkung.
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals stellte die Kommission im Mai 2020 ihre
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ vor, mit der die Lebensmittelsysteme fair, gesund
und umweltfreundlich gestaltet werden sollen. Das Parlament hat die Vision und die
Ziele dieser Strategie im Oktober 2021 weitgehend gebilligt.
C. Internationale Zusammenarbeit in Umweltfragen
Der EU kommt bei internationalen Umweltverhandlungen eine Schlüsselrolle zu. Sie
ist Vertragspartei zahlreicher weltweiter, regionaler und subregionaler multilateraler
Umweltübereinkommen zu verschiedenen Themen wie Naturschutz und biologischer
Vielfalt, Klimawandel und grenzüberschreitender Luft- und Wasserverschmutzung. Die
EU hat auch zur Ausarbeitung mehrerer wichtiger internationaler Übereinkommen
beigetragen, die 2015 auf der Ebene der Vereinten Nationen angenommen
wurden. Dazu gehören die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die die
17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung und die damit verbundenen
169 Zielvorgaben umfasst, das Pariser Klimaübereinkommen und der Sendai-
Rahmen für Katastrophenvorsorge. Außerdem ist sie dem Übereinkommen über
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) beigetreten und bekräftigte
damit ihr Engagement für den Erhalt der biologischen Vielfalt und die Eindämmung des
illegalen Artenhandels.
D. Umweltverträglichkeitsprüfungen und Beteiligung der Öffentlichkeit
Bestimmte öffentliche oder private Projekte, bei denen davon auszugehen ist, dass
sie erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, zum Beispiel der Bau einer
Autobahn oder eines Flughafens, werden einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) unterzogen. Darüber hinaus wird eine Reihe öffentlicher Vorhaben und
Programme (z. B. in den Bereichen Landnutzung, Verkehr, Energie, Abfall oder
Landwirtschaft) einem ähnlichen Verfahren unterzogen, das als strategische
Umweltprüfung (SUP) bezeichnet wird. Dabei werden umweltbezogene Erwägungen
bereits in der Planungsphase einbezogen, und mögliche Folgen werden vor der
Genehmigung oder Zulassung des Projekts berücksichtigt, um für ein hohes
Umweltschutzniveau zu sorgen. In beiden Fällen kommt der Anhörung der
Öffentlichkeit eine zentrale Rolle zu. Diese geht auf das Übereinkommen von Aarhus
zurück, ein 2001 in Kraft getretenes, multilaterales Umweltübereinkommen, das unter
der Federführung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa
(UNECE) geschlossen wurde und dem alle Mitgliedstaaten der EU beigetreten sind.
Der Öffentlichkeit werden darin drei Rechte zugesprochen: das Recht auf öffentliche
Beteiligung am Entscheidungsverfahren in Umweltfragen, das Recht auf Zugang zu
Umweltinformationen, über die die Behörden verfügen (z. B. über den Zustand der
Umwelt oder die Gesundheit des Menschen, soweit diese durch den Zustand der
Umwelt beeinflusst wird), und das Recht auf den Zugang zu Gerichten, wenn die
beiden anderen Rechte missachtet wurden.
E. Umsetzung, Durchsetzung und Überwachung
Das EU-Umweltrecht wird seit den 1970er-Jahren aufgebaut. Heute sind in diesem
Bereich mehrere hundert Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse in Kraft. Die
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Wirksamkeit der Umweltpolitik der EU hängt jedoch weitgehend von der Umsetzung
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene ab, und mangelhafte Anwendung
und Durchsetzung sind nach wie vor ein wichtiges Thema. Die Überwachung sowohl
des Zustands der Umwelt als auch des Grades der Umsetzung des EU-Umweltrechts
ist von grundlegender Bedeutung.
Um die großen Unterschieden bei der Umsetzung zwischen den Mitgliedstaaten
anzugehen, hat die EU im Jahr 2001 (unverbindliche) Mindestkriterien für
Umweltinspektionen festgelegt. Damit die Durchsetzung des EU-Umweltrechts
verbessert wird, müssen die Mitgliedstaaten bei den schwerwiegendsten
Umweltstraftaten für wirksame, angemessene und abschreckende strafrechtliche
Sanktionen sorgen. Zu diesen Straftaten zählen beispielsweise der illegale
Ausstoß bzw. die illegale Einleitung von Stoffen in die Luft, das Wasser und
den Boden, der illegale Artenhandel, der illegale Handel mit ozonabbauenden
Stoffen und die illegale Verbringung und Entsorgung von Abfall. Mit dem
Gemeinschaftsnetz für die Anwendung und Durchsetzung des gemeinschaftlichen
Umweltrechts (IMPEL) besteht ein internationales Netz der Umweltbehörden
der EU-Mitgliedstaaten, der Beitrittsländer, der Bewerberländer und Norwegens.
Es wurde geschaffen, um die Durchsetzung der Rechtsvorschriften zu fördern,
indem politischen Entscheidungsträgern, Umweltinspektoren und Beamten der
Strafverfolgungsbehörden eine Plattform für den Austausch von Ideen und bewährten
Verfahren geboten wird.
Im Mai 2016 brachte die Kommission die Initiative zur Überprüfung der Umsetzung der
Umweltpolitik auf den Weg. Dabei handelt es sich um ein neues Instrument, mit dem zur
vollständigen Umsetzung des EU-Umweltrechts beigetragen werden soll und das mit
der im Rahmen des sogenannten REFIT-Programms (Programm zur Gewährleistung
der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung) durchgeführten Überprüfung
einhergeht, die die Überwachungs- und Berichterstattungspflichten im Rahmen der
geltenden EU-Rechtsvorschriften betrifft, wobei das Ziel darin besteht, diese einfacher
und kostengünstiger zu gestalten.
1990 wurde die Europäische Umweltagentur (EUA) mit Sitz in Kopenhagen gegründet,
um die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung der Umweltpolitik zu unterstützen und
die Öffentlichkeit über diesen Themenkreis zu unterrichten. Sie veröffentlichte 2020
ihren sechsten Bericht zum Thema „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick“.
Die EU betreibt außerdem das Europäische Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus),
durch das Daten der Satellitenbeobachtung von Boden, Meer, Atmosphäre und
Klimawandel bereitgestellt werden. Im Hinblick auf Schadstoffe, die in die Luft, die
Gewässer oder den Boden abgegeben bzw. eingeleitet werden, bietet das Europäische
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (Europäisches PRTR) wichtige
Umweltdaten aus mehr als 30 000 Industrieanlagen in der EU.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Dem Parlament kommt bei der Ausgestaltung des EU-Umweltrechts eine wesentliche
Rolle zu. In seiner 8. Wahlperiode (2014-2019) befasste es sich unter anderem
mit Rechtsvorschriften, die auf dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
beruhen (u. a. zu den Themen Abfall, Batterien, Altfahrzeuge, Deponierung),
sowie mit Klimaschutzfragen (u. a. Ratifizierung des Übereinkommens von
Paris, Lastenteilung, Anrechnung von Landnutzung, Landnutzungsänderungen und
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Forstwirtschaft im Rahmen der Klimaschutzverpflichtungen der EU, Reform des
Emissionshandelssystems).
Das Europäische Parlament hat wiederholt die Notwendigkeit einer verbesserten
Umsetzung als zentrale Priorität anerkannt. In einer Entschließung mit dem Titel
„Konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnahmen der EU: Schaffung von Vertrauen
durch mehr Information und größere Reaktionsbereitschaft der Behörden“ kritisierte
das Parlament die unzureichende Umsetzung des Umweltrechts in den Mitgliedstaaten
und gab eine Reihe von Empfehlungen für eine effizientere Umsetzung ab, wie zum
Beispiel die Weitergabe bewährter Verfahren unter den Mitgliedstaaten und unter den
regionalen und kommunalen Behörden. Während der 9. Wahlperiode (2019-2024) kam
dem Parlament eine zentrale Rolle bei den Erörterungen der von der Kommission im
Rahmen des europäischen Grünen Deals vorgelegten Vorschläge zu. Es hat auf diese
Vorschläge nicht nur reagiert, sondern auch darauf hingewiesen, in welchen Bereichen
es weitere Ambitionen und Maßnahmen erwartet. Am 29. November 2019 hat das
Parlament hat einen Klima- und Umweltnotstand in Europa und weltweit ausgerufen.
Im Oktober 2021 nahm das Parlament die mit den Mitgliedstaaten ausgehandelte
Verordnung zur Änderung des Übereinkommens von Aarhus an, um den Zugang
zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auszuweiten.
2021 wurde im Parlament außerdem das Europäische Klimagesetz angenommen,
mit dem die EU rechtsverbindlich dazu verpflichtet wird, Maßnahmen zum
Klimaschutz zu ergreifen. Darüber hinaus verabschiedete das Parlament im April 2023
Rechtsvorschriften im Rahmen des Pakets „Fit für 55“, mit dem Klimaziele erreicht
werden sollen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.5.2. BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS

Bei der Bekämpfung der Treibhausgasemissionen gehört die Europäische Union
zu den Vorreitern unter den Volkswirtschaften. Im Jahr 2020 gingen die
Treibhausgasemissionen der EU gegenüber dem Stand von 1990 um 31%
zurück und erreichten ihren niedrigsten Stand seit 30 Jahren, womit das Ziel
der EU im Rahmen des Kyoto-Protokolls, die Emissionen bis 2020 um 20% zu
senken, übertroffen wurde. Im Jahr 2019 legte die Kommission den europäischen
Grünen Deal vor und hat nun ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem die
Treibhausgasemissionen der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris
noch stärker, nämlich um 55% bis 2030, reduziert werden sollen und die Wirtschaft
der EU bis 2050 dekarbonisiert werden soll.

RECHTSGRUNDLAGE UND ZIELE

In Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird die
Bekämpfung des Klimawandels zu einem ausdrücklichen Ziel der Umweltpolitik der EU
erklärt.

HINTERGRUND

Tätigkeiten des Menschen, wie der Einsatz fossiler Brennstoffe, die Rodung
von Wäldern und die Landwirtschaft, führen zur Emission von Treibhausgasen,
wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffmonoxid (N2O) und
Fluorkohlenwasserstoffen. Diese Treibhausgase absorbieren einen Teil der von der
Erdoberfläche abgegebenen Wärme und verhindern, dass sie ins Weltall entweichen
kann, was zur Erderwärmung beiträgt. Laut dem im März 2023 veröffentlichten
Synthesebericht zum Sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats liegen die
bewerteten bestmöglichen Schätzungen der durchschnittlichen Erderwärmung bis
Ende des Jahrhunderts bei Werten zwischen 1,4 °C und 4,4 °C.
Die Erderwärmung führte und führt zu mehr extremen Wetterereignissen (etwa
zu Überschwemmungen, Dürren, heftigen Regenfällen und Hitzewellen) sowie
zu Waldbränden, dem Abschmelzen der Gletscher und dem Anstieg des
Meeresspiegels. Aber auch der Verlust an biologischer Vielfalt, Pflanzenkrankheiten
und Schädlingsbefall, Mangel an Nahrung und Frischwasser, Wüstenbildung sowie
Migrationsbewegungen von Menschen, die vor diesen Gefahren fliehen, gehen damit
einher. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge nimmt die Gefahr unumkehrbarer
Veränderungen von katastrophalem Ausmaß erheblich zu, wenn die Erderwärmung
um mehr als 2 °C – oder sogar bereits um 1,5 °C – gegenüber dem Temperaturniveau
vor der Industrialisierung ansteigt.
Dem 2006 von der britischen Regierung veröffentlichten Stern-Bericht zufolge belaufen
sich die Kosten der Maßnahmen gegen die Erderwärmung auf jährlich 1% des globalen
BIP, während die Kosten der Untätigkeit mindestens 5%, im schlimmsten Fall sogar bis
zu 20% des globalen BIP betragen könnten. Somit müsste nur ein geringer Prozentsatz
des globalen BIP in eine CO2-arme Wirtschaft investiert werden; gleichzeitig würden
die Maßnahmen gegen den Klimawandel einen weitaus größeren Nettonutzen mit sich
bringen.
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Das Kyoto-Protokoll war das erste internationale Übereinkommen, in dem
rechtsverbindliche Ziele für die Senkung der Treibhausgasemissionen festgelegt
wurden. Es wurde am 11. Dezember 1997 verabschiedet und trat 2005 in Kraft.
Das Protokoll wurde von 192 Parteien ratifiziert und war ein wegweisendes
internationales Übereinkommen zur Bekämpfung des Klimawandels. Es sah die Pflicht
für die Industrieländer vor, ihre Treibhausgasemissionen gemäß den vereinbarten
individuellen Zielen zu senken. Hierfür galt der Grundsatz der „gemeinsamen,
aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten“. Im
Dezember 2015 wurde auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Paris das
erste universelle Übereinkommen zur Bekämpfung des Klimawandels verabschiedet.
Das Ziel des Übereinkommens von Paris besteht darin, den Anstieg der weltweiten
Durchschnittstemperatur „deutlich unter“ 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau
zu halten. Gleichzeitig wird eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C
angestrebt. Hierzu sind die Vertragsparteien bemüht, den Scheitelpunkt der weltweiten
Treibhausgasemissionen möglichst rasch zu erreichen und in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts Emissionsneutralität zu erreichen. Auch die Finanzströme
sollen an diesen Zielen ausgerichtet werden. Erstmalig müssen alle Vertragsstaaten
ambitionierte Anstrengungen unternehmen, um ihre Treibhausgasemissionen zu
reduzieren, und sich dabei nach dem Grundsatz der „gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten“ (also entsprechend
ihren jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten) richten. Sie müssen ihre Klima-
Aktionspläne (ihre „national festgelegten Beiträge“) alle fünf Jahre aktualisieren
und sie in transparenter Weise kommunizieren. Die am stärksten gefährdeten
und am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern, werden sowohl finanziell als auch durch den Aufbau von
Kapazitäten unterstützt. Die Anpassung an den Klimawandel (z. B. Gewässerschutz,
Fruchtfolge, staatliche Planung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Erhöhung von
Deichen, Verlegung von Häfen usw.) und die Eindämmung des Klimawandels (z. B.
vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien, Förderung von Verhaltensänderungen
usw.) werden als weltweite Herausforderungen anerkannt. Das gilt ebenso für die
äußerst wichtige Beschäftigung mit den „Verlusten und Schäden“, die sich aufgrund der
negativen Auswirkungen des Klimawandels ergeben. Für die Ratifikation musste der
Schwellenwert von mindestens 55 Vertragsparteien, die insgesamt mindestens 55%
der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen, erreicht werden. Von der EU
wurde das Übereinkommen von Paris am 5. Oktober 2016 ratifiziert, sodass es am
4. November 2016 in Kraft treten konnte.

ZIELE UND ERFOLGE

A. Anstrengungen der EU zur Eindämmung des Klimawandels
Die EU hat sich in ihrem Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030,
der 2014 im Vorfeld des Übereinkommens von Paris vereinbart wurde, dazu
verpflichtet, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegenüber
1990 zu senken, die Energieeffizienz um 32,5% zu steigern und den Anteil
der erneuerbaren Energiequellen am Endenergieverbrauch auf 32% zu erhöhen.
Mit diesem Rahmen werden die „20-20-20“-Ziele weiterverfolgt, die 2007 von
den Staats- und Regierungschefs der EU für 2020 festgelegt worden waren:
eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 20%, eine Erhöhung des Anteils
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erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch auf 20% und eine Verringerung des
Gesamtprimärenergieverbrauchs der EU um 20% (gegenüber dem Stand von 1990).
All diese Ziele wurden in verbindliche legislative Maßnahmen umgesetzt, die zudem
mit den Zielen der EU im Rahmen des Kyoto-Protokolls verknüpft wurden.
Das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (EHS) ist der
erste und immer noch größte internationale CO2-Markt und ein wichtiges politisches
Instrument der EU zur Bekämpfung des Klimawandels. Das 2005 eingerichtete
EHS beruht auf dem „Cap-and-Trade“-Prinzip, d. h. einem Handelssystem
mit festen Emissionsobergrenzen. Dabei wird ein Grenzwert („Cap“) für die
gesamten Treibhausgasemissionen festgelegt, die von den über 11 000 Anlagen
(Fabriken, Kraftwerken usw.) ausgestoßen werden dürfen, die Teil des Systems
sind. Jeder Anlagenbetreiber erwirbt oder erhält „Emissionszertifikate“, die von
den Mitgliedstaaten ausgegeben werden. Diese Zertifikate entsprechen jeweils
einer Tonne CO2 und können – sofern sie nicht verwendet werden – zwischen
den Anlagenbetreibern gehandelt werden. Im Laufe der Zeit wird die Anzahl
der Zertifikate schrittweise reduziert. Zwei neue Fonds – ein Modernisierungs-
und ein Innovationsfonds – tragen dazu bei, die Energiesysteme in den
einkommensschwächeren Mitgliedstaaten der EU zu modernisieren und Innovationen
voranzutreiben, indem Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energieträger,
CO2-Abscheidung und -Speicherung und CO2-arme Vorhaben finanziell unterstützt
werden. Die Emissionen des Luftverkehrs fallen ebenfalls unter das EHS. Die
Ausnahmeregelung für Interkontinentalflüge wurde jedoch bis Ende 2023 verlängert,
dem geplanten Beginn der ersten Phase des Systems zur Verrechnung und
Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO). Die Schweiz und die EU haben vereinbart, ihre
Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten miteinander zu
verknüpfen.
Emissionen aus Wirtschaftszweigen, die nicht unter das EHS fallen, etwa
Straßenverkehr, Abfall, Landwirtschaft und Gebäude, sind Gegenstand der
bindenden jährlichen Ziele der einzelnen Mitgliedstaaten zur Senkung der
Treibhausgasemissionen. Diese Ziele werden in der Lastenteilungsverordnung
festgelegt. Das Parlament und der Rat haben sich auf Mindestziele für den
Zeitraum 2021-2030 geeinigt. Damit soll das Ziel der EU unterstützt werden, die
Treibhausgasemissionen dieser Wirtschaftszweige im Vergleich zu 2005 um 30%
zu senken, und zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris
beigetragen werden. Außerdem muss erstmalig jeder Mitgliedstaat dafür sorgen, dass
die Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft den
Abbau nicht übersteigen. Anders gesagt, Wälder, Anbauflächen und Grünland müssen
nachhaltig bewirtschaftet werden, damit möglichst viele Treibhausgasemissionen aus
der Atmosphäre absorbiert werden, und zwar mindestens so viele, wie in diesem
Wirtschaftszweig verursacht werden (Verbot der Minusbilanz). Damit wird ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Mit der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen soll bis 2030 sichergestellt werden, dass erneuerbare Energieträger wie
Solarenergie, Wind, Wasserkraft und Biomasse als anfängliches Ziel mindestens
32% des Gesamtenergieverbrauchs der EU für Stromerzeugung, Verkehr, Heizung
und Kühlung decken. Jeder Mitgliedstaat muss dabei seinen eigenen nationalen
Aktionsplan für Energie aus erneuerbaren Quellen beschließen und auch Zielvorgaben
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für die einzelnen Wirtschaftszweige festlegen. Damit in der Verkehrsbranche verstärkt
Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet wird, müssen die Mitgliedstaaten die
Kraftstoffanbieter verpflichten, bis 2030 dafür zu sorgen, dass der Anteil erneuerbarer
Energiequellen am Endenergieverbrauch des Verkehrssektors mindestens 14%
beträgt.
In der Neufassung der Richtlinie zur Energieeffizienz aus dem Jahr 2018 wird
festgelegt, dass die EU bis 2030 (berechnet auf der Grundlage des Referenzszenarios
2007) eine Energieeffizienz von 32,5% erreichen soll, wobei bis 2023 eine
Korrektur dieses Ziels nach oben vorgesehen ist. Zudem wurde im Mai 2018 die
überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden angenommen.
Sie umfasst Maßnahmen, mit denen die Gebäuderenovierung und der Übergang
zu energieeffizienteren Systemen und intelligenten Energiemanagementsystemen
beschleunigt werden sollen.
Darüber hinaus wird mit der Verordnung über das Governance-System erstmals
ein transparentes Governance-Verfahren eingeführt, das dazu dient, die Fortschritte
bei der Verwirklichung der Ziele der Energieunion und des Klimaschutzes der EU
zu verfolgen. Die Verordnung umfasst auch Vorschriften zur Überwachung und
Berichterstattung in diesem Bereich. Die Mitgliedstaaten werden zudem verpflichtet,
integrierte nationale Energie- und Klimapläne für den Zeitraum 2021-2030 zu
verabschieden. Im September 2020 nahm die Kommission eine Bestandsaufnahme
der abschließenden Pläne vor und bestätigte, dass diese insgesamt mit den Zielen
der Union für 2030 vereinbar sind, allerdings nicht im Bereich Energieeffizienz,
wo die Ambitionen bis 2030 noch nicht ausreichend sind. Im Rahmen des
Governance-Verfahrens ist auch die Möglichkeit vorgesehen, die Pläne alle zwei
Jahre zu aktualisieren, damit den Erfahrungen Rechnung getragen wird und in den
verbleibenden Jahren des Jahrzehnts neue Möglichkeiten genutzt werden können.
Mithilfe der Technologie zur Abscheidung und Lagerung von Kohlendioxid wird CO2 aus
atmosphärischen Emissionen (aus Industrieprozessen) abgeschieden, komprimiert
und zu einem Standort verbracht, der zur Lagerung geeignet ist. Dem Weltklimarat
zufolge können mit dieser Technologie 80 bis 90% der CO2-Emissionen aus mit
fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken abgeschieden werden. Die Umsetzung
der vorgesehenen Demonstrationsvorhaben in der EU hat sich allerdings insbesondere
wegen der hohen Kosten als schwieriger als zunächst erwartet erwiesen.
Neue Personenkraftwagen, die in der EU zugelassen werden, müssen bestimmte
CO2-Emissionsstandards erfüllen. Diese sehen ab 2021 einen für die gesamte EU-
Flotte geltenden Zielwert von 95 g/km für Pkw vor. Um für die Wirtschaft Anreize
für Investitionen in neue Technologien zu schaffen, können Begünstigungen („Super-
Credits“) eingesetzt werden. Dabei können bei der Berechnung der durchschnittlichen
CO2-Emissionen die umweltfreundlichsten Fahrzeuge jedes Herstellers als mehr als
ein Fahrzeug gewichtet werden.
Darüber hinaus ist die Kraftstoffqualität ein wichtiger Faktor bei der
Verringerung der Treibhausgasemissionen. Mittels Unionsrechtsvorschriften sollte die
Treibhausgasintensität von Kraftstoffen bis 2020 um 6% reduziert werden. Dies sollte
unter anderem durch die Verwendung von Biokraftstoffen erreicht werden, die ebenfalls
bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügen mussten.
Der internationale Seeverkehr verursacht erhebliche CO2-Emissionen, und es wird
erwartet, dass diese in Zukunft noch beträchtlich ansteigen. Die EU fordert daher
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eine globale Herangehensweise. Zur Senkung der entsprechenden Emissionen hat sie
derweil als ersten Schritt ein EU-weites System für die Überwachung, Berichterstattung
und Prüfung mit Blick auf die CO2-Emissionen von Schiffen eingeführt. Alle großen
Schiffe müssen ihre geprüften CO2-Emissionen, die sie auf dem Weg zu und von Häfen
in der EU, sowie innerhalb dieser Häfen ausstoßen, und weitere einschlägige Daten
messen und jährlich melden.
Nach dem Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in den 1980er-Jahren zum
Schutz der Ozonschicht werden heute in einer Reihe industrieller Anwendungen wie
Klima- und Kühlanlagen fluorierte Gase (F-Gase) verwendet, die die Ozonschicht
nicht schädigen. Dennoch können diese ein Treibhauspotential aufweisen, das bis zu
25 000 Mal höher liegt als das von CO2. Außerdem soll die Verwendung dieser F-Gase
in neuen Klima- und Kühlanlagen im Zeitraum 2022-2025 auslaufen. Die EU gibt somit
das Tempo für den weltweiten Ausstieg vor.
B. Der europäische Grüne Deal
Am 11. Dezember 2019 legte die Kommission mit dem europäischen Grünen Deal
ein ambitioniertes Maßnahmenpaket vor, das die EU in die Lage versetzen soll, bis
2050 CO2-neutral zu werden. Die Maßnahmen gehen mit einem Fahrplan für die
wichtigsten Strategien einher und reichen von umfassenden Emissionssenkungen
bis hin zu Investitionen in Spitzenforschung und Innovation und zur Erhaltung der
natürlichen Umwelt in Europa. Unterstützt durch Investitionen in umweltfreundliche
Technologien, nachhaltige Lösungen und neue Unternehmen soll der Grüne Deal
auch als neue Wachstumsstrategie für die EU wirken, damit sich die EU in
eine nachhaltige und wettbewerbsgeprägte Wirtschaft verwandelt. Die Einbeziehung
und das Engagement der Öffentlichkeit und aller Interessenträger sind für den
Erfolg des Grünen Deals von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten
Maßnahmen, die im Rahmen des europäischen Grünen Deals vorgeschlagen
wurden, gehört das europäische Klimagesetz, mit dem für eine klimaneutrale EU
bis 2050 gesorgt werden soll. Insbesondere ist vorgesehen, das Ziel für 2030
zu erhöhen und die Treibhausgasemissionen auf mindestens 55% gegenüber
dem Stand von 1990 zu senken. Weitere Vorschläge der Kommission umfassen
zudem die Mitteilungen zum Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa und
zum europäischen Klimapakt, die Vorschläge für eine Verordnung zur Einrichtung
des Fonds für einen gerechten Übergang und zur Überarbeitung der Leitlinien
für die transeuropäische Energieinfrastruktur, die EU-Strategien zur Integration des
Energiesystems und zu Wasserstoff sowie eine neue EU-Strategie für die Anpassung
an den Klimawandel.
Am 14. Juli 2021 hat die Kommission ein Paket von Gesetzgebungsvorschlägen mit
dem Ziel vorgelegt, die EU „fit für 55“ zu machen und den Wandel herbeizuführen,
der in Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität bis
2050 erforderlich ist. Diese Vorschläge umfassen die Ausweitung des EHS auf
den Seeverkehr, den Straßenverkehr und Gebäude sowie sauberere Kraftstoffe für
den Luft- und Seeverkehr, einschließlich einer neuen Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe. Am 17. Dezember 2022 einigten sich das Parlament und der Rat
auf ehrgeizigere Maßnahmen zur Reform des EHS: Es wird eine Senkung der
Emissionen bis 2030 um 62% gegenüber dem Stand von 2005 angestrebt. Um die
Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um eine Verringerung der Emissionen aus
Gebäuden, dem Straßenverkehr und bestimmten Industriesektoren zu unterstützen,
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wird 2027 ein neues, separates Emissionshandelssystem (EHS II) eingeführt. Das
Gesetzgebungspaket umfasst zudem das neue CO2--Grenzausgleichssystem, mit dem
der Verlagerung von CO2-Emissionen entgegengewirkt werden soll, den neuen Klima-
Sozialfonds sowie verbesserte Modernisierungs- und Innovationsfonds.
Mit der (im März 2023 als Teil des „Fit für 55“-Pakets gebilligten)
Lastenteilungsverordnung hat sich die EU noch ehrgeizigere Klimaziele gesteckt.
Insbesondere müssen alle unter die Verordnung fallenden Sektoren ihre Emissionen
bis 2030 gemeinsam um 40% gegenüber dem Stand von 2005 senken. In der
Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie wird vorgeschlagen, die verbindliche
Zielvorgabe für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energiemix der EU auf
42,5% anzuheben.
Die Überarbeitung der Energieeffizienz-Richtlinie, die nach den interinstitutionellen
Verhandlungen im März 2023 beschlossen wurde, führte zur Festlegung eines
ehrgeizigen rechtsverbindlichen EU-Energieeffizienzziels im Sinne einer Verringerung
des Endenergieverbrauchs von 11,7% bis 2030 gegenüber 2020.
Darüber hinaus legte die Kommission am 5. April 2022 einen verstärkten Vorschlag
für F-Gase vor, in dem darauf abgezielt wird, bis 2030 40 Mio. Tonnen CO2-
Emissionen einzusparen. Am 14. Oktober 2020 legte die Kommission auch eine
EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen vor. Methan ist nach CO2 der
zweitgrößte Verursacher des Klimawandels. Die Verringerung der Methanemissionen
ist daher von entscheidender Bedeutung, um die Klimaziele für 2030 und das Ziel der
Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Die Kommission hat am 15. Dezember 2021
einen weiteren Vorschlag zur Verringerung der Methanemissionen im Energiebereich
in Europa und in der globalen Lieferkette vorgelegt.
Mit der Neufassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,
die am 15. Dezember 2021 angenommen wurde, wird der bestehende Rechtsrahmen
verbessert und gleichzeitig den Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität eingeräumt,
um den Unterschieden im Gebäudebestand in Europa Rechnung zu tragen. Die
Richtlinie wird derzeit überarbeitet. Am 14. März 2023 billigte das Parlament bei seiner
Plenartagung seinen Standpunkt zu der Richtlinie und nahm vor den Verhandlungen
mit den Mitgliedstaaten eine noch ehrgeizigere Position ein. In der überarbeiteten
Richtlinie wird dargelegt, wie Europa bis 2050 einen emissionsfreien und vollständig
dekarbonisierten Gebäudebestand erreichen kann. Im Februar 2023 einigten sich
das Parlament und der Rat auf ein weiteres, für die gesamte EU-Flotte geltendes
Ziel bis 2030: 55% für neue Pkw und 50% für neue leichte Nutzfahrzeuge. Ferner
legten sie für neue Lkw ein Reduktionsziel der CO2Emissionen um 30% fest. Als
Zwischenziel bis 2025 wurden 15% vereinbart. Die Überarbeitung der Verordnung
über Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft wurde am 14. März 2023
vom Parlament angenommen. Dabei wurde ein neues Ziel für die Erhöhung der
Kohlenstoffsenken der EU bis 2030 um 15% festgelegt.
Am 23. März 2023 erzielten das Parlament und der Rat eine informelle Einigung über
das Gesetz über nachhaltige Schiffskraftstoffe, mit dem die Schiffsemissionen bis 2025
um 2% und bis 2050 um 80% gesenkt werden sollen. Darüber hinaus müssen mit
Ökostrom hergestellte E-Fuels bis 2034 mindestens 2% der Schiffskraftstoffe in der
EU ausmachen. Der nächste Schritt im Gesetzgebungsverfahren wird eine formelle
Einigung über das Dossier sein, das Teil des „Fit für 55“-Pakets ist.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Bei den interinstitutionellen Verhandlungen mit dem Europäischen Rat vertritt das
Parlament mit Blick auf den Klimawandel in der Regel einen Standpunkt, der auf
ambitionierte Maßnahmen der EU ausgerichtet ist.
Vor der COP 21 im Jahr 2015 bekräftigte das Parlament, dass „die Emissionen des
internationalen Luft- und Seeverkehrs mit der gebotenen Strenge und Dringlichkeit
wirksam geregelt und begrenzt werden“ müssen. Es brachte seine Enttäuschung
darüber zum Ausdruck, dass die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) keine
Einigung über Emissionssenkungen erzielt hatte. Stattdessen wurde das System zur
Verrechnung und Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt
eingeführt, dessen Schwerpunkt hauptsächlich auf Kompensationen liegt, wobei keine
Qualitätsgarantien bestehen. Das System wird zudem erst ab 2027 rechtlich bindend.
Ferner haben wichtige ICAO-Mitglieder bislang noch nicht ihre Teilnahme an der
freiwilligen Phase zugesagt.
Das Parlament setzt sich für ein breit angelegtes Preissystem für CO2-Emissionen
und für die Zuteilung von Einnahmen aus dem Handel mit Emissionsberechtigungen
für klimaschutzrelevante Investitionen ein. Es forderte konkrete Schritte, wozu auch
ein Zeitplan für die allmähliche Abschaffung sämtlicher Subventionen für fossile
Energieträger gehörte.
Zuvor hatte das Parlament mit Blick auf eine Aktualisierung zu den CO2-
Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen nachdrücklich
die schnellstmögliche Einführung des von den Vereinten Nationen festgelegten
globalen Testzyklus gefordert, um bei der Messung der CO2-Emissionen dem realen
Fahrbetrieb Rechnung zu tragen.
Im Hinblick auf die 24. Konferenz der Vertragsparteien in Kattowitz forderte das
Parlament in seiner Entschließung vom 25. Oktober 2018 erstmals eine Anhebung
des EU-Ziels mit Blick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen auf 55%
bis 2030. Das Parlament war zudem der Ansicht, dass die tief greifenden und
höchstwahrscheinlich unumkehrbaren Auswirkungen eines Anstiegs der globalen
Temperaturen um 2 °C vermieden werden könnten, wenn das ehrgeizigere Ziel
von 1,5 °C aus dem Übereinkommen von Paris erreicht würde, wofür allerdings
die steigenden globalen Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf netto null
sinken müssten. Aus diesem Grund forderte es die Kommission auch auf, eine
langfristige Strategie der EU zur Treibhausgasneutralität bis Mitte des Jahrhunderts
vorzuschlagen.
Im Juli 2018 nahm das Parlament eine Entschließung zur Klimadiplomatie der EU
an und betonte darin, dass die EU die Verantwortung habe, bei den weltweiten
Klimaschutzmaßnahmen und auch bei der Konfliktprävention eine Vorreiterrolle
einzunehmen. Es betonte, die diplomatischen Kapazitäten der EU sollten mit dem
Ziel gestärkt werden, weltweit Klimaschutzmaßnahmen zu fördern, die Umsetzung des
Übereinkommens von Paris zu unterstützen und Konflikte im Zusammenhang mit dem
Klimawandel zu verhindern.
Am 28. November 2019 rief das Parlament den Klimanotstand in Europa aus
und forderte alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich zur Verwirklichung der
Treibhausgasneutralität bis 2050 zu verpflichten. Das Parlament forderte die
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Kommission außerdem auf, dafür zu sorgen, dass alle einschlägigen Gesetzgebungs-
und Haushaltsvorschläge umfassend auf das Ziel abgestimmt sind, die globalen
Erwärmung auf unter 1,5° C zu begrenzen.
Am 8. Oktober 2020 nahm das Parlament sein Verhandlungsmandat für das
europäische Klimagesetz an und forderte, das Emissionsreduktionsziel für 2030 auf
60% anzuheben. Zwar wurde in der interinstitutionellen Vereinbarung, die am 21. April
2021 zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat erzielt wurde, das von
der Kommission vorgeschlagene Ziel von 55% bestätigt, aber dem Parlament gelang
es, den Stellenwert und den Beitrag der Entnahme von Kohlendioxid zu steigern,
wodurch dieses Ziel auf 57% erhöht werden kann. Darüber hinaus soll die Kommission
im Einklang mit dem Mandat des Parlaments spätestens sechs Monate nach der
ersten weltweiten Bestandsaufnahme mit Blick auf das Übereinkommen von Paris
unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Treibhausgasbudgets der EU einen
Vorschlag für ein Ziel für 2040 vorlegen. Angesichts der Bedeutung unabhängiger
wissenschaftlicher Beratung wurde zudem gemäß dem Vorschlag des Parlaments der
Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel eingerichtet, der die Kohärenz
der Politik bewerten und die Fortschritte überwachen soll.
In einem im Januar 2023 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Scientific advice for
the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget
for 2030-2050“ bietet der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel den
EU-Organen eine wissenschaftlich fundierte Schätzung eines Klimaziels für 2040 und
ein Treibhausgas-Emissionsbudget für den Zeitraum 2030-2050. Laut diesem Bericht
muss die EU bis 2040 eine Senkung der Nettoemissionen von 90 bis 95% gegenüber
dem Stand von 1990 anstreben.
Am 15. September 2022 nahm das Parlament eine Entschließung zu den
Auswirkungen von Dürre, Bränden und anderen extremen Wetterereignissen an, mit
der die Bemühungen der EU zur Bekämpfung des Klimawandels weiter verstärkt
werden sollten.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Georgios Amanatidis
09/2023
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2.5.3. BIOLOGISCHE VIELFALT,
LANDNUTZUNG UND FORSTWIRTSCHAFT

Auf der internationalen Ebene hat die EU bei der Suche nach Lösungen
zur Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt, der Entwaldung und
des Klimawandels eine wichtige Rolle gespielt. Die Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung von 1992 markierte mit der Annahme
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt einen großen Fortschritt. Im
Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015 wird darauf hingewiesen, dass
es wichtig ist, die Integrität aller Ökosysteme und den Schutz der biologischen
Vielfalt sicherzustellen. Die Kommission hat im Rahmen des europäischen Grünen
Deals eine neue Biodiversitätsstrategie vorgeschlagen, mit der die biologische
Vielfalt in Europa bis 2030 auf den Weg der Erholung geführt werden soll. Dazu
gehört das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, um geschädigte Ökosysteme
wiederherzustellen und die Natur in ganz Europa zurückzubringen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3, 11 und 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union.

ALLGEMEINER HINTERGRUND

Im Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung,
die im Juni 1992 in Rio de Janeiro stattfand, wurden die Klimarahmenkonvention
der Vereinten Nationen (UNFCCC) und das Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (CBD) sowie die Erklärung von Rio, eine Waldgrundsatzerklärung und das
Programm „Agenda 21“ verabschiedet. Das CBD wird durch zwei wichtige Protokolle
ergänzt: das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit, das im Jahr
2000 angenommen wurde und 2003 in Kraft trat und dem Schutz der biologischen
Vielfalt vor potenziellen Risiken durch lebende veränderte Organismen, die durch
die moderne Biotechnologie hervorgebracht werden, dient, das Protokoll von Nagoya
über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die Aufteilung der sich aus ihrer
Nutzung ergebenden Vorteile, das 2010 angenommen wurde und 2014 in Kraft trat
und mit dem für mehr Rechtssicherheit und Transparenz gesorgt werden soll, sowohl
für die Anbieter als auch die Nutzer genetischer Ressourcen. Aus dem Bericht des
CBD zu dem Thema „Die Lage der biologischen Vielfalt: 3. Globaler Ausblick“ geht
jedoch hervor, dass das Biodiversitätsziel für 2010 nicht erreicht wurde. 2010 nahmen
die Vertragsstaaten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Nagoya
(Japan, Präfektur Aichi) zudem einen überarbeiteten strategischen Plan an, in den die
Biodiversitätsziele von Aichi integriert wurden. Im Rahmen der fünf strategischen Ziele
zum Erhalt der biologischen Vielfalt wurden 20 ehrgeizige Ziele definiert, die bis 2020
erfüllt werden sollen und die Bestandteile des strategischen Biodiversitätsplans für den
Zeitraum 2011-2020 sind.
Die EU ist zudem Vertragspartei der folgenden Übereinkommen: Übereinkommen von
Ramsar über Feuchtgebiete (Februar 1971), Übereinkommen über den internationalen
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) (März 1973),
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Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Juni
1979), Übereinkommen von Bern zur Erhaltung der europäischen freilebenden
Tiere und wildwachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume (1982),
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) von Rio de Janeiro (Juni
1992) sowie folgender regionaler Übereinkommen: Helsinki-Übereinkommen über den
Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (1974), Übereinkommen von Barcelona
zum Schutz der Meeresumwelt und der Küstengebiete des Mittelmeers (1976),
Übereinkommen zum Schutz der Alpen (1991). Darüber hinaus ist die EU an das
Übereinkommen von Aarhus (1998) gebunden, in dem der Zugang der Öffentlichkeit
zu Umweltinformationen, die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren
und der Zugang zur Justiz vorgesehen sind.
Internationale Anstrengungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen wurden im
Zuge des UNFCCC unternommen. Im Dezember 2015 nahmen die Vertragsparteien
des UNFCCC dann das Übereinkommen von Paris an, ein rechtsverbindliches
Klimaschutzabkommen, das alle Länder einschließt und mit dem erreicht werden
soll, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Außerdem sollen Anstrengungen unternommen werden, unter der 1,5 Grad-Celsius-
Marke zu bleiben (2.5.2). Im Rahmen des UNFCCC hält die Initiative REDD+
Instrumente zur Bekämpfung der Entwaldung und Schädigung der Wälder in den
Tropen bereit. Im Übereinkommen von Paris wird darauf hingewiesen, wie wichtig es
ist, die Integrität aller Ökosysteme, einschließlich der Ozeane, und den Schutz der
biologischen Vielfalt sicherzustellen. Darüber hinaus wird in dem Übereinkommen auch
die entscheidende Rolle des Landnutzungssektors bei der Erreichung der langfristigen
Ziele zur Eindämmung des Klimawandels herausgestellt.

ZIELE UND ERFOLGE

A. Vorherige Aktionspläne der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
Im Mai 2006 nahm die Kommission eine Mitteilung und einen Aktionsplan mit dem
Titel „Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 –
und darüber hinaus – Erhalt der Ökosystemleistungen zum Wohl der Menschen“
an. Da es jedoch unwahrscheinlich erschien, dass die EU ihr Ziel für 2010 zur
Eindämmung des Verlustes an biologischer Vielfalt erreichen würde, nahm die
Kommission im Juni 2011 eine neue Strategie an, um „den Verlust an biologischer
Vielfalt und die Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der EU bis 2020 zum
Stillstand zu bringen und die biologische Vielfalt sowie die Ökosystemleistungen […]
wiederherzustellen und gleichzeitig den EU-Beitrag zur Abwendung des globalen
Verlusts an biologischer Vielfalt aufzustocken“. Im Dezember 2011 nahm der Rat
diese Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020 an, in der die folgenden sechs
Einzelziele festgelegt sind: uneingeschränkte Umsetzung des Naturschutzrechts der
EU zum Schutz der Biodiversität, besserer Schutz der Ökosysteme und verstärkte
Nutzung grüner Infrastruktur, nachhaltigere Land- und Forstwirtschaft, bessere
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen, engmaschigere Kontrolle der Verbreitung
invasiver gebietsfremder Arten und verstärktes Engagement der EU zur Abwendung
des Verlusts an biologischer Vielfalt.
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B. Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tiere und
Pflanzen
Mit der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, die durch die
Richtlinie 97/62/EG geändert wurde) wurde das europäische Netz „Natura
2000“ geschaffen. Dieses Netz umfasst von den Mitgliedstaaten ausgewiesene
„Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ sowie „besondere Schutzgebiete“ und
„Sonderschutzgebiete“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten. Mit einer Gesamtfläche von über 850 000 km2 handelt es
sich um das weltweit größte zusammenhängende Netz von Schutzgebieten. Hauptziel
der Habitat-Richtlinie ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern und
zugleich wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Belangen Rechnung
zu tragen. Die geänderte Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) hat den Schutz, die
Bewirtschaftung und die Regulierung von (wildlebenden) Vogelarten zum Ziel und
umfasst auch Vorschriften für die nachhaltige Bejagung.
C. Invasive gebietsfremde Arten
Eine engmaschigere Kontrolle der Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten gehört
zu den sechs Zielsetzungen der EU-Biodiversitätsstrategie für den Zeitraum bis 2020.
Durch invasive gebietsfremde Arten werden in der EU nicht nur an Ökosystemen,
sondern auch an Nutzpflanzen und Nutztierbeständen alljährlich Schäden in
Milliardenhöhe verursacht, gleichzeitig werden das ökologische Gleichgewicht vor
Ort und die Gesundheit des Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Ein zentraler
Bestandteil der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das
Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten ist
die Liste von invasiven gebietsfremden Arten, die von unionsweiter Bedeutung sind.
Die Verordnung ist darauf ausgerichtet, die heimische Artenvielfalt durch Prävention,
frühzeitige Warnungen und schnelles Handeln zu schützen und die durch diese Arten
verursachten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden zu minimieren und
abzuwenden. Vor allem müssen die Mitgliedstaaten ein Überwachungssystem und
Aktionspläne aufstellen.
D. Zugang zu genetischen Ressourcen und gemeinsame Nutzung der Vorteile
Nach der Annahme des Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen
Ressourcen und die Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile
unterbreitete die Kommission im Oktober 2012 einen Vorschlag, dessen Ziel
es war, bindende Bedingungen für den Zugang zu genetischen Ressourcen im
Herkunftsland festzulegen und dafür zu sorgen, dass die sich daraus ergebenden
Vorteile in ausgewogener und gerechter Weise aufgeteilt werden. Nachdem Parlament
und Rat eine Einigung erzielt hatten, wurde die Verordnung (EU) Nr. 511/2014
angenommen. Gemäß dieser Verordnung dürfen genetische Ressourcen und das
damit verbundene traditionelle Wissen nur im Einklang mit den zwischen den
Nutzern (Unternehmen, private Sammler und Einrichtungen) und den Behörden des
Herkunftslandes vereinbarten Bedingungen weitergegeben und verwendet werden.
E. Nutzung von und Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten
Das CITES regelt den internationalen Handel, insbesondere die (Wieder-)Ausfuhr und
die Einfuhr von lebenden und toten Tieren sowie von Pflanzen, einschließlich Teilen
derselben und Erzeugnissen aus solchen, auf der Grundlage eines Systems von
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Genehmigungen und Bescheinigungen. Mit der Grundverordnung ((EG) Nr. 338/97)
über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch
Überwachung des Handels werden die Ziele, Grundsätze und Bestimmungen des
CITES in das EU-Recht übernommen. Sobald in der Liste der in den Anhängen
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführten Arten eine Änderung vorgenommen
wird, beispielsweise um auf der Konferenz der CITES-Vertragsparteien beschlossene
Entscheidungen über eine Aufnahme in die Liste umzusetzen, erfolgt dies im
Rahmen einer Durchführungsverordnung der Kommission, beispielsweise durch die
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1587, mit der die Einfuhr von Exemplaren
bestimmter Arten wildlebender Tiere und Pflanzen in die Union untersagt wird.
F. Biologische Vielfalt und Tierschutz
Die Kommission formulierte den Aktionsplan der Gemeinschaft für den Schutz und
das Wohlbefinden von Tieren 2006-2010, der auf die Förderung des 3R-Prinzips
(Replacement, Reduction, Refinement) abzielt, d. h. die Vermeidung, Verringerung und
Verbesserung des Einsatzes von Tieren in Versuchen. Auf diesem Prinzip beruht auch
die Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten
Tiere (zur Aufhebung der Richtlinie 86/609/EWG/), die am 1. Januar 2013 in Kraft
getreten ist. Zudem wird mit der Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 darauf abgezielt, dass
auf dem EU-Markt keine Robbenerzeugnisse mehr vermarktet werden.
G. Biologische Vielfalt der Meere
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Meere ist Gegenstand der Aktionspläne
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt der natürlichen Ressourcen und der Fischerei.
In der Überprüfung der EU-Biodiversitätsstrategie wird hervorgehoben, dass ein
guter ökologischer Zustand der Meere und Küstengebiete für die Erhaltung der
biologischen Vielfalt wichtig ist. Des Weiteren trat im Juli 2008 die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/56/EG) für den Schutz und die Erhaltung der
Meeresumwelt in Kraft. Die Richtlinie war darauf ausgerichtet, bis 2020 einen guten
Zustand der Meeresumwelt in der EU sicherzustellen und die Bestände zu erhalten,
die im maritimen Bereich wirtschaftliche und gesellschaftliche Grundlage sind. Die
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie wurde durch die Richtlinie (EU) 2017/845 geändert,
mit der Anhang III über die indikative Liste der Elemente, die bei der Ausarbeitung von
Meeresstrategien zu berücksichtigen sind, ersetzt wird.
H. Wälder
Fast 30% der Gebiete des Netzes „Natura 2000“ sind Wälder. In der EU sind
etwa 182 Mio. Hektar mit Wald bedeckt, was etwa 43% ihrer Landfläche entspricht.
Daher sind auf den Schutz der Wälder verschiedene Maßnahmen ausgerichtet.
Mit der Holzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 995/2010) wird festgelegt, welche
Auflagen von Marktteilnehmern erfüllt werden müssen, die Holz und Holzerzeugnisse
in der EU in Verkehr bringen. Mit ihr wird die Bekämpfung des Handels mit
illegal geschlagenem Holz und illegalen Holzprodukten angestrebt, indem zentrale
Verpflichtungen vorgegeben werden und zum ersten Mal das Inverkehrbringen
von illegal geschlagenem Holz und illegalen Holzprodukten untersagt wird. Im
September 2013 wurde eine Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine neue
EU-Forststrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“ angenommen. In einem
Halbzeitbericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der EU-Forststrategie wurde
geschlussfolgert, dass bei der Erreichung der Ziele für 2020 beträchtliche Fortschritte
erzielt worden sind.
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I. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF)
Der LULUCF-Sektor umfasst die Nutzung von Böden, Bäumen, Pflanzen, Biomasse
und Holz und weist die Besonderheit auf, dass er nicht nur Treibhausgase
emittiert, sondern zugleich auch in der Lage ist, CO2 aus der Atmosphäre zu
binden. Die Mitgliedstaaten sind im Rahmen des Kyoto-Protokolls verpflichtet, bis
2020 sicherzustellen, dass die Treibhausgasemissionen aus der Landnutzung durch
eine entsprechende CO2-Bindung ausgeglichen werden, was durch zusätzliche
Maßnahmen in diesem Sektor ermöglicht werden soll (2.5.2). Die EU verfolgt
nun das Ziel, dieses Prinzip (die sogenannte No-Debit-Regel) für den Zeitraum
2021-2030 im Unionsrecht zu verankern, und bindet dazu den LULUCF-Sektor zum
ersten Mal in die Bemühungen der EU zur Emissionsreduktion ein. Gemäß der am
9. Juli 2018 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2018/841 über die Einbeziehung
der Treibhausgasemissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus LULUCF
in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 sollen im Zeitraum
2021-2030 alle Treibhausgasemissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen
und Forstwirtschaft durch den Abbau einer äquivalenten oder höheren Menge CO2

aus der Atmosphäre kompensiert werden. Die LULUCF-Verordnung wurde im April
2023 geändert, um im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal ein neues Ziel
für 2030 festzulegen. Das Ziel besteht insbesondere darin, die Kohlenstoffsenken
in der EU um 15% zu erweitern, was 310 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent entspricht.
Im Mai 2023 wurden die Mitgliedstaaten mit einem Leitfaden der Kommission dabei
unterstützt, Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft mit den aktualisierten
nationalen Energie- und Klimaplänen in Einklang zu bringen und so die Einhaltung der
überarbeiteten Vorschriften sicherzustellen.
J. Finanzierungsinstrumente
Das LIFE-Programm ist seit 1992 das Finanzierungsinstrument der EU für den
Umweltbereich. Der Naturschutz und der Erhalt der Artenvielfalt wurden im Rahmen
der ersten vier bereits abgeschlossenen Phasen in untergeordnete Programme
aufgenommen. Die fünfte Phase des LIFE-Programms (eingeführt durch Verordnung
(EU) Nr. 1293/2013 mit Ausrichtung auf das LIFE-Programm für den Zeitraum
2014-2020) war in zwei Hauptaktionsbereiche gegliedert, die den Bereichen
Klimawandel und Umwelt zuzuordnen sind. Für Natur und biologische Vielfalt
werden im Rahmen des untergeordneten Programms für den Bereich Umwelt Mittel
in Höhe von 1,155 Mrd. EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wurde vereinbart,
den Mitgliedstaaten Mittel zur Förderung von Biodiversitätszielen im Rahmen der
Agrarpolitik, der Fischereipolitik, des Kohäsionsfonds und der Strukturfonds sowie der
mehrjährigen Forschungsrahmenprogramme zur Verfügung zu stellen. Die jüngste
Phase des LIFE-Programms (2021-2027) ist in der gleichen Weise strukturiert wie die
vorherige, wobei die beiden Aktionsbereiche und die vier untergeordneten Programme
dieselben sind. Die Mittelausstattung für das untergeordnete Programm für den Bereich
Naturschutz und biologische Vielfalt beläuft sich auf 2,15 Mrd. EUR.
K. Biodiversitäts- und Waldstrategien für 2030
Am 11. Dezember 2019 legte die Kommission den europäischen Grünen Deal vor,
ein Paket von ambitionierten Maßnahmen, mit denen bis 2050 die Klimaneutralität der
EU erreicht werden soll. Der europäische Grüne Deal umfasst einen Aktionsplan, mit
dem die EU in eine nachhaltige wettbewerbsfähige Wirtschaft umgewandelt werden
soll. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehört eine neue EU-Biodiversitätsstrategie

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.5.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj?locale=de
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a21ad24a-eaff-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX%3A52019DC0640#document2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0380


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 275
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

für 2030 (veröffentlicht am 20. Mai 2020), mit der die Hauptursachen für den
Verlust an biologischer Vielfalt bewältigt werden sollen, sowie eine neue EU-
Waldstrategie für 2030 (veröffentlicht am 14. Juli 2021), mit der entwaldungsfreie
Wertschöpfungsketten unterstützt werden sollen. In der Biodiversitätsstrategie für 2030
geht es darum, gegen die fünf Hauptursachen für den Verlust an biologischer Vielfalt
(Veränderungen bei der Land- und Meeresnutzung, übermäßige Ressourcennutzung,
Klimawandel, Umweltverschmutzung und invasive gebietsfremde Arten) vorzugehen,
einen verbesserten Governance-Rahmen festzulegen, um verbleibende Lücken zu
schließen, für die vollständige Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften Sorge zu tragen
und alle bestehenden Anstrengungen zu bündeln. Die EU-Waldstrategie für 2030 zielt
darauf ab, die Anpassung der Wälder in der EU an die veränderten Bedingungen,
die Wetterextreme und die erhebliche Unsicherheit infolge des Klimawandels zu
unterstützen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass die sozioökonomischen
Funktionen die Wälder aufrechterhalten werden und zur weiteren Entwicklung
ländlicher Gebiete mit guten Lebensbedingungen für die Bewohner beigetragen wird.
Im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 nahm die Kommission am 22. Juni
2022 einen Vorschlag für eine Verordnung über die Wiederherstellung der Natur
an, um geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und die Natur in ganz Europa
von landwirtschaftlichen Flächen und Meeren bis hin zu Wäldern und städtischen
Umgebungen zurückzubringen. Das Gesetz würde die Mitgliedstaaten verpflichten,
nationale Wiederherstellungspläne zu entwickeln, um die Ziele zu erreichen, und ihnen
gleichzeitig die Flexibilität einräumen, ihren nationalen Gegebenheiten Rechnung zu
tragen.
Am 24. Januar 2023 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel
„Überarbeitung der EU-Initiative für Bestäuber – Ein neuer Deal für Bestäuber“,
mit der die EU-Initiative für Bestäuber aus dem Jahr 2018 im Rahmen der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 überarbeitet werden soll. Die Initiative von 2018
bildete den allerersten EU-Rahmen zur Bekämpfung des Rückgangs der Zahl wilder
Bestäuber. In der überarbeiteten EU-Initiative für Bestäuber werden Ziele für 2030 und
Maßnahmen festgelegt, die in drei Prioritäten gegliedert sind: die Verbesserung der
Erhaltung von Bestäubern und die Bekämpfung der Ursachen des Rückgangs ihrer
Zahl, die Verbesserung des Wissens sowie die Mobilisierung der Gesellschaft und die
Förderung der strategischen Planung und Zusammenarbeit.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament setzt sich in seiner Rolle als Mitgesetzgeber schon seit
langer Zeit für EU-Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt und Klimaschutz
ein. Im September 2010 nahm das Parlament eine Entschließung zur Umsetzung
der EU-Rechtsvorschriften zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Hinblick auf das
Biodiversitätsziel für die Zeit nach 2010 an. Darin äußerte es große Besorgnis darüber,
dass die internationale politische Tagesordnung der mit Blick auf die Eindämmung
des Verlusts an biologischer Vielfalt gebotenen Dringlichkeit in keiner Weise gerecht
wird, und forderte eine Verbesserung der Entscheidungsstrukturen zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt sowohl innerhalb der EU als auch in den Außenbeziehungen.
Im November 2016 nahm das Parlament eine Entschließung in Erwiderung auf
den Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels an, mit dem Ziel,
diesem organisierten und destruktiven Verbrechen, durch das viele Arten nahezu
ausgerottet sind und das daher eine Bedrohung der biologischen Vielfalt darstellt,
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Einhalt zu gebieten. Der Aktionsplan enthält drei Prioritäten: Prävention, Durchsetzung
und Zusammenarbeit. Hierbei wurde hervorgehoben, wie wichtig die globale
Zusammenarbeit zwischen Herkunftsländern, Durchgangsländern und Zielländern ist.
Im Oktober 2016 und Oktober 2017 nahm das Parlament Entschließungen gegen
die Zulassung von genetisch modifizierten Organismen (GMO), z. B. Mais und
Sojabohnen, seitens der Kommission an sowie für die Initiative zum Verbot des Anbaus
von GMO in den Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Ziel, die biologische Vielfalt, die
Natur und den Boden zu schützen.
In seiner Entschließung vom 14. Oktober 2015 zu dem Thema „Auf dem Weg zu
einem neuen internationalen Klimaabkommen in Paris“ weist das Parlament darauf
hin, dass der Schwund der Artenvielfalt durch den Klimawandel beschleunigt wird,
fordert ein Abkommen, das „umfassende Bemühungen in allen Branchen“ vorsieht,
und unterstreicht, dass die Landnutzung „ein großes Potential zur kostenwirksamen
Eindämmung des Klimawandels und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit“ hat.
In der Entschließung des Parlaments vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische
Vielfalt wird hervorgehoben, dass der Rahmen für die biologische Vielfalt in der
Zeit nach 2020 ambitionierter und inkludierender gestaltet und seine Funktionsweise
verbessert werden muss.
In seiner Entschließung vom 8. Oktober 2020 zu der neuen Europäischen
Forststrategie hob das Parlament zudem die wichtige Rolle der EU-Forststrategie für
die Zeit nach 2020 und des europäischen Grünen Deals bei der Verwirklichung der
Ziele des Übereinkommens von Paris sowie der Agenda 2030 der Vereinten Nationen
für nachhaltige Entwicklung hervor.
In seiner Entschließung vom 22. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die
Kommission für einen EU-Rechtsrahmen zur Eindämmung und Umkehrung der
von der EU verursachten weltweiten Entwaldung hebt das Parlament hervor,
dass die Handels- und Investitionspolitik überprüft werden muss, um die globale
Herausforderung der Entwaldung wirksamer zu bewältigen, und zwar indem
weltweit faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden und dem Zusammenhang
zwischen Handelsabkommen und der biologischen Vielfalt weltweit sowie den
Waldökosystemen Rechnung getragen wird.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Georgios Amanatidis / Maria-Mirela Curmei
10/2023
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2.5.4. SCHUTZ UND
BEWIRTSCHAFTUNG VON GEWÄSSERN

Wasser ist für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie für die Wirtschaft
von wesentlicher Bedeutung. Der Schutz und die Bewirtschaftung von Gewässern
sind staatenübergreifende Aufgaben. Auf die Erhaltung der Umwelt in der Union
hat die Wasserpolitik der EU einen bedeutenden Einfluss. So wurden einige
Rechtsvorschriften mit dem Ziel erlassen, Wasserquellen sowie die Süßwasser-
und Meeresökosysteme zu erhalten und die Reinheit des Trinkwassers und der
Badegewässer zu gewährleisten. Mit der Wasserrahmenrichtlinie der EU (WRRL)
wird ein rechtlicher Rahmen für die Reinhaltung und Reinigung von Wasser in der EU
und die Sicherstellung seiner langfristigen und nachhaltigen Nutzung vorgegeben.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ALLGEMEINER HINTERGRUND

Wasser ist nicht bloß eine Handelsware, sondern auch ein Allgemeingut und eine
begrenzte Ressource, die es zu schützen und sowohl qualitativ als auch quantitativ
nachhaltig zu nutzen gilt. Durch verschiedene Branchen wie die Landwirtschaft, die
Industrie, den Tourismus, den Verkehr und den Energiesektor ist diese Ressource
jedoch zunehmend gefährdet. Im Jahr 2012 veröffentlichte die Kommission den
Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen – eine langfristige
Strategie, mit der sichergestellt werden soll, dass für jede rechtmäßige Nutzung
hochwertiges Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Erreicht werden
soll das, indem die aktuelle Wasserpolitik der EU besser umgesetzt wird, die Ziele
der Wasserpolitik in andere Politikbereiche integriert und die Lücken im derzeitigen
Rechtsrahmen geschlossen werden. Mit dem Blueprint ist vorgesehen, dass die
Mitgliedstaaten Wasserkonten einführen und Wassereffizienzziele festlegen und dass
EU-Normen für die Wiederverwendung von Wasser entwickelt werden.

ZIELE UND ERFOLGE

Im Rahmen der EU-Politik wurden auf der Grundlage eines ökosystemorientierten
und ganzheitlichen Ansatzes zwei wesentliche Rechtsrahmen für den Schutz und die
Bewirtschaftung der Süßwasser- und Meeresressourcen der Union geschaffen: die
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR).
A. Wasserrahmenrichtlinie und spezifische ergänzende Wasserrichtlinien
Mit der Wasserrahmenrichtlinie der EU wird ein Ordnungsrahmen für den Schutz
der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und
des Grundwassers geschaffen. Verschmutzungen sollen verhindert oder verringert,
die nachhaltige Wassernutzung gefördert, die aquatische Umwelt geschützt und
verbessert und die Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren gemindert
werden. Das übergeordnete Ziel besteht darin, in allen Gewässern einen guten
Umweltzustand zu erreichen. Zu diesem Zweck werden die Mitgliedstaaten ersucht,
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auf der Grundlage natürlicher geografischer Einzugsgebiete Bewirtschaftungspläne für
die Einzugsgebiete sowie konkrete Maßnahmenprogramme für das Erreichen dieser
Ziele aufzustellen.
Eine Bewertung der WRRL aus dem Jahr 2019 ergab, dass die Richtlinie im Großen
und Ganzen ihren Zweck erfüllt, ihre Umsetzung jedoch beschleunigt werden muss.
Infolgedessen hat die Kommission im Juni 2020 angekündigt, dass keine Änderung
der WRRL erfolgen wird und dass sie sich stattdessen vermehrt auf die Umsetzung
und Durchsetzung der Richtlinie in ihrer aktuellen Fassung konzentrieren wird.
Die WRRL wird durch mehrere spezifischere Richtlinien ergänzt, nämlich durch
die Grundwasserrichtlinie, die Trinkwasserrichtlinie, die Badegewässerrichtlinie, die
Nitrat-Richtlinie, die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser, die
Richtlinie über Umweltqualitätsnormen und die Hochwasserrichtlinie.
Die Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung enthält spezifische Kriterien für die Beurteilung eines guten
chemischen Zustands, für die Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender
Trends sowie für die Festlegung der Ausgangspunkte für die Trendumkehr. Alle
Schadstoffgrenzwerte werden von den Mitgliedstaaten festgelegt (mit Ausnahme der
Grenzwerte für Nitrate und Pestizide, die in speziellen Rechtsvorschriften der EU
festgelegt werden).
Im Oktober 2022 legte die Kommission einen Vorschlag zur Änderung des
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
und zur Änderung der Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung
und Verschlechterung und der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen im Bereich
der Wasserpolitik vor. Der Vorschlag enthält auch eine Empfehlung, die Liste der
Schadstoffe in Oberflächengewässern und im Grundwasser zu aktualisieren.
In der überarbeiteten Trinkwasserrichtlinie aus dem Jahr 2020 sind wesentliche
Qualitätsnormen für Wasser festgelegt, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt
ist. Von den Mitgliedstaaten wird gefordert, die Qualität dieses Wassers anhand der
Methode der „Probennahmestellen“ regelmäßig zu überwachen. Die Mitgliedstaaten
können weitere, speziell für ihr Hoheitsgebiet geltende Anforderungen bestimmen,
jedoch nur, wenn dadurch strengere Maßstäbe gesetzt werden. Auch wird in der
Richtlinie vorgeschrieben, den Verbrauchern regelmäßig Informationen zur Verfügung
zu stellen. Darüber hinaus ist die Qualität des Trinkwassers alle drei Jahre an die
Kommission zu melden. In Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative zum Recht
auf Wasser („Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht! Wasser
ist ein öffentliches Gut, keine Handelsware“) schlug die Kommission im Februar 2018
die überarbeitete Richtlinie zur Ersetzung der Richtlinie aus dem Jahr 1998 vor. Mit
der überarbeiteten Richtlinie werden die bestehenden Sicherheitsnormen gemäß den
neuesten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aktualisiert und der Zugang
zu sauberem Trinkwasser verbessert. Darüber hinaus erhalten die Verbraucher
mehr Transparenz bezüglich der Trinkwasserqualität und -versorgung, was dazu
beiträgt, dass ihr Vertrauen in Leitungswasser gestärkt wird und so die Verwendung
von Kunststoffflaschen reduziert wird. Unionsweite risikobasierte Bewertungen der
Sicherheit der Wasserversorgung tragen dazu bei, mögliche Risiken für Wasserquellen
auf Verteilungsebene zu ermitteln und zu beseitigen.
Das Ziel der Badegewässerrichtlinie besteht darin, die öffentliche Gesundheit
und den Umweltschutz zu verbessern, indem Vorschriften für die Überwachung
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und die Einstufung von Badegewässern (in vier Kategorien) und für die
entsprechende Unterrichtung der Öffentlichkeit festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten
müssen während der Badesaison einmal pro Monat Proben aus jedem
Badegewässer entnehmen und die Konzentration von mindestens zwei speziellen
Bakterienarten bestimmen. Sie müssen die Öffentlichkeit in Form von sogenannten
Badegewässerprofilen informieren, die beispielsweise Informationen über die Art der
Verschmutzung und die Quellen enthalten, die die Qualität des Badegewässers
beeinträchtigen. Die Öffentlichkeit wird mit einem standardisierten Symbol über die
Einstufung des Badegewässers sowie ein mögliches Badeverbot informiert. Die
Kommission und die Europäische Umweltagentur veröffentlichen jedes Jahr einen
zusammenfassenden Bericht über die Qualität von Badegewässern.
Mit der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen werden Obergrenzen für die
Konzentration von 33 prioritären Stoffen, die ein erhebliches Risiko für oder durch die
aquatische Umwelt auf EU-Ebene darstellen, sowie für acht weitere Schadstoffe in
Oberflächengewässern festgelegt. Im Rahmen der 2013 durchgeführten Überprüfung
wurden zwölf neue Stoffe auf die bestehende Liste gesetzt und die Kommission wurde
verpflichtet, eine zusätzliche Liste der Stoffe zu erstellen, die in allen Mitgliedstaaten
mit Blick auf künftige Überarbeitungen der Liste der prioritären Stoffe überwacht
werden müssen. Im Vorschlag der Kommission vom Oktober 2022 ist vorgesehen, 23
einzelne Stoffe, darunter Pestizide wie Glyphosat, einige Arzneimittel (Schmerzmittel,
entzündungshemmende Medikamente und Antibiotika) und Bisphenol A, sowie eine
Gruppe von 24 Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) in die Liste prioritärer Stoffe
für Oberflächengewässer aufzunehmen.
Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser zielt auf den Schutz
der Umwelt vor den nachteiligen Auswirkungen der Einleitungen von kommunalem
Abwasser und Industrieabwasser ab. Durch die Richtlinie werden Mindestnormen und
Zeitpläne für die Sammlung, Behandlung und Einleitung von kommunalem Abwasser
festgelegt, Kontrollen hinsichtlich der Entsorgung von Klärschlamm eingeführt und
die schrittweise Abschaffung der Klärschlammentsorgung auf See vorgeschrieben. Im
Einklang mit anderen politischen Maßnahmen im Rahmen des europäischen Grünen
Deals, mit denen die Umweltbelastung verringert und bis 2050 Klimaneutralität erreicht
werden soll, verabschiedete die Kommission im Oktober 2022 ihren Vorschlag über
eine überarbeitete Richtlinie.
Das Ziel der Nitrat-Richtlinie ist der Schutz von Gewässern vor Nitraten aus
landwirtschaftlichen Quellen. Gemäß einer ergänzenden Verordnung müssen die
Mitgliedstaaten der Kommission alle vier Jahre einen Bericht vorlegen, der Angaben zu
den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, den als nitratgefährdet
ausgewiesenen Gebieten und der Wasserüberwachung sowie eine Zusammenfassung
der Aktionsprogramme enthält. Mit der Richtlinie wie auch der Verordnung wird
angestrebt, das Trinkwasser zu schützen und Schaden infolge von Eutrophierung
zu verhüten. Im Oktober 2021 veröffentlichte die Kommission ihren jüngsten
Umsetzungsbericht, in dem sie darauf hinwies, dass Nitrate auch weiterhin für eine
schädliche Verunreinigung der Gewässer in der EU verantwortlich sind und dass die
übermäßige Düngung in vielen Teilen der Union nach wie vor ein Problem darstellt.
Mit der Hochwasserrichtlinie der EU wird darauf abgezielt, die hochwasserbedingten
Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum zu
verringern und zu bewältigen. In der Richtlinie werden die Mitgliedstaaten aufgefordert,
vorläufige Bewertungen vorzunehmen, um die gefährdeten Flusseinzugsgebiete und
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zugehörigen Küstengebiete zu ermitteln, und anschließend Hochwasserrisikokarten
und -managementpläne zu erstellen, deren Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz und
Vorsorge liegt. All diese Aufgaben sind in Übereinstimmung mit der WRRL und den
darin vorgesehenen Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete auszuführen.
B. Küsten- und Meerespolitik der EU
Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR) bildet den ökologischen Pfeiler der
integrierten Meerespolitik (IMP) der EU, die eingeführt wurde, um die nachhaltige
Entwicklung der maritimen Wirtschaft in Europa zu fördern und gleichzeitig für einen
besseren Schutz der Meeresumwelt zu sorgen. Mit der MSRR wurde das Ziel
verfolgt, bis 2020 in allen Meeresgewässern der EU einen „guten Umweltzustand“ zu
erreichen, ihren Schutz und ihre Erhaltung auf Dauer sicherzustellen und eine künftige
Verschlechterung zu vermeiden. In der Richtlinie werden europäische Meeresregionen
(die Ostsee, der Nordostatlantik, das Mittelmeer und das Schwarze Meer)
und Meeresunterregionen innerhalb der von „regionalen Meeresübereinkommen“
festgelegten geografischen Grenzen bestimmt. Zur Erreichung eines guten
Umweltzustands bis 2020 mussten die Mitgliedstaaten ökosystemorientierte Strategien
für ihre Meeresgewässer entwickeln, die alle sechs Jahre zu überarbeiten sind. In
einer Verordnung über das Integrierte Küstenzonenmanagement werden überdies die
Grundsätze einer soliden Küstenplanung und -bewirtschaftung festgelegt, die von den
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind.
Die Kommission hat im Juni 2020 einen Bericht über den ersten Umsetzungszyklus
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie angenommen. Die neue (im Mai 2020
angenommene) EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 zielt darauf ab, den Schutz der
Meeresökosysteme weiter zu stärken, unter anderem durch die Erweiterung der
Schutzgebiete und die Einrichtung von streng geschützten Gebieten für Lebensräume
und die Erholung der Fischbestände.
Die durch den Öltanker „Erika” im Jahr 1999 verursachte Ölkatastrophe veranlasste
die EU dazu, ihre Rolle auf dem Gebiet der Meeressicherheit und der
Meeresverschmutzung durch die Errichtung der Europäischen Agentur für die
Sicherheit des Seeverkehrs zu stärken, deren Aufgabe unter anderem darin besteht,
von Schiffen verursachte Verschmutzungen zu verhüten und zu bekämpfen und gegen
Meeresverschmutzung durch Öl- und Gasanlagen vorzugehen. Mit der Richtlinie
über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen für
Verstöße aus dem Jahr 2005 sowie deren aktualisierter Fassung aus dem Jahr 2009
wird darauf abgezielt, dass gegen Personen, die für Einleitungen von Schadstoffen auf
See verantwortlich sind, wirksame und abschreckende Sanktionen verhängt werden,
die strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Natur sein können. Von Schiffen
ausgehende Einleitungen von Schadstoffen gelten als Straftat, wenn sie vorsätzlich
oder leichtfertig erfolgen oder auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind und zu
einer erheblichen Verschlechterung der Wasserqualität führen.
C. Internationale Übereinkommen über regionale Gewässer
Der Schutz der Meeresgewässer in Europa wird durch vier Strukturen der
internationalen Zusammenarbeit (sogenannte regionale Meeresübereinkommen)
zwischen den Mitgliedstaaten und benachbarten Staaten mit gemeinsamen
Gewässern geregelt: das OSPAR-Übereinkommen aus dem Jahr 1992 (beruht auf den
früheren Übereinkommen von Oslo und Paris) für den Nordostatlantik, das Helsinki-
Übereinkommen (HELCOM) aus dem Jahr 1992 für die Ostsee, das Übereinkommen
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von Barcelona (UNEP-MAP) aus dem Jahr 1995 für das Mittelmeer und das
Übereinkommen von Bukarest aus dem Jahr 1992 für das Schwarze Meer. Die
Flüsse der EU werden durch internationale Übereinkommen wie das Übereinkommen
zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler
Seen (die Wasserkonvention) von 1992, das Donauschutzübereinkommen von 1996,
den Vertrag über die internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen
Verunreinigung von 1999 und das Übereinkommen zum Schutz des Rheins von
1999 geschützt. Aus der interregionalen umweltpolitischen Zusammenarbeit mit
Schwerpunkt auf Meeresgewässer und Flusseinzugsgebiete haben sich zahlreiche
makroregionale Strategien in der EU ergeben: die Strategie für den Ostseeraum aus
dem Jahr 2009 (die erste umfassende EU-Strategie für eine Makroregion), die Strategie
für den Donauraum aus dem Jahr 2011 und die Strategie für den adriatisch-ionischen
Raum aus dem Jahr 2014.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Rahmen der ersten Europäischen Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser von
2013 wurden die EU-Organe und die Mitgliedstaaten dringend aufgefordert, dafür
zu sorgen, dass alle Bürger ein Recht auf Wasser und Sanitärversorgung haben,
dass die Wasserversorgung und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen nicht
den Regeln des Binnenmarkts unterliegen und dass Wasserdienstleistungen von
Liberalisierungsmaßnahmen ausgenommen sind. In Reaktion auf diese Europäische
Bürgerinitiative forderte das Parlament die Kommission im Jahr 2015 mit großer
Mehrheit auf, Rechtsvorschriften zur Durchsetzung des von den Vereinten Nationen
anerkannten Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung und gegebenenfalls
eine Überarbeitung der WRRL vorzulegen, mit denen der allgemeine Zugang zu und
das Menschenrecht auf Wasser anerkannt werden.
Im Sinne des erforderlichen Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützte
das Parlament die Pläne zur Förderung der Wiederverwertung von Wasser für die
landwirtschaftliche Bewässerung. Nach derselben Überzeugung billigte es auch die
Pläne zur Verbesserung der Qualität von Leitungswasser, um so die Verwendung von
Kunststoffflaschen zu reduzieren.
Das Parlament misst dem Kampf gegen die Wasserverschmutzung große Bedeutung
bei und drängt darauf, die Wasserqualitätsnormen in der EU zu erhöhen. Die
überarbeitete Trinkwasserrichtlinie, die am 15. Dezember 2020 vom Parlament
angenommen wurde, trat am 12. Januar 2021 in Kraft und musste von den
Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden.
In seiner Entschließung zu der Internationalen Meerespolitik aus dem Jahr 2018
hob das Parlament hervor, „dass eine tragfähige maritime Wirtschaft und eine
geringere Belastung der Meeresumwelt nur erreichbar sind, wenn gegen den
Klimawandel, die landseitige Verschmutzung der Meere und Ozeane sowie die
Verschmutzung und Eutrophierung der Meere vorgegangen wird, marine Ökosysteme
und die Artenvielfalt erhalten, geschützt und wiederhergestellt und die marinen
Ressourcen nachhaltig genutzt werden“. In diesem Zusammenhang forderte es
„die Kommission nachdrücklich auf, internationale Bemühungen um den Schutz der
marinen Artenvielfalt, insbesondere im Rahmen der laufenden Verhandlungen über
eine neue rechtsverbindliche Übereinkunft über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten jenseits der Grenzen der nationalen
Hoheitsbefugnisse, zu unterstützen“ und „strengere Rechtsvorschriften zur Erhaltung
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und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten jenseits der
Grenzen der Hoheitsbefugnisse der Mitgliedstaaten vorzuschlagen“.
In seiner Entschließung vom 25. März 2021 zu Abfällen im Meer wies das
Parlament auf die Auswirkungen von Abfällen im Meer auf das Meeresökosystem, die
Fischerei und die Verbraucher hin und forderte einerseits strengere Beschränkungen
für Einwegkunststoffartikel und andererseits den Einsatz von eigens entwickelten,
nachhaltigen Materialien zur Herstellung von Fanggeräten.
Die neue (im Mai 2020 von der Kommission angenommene) EU-Biodiversitätsstrategie
für 2030 zielt darauf ab, den Schutz der Meeresökosysteme weiter zu stärken. Dieses
Thema stand auch bei der 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP15)
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt im Vordergrund, die im Dezember
2022 in Montreal (Kanada) abgeschlossen wurde.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.5.5. LUFTVERSCHMUTZUNG UND LÄRMBELASTUNG

Die Luftverschmutzung ist das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa.
Die Luftqualitätsstrategie der EU von 2013 zielte darauf ab, bis 2020 die
uneingeschränkte Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zur Luftqualität
zu erreichen, und enthielt langfristige Ziele bis 2030. Die EU bemüht sich
ferner um die weitere Verbesserung der Luftqualität und überarbeitet dazu die
Luftqualitätsrichtlinien. Die Richtlinie über Umgebungslärm von 2002 trägt dazu bei,
die Lärmpegel in der EU zu ermitteln und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Pegel
auf ein hinnehmbares Maß zu senken. Für Lärmbelastung aus bestimmten Quellen
gelten besondere Rechtsvorschriften.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ALLGEMEINER HINTERGRUND

Luftverschmutzung kann Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie Krebs
verursachen und ist in der EU die häufigste umweltbedingte Ursache
für einen frühzeitigen Tod. Bestimmte Schadstoffe, etwa Arsen, Kadmium,
Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, sind genotoxische
Humankarzinogene, für die kein Schwellenwert festgelegt werden kann, unter
dem keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auftreten
würden. Luftverschmutzung hat auch negative Auswirkungen auf die Wasser- und
Bodenqualität und schädigt die Ökosysteme, beispielsweise durch Eutrophierung
(übermäßige Stickstoffbelastung) und sauren Regen. Landwirtschaft und Wälder
sind daher ebenso betroffen wie Werkstoffe und Gebäude. Luftverschmutzung
hat viele Ursachen, ist jedoch hauptsächlich auf die Industrie, den Verkehr,
die Energieerzeugung und die Landwirtschaft zurückzuführen. Auch wenn die
Luftverschmutzung in Europa in den letzten Jahrzehnten allgemein abgenommen
hat, muss das langfristige Ziel der Union von 2013 noch erreicht werden: eine
Luftqualität, die keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
des Menschen und die Umwelt hat. Insbesondere in städtischen Gebieten (den
Zentren der Luftverschmutzung), in denen ein Großteil der europäischen Bevölkerung
lebt, werden die Luftqualitätsnormen oft nicht eingehalten. Die problematischsten
Schadstoffe sind heutzutage Feinstaub, Stickoxide und bodennahes Ozon. Einer
Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2022 zufolge sind die Europäer ernsthaft
besorgt über die Luftqualität und fordern verschärfte Maßnahmen. Aus dem Briefing der
Europäischen Umweltagentur mit dem Titel „Europe’s air quality status 2023“ (Stand
der Luftqualität 2023 in Europa) geht hervor, dass in vielen Gebieten die in der EU
geltenden Normwerte für die Luftverschmutzung und häufig auch die in den Leitlinien
der Weltgesundheitsorganisation aufgeführten Werte überschritten werden.
Der Umgebungslärm nimmt in städtischen Gebieten immer mehr zu, was hauptsächlich
auf das wachsende Verkehrsaufkommen und die immer umfangreicheren Industrie-
und Freizeittätigkeiten zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge sind rund 20%
der Bevölkerung in der EU Lärmpegeln ausgesetzt, die als unzumutbar gelten.
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Dies kann die Lebensqualität beeinträchtigen und in erheblichem Maße Stress,
Schlafstörungen und gesundheitliche Probleme, etwa in Bezug auf das Herz-Kreislauf-
System, verursachen. Auch auf wildlebende Tiere wirkt sich Lärm negativ aus.

ERFOLGE BEI DER BEKÄMPFUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

Die Luftqualität in Europa hat sich erheblich verbessert, seit die EU das Problem
in den 1970er-Jahren erstmals in Angriff genommen hatte. Die Konzentrationen
bestimmter Stoffe wie Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO), Benzol (C6H6)
und Blei (Pb) sind seitdem wesentlich verringert worden. Um das Problem
der Luftverschmutzung anzugehen, verfügt die EU über drei unterschiedliche
Rechtsmechanismen: die Festlegung von allgemeinen Luftqualitätsnormen im Hinblick
auf die Schadstoffkonzentration in der Luft, die Festlegung von nationalen Grenzwerten
für die Gesamtschadstoffemissionen und die Ausarbeitung quellenspezifischer
Rechtsvorschriften, beispielsweise zur Eindämmung von Industrieemissionen oder
zur Festlegung von Standards für Fahrzeugemissionen, Energieeffizienz oder
Kraftstoffqualität. Diese Rechtsvorschriften werden durch Strategien und Maßnahmen
zur Förderung des Umweltschutzes und seiner Einbeziehung in andere Bereiche
ergänzt.
A. Luftqualität
Ausgehend von den Zielen der Thematischen Strategie zur Luftreinhaltung von 2005
(Verringerung der Feinstaubbelastung um 75%, von bodennahem Ozon um 60%
sowie der Fläche der durch Versauerung und Eutrophierung bedrohten natürlichen
Lebensräume um 55% – jeweils bis 2020 und gemessen an den Werten von 2000)
trat im Juni 2008 eine Richtlinie über Luftqualität in Kraft, in der ein Großteil der auf
diesem Gebiet geltenden Rechtsvorschriften zusammengeführt wurde. Lediglich die
vierte „Tochterrichtlinie“ der früheren Rahmenrichtlinie Luftqualität ist nach wie vor in
Kraft; in ihr wurden „Zielwerte“ (weniger streng als „Grenzwerte“) für Arsen, Kadmium,
Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe festgelegt.
In der Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität werden Maßnahmen vorgeschrieben,
mit denen Luftqualitätsziele (d. h. Grenzwerte, die nirgendwo in der EU überschritten
werden dürfen) für die wichtigsten Luftschadstoffe (Schwefeldioxid, Stickoxide,
(Fein-)Partikel, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid und Ozon) definiert und festgelegt werden
sollen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, im Hinblick auf die Beurteilung und
Kontrolle der Luftqualität Gebiete und städtische Ballungsräume zu bestimmen,
langfristige Tendenzen zu überwachen und die entsprechenden Informationen der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wo die Luftqualität gut ist, muss sie erhalten
bleiben; wo die Grenzwerte überschritten werden, müssen Maßnahmen ergriffen
werden.
Im Einklang mit dem Programm „Saubere Luft für Europa“ von 2013 sieht
die Richtlinie (EU) 2016/2284 (Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen)
strengere nationale Emissionshöchstmengen für die fünf wichtigsten Schadstoffe
vor (Schwefeldioxid, Stickoxide, flüchtige organische Verbindungen außer Methan,
Ammoniak und Feinstaub). Durch die Richtlinie werden die Mitgliedstaaten
verpflichtet, nationale Luftreinhalteprogramme auszuarbeiten. Zudem werden
mit der Richtlinie die Verpflichtungen umgesetzt, die die EU und ihre
Mitgliedstaaten im Rahmen des überarbeiteten Göteborg-Protokolls zu dem
Übereinkommen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa über
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weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung
von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon im Jahr 2012 eingegangen
sind, nämlich die Emissionen bis 2020 zu senken. Im Oktober 2022 legte die
Kommission ihren Vorschlag für eine Überarbeitung der EU-Vorschriften über
Luftqualität vor, der auf eine stärkere Angleichung der EU-Luftqualitätsnormen an
die neuen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und auf eine Stärkung der
Vorschriften zur Überwachung, Modellierung und Planung der Luftqualität abzielt, um
die Kommunalverwaltungen dabei zu unterstützen, für saubere Luft zu sorgen.
B. Straßenverkehr
Es wurden mehrere Richtlinien erlassen, um die vom Straßenverkehr verursachte
Umweltverschmutzung zu begrenzen, und zwar durch Emissionsnormen für
unterschiedliche Fahrzeugkategorien wie Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw, Busse
und Motorräder sowie durch Vorschriften über die Kraftstoffqualität. Durch die
derzeitige Abgasnorm Euro 6 für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge wurden für zahlreiche
Luftschadstoffe, insbesondere für Stickoxide und Feinstaub, Emissionsgrenzwerte
festgelegt. Seit September 2017 findet ein realistischerer Prüfzyklus Anwendung: Bei
neuen Fahrzeugmodellen werden Emissionen im praktischen Fahrbetrieb bestimmt,
um die tatsächlichen Fahrbedingungen besser abzubilden. Des Weiteren gelten
Bestimmungen für die Überwachung der Emissionen von in Betrieb befindlichen
Fahrzeugen (wonach diese während des Betriebs weiterhin die Normen erfüllen
müssen), für die Dauerhaltbarkeit emissionsmindernder Einrichtungen, für On-Board-
Diagnosesysteme (OBD), für die Messung des Kraftstoffverbrauchs und für den
Zugang unabhängiger Marktteilnehmer zu Reparatur- und Wartungsinformationen.
Vergleichbare Vorschriften gelten für schwere Nutzfahrzeuge wie Busse und Lkw. Eine
Verordnung aus dem Jahr 2018 über die Typgenehmigung und die Marktüberwachung
von Kraftfahrzeugen, mit der die Qualität und Unabhängigkeit der technischen
Dienste verbessert werden sollen und ferner überprüft werden soll, ob bereits
im Straßenverkehr befindliche Kraftfahrzeuge noch die Auflagen erfüllen, trat am
1. September 2020 in Kraft.
Die Kommission legte im November 2022 im Rahmen ihrer Strategie für nachhaltige
und intelligente Mobilität von 2020 und des Null-Schadstoff-Aktionsplans von 2021
ihren Vorschlag zu den neuen Euro-7-Emissionsnormen vor.
C. Weitere Emissionsquellen im Verkehrssektor
Um die von Schiffen verursachte Luftverschmutzung zu reduzieren, die jährlich für
50 000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich sein soll, hat die EU eine Begrenzung
des Schwefelgehalts von Bunkerölen für die Seeschifffahrt in europäischen Meeren
festgelegt. Der allgemeine Schwefelgrenzwert sank 2020 entsprechend den von der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation vereinbarten Werten von 3,5% auf 0,5%.
Für bestimmte SOx-Emissions-Überwachungsgebiete wie die Ostsee, den Ärmelkanal
und die Nordsee gilt seit 2015 ein noch strengerer Grenzwert von 0,1%. Weitere
Emissionsnormen wurden 2016 für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile
Maschinen und Geräte wie Bagger, Bulldozer und Kettensägen sowie für land- und
forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Freizeitfahrzeuge wie Sportboote festgelegt.
Im Dezember 2022 hat der Rat das System zur Verrechnung und Reduzierung von
Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt gebilligt. Dabei handelt es sich um
ein globales System zur Reduzierung von CO2-Emissionen aus dem internationalen
Luftverkehr für Flüge mit Beteiligung von Mitgliedstaaten der EU. Die ReFuelEU-
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Aviation-Verordnung, die im Juli 2021 im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ vorgeschlagen
wurde, zielt darauf ab, die Umweltfolgen des Luftverkehrs zu mindern. Mit der
FuelEU-Maritime-Verordnung soll erreicht werden, dass die Treibhausgasintensität von
Energie, die an Bord von Schiffen verbraucht wird, bis 2050 um 80% verringert und die
Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe gefördert wird.
D. Emissionen der Industrie
Die Richtlinie über Industrieemissionen aus dem Jahr 2010 erstreckt sich auf
industrielle Tätigkeiten, die in erheblichem Maße zur Umweltverschmutzung in
Europa beitragen. Um die Umsetzung der Rechtsvorschriften zu vereinfachen
und die Verschmutzung aus unterschiedlichen industriellen Quellen so gering wie
möglich zu halten, wurden alle einschlägigen Richtlinien (über Müllverbrennung,
flüchtige organische Verbindungen, Großfeuerungsanlagen, integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung usw.) in einen kohärenten Rechtsakt
konsolidiert und gebündelt. In dieser Richtlinie werden Anforderungen festgelegt, die
alle Industrieanlagen erfüllen müssen; sie enthält eine Liste mit Vorsorgemaßnahmen
gegen die Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden und dient als Grundlage für
die Erteilung von Genehmigungen für den Betrieb von Industrieanlagen. Mittels eines
integrierten Ansatzes wird die Gesamtumweltleistung einer Anlage berücksichtigt,
einschließlich der Verwendung von Rohstoffen und der Energieeffizienz. Das Konzept
der besten verfügbaren Techniken spielt dabei – neben Flexibilität, Umweltinspektionen
und der Beteiligung der Öffentlichkeit – eine zentrale Rolle. Die Richtlinie über
Industrieemissionen wurde im Jahr 2015 durch eine Richtlinie über Emissionen aus
mittelgroßen Feuerungsanlagen ergänzt.
Im April 2022 legte die Kommission ihre Vorschläge für eine Überarbeitung der
Richtlinie über Industrieemissionen vor, mit denen beispielsweise die vollständige
und kohärente Umsetzung dieser Richtlinie in allen Mitgliedstaaten, mit strengeren
Genehmigungskontrollen für Emissionen in die Luft und das Wasser, sichergestellt
werden soll.

ERFOLGE BEI DER VERRINGERUNG DER LÄRMBELASTUNG

Die EU verfolgt bei der Lärmbelastung einen zweifachen Ansatz: Er umfasst einen
allgemeinen Rahmen für die Bestimmung von Pegeln der Lärmbelastung, bei denen
Handlungsbedarf auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU besteht, und ein Bündel
von Rechtsvorschriften über die Hauptursachen der Lärmbelastung wie Straßen-, Flug-
und Schienenverkehrslärm sowie Lärm durch Geräte zur Verwendung im Freien.
Die Rahmenrichtlinie über Umgebungslärm aus dem Jahr 2002 zielt darauf
ab, die Belastung durch Umgebungslärm zu verringern, indem Lärmindizes und
Bewertungsmethoden harmonisiert, Informationen über Lärmbelastung in Form
sogenannter Lärmkarten erfasst und diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, auf dieser Grundlage
Aktionspläne auszuarbeiten, um gegen die Lärmprobleme vorzugehen. Die Lärmkarten
und Aktionspläne müssen mindestens alle fünf Jahre überarbeitet werden. In dem im
März 2023 veröffentlichten jüngsten Durchführungsbericht wurden die – trotz einiger
anfänglicher Verzögerungen – insgesamt guten Fortschritte bei der Durchführung der
Richtlinie in den meisten Mitgliedstaaten bestätigt.
Mit der Verordnung über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen aus dem Jahr
2014 wurde ein neues Prüfverfahren für die Messung von Geräuschemissionen
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eingeführt, die derzeit geltenden Geräuschgrenzwerte wurden gesenkt und zusätzliche
Bestimmungen über Geräuschemissionen in das Typgenehmigungsverfahren
aufgenommen. In anderen Verordnungen geht es um Obergrenzen für den
Geräuschpegel von Kleinkrafträdern und Krafträdern sowie für Abrollgeräusche von
Reifen.
Im Rahmen des ausgewogenen Ansatzes der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation wurden EU-Regeln für Fluglärm festgelegt, die seit Juni 2016 für
Flughäfen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen ziviler Luftfahrzeuge pro Jahr
gelten. Dieser Ansatz basiert auf vier wesentlichen Elementen, mit denen die
kostengünstigste Lösung zur Bekämpfung des Fluglärms auf jedem einzelnen
Flughafen bestimmt werden soll: Reduzierung des Fluglärms an der Quelle durch
Einsatz moderner Flugzeuge, nachhaltige Nutzung der Umgebung von Flughäfen,
Anpassung von Betriebsverfahren zwecks Minderung der Lärmbelastung am Boden
und, falls notwendig, Einführung von Betriebsbeschränkungen wie zum Beispiel
Nachtflugverbote.
Im Zusammenhang mit der Eisenbahninteroperabilitätsrichtlinie aus dem Jahr 2008
(Neufassung von 2016) wurden in einer technischen Spezifikation für die
Interoperabilität von 2014 (geändert im Jahr 2019) Lärmgrenzwerte für neue
(konventionelle) Eisenbahnfahrzeuge festgelegt. Durch die Verordnung über
lärmabhängige Entgelte aus dem Jahr 2015 wurden Anreize für eine Nachrüstung von
Güterwagen mit geräuscharmen Verbundstoff-Bremssohlen geschaffen.
Großindustrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe, die unter die Richtlinie über
Industrieemissionen fallen, erhalten Genehmigungen, wenn sie die Verwendung der
besten verfügbaren Techniken nachweisen. Auch bezüglich der Lärmbelastung durch
Baumaschinen (z. B. Bagger, Lader, Erdbewegungsmaschinen und Turmkräne) sowie
durch Freizeitfahrzeuge und Geräte zur Verwendung im Freien wurden Vorschriften
erlassen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat bei der Formulierung einer modernen Umweltpolitik zur
Bekämpfung von Luftverschmutzung und Lärmbelastung eine entscheidende Rolle
gespielt.
Beispielsweise haben die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) dafür
gestimmt, den Gehalt von schädlichem Schwefel in Bunkerölen bis 2020 deutlich
zu senken, nämlich von 3,5% auf 0,5%, und erfolgreich Versuche abgewehrt,
diese Frist um fünf Jahre zu verlängern. Im Einklang mit den Empfehlungen der
Weltgesundheitsorganisation forderte das Parlament auch strengere Vorschriften
für die Luftqualität, insbesondere in Bezug auf Feinstaub. Nachdem in den
Vereinigten Staaten aufgedeckt worden war, dass die Volkswagen-Gruppe bei
Tests betrügerische Software eingesetzt hatte, um geringere Messwerte der
Stickoxidemissionen zu erzielen, hat das Parlament entschieden, einen nichtständigen
Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
einzusetzen, um der Angelegenheit nachzugehen. In seinem Abschlussbericht von
2017 forderte der Ausschuss, dass die Mitgliedstaaten und die Automobilhersteller
zur Rechenschaft gezogen werden, und forderte sie nachdrücklich auf, Fahrzeuge mit
hohem Schadstoffausstoß nachzurüsten oder vom Markt zu nehmen.
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Am 25. März 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zur Umsetzung der
Luftqualitätsrichtlinien: Richtlinie 2004/107/EG und Richtlinie 2008/50/EG an. Es stellte
fest, dass es mit den europäischen Luftqualitätsnormen nur teilweise gelungen ist, die
Luftverschmutzung zu verringern und ihre negativen Auswirkungen auf die Gesundheit,
die Lebensqualität und die Umwelt zu begrenzen, und begrüßte die Zusage im
Rahmen des europäischen Grünen Deals, die Luftqualitätsnormen im Einklang mit den
aktuellen Referenzgrenzwerten der Weltgesundheitsorganisation zu überarbeiten. Es
forderte die EU auf, durch die Annahme und Durchsetzung ehrgeiziger Normen für alle
Luftschadstoffe eine weltweite Führungsrolle in diesem Bereich einzunehmen.
In der Entschließung wurde außerdem darauf hingewiesen, dass es immer
mehr Belege dafür gibt, dass die Exposition gegenüber Luftverschmutzung die
gesundheitlichen Auswirkungen auf Personen, die sich mit COVID-19 anstecken,
beeinflussen könnte, und es wurde betont, dass die Lehren aus der Pandemie
bei der Ausarbeitung neuer Maßnahmen zur Luftreinhaltung berücksichtigt werden
müssen. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments forderten nachdrücklich, dass
die Luftqualität in den Rechtsvorschriften der EU zum Klimaschutz, zur Energie,
zum Verkehr, zur Industrie, zur Landwirtschaft und zur Abfallwirtschaft vorrangig
und durchgängig berücksichtigt wird, wobei zugleich für Kohärenz zwischen allen
Politikbereichen zu sorgen ist. In der Entschließung wurden die Kommission
und die Mitgliedstaaten ferner aufgefordert, die Wirksamkeit der bestehenden
Emissionsrechtsvorschriften zu bewerten. Außerdem sollte möglichst rasch ein
Katalog von Mindestanforderungen und bewährten Verfahren sowohl im Hinblick auf
die Ausarbeitung als auch auf die Umsetzung von Luftqualitätsplänen durch die
Mitgliedstaaten erstellt werden.
Das Parlament hat wiederholt betont, dass die Grenzwerte für Umgebungslärm
weiter gesenkt und die entsprechenden Messverfahren weiter verbessert werden
müssen. Es hat gefordert, EU-weite Grenzwerte für Lärm in der Umgebung
von Flughäfen festzulegen und Lärmminderungsmaßnahmen auf militärische
Unterschallstrahlflugzeuge auszuweiten. Außerdem hat es die schrittweise Einführung
neuer, niedrigerer Grenzwerte für Lärm durch Pkw gebilligt und sich erfolgreich
für die Einführung von Gütezeichen eingesetzt, mit denen die Verbraucher über
Lärmgrenzwerte informiert werden und die denen ähnlich sind, die es bereits für
Kraftstoffeffizienz, Reifengeräusche und CO2-Emissionen gibt.

Im September 2023 hat das Parlament seine Position zu den überarbeiteten
Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Luftqualität in der gesamten EU
angenommen. Der Vorschlag enthält strengere Ziele für verschiedene Schadstoffe
wie Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Ozon, als von der Kommission
ursprünglich in ihren Empfehlungen vorgesehen, damit die menschliche Gesundheit,
die natürlichen Ökosysteme und die biologische Vielfalt besser vor Luftverschmutzung
geschützt werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Maria-Mirela Curmei / Christian Kurrer
10/2023
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2.5.6. RESSOURCENEFFIZIENZ
UND KREISLAUFWIRTSCHAFT

Vergangene und gegenwärtige Ressourcennutzungsmuster haben zu einer hohen
Umweltbelastung, zu Umweltschäden und zur Erschöpfung der natürlichen
Ressourcen geführt. Die EU-Abfallpolitik ist traditionell auf eine ökologisch
nachhaltige Abfallbewirtschaftung ausgerichtet. Mit dem Fahrplan für ein
ressourcenschonendes Europa und dem Paket zur Kreislaufwirtschaft wird
die Umwandlung der EU-Wirtschaft in eine nachhaltige Wirtschaft bis 2050
angestrebt. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals bietet der Aktionsplan
für die Kreislaufwirtschaft eine zukunftsorientierte Agenda für ein saubereres und
wettbewerbsfähigeres Europa.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE UND ERFOLGE

Alle Erzeugnisse haben eine natürliche Ausgangsbasis. Die Wirtschaft der EU ist
stark von natürlichen Ressourcen abhängig. Wenn weiter nach den derzeitigen
Konsum- und Produktionsmustern verfahren wird, werden die Schädigung der
Umwelt und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen ebenso zunehmen wie das
Abfallaufkommen. Der Umfang unserer derzeitigen Ressourcennutzung gefährdet den
Zugang künftiger Generationen und – der Entwicklungsländer – zu ihrem gerechten
Anteil an knappen Ressourcen. Die rationelle Verwendung natürlicher Ressourcen
war eine der ersten ökologischen Überlegungen, die die Grundlage der ersten
Europäischen Verträge bildeten. Der Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa
war eine der zentralen Initiativen des Siebten Umweltaktionsprogramms. Eines der
Hauptziele dieses Programms bestand darin, das wirtschaftliche Potenzial der EU
zu erschließen, sodass die Produktivität bei geringerem Ressourceneinsatz und
beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft gesteigert werden konnte. Außerdem
umfasst das vor Kurzem verabschiedete Paket zur Kreislaufwirtschaft Maßnahmen,
die dazu beitragen werden, den Übergang der EU zu einer Kreislaufwirtschaft
durch mehr Recycling und Wiederverwendung in Gang zu bringen, die globale
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
A. Ressourceneffizienz
Der Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa war Teil der Leitinitiative für
Ressourceneffizienz der Strategie Europa 2020. Er unterstützte den Übergang zu
einem nachhaltigen Wachstum über eine ressourceneffiziente, CO2-arme Wirtschaft. In
dem Fahrplan wurde den Fortschritten im Rahmen der thematischen Strategie für eine
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen aus dem Jahr 2005 und der EU-Strategie
für nachhaltige Entwicklung Rechnung getragen und ein Rahmen für die Gestaltung
und Umsetzung künftiger Maßnahmen festgelegt. Außerdem wurden darin die bis
2050 notwendigen strukturellen und technologischen Änderungen sowie die bis 2020
angestrebten Etappenziele aufgestellt. Hierin wurden Möglichkeiten zur Steigerung
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der Ressourcenproduktivität und zur Abkopplung des Wirtschaftswachstums von
der Ressourcennutzung sowie den damit einhergehenden Umweltauswirkungen
aufgeführt.
B. Abfallbewirtschaftung und -vermeidung
Die Abfallrahmenrichtlinie folgte auf die thematische Strategie für Abfallvermeidung
und -recycling. Ziel war es, die EU-Politik zu reformieren und zu vereinfachen, indem
ein neuer Rahmen eingeführt und neue Zielsetzungen formuliert wurden, wobei der
Schwerpunkt auf der Abfallvermeidung lag. Im Juli 2023 legte die Kommission einen
Vorschlag zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie vor, wodurch die Verantwortung für
den gesamten Lebenszyklus von Textilerzeugnissen auf die Hersteller verlagert werden
soll. Diese Initiative zielt darauf ab, den nachhaltigen Umgang mit Textilabfällen zu
fördern.
In der Verordnung über die Verbringung von Abfällen ((EG) Nr. 1013/2006) wurden
Vorschriften für die Verbringung von Abfällen innerhalb der EU sowie zwischen der
EU und Drittländern festgelegt; dabei ging es hauptsächlich um einen besseren
Umweltschutz. Die Verordnung erstreckte sich auf die Verbringung praktisch aller
Arten von Abfällen (mit Ausnahme von radioaktivem Material) über Straße, Schiene,
Wasserwege oder Lufttransport. Die illegale Abfallverbringung ist jedoch nach wie vor
ein großes Problem; Aufgrund der neuen Verordnung ((EU) Nr. 660/2014) wurden die
Kontrollbestimmungen der früheren Rechtsvorschriften durch strengere Auflagen für
nationale Kontrollen und Planung verschärft.
C. Spezielle Rechtsvorschriften für Produktion und Abfallströme
Mit der Richtlinie 2000/53/EG sollten Abfälle durch Altfahrzeuge und deren Bauteile
verringert werden, indem beispielsweise Wiederverwendung und Verwertung bis
2015 auf 95% und Wiederverwendung und Recycling auf mindestens 85% erhöht
werden sollten. Außerdem wurden Hersteller und Importeure aufgefordert, den Anteil
gefährlicher Stoffe zu reduzieren und stärker auf Recyclingmaterial zurückzugreifen. Im
Jahr 2017 hatten die meisten Mitgliedstaaten ihre für 2015 festgesetzte Zielquote von
85% für Wiederverwendung und Recycling auf der Grundlage des durchschnittlichen
Gewichts pro Fahrzeug und Jahr erreicht. 2021 fand eine öffentliche Konsultation
zur Überarbeitung der Richtlinie statt. Die Richtlinie 2000/53/EG wurde durch die
Richtlinie (EU) 2018/849 geändert, aufgrund derer die Kommission ermächtigt wird,
die Einhaltung der Bestimmungen bezüglich Altfahrzeugen durchzusetzen, Materialien
auszunehmen, Kennzeichnungsnormen festzulegen und Behandlungsvorschriften zu
erlassen. Die Verordnung über das Recycling von Schiffen ((EU) Nr. 1257/2013) trat am
30. Dezember 2013 in Kraft. Im Kern sollten mit der Verordnung durch das Recycling
und die Behandlung von EU-Schiffen bedingte Unfälle, Verletzungen und andere
gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Umweltschäden vermieden, gemindert
und ausgeräumt werden, um insbesondere sicherzustellen, dass gefährliche Abfälle
des Schiffsrecyclings umweltgerecht behandelt werden. Die Verordnung enthielt
eine Reihe von Auflagen für EU-Schiffe, EU-Schiffseigner, Abwrackeinrichtungen,
die das Recycling von EU-Schiffen übernehmen würden, und die zuständigen
Gebietskörperschaften oder Behörden.
Die Richtlinie 2002/96/EG ist – in der durch die Richtlinie 2012/19/EU geänderten
Fassung – auf den Schutz von Boden, Wasser und Luft ausgerichtet: Das Aufkommen
an Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG) sollte gesenkt und die Entsorgung
dieser Altgeräte verbessert werden. Die durch die Richtlinie 2011/65/EU aufgehobene
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Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), die zeitgleich mit der EEAG-Richtlinie
verabschiedet wurde, diente dem Schutz von Umwelt und Gesundheit: In der Richtlinie
waren Einschränkungen für die Verwendung von Blei, Quecksilber, Kadmium, Chrom
und bromierten Flammschutzmitteln in den betreffenden Geräten festgelegt. Die
Umsetzung der EEAG- und der RoHS-Richtlinie in den Mitgliedstaaten gestaltete sich
jedoch schwierig: Nur ein Drittel der Elektro- und Elektronik-Altgeräte wurde gesammelt
und sachgemäß behandelt. Nach diesen beiden Richtlinien sowie nach Richtlinie
2012/18/EU waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, den gesammelten Anteil an EEAG
zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass Verbraucher Geräte bei jeder Verkaufsstelle für
kleine Elektrogeräte zurückgeben können, ohne zum Kauf neuer Waren verpflichtet zu
sein.
Ziel der Richtlinie 2006/66/EG war es, die Abfallbewirtschaftung und die Umweltbilanz
von Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren mit
entsprechenden Vorschriften für Sammlung, Recycling, Behandlung und Entsorgung
zu verbessern. In der Richtlinie wurden auch Grenzwerte für bestimmte gefährliche
Stoffe (insbesondere Quecksilber und Kadmium) in Batterien und Akkumulatoren
festgelegt. In der Änderungsrichtlinie 2013/56/EU wurde die Ausnahmeregelung für
Knopfzellen mit einem Quecksilberanteil von bis zu zwei Gewichtsprozent gestrichen.
Nach der Richtlinie 96/29/Euratom des Rates über radioaktiven Abfall und radioaktive
Stoffe, aufgehoben durch die Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates, sind Tätigkeiten,
die mit einer Gefährdung durch ionisierende Strahlung verbunden sein können, in
den Mitgliedstaaten meldepflichtig. Die Verbringung radioaktiver Abfälle ist durch die
Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates und die Richtlinie 2006/117/Euratom des
Rates geregelt.
Die Richtlinie 94/62/EG gilt für alle in der EU in Verkehr gebrachten Verpackungen
und alle Verpackungsabfälle unabhängig davon, ob sie in der Industrie, im Handel, in
der Verwaltung, im Gewerbe, im Dienstleistungsbereich, in Haushalten oder anderswo
anfallen. In der Änderungsrichtlinie 2004/12/EG wurden Kriterien festgelegt und der
Begriff „Verpackung“ definiert. Außerdem wurde mit der Richtlinie (EU) 2015/720 die
Richtlinie 94/62/EG geändert, um den Verbrauch von leichten Kunststofftragetaschen
zu senken, die oft nicht der Abfallbewirtschaftung zugeführt werden und sich in
der Umwelt anhäufen, insbesondere in den Meeren. Nach der Richtlinie sollte der
Verbrauch leichter Kunststofftaschen drastisch eingeschränkt werden, indem der
Schwerpunkt auf alle Kunststofftragetaschen gelegt wurde, die dünner sind als 50
Mikron.
Ziel der Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden
Industrie (Bergbauabfallrichtlinie 2006/21/EG war die Verringerung der beträchtlichen
Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die mit dem Aufkommen und dem
Verschmutzungspotenzial alter und aktueller Bergbauabfälle verbunden sind.
D. Abfallbehandlung und -entsorgung
Durch die schrittweise Umsetzung der Richtlinie über die Behandlung von
kommunalem Abwasser (91/271/EWG) in allen Mitgliedstaaten stieg die Menge des zu
entsorgenden Klärschlamms.
Mit der Richtlinie über Abfalldeponien (1999/31/EG) sollten durch die Deponierung von
Abfällen bedingte Umweltschäden, vor allem Auswirkungen auf Oberflächengewässer,
Grundwasser, Boden und Luft sowie Gesundheit, verhindert oder gemindert werden.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32013L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31993R1493
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004L0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015L0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31999L0031


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 292
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Die Umsetzung ist jedoch nach wie vor nicht zufriedenstellend, da noch immer nicht alle
Bestimmungen in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt worden sind und
es nach wie vor viele illegale Deponien gibt. Mit der Änderungsrichtlinie (EU) 2018/850
wird die Ablagerung von recycelbaren Abfällen auf Deponien begrenzt, neue Ziele
gesetzt und Kontrollen durchgesetzt.
Mit der Richtlinie 2000/76/EG über die Abfallverbrennung sollte die durch die
Verbrennung oder Mitverbrennung von Abfällen bedingte Verschmutzung von Luft,
Wasser und Boden möglichst weitgehend verhindert oder gemindert werden.
Die Richtlinie wurde im November 2010 durch die Richtlinie 2010/75/EU über
Industrieemissionen und damit verbundene Richtlinien aufgehoben und ersetzt.
E. Das Paket zur Kreislaufwirtschaft von 2018
Im Dezember 2015 legte die Kommission einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
und vier Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung folgender Rechtsakte vor: a) der
Abfallrahmenrichtlinie, b) der Richtlinie über Abfalldeponien, c) der Richtlinie über
Verpackungen und Verpackungsabfälle und d) der Richtlinien über Altfahrzeuge,
über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie
über EEAG. Einige dieser Vorschläge entstanden aufgrund von rechtlichen
Verpflichtungen zur Überprüfung der Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung.
Nach der Abfallrahmenrichtlinie war die Kommission verpflichtet, bis Ende 2014
folgende Maßnahmen zu ergreifen: die bis 2020 angestrebten Zielvorgaben für die
Wiederverwendung und das Recycling von Hausmüll und für Bau- und Abbruchabfälle
zu überprüfen, für 2020 Zielvorgaben für die Abfallvermeidung festzulegen und eine
Reihe von Maßnahmen wie die erweiterte Herstellerverantwortung zu bewerten. Nach
der Richtlinie über Abfalldeponien war die Kommission verpflichtet, die in der Richtlinie
festgelegten Zielvorgaben bis Juli 2014 und die Verpackungsrichtlinie bis Ende 2012
zu überprüfen.
Die im Mai angenommenen vier Richtlinien ((EU) 2018/849, (EU) 2018/850, (EU)
2018/851 und (EU) 2018/852) enthalten unter anderem die folgenden Kernelemente:
— Bei Siedlungsabfällen soll in der EU bis 2035 eine Recyclingrate von 65% (55%

bis 2025 und 60% bis 2030) als gemeinsames Ziel erreicht werden.

— Bei Verpackungsabfällen soll in der EU bis 2030 eine Recyclingrate von 70% als
gemeinsames Ziel erreicht werden.

— Als verbindliches Ziel dürfen bis 2035 nur noch höchstens 10% der
Siedlungsabfälle deponiert werden.

— Verboten werden soll die Ablagerung von getrennt gesammeltem Abfall auf
Deponien, was eine getrennte Sammlung von Bioabfällen bis 2023 sowie von
Textilabfällen und gefährlichen Haushaltsabfällen bis 2025 erfordert.

F. Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft
Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung, in
der sie eine Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft darlegte. In
der Strategie werden die zentralen Herausforderungen beschrieben, darunter
die niedrigen Wiederverwendungs- und Recyclingquoten bei Kunststoffabfällen,
die durch die Herstellung und Verbrennung von Kunststoffen verursachten
Treibhausgasemissionen und Kunststoffabfälle im Meer. Die Kommission schlägt
vor, dass bis 2030 alle Kunststoffverpackungen so gestaltet sein sollten, dass
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sie recycelt oder wiederverwendet werden können. Um sich diesem Ziel zu
nähern, werden in der Strategie zahlreiche Maßnahmen dargelegt, hauptsächlich
in vier Bereichen: 1) Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
der Qualität des Kunststoffrecyclings, 2) Eindämmung der Vermüllung durch
Kunststoffabfälle, 3) Mobilisierung von Investitionen und Innovationen in der
Kunststoffwertschöpfungskette sowie 4) Unterstützung von Maßnahmen auf globaler
Ebene.
Als Teil der Kunststoffstrategie zur Verringerung verschwenderischen und schädlichen
Kunststoffmülls durch legislative Maßnahmen und nach einem Vorschlag der
Kommission vom 28. Mai 2018 einigten sich der Rat und das Parlament darauf,
die Verschmutzung durch Kunststoff durch die Festlegung einschneidender neuer
Beschränkungen für bestimmte Einwegprodukte aus Kunststoff zu verringern
(Richtlinie (EU) 2019/904). Zu den Produkten, die in der EU verboten sind, gehören
Plastikbesteck (Gabeln, Messer, Löffel und Essstäbchen (Chopsticks)), Kunststoffteller
und Trinkhalme, Speisen- und Getränkebehälter aus Styropor sowie Wattestäbchen
aus Kunststoff. Ab 2025 gilt für die Mitgliedstaaten das verbindliche Ziel, dass alle PET-
Getränkeflaschen zu mindestens 25% aus recyceltem Kunststoff bestehen müssen.
Bis 2030 müssen alle Kunststoffflaschen zu mindestens 30% aus recyceltem Kunststoff
bestehen.
G. Der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft im Rahmen des europäischen
Grünen Deals
Der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für ein saubereres und
wettbewerbsfähigeres Europa wurde am 11. März 2020 veröffentlicht und bildet
einen der Eckpfeiler des europäischen Grünen Deals, der neuen Agenda der EU
für nachhaltiges Wachstum. Mit ihm wurden Maßnahmen angekündigt, die sich über
den gesamten Lebenszyklus von Produkten erstrecken und sich beispielsweise auf
deren Gestaltung konzentrieren, Kreislaufwirtschaftsprozesse und einen nachhaltigen
Verbrauch fördern und sicherstellen sollen, dass die genutzten Ressourcen so lange
wie möglich in der EU-Wirtschaft verbleiben.
Das Europäische Parlament und der Rat haben am 12. Juli 2023 die neue
Batterieverordnung verabschiedet. Damit werden die Umweltauswirkungen des
Batteriesektors minimiert, der vor dem Hintergrund neuer sozioökonomischer
Bedingungen, technologischer Entwicklungen, Märkte und Batterienutzungen ein
exponentielles Wachstum erfährt. Am 17. November 2021 nahm die Kommission
einen Vorschlag über die Verbringung von Abfällen an, in dem strengere Vorschriften
für die Ausfuhr von Abfällen, ein effizienteres System für den Verkehr von
Abfällen als Ressource und konkrete Maßnahmen gegen den illegalen Abfallhandel
vorgeschlagen werden. Die Verbringung von Abfällen in OECD-Länder wird überwacht
und kann ausgesetzt werden, wenn sie zu schwerwiegenden Umweltproblemen
im Bestimmungsland führt. Die Ausfuhr von Abfällen in Nicht-OECD-Länder wird
beschränkt und nur zulässig sein, wenn diese Länder in der Lage sind, sie nachhaltig
zu bewirtschaften.
Am 30. November 2022 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag zur
Überarbeitung der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle, um zu
gewährleisten, dass die in der EU erhältlichen Verpackungen bis 2030 auf finanziell
nachhaltige Weise wiederverwendet oder recycelt werden können. Außerdem nahm
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sie die Mitteilung über einen politischen Rahmen für biobasierte, biologisch abbaubare
und kompostierbare Kunststoffe an.
Der Textilkonsum in Europa steht nach Lebensmitteln, Wohnungsbau und Mobilität an
vierter Stelle, was die Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel angeht.
Am 30. März 2023 veröffentlichte die Kommission die EU-Strategie für nachhaltige
und kreislauforientierte Textilien. In dieser Strategie werden konkrete Maßnahmen
dargelegt, mit denen sichergestellt werden soll, dass Textilerzeugnisse, die in der EU in
Verkehr gebracht werden, bis 2030 nachhaltig und recycelbar sind, keine gefährlichen
Stoffe enthalten und im Einklang mit den sozialen Rechten und dem Umweltschutz
stehen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat wiederholt gefordert, im Interesse des künftigen Wachstums in
Europa eine neue Agenda mit dem Kernelement Ressourceneffizienz aufzustellen, was
einige radikale Änderungen in Bezug auf unsere Produktions- und Verbrauchsmuster
erfordern würde. Die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus dürfte sich in
Bezug auf die Nutzung von Sekundärrohstoffen positiv auswirken und die richtigen
wirtschaftlichen Anreize für die Vermeidung und Wiederverwendung von Abfall bieten.
Auf die Strategie der Kommission für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft vom Januar
2018 hin nahm das Parlament im September 2018 eine Entschließung zu dieser
Strategie an. Darin wurde die Kommission unter anderem dazu aufgefordert, die
Einführung von Anforderungen in Erwägung zu ziehen, die den Mindestgehalt an
Recyclingmaterial für bestimmte in der EU in Verkehr gebrachte Kunststoffprodukte
betreffen. Es wurde die Schaffung eines echten Binnenmarktes für recycelte
Kunststoffe angeregt, und es wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Abfälle
im Meer vorgeschlagen. Außerdem wurde bis 2020 ein Verbot von Mikroplastik
in Kosmetika und Reinigungsmitteln gefordert. Das Parlament hat das Paket für
die Kreislaufwirtschaft im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (ENVI) erörtert und 2 000 Änderungsanträge dazu eingereicht.
In seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der europäische
Grüne Deal“ hat das Parlament einen ehrgeizigen neuen Aktionsplan für
die Kreislaufwirtschaft gefordert, um den ökologischen Fußabdruck und den
Ressourcenverbrauch der Produktion und des Verbrauchs in der EU insgesamt zu
verringern und gleichzeitig starke Anreize für Innovationen, nachhaltige Unternehmen
und Märkte für klimaneutrale und kreislauforientierte schadstofffreie Produkte zu
schaffen. Es hob die weitreichenden Synergien zwischen Klimaschutzmaßnahmen
und der Kreislaufwirtschaft hervor, insbesondere in energie- und CO2-intensiven
Industriezweigen, und forderte die Festlegung eines Ziels für die Ressourceneffizienz
auf EU-Ebene.
Am 17. Januar 2023 nahm das Parlament seine Verhandlungsposition für Gespräche
mit den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten über ein neues Gesetz zur Überarbeitung
der EU-Verfahren und Kontrollmaßnahmen für die Verbringung von Abfällen an. Die
überarbeiteten Rechtsvorschriften sollten die Umwelt und die menschliche Gesundheit
besser schützen und gleichzeitig die Möglichkeiten, die Abfälle bieten, in vollem
Umfang nutzen, um das EU-Ziel einer kreislauforientierten und schadstofffreien
Wirtschaft zu erreichen. Das Parlament forderte die Schaffung eines risikobasierten
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Targeting-Mechanismus der EU als Orientierungshilfe für EU-Länder, die Kontrollen
durchführen, um illegale Abfallverbringungen zu verhindern und aufzudecken.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Georgios Amanatidis / Maria-Mirela Curmei
10/2023
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2.5.7. NACHHALTIGKEIT IN
PRODUKTION UND VERBRAUCH

Nachhaltiges Wachstum ist eines der wichtigsten Ziele der Europäischen Union. In
einer Zeit des raschen Klimawandels und der steigenden Nachfrage nach Energie
und Ressourcen hat die EU eine Reihe von politischen Maßnahmen und Initiativen
eingeführt, die auf einen nachhaltigen Verbrauch und eine nachhaltige Produktion
abzielen. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals und insbesondere des
neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft wurde eine Gesetzgebungsinitiative
für eine nachhaltige Produktpolitik angekündigt, die darauf abzielt, Produkte für eine
klimaneutrale und ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft geeignet zu machen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE UND ERFOLGE

A. Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch
Im Juli 2008 schlug die Kommission ein Paket von Maßnahmen und Vorschlägen
zu SCP und nachhaltiger Industriepolitik (SIP) vor, die darauf abzielen, die
Umweltverträglichkeit von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus
zu verbessern, das Bewusstsein der Verbraucher und die Nachfrage nach
nachhaltigen Gütern und Produktionstechnologien zu steigern, Innovationen
in der EU-Industrie zu fördern und internationale Aspekte wie Handel und
Normen zu berücksichtigen. Der Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und
Verbrauch zog folgende Initiativen nach sich: Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie,
Überarbeitung der Umweltzeichenverordnung, Überarbeitung der Verordnung
über das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, Rechtsvorschriften
über eine umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge, den Fahrplan für
ein ressourcenschonendes Europa und den Aktionsplan für Öko-Innovationen.
Diese Instrumente sind wesentlicher Bestandteil der EU-Strategie für nachhaltige
Entwicklung, mit der die Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforderungen der
nachhaltigen Entwicklung und die Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU
verstärkt wurden, etwa durch den Marrakesch-Prozess der Vereinten Nationen.
B. Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa
Ausgehend von der Leitinitiative der Strategie Europa 2020 zum Thema
„Ressourcenschonendes Europa“, in deren Rahmen eine Strategie zur Festlegung
mittel- und langfristiger Ziele für Ressourceneffizienz und der Maßnahmen, um
diese zu erreichen, gefordert werden, wurde im Jahr 2011 der Fahrplan für ein
ressourcenschonendes Europa auf den Weg gebracht. Darüber hinaus werden
Möglichkeiten der Steigerung der Ressourcenproduktivität und der Entkopplung des
Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung und den Umweltfolgen vorgestellt
(2.5.6).
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C. Umweltzeichen und Energieeffizienzkennzeichnung
Umweltzeichen und Energieeffizienzkennzeichnungen enthalten wesentliche
Informationen, anhand derer die Verbraucher informierte Entscheidungen treffen
können. Das 1992 eingeführte freiwillige europäische Umweltzeichen soll die
Unternehmen dazu anregen, Produkte und Dienstleistungen in Verkehr zu bringen,
die bestimmte Umweltkriterien erfüllen. Produkte und Dienstleistungen, denen das
Umweltzeichen verliehen wurde, tragen das Blumen-Emblem, sodass die Verbraucher,
einschließlich öffentlicher und privater Käufer, diese leicht erkennen können.
Das Zeichen wurde bisher für Reinigungsmittel, Haushaltsgeräte, Papierprodukte,
Kleidung, Haus- und Gartenprodukte, Schmiermittel, Körper- und Tierpflegeprodukte
sowie Dienstleistungen wie Beherbergungsbetriebe vergeben. Die Kriterien für das
Umweltzeichen beruhen nicht auf einem einzigen Faktor, sondern auf Untersuchungen,
in denen die Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung
während des gesamten Lebenszyklus analysiert werden. Mit der im Jahr 2008
überarbeiteten Umweltzeichenverordnung (Verordnung (EG) Nr. 66/2010) sollte die
Verwendung des freiwilligen Umweltzeichensystems gefördert werden, indem die
Anwendung der Vorschriften kostengünstiger gestaltet und der damit verbundene
bürokratische Aufwand verringert wurde. Am 30. Juni 2017 legte die Kommission
die Schlussfolgerungen ihrer Bewertung (der sogenannten Eignungsprüfung) der
Umweltzeichenverordnung vor. Sie kam zu dem Schluss, dass die Verordnung relevant
und weitgehend kohärent ist und für die EU einen Mehrwert erbringt. Jedoch kam
sie auch zu dem Schluss, dass die Verordnung nur teilweise wirksam ist (da sie
für die Produkte, die das Umweltzeichen tragen, zwar eine bessere Umweltleistung
ermöglicht, die Kriterien jedoch möglicherweise nicht angemessen sind und die
Akzeptanz bei einigen Produktarten nach wie vor niedrig ist) und dass die Verordnung
nur teilweise effizient ist (da die Befolgungskosten in einigen Fällen möglicherweise ein
Hindernis darstellen, sich an der Kennzeichnung zu beteiligen).
Durch die Richtlinie 92/75/EWG wurde ein EU-weites System für die
Energieeffizienzkennzeichnung von Haushaltsgeräten (weiße Ware) eingeführt,
um sicherzustellen, dass potenzielle Verbraucher den Energieverbrauch für
alle erhältlichen Modelle den Etiketten und Informationen in Produktbroschüren
entnehmen können. Seit seiner Einführung im Jahr 1995 hat sich das EU-
Energieeffizienzkennzeichen als Indikator für Hersteller und Verbraucher etabliert.
Im Juni 2010 wurde die Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie 2010/30/
EU überarbeitet, um ihren Geltungsbereich auf eine breitere Palette
energieverbrauchsrelevanter Produkte auszuweiten. Am 15. Juli 2015 schlug die
Kommission vor, bei der Energieeffizienzkennzeichnung wieder zu einer Skala von
A bis G zurückzukehren. Mit der Verordnung (EU) 2017/1369 vom 4. Juli 2017
zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur
Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU wurden für einzelne Produktgruppen neue
Anforderungen an die Energieeffizienzkennzeichnung eingeführt. Konkret gilt seit
2021 für fünf Produktgruppen (Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen,
Fernsehgeräte und Lampen) eine neue Skala: So tragen beispielsweise Produkte,
die der Energieeffizienzklasse A+++ angehörten, seit der Neuskalierung die
Energieeffizienzkennzeichnung „B“, ohne dass sich ihr Energieverbrauch geändert
hat. Die Energieeffizienzklasse A wird vorerst freigelassen, um Raum für die
Entwicklung energieeffizienterer Modelle zu geben. Dadurch können die Verbraucher
noch einfacher zwischen den energieeffizientesten Produkten unterscheiden.
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D. Ökodesign
Mit der Ökodesign-Richtlinie wird für die technische Verbesserung von Produkten
gesorgt. Mit der 2009 vorgenommenen Überarbeitung (Richtlinie 2009/125/EG) der
Richtlinie 2005/32/EG wurde deren Geltungsbereich auf energieverbrauchsrelevante
Produkte, die nicht unter energiebetriebene Produkte fallen, ausgeweitet. Hierbei
handelt es sich um Produkte, die zwar während der Verwendung keine Energie
verbrauchen, sich aber indirekt auf den Energieverbrauch auswirken, wie z. B.
den Wasserverbrauch beeinflussende Geräte, Fenster und Dämmmaterialien. Am
30. März 2022 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung
zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für
nachhaltige Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG.
E. System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS)
Das EMAS ist ein freiwilliges Managementinstrument, mit dem Unternehmen und
andere Organisationen ihre Umweltleistung bewerten und verbessern sowie darüber
Bericht erstatten können. Das System steht Unternehmen seit 1995 zur Verfügung, war
aber ursprünglich auf Unternehmen in Industriezweigen beschränkt. Seit 2001 steht
das EMAS jedoch allen Wirtschaftszweigen offen, darunter auch dem öffentlichen und
dem privaten Dienstleistungssektor. Im Jahr 2009 erfuhr EMAS mit der Verabschiedung
der neuen EMAS-Verordnung ((EG) Nr. 1221/2009) eine wesentliche Änderung,
die darauf abzielt, Organisationen zur Eintragung in EMAS zu ermutigen. Mit der
Überarbeitung der EMAS-Verordnung wurden die Nutzbarkeit und Glaubwürdigkeit
des Systems sowie dessen Sichtbarkeit und Reichweite verbessert. 2017 wurden die
Anhänge I, II und III der EMAS-Verordnung dahingehend geändert, dass sie auch
die Änderungen, die sich aus der Überarbeitung der Norm ISO 14001:2015 ergaben,
umfassen. Die Verordnung (EU) 2017/1505, mit der diese Anhänge geändert wurden,
trat am 18. September 2017 in Kraft.
F. Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen
Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen ist eine freiwillige Maßnahme
innerhalb des strategischen Rahmens für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die
Behörden bei der Beschaffung von Waren, Dienstleistungen und Arbeiten mit
geringeren Umweltauswirkungen unterstützt. Das Konzept der umweltgerechten
Vergabe öffentlicher Aufträge hat sich in den vergangenen Jahren als nützliches
Instrument zur Ankurbelung des Marktes für umweltgerechtere Produkte und
Dienstleistungen und zur Verringerung der ökologischen Auswirkungen der Tätigkeiten
von öffentlichen Stellen etabliert. Die Mitgliedstaaten setzen die umweltgerechte
Vergabe öffentlicher Aufträge in Form von nationalen Aktionsplänen um. Die im
Jahr 2004 angenommenen Richtlinien 2004/18/EG sowie 2004/17/EG, die die
Vergabe öffentlicher Aufträge zum Gegenstand haben, waren die ersten Richtlinien,
in denen konkret auf die Möglichkeit Bezug genommen wird, Erwägungen zur
Umweltverträglichkeit in das Auftragsvergabeverfahren einzubeziehen, etwa durch
die Aufnahme von Umweltauflagen in technische Spezifikationen, die Verwendung
von Umweltzeichen oder die Anwendung von Vergabekriterien auf der Grundlage
von Umweltaspekten. Mit den drei im Februar 2014 im Rahmen der Reform
der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Binnenmarktakte angenommenen
Richtlinien – der Richtlinie 2014/24/EU („klassische“ Richtlinie), der Richtlinie 2014/25/
EU (Sektorenrichtlinie) und der Richtlinie 2014/23/EU (Konzessionsrichtlinie) werden
die entsprechenden Verfahren vereinfacht, indem die Bedingungen für Unternehmen,
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Innovationen zu schaffen, verbessert werden und die verstärkte Nutzung der
umweltgerechten Vergabe öffentlicher Aufträge gefördert wird. Damit wird ein Wandel
hin zu einer ressourcenschonenden, CO2-armen Wirtschaft begünstigt.

2008 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Umweltorientiertes
Öffentliches Beschaffungswesen“, in der eine Reihe von Maßnahmen zur
Unterstützung der Umsetzung der umweltgerechten Vergabe öffentlicher
Aufträge durch die Mitgliedstaaten und die einzelnen öffentlichen Auftraggeber
festgelegt wird. In der Folge wurden EU-Kriterien für die umweltgerechte
Vergabe öffentlicher Aufträge als Teil des entsprechenden freiwilligen Ansatzes
ausgearbeitet. Bislang sind 21 Gruppen von Kriterien für ausgewählte Bereiche
wie Verkehrswesen, IT-Büroausstattung, Reinigungsmittel und -dienstleistungen,
Baustellen, Wärmedämmung, Gartenbauartikel und Gartenbaudienstleistungen
veröffentlicht worden.
G. Aktionsplan für Öko-Innovationen (Öko-Innovationsplan)
Der von der Kommission im Dezember 2011 auf den Weg gebrachte Öko-
Innovationsplan folgte auf den Aktionsplan für Umwelttechnologie (ETAP) (COM),
mit dem die Entwicklung und der Einsatz von Umwelttechnologien gefördert und die
europäische Wettbewerbsfähigkeit auf diesem Gebiet verbessert werden sollten.
Der Öko-Innovationsplan ist hauptsächlich an die Leitinitiative „Innovationsunion“ der
Strategie Europa 2020 geknüpft. Ziel des Aktionsplans ist es, den Schwerpunkt
der Innovationspolitik auf umweltfreundliche Technologien und Öko-Innovationen
auszuweiten und die Rolle der Umweltpolitik als Faktor für Wirtschaftswachstum
hervorzuheben. Zudem sollen damit bestimmte Hindernisse und Möglichkeiten der
Öko-Innovation in Angriff genommen werden – insbesondere diejenigen, die nicht
von allgemeineren Maßnahmen im Bereich der Innovationspolitik abgedeckt werden.
Der Öko-Innovationsplan fördert die Öko-Innovation durch Umweltpolitik, finanzielle
Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, internationale Zusammenarbeit,
neue Normen und die Entwicklung von Fähigkeiten.
Der Öko-Innovationsplan ist ein breiter politischer Rahmen, der aus verschiedenen
Quellen finanziert wird. Von 2014 bis 2020 war die Hauptfinanzierungsquelle
Horizont 2020. Zu den weiteren Quellen zählen europäische Struktur- und
Investitionsfonds wie der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, das Programm
für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE), das COSME-Programm sowie die Gemeinsame
Agrarpolitik. In jüngerer Zeit wurde eine weitere wichtige Unterstützungsquelle
eingeführt: der Aufbauplan NextGenerationEU. In den letzten Jahren sind viele der
Ziele des Öko-Innovationsplans im Rahmen des Konzepts der Kreislaufwirtschaft
zusammengefasst worden – hierbei wird nach dem Vorbild der Natur darauf abgezielt,
keine Abfälle zu produzieren. Öko-Innovationen tragen wesentlich zur Verwirklichung
vieler Aspekte der Kreislaufwirtschaft bei. Hierzu zählen u. a. Industriesymbiosen
und industrielle Ökologie, das Cradle-to-Cradle-Konzept sowie neue, innovative
Geschäftsmodelle (2.5.6).
Der Öko-Innovationsindex bewertet die Leistungen der Mitgliedstaaten im Bereich der
Öko-Innovation anhand eines aus zwölf Indikatoren bestehenden Messrahmens.
H. Nachhaltige Produktpolitik
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals legte die Kommission im März 2020
einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vor, in dem sie eine Initiative für
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nachhaltige Produkte ankündigte, die darauf abzielt, Produkte für eine klimaneutrale,
ressourceneffiziente und kreislauforientierte Wirtschaft geeignet zu machen sowie
Abfälle zu verringern. Die Initiative für nachhaltige Produkte baut auf der Ökodesign-
Richtlinie auf und befasst sich auch mit dem Vorkommen schädlicher Chemikalien
in Produkten wie Elektronik- und IKT-Geräten, Textilien, Möbeln, Stahl, Zement und
Chemikalien.
Am 22. März 2023 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie
mit neuen Vorschriften zur Belegung von Umweltaussagen an, in dem gegen
falsche Umweltangaben und die starke Ausweitung von öffentlichen und privaten
Umweltzeichen vorgegangen wird. Des Weiteren nahm die Kommission einen
Vorschlag für eine Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften zur Förderung der
Reparatur von Waren an. Durch die Initiative „Recht auf Reparatur“ wird ein
nachhaltiger Verbrauch gefördert, indem es für Verbraucher einfacher und günstiger
wird, fehlerhafte Waren zu reparieren statt sie zu ersetzen. Zusammen mit dem
Vorschlag für eine Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen
Wandel wird durch die neuen Vorschriften eine Regelung für Umweltaussagen und
Umweltzeichen zur Bekämpfung der Grünfärberei eingeführt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat seine Unterstützung für den Aktionsplan für Nachhaltigkeit
in Produktion und Verbrauch und seine einzelnen Bestandteile bei zahlreichen
Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht. Im Zuge der Überarbeitung der Ökodesign-
Richtlinie im Jahr 2009 stärkte das Parlament erfolgreich das Konzept
der Lebenszyklusanalyse und insbesondere die Idee der Ressourcen- und
Materialeffizienz.
In seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen Aktionsplan für
die Kreislaufwirtschaft betonte das Parlament unter anderem, dass nachhaltige,
kreislauforientierte, sichere und schadstofffreie Produkte und Materialien auf dem
Binnenmarkt nicht die Ausnahme sein, sondern zur Regel werden und als für alle
Verbraucher attraktive, erschwingliche und erhältliche Standardoption gelten sollten.
Eine maßgebliche Rolle hat das Parlament auch bei der schrittweisen Aufnahme
von verstärkt umweltorientierten Vorschriften in die Richtlinien über die Vergabe
öffentlicher Aufträge gespielt. Bei der letzten Überarbeitung dieser Richtlinien, die 2014
angenommen wurde, unterstützte das Parlament unter anderem die Aufnahme des
neuen Kriteriums des „wirtschaftlich günstigsten Angebots“ in das Vergabeverfahren.
Dadurch wird es öffentlichen Stellen ermöglicht, ein stärkeres Gewicht auf Qualität,
Erwägungen zur Umweltverträglichkeit, soziale Aspekte und Innovation zu legen und
dabei weiterhin dem Preis und den Lebenszykluskosten des betreffenden Produktes
bzw. der betreffenden Dienstleistung Rechnung zu tragen.
Am 19. April 2004 beschloss das Parlament, ein Umweltmanagementsystem (UMS) in
Übereinstimmung mit dem EMAS einzurichten. Am 24. Januar 2006 unterzeichnete das
Parlament eine EMAS-Erklärung, in der es sein Bestreben bekräftigte, dafür zu sorgen,
dass seine Tätigkeiten den aktuellen bewährten Verfahren im Umweltmanagement
entsprechen. Im Jahr 2007 erlangte das Parlament die Zertifizierung nach
ISO 14001.2004 und die EMAS-Eintragung. Im Rahmen des EMAS beschloss das
Parlament am 16. Dezember 2019, seine Treibhausgasemissionen pro Person bis
2024 gegenüber dem Jahr 2006 um mindestens 40% zu reduzieren und weitere

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2023:0166:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2023:0166:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023PC0155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023PC0155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0143&qid=1649327162410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0143&qid=1649327162410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021IP0040&qid=1699450560579
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021IP0040&qid=1699450560579


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 301
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Indikatoren für die Klimaleistung einzuführen, etwa für Treibhausgasemissionen aus
dem Personenverkehr, die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen, Gas und Heizöl,
den Stromverbrauch usw. Aus Daten des EMAS geht hervor, dass das Parlament
zwischen 2006 und 2019 seine Treibhausgasemissionen pro Person bereits um 37,7%
reduziert hat.
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge verfolgt das Parlament zudem die Strategie der
umweltgerechten Vergabe. Im Juni 2017 veröffentlichte das Parlament in Reaktion
auf den EU-Aktionsplan der Kommission für die Kreislaufwirtschaft eine Studie über
die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge, in der deren derzeitige Nutzung
und deren Möglichkeiten in der EU untersucht werden. In der Studie wurden ein
ökologischer Nutzen für die Bürger sowie ein Nutzen in Bezug auf die Beschäftigung
und auf die Wirtschaft insgesamt auf der Ebene der EU festgestellt.
Der Öko-Innovationsplan wurde vom Parlament in seiner Entschließung vom
17. Oktober 2013 begrüßt. Darin hob das Parlament die möglichen Synergieeffekte
von Öko-Innovationen für die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze, den Umweltschutz
und die Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit hervor. Zudem wurden in
der Entschließung der bereichsübergreifende Charakter von Öko-Innovationen und
das Erfordernis, Öko-Innovation in alle Politikbereiche einzubinden, hervorgehoben.
Zudem hat das Parlament am 13. Juni 2017 seinen Standpunkt zur Vereinfachung
der Energieeffizienzkennzeichnung von Haushaltsgeräten auf einer Skala von A bis
G festgelegt, die es den Verbrauchern ermöglichen soll, Produkte zu wählen, die den
Energieverbrauch und die Energiekosten senken.
In seiner Entschließung vom 4. Juli 2017 zum Thema „Längere Lebensdauer für
Produkte: Vorteile für Verbraucher und Unternehmen“ forderte das Parlament die
Kommission auf, die Informationen über die Lebensdauer von Produkten zu verbessern
und zu diesem Zweck die Einführung eines freiwilligen europäischen Gütezeichens
zu prüfen, das insbesondere Angaben zur Lebensdauer, zum Ökodesign, zur
Nachrüstbarkeit entsprechend dem technischen Fortschritt und zur Reparierbarkeit
umfassen würde.
In seiner Entschließung vom 31. Mai 2018 über die Umsetzung der Ökodesign-
Richtlinie (Richtlinie 2009/125/EG) forderte das Parlament die Kommission auf, in
Anbetracht des erheblichen EU-Mehrwerts der Bestimmungen genügend Ressourcen
für den Ökodesign-Prozess bereitzustellen. Zudem forderte es die Kommission auf,
zu bewerten, ob der derzeitige Ökodesign-Prozess für weitere Produktkategorien
zusätzlich zu energieverbrauchsrelevanten Produkten verwendet werden könnte, und
Rechtsetzungsvorschläge vorzulegen.
Obwohl das Parlament im Rahmen des EMAS bereits seit 2016 geltend macht, dass es
seine nicht verringerbaren CO2-Emissionen vollständig kompensiert und daher CO2-
neutral ist, hat es in seiner Entschließung vom 14. Mai 2020 erklärt, dass es mit
gutem Beispiel vorangehen wird, und sein Präsidium beauftragt, eine Strategie zu
entwickeln, um dank interner Maßnahmen (ohne Kompensation) bis 2030 CO2-neutral
zu werden. In der im September 2020 veröffentlichten Studie des Parlaments zur CO2-
Neutralität werden kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen dargelegt, mit denen das Parlament mit dem Ziel, bis 2030
CO2-Neutralität zu erreichen, seinen CO2-Fußabdruck erheblich verringern könnte.
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Weiterführende Informationen zu diesem Thema sind auf der Website des
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) zu finden.

Georgios Amanatidis / Maria-Mirela Curmei
10/2023
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2.5.8. CHEMIKALIEN UND PESTIZIDE

Mit den EU-Rechtsvorschriften für Chemikalien und Pestizide sollen die menschliche
Gesundheit sowie die Umwelt geschützt und Handelshemmnisse verhindert
werden. Sie umfassen Vorschriften für das Inverkehrbringen und die Verwendung
bestimmter Kategorien von chemischen Erzeugnissen, eine Reihe harmonisierter
Einschränkungen für das Inverkehrbringen und die Verwendung gefährlicher Stoffe
und Protokolle für den Umgang mit schweren Unfällen sowie die Ausfuhr von
gefährlichen Stoffen. Die beiden wichtigsten Errungenschaften auf EU-Ebene sind
die CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) und die REACH-
Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe). Im Rahmen des europäischen Grünen Deals und insbesondere der
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien, der Strategie „vom Hof auf den Tisch“
und der Biodiversitätsstrategie werden die diesbezüglichen EU-Rechtsvorschriften
derzeit überarbeitet.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE UND ERRUNGENSCHAFTEN

A. Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
(REACH)
Die Chemikalienpolitik der EU wurde 2006 mit der Einführung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) grundlegend überholt. Mit dem Inkrafttreten der
Verordnung am 1. Juni 2007 wurde ein neuer Rechtsrahmen für die Entwicklung
und das Testen, die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Chemikalien eingeführt. Der Rechtsakt ersetzte etwa 40 frühere Rechtsvorschriften. Mit
der REACH-Verordnung wurde ein für alle Chemikalien geltendes System eingeführt
und die Beweislast bei der Einschätzung der Risiken von Stoffen wurde von den
öffentlichen Behörden auf die Wirtschaft übertragen. Außerdem wird darin die
Substitution der gefährlichsten Chemikalien durch geeignete Alternativen gefordert.
Die Verantwortung für die Verwaltung der technischen, wissenschaftlichen und
administrativen Aspekte der REACH-Verordnung sowie für die Sicherstellung der
einheitlichen Anwendung der Verordnung wurde der gemäß dieser Verordnung
eingerichteten und in Helsinki angesiedelten Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) übertragen. Unternehmen mussten bis November 2010 alle in Mengen von
über 1 000 Tonnen pro Jahr hergestellten oder eingeführten Stoffe, hoch toxischen
Stoffe in Mengen über 100 T/J und gefährlichen, krebserregenden, mutagenen oder
reproduktionstoxischen Stoffe (CMR-Stoffe) in Mengen über 1 T/J registrieren. Im
Juni 2013 wurde die Registrierungspflicht auf alle Stoffe ausgeweitet, die in Mengen
von 100-1 000 T/J hergestellt oder eingeführt wurden, und schließlich im Juni 2018 auf
alle Stoffe, die in Mengen von 1-100 T/J hergestellt oder eingeführt wurden.
Im Februar 2013 veröffentlichte die Kommission die Ergebnisse einer Überprüfung
der REACH-Verordnung, die ergab, dass am verfügenden Teil der REACH-
Verordnung keine Änderungen vorgenommen werden mussten, dass allerdings
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Spielraum für Verbesserungen bestand, was Kostensenkungen und den Abbau des
Verwaltungsaufwands für Unternehmen sowie Alternativen zu Tierversuchen betrifft.
Die Kommission führte 2017 eine zweite Bewertung im Rahmen des Programms
zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT)
durch, deren Ergebnisse in der Mitteilung COM(2018)0116 veröffentlicht wurden.
Zusammenfassend ergab diese Bewertung, dass die REACH-Verordnung wirksam
war, dass jedoch Möglichkeiten für eine weitere Verbesserung, Vereinfachung und
Entlastung ermittelt wurden, die mit den im Bericht dargelegten Maßnahmen zu
erreichen sein würden. Diese Maßnahmen sollten im Einklang mit der neuen Strategie
für die Industriepolitik der EU, dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und dem
7. Umweltaktionsprogramm durchgeführt werden.
Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte die Kommission eine neue Chemikalienstrategie
für Nachhaltigkeit. Sie ist Teil des Null-Schadstoff-Ziels der EU, das eine der
Hauptverpflichtungen im Rahmen des europäischen Grünen Deals ist. Die Strategie
umfasst eine Überarbeitung der REACH-Verordnung, durch die die Nutzung der
schädlichsten Chemikalien in Konsumgütern wie Spielwaren, Kinderpflegeartikeln,
Kosmetika, Detergenzien, Lebensmittelkontaktmaterialien und Textilien verboten wird,
sofern sie nicht nachweislich für die Gesellschaft unerlässlich sind, und durch die
sichergestellt wird, dass alle Chemikalien sicherer und nachhaltiger genutzt werden.
Am 20. Januar 2022 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation zur
Überarbeitung der REACH-Verordnung ein.
B. Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
Um das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verbessern,
sollten in der gesamten EU und weltweit dieselben Kriterien für die Ermittlung sowie
dieselben Kennzeichnungen für die Beschreibung chemischer Gefahren verwendet
werden. Mit der 2008 angenommenen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen wurde das
Ziel verfolgt, das System der EU an das auf Ebene der Vereinten Nationen vereinbarte
internationale Globale Harmonisierte System für die Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien (GHS) anzugleichen. Die früheren Richtlinien über gefährliche Stoffe
und Zubereitungen wurden im Juni 2015 aufgehoben.
Am 19. Dezember 2022 schlug die Kommission eine überarbeitete Verordnung
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP) mit den Schwerpunkten
Gefahrenkommunikation, Online-Verkäufe und Meldungen an Giftnotrufzentralen
vor. Eine delegierte Verordnung (Verordnung (EU) 2023/707) zur Definition von
Gefahrenklassen, einschließlich endokriner Disruptoren, wurde am 31. März 2023
angenommen.
C. Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Stoffe
Die in der EU geltenden Bestimmungen über die Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien wurden in der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 festgelegt, die
darauf ausgelegt ist, die gemeinsame Verantwortung und die gemeinschaftlichen
Bemühungen im internationalen Verkehr mit gefährlichen Chemikalien zu fördern und
das Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung
nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel (PIC-Übereinkommen) im internationalen Handel
umzusetzen. Das PIC-Verfahren besteht darin, Informationen zu den giftigen
Chemikalien auszutauschen und das betreffende Erzeugnis erst auszuführen, wenn
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die ausdrückliche Einwilligung des Bestimmungslandes vorliegt. Am 25. August
2023 veröffentlichte die Kommission die delegierte Verordnung (EU) 2023/1656 der
Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 649/2012, die die PIC-Verordnung
EU um 35 weitere gefährliche Chemikalien ergänzte.
D. Schwere Unfälle
Die Seveso-Richtlinie (82/501/EWG) – benannt nach einer italienischen Stadt, die
durch Dioxin verseucht wurde, nachdem dieses bei einem Unglück im Jahr 1976 in
einer nahe gelegenen Fabrik freigesetzt wurde – zielt darauf ab, schwere Unfälle wie
Brände und Explosionen zu verhindern und bei Unfällen die Folgen zu begrenzen,
indem Sicherheitsberichte, Notfallpläne und die Bereitstellung von Informationen für
die Öffentlichkeit vorgeschrieben werden. 1996 wurden im Rahmen der Seveso-
II-Richtlinie (96/82/EG) zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
mit gefährlichen Stoffen neue Anforderungen für Sicherheitsmanagementsysteme,
Notfallplanung und Raumplanung eingeführt und strengere Vorschriften für die
von den Mitgliedstaaten durchzuführenden Kontrollen vorgesehen. Aufgrund einer
Reihe schwerer Industrieunfälle (Toulouse in Frankreich, Baia Mare in Rumänien
und Enschede in den Niederlanden) und der Ergebnisse von Studien über
krebserregende Stoffe und Umweltgifte wurde der Geltungsbereich der Seveso-II-
Richtlinie durch die Richtlinie 2003/105/EG ausgeweitet. Die Seveso-III-Richtlinie
(2012/18/EU) wurde nach der Annahme durch das Parlament und den Rat im Juli 2012
veröffentlicht. Sie trägt den neuen, auf Ebene der Vereinten Nationen vereinbarten
internationalen Einstufungen von Stoffen Rechnung, die eine bessere Risikobewertung
und Handhabung der Stoffe ermöglichen.
Im September 2021 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Umsetzung
und die effiziente Funktionsweise der Seveso-III-Richtlinie. Der Bericht zeigt, dass sich
die Zahl der schweren Industrieunfälle in der EU im Zeitraum 2015-2018 auf niedrigem
Niveau stabilisiert hat: 25 Unfälle pro Jahr bei 12 000 Betrieben.
E. Nachhaltiger Einsatz von Pestiziden
Stoffe zur Kontrolle, Vernichtung und Vermeidung von als schädlich eingestuften
Organismen werden unter dem Begriff „Pestizide“ zusammengefasst. Hierzu
zählen sowohl Pflanzenschutzmittel (Plant Protection Products, PPP) (Verwendung
bei Pflanzen in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in Parks und in Gärten)
als auch Biozidprodukte (Verwendung in anderen Bereichen, beispielsweise als
Desinfektionsmittel oder zum Schutz von Materialien). 2009 wurde ein Pestizid-
Paket angenommen, das folgende Rechtsvorschriften umfasst: Richtlinie 2009/128/
EG über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, die darauf ausgerichtet ist, die
ökologischen und gesundheitlichen Risiken bei gleichbleibender Anbauproduktivität
zu senken und die Kontrolle über den Einsatz und die Verbreitung von Pestiziden
zu verbessern, Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln und Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 über Statistiken zu
Pestiziden, in der Vorschriften für die Erfassung von Daten zur Menge der Pestizide
vorgesehen sind, die in den Mitgliedstaaten jährlich in Verkehr gebracht und eingesetzt
werden.
Gemäß der Richtlinie 2009/128/EG sind die Mitgliedstaaten zur Verabschiedung
von nationalen Aktionsplänen verpflichtet, in denen quantitative Vorgaben, Ziele,
Maßnahmen und Zeitpläne für die Verringerung der Risiken und Auswirkungen des
Pestizideinsatzes für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vorzusehen sind.
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Bei Kulturpflanzen ist die Schädlingsbekämpfung aus der Luft grundsätzlich verboten,
und in der Nähe von Wohngebieten darf überhaupt nicht gesprüht werden. In der
Verordnung über die Herstellung und Zulassung von Pestiziden ist eine auf EU-
Ebene erstellte Positivliste der zugelassenen Wirkstoffe (chemische Inhaltsstoffe von
Pestiziden) enthalten. Die Zulassung der Pestizide erfolgt dann ausgehend von dieser
Liste auf nationaler Ebene.
Seit 2015 wird kontrovers über die Erneuerung der Zulassung für Glyphosat
diskutiert, einer der Wirkstoffe, der weltweit am häufigsten in Breitbandherbiziden
enthalten ist. Ursache der Meinungsverschiedenheiten waren unterschiedliche
Bewertungen der krebserregenden Wirkung von Glyphosat: Das Internationale
Krebsforschungszentrum, das der Weltgesundheitsorganisation angehört, stufte
Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein, während die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu dem Schluss kam,
dass von Glyphosat wahrscheinlich keine Gefahr einer krebserregenden Wirkung
für Menschen ausgeht. Die ECHA erklärte später, dass Glyphosat nicht als
krebserregender Stoff einzustufen sei. Verschiedene einzelstaatliche Behörden
außerhalb der EU kamen zu demselben Schluss. Im Dezember 2017 erneuerte die
Kommission schließlich die Genehmigung von Glyphosat für einen Zeitraum von fünf
Jahren, und am 19. September 2023 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnung zur Verlängerung der Genehmigung von Glyphosat für einen
zusätzlichen Zeitraum von zehn Jahren.
Aus einem Bericht über die Umsetzung der Richtlinie über die nachhaltige Verwendung
von Pestiziden vom 25. Mai 2020 geht hervor, dass die Mitgliedstaaten zwar
Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie erzielt haben, jedoch nicht einmal
jeder dritte Mitgliedstaat die Überprüfung seiner nationalen Aktionspläne innerhalb
der vorgeschriebenen Frist von fünf Jahren abgeschlossen hat. Von denjenigen, die
ihre nationalen Aktionspläne überprüft haben, ist es den meisten nicht gelungen, die
von der Kommission in ihren ursprünglichen nationalen Aktionsplänen festgestellten
Schwachstellen zu beheben.
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals und insbesondere der Strategie „vom
Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie wird die Kommission Maßnahmen
ergreifen, um den Einsatz und das Risiko chemischer Pestizide, einschließlich der
schädlicheren Pestizide, bis 2030 um 50% zu verringern. Zu diesem Zweck hat die
Kommission am 22. Juni 2022 den Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über die
nachhaltige Verwendung von Pestiziden und zur Förderung des verstärkten Einsatzes
alternativer Methoden zum Schutz der Ernten vor Schädlingen und Krankheiten
angenommen.
F. Biozidprodukte
Biozidprodukte wie antibakterielle Desinfektionsmittel und Insektensprays sind für
die Kontrolle von für die Gesundheit von Mensch und Tier schädlichen Organismen
unerlässlich. Gleichzeitig können sie jedoch Risiken für Menschen, Tiere und die
Umwelt bergen. Im Jahr 2013 trat die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in Kraft, mit
der die Zulassungsverfahren vereinfacht wurden und die ECHA bei der Prüfung
der Zulassungsdossiers anhand strengerer Kriterien mehr Einfluss erhielt. Dieser
Rechtsakt entspricht inhaltlich der früheren Regelung in Bezug auf Vorschriften
für das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten und dient der
Bewältigung der mit diesen Produkten verbundenen Risiken für die Umwelt sowie für
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die Gesundheit von Mensch und Tier. Die betreffenden Stoffe werden nur zugelassen,
wenn sie auf einer Positivliste erscheinen, wobei die giftigsten Chemikalien -
verboten sind – insbesondere, wenn sie karzinogen, reproduktionstoxisch, mutagen
oder endokrinschädlich sind. Nach dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
darf ein einmal in einem Mitgliedstaat zugelassener Stoff unionsweit eingesetzt
werden. Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 enthält wissenschaftliche Kriterien zur
Bestimmung der endokrinschädlichen Eigenschaften von Biozidprodukten sowie von
Pflanzenschutzmitteln.
G. Persistente organische Schadstoffe (POP)
POP sind chemische Stoffe, die in der Umwelt verbleiben, weil sie in keiner Weise
(chemisch, biologisch usw.) abbaubar sind. Sie reichern sich im Organismus über
die Nahrungskette an und können schädliche Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt haben. Zu dieser Gruppe prioritär zu berücksichtigender
Schadstoffe gehören Pestizide (wie DDT), Industriechemikalien (wie polychlorierte
Biphenyle, PCB) und ungewollte Nebenprodukte industrieller Prozesse (wie Dioxine
und Furane). Die EU hat sich auf internationaler Ebene – im Rahmen des in Aarhus zum
Genfer Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung
verabschiedeten Protokolls über persistente organische Schadstoffe (POP), das seit
2003 in Kraft ist, und im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens über persistente
organische Schadstoffe (POP), das seit 2004 in Kraft ist – dafür eingesetzt, dass der
Umgang mit POP und ihre Aus- und Einfuhr kontrolliert werden. Weitere Fortschritte
konnte die EU mit der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 erzielen, mit der die früheren EU-
Rechtsvorschriften über POP ergänzt und an die Bestimmungen der internationalen
Übereinkommen angeglichen werden.
Die Neufassung der Verordnung (EU) 2019/1021 enthält alle Änderungen und
Berichtigungen der Verordnung über persistente organische Schadstoffe bis zum
25. Juni 2019. Sie sieht unter anderem vor, dass das Flammenschutzmittel DecaBDE in
die Anhänge I und IV aufgenommen wird. Die „unbeabsichtigte Spurenverunreinigung“
in Stoffen wird auf 10 mg/kg festgesetzt. Für die Verwendung von DecaBDE in
Flugzeugen, Kraftfahrzeugen sowie Elektro- und Elektronikgeräten wurden spezifische
Ausnahmeregelungen eingeführt und auf Einfuhren ausgedehnt. Im Jahr 2021
nahm die Kommission den Vorschlag zur Überarbeitung der Anhänge IV und V
der Verordnung über persistente organische Schadstoffe an. Ziel war es, den
negativen Auswirkungen des Vorhandenseins bestimmter POP in Abfall und in
daraus gewonnenem Material entgegenzuwirken. Infolgedessen sollte eine bessere
Abfallbewirtschaftung auch zur Verminderung der POP-Emissionen in die Luft, das
Wasser und den Boden beitragen.
H. Asbest
Asbest ist eine mineralische Faser, die zur Gefahr wird, wenn sie eingeatmet wird. Der
Stoff wurde in der Vergangenheit aufgrund seiner Feuer- und Hitzebeständigkeit oft
zur Isolierung und zu anderen Zwecken eingesetzt. Dank der Richtlinie 1999/77/EG
ist die Verwendung von Asbest in der EU seit dem 1. Januar 2005 verboten. Darüber
hinaus sind der Abbau, die Herstellung und die Verarbeitung von Asbesterzeugnissen
gemäß der Richtlinie 2003/18/EG (aufgehoben durch die Richtlinie 2009/148/EG)
verboten, in der auch Strategien für Beseitigungsprogramme festgelegt sind, die von
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Am 28. September 2022 legte die Kommission
ein umfassendes Konzept für einen besseren Schutz von Mensch und Umwelt vor
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Asbest vor. Das Paket umfasst eine Mitteilung über den Weg hin zu einer asbestfreien
Zukunft und einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über Asbest am Arbeitsplatz.
I. Detergenzien
Zu den Detergenzien zählt jeder Stoff bzw. jede Zubereitung, der/die Seifen und/oder
andere Tenside enthält, welche für Wasch- und Reinigungsprozesse vorgesehen sind.
Durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2004 werden die Vorschriften über die biologische
Abbaubarkeit von Tensiden, die für Tenside geltenden Einschränkungen und Verbote,
die Vorgaben für von Herstellern vorzulegende Informationen und die Vorschriften für
die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe von Detergenzien harmonisiert. Die Verordnung
wurde in der Folge mehrfach geändert – 2006 durch die Verordnung (EG) Nr. 907/2006,
2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 551/2009 und 2012 durch die Verordnung (EU)
Nr. 259/2012. Diese Änderungen dienten der Einführung neuer Prüfverfahren für
die biologische Abbaubarkeit der Stoffe, mit denen für einen besseren Schutz der
aquatischen Umwelt gesorgt werden sollte. Außerdem wurde der Anwendungsbereich
der Prüfverfahren auf alle Tensid-Klassen – und somit auch auf jene 10% der
Tenside, die zuvor nicht unter die Rechtsvorschriften fielen – ausgedehnt. Am 28. April
2023 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 648/2004. Was die Kennzeichnung betrifft, wurden die Vorschriften mit
der Verordnung (EG) Nr. 907/2006 auf Duftstoffe ausgedehnt, die unter bestimmten
Umständen Allergien hervorrufen können, und die Hersteller wurden verpflichtet,
Ärzten von Allergiepatienten eine vollständige Liste der Inhaltsstoffe der Detergenzien
zur Verfügung zu stellen. Seit dem 30. Juni 2013 ist der Einsatz von Phosphaten in
Waschmitteln verboten und der Gehalt an anderen Phosphorverbindungen unterliegt
Beschränkungen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament war maßgeblich an der Ausarbeitung der REACH-Verordnung beteiligt.
Es konnte in erster Lesung die Aufnahme bestimmter Vorschriften durchsetzen:
Insbesondere im Kapitel über die Registrierung erreichte es die Einführung eines
zielgerichteten Ansatzes hinsichtlich der Datenanforderungen für chemische Altstoffe,
die in geringeren Mengen hergestellt werden (1-10 Tonnen), sowie – im Interesse
der Kostenminimierung – die Durchsetzung des Grundsatzes „Ein Stoff, eine
Registrierung“ (OSOR), wobei unter bestimmten Umständen Ausnahmen von dieser
Regel möglich sind. Um Tierversuche so weit wie möglich einzuschränken, setzte das
Parlament durch, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Daten von an Tieren
durchgeführten Versuchen (gegen eine angemessene Vergütung) zur gemeinsamen
Nutzung freizugeben, damit vermieden wird, dass Versuche unnötig wiederholt werden.
Beim Kapitel über die Zulassung sprach sich das Parlament für einen strengeren
Ansatz aus: Besonders besorgniserregende Stoffe sollen nur zugelassen werden
dürfen, wenn es keine geeigneten alternativen Stoffe oder Technologien gibt.
Während der langwierigen Diskussionen über das Pestizid-Paket im Jahr 2008
wurden dank der vom Parlament eingebrachten Änderungsanträge angemessene
Pufferzonen zum Schutz von Wasserorganismen vorgesehen und Schutzmaßnahmen
für besonders gefährdete Gruppen eingeführt; so wurde u. a. der Einsatz von
Pestiziden in öffentlichen Grün-, Sport- und Freizeitanlagen, auf dem Gelände von
Schulen und Spielplätzen und in der Nähe medizinischer Einrichtungen verboten.
Anfang 2013 forderte das Parlament die Kommission nach der Veröffentlichung des
Berichts der EFSA über die schädlichen Auswirkungen von bestimmten Neonicotinoid-
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Insektiziden auf, mit konsequenten Maßnahmen für den Erhalt der Bienenpopulationen
zu sorgen. Im März 2013 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zu
asbestbedingten Gefährdungen der Gesundheit am Arbeitsplatz und Aussichten auf
Beseitigung von sämtlichem noch vorhandenen Asbest.
Mit seinem Beschluss vom 6. Februar 2018 über die Einsetzung des
Sonderausschusses für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide (PEST)
reagierte das Parlament auf Bedenken, die hinsichtlich des von dem Herbizid
Glyphosat ausgehenden Risikos erhoben wurden. Die Genehmigung für das
Inverkehrbringen des Herbizids wurde von der Kommission im Dezember 2017 um
fünf Jahre verlängert. Der Sonderausschuss prüfte: a) das Genehmigungsverfahren
für Pestizide in der Union, b) mögliche Fehler bei der wissenschaftlichen
Bewertung und Genehmigung von Stoffen, c) die Rolle der Kommission bei
der Erneuerung der Genehmigung von Glyphosat, d) mögliche Interessenkonflikte
im Genehmigungsverfahren und e) die Rolle der EU-Agenturen und ob sie mit
ausreichend Personal und Finanzmitteln ausgestattet sind, die es ihnen erlauben, ihren
Aufgaben nachzukommen.
Am 16. Januar 2019 nahm das Parlament den Bericht des PEST-Sonderausschusses
an, der unter anderem folgende Schlussfolgerungen enthielt: der Öffentlichkeit sollte
Zugang zu den im Genehmigungsverfahren verwendeten Studien gewährt werden; der
EU-Rahmen sollte Anreize für Innovationen bieten und Pestizide mit geringem Risiko
begünstigen; wissenschaftliche Sachverständige sollten Studien zur Karzinogenität
von Glyphosat überprüfen; die Datenanforderungen für Pflanzenschutzmittel sollten
auch die Langzeittoxizität umfassen.
Am 10. Juli 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zu der
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien an, in der es seine Prioritäten
darlegte. Das Parlament forderte unter anderem, dass die Strategie genutzt
wird, um Kohärenz und Synergieeffekte zwischen dem Chemikalienrecht,
Rechtsvorschriften über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und
den damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften der Union, einschließlich
spezifischer und allgemeiner Produktvorschriften, Rechtsvorschriften über Wasser,
Boden und Luft, Rechtsvorschriften über Verschmutzungsquellen, einschließlich
Industrieanlagen, sowie Rechtsvorschriften über Abfall zu schaffen. Das Parlament
hob hervor, dass die Strategie auf belastbaren und aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhen sollte, wobei dem Risiko durch Chemikalien mit endokriner
Wirkung, gefährliche Chemikalien in eingeführten Produkten, Kombinationseffekte
verschiedener Chemikalien und sehr persistente Chemikalien Rechnung zu tragen ist.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI).

Georgios Amanatidis / Maria-Mirela Curmei
10/2023
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2.6. WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION,
STEUERN UND WETTBEWERBSPOLITIK
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2.6.1. ENTWICKLUNG DER
WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ist das Ergebnis einer fortschreitenden
wirtschaftlichen Integration in der EU. Im Euro-Währungsgebiet, dem gegenwärtig
20 EU-Mitgliedstaaten angehören, wurde eine gemeinsame Währung eingeführt
– der Euro. Alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks müssen den Euro
einführen, sobald sie die Konvergenzkriterien erfüllen. Das Eurosystem legt eine
einheitliche Geld- und Währungspolitik fest, das sich aus dem Direktorium der
Europäischen Zentralbank und den Präsidenten der Zentralbanken des Euro-
Währungsgebiets zusammensetzt.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV); Artikel 3, 5, 119-144, 219
und 282-284 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV);

— die folgenden den Verträgen beigefügten Protokolle: Protokoll Nr. 4 über die
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank; Protokoll Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit;
Protokoll Nr. 13 über die Konvergenzkriterien; Protokoll Nr. 14 betreffend die Euro-
Gruppe; Protokoll Nr. 16, das die Nichtbeteiligungsklausel für Dänemark enthält;

— zwischenstaatliche Verträge, unter anderem der Vertrag über Stabilität,
Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag), der Euro-Plus-Pakt und der
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM).

ZIELE

Die WWU zielt darauf ab, durch geeignete wirtschafts- und währungspolitische
Maßnahmen nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ein hohes Beschäftigungsniveau
zu fördern. Dies geschieht in drei Hauptbereichen: i) Umsetzung einer Währungspolitik,
deren wichtigstes Ziel die Preisstabilität ist; ii) Vermeidung möglicher negativer
Ausstrahlungseffekte infolge nicht tragfähiger öffentlicher Finanzen, Vorbeugung
der Entstehung makroökonomischer Ungleichgewichte in den Mitgliedstaaten und
Ermöglichung einer gewissen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
untereinander; iii) Sicherstellung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts.

ERRUNGENSCHAFTEN

Der Euro gehört nunmehr in 20 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum
alltäglichen Leben. Die einheitliche Währung hat mehrere Vorteile, unter anderem
werden die Kosten von Finanztransaktionen gesenkt, das Reisen wird vereinfacht und
die Rolle Europas auf internationaler Ebene wird gestärkt. Der Euro trägt dazu bei, den
Binnenmarkt zu vollenden.
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GESCHICHTE DER WWU

Auf dem Gipfeltreffen in Den Haag im Jahr 1969 legten die Staats- und
Regierungschefs ein neues Ziel im Rahmen der europäischen Integration fest: die
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Eine Gruppe, an deren Spitze der damalige
luxemburgische Premierminister Pierre Werner stand, erstellte einen Bericht, in dem
umrissen wurde, wie innerhalb von zehn Jahren eine vollständige Wirtschafts- und
Währungsunion zu verwirklichen wäre. Der Zusammenbruch des Bretton-Woods-
Systems löste an den internationalen Börsen eine Welle der Instabilität aus, in deren
Zuge die Parität zwischen den europäischen Währungen ernsthaft infrage gestellt
wurde. Das Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion kam zu einem abrupten
Stillstand.
Auf dem Gipfeltreffen von Paris im Jahr 1972 unternahm die damalige Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft den Versuch, der Währungsintegration neue Impulse zu
verleihen, indem der Mechanismus „Schlange im Tunnel“ geschaffen wurde. Dabei
handelte es sich um einem konzertierten Schwankungsmechanismus, der darin
bestand, die Schwankungen der einzelstaatlichen Währungen („Schlange“) gegenüber
dem Dollar („Tunnel“) innerhalb einer engen Spannbreite einzugrenzen. Aufgrund der
Destabilisierung durch die Erdölkrise, der Dollarschwäche und der unterschiedlichen
Wirtschaftspolitik verlor die „Schlange“ innerhalb von knapp zwei Jahren die meisten
ihrer Mitglieder und wurde schlussendlich zu einer „Region der Deutschen Mark“, die
die Bundesrepublik Deutschland, die Benelux-Staaten und Dänemark umfasste.
Die Bemühungen, einen Raum der Währungsstabilität zu schaffen, wurden 1978 auf
dem Gipfeltreffen von Brüssel mit der Schaffung des Europäischen Währungssystems
(EWS) erneut aufgenommen, dem das Konzept von festen, aber anpassungsfähigen
Wechselkursen zugrunde liegt. Die Währungen aller Mitgliedstaaten mit Ausnahme
des Vereinigten Königreichs waren in den Wechselkursmechanismus eingebunden,
der als WKM I bekannt ist. Die Wechselkurse beruhten auf Leitkursen gegenüber
der ECU (Europäische Währungseinheit), vormals die sogenannte Europäische
Rechnungseinheit, die sich aus dem gewichteten Durchschnitt der teilnehmenden
Währungen ergab. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg wurden im
EWS zahlreiche Maßnahmen unternommen, um die Schwankungsbreite bei den
Wechselkursen zu verringern: Durch die Flexibilität des Systems und den politischen
Willen, wirtschaftliche Konvergenz zu erreichen, wurde die Währungsstabilität erzielt.
Nach der Verabschiedung des Binnenmarktprogramms im Jahr 1985 wurde
immer offensichtlicher, dass das Potenzial des Binnenmarkts nicht vollständig
ausgeschöpft werden kann, solange bei Währungsumrechnungen verhältnismäßig
hohe Transaktionskosten anfallen und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den –
wenn auch geringen – Wechselkursschwankungen weiter bestehen.
Im Jahr 1988 setzte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Hannover einen
„Ausschuss zur Prüfung der Wirtschafts- und Währungsunion“ ein, dessen Leitung
der damalige Präsident der Kommission, Jacques Delors, übernahm. In dem
im Jahr 1989 vom Ausschuss vorgelegten Bericht (Delors-Bericht) wurde die
Einführung der WWU in drei Stufen vorgeschlagen. Insbesondere wurde in dem
Bericht betont, dass die Wirtschaftspolitik besser koordiniert werden muss, dass
Haushaltsregeln zur Begrenzung der einzelstaatlichen Haushaltsdefizite eingeführt
werden müssen und dass eine unabhängige Institution gegründet werden muss, die
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für die Währungspolitik der Union zuständig sein soll: die Europäische Zentralbank
(EZB). Auf der Grundlage des Delors-Berichts beschloss der Europäische Rat auf
seiner Tagung in Madrid 1989, die erste Stufe der WWU einzuleiten: die vollständige
Liberalisierung des Kapitalverkehrs bis zum 1. Juli 1990.
Im Dezember 1989 forderte der Europäische Rat auf seiner Tagung in
Straßburg die Einberufung einer Regierungskonferenz, um die zur Verwirklichung
der WWU erforderlichen Vertragsänderungen zu ermitteln. Die Arbeiten dieser
Regierungskonferenz führten zum Vertrag über die Europäische Union, dem die
Staats- und Regierungschefs auf der Tagung des Europäischen Rates in Maastricht im
Dezember 1991 formell zustimmten und der am 1. November 1993 in Kraft trat.
Im Vertrag war vorgesehen, dass die WWU in drei Stufen eingeführt wird
(einige Schlüsseldaten wurden in der Schwebe gehalten und sollten bei späteren
europäischen Gipfeltreffen entsprechend dem Verlauf der Ereignisse bestimmt
werden):
— Stufe 1 (vom 1. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1993): Festlegung des freien

Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten;

— Stufe 2: (vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1998):
Konvergenz der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten und
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Zentralbanken. Die
Koordinierung der Geldpolitiken wurde durch die Gründung des Europäischen
Währungsinstituts (EWI) institutionalisiert;

— Stufe 3 (läuft seit dem 1. Januar 1999): Umsetzung einer gemeinsamen
Währungspolitik unter der Verantwortung des Eurosystems (ab dem ersten
Tag) und schrittweise Einführung der Euro-Banknoten und -Münzen in allen
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. Der Übergang zur dritten Stufe war
an die Verwirklichung eines hohen Maßes an dauerhafter Konvergenz gebunden,
wobei die Beurteilung anhand einer Anzahl in den Verträgen festgelegter Kriterien
erfolgte. Die Haushaltsregeln sollten verbindlich werden, und Mitgliedstaaten,
die sie nicht einhalten, mussten nunmehr mit Strafmaßnahmen rechnen. Mit der
Währungspolitik für das Euro-Währungsgebiet wurde das Eurosystem betraut, das
sich aus den sechs Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den Präsidenten
der nationalen Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets zusammensetzt.

Grundsätzlich stimmten alle EU-Mitgliedstaaten mit dem Beitritt zu den Verträgen
zu, den Euro einzuführen (Artikel 3 EUV und Artikel 119 AEUV). Allerdings
wurde keine Frist festgelegt, und die Konvergenzkriterien werden noch nicht
von allen Mitgliedstaaten erfüllt. Für diese Mitgliedstaaten gilt eine vorläufige
Ausnahmeregelung. Zudem hatten das Vereinigte Königreich und Dänemark mitgeteilt,
dass sie nicht beabsichtigen, an der dritten Stufe der WWU teilzunehmen, und
dass sie folglich den Euro nicht einführen wollen. Derzeit kommt nur Dänemark in
den Genuss einer Sonderregelung bezüglich der Beteiligung an der dritten Stufe
der WWU; allerdings hat das Land weiterhin die Möglichkeit, die für es geltende
Sonderregelung zu beenden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes haben 20
der 27 Mitgliedstaaten den Euro eingeführt.
Nach der Staatsschuldenkrise im Euro-Währungsgebiet in den Jahren 2009-2012
haben EU-Spitzenpolitiker zugesichert, die WWU zu stärken, auch indem sie
ihren Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung verbessern. Durch eine
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Vertragsänderung im Zusammenhang mit Artikel 136 AEUV wurde die Schaffung
eines dauerhaften Unterstützungsmechanismus für Mitgliedstaaten in einer Notlage
ermöglicht, sofern sich der Mechanismus auf einen zwischenstaatlichen Vertrag stützt,
die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes bedroht ist und die finanzielle
Unterstützung an strenge Auflagen geknüpft wird. Dies führte im Oktober 2012 zur
Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), durch den mehrere
Ad-hoc-Mechanismen ersetzt wurden. Darüber hinaus verkündete EZB-Präsident
Mario Draghi im Jahr 2012, dass die EZB im Rahmen ihres Mandats bereit
sei, alles zu tun, um den Euro aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck schuf die
Zentralbank das Instrument für den unbegrenzten Anleihekauf (Outright Monetary
Transactions – OMT). Im Rahmen des OMT-Instruments kann die EZB die
Staatsanleihen eines Mitgliedstaats in einer Notlage aufkaufen, sofern das Land eine
Absichtserklärung im Rahmen des ESM unterzeichnet, sodass die Unterstützung der
EZB indirekt an strenge Auflagen geknüpft wird. Damit ein neuerlicher Ausbruch
der Staatsschuldenkrise verhindert werden kann, wurde das Sekundärrecht der
WWU aktualisiert. Das Europäische Semester wurde eingeführt, in dessen Rahmen
der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) gestärkt, das Verfahren bei einem
makroökonomischen Ungleichgewicht (MIP) eingeführt und das Ziel verfolgt wird, die
Koordinierung der Wirtschaftspolitik weiter auszubauen. Der verbesserte Rahmen für
die wirtschaftspolitische Steuerung wurde mit zwischenstaatlichen Verträgen ergänzt,
etwa dem Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag oder
„fiskalpolitscher Pakt“) und dem Euro-Plus-Pakt.
Einen ersten Versuch, die WWU weiter voranzubringen, stellte die Mitteilung der
Kommission aus dem Jahr 2012 mit dem Titel Ein Konzept für eine vertiefte und echte
Wirtschafts- und Währungsunion dar. Das letztendliche Ziel wäre die Schaffung einer
politischen Union gewesen. Einer weiteren Initiative aus dem Jahr 2012, dem weniger
ambitionierten „Bericht der vier Präsidenten“, gelang es nicht, beim Rahmen der
WWU für die wirtschaftspolitische Steuerung substanzielle Änderungen einzuleiten. Im
Jahr 2015 veröffentlichten die Präsidenten der Kommission, des Europäischen Rates,
der Euro-Gruppe, der EZB und des Europäischen Parlaments, in Anlehnung an das
in der Mitteilung dargelegte Konzept, einen Bericht mit dem Titel Die Wirtschafts- und
Währungsunion Europas vollenden (bekannt als der „Bericht der fünf Präsidenten“).
Darin wird ein Reformplan skizziert, mit dem in drei Stufen (bis spätestens zum
Jahr 2025) eine echte Wirtschafts-, Finanz- und Fiskalunion sowie eine politische Union
verwirklicht werden sollen. Allerdings müssten zwecks vollständiger Umsetzung der
hochambitionierten, im Konzept oder im Bericht der fünf Präsidenten dargelegten Pläne
die EU-Verträge substanziell geändert werden. Da seitdem keine Vertragsänderungen
vorgenommen wurden, konnte keines dieser höchst ehrgeizigen Projekte verwirklicht
werden.
Die öffentlichen Finanzen sind im Zuge der durch die COVID-19-Pandemie
ausgelösten Wirtschaftskrise unter erheblichen Druck geraten. Der Rat aktivierte im
März 2020 die allgemeine Ausweichklausel des SWP, damit die Mitgliedstaaten ihre
Staatsverschuldung innerhalb eines begrenzten Zeitraums über die im Rahmen der
Haushaltsregeln geltenden Einschränkungen hinaus erhöhen können. Dies erlaubt
u. a. ein vorübergehendes Überschreiten der Schuldenquote von 60%, ohne EU-
Sanktionen zu riskieren. Mitgliedstaaten, die schon jetzt eine sehr hohe Schuldenquote
aufweisen, sind jedoch aufgefordert, ihre Verschuldung nur mit großer Vorsicht zu
erhöhen. Selbst bei aktivierter allgemeiner Ausweichklausel ist die Verhängung von
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Sanktionen im Rahmen des SWP weiterhin möglich. Ebenfalls im März 2020 initiierte
die EZB das Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP), das den Erwerb von Staatsanleihen
in großem Umfang auf den Sekundärmärkten vorsieht. Mit diesem Programm wird
den Märkten Liquidität zugeführt; zugleich soll vermieden werden, dass ein großes
Gefälle zwischen den deutschen Bundesanleihen und den Staatsanleihen einiger hoch
verschuldeter EU-Mitgliedstaaten entsteht. Die vorgesehenen Beträge sind sehr hoch,
das Programm ist jedoch zeitlich befristet.
Im Sommer 2021 führte die EZB eine Strategieüberprüfung durch – die erste seit
dem Jahr 2003. Es wird ein mittelfristiges Inflationsziel von 2% angestrebt, wobei eine
vorübergehende Überschreitung des Werts zulässig ist. Auch der Klimawandel soll bei
den Entscheidungen des Eurosystems berücksichtigt werden.
Alle Auswirkungen der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik, die durch die
wirtschaftliche Lage nach der Pandemie noch verschärft wurden, sowie die Folgen
des Krieges in der Ukraine, vor allem in Form extremer Energiepreissteigerungen,
führten zu einem historischen Anstieg der Inflation im Euroraum, der sich erstmals
2022 bemerkbar machte. Zweitrundeneffekte traten auf, als die dramatischen
Kaufkraftverluste vehemente Forderungen nach Lohnerhöhungen nach sich zogen,
was möglicherweise eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt hat. Das Eurosystem
machte daher eine Kehrtwende bei der Umsetzung seiner Geldpolitik, verringerte
den Ankauf von Vermögenswerten und erhöhte die Zinsen. Als Reaktion auf die
Befürchtungen, dass es zu übermäßigen Renditeaufschlägen von Staatsanleihen hoch
verschuldeter Länder kommen würde, kündigte die EZB im Juli 2022 ein Instrument
zur Bekämpfung der Fragmentierung, das Transmissionsschutzinstrument (TPI), an.
Eine Debatte im Eurosystem und zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets über mögliche Änderungen des SWP hat im Sommer 2022
an Dynamik gewonnen. Die Standpunkte der Mitgliedstaaten gingen jedoch so
weit auseinander, dass Zweifel an der Durchführbarkeit wesentlicher Änderungen
bestanden. Dennoch herrscht Konsens darüber, hoch verschuldeten Ländern
zusätzliche Zeit zu gewähren, um ihre Schuldenquote unter die Obergrenze von 60%
des BIP abzusenken. Es besteht auch Einigkeit darüber, die übermäßig komplizierten
Durchsetzungsverfahren des SWP nach Möglichkeit zu vereinfachen, wobei die
derzeitigen Schwellenwerte von 60% und 3% für Schulden und Defizit beibehalten
werden sollen. Die allgemeine Ausweichklausel soll Ende 2023 abgeschafft werden.
Im April 2023 legte die Kommission Legislativvorschläge zur Änderung des SWP vor
und drängte darauf, das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2023 abzuschließen. Die
Vorschläge würden, wenn sie in ihrer jetzigen Form angenommen werden, erhebliche
Entscheidungsbefugnisse vom Rat auf die Kommission übertragen (die nach den
Verträgen in diesem Bereich im Wesentlichen keine Befugnisse hat), sodass die
Kommission den finanzpolitischen Anpassungspfad der einzelnen Mitgliedstaaten
des Euroraums direkt beeinflussen könnte. Sie würden es der Kommission auch
ermöglichen, de facto Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten
des Euroraums zu nehmen, indem sie nationale Reformen und Investitionen prüft. Die
stark voneinander abweichenden Standpunkte im Rat und im Parlament lassen jedoch
Zweifel daran aufkommen, ob eine schnelle Annahme möglich ist.
Im Jahr 2023, nach 11 Zinserhöhungsrunden, begann die Inflation im Euroraum zu
sinken, liegt aber immer noch deutlich über dem Zielwert von 2%.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat sich das Europäische Parlament
als Mitgesetzgeber bei der Festlegung der meisten detaillierten Regelungen zur
Ausgestaltung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung beteiligt (unter
anderem auf der Grundlage der Artikel 121, 126 und 136 AEUV). Allerdings ist bei
einigen Dossiers im Vertrag lediglich eine beratende Rolle des Parlaments vorgesehen,
unter anderem bei der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts
und bei der Überwachung der Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus wird das Parlament
bei folgenden Fragen konsultiert:
— Vereinbarungen über die Wechselkurse zwischen dem Euro und den Nicht-EU-

Währungen;

— der Festlegung, welche Länder die Voraussetzungen für die Einführung der
einheitlichen Währung erfüllen;

— der Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der anderen vier
Mitglieder des Direktoriums der EZB;

— einem Teil der Rechtsvorschriften zur Durchführung des Verfahrens bei einem
übermäßigen Defizit.

Die EZB legt alljährlich ihren Jahresbericht vor, den der EZB-Präsident anschließend
im Plenum vorstellt. In der Regel reagiert das Parlament mit der Annahme eines
Initiativberichts auf den Bericht. Das Parlament hat bei den unterschiedlichen Stufen
des Europäischen Semesters keine Entscheidungsbefugnisse, wird jedoch regelmäßig
von Kommission und Rat, die über Durchführungsbefugnisse verfügen, auf dem
Laufenden gehalten. Die Rolle des Parlaments bei der wirtschaftspolitischen Steuerung
der EU wurde im Rahmen des Europäischen Semesters etwas gestärkt, insbesondere
durch die Einberufung eines sogenannten wirtschaftspolitischen Dialogs unter
Beteiligung des Parlaments, der einschlägigen Ratsformationen und der Kommission.
Das Parlament kann das Semester durch die Annahme von Initiativberichten begleiten.
Das Europäische Parlament ist naturgemäß nicht an der Konzeption
zwischenstaatlicher Verträge (beispielsweise des SKS-Vertrags) oder an der Gründung
und dem Ablauf zwischenstaatlicher Mechanismen (beispielsweise des ESM)
beteiligt, obgleich das Parlament verschiedenste Kontakte knüpft und in den
Meinungsaustausch einbezogen wird.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung.

Christian Scheinert
10/2023
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2.6.2. DIE INSTITUTIONEN DER
WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION

Die Institutionen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) tragen die
Hauptverantwortung für die Festlegung der europäischen Geldpolitik, die
Entscheidungen über die Ausgabe des Euro und die Preisstabilität in
der EU. Bei diesen Institutionen handelt es sich um die Europäische
Zentralbank (EZB), das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), den
Wirtschafts- und Finanzausschuss, die Euro-Gruppe und den Rat „Wirtschaft und
Finanzen“ (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN).

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 119-144, 219 und 282-284 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV),

— Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union (EUV): Protokoll (Nr. 4) über
die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank und Protokoll (Nr. 14) betreffend die Euro-Gruppe.

ZIELE

Die Hauptziele (2.6.1) der Institutionen der WWU sind:
— Die Vollendung des Binnenmarktes durch die Beseitigung von

Wechselkursschwankungen und den Wegfall der Transaktionskosten bei
Devisengeschäften sowie der Kosten für die Absicherung gegen
Kursschwankungen,

— die Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kosten und Preise in der Union,
was den Verbrauchern hilft, den innergemeinschaftlichen Handel belebt und die
Unternehmenstätigkeit erleichtert,

— die Stärkung der Währungsstabilität und der Finanzkraft Europas, indem

— jede Möglichkeit der Spekulation mit den Währungen der Union per
definitionem beendet wird,

— die Sicherstellung, dass die neue Währung weniger anfällig für
internationale Spekulationen ist durch die wirtschaftliche Dimension der
WWU,

— die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Euro sich zu einer
bedeutenden Reserve- und Zahlungswährung entwickelt.

ERGEBNISSE

A. Die Institutionen der ersten Stufe der WWU (1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1993)
In der ersten Stufe der WWU wurden keine Währungsinstitutionen gegründet.
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B. Die Institutionen der zweiten Stufe der WWU (1. Januar 1994 bis 31. Dezember
1998)
1. Das Europäische Währungsinstitut (EWI)
Das EWI wurde gemäß Artikel 17 EG-Vertrag zu Beginn der zweiten Stufe der WWU
etabliert und übernahm die Aufgaben des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten
und des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ). Es
hatte keinen Einfluss auf die geldpolitischen Maßnahmen, die den nationalen Behörden
vorbehalten blieben. Zu den Hauptaufgaben des EWI bei der Umsetzung der
zweiten Stufe der WWU gehörte die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
den nationalen Zentralbanken und die Koordinierung der Geldpolitik der einzelnen
Mitgliedstaaten, um Preisstabilität zu gewährleisten. Gemäß Artikel 123 Absatz 2 des
EG-Vertrags wurde das EWI nach der Errichtung der EZB (1. Juni 1998), für die es den
Weg geebnet hatte, aufgelöst.
2. Der Währungsausschuss
Die Mitglieder des Ausschusses wurden zur Hälfte von der Kommission und zur
Hälfte von den Mitgliedstaaten ernannt. Der Ausschuss wurde eingesetzt, um die
Koordinierung der Politik der einzelnen Mitgliedstaaten in dem für das Funktionieren
des Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu fördern (Artikel 114 EGV), und hatte
zudem eine beratende Funktion. Der Ausschuss wurde mit Beginn der dritten Stufe
aufgelöst; seine Aufgaben wurden vom Wirtschafts- und Finanzausschuss (Artikel 134
AEUV) übernommen.
C. Die Institutionen der dritten Stufe (ab 1. Januar 1999)
1. Die Europäische Zentralbank (EZB) (1.3.11)
a. Organisation
Die Europäische Zentralbank wurde am 1. Juni 1998 gegründet und hat ihren
Sitz in Frankfurt am Main. Sie wird von zwei von den Organen der Union und
den nationalen Behörden unabhängigen Beschlussorganen (dem EZB-Rat und dem
Direktorium) sowie – bei bestimmten Aufgaben – vom Erweiterten Rat geleitet, der
selbst kein Beschlussorgan des ESZB (siehe Unterabschnitt 2) ist. Mit dem Vertrag
von Lissabon wurde die EZB als Institution der EU eingeführt (Artikel 13 Absatz 1 EUV,
Artikel 282-284 AEUV). Vorher hatte sie gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrags
keinerlei Status, besaß jedoch Rechtspersönlichkeit.
i. Der EZB-Rat
Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den
Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Länder, die den Euro eingeführt
haben (Artikel 283 AEUV und Artikel 10 Absatz 1 der Satzung des Europäischen
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, im Folgenden „die
Satzung“). Als höchstes Leitungsorgan der EZB erlässt er die notwendigen Leitlinien
und Entscheidungen, um die Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben zu
gewährleisten, legt die Geldpolitik der Union fest (etwa Entscheidungen in Bezug auf
geldpolitische Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von Zentralbankgeld
im ESZB) und erlässt die für ihre Ausführung notwendigen Leitlinien (Artikel 12 der
Satzung). Der Vertrag von Lissabon legt darüber hinaus fest, dass die Mitglieder
des EZB-Direktoriums vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit (Artikel 283
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AEUV), und nicht, wie im EG-Vertrag vorgesehen, einvernehmlich ausgewählt und
ernannt werden.
ii. Das Direktorium
Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren
Mitgliedern, die auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
des Euro-Währungsraums einvernehmlich für eine nicht verlängerbare Amtszeit von
acht Jahren ernannt werden (Artikel 283 AEUV). Es führt die Geldpolitik aus und erteilt
hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen Weisungen. Ferner obliegt dem
Direktorium die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates, und es führt die laufenden
Geschäfte der EZB (Artikel 11 und 12 der Satzung).
iii. Der Erweiterte Rat
Der Erweiterte Rat (Artikel 44 der Satzung) besteht aus dem Präsidenten und
dem Vizepräsidenten der EZB sowie den Präsidenten der Zentralbanken aller
EU-Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob sie den Euro eingeführt haben oder
nicht. Er trägt zur Erhebung statistischer Daten bei, koordiniert die Geldpolitik der
Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt haben, und überwacht das Funktionieren
des Europäischen Wechselkursmechanismus.
b. Rolle
Zwar sind formell sowohl die EZB als auch die nationalen Zentralbanken berechtigt,
im Euroraum Banknoten auszugeben, doch genehmigt werden kann eine solche
Ausgabe nur von der EZB. Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von
Münzen, wobei der Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die EZB bedarf
(Artikel 128 AEUV). Die EZB erlässt Entscheidungen, die erforderlich sind, damit das
ESZB die ihm mit der Satzung und dem Vertrag übertragenen Aufgaben erfüllen kann
(Artikel 132 AEUV). Mit Unterstützung der nationalen Zentralbanken holt die EZB die
erforderlichen statistischen Daten entweder von den zuständigen nationalen Behörden
oder unmittelbar von den Wirtschaftssubjekten ein (Artikel 5 der Satzung). Die EZB
wird zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der EZB
gehört, ebenso von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften
im Zuständigkeitsbereich der EZB (Artikel 127 Absatz 4 AEUV). Sie ist für das
reibungslose Funktionieren des transeuropäischen automatisierten Echtzeit-Brutto-
Express-Überweisungssystems (TARGET2) zuständig, einem Euro-Zahlungssystem,
das die nationalen Zahlungssysteme und den Zahlungsmechanismus der EZB
miteinander verbindet. Die EZB trifft die entsprechenden Vorkehrungen zur Integration
der Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsraum beitreten, in das
ESZB.
Die EZB kann besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über
die Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute wahrnehmen (Artikel 127 Absatz 6
AEUV und Artikel 25 Absatz 2. der Satzung). Der EZB wurden im Rahmen
des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM)
weitere Aufgaben in Bezug auf die direkte Aufsicht über die als „bedeutend“
geltenden Banken des Euroraums und in anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten
zugewiesen. Die nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten überwachen weiterhin in
Zusammenarbeit mit der EZB jene Banken, die als „weniger bedeutend“ gelten. Die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union wird durch
die drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden (ESAs) sichergestellt: die Europäische
Bankaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA)
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und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die
betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Dieses Überwachungssystem wird durch
eine neue, für die Makroaufsicht zuständige Institution ergänzt, dem Europäischen
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB).
2. Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) und das Eurosystem
a. Organisation
Das ESZB besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken aller Mitgliedstaaten
der EU (Artikel 282 Absatz 1 AEUV und Artikel 1 der Satzung). Es wird von denselben
Beschlussorganen wie die EZB geleitet (Artikel 282 Absatz 2 AEUV). Das Eurosystem
besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsraums.
b. Rolle
Die vorrangige Aufgabe des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten
(Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 AEUV sowie Artikel 2 der Satzung).
Soweit dies ohne Beeinträchtigung dieses Ziels möglich ist, unterstützt das ESZB die
allgemeine Wirtschaftspolitik und leistet damit einen Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele der Union. Hierzu nimmt das ESZB folgende Aufgaben wahr (Artikel 127 Absatz 2
AEUV und Artikel 3 der Satzung):
— Festlegen und Umsetzen der Geldpolitik der Gemeinschaft,

— Durchführung von Devisengeschäften im Einklang mit Artikel 219 AEUV,

— Halten und Verwalten der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten,

— Fördern des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme sowie

— Unterstützung der reibungslosen Durchführung der von den zuständigen
Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des
Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen (Artikel 127 Absatz 5 AEUV und Artikel 3
Absatz 3 der Satzung).

3. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss
Die Mitgliedstaaten, die Kommission und die EZB ernennen jeweils höchstens zwei
Mitglieder des Ausschusses (Artikel 134 Absatz 2 AEUV). Seine Pflichten decken sich
mit denen des Währungsausschusses, den er zum 1. Januar 1999 abgelöst hat, mit
einer wichtigen Änderung: Die Unterrichtung der Kommission und des Rates über die
Entwicklung der Währungssituation obliegt nun der EZB.
4. Der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN)
Der ECOFIN, dem die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten angehören, ist das
Beschlussorgan auf europäischer Ebene. Nach Anhörung der EZB fasst er im Einklang
mit dem Ziel der Preisstabilität Beschlüsse in Bezug auf die Wechselkurspolitik
gegenüber Nicht-EU-Währungen.
5. Die Euro-Gruppe
Der Name der vormals als „Euro-11-Gruppe“ bezeichneten Zusammenkunft der
Wirtschafts- und Finanzminister des Euro-Währungsraums wurde 1997 in „Euro-
Gruppe“ geändert. Dieses informelle beratende Gremium tritt regelmäßig zusammen,
um alle Angelegenheiten in Verbindung mit dem reibungslosen Funktionieren des Euro-
Währungsraums und der WWU zu erörtern. Zu diesen Treffen werden Vertreter der
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Kommission und, sofern nötig, der EZB eingeladen (Artikel 1 des Protokolls (Nr. 14)
betreffend die Euro-Gruppe). Durch den Vertrag von Lissabon wurde die Euro-Gruppe
gestärkt. Ziel war es, eine intensivere Abstimmung der Länder im Euro-Währungsraum
zu erreichen. Erstmals wird in diesem Vertrag auch der Begriff „Euro-Gruppe“ erwähnt
(Artikel 137 AEUV). Zu den formellen Neuerungen zählt die Wahl eines Präsidenten
der Euro-Gruppe für eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren mit der Mehrheit der in der
Euro-Gruppe vertretenen Mitgliedstaaten (Artikel 2 des Protokolls (Nr. 14) betreffend
die Euro-Gruppe). Auf der informellen Tagung des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ am
10. September 2004 in Scheveningen wurde der luxemburgische Premierminister und
Finanzminister Jean-Claude Juncker zum Präsidenten der Euro-Gruppe gewählt. Er
wurde somit der erste gewählte ständige Präsident der Euro-Gruppe; seine Amtszeit
begann am 1. Januar 2005. Seit dem 13. Juli 2020 ist Paschal Donohoe, irischer
Minister der Finanzen, Präsident der Euro-Gruppe. Er wurde am 9. Juli 2020 gewählt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Legislative Rolle
1. Das Europäische Parlament übernimmt zusammen mit dem Rat gemäß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren folgende Aufgaben:
— Festlegung der Einzelheiten der Verfahren zur multilateralen Überwachung

(Artikel 121 Absatz 6 AEUV),

— Änderung bestimmter Artikel der Satzung der EZB (Artikel 129 Absatz 3 AEUV)
sowie

— Festlegung der Maßnahmen, die für die Verwendung des Euro als einheitliche
Währung erforderlich sind (Artikel 133 AEUV).

2. Das Europäische Parlament wird zu folgenden Fragen konsultiert:
— Regelungen für die Einführung von Euro-Münzen durch die Mitgliedstaaten

(Artikel 128 Absatz 2 AEUV),

— Vereinbarungen über die Wechselkurse zwischen dem Euro und den Nicht-EU-
Währungen (Artikel 219 Absatz 1 AEUV),

— Auswahl der Länder, die die Voraussetzungen für die Einführung der
gemeinsamen Währung im Jahr 1999 bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen,

— Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der anderen Mitglieder des
Direktoriums der EZB (Artikel 283 Absatz 2 AEUV und Artikel 11 Absatz 2 der
Satzung),

— jegliche Veränderungen an den Abstimmungsmodalitäten innerhalb des EZB-
Rates (Artikel 10 Absatz 2 der Satzung),

— Rechtsvorschriften zur Durchführung des Verfahrens, das gemäß dem Stabilitäts-
und Wachstumspakt bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten ist,

— sämtliche Änderungen der Befugnisse der EZB zur Beaufsichtigung von
Kreditinstituten und sonstigen Finanzinstituten (Artikel 127 Absatz 6 AEUV),

— und Änderung bestimmter Artikel der Satzung der EZB (Artikel 129 Absatz 4
AEUV).
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3. Das Europäische Parlament wird über die Einzelheiten bezüglich der
Zusammensetzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses unterrichtet (Artikel 134
Absatz 3 AEUV).
B. Kontrollaufgaben
1. Im Rahmen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Die EZB unterbreitet dem Parlament, dem Rat und der Kommission sowie dem
Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die Geld-
und Währungspolitik im vergangenen und im laufenden Jahr. Anschließend legt der
Präsident der EZB den Bericht dem Rat und dem Parlament vor, das auf dieser
Grundlage eine allgemeine Aussprache durchführen kann (Artikel 284 Absatz 3 AEUV
und Artikel 15 Absatz 3 der Satzung). Der Präsident der EZB und die anderen Mitglieder
des Direktoriums können auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder auf ihre
Initiative hin von den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments gehört
werden (Artikel 284 Absatz 3 Unterabsatz 2).
2. Die Rolle des Parlaments
Das Parlament hat gefordert, dass die beträchtlichen Befugnisse, die die EZB gemäß
dem Vertrag innehat, also die Entscheidungsfreiheit in währungs- und geldpolitischen
Fragen, durch eine demokratische Kontrolle ausgeglichen werden (Entschließung
vom 18. Juni 1996). Zu diesem Zweck hat es den „Währungspolitischen Dialog“ ins
Leben gerufen. Der Präsident der EZB oder ein anderes Mitglied des EZB-Rates
tritt mindestens einmal im Quartal vor den Ausschuss für Wirtschaft und Währung
des Europäischen Parlaments (ECON), um Fragen zu den Konjunkturaussichten
zu beantworten und die Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet zu begründen.
Darüber hinaus nimmt das Europäische Parlament regelmäßig im Rahmen eines
Initiativberichts zum Jahresbericht der EZB Stellung.
Die neuen Aufsichtsbefugnisse der EZB gehen mit zusätzlichen
Rechenschaftspflichten gemäß der SSM-Rahmenverordnung einher. Die
entsprechenden praktischen Vorkehrungen sind in einer Interinstitutionellen
Vereinbarung zwischen dem Parlament und der EZB geregelt. In den Bestimmungen
zur Rechenschaftspflicht ist auch vorgesehen, dass der Vorsitzende des
Aufsichtsgremiums dem zuständigen Ausschuss beiwohnt, dem Ausschuss für
Wirtschaft und Währung, die Fragen des Parlaments beantwortet, und dass auf
Antrag vertrauliche Gespräche mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden
Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses stattfinden. Darüber hinaus verfasst die
EZB einen jährlichen Aufsichtsbericht, den der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums
dem Parlament vorstellt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung (ECON).

Jost Angerer
10/2023
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2.6.3. EUROPÄISCHE GELDPOLITIK

Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) umfasst die Europäische
Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedstaaten.
Vorrangiges Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Um dieses
Ziel zu verwirklichen, fasst der EZB-Rat seine Beschlüsse auf der Grundlage eines
integrierten Analyserahmens und setzt sie mithilfe von traditionellen geldpolitischen
Maßnahmen und geldpolitischen Sondermaßnahmen um.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 119 bis 144, 219 sowie 282 bis 284 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV);

— Protokoll (Nr. 4) zum Vertrag von Lissabon über die Satzung des Europäischen
Systems der Zentralbanken (ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB); im
Folgenden „die Satzung“.

ZIELE

Das vorrangige Ziel des ESZB besteht gemäß Artikel 127 Absatz 1 AEUV in der
Wahrung der Preisstabilität. Unbeschadet dieses Ziels unterstützt das ESZB die
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der Ziele der
Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen
gefördert wird (Artikel 127 Absatz 1 AEUV).

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Wichtigste Grundsätze
1. Unabhängigkeit
Der wichtigste Grundsatz – die Unabhängigkeit der EZB – ist in Artikel 130 AEUV
verankert: „Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die Satzung des
ESZB und der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder
die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer
Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen
der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder
entgegennehmen.“ Unabhängigkeit wird außerdem durch die in Artikel 123 AEUV
verankerten Verbote der monetären Finanzierung gewahrt, die auch für die nationalen
Zentralbanken gelten. Der Vertrag sieht die Anwendung traditioneller Instrumente vor
(Artikel 18 und 19 der Satzung) und berechtigt den EZB-Rat, die Anwendung anderer
Methoden zu beschließen (Artikel 20 der Satzung).
2. Transparenz und Rechenschaftspflicht
Zur Gewährleistung der Glaubwürdigkeit der EZB sind im Vertrag (Artikel 284 AEUV)
und in der Satzung (Artikel 15) Berichtspflichten vorgesehen. Die EZB erstellt und
veröffentlicht mindestens vierteljährlich Berichte über die Tätigkeit des ESZB. Ein
konsolidierter Finanzausweis des ESZB wird wöchentlich veröffentlicht. Im Februar
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2015 veröffentlichte die EZB erstmals einen Bericht über eine geldpolitische Sitzung
des EZB-Rats und passte sich so an die Kommunikationsstrategien anderer führender
Zentralbanken an.
Die Unabhängigkeit der Zentralbank geht mit der Rechenschaftspflicht gegenüber
der Öffentlichkeit und deren gewählten Vertretern einher. Gemäß AEUV ist die EZB
in erster Linie gegenüber dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig (siehe
unten: „Rolle des Europäischen Parlaments“). Zwischen den beiden Organen sind
zusätzliche Verbesserungen des Rahmens für die Rechenschaftspflicht eingeführt
worden, die über die Anforderungen des Vertrags hinausgehen. Die EZB berichtet auch
an den Rat der EU.
B. Geldpolitische Strategie der EZB
1. Überblick
Im Oktober 1998 einigte sich der EZB-Rat auf die grundlegenden Elemente seiner
geldpolitischen Strategie, namentlich i) eine quantitative Definition der Preisstabilität,
ii) die große Bedeutung der Überwachung des durch ein Geldmengenaggregat
ermittelten Geldmengenwachstums, und iii) eine breit angelegte Beurteilung der
Aussichten für die Preisentwicklung. Die EZB hat sich für eine geldpolitische Strategie
entschieden, die auf zwei Säulen beruht (wirtschaftliche und monetäre Analysen),
deren jeweilige Funktionen im Rahmen der Überprüfung der geldpolitischen Strategie
am 8. Mai 2003 erneut klar festgelegt wurden.
Im Juli 2021 hat die EZB die Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie
abgeschlossen. Um Interessenträger einzubeziehen, hat die EZB das Portal „Die
EZB hört zu“ eingerichtet und eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto
„Ihre Zentralbank hört zu“ für die Öffentlichkeit, zivilgesellschaftliche Organisationen
und Hochschulen im gesamten Euro-Währungsgebiet organisiert. Im Rahmen der
derzeitigen Strategie, die regelmäßig überprüft werden soll (das nächste Mal
2025), werden das Preisstabilitätsziel und die Zwei-Säulen-Analyse neu definiert.
Außerdem werden die Auswirkungen des Klimawandels und der Finanzstabilität auf
die Preisstabilität anerkannt.
2. Preisstabilitätsziel
Der EZB-Rat hat das Ermessen, die genaue Definition seines Preisstabilitätsziels
festzulegen. Seit Juli 2021 ist Preisstabilität als eine Inflationsrate (jährlicher Anstieg
des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Euro-Währungsgebiet) von 2%
auf mittlere Sicht definiert. Das Ziel ist symmetrisch, d. h. negative und positive
Abweichungen von diesem Ziel werden gleichermaßen als unerwünscht betrachtet.
Dies könnte zu einer Übergangsphase führen, in der die Inflation leicht über dem
Zielwert von 2% liegt.
3. Integrierter Analyserahmen
Im Juli 2021 wurde die bestehende Zwei-Säulen-Strategie überarbeitet und wurde zum
„integrierten Analyserahmen“, der eine i) wirtschaftliche Analyse und ii) eine monetäre
und finanzielle Analyse umfasst.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse werden schwerpunktmäßig die reale
und die nominale wirtschaftliche Entwicklung betrachtet. Bei der monetären und
finanziellen Analyse werden geldpolitische und finanzielle Indikatoren betrachtet,
die eine Fokussierung auf den geldpolitischen Transmissionsmechanismus und die
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Auswirkungen finanzieller Ungleichgewichte und geldpolitischer Faktoren auf die
mittelfristige Preisstabilität ermöglichen.
4. Klimawandel
Bei der Überprüfung der Strategie in den Jahren 2020 und 2021 wurde festgestellt,
dass der Klimawandel Auswirkungen auf die Preisstabilität hat. Als Ergebnis der
Überprüfung wurde die Verpflichtung eingegangen, im Rahmen des Mandats der
EZB die Auswirkungen des Klimawandels und des Übergangs zu CO2-armer
Energie zu berücksichtigen. Der EZB-Rat verabschiedete einen klimabezogenen
Maßnahmenplan, um Klimaschutzaspekte bei den geldpolitischen Bewertungen zu
berücksichtigen, die Analysekapazität im Hinblick auf den Klimawandel auszubauen,
die Konzeption des geldpolitischen Handlungsrahmens anzupassen und Maßnahmen
im Bereich Offenlegung und Berichterstattung zur ökologischen Nachhaltigkeit
umzusetzen.
C. Umsetzung der Geldpolitik
1. Standardinstrumente
Das vorrangige geldpolitische Instrument der EZB sind ihre drei Leitzinsen, zu
denen Geschäftsbanken bei der EZB Kredite aufnehmen oder bei ihr einzahlen
können: der Hauptrefinanzierungssatz, der Zinssatz der Einlagefazilität und der
Spitzenrefinanzierungssatz.
a. Offenmarktgeschäfte
Offenmarktgeschäften kommt bei der Steuerung der Zinssätze und der Liquidität am
Markt sowie der Signalisierung des geldpolitischen Kurses eine Schlüsselrolle zu. Mit
den Offenmarktgeschäften stellt das Eurosystem dem Bankensystem Liquidität mit
einer Laufzeit von einer Woche (Hauptrefinanzierungsgeschäfte) bzw. drei Monaten
(längerfristige Refinanzierungsgeschäfte) bereit. Die Hauptrefinanzierungsgeschäfte
zielen auf die Kurzfristzinsen ab. Mit den langfristigen Refinanzierungsgeschäften
werden hingegen zusätzliche längerfristige Refinanzierungsmittel zur Verfügung
gestellt.
Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen sind ebenfalls
Offenmarktgeschäfte. Feinsteuerungsoperationen zielen darauf ab, auf unerwartete
Liquiditätsschwankungen im Markt zu reagieren und insbesondere die Zinswirkung
dieser Schwankungen abzufedern, während strukturelle Operationen im Wesentlichen
einer langfristigen Anpassung der strukturellen Position des Eurosystems gegenüber
dem Finanzsektor dienen.
b. Ständige Fazilitäten
Das Eurosystem bietet den Kreditinstituten zwei ständige Fazilitäten an: die
Spitzenrefinanzierungsfazilität, mit der die Geschäftspartner von der Zentralbank
gegen ausreichende notenbankfähige Sicherheiten Übernachtkredite erhalten können,
und die Einlagefazilität, mit der die Geschäftspartner täglich fällige Einlagen bei der
Zentralbank anlegen können.
c. Unterhaltung von Mindestreserven
Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Satzung kann die EZB von Kreditinstituten verlangen,
Mindestreserven bei der EZB und bei nationalen Zentralbanken zu unterhalten. Ziel
der Mindestreserven ist die Stabilisierung der kurzfristigen Zinssätze am Markt und die
Schaffung (oder Vergrößerung) einer strukturellen Liquiditätsknappheit innerhalb des
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Bankensystems gegenüber dem Eurosystem, was die Steuerung der Geldmarktsätze
über regelmäßige liquiditätszuführende Geschäfte erleichtert.
2. Sonderinstrumente
a. Programme zum Ankauf von Vermögenswerten
Seit 2009 hat die EZB mehrere Programme zum Ankauf von Vermögenswerten
umgesetzt. Zu den mittlerweile abgeschlossenen Programmen gehören: das erste
und zweite Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen (CBPP und
CBPP2) von Juli 2009 bis Juni 2010 beziehungsweise von November 2011 bis
Oktober 2012 sowie das Programm für die Wertpapiermärkte (SMP) von Mai 2010 bis
September 2012.
Laufende Programme umfassen das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten
(APP) und das Pandemie-Notfallkaufprogramm (PEPP).
Das APP besteht aus vier separaten Programmen: dem Programm zum Ankauf
von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP), dem Programm zum Ankauf
von Wertpapieren des öffentlichen Sektors (PSPP), dem Programm zum Ankauf
forderungsbesicherter Wertpapiere (ABSPP) und dem dritten Programm zum Ankauf
gedeckter Schuldverschreibungen (CBPP3). Der Ankauf von Vermögenswerten
(„quantitative Lockerung“) im Rahmen des APP begann im Oktober 2014. Die
monatlichen Nettoankäufe von Vermögenswerten wurden mehrfach neu kalibriert
und reichten von 15 Mrd. EUR pro Monat (Oktober bis Dezember 2018) bis
zu 80 Mrd. EUR pro Monat (April 2016 bis März 2017). Zweimal wurde der
Nettoankauf von Vermögenswerten eingestellt (Januar bis Oktober 2019 und
Juli 2022 bis Februar 2023). In diesen Zeiträumen wurden Tilgungsbeträge aus
fälligen Wertpapieren vollständig reinvestiert, wodurch der Gesamtbestand an
Vermögenswerten des Eurosystems beibehalten wurde. Im Dezember 2022 beschloss
der EZB-Rat erstmals, die Vermögenswerte im Rahmen des APP durch eine teilweise
Reinvestition der Kapitaltilgung zu verringern. Von März bis Juni 2023 wurden die
Bestände des APP um 15 Mrd. EUR pro Monat reduziert, was als „quantitative
Straffung“ bezeichnet wird. Seit Juli 2023 setzt der EZB-Rat eine vollständige
passive Abwicklung der Vermögenswerte im Rahmen des APP um, indem keine
Reinvestitionen der Kapitaltilgung mehr vorgenommen werden, und sich somit die
Bestände des APP in einem von der Höhe der Tilgungsbeträge im jeweiligen Monat
abhängigen monatlichen Tempo verringern. Das Eurosystem verfügte im Rahmen
des APP zu Spitzenzeiten in den Jahren 2022 und 2023 über 3,2 Bio. EUR an
Vermögenswerten.
Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie wurde das befristete PEPP im März
2020 ins Leben gerufen, um Vermögenswerte des öffentlichen und des privaten
Sektors anzukaufen. Der Umfang von zunächst 750 Mrd. EUR wurde anschließend
auf 1,85 Bio. EUR aufgestockt. Das PEPP beinhaltete eine erhebliche Flexibilität,
wodurch Schwankungen im Zeitverlauf bei der Verteilung der Ankäufe hinsichtlich
der Anlageklassen und der Länder möglich sind. Der Kapitalschlüssel diente auf der
Grundlage des Wertpapierbestandes als Richtschnur für Nettoankäufe im Rahmen
des PEPP. Der Nettoankauf von Vermögenswerten im Rahmen des PEPP endete im
März 2022. Der Bestand an Vermögenswerten soll bis mindestens Ende 2024 mit
vollständiger Reinvestition der Tilgungszahlungen gehalten werden. Reinvestitionen
zwischen den Mitgliedstaaten wurden flexibel durchgeführt, „um pandemiebedingten
Risiken für den geldpolitischen Transmissionsmechanismus entgegenzuwirken“.
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b. Geldpolitische Outright-Geschäfte
Im August 2012 kündigte die EZB die Möglichkeit an, geldpolitische Outright-
Geschäfte (OMT – Outright Monetary Transactions) am Sekundärmarkt für
Staatsanleihen zu tätigen, um für eine angemessene geldpolitische Transmission
zu sorgen und die Einheitlichkeit ihrer Geldpolitik zu wahren. OMT sollten an
eine makroökonomische Anpassung oder ein vorsorgliches Anpassungsprogramm
im Rahmen der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität bzw. des Europäischen
Stabilitätsmechanismus geknüpft werden. Nach der Ankündigung wurden OMT nie
genutzt, bleiben aber Teil des Instrumentariums der EZB.
c. Instrument zur Absicherung der Transmission
Das Transmissionsschutzinstrument (TPI – Transmission Protection Instrument)
wurde im Juli 2022 angekündigt, um die effektive Transmission der Geldpolitik
zu unterstützen, während der EZB-Rat die Normalisierung seiner Geldpolitik
fortsetzt. Das TPI soll als zweite Verteidigungslinie nach den PEPP-
Reinvestitionen eingesetzt werden und ermöglicht selektive „Sekundärmarktkäufe
von Wertpapieren, die in Ländern begeben wurden, in denen eine Verschlechterung
der Finanzierungsbedingungen nicht durch länderspezifische Fundamentalfaktoren
begründet ist, um Risiken für den Transmissionsmechanismus im erforderlichen
Umfang entgegenzuwirken“. Das TPI prüft vier Förderkriterien: 1) die Einhaltung
des finanzpolitischen Regelwerks der EU, 2) das Fehlen schwerwiegender
makroökonomischer Ungleichgewichte, 3) die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
sowie 4) eine solide und tragfähige Wirtschaftspolitik.
d. Ausblick auf die künftige Zinspolitik
Seit Juli 2013 gewährt die EZB einen Ausblick auf den weiteren Verlauf ihrer
Zinspolitik (Forward Guidance). Die Hinweise auf die künftige Zinspolitik stellten einen
bedeutenden Wandel in der Kommunikationsstrategie der EZB dar, da nicht nur
darüber informiert wird, wie die EZB die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und
die Risiken für die Preisstabilität auf mittlere Sicht beurteilt, sondern auch darüber, was
diese Beurteilung für die künftige Ausrichtung ihrer Geldpolitik bedeutet. Als Reaktion
auf die große Unsicherheit in den Jahren 2022 und 2023 werden die Hinweise auf die
künftige Zinspolitik von der EZB in einem geringeren Maß genutzt. Seit Juli 2022 setzt
die EZB darauf, Entscheidungen abhängig von den Daten in den einzelnen Sitzungen
zu treffen.
e. Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
Im Juni 2014 kündigte die EZB eine Serie von gezielten längerfristigen
Refinanzierungsgeschäften (GLRG) an, mit denen die Kreditvergabe durch die Banken
an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet über ein Zeitfenster von ursprünglich zwei
Jahren verbessert werden sollte. Die zweite Serie (GLRG II) begann im März 2016
und eine dritte (GLRG III) im März 2019. Außerdem hat der EZB-Rat als Reaktion
auf die COVID-19-Pandemie beschlossen, elf zusätzliche längerfristige Pandemie-
Refinanzierungsgeschäfte (PETROs) einzuführen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die EZB ist dem Europäischen Parlament unmittelbar rechenschaftspflichtig. Dieser
Rechenschaftspflicht wird im Wesentlichen auf drei Wegen nachgekommen.
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Der Präsident der EZB ist gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV und Artikel 15 Absatz 3
der Satzung des ESZB verpflichtet, dem Parlament jährlich einen Bericht vorzulegen.
In der Regel nimmt das Parlament eine Entschließung zum Jahresbericht der EZB an.
Die EZB gibt Feedback zu den Entschließungen des Parlaments.
Es ist gängige Praxis, dass der Präsident der EZB viermal jährlich im Ausschuss
für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments die politischen Beschlüsse der
EZB erläutert und Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet (Währungspolitischer
Dialog). Diese Sitzungen sind öffentlich und die Transkriptionen werden sowohl auf
der Website des Parlaments als auch auf der Website der EZB veröffentlicht. Die
Sachverständigengruppe für Geld- und Währungspolitik (Monetary Expert Panel)
liefert dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) bei seiner einschlägigen
Arbeit vor dem geld- und währungspolitischen Dialog jeweils unabhängigen Input und
sachkundige Beratung.
Wie in Artikel 140 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments niedergelegt
wurde, darf jedes Mitglied des Parlaments pro Monat bis zu sechs Fragen zur
schriftlichen Beantwortung an die EZB richten.

Dražen Rakić / MAJA SABOL
10/2023
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2.6.4. WIRTSCHAFTSPOLITISCHE STEUERUNG

Bei der wirtschaftspolitischen Steuerung handelt es sich um das System der
Institutionen und Verfahren, die eingerichtet wurden, um die wirtschaftlichen
Ziele der EU umzusetzen. Dazu zählt insbesondere die Koordinierung der
wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritts für die EU und ihre Bürger. Die Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise,
die 2008 ihren Anfang nahm, hat gezeigt, dass die EU ein wirksameres Modell
für die wirtschaftspolitische Steuerung benötigte als die damalige Koordinierung
der Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Die noch nicht abgeschlossenen Entwicklungen
der wirtschaftspolitischen Steuerung umfassen eine verstärkte Koordinierung und
Überwachung der Fiskalpolitik und der makroökonomischen Politik sowie den
Aufbau eines Rahmens für die Bewältigung von Finanzkrisen.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

— Artikel 2 bis 5, Artikel 119 bis 144 und Artikel 282 bis 284 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

— die folgenden dem AEUV beigefügten Protokolle: Protokoll Nr. 12 über
das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, Protokoll Nr. 13 über die
Konvergenzkriterien und Protokoll Nr. 14 betreffend die Euro-Gruppe.

ZIELE

A. Vertragsbestimmungen
Der Präambel des EUV zufolge sind die Mitgliedstaaten „entschlossen, die Stärkung
und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und eine Wirtschafts- und
Währungsunion zu errichten“.
In Artikel 3 EUV ist festgelegt, dass die Union „auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von
Preisstabilität [und] eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft,
die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt“, hinwirkt.
Die Artikel 2, 5 und 119 AEUV bilden die Grundlage für die wirtschaftspolitische
Koordinierung: Darin ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitiken
als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachten und eng aufeinander
abstimmen müssen. Die Bereiche und Formen der Koordinierung werden in Artikel 121
dargelegt, der das Verfahren im Zusammenhang mit den allgemeinen (Grundzüge
der Wirtschaftspolitik) und den länderspezifischen politischen Empfehlungen umfasst,
sowie in Artikel 126, in dem das Verfahren verankert ist, das bei übermäßigen
öffentlichen Defiziten befolgt werden muss (2.6.6).
Die Artikel 136 bis 138 enthalten spezifische Bestimmungen für die Mitgliedstaaten,
deren Währung der Euro ist, und sehen für diese eine verstärkte Koordinierung und
Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin und ihrer Wirtschaftspolitik vor.
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Zudem wird in Titel IX über die Beschäftigung vorgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten
ihre Beschäftigungspolitik aufeinander abstimmen und dass diese im Einklang mit den
Grundzügen der Wirtschaftspolitik (Artikel 146) (2.3.3) steht.
B. Der wirtschaftspolitischen Steuerung unterliegende Bereiche
Die Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise, die 2008 ihren Anfang nahm, hat
gezeigt, dass die finanzpolitischen, fiskalpolitischen und makroökonomischen
Ungleichgewichte nicht nur innerhalb der einzelnen Staaten, sondern auch auf
EU-Ebene eng miteinander verknüpft sind. Dies gilt umso mehr für die Länder
des Euro-Währungsgebiets. Aus diesem Grund betrifft das System der verstärkten
wirtschaftspolitischen Steuerung, das 2011 eingerichtet wurde und nach wie vor
weiterentwickelt wird, mehrere Wirtschaftsbereiche. Dazu zählen die Fiskalpolitik,
makroökonomische Aspekte, das Krisenmanagement, die makrofinanzielle Aufsicht
und Investitionen.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Wirtschaftspolitische Koordinierung bis 2011
Bis 2011 erfolgte die wirtschaftspolitische Koordinierung vornehmlich konsensbasiert
und, mit Ausnahme des im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten
fiskalpolitischen Rahmens (2.6.6), ohne rechtlich durchsetzbare Regeln.
Der Anwendungsbereich der wirtschaftspolitischen Koordinierung war breit
und ermöglichte in der Praxis, je nach Grad der Verbindlichkeit der
Kooperationsabkommen, verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Zwei Beispiele
für eine solche Koordinierung sind
— die Koordinierung als Instrument des Krisenmanagements, etwa der im Mai 2010

geschaffene Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus,

— Befugnisübertragung für einzelne Politikbereiche: Die gesamte
Entscheidungsgewalt in einem bestimmten Politikbereich kann auf ein einzelnes
Organ übertragen werden (Beispiele hierfür sind die Währungspolitik (2.6.3)
und die Wettbewerbspolitik (2.6.12), für die die Befugnisse der Europäischen
Zentralbank (EZB) bzw. der Kommission übertragen wurden).

B. Wirtschaftspolitische Steuerung seit 2011
Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 bis 2012 traten grundlegende
Probleme und untragbare Tendenzen in vielen europäischen Ländern zutage,
und es wurde deutlich, dass die Volkswirtschaften der EU eng miteinander
verknüpft sind. Eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung innerhalb der EU
wurde für notwendig befunden, um Probleme anzugehen sowie Wachstum und
die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Zukunft zu fördern. Zu diesem Zweck
wurde das in der EU bestehende System von Gremien und Verfahren für die
wirtschaftspolitische Koordinierung überarbeitet und gestärkt: Seit 2011 wurden eine
Reihe von Gesetzgebungsakten erlassen und neue Institutionen errichtet.
1. Verstärkte wirtschaftliche und haushaltspolitische Überwachung sowie deren
Koordinierung im Rahmen des Europäischen Semesters
Eine verstärkte Steuerung umfasst ein neues abgestimmtes Arbeitsmodell –
das Europäische Semester – zur Erörterung und Koordinierung wirtschaftlicher
und haushaltspolitischer Prioritäten, eine engmaschigere Überwachung der
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Haushaltspolitik durch die EU im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts (2.6.6),
neue Instrumente zur Beseitigung makroökonomischer Ungleichgewichte (2.6.7) und
neue Instrumente zum Umgang mit Mitgliedstaaten in finanziellen Schwierigkeiten
(2.6.8).
Das Europäische Semester ist ein jährlicher Zyklus, in dem die haushaltspolitischen,
makroökonomischen und strukturpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten
koordiniert werden, sodass die Mitgliedstaaten die Erwägungen der EU in ihren
nationalen Haushaltsverfahren sowie in anderen Bereichen der Gestaltung ihrer
Wirtschaftspolitik zu einem frühen Zeitpunkt berücksichtigen können. So soll
sichergestellt werden, dass alle politischen Maßnahmen gemeinsam analysiert
und bewertet werden und dass Politikbereiche, die zuvor keiner systematischen
wirtschaftspolitischen Überwachung unterlagen – wie z. B. in Bezug auf
makroökonomische Ungleichgewichte und finanzielle Belange –, eingebunden werden.
Die zentralen Etappen des Europäischen Semesters sind die folgenden:
— Im Spätherbst legt die Kommission ihre jährliche Strategie für nachhaltiges

Wachstum vor, in der sie die Prioritäten der EU für das kommende Jahr im
Bereich der Wirtschafts-, Haushalts- und Arbeitsmarktpolitik sowie sonstiger
Reformen, mit denen Wachstum und Beschäftigung gefördert werden sollen,
festlegt. Die Kommission schlägt spezifische Empfehlungen für das gesamte
Euro-Währungsgebiet vor, die anschließend vom Rat der Europäischen Union
(im Folgenden „Rat“) erörtert und vom Europäischen Rat im Frühjahr gebilligt
werden. Die Kommission veröffentlicht außerdem den Warnmechanismus-Bericht,
in dem die Mitgliedstaaten aufgeführt werden, in denen makroökonomische
Ungleichgewichte drohen.

— Im April legen die Mitgliedstaaten ihre Pläne für die Haushaltskonsolidierung
(Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme, SKP) und ihre Vorhaben für Reformen
und Maßnahmen zur Förderung eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen
Wachstums (nationale Reformprogramme, NRP) vor. Durch diese gemeinsame
Einreichung der Pläne können Komplementaritäten und Ausstrahlungseffekte von
haushalts- und strukturpolitischen Maßnahmen berücksichtigt werden.

— Im Mai bewertet die Kommission die NRP und die SKP, darunter die Korrektur
etwaiger makroökonomischer Ungleichgewichte. Auf der Grundlage dieser
Bewertungen schlägt die Kommission länderspezifische Empfehlungen vor, die
anschließend vom Rat in verschiedenen Zusammensetzungen erörtert werden.

— Im Juni/Juli billigt der Europäische Rat die länderspezifischen Empfehlungen, die
im Juli offiziell vom Rat angenommen werden, womit der jährliche Zyklus des
Europäischen Semesters auf EU-Ebene abgeschlossen ist.

Das Europäische Semester wurde 2011 erstmalig umgesetzt. Während des
Europäischen Semesters, und bevor die Regierungen die Entwürfe ihrer
Haushaltspläne für das nachfolgende Jahr aufstellen und den nationalen Parlamenten
zur Erörterung vorlegen, finden auf EU-Ebene gemeinsame Gespräche über
haushaltspolitische Themen, makroökonomische Ungleichgewichte, den Finanzmarkt
betreffende Fragen sowie wachstumsfördernde Strukturreformen statt. Die
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets leiten die Entwürfe ihrer Haushaltspläne
vor der Verabschiedung ihrer Haushalte an die Kommission – die eine Stellungnahme
abgibt – und an die Euro-Gruppe – die eine Bewertung vornimmt – weiter.
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2. Im Interesse einer Stabilisierung des Finanzsektors treibt die EU mit
der Einführung neuer Vorschriften und der Einrichtung neuer Institutionen
die Bankenunion (2.6.5) voran, unter anderem durch den einheitlichen
Aufsichtsmechanismus, den einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, um Krisen vorzubeugen und dafür Sorge zu
tragen, dass die Akteure des Finanzmarkts einer angemessenen Regulierung und
Überwachung unterliegen.
3. Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise hatten mehrere Mitgliedstaaten ernste
Schwierigkeiten im Hinblick auf ihre finanzielle Stabilität oder die Tragfähigkeit
ihrer öffentlichen Finanzen und ersuchten daher um finanzielle Unterstützung
(2.6.8). Die Union reagierte mit der Einführung verschiedener Mechanismen,
darunter der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, die Europäische
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische Stabilitätsmechanismus
(ESM), sowie der Annahme von Rechtsvorschriften, die Bestimmungen für
die makroökonomischen Auflagen enthalten, die mit den an die betreffenden
Mitgliedstaaten vergebenen Darlehen verknüpft sind (Verordnung (EU) Nr. 472/2013).
Die EFSF und der ESM wurden durch Ad-hoc-Verträge außerhalb der EU-Verträge
geschaffen und werden von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus den
Finanzministern der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zusammensetzt.
C. Mögliche weitere Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
Nachdem die Wirtschafts- und Finanzkrise überwunden war, hat die EU einen Prozess
zur Stärkung der Struktur der WWU eingeleitet. Der Prozess basiert auf dem Bericht
der fünf Präsidenten über die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas
aus dem Jahr 2015, der sich auf vier Hauptfragen konzentrierte:
— eine echte Wirtschaftsunion,

— eine Finanzunion,

— eine Fiskalunion und

— eine politische Union.

Diese vier Arten von Union sind eng miteinander verflochten und würden sich parallel
entwickeln. Auf den Bericht folgte eine Reihe von Mitteilungen, Vorschlägen und
Maßnahmen, und die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.
Entsprechend den relevanten Rechtsvorschriften leitete die Kommission im Februar
2020 eine Überprüfung des aktuellen Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung
ein, wozu auch eine öffentliche Aussprache darüber gehört, inwieweit es mit den
verschiedenen Überwachungskomponenten, die mit den Reformen 2011 und 2013
eingeführt oder verändert wurden, gelungen ist, die wesentlichen Ziele zu erreichen,
nämlich
— tragfähige öffentliche Finanzen und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen und

makroökonomische Ungleichgewichte abzuwenden,

— einen integrierten Überwachungsrahmen zu schaffen, der insbesondere im Euro-
Raum die engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik ermöglicht, und

— die Konvergenz der Wirtschaftsleistungen unter den Mitgliedstaaten zu fördern.

Im Oktober 2021 leitete die Kommission mit einer öffentlichen Konsultation
zu möglichen Reformwegen erneut die Überprüfung des Rahmens ein. Der
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zusammenfassende Bericht über diese Konsultation wurde im Mai 2022
veröffentlicht. Im November 2022 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung
mit Orientierungsgrundsätzen für die Reform, bevor sie am 26. April 2023 ihre
Legislativvorschläge vorlegte.
Mit der vorgeschlagenen Reform wird ein Gleichgewicht zwischen der notwendigen
Verringerung der Staatsverschuldung und der Förderung eines nachhaltigen
Wachstums angestrebt. Gleichzeitig wird darauf abgezielt, in Bezug auf den
Rahmen die Durchsetzung und die nationale Eigenverantwortung zu verbessern.
Zu diesem Zweck wird es den Mitgliedstaaten ermöglicht, länderspezifische
haushaltspolitische Anpassungspfade auszuhandeln, die auf einen mittelfristigen
Schuldenabbau ausgerichtet sind. Darüber hinaus würde die Verpflichtung zu
Investitions- und Reformprogrammen es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die
Laufzeit ihres Anpassungsprogramms zu verlängern, um einen schrittweisen
Schuldenabbau zu erreichen. Der Sanktionsmechanismus und die Einleitung
schuldenstandsbezogener Verfahren bei einem übermäßigen Defizit wurden ebenfalls
geändert, um die Anwendbarkeit zu erhöhen.
Diskussionen über die Zukunft der Bankenunion sind ebenfalls im Gange. Im April
2023 legte die Kommission Vorschläge zur Reform des derzeitigen Rahmens für das
Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung in Europa vor,
um Mängel im Zusammenhang mit dem Ausfall mittelgroßer und kleinerer Banken zu
beheben und den Einlegerschutz zu verbessern. Bei der Debatte über die mögliche
Einrichtung eines europäischen Einlagenversicherungssystems – der sogenannten
dritten Säule der Bankenunion – sind derzeit vor keine Fortschritte zu verzeichnen.
Eine Reform des ESM-Vertrags, die dessen Instrumentarium erweitern und eine
Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds schaffen soll, wurde Ende 2021
vereinbart, ist aber noch nicht in Kraft getreten, da die Ratifizierung durch Italien noch
aussteht.
D. Akteure
Der Europäische Rat legt abgestimmte politische Prioritäten fest und stellt Leitlinien auf
höchster Ebene auf. Der Rat spricht auf der Grundlage der Vorschläge der Kommission
Empfehlungen aus und fasst Beschlüsse. Die Kommission arbeitet die Empfehlungen
und Beschlüsse aus und bewertet deren Umsetzung. Die Mitgliedstaaten sind für die
nationale Berichterstattung, den Austausch von Informationen und die Umsetzung
der vom Rat verabschiedeten Empfehlungen und Beschlüsse zuständig. In der Euro-
Gruppe, die aus den Finanzministern der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
besteht, werden Angelegenheiten der WWU erörtert. Außerdem leitet die Euro-Gruppe
den ESM. Die EZB nimmt immer dann an den Beratungen der Euro-Gruppe teil, wenn
die Geld- oder Wechselkurspolitik Gegenstand der Gespräche ist. Der Wirtschafts-
und Finanzausschuss gibt Stellungnahmen ab und bereitet die Arbeit des Rates vor.
Dies trifft auch auf den Ausschuss für Wirtschaftspolitik und die Arbeitsgruppe „Euro-
Gruppe“ zu.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat das Parlament ein Mitspracherecht
bei der Festlegung der Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung
(Artikel 121 Absatz 6 AEUV).
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Durch die Gesetzgebungsakte zur wirtschaftspolitischen Steuerung wurde der
wirtschaftspolitische Dialog ins Leben gerufen. Um den Dialog zwischen den Organen
der EU, insbesondere dem Parlament, dem Rat und der Kommission, zu fördern und
für ein größeres Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht zu sorgen, können die
zuständigen Ausschüsse des Parlaments den Präsidenten des Rates, die Kommission,
den Präsidenten des Europäischen Rates oder den Präsidenten der Euro-Gruppe
auffordern, ihre jeweiligen Beschlüsse zu erläutern bzw. ihre im Zusammenhang mit
dem Europäischen Semester ergriffenen Maßnahmen vorzustellen. Im Rahmen dieses
Dialogs kann das Parlament außerdem einen Mitgliedstaat, gegen den gemäß dem
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit oder dem Verfahren bei einem übermäßigen
Ungleichgewicht ein Beschluss des Rates ergangen ist, zur Teilnahme an einer
Aussprache einladen.
Im Rahmen des Europäischen Semesters nimmt das Parlament in gesonderten
Entschließungen zur Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum Stellung, wobei
es auch die Auffassungen berücksichtigt, die während der mit den nationalen
Parlamenten abgehaltenen Parlamentarischen Woche zum Europäischen Semester,
die jeweils Anfang des Jahres stattfindet, zusammengetragen worden sind. Im
Spätherbst nimmt das Parlament zum laufenden Zyklus des Europäischen Semesters
(einschließlich der länderspezifischen Empfehlungen in der vom Rat angenommenen
Fassung) Stellung.
Das Parlament fördert die Beteiligung der Parlamente der Mitgliedstaaten durch
jährliche Treffen mit den Mitgliedern ihrer einschlägigen Ausschüsse. Außerdem
sollten – im Einklang mit den rechtlichen und politischen Regelungen in
jedem Mitgliedstaat – die nationalen Parlamente umfassend in das Europäische
Semester und die Erstellung der Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme sowie der
nationalen Reformprogramme eingebunden werden, um die Transparenz sowie die
Eigenverantwortung und die Rechenschaftspflicht für die getroffenen Entscheidungen
zu erhöhen.
Das Parlament hat sich in mehreren Entschließungen zur möglichen Entwicklung
der WWU geäußert, insbesondere in seiner Entschließung zur Überprüfung des
makroökonomischen Rechtsrahmens, seiner Entschließung zu der Haushaltskapazität
für das Euro-Währungsgebiet, seiner Entschließung zu möglichen Entwicklungen und
Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der Europäischen Union und
seiner Entschließung zur Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen Union
durch Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von Lissabon.

Samuel De Lemos Peixoto / GIACOMO LOI
10/2023
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2.6.5. BANKENUNION

Die Bankenunion beruht auf einem Vorschlag, den die Europäische Kommission
2012 vorlegte, einige Jahre nach dem Ausbruch der schweren Finanzkrise in
der EU. Die wichtigste Neuerung bestand darin, dass die Verantwortung für
die tägliche Aufsicht über die größten Banken im Euro-Währungsgebiet von der
nationalen auf die europäische Ebene übertragen wurde. Von da an wurde die
Europäische Zentralbank (EZB) sowohl mit geldpolitischen Aufgaben als auch mit
Aufsichtsaufgaben betraut, auch wenn diese strikt voneinander getrennt bleiben
mussten. Eine weitere Einrichtung – der Einheitliche Abwicklungsausschuss (SRB)
– wurde auf europäischer Ebene eingerichtet, um den Ausfall großer Banken
anzugehen. Ein drittes Element, ein europäisches Einlagenversicherungssystem,
wurde häufig gefordert, auch vom Europäischen Parlament, wurde jedoch bisher
nicht eingeführt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und Artikel 127 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die Bankenunion ist eine wesentliche Ergänzung der Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) und des Binnenmarkts. Durch die Bankenunion wird die Verantwortung
für die Aufsicht und das Krisenmanagement auf EU-Ebene zusammengeführt.
So wird auch das einheitliche Regelwerk, das für Banken in der EU gilt, im
gesamten Euro-Währungsgebiet einheitlich durchgesetzt. Insbesondere soll durch die
Bankenunion sichergestellt werden, dass die Banken nur mäßige Risiken eingehen
und dass ausfallende Banken geordnet und mit möglichst geringen Auswirkungen
auf die Realwirtschaft und die öffentlichen Finanzen der teilnehmenden EU-Länder
abgewickelt werden können.

ERGEBNISSE

A. Fahrplan für die Bankenunion
Im Dezember 2012 entwarf der Präsident des Europäischen Rates in enger
Zusammenarbeit mit den Präsidenten der Europäischen Kommission, der
Europäischen Zentralbank (EZB) und der Euro-Gruppe einen spezifischen Fahrplan mit
Terminvorgaben für die Errichtung einer echten WWU. Einer der wesentlichen Punkte
dieses Fahrplans war die Schaffung eines stärker integrierten Finanzrahmens, d. h.
der Bankenunion.
B. Einigung über den SSM
Im März 2013 erzielten das Parlament und der Rat eine politische Einigung
über die Errichtung des ersten Pfeilers der Bankenunion, des einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (SSM), der alle Banken im Euro-Währungsgebiet umfasst.
Die Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, können sich
freiwillig am SSM beteiligen. Der SSM, der seit November 2014 im Einsatz ist,
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wurde der EZB zugeordnet und ist für die direkte Aufsicht über die größten und
bedeutendsten Bankenkonsortien zuständig, während alle anderen Banken weiterhin
von den nationalen Aufsichtsbehörden – unter der Koordinierung und letztendlichen
Verantwortlichkeit der EZB – beaufsichtigt werden. Die Kriterien für die Feststellung,
ob Banken systemrelevant sind – und somit unter die direkte Beaufsichtigung durch
die EZB fallen –, sind in der SSM-Verordnung und der SSM-Rahmenverordnung
festgelegt und beziehen sich auf die Größe, die wirtschaftliche Bedeutung, die
grenzüberschreitende Tätigkeit und den Bedarf an direkter staatlicher Unterstützung
einer Bank. Im Einklang mit der Entwicklung dieser Kriterien ändert sich die Anzahl
der Banken, die tatsächlich direkt von der EZB beaufsichtigt werden, somit im
Laufe der Zeit; die EZB kann außerdem jederzeit entscheiden, eine Bank als
systemrelevant einzustufen, falls das erforderlich ist, um dafür zu sorgen, dass hohe
Aufsichtsstandards konsequent angewandt werden.
Um einen potenziellen Interessenkonflikt zu vermeiden, werden die organisatorische
und die operative Trennung der Funktionen der EZB in den Bereichen Aufsicht und
Geldpolitik durch klare Vorschriften geregelt.
C. Umfassende Bewertung
Vor der Übernahme ihrer Aufsichtsfunktionen hat die EZB eine „Prüfung der finanziellen
Gesundheit“ der Banken durchgeführt, die als umfassende Bewertung bezeichnet
wird und eine Überprüfung der Aktiva-Qualität und Stresstests umfasste. Das Ziel
dieses Verfahrens bestand darin, für größere Transparenz der Bilanzen der Banken
zu sorgen, um einen verlässlichen Ausgangspunkt zu erhalten. Die im Oktober 2014
veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass 25 der 130 teilnehmenden Banken eine
unzureichende Kapitalausstattung aufwiesen.
Für alle Banken wurde daraufhin ein ähnliches Gutachten zu ihrer „finanziellen
Gesundheit“ erstellt, als sie erstmals unter die direkte Beaufsichtigung fielen. Nachdem
Bulgarien beispielsweise um eine enge Zusammenarbeit zwischen der EZB und
der bulgarischen Nationalbank ersucht hatte, führte die EZB eine umfassende
Bewertung von sechs bulgarischen Banken durch, deren Ergebnisse sie im Juli 2019
veröffentlichte.
Von 2014 bis 2022 wurden die beiden Teile der umfassenden Bewertung (Überprüfung
der Aktiva-Qualität und Stresstests) parallel durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
dann zusammengeführt und gleichzeitig veröffentlicht. Im Jahr 2022 beschloss die
EZB jedoch, die umfassende Bewertung aufzuteilen, die beiden Teile künftig als
unabhängige Aufgaben durchzuführen und die Ergebnisse unabhängig voneinander
zu veröffentlichen.
D. SRB/SRM
Im März 2014 wurde zwischen dem Parlament und dem Rat eine politische
Einigung über die Errichtung des zweiten Pfeilers der Bankenunion, des einheitlichen
Abwicklungsmechanismus (SRM), erzielt. Mit dem SRM soll in erster Linie dafür
gesorgt werden, dass ausfallende Banken in der Bankenunion effizient und mit
minimalen Kosten für die Steuerzahler und die Realwirtschaft abgewickelt werden.
Wenn ein Eingreifen erforderlich ist, übernimmt eine zentrale Behörde – der
Ausschuss für einheitliche Abwicklung (SRB) – die Verantwortung für die Entscheidung,
die Abwicklung einer Bank einzuleiten, während die Entscheidung operativ in
Zusammenarbeit mit den nationalen Abwicklungsbehörden umgesetzt wird. Der SRB
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hat seine Arbeit als unabhängige Einrichtung der EU im Januar 2015 aufgenommen
und ist seit Januar 2016 uneingeschränkt einsatzfähig.
Im Juni 2017 traf der SRB seine erste Abwicklungsentscheidung im Fall der Banco
Popular. Der SRB beschloss jedoch, im Juni 2017 in Bezug auf die Banca Popolare di
Vicenza und die Veneto Banca, im Februar 2018 in Bezug auf die ABLV Bank AS und
ihre Tochtergesellschaft ABLV Bank Luxembourg S.A. und im August 2019 in Bezug
auf die AS PNB Banka keine Abwicklungsmaßnahmen zu ergreifen.
Stattdessen wurde gegen diese Banken ein nationales Insolvenzverfahren eingeleitet.
Im März 2022 fasste der SRB mehrere Beschlüsse zum Ausfall der Sberbank Europe
AG, einer Bankengruppe, deren Teile später teilweise aufgelöst und teilweise von
anderen Banken übernommen wurden (weitere Informationen finden Sie hier).
E. CRD/CRR
Durch Mindestkapitalanforderungen wird festgelegt, wie viel Kapital eine Bank halten
muss, damit man davon ausgehen kann, dass sie sicher arbeiten und allein mit
operativen Verlusten fertig werden kann. Während der Finanzkrise ist deutlich
geworden, dass die vorherigen regulatorischen Mindestkapitalanforderungen für den
Fall einer größeren Krise zu niedrig waren. Daher wurde auf internationaler Ebene
vereinbart, die jeweiligen Mindestschwellen zu erhöhen (Basel-III-Standards). Im
April 2013 nahmen das Parlament und der Rat zwei Rechtsakte an, mit denen die
Eigenkapitalanforderungen für Banken in europäisches Recht umgesetzt werden, und
zwar die vierte Eigenkapitalrichtlinie (CRD) und die Eigenkapitalverordnung (CRR). Die
CRD und die CRR traten im Januar 2014 in Kraft.
Die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt wird durch ein
einheitliches Regelwerk für alle Banken in der EU gestärkt, da der Großteil der
von den Banken zu erfüllenden technischen Vorschriften nun die Form unmittelbar
geltender Verordnungen hat. Dadurch werden Reibungen vermieden, die bei der
Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht entstehen können. Darüber hinaus
mussten in den vom Parlament und vom Rat angenommenen Rechtsakten noch
einige technische Einzelheiten abschließend geregelt werden. Der Kommission wurde
daher die Befugnis übertragen, ergänzende Rechtsakte (sogenannte Maßnahmen
der Stufe 2) zu erlassen, in denen die fehlenden technischen Einzelheiten festgelegt
werden.
Im November 2016 stellte die Kommission ein umfassendes Reformpaket zur
Änderung der Bestimmungen der CRD und der CRR vor. Die zwei Legislativvorschläge
zur Änderung der CRD und der CRR wurden im Parlament parallel verhandelt. Im
Juni 2018 verabschiedete der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Parlaments
seinen vollständigen Bericht über die Änderungsvorschläge. Im Juni 2019 wurden
die geänderte Eigenkapitalrichtlinie (CRD V) und Eigenkapitalverordnung (CRR II) im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
F. Europäisches Einlagenversicherungssystem (EDIS)
Im November 2015 legte die Kommission einen Legislativvorschlag vor, mit dem
die Bankenunion um ein weiteres Element ergänzt werden sollte, nämlich das
europäische Einlagenversicherungssystem (EDIS). Der ursprüngliche Vorschlag der
Kommission baute auf den bestehenden nationalen Einlagensicherungssystemen
auf und empfahl eine schrittweise Einführung des EDIS. Der Vorschlag wurde als
insgesamt kostenneutral für den Bankensektor konzipiert (auch wenn Banken mit
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höheren Risiken höhere Beiträge als risikoärmere Banken zahlen sollten). Zudem
wurden ergänzende Sicherungsmechanismen und Maßnahmen zur Verringerung von
Risiken im Bankgeschäft vorgeschlagen.
Die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments veröffentlichte ihren Entwurf eines
Berichts über das EDIS im November 2016. Die anschließenden Erörterungen im
Parlament und im Rat offenbarten in der Endphase unterschiedliche Standpunkte
hinsichtlich der Ausgestaltung des Systems. Um Fortschritte zu erleichtern,
veröffentlichte die Kommission im Oktober 2017 eine zusätzliche Mitteilung, in der sie
einige Optionen für die Gestaltung des EDIS vorschlug. Im Dezember 2020 einigten
sich die drei EU-Organe in dem entsprechenden Arbeitsdokument auf die legislativen
Prioritäten für 2021, einschließlich des EDIS.
Trotz wiederholter Versuche wurde das Problem der abweichenden Standpunkte zu
dem Dossier nicht gelöst. Das bedeutet, dass das Gesetzgebungsverfahren sich nach
wie vor im Stillstand befindet.
G. CMDI-Reform
Zwar würden viele darin übereinstimmen, dass die Übertragung der Zuständigkeit
für die tägliche Aufsicht über die größten Banken im Euro-Währungsgebiet von der
nationalen auf die europäische Ebene insgesamt gut funktioniert hat, doch ist das letzte
Wort zu der der Frage, ob der derzeitige Rahmen für die Bankenabwicklung geeignet
ist, noch nicht gesprochen.
Angesichts der Erfahrung, dass der Ausfall einiger mittelgroßer und kleinerer
Banken außerhalb des Abwicklungsrahmens angegangen wurde – wobei manchmal
Steuergelder anstelle der für diesen Zweck vorgesehenen Mittel (interne Ressourcen
der Banken oder branchenfinanzierte Sicherheitsnetze wie der einheitliche
Abwicklungsfonds) zum Einsatz kamen –, schlug die Kommission eine Reihe von
Änderungen an den Rechtsrahmen vor, die unter dem Titel „Reform des Rahmens
für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung“ (CMDI)
zusammengefasst wurden (weitere Informationen finden Sie hier). Zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Textes wird dieses Legislativpaket derzeit vom Europäischen
Parlament und vom Rat erörtert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Als Reaktion auf den Fahrplan hin zu einer echten WWU hat das Parlament am
20. November 2012 eine Entschließung mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer
echten Wirtschafts- und Währungsunion“ angenommen, die Empfehlungen an die
Kommission zur Errichtung einer echten Bankenunion enthält. Indem es die Rechtsakte
zu SSM, SRM, DGS, BRRD und CRD IV in den Jahren 2013 und 2014 angenommen
und Änderungen daran eingebracht hat, hat das Parlament wesentlich zur Schaffung
einer echten Bankenunion beigetragen.
Durch diese Rechtsakte erhält das Parlament eine Kontrollfunktion über die neu
eingerichteten Institutionen. Die EZB ist in ihrer Rolle als Aufsichtsorgan (d. h.
innerhalb des SSM) dem Parlament und dem Rat gegenüber rechenschaftspflichtig.
Einzelheiten hinsichtlich der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament sind in
einer Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zwischen dem Parlament und der EZB
festgelegt.
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Bisher haben im Ausschuss für Wirtschaft und Währung 26 öffentliche Anhörungen
des Vorsitzes des SSM stattgefunden, und zwar im März 2014, November 2014,
März 2015, Oktober 2015, März 2016, Juni 2016, November 2016, März 2017,
Juni 2017, November 2017, März 2018, Juni 2018, November 2018, März 2019,
September 2019, Dezember 2019, Mai 2020, Oktober 2020, März 2021, Juli 2021,
Oktober 2021, März 2022, Juni 2022, Dezember 2022, März 2023 und Juni 2023.
Das gleiche Verfahren findet beim Ausschuss für einheitliche Abwicklung Anwendung,
dessen Vorsitz sich mindestens einmal in jedem Kalenderjahr einer Anhörung über
die Durchführung der Abwicklungsaufgaben vor dem zuständigen Ausschuss des
Parlaments stellen muss. Bisher haben im Ausschuss für Wirtschaft und Währung 23
öffentliche Anhörungen des SRB stattgefunden, und zwar im Juni 2015, Januar 2016,
Juli 2016, Dezember 2016, März 2017, Juli 2017, Dezember 2017, März 2018,
Juli 2018, Dezember 2018, April 2019, Juli 2019, Dezember 2019, Mai 2020,
Oktober 2020, März 2021, Juli 2021¸ Dezember 2021, März 2022, Juli 2022,
November 2022, März 2023 und Juli 2023.
Einzelheiten hinsichtlich der Rechenschaftspflicht des SRB gegenüber dem Parlament
und der damit zusammenhängenden praktischen Modalitäten sind in einer
Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Parlament und dem SRB festgelegt,
die am 24. Dezember 2015 veröffentlicht wurde.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung (hier).

Marcel Magnus
10/2023
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2.6.6. DER EU-RAHMEN FÜR DIE FISKALPOLITIK

Zur Gewährleistung der Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion ist ein solider
Rahmen erforderlich, um nicht tragfähige öffentliche Finanzen weitestgehend zu
vermeiden. Eine Reform (Teil des Sechserpakets), durch die der Stabilitäts- und
Wachstumspakt (SWP) geändert wurde, ist Ende 2011 in Kraft getreten. Anfang 2013
ist eine weitere Reform, der zwischenstaatliche Vertrag über Stabilität, Koordinierung
und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag), einschließlich
des Fiskalpakts, in diesem Politikbereich in Kraft getreten. Außerdem ist eine
Verordnung über die Bewertung gesamtstaatlicher Haushaltsplanung (Teil des
Zweierpakets) im Mai 2013 in Kraft getreten. Am 26. April 2023 hat die Kommission
ihre Legislativvorschläge für die Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU
vorgestellt.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 3, 119 bis 144, 136, 219 und 282 bis 284 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV);

— Protokoll Nr. 12 (über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) und Protokoll
Nr. 13 (über die Konvergenzkriterien), die dem AEUV beigefügt sind.

ZIELE

Mit der fiskalpolitischen Architektur der Europäischen Union soll ein stabiler und
wirksamer Rahmen für die Koordinierung und Überwachung der fiskalpolitischen
Maßnahmen der Mitgliedstaaten geschaffen werden. Die Reformen des
Rechtsrahmens zwischen 2011 und 2013 waren eine direkte Reaktion auf die
Staatsschuldenkrise, die gezeigt hat, dass in Anbetracht der Ausstrahlungseffekte
nicht tragfähiger öffentlicher Finanzen innerhalb des Euro-Währungsgebiets strengere
Regeln erforderlich sind. Der überarbeitete Rahmen stützt sich daher auf
die Erfahrungen aus den Konstruktionsfehlern zu Beginn der Europäischen
Währungsunion und versucht, das in Artikel 119 Absatz 3 AEUV verankerte Leitprinzip
der gesunden öffentlichen Finanzen zu stärken. Im April 2023 hat die Kommission,
ausgehend von der sich weiterentwickelnden wirtschaftspolitischen Steuerung der EU
im Laufe der letzten zehn Jahre, eine weitere Reform des Rechtsrahmens eingeleitet.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Stabilitäts- und Wachstumspakt
Das Primärrecht der Union bildet mit Artikel 121 (multilaterale Überwachung) und
Artikel 126 (Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) des AEUV sowie mit Protokoll
Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit die zentrale Rechtsgrundlage
für den SWP. Im sekundären Unionsrecht wird im Einzelnen beschrieben, wie
die im AEUV festgelegten Vorschriften und Verfahren umzusetzen sind. Das erste
Gesetzgebungspaket zur wirtschaftspolitischen Steuerung („Sechserpaket“), mit dem
die Bestimmungen des SWP überarbeitet und geändert werden, ist am 13. Dezember
2011 in Kraft getreten. Der geänderte SWP sieht die wichtigsten Instrumente für
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die Überwachung der fiskalpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten (präventive
Komponente) und für die Korrektur übermäßiger Defizite (korrektive Komponente) vor.
In seiner derzeitigen Form setzt sich der SWP wie folgt zusammen:
— Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau

der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung
der Wirtschaftspolitiken, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1055/2005
des Rates vom 27. Juni 2005 und die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 vom
16. November 2011. Diese Verordnung bildet die präventive Komponente.

— Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung
und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 und die
Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 vom 8. November 2011. Diese Verordnung bildet
die korrektive Komponente.

— Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 vom 16. November 2011 über die wirksame
Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet.

Zusätzlich enthält der Verhaltenskodex, bei dem es sich um eine Stellungnahme des
Wirtschafts- und Finanzausschusses (WFA)(Ausschuss des Rates (Wirtschaft und
Finanzen) (ECOFIN)) handelt, Spezifikationen für die Umsetzung des SWP sowie
Leitlinien für die Form und den Inhalt von Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen
(SKP). Auch wenn der Verhaltenskodex formal einen niedrigeren Stellenwert als eine
Verordnung besitzt, kommt ihm aufgrund der Tatsache, dass darin die Umsetzung
des SWP beschrieben wird, in der Praxis eine große Bedeutung zu. Seine jüngste
Aktualisierung, die der WFA am 15. Mai 2017 beschlossen hat, enthält Spezifikationen
zur Flexibilität im Rahmen der bestehenden Vorschriften des SWP (durch sogenannte
Investitions- und Strukturreformklauseln und durch eine Matrix, worin im Rahmen
der präventiven Komponente des Pakts festgelegt wird, was „gute und schlechte
wirtschaftliche Zeiten“ sind und welche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung
für die betreffende konjunkturelle Situation und Schuldenquote erforderlich sind).
Diese Spezifikationen basieren auf einem „gemeinsam vereinbarten Standpunkt zur
Flexibilität im SWP“ des WFA von November 2015, der vom Rat (Wirtschaft und
Finanzen) im Februar 2016 gebilligt wurde. Ausgangspunkt der Diskussionen war die
Mitteilung der Kommission vom 13. Januar 2015 mit dem Titel „Optimale Nutzung
der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“. Darüber hinaus
enthält die derzeitige Fassung des Verhaltenskodex zwei Stellungnahmen des WFA
von November 2016, in denen der Schwerpunkt verstärkt auf den Richtwert für die
Ausgaben gelegt wird. Zugleich bleibt der Indikator des strukturellen Gleichgewichts
ein wesentlicher Teil des Rahmens für die haushaltspolitische Überwachung.
1. Präventive Komponente des SWP
Mithilfe der präventiven Komponente sollen gesunde öffentliche Finanzen
durch multilaterale Überwachung gemäß Artikel 121 AEUV, der geänderten
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 und der neuen Verordnung (EU) Nr. 1173/2011
gewährleistet werden.
Ein Schlüsselkonzept für die Überwachung und Steuerung ist das länderspezifische
mittelfristige Haushaltsziel. Das Ziel muss für jedes Land zwischen −1% des BIP und
einem ausgeglichenen oder einem Überschuss aufweisenden Haushalt liegen. Zudem
muss es konjunkturbereinigt sein, und einmalige sowie sonstige befristete Maßnahmen
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dürfen nicht angerechnet werden. Seine Überprüfung erfolgt alle drei Jahre oder bei
der Umsetzung größerer Strukturreformen mit Auswirkungen auf die Haushaltslage.
Zentrale Instrumente der präventiven Komponente des SWP sind die SKP.
Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (SKP)
Vorlage: Als Teil der multilateralen Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV
müssen alle Mitgliedstaaten jedes Jahr im April der Kommission und dem Rat ein
Stabilitätsprogramm (im Falle von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets) oder
ein Konvergenzprogramm (für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet
angehören) vorlegen. Im Stabilitätsprogramm müssen unter anderem das mittelfristige
Haushaltsziel, der Anpassungspfad zur Erreichung dieses Ziels sowie eine
Szenarioanalyse der Auswirkungen von Änderungen der wichtigsten zugrunde
liegenden wirtschaftspolitischen Annahmen im Hinblick auf die Haushaltslage
enthalten sein. Die Berechnungen müssen dabei auf den wahrscheinlichsten (oder
vorsichtigeren) makrofiskalischen Szenarien basieren. Diese Programme werden von
der Kommission veröffentlicht.
Bewertung: Der Rat prüft die Programme auf der Grundlage einer Bewertung der
Kommission und des WFA. Dabei werden insbesondere die Fortschritte bei der
Verwirklichung des mittelfristigen Haushaltsziels eingehend geprüft. Als neues Element
des geänderten SWP wird bei der Bewertung fortan ausdrücklich die Entwicklung der
Ausgaben berücksichtigt.
Stellungnahme: Der Rat gibt auf der Grundlage einer Empfehlung der Kommission
und nach Anhörung des WFA eine Stellungnahme zu den Programmen ab. In
seiner Stellungnahme kann der Rat die Mitgliedstaaten auffordern, ihre Programme
anzupassen. Die Stellungnahme bildet einen festen Bestandteil der länderspezifischen
Empfehlungen, die am Ende jedes Europäischen Semesters vom Rat angenommen
werden.
Überwachung: Die Kommission und der Rat überwachen die Umsetzung der SKP.
Frühwarnung: Bei erheblichen Abweichungen vom Anpassungspfad zur Erreichung
des mittelfristigen Haushaltsziels richtet die Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 4
AEUV (Artikel 6 und 10 der geänderten Verordnung (EG) Nr. 1466/97) eine Verwarnung
an den betreffenden Mitgliedstaat. Diese Warnung erfolgt in Form einer Empfehlung
des Rates mit der Aufforderung an den betreffenden Mitgliedstaat, die notwendigen
politischen Anpassungen vorzunehmen.
Sanktionen: Im Fall von dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten, die
keine angemessenen Anpassungsmaßnahmen vornehmen, sieht der geänderte SWP
zudem die Möglichkeit vor, Sanktionen in Form einer verzinslichen Einlage in Höhe von
0,2% des BIP des Vorjahres zu verhängen. Darüber hinaus sind Geldstrafen für die
Manipulation von Schulden- oder Defizitdaten vorgesehen.
Europäisches Semester: Die Vorlage und Prüfung der SKP sind Teil des Europäischen
Semesters, bei dem es sich um ein umfassenderes Verfahren zur wirtschaftspolitischen
Koordinierung innerhalb der Europäischen Union handelt und das den präventiven Teil
des SWP beinhaltet.
2. Korrektive Komponente des SWP
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (VÜD)
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Mit dem VÜD sollen übermäßige Defizite verhindert und deren umgehende Korrektur
sichergestellt werden. Das VÜD wird durch Artikel 126 AEUV, das den Verträgen
beigefügte Protokoll Nr. 12, die geänderte Verordnung (EG) Nr. 1467/97 und die neue
Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 geregelt.
Gemäß dem geänderten SWP wird ein VÜD durch das Defizitkriterium oder das
Schuldenstandskriterium ausgelöst:
— Defizitkriterium: Ein gesamtstaatliches Defizit gilt bei Überschreiten des

Referenzwerts von 3% des BIP zu Marktpreisen als übermäßig,

— Schuldenstandskriterium: Der Schuldenstand übersteigt 60% des BIP, und das
jährliche Ziel der Verringerung des Schuldenstands um 5% wurde wegen
Überschreitung der Schwelle von 60% in den letzten drei Jahren nicht erreicht.

Darüber hinaus enthält die geänderte Verordnung Bestimmungen, wonach das Defizit,
wenn es einen festgelegten Referenzwert überschreitet, als ausnahmsweise (etwa als
Folge eines ungewöhnlichen Ereignisses oder schweren Wirtschaftsabschwungs) oder
vorübergehend überschritten (wenn Schätzungen darauf hindeuten, dass das Defizit
unter den Referenzwert sinken wird, wenn das außergewöhnliche Ereignis nicht mehr
vorliegt oder der schwerwiegende Wirtschaftsabschwung beendet ist) gilt.
In Artikel 126 Absätze 3 bis 6 AEUV ist das Verfahren zur Bewertung und Entscheidung
über das Vorliegen eines übermäßigen Defizits festgelegt. Die Kommission erstellt
einen Bericht, wenn ein Mitgliedstaat zumindest eines der beiden Kriterien nicht
erfüllt oder das Risiko besteht, dass er es nicht erfüllen wird. Der WFA gibt eine
Stellungnahme zu diesem Bericht ab. Ist die Kommission der Auffassung, dass ein
übermäßiges Defizit besteht (oder sich ergeben könnte), so legt sie dem betreffenden
Mitgliedstaat eine Stellungnahme vor und unterrichtet den Rat. Letztendlich beschließt
der Rat auf Vorschlag der Kommission, ob ein übermäßiges Defizit besteht (Artikel 126
Absatz 6 AEUV). Daraufhin nimmt er auf der Grundlage einer Empfehlung der
Kommission eine an den betreffenden Mitgliedstaat gerichtete Empfehlung an
(Artikel 126 Absatz 7 AEUV), in der letzterer aufgefordert wird, wirksame Maßnahmen
zur Verringerung des Defizits zu ergreifen. Dafür legt er eine Frist von nicht mehr als
sechs Monaten fest. Stellt der Rat fest, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen
worden sind, kann er seine Empfehlungen veröffentlichen (Artikel 126 Absatz 8 AEUV).
Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen weiterhin nicht Folge leistet, kann der Rat
den betreffenden Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug setzen, innerhalb einer
vorgegebenen Frist geeignete Maßnahmen zu ergreifen (Artikel 126 Absatz 9 AEUV).
Sanktionen: Das VÜD sieht darüber hinaus Sanktionen im Falle einer Nichteinhaltung
vor (Artikel 126 Absatz 11 AEUV). Für Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet
angehören, besteht die Sanktion in der Regel in einer Geldstrafe mit einer festen
(0,2% des BIP) und einer variablen Komponente (bis zu maximal 0,5% des BIP, beide
Komponenten zusammengenommen).
Zusätzliche Sanktionen für Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sind
in Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 über die wirksame Durchsetzung der
haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet vorgesehen. Die
Sanktionen werden in verschiedenen Phasen des VÜD verhängt und umfassen eine
unverzinsliche Einlage in Höhe von 0,2% des BIP und eine Geldstrafe in Höhe von 0,2%
des BIP der Vorjahre. In der Verordnung sind auch Sanktionen für die Manipulation von
Statistiken vorgesehen.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 344
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

3. Allgemeine Ausweichklausel des SWP
Angesichts des „schweren Konjunkturabschwungs im Euro-Währungsgebiet oder
in der Union insgesamt “ infolge der COVID-19-Krise hat der Rat (auf der
Grundlage eines Vorschlags der Kommission) erstmals im März 2020 die im SWP
vorgesehene allgemeine Ausweichklausel aktiviert, um den Mitgliedstaaten Spielraum
für die Annahme von Notfallmaßnahmen mit erheblichen Auswirkungen auf den
Haushaltsplan zu geben. Wurde die allgemeine Ausweichklausel aktiviert, ist es einem
Mitgliedstaat, der der präventiven Komponente unterliegt, gestattet, vorübergehend
von dem Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel abzuweichen,
vorausgesetzt, die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen wird dadurch
nicht gefährdet. Unterliegt ein Mitgliedstaat der korrektiven Komponente, ergibt
sich aus der Klausel, dass der Rat auf Empfehlung der Kommission beschließen
kann, einen überarbeiteten haushaltspolitischen Kurs festzulegen. Zusammengefasst
werden die Verfahren des SWP durch die Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel
zwar nicht ausgesetzt, aber sie ermöglicht es der Kommission und dem Rat, von
den normalerweise geltenden Haushaltsverpflichtungen abzuweichen. Im März 2021
nahm die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Ausbruch
von COVID-19 – die fiskalpolitische Reaktion“ an, in der es unter anderem heißt: „[...]
[D]ie Entscheidung darüber, ob die allgemeine Ausweichklausel 2022 aktiviert bleiben
soll, [sollte] auf einer Gesamtbewertung der wirtschaftlichen Lage anhand quantitativer
Kriterien beruhen. Das wichtigste quantitative Kriterium ist in diesem Zusammenhang
das Produktionsniveau in der EU bzw. im Euro-Währungsgebiet im Vergleich zum
Vorkrisenniveau. Die aktuellen vorläufigen Daten legen nahe, dass die allgemeine
Ausweichklausel im Jahr 2022 weiter aktiviert bleiben und ab 2024 deaktiviert werden
sollte.
B. Fiskalpakt
Auf der Tagung des Europäischen Rates im März 2012 wurde der SKS-Vertrag,
dessen fiskalpolitische Komponente der Fiskalpakt ist, von allen Mitgliedstaaten mit
Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Tschechiens unterzeichnet (auch Kroatien
hat den Vertrag nicht unterzeichnet, weder vor noch nach seinem EU-Beitritt am
1. Juli 2013). Der Fiskalpakt sieht vor, dass die Regel des ausgeglichenen Haushalts
(„goldene Haushaltsregel“) mit einer niedrigeren Grenze für das strukturelle Defizit
von 0,5% des BIP (wenn die Staatsschulden weniger als 60% des BIP betragen, wird
diese Untergrenze auf 1% des BIP festgelegt), in den nationalen Rechtsordnungen,
möglichst auf Verfassungsebene („Schuldenbremse“), verankert wird. Mitgliedstaaten
könnten von anderen Mitgliedstaaten vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
verklagt werden, sollte diese Regel nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden. Zu
den weiteren Bestimmungen gehören unter anderem die automatische Einleitung
des Korrekturmechanismus sowie verschärfte Regeln für Länder, gegen die
ein Defizitverfahren läuft. Darüber hinaus können nur Mitgliedstaaten finanzielle
Unterstützung aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus erhalten, die den
Fiskalpakt unterzeichnet haben.
C. Weitere Reformen zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung im Euro-
Währungsgebiet
Die Reformen im Zeitraum 2011-2013 der wirtschaftspolitischen Steuerung der
Union und der Fiskalpolitik umfassen neben den überarbeiteten SWP-Regeln
und dem zwischenstaatlichen SKS-Vertrag zwei Verordnungen, mit denen die
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wirtschaftspolitische Steuerung im Euro-Währungsgebiet weiter gestärkt werden soll
(„Zweierpaket“):
— die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 vom 21. Mai 2013 über gemeinsame

Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung der Übersichten über die
gesamtstaatliche Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur
übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet und

— die Verordnung (EU) Nr. 472/2013 vom 21. Mai 2013 über den Ausbau
der wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im
Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre
finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind.

Mit den Hauptelementen der ersten Verordnung sollen ein gemeinsamer
Haushaltszeitplan für alle dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten
sowie Regeln für die Überwachung und Bewertung der Haushaltsplanung der
Mitgliedstaaten durch die Kommission bereitgestellt werden. Im Falle eines
ernsthaften Verstoßes gegen die SWP-Regeln kann die Kommission eine
Überarbeitung der Haushaltspläne verlangen. Zudem ist in der Verordnung
festgelegt, dass Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, gegen die ein VÜD
läuft, ein Wirtschaftspartnerschaftsprogramm vorlegen müssen, in dem die politischen
Maßnahmen und die Strukturreformen im Einzelnen aufgeführt sind, die für eine
wirkungsvolle und dauerhafte Korrektur des übermäßigen Defizits erforderlich
sind. Der Rat gibt auf Vorschlag der Kommission Stellungnahmen zu den
Wirtschaftspartnerschaftsprogrammen ab.
Die zweite Verordnung betrifft Mitgliedstaaten, die von gravierenden Schwierigkeiten
in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind. Sie enthält
Bestimmungen für eine verstärkte Überwachung, finanzielle Unterstützung und
Überwachung nach Abschluss des Anpassungsprogramms (so lange, bis mindestens
75% der erhaltenen Finanzhilfen zurückgezahlt sind).
D. Überprüfungen der zentralen Rechtsvorschriften
Im Einklang mit den „Sechserpaket“- und „Zweierpaket“-Verordnungen veröffentlichte
die Kommission im Februar 2020 eine Mitteilung zum Thema „Überprüfung
der wirtschaftspolitischen Steuerung“. Zweck dieser Mitteilung war es, eine
öffentliche Debatte darüber einzuleiten, inwieweit es mit den verschiedenen
Überwachungskomponenten, die mit den Reformen 2011 und 2013 eingeführt oder
verändert wurden, gelungen ist, die wesentlichen Ziele zu erreichen.
Am 19. Oktober 2021 legte die Kommission eine Mitteilung vor, mit der durch eine
Bestandsaufnahme der geänderten Umstände nach der COVID-19-Krise erneut die
öffentliche Debatte über die Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische
Steuerung der EU angestoßen wurde. Im März 2022 veröffentlichte die Kommission
das Ergebnis der öffentlichen Konsultation.
Am 9. November 2022 erläuterte die Kommission in einer Mitteilung schließlich ihre
Vorstellungen für die Reform des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung der
EU im Hinblick auf die wesentlichen wirtschaftlichen und politischen Themen, die die
Koordinierung und Überwachung der Wirtschaftspolitik der EU in den nächsten zehn
Jahren prägen werden. Die Kommission hat vorgeschlagen, zu einem risikobasierten
EU-Überwachungsrahmen überzugehen, mit dem zwischen Ländern ausgehend von
ihren Herausforderungen in Bezug auf die Staatschulden, d. h. was die Gefährdung
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der Schuldendienstfähigkeit betrifft, unterschieden wird. Eckpfeiler des von der
Kommission vorgeschlagenen Rahmens sind die nationalen Pläne, in denen die
Mitgliedstaaten ihre mittelfristig geplanten strukturellen finanzpolitischen Reformen
darlegen. Diese würden Haushalts-, Reform- und Investitionsziele einschließlich jener,
mit denen gegebenenfalls makroökonomische Ungleichgewichte angegangen werden,
in einem einzigen umfassenden mittelfristigen Plan vereinen und somit zu einem
schlüssigen und straffen Verfahren führen. Ein einziger operativer Indikator – die
Netto-Primärausgaben, d. h. die Ausgaben, die die Regierung beeinflussen kann, –
würden als Grundlage für die Festlegung des haushaltspolitischen Anpassungspfads
und die Durchführung der jährlichen haushaltspolitischen Überwachungsmaßnahmen
dienen. Die Mitgliedstaaten müssten nationalen Pläne vorlegen, in denen sie ihre
mittelfristig geplanten strukturellen finanzpolitischen Reformen unter Berücksichtigung
ihrer nationalen Gegebenheiten erläutern. Diese Pläne würden einen Zeitraum von vier
Jahren abdecken, während dem übermäßige öffentliche Schulden stufenweise, jedoch
kontinuierlich, verringert werden müssten, bzw. Länder mit niedrigem Schuldenstand
eine vorsichtige Haushaltspolitik beibehalten müssten. Ein Mitgliedstaat könnte die
Flexibilisierung des Pfades beantragen, indem die Dauer seines nationalen Plans für
mittelfristig geplante strukturelle finanzpolitische Reformen auf höchstens sieben Jahre
verlängert wird. Im Gegenzug müsste er sich zu weiteren Reformen und Investitionen
verpflichten. Was die Governance betrifft, müssten diese Pläne, ähnlich wie im Falle
der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne im Rahmen von NextGenerationEU, mit der
Kommission abgestimmt und vom Rat gebilligt werden.
Zu Beginn würde die Kommission, basierend auf ihrer Methode für die
Schuldentragfähigkeitsanalyse und einem gemeinsam vereinbarten Rahmen, jedem
Mitgliedstaat einen haushaltspolitischen Referenz-Anpassungspfad für einen Zeitraum
von vier Jahren vorlegen.
Hinsichtlich des öffentlichen Schuldenstands eines Landes würde folgendermaßen
unterschieden:
— Ländern mit moderatem oder hohem öffentlichen Schuldenstand würde die

Kommission einen mehrjährigen Anpassungspfad in Bezug auf die öffentlichen
Nettoausgaben über vier Jahre vorschlagen;

— Mitgliedstaaten, deren Schuldenstand eine erhebliche Herausforderung darstellt,
müssten ihre haushaltspolitischen Anpassungen während der Laufzeit ihres Plans
abschließen;

— Mitgliedstaaten, deren Schuldenstand eine moderate Herausforderung darstellt,
müssten ihre Anpassungen spätestens drei Jahre nach Ende der Laufzeit ihres
Plans abschließen.

Für den Fall einer unvorhergesehenen Verschlechterung der makroökonomischen
Lage hat die Kommission vorgeschlagen, eine auf den jeweiligen Mitgliedstaat
abgestimmte allgemeine Ausweichklausel einzuführen. Diese würde die allgemeinen
Ausweichklausel des SWP, die beim Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 aktiviert
wurde und bis Ende 2023 aktiv ist, ergänzen. Durch die Aktivierung einer solchen
Klausel könnte ein Mitgliedstaat, der mit außergewöhnlichen Umständen außerhalb
seines Einflussbereichs konfrontiert ist, vom vereinbarten Pfad abweichen.
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Im Versuch, die Durchsetzung der Bestimmungen des Rahmens zu verbessern, hat
die Kommission darüber hinaus vorgeschlagen, die Eröffnung eines schuldenbasierten
VÜD stärker zu automatisieren und die betreffende Sanktionsregelung zu überarbeiten.
Am 26. April 2023 hat die Kommission ihre Legislativvorschläge für die Reform der
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU vorgestellt, die im Wesentlichen auf den
Grundsätzen basieren, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom 9. November
2022 dargelegt hat. Die reformierten Normen zielen darauf ab, das politische
Verantwortungsbewusstsein zu steigern, die Haushaltsregeln zu vereinfachen,
Investitionen im Sinne der Prioritäten der EU zu erleichtern und eine wirkungsvolle
Durchsetzung zu fördern. Mit der von der Kommission ins Auge gefassten Governance-
Architektur soll die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen mit einem nachhaltigen
und integrativen Wachstum in Einklang gebracht werden, insbesondere im Hinblick auf
den grünen und den digitalen Wandel.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Beim Festlegen von Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung
ist das Europäische Parlament Mitgesetzgeber (Artikel 121 Absatz 6 AEUV) und
wird in Fragen der sekundären Gesetzgebung bei der Durchführung eines VÜD
konsultiert (Artikel 126 Absatz 14 AEUV). Der geänderte SWP enthält ein neues
Instrument, den Wirtschaftspolitischen Dialog, der dem Parlament eine wichtige Rolle
im aktuellen fiskalpolitischen Rahmen verleiht, indem er dem zuständigen Ausschuss
des Europäischen Parlaments das Recht einräumt, den Präsidenten des Rates,
die Kommission, den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten der
Eurogruppe und gegebenenfalls einen Mitgliedstaat zu einer Aussprache einzuladen.
Das Europäische Parlament wird zudem regelmäßig über die Anwendung der
Verordnungen informiert. Zudem müssen die Befugnisse der Kommission, zusätzliche
Berichterstattungspflichten im Rahmen der neuen Verordnung über die Überwachung
und Bewertung gesamtstaatlicher Haushaltsplanung und für die Gewährleistung
der Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Eurowährungsgebiet
einzuführen, nun alle drei Jahre erneuert werden und können durch das Parlament und
den Rat widerrufen werden.

Samuel De Lemos Peixoto / GIACOMO LOI
10/2023
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2.6.7. MAKROÖKONOMISCHE ÜBERWACHUNG

In den letzten zehn Jahren hatte die EU mit erheblichen makroökonomischen
Ungleichgewichten (die die negativen Auswirkungen der Finanzkrise, die im Jahr
2008 ihren Anfang nahm, noch verstärkten) und mit beträchtlichen Unterschieden
bei der Wettbewerbsfähigkeit (die den wirksamen Einsatz von gemeinsamen
geldpolitischen Maßnahmen verhinderten) zu kämpfen. 2011 hat die EU das
Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht eingeführt. Hierbei
handelt es sich um ein Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren, mit dem die
Früherkennung und Behebung solcher Ungleichgewichte in den Mitgliedstaaten
erleichtert werden soll, wobei Ungleichgewichten mit möglichen Auswirkungen auf
andere Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

— Artikel 119, 121 und 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Bei dem Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht handelt es sich um
ein Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren, das zur Vorbeugung und Behebung
makroökonomischer Ungleichgewichte in der EU dient. Die Überwachungstätigkeiten
sind Bestandteil des Europäischen Semesters für die wirtschaftliche Koordinierung
(2.6.4).
Sie stützen sich auf Folgendes:
1. einen Warnmechanismus-Bericht, der von der Kommission vorbereitet

wird und auf einem Scoreboard mit einer Reihe von Indikatoren und
Schwellenwerten basiert. Die Scoreboard-Indikatoren beziehen sich auf externe
Ungleichgewichte (Leistungsbilanz, Nettoauslandsvermögensstatus, realer
effektiver Wechselkurs, Veränderung der Exportmarktanteile, Lohnstückkosten)
und interne Ungleichgewichte (Wohnimmobilienpreise, Kreditvergabe im
Privatsektor, Schulden des privaten Sektors, gesamtstaatlicher Schuldenstand,
Arbeitslosenquote und Veränderung der Verbindlichkeiten des Finanzsektors
sowie weitere Indikatoren im Zusammenhang mit Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit). Für jeden Indikator wurde ein Schwellenwert festgelegt, der das
etwaige Auftreten eines bestimmten Problems signalisiert. Einige Schwellenwerte
richten sich danach, ob ein Mitgliedstaat dem Euro-Währungsgebiet angehört
oder nicht. Falls ein Mitgliedstaat mehrere Schwellenwerte überschreitet, führt
die Kommission eine eingehende Überprüfung durch, d. h. eine weitergehende
wirtschaftliche Analyse, mit der festgestellt werden soll, ob makroökonomische
Ungleichgewichte zu entstehen drohen oder bereits bestehen und ob bestehende
Ungleichgewichte korrigiert wurden.

2. Vorbeugende Empfehlungen. Falls die Kommission auf der Grundlage der
Ergebnisse der eingehenden Überprüfung feststellt, dass makroökonomische
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Ungleichgewichte bestehen, muss sie das Parlament, den Rat und die Euro-
Gruppe davon in Kenntnis setzen. Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission
gemäß dem Verfahren nach Artikel 121 Absatz 2 AEUV die erforderlichen
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Diese vorbeugenden
Empfehlungen im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen
Ungleichgewicht gehören zu den länderspezifischen Empfehlungen, die jedes
Jahr im Juli vom Rat als Bestandteil des Europäischen Semesters an jeden
Mitgliedstaat gerichtet werden.

3. Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen im Rahmen des Verfahrens bei
einem übermäßigen Ungleichgewicht. Falls die Kommission auf der Grundlage
der eingehenden Überprüfung feststellt, dass im betreffenden Mitgliedstaat
übermäßige Ungleichgewichte bestehen, muss sie das Parlament, den Rat, die
Euro-Gruppe, die einschlägigen Europäischen Finanzaufsichtsbehörden und den
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken davon in Kenntnis setzen. Der Rat
kann auf Empfehlung der Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV eine
Empfehlung mit der Feststellung, dass ein übermäßiges Ungleichgewicht besteht,
und der Empfehlung, dass der betreffende Mitgliedstaat Korrekturmaßnahmen
ergreift, annehmen. In der Empfehlung des Rates müssen die Art und die
Auswirkungen der Ungleichgewichte erläutert werden. Zudem müssen eine Reihe
von zu befolgenden Empfehlungen für Maßnahmen und eine Frist, innerhalb
deren der betreffende Mitgliedstaat einen Aktionsplan für Korrekturmaßnahmen
vorzulegen hat, festgelegt werden.

4. Korrekturmaßnahmenpläne. Der Mitgliedstaat, für den ein Verfahren bei einem
übermäßigen Ungleichgewicht eröffnet wird, muss innerhalb der Frist, die in der
Empfehlung des Rates festgelegt ist, einen Korrekturmaßnahmenplan vorlegen.
Der Rat muss den Korrekturmaßnahmenplan auf der Grundlage eines Berichts
der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage des Plans überprüfen.

5. Bewertungen der Korrekturmaßnahmen. Auf der Grundlage eines Berichts der
Kommission muss der Rat bewerten, ob der betreffende Mitgliedstaat die
empfohlenen Korrekturmaßnahmen ergriffen hat. Ist der Rat der Auffassung, dass
der Mitgliedstaat diese Maßnahmen nicht ergriffen hat, fasst er auf Empfehlung
der Kommission einen Beschluss (auf der Grundlage einer Abstimmung mit
umgekehrter qualifizierter Mehrheit), in dem er die Nichteinhaltung feststellt,
und formuliert eine Empfehlung, mit der neue Fristen für die Durchführung von
Korrekturmaßnahmen festgelegt werden.

6. Mögliche finanzielle Sanktionen. Gegen Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets, die die im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen
Ungleichgewicht formulierten Empfehlungen nicht umsetzen, können abgestufte
Sanktionen verhängt werden, angefangen bei verzinslichen Einlagen bis hin zu
jährlichen Bußgeldern. Die verzinsliche Einlage oder das Bußgeld sollte sich auf
0,1% des nationalen BIP belaufen.

Der von der Kommission am 26. April 2023 veröffentlichte Vorschlag zur Ersetzung der
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken steht insofern
in Wechselwirkung mit der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte, als der Rat eine Empfehlung
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zur Feststellung eines übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichts
annehmen kann, falls ein Mitgliedstaat den in seinem mittelfristigen strukturellen
finanzpolitischen Plan enthaltenen Reform- und Investitionsverpflichtungen zur
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen, die für das Verfahren bei
einem makroökonomischen Ungleichgewicht relevant sind, nicht nachkommt.
Darüber hinaus muss ein Mitgliedstaat, der sich in einem Verfahren bei einem
übermäßigen Ungleichgewicht befindet, gemäß der vorgeschlagenen Verordnung
einen überarbeiteten mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Plan vorlegen, der
als Korrekturmaßnahmenplan gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 dient.

ERRUNGENSCHAFTEN

Seit der Einführung des Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht
im Jahr 2012 ist die Zahl der Mitgliedstaaten,
— die als von Ungleichgewichten betroffen betrachtet werden, zunächst von zwölf

(2012) auf 16 (2015) gestiegen und anschließend auf elf (2018), auf zehn (2019),
dann auf neun (2020) und weiter auf sieben (2021) zurückgegangen, bevor sie
auf neun (2023) stieg;

— die als von übermäßigen Ungleichgewichten betroffen betrachtet werden,
zunächst von null (2012) auf sechs (2017) gestiegen, dann jedoch wieder auf drei
(2018) zurückgegangen, wo sie in den Jahren 2019 bis 2022 stagnierte, bis sie
auf zwei (2023) zurückging.

Die Kommission hat bisher noch nie vorgeschlagen, ein Verfahren bei einem
übermäßigen Ungleichgewicht einzuleiten, obwohl der Rat und die Europäische
Zentralbank gefordert haben, das Potenzial dieses Verfahrens voll auszuschöpfen und
gegebenenfalls von der korrektiven Komponente Gebrauch zu machen.
Alle Länder mit Ungleichgewichten unterliegen einer besonderen Beobachtung, die
für Länder mit übermäßigen Ungleichgewichten strenger ist und die einen Dialog
mit den nationalen Behörden, Besuche von Sachverständigen und regelmäßige
Fortschrittsberichte umfasst. Dies dürfte auch dazu beitragen, die Umsetzung der
länderspezifischen Empfehlungen in den betroffenen Mitgliedstaaten zu überwachen.
Wird davon ausgegangen, dass in einem Mitgliedstaat ein Risiko makroökonomischer
Ungleichgewichte besteht, können einige oder alle der vom Rat im Rahmen des
Europäischen Semesters angenommen länderspezifischen Empfehlungen durch das
Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht untermauert werden.
Im Laufe der Jahre hat die Anzahl dieser Empfehlungen zugenommen, ihr
Umsetzungsgrad jedoch nicht.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde das Parlament zu einem
der beiden gesetzgebenden Organe bei der Festsetzung von Vorschriften für die
multilaterale Überwachung (Artikel 121 Absatz 6 AEUV).
Die Gesetzgebungsakte im Bereich der makroökonomischen Überwachung bilden die
Grundlage für den wirtschaftspolitischen Dialog. Zur Förderung des Dialogs zwischen
den Organen der Union, insbesondere zwischen dem Parlament, dem Rat und
der Kommission, und zur Sicherstellung eines höheren Maßes an Transparenz und
Rechenschaftspflicht kann der zuständige Ausschuss des Parlaments den Präsidenten
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des Rates, die Kommission, den Präsidenten des Europäischen Rates und/oder
den Vorsitzenden der Euro-Gruppe darum ersuchen, ihre Beschlüsse zu erörtern
oder ihre Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Semesters vorzustellen. Als
Bestandteil dieses Dialogs kann das Parlament auch die Möglichkeit einräumen, an
einem Meinungsaustausch mit einem Mitgliedstaat teilzunehmen, der Gegenstand
einer Empfehlung des Rates im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen
Ungleichgewicht ist.
Im Spätherbst legt das Parlament seine Stellungnahme zum laufenden Zyklus
des Europäischen Semesters (einschließlich der vom Rat angenommenen
länderspezifischen Empfehlungen) vor, wobei auch das Ergebnis einer gemeinsamen
Sitzung mit Vertretern der zuständigen Ausschüsse der nationalen Parlamente
berücksichtigt wird.
Im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht findet
eine Zusammenarbeit zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Rat statt,
bei der eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren festgelegt werden, die in das
Scoreboard für die Überwachung möglicher makroökonomischer Ungleichgewichte in
den Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Im Februar 2020 leitete die Kommission
eine Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung der EU ein,
einschließlich einer Bewertung der Wirksamkeit der Verordnungen über das Verfahren
bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht und der Fortschritte im Hinblick auf
eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine fortgesetzte Konvergenz der
Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten.
Das Parlament fördert die Beteiligung der Parlamente der Mitgliedstaaten durch
jährliche Treffen mit den Mitgliedern der einschlägigen Ausschüsse der nationalen
Parlamente. Darüber hinaus sollten die nationalen Parlamente im Einklang mit
den rechtlichen und politischen Regelungen in jedem Mitgliedstaat gebührend
in das Europäische Semester und die Vorbereitung von Stabilitätsprogrammen,
Konvergenzprogrammen sowie nationalen Reformprogrammen eingebunden werden,
um die Transparenz der gefassten Beschlüsse sowie die mit diesen Beschlüssen
einhergehende Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht zu steigern.

Samuel De Lemos Peixoto / MAJA SABOL
10/2023
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2.6.8. FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
DER EU-MITGLIEDSTAATEN

Die europäischen Mechanismen für die finanzielle Unterstützung dienen der
Wahrung der Finanzstabilität der EU und des Euro-Währungsgebiets, da
finanzielle Schwierigkeiten in einem Mitgliedstaat erhebliche Auswirkungen auf
die makrofinanzielle Stabilität in anderen Mitgliedstaaten haben können. Die
finanzielle Unterstützung ist an makroökonomische Auflagen gebunden (sie ist
ein Darlehen und keine Transferzahlung), damit die Mitgliedstaaten, die eine
solche Unterstützung erhalten, die notwendigen steuerlichen, wirtschaftlichen,
strukturellen und aufsichtsrechtlichen Reformen durchführen. Die vereinbarten
Reformen werden in spezifischen Dokumenten (Absichtserklärungen) dargelegt,
die auf der Website der Kommission und gegebenenfalls auf der Website
des Europäischen Stabilitätsmechanismus veröffentlicht werden. Im Rahmen
der Reaktion der EU auf die COVID-19-Krise wurde eine Reihe zusätzlicher
Finanzinstrumente vorgeschlagen, um die Mitgliedstaaten bei der Erholung und der
Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften gegenüber Schocks zu
stärken.

PRIMÄRRECHTLICHER RAHMEN

— Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV);

— Artikel 2-5, Artikel 119-144 und Artikel 282-284 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV);

— Protokolle Nr. 4, 12, 13 und 14 im Anhang zum AEUV.

ZIELE

Durch die Mechanismen für die finanzielle Unterstützung der Mitgliedstaaten soll die
Finanzstabilität der EU und des Euro-Währungsgebiets gewahrt werden. Sie sind
die grundlegenden Elemente eines stabileren Rahmens für die wirtschaftspolitische
Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion (2.6.4).

ERGEBNISSE

A. Im Mai 2010 führten die EU-Mitgliedstaaten einen befristeten
Stabilisierungsmechanismus ein, um die Finanzstabilität während der
Staatsschuldenkrise zu wahren. Zu diesem Mechanismus gehören die folgenden
beiden Darlehensprogramme:
1. Der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)
Gemäß dem EFSM ist die Kommission befugt, im Rahmen einer impliziten EU-
Haushaltsgarantie auf den Finanzmärkten bis zu 60 Mrd. EUR im Namen der Union
aufzunehmen. Mit dem EFSM können alle EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden.
Der Mechanismus wurde für Irland, Portugal und Griechenland (als
Brückenfinanzierung) aktiviert.
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Seit der Einführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) dient der EFSM
vorrangig der Unterstützung in Ausnahmesituationen, in denen seine Anwendung –
üblicherweise vor oder während der Bereitstellung finanzieller Unterstützung aus dem
ESM – aus praktischen, verfahrenstechnischen oder finanziellen Gründen erforderlich
ist.
2. Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
Die EFSF, die von den Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören,
als vorübergehendes Instrument eingerichtet wurde, verfügt über eine effektive
Gesamtdarlehenskapazität in Höhe von 440 Mrd. EUR. Die Darlehen werden durch
die Anleihen und sonstigen Schuldtitel der EFSF auf den Kapitalmärkten finanziert und
durch die Anteilseigner (Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören)
garantiert.
Die Fazilität wurde für Irland, Portugal und Griechenland aktiviert. Seit der Einführung
des ESM wurde im Rahmen der EFSF keine weitere finanzielle Unterstützung
bereitgestellt.
B. Im Oktober 2012 wurde mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) im
Rahmen eines zwischenstaatlichen Vertrags (d. h. außerhalb des EU-Rechtsrahmens)
ein dauerhafter Unterstützungsmechanismus eingeführt.
Der ESM ist derzeit das einzige dauerhafte Instrument für die finanzielle Unterstützung
von Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören. Seine effektive
Darlehenskapazität beläuft sich auf 500 Mrd. EUR. Die Darlehen werden durch die
Anleihen des ESM auf den Finanzmärkten finanziert und durch die Anteilseigner
(Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören) garantiert.
Mit dem ESM wurde finanzielle Unterstützung für Spanien, Zypern und Griechenland
geleistet. Die Kommission und der ESM haben detaillierte Verfahren für ihre
Arbeitsbeziehungen bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten, die dem Euro-
Währungsgebiet angehören, festgelegt.
Mit dem ESM wird finanzielle Unterstützung mittels unterschiedlicher
Darlehensinstrumente gewährt. Im Rahmen der Reaktion der EU auf die COVID-19-
Krise haben sich die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets auf ein neues
befristetes Instrument, das Instrument für die Pandemiekrisenhilfe, geeinigt.
Im November 2020 einigten sich die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
auf eine Reform des ESM-Vertrages, um dessen Instrumentarium und Mandat
zu stärken. Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Schaffung einer
gemeinsamen Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRF)
als Sicherheitsnetz für die Bankenabwicklung, eine maßgeblichere Rolle bei
der Festlegung und Überwachung finanzieller Unterstützungsprogramme sowie
zusätzliche Instrument zur Förderung der Schuldentragfähigkeit. Der geänderte
Vertrag muss noch von Italien ratifiziert werden, bevor er in Kraft treten kann.
C. Am 6. Dezember 2017 legte die Kommission einen Vorschlag zur Umwandlung
des ESM in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) vor.
Dieses neue Gremium wäre im EU-Rechtsrahmen verankert, und die finanzielle und
institutionelle Struktur des ESM würde im Allgemeinen erhalten bleiben. Außerdem
würde der EWF im Rahmen der Bankenunion als gemeinsame Letztsicherung für den
einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) dienen. Im März 2019 hat das Parlament eine
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Entschließung zum Vorschlag der Kommission angenommen. Im Mai 2013 trat das
„Zweierpaket“ in Kraft, das aus zwei EU-Verordnungen ((EU) Nr. 472/2013 und (EU)
Nr. 473/2013) besteht, die für Mitgliedstaaten gelten, deren Währung der Euro ist.
Es ist einer der Grundsteine für einen stabileren Rahmen für die wirtschaftspolitische
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion.
Insbesondere mit der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 werden die Verfahren zur
Überwachung und Beobachtung der Mitgliedstaaten gestärkt, die im Hinblick auf die
Finanzstabilität oder die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen von gravierenden
Schwierigkeiten betroffen oder bedroht sind.
Gemäß dieser Verordnung kann die Kommission beschließen, einen Mitgliedstaat
verstärkt zu überwachen, falls die Gefahr besteht, dass die Schwierigkeiten hinsichtlich
der Finanzstabilität Auswirkungen auf das gesamte Euro-Währungsgebiet haben. Ein
Mitgliedstaat, der einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellt, muss in Abstimmung
mit der Kommission (die sich mit der EZB und gegebenenfalls mit dem IWF abspricht)
einen Entwurf eines makroökonomischen Anpassungsprogramms ausarbeiten.
Die Bereitstellung der finanziellen Unterstützung ist somit an makroökonomische
Auflagen gebunden, d. h. eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Ursachen
für die Instabilität behoben werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Mitgliedstaaten, die eine solche Unterstützung erhalten, die notwendigen steuerlichen,
wirtschaftlichen, strukturellen und aufsichtsrechtlichen Reformen durchführen.
Die finanzielle Unterstützung wird in Tranchen ausgezahlt und kann somit
ausgesetzt werden, wenn der begünstigte Mitgliedstaat die im Anpassungsprogramm
vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt.
D. Die Zahlungsbilanzfazilität
Seit Februar 2002 steht die Zahlungsbilanzfazilität den Mitgliedstaaten zur Verfügung,
die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören und von Außenfinanzierungszwängen
betroffen oder ernsthaft bedroht sind.
Normalerweise erfolgen die Darlehen in Form eines mittelfristigen finanziellen
Beistands, der üblicherweise in Zusammenarbeit mit dem IWF geleistet wird. Die
finanzielle Unterstützung ist an die Umsetzung von Maßnahmen geknüpft, mit denen
gegen die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Probleme vorgegangen werden soll.
Im Rahmen der Zahlungsbilanzfazilität wurde bisher Ungarn, Rumänien und Lettland
finanzielle Unterstützung gewährt.
E. Reaktion der EU auf COVID-19
Als Reaktion auf die COVID-19-Krise hat die EU eine umfassende Reaktion
vorgeschlagen, die eine Reihe von Finanzinstrumenten zur Unterstützung
der Bemühungen der Mitgliedstaaten um die Bewältigung der Krise und
ihrer Auswirkungen beinhaltet. Dazu zählen das Europäische Instrument zur
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in
einer Notlage (SURE) und NextGenerationEU (NGEU), insbesondere im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Durch die Verabschiedung des „Zweierpakets“ trug das Parlament dazu bei, einen
Rechtsrahmen der EU für eine verstärkte wirtschaftspolitische Steuerung im Euro-
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Währungsgebiet zu schaffen, und zwar sowohl in Bezug auf die haushaltspolitische
Überwachung als auch die Entscheidungsfindung und das Überwachungsverfahren für
Mitgliedstaaten, die ein makroökonomisches Anpassungsprogramm umsetzen.
Außerdem verleiht das „Zweierpaket“ dem Parlament eine strengere Kontrollfunktion,
da der zuständige Ausschuss die betroffenen Organe und Einrichtungen (Kommission,
Rat, Eurogruppe, EZB und IWF) auffordern kann, mit dem Parlament in einen
wirtschaftspolitischen Dialog zu treten. Der zuständige Ausschuss des Parlaments
hat das Recht, zu verschiedenen Zeitpunkten – bei der Ausarbeitung der
makroökonomischen Anpassungsprogramme und bei deren Umsetzung – in Kenntnis
gesetzt zu werden.
In seiner Entschließung zum Vorschlag der Kommission, den ESM in einen
EWF umzuwandeln, schlug das Parlament vor, ein Protokoll für eine vorläufige
Kooperationsvereinbarung zwischen dem ESM und dem Parlament zu erarbeiten. Mit
der Kooperationsvereinbarung würde das Ziel verfolgt, den interinstitutionellen Dialog
zwischen dem ESM und dem Parlament und die Transparenz und Rechenschaftspflicht
des ESM zu verbessern.
Darüber hinaus hat das Parlament das Mandat, die Aufbau- und Resilienzfazilität zu
prüfen, insbesondere im Rahmen der regelmäßigen Dialoge mit der Kommission über
Aufbau und Resilienz und seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur ARF.

MAJA SABOL / GIACOMO LOI
10/2023
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2.6.9. ALLGEMEINE STEUERPOLITIK

Die Besteuerung obliegt den Mitgliedstaaten, die EU hingegen verfügt in diesem
Bereich nur über begrenzte Zuständigkeiten. Da die Steuerpolitik der EU auf ein
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts abzielt, ist die Harmonisierung der
indirekten Steuern bereits vor jener der direkten Steuern in Angriff genommen
worden. Darauf folgte die Bekämpfung von schädlicher Steuerhinterziehung und
Steuervermeidung. EU-Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Steuern müssen von
den Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden. Das Europäische Parlament
hat das Recht, in Steuerangelegenheiten angehört zu werden; bei Haushaltsfragen
ist es sogar Mitgesetzgeber.

RECHTSGRUNDLAGE

Das Kapitel über steuerliche Vorschriften (Artikel 110 bis 113) des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in dem es um die Harmonisierung der
Rechtsvorschriften über Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte
Steuern geht. Das Kapitel über die Angleichung der Rechtsvorschriften (Artikel 114
bis 118 AEUV), das sich auf Steuern erstreckt, die sich indirekt auf die Verwirklichung
des Binnenmarkts auswirken, wobei Steuervorschriften nicht dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren unterliegen. Weitere steuerpolitisch relevante Vorschriften
über die Freizügigkeit und den freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (Artikel 45 bis
66 AEUV), die Umwelt (Artikel 191 und 192 AEUV) und den Wettbewerb (Artikel 107
bis 109 AEUV).
In Steuerangelegenheiten kann die verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 326 bis 334
AEUV) zur Anwendung kommen. Wesentlich für die Annahme von Rechtsakten über
Steuervorschriften auf Unionsebene ist die Tatsache, dass der Rat einstimmig auf
Vorschlag der Kommission beschließt und das Parlament angehört wird. Die im
Steuerbereich angenommenen Vorschriften umfassen Richtlinien zur Angleichung
einzelstaatlicher Bestimmungen sowie Beschlüsse des Rates. Da die Kommission
der festen Überzeugung ist, dass es durch die Beibehaltung des Erfordernisses
der Einstimmigkeit bei allen Beschlüssen im Bereich Steuern schwierig ist, das
Maß an steuerlicher Koordinierung zu erreichen, das Europa benötigt, hat sie für
bestimmte Steuerbereiche Vorschläge für den Übergang zu einer Beschlussfassung
mit qualifizierter Mehrheit vorgelegt. Diese wurden von den Mitgliedstaaten jedoch
abgelehnt.
Direkte Steuern umfassen die Einkommensteuer und die Vermögensbesteuerung von
natürlichen Personen und Unternehmen. Die Einkommensteuer als solche fällt nicht
unter die Bestimmungen der Union (die Maßnahmen, die die EU in diesem Bereich
trifft, beruhen vielmehr auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs). Die
Maßnahmen der EU im Bereich der Körperschaftsteuer sind stärker entwickelt, auch
wenn es sich lediglich um Maßnahmen im Zusammenhang mit den Grundsätzen des
Binnenmarktes handelt. Indirekte Steuern sind Steuern, die weder auf das Einkommen
noch auf das Vermögen erhoben werden. Zu ihnen zählen die Mehrwertsteuer (MwSt.),
Verbrauchsteuern, Einfuhrzölle, Steuern auf Energie und andere umweltbezogene
Steuern. Da die Ausarbeitung von Steuervorschriften auf Unionsebene auf ein
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts abzielt, ist die Harmonisierung der

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-and-qualified-majority-voting_de
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-and-qualified-majority-voting_de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 357
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

indirekten Steuern bereits vor jener der direkten Steuern in Angriff genommen worden
und auch schon weiter vorangeschritten.

ZIELE

Die steuerpolitische Strategie der Union wird in der Mitteilung der Kommission mit dem
Titel „Steuerpolitik in der Europäischen Union – Prioritäten für die nächsten Jahre“
und auch in der jüngsten Veröffentlichung mit dem Titel „Taxation – promoting the
internal market and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the
European Union“ (Besteuerung – zur Förderung des Wachstums des Binnenmarktes
und der Wirtschaft: für eine einfache, faire und effiziente Besteuerung in der
Europäischen Union) erläutert. Es liegt nach wie vor in den Händen der Mitgliedstaaten,
Steuern einzuführen, aufzuheben oder anzupassen. Im Einklang mit den EU-
Vorschriften steht es jedem Mitgliedstaat frei, das für ihn passende Steuersystem
auszuwählen. Innerhalb dieses Rahmens liegt der Fokus der Steuerpolitik der Union
auf der Beseitigung steuerlich bedingter Hindernisse für die grenzübergreifende
Wirtschaftstätigkeit, Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs und der
Steuerhinterziehung sowie der Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen
den Steuerbehörden zur Sicherstellung der Kontrolle und zur Bekämpfung von
Betrug. Durch eine verstärkte Koordinierung der Steuerpolitik würde sichergestellt,
dass mit der Steuerpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten die weiter reichenden
Ziele der Unionspolitik unterstützt werden, die in der Binnenmarktakte festgelegt
wurden. Darüber hinaus ist die Besteuerung eine der wichtigsten Maßnahmen, die
im Rahmen des Europäischen Semesters – der jährliche Zyklus zur Koordinierung
der Wirtschaftspolitik – überwacht wird. Die Mitgliedstaaten erhielten regelmäßig
eine Reihe von länderspezifischen Empfehlungen, in denen die Bekämpfung einer
aggressiven Steuerplanung, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung aufgegriffen
werden.

INITIATIVEN UND FORTSCHRITT

Im Jahresbericht der Kommission über die Besteuerung ist der aktuelle Stand der
Besteuerung in der EU dargelegt. Ziel des Berichts ist eine klare und verständliche
Beschreibung der zuletzt durchgeführten Reformen und der Hauptindikatoren, die
von der Kommission zur Bewertung der Fortschritte bei der Steuerpolitik in den
EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene herangezogen werden. Auch EU-Initiativen
werden darin vorgestellt, zum Beispiel „Unternehmen in Europa: ein Rahmen für die
Unternehmensbesteuerung“ („BEFIT“) und die Richtlinie über schnellere und sicherere
Verfahren für die Entlastung von überschüssigen Quellensteuern („FASTER“).
Die Bekämpfung der Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs
steht weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung der Organe der EU. Darüber hinaus
wird weiterhin daran gearbeitet, die Besteuerung von Unternehmen in der EU fairer
zu gestalten und besser an die moderne und digitale Wirtschaft im Binnenmarkt
anzupassen. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen folgende:
— die Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung, die 2016 angenommen

und 2017 geändert wurde, in der Vorschriften zur Bekämpfung von
Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das
Funktionieren des Binnenmarkts festgelegt sind und die hybride Gestaltungen mit
Drittländern behandelt;
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— die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich
der Besteuerung, die 2011 eingeführt wurde, um den Austausch von
Steuerinformationen zu verbessern. Diese Richtlinie wurde in den letzten Jahren
mehrfach geändert, zuletzt am 22. März 2021 durch die siebente Richtlinie über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, die noch
umgesetzt werden muss (siehe unten). Davor wurden die letzten Änderungen
durch die sechste Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
im Bereich der Besteuerung eingeführt, die am 25. Mai 2018 angenommen
wurde. In dieser Richtlinie ist festgelegt, dass Intermediäre, wie Berater, Anwälte
oder Finanzinstitute, bestimmte Steuerregelungen an die lokalen Steuerbehörden
melden müssen, die dann die in der gesamten EU gesammelten Informationen
automatisch untereinander austauschen sollen.

— Am 15. Juli 2020 nahm die Kommission ein Steuerpaket für faire und einfache
Besteuerung an, das sich aus drei separaten, sich jedoch ergänzenden Initiativen
zusammensetzt: 1) einem Aktionsplan für eine faire und einfache Besteuerung,
der die Aufbaustrategie unterstützt: 25 Initiativen, die von der Kommission
bis 2024 angenommen und umgesetzt werden sollen, um die Besteuerung
fairer, einfacher und besser an moderne Technologien angepasst zu gestalten;
2) einer Überarbeitung der siebenten Richtlinie über die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, die zuvor vom Rat am 22. März
2021 angenommen wurde und mit der sichergestellt werden soll, dass die
Mitgliedstaaten automatisch Informationen über die von Verkäufern auf digitalen
Plattformen erzielten Einkünfte austauschen, unabhängig davon ob die Plattform
ihren Sitz in der EU hat oder nicht; einem Vorschlag für eine weitere Überarbeitung
der achten Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im
Bereich der Besteuerung, um auf den Informationsaustausch über Kryptowerte
und E-Geld einzugehen und 3) einer Mitteilung über die verantwortungsvolle
Steuerverwaltung in der EU und darüber hinaus.

— Am 1. Januar 2018 traten neue Vorschriften in Kraft, nach denen die
Mitgliedstaaten den Steuerbehörden Zugang zu Daten gewähren müssen, die
gemäß den Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung gesammelt wurden.
Mit den Geldwäscherichtlinien (AMLD4 und AMLD5) soll verhindert werden, dass
das europäische Finanzsystem für Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung
genutzt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass nationale Steuerbehörden
über einen direkten Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer
von Unternehmen, Treuhandgesellschaften und anderen juristischen Personen
sowie zu Unterlagen zur Kundensorgfaltspflicht der Unternehmen verfügen. Durch
diese Regelungen sollen Steuerbehörden dazu imstande sein, schnell und effektiv
auf Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu reagieren.

— Im September 2023 nahm die Kommission einen Vorschlag mit dem Titel
„Unternehmen in Europa: ein Rahmen für die Unternehmensbesteuerung (oder
BEFIT)“ an, der ein gemeinsames EU-Regelwerk im Steuerbereich basierend
auf einer Aufteilung und einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage bereitstellen
wird. Damit werden die Befolgungskosten für Unternehmen, die in mehr als einem
Mitgliedstaat tätig sind, verringert, und nationale Steuerbehörden können dadurch
einfacher feststellen, welche Steuern rechtmäßig fällig sind. Nach der Annahme
durch den Rat sollte der Vorschlag am 1. Juli 2028 in Kraft treten. Ebenfalls
im September 2023 veröffentlichte die Kommission zwei weitere Vorschläge für
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Richtlinien des Rates: einen zur Verrechnungspreisgestaltung und einen zu einem
hauptsitzbasierten Steuersystem für kleine und mittlere Unternehmen. Nach der
Annahme durch den Rat sollten diese beiden Vorschläge im Januar 2026 in Kraft
treten.

Der von der Kommission im Juli 2021 vorgelegte Gesetzgebungsvorschlag zur
Bekämpfung der Geldwäsche umfasst:
— einen neuen Vorschlag über die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für

Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung;

— einen Vorschlag über die Schaffung einer Behörde zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung;

— einen Vorschlag über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und
Transfers bestimmter Kryptowerte. Der Vorschlag wurde am 31. Mai 2023 vom
Europäischen Parlament und dem Rat angenommen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat die Grundzüge der Programme der Kommission im
Steuerbereich im Allgemeinen befürwortet und die Bekämpfung des Steuerbetrugs, der
Steuerhinterziehung und der Geldwäsche steht und stand während der vergangen und
aktuellen Wahlperiode an oberster Stelle. Die Empfehlungen des Parlaments in diesem
Bereich stützten sich auf die Arbeit verschiedener Ad-hoc-Ausschüsse.
Der erste derartige Ausschuss war der Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden
und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE). Dieser wies auf ein
auffälliges Paradoxon hin: Der freie Wettbewerb in Steuerangelegenheiten und die
mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten haben dazu geführt, dass
der Ort der Wertschöpfung und der Ort der Besteuerung der Gewinne nicht immer
übereinstimmen, was eine Aushöhlung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
sowie Einnahmenverluste in mehreren Ländern zur Folge hatte, die teilweise
Sparmaßnahmen unterliegen.
Vor dem Hintergrund der „Panama-Papiere“ und der „Lux-Leaks“-Enthüllungen,
die deutlich gemacht haben, dass weltweit eine bessere Zusammenarbeit und
mehr Transparenz notwendig sind, knüpfte der Sonderausschuss TAXE 2 an die
Arbeit des TAXE-Ausschusses an. Sein Abschlussbericht wurde vom Parlament mit
dessen Entschließung vom 6. Juli 2016 angenommen, in der es forderte, dass die
Sanktionen gegen nicht kooperierende Steuergebiete auf der schwarzen Liste der
Steuerparadiese auch für Unternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfungsunternehmen
und Anwaltskanzleien gelten und dass diesen die Gewerbeerlaubnis entzogen werden
kann. Das Parlament betonte die negativen Auswirkungen von Patentboxen, die in
den meisten Fällen von multinationalen Unternehmen zur Steuervermeidung genutzt
werden.
Der Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung (PANA) baute auf der Arbeit des TAXE-Ausschusses und des
TAXE-2-Ausschusses sowie auf der Entschließung des Parlaments vom Dezember
2015 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung der Politik
im Bereich der Körperschaftsteuer auf, in der Herausforderungen bei der Regulierung
und Überwachung in Steuerangelegenheiten ermittelt wurden.
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Der TAX-3-Ausschuss (Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung) sollte die Arbeit der TAXE-, TAXE-2- und PANA-Ausschüsse
fortsetzen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Besteuerung der digitalen
Wirtschaft, Staatsbürgerschaftsprogrammen und Mehrwertsteuerbetrug untersuchen.
Sein Abschlussbericht wurde am 26. März 2019 vom Parlament im Plenum
angenommen. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass die Steuervorschriften
dringend und kontinuierlich reformiert werden müssen, damit die internationalen,
europäischen und nationalen Steuersysteme den neuen wirtschaftlichen, sozialen und
technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden können.
Es wurde festgestellt, dass ein breites Einvernehmen dahingehend besteht, dass
die derzeitigen Steuersysteme und Methoden der Rechnungslegung nicht darauf
ausgerichtet sind, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass
alle Marktteilnehmer einen fairen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Außerdem
brachten die Mitglieder ihre Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass die Kommission
in der vergangenen Amtsperiode 26 Legislativvorschläge vorgelegt hatte, deren
Ziel darin besteht, einige Steuerschlupflöcher zu schließen, die Bekämpfung von
Finanzkriminalität und aggressiver Steuerplanung zu erleichtern sowie die Effizienz
der Steuererhebung zu steigern und für Steuergerechtigkeit zu sorgen. Jedoch
äußerten sie auch großes Bedauern darüber, dass im Rat bei wichtigen Initiativen
im Zusammenhang mit der Reform der Unternehmensbesteuerung keine Fortschritte
erzielt und die diesbezüglichen Verfahren aufgrund des Fehlens eines echten
politischen Willens noch nicht abgeschlossen worden waren. Daher forderten sie
die baldige Verabschiedung der EU-Initiativen, die noch nicht abgeschlossen worden
waren, sowie die sorgfältige Überwachung ihrer Umsetzung, um die Effizienz und
ordnungsgemäße Durchsetzung sicherzustellen, damit mit den vielfältigen Formen von
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung Schritt gehalten
werden kann.
Der Unterausschuss für Steuerfragen (FISC) des Ausschusses für Wirtschaft und
Währung wurde im September 2020 eingerichtet, damit das Parlament seinen
Kampf gegen Steuervermeidung so weiterführen kann, wie es dies auch während
seines vergangenen Mandats getan hatte. Sein Ziel ist es, sicherzustellen, dass das
Parlament eine faire Besteuerung auf nationaler, EU- und weltweiter Ebene fördert.
Darüber hinaus wird im Hinblick auf die Herausforderung, eine dauerhafte Erholung der
Wirtschaft im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal zu fördern, die Kommission
damit beauftragt, eine einfachere, effektivere und nachhaltigere Steuerpolitik der EU
auszuarbeiten. Das Parlament hat eine Reihe von Entschließungen auf der Grundlage
von FISC-Berichten angenommen. Hierzu gehören:
— eine Entschließung vom 15. Februar 2022 über die Auswirkungen der nationalen

Steuerreformen auf die Wirtschaft der EU. Neben anderen Schlussfolgerungen
begrüßte es das Parlament, dass die historische Einigung zwischen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und
den G20 über die Überarbeitung des internationalen Steuersystems erzielt
wurde, um eine gerechtere Verteilung der Gewinne und Besteuerungsrechte
zwischen den Ländern in Bezug auf die größten und profitabelsten multinationalen
Unternehmen zu erwirken, einschließlich einer teilweisen Neuzuordnung von
Besteuerungsrechten auf die Länder, in denen Gewinne erzielt werden, und der
Schaffung eines weltweiten effektiven Mindeststeuersatzes von 15% und
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— eine Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den Pandora-Papieren:
Konsequenzen für die Bemühungen um die Bekämpfung von Geldwäsche,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Mit dieser Entschließung forderte
das Parlament die EU auf, Schlupflöcher, die Steuervermeidung, Geldwäsche und
Steuerhinterziehung in großem Ausmaß ermöglichen, zu schließen. Es forderte
auch die Kommission dazu auf, rechtliche Schritte gegen die Mitgliedstaaten
einzuleiten, die die bestehenden Gesetze nicht ordnungsgemäß umsetzen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des FISC-
Unterausschusses.

Jost Angerer
10/2023
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2.6.10. DIREKTE BESTEUERUNG: PERSONEN-
UND UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Der Bereich der direkten Besteuerung wird nicht unmittelbar durch
Rechtsvorschriften der Europäischen Union geregelt. Im Rahmen mehrerer
Richtlinien und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wurden
allerdings harmonisierte Normen für die Besteuerung von Unternehmen und
Privatpersonen festgelegt. Darüber hinaus sind Maßnahmen getroffen worden, um
Steuerhinterziehung und Doppelbesteuerung zu vermeiden.

RECHTSGRUNDLAGE

Im EU-Vertrag sind keine ausdrücklichen Bestimmungen für
Gesetzgebungsbefugnisse im Bereich der direkten Besteuerung vorgesehen. Als
Grundlage für die Rechtsvorschriften zur Besteuerung von Unternehmen wird in
der Regel Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) herangezogen, nach dem die Union befugt ist, Richtlinien zur Angleichung
der Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zu erlassen, die
sich unmittelbar auf den Binnenmarkt auswirken. Hierzu sind Einstimmigkeit und die
Anwendung des Anhörungsverfahrens erforderlich.
Nach Artikel 65 AEUV (freier Kapitalverkehr) haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit,
Steuerpflichtige, die sich hinsichtlich ihres Wohnsitzes oder des Kapitalanlageorts
nicht in derselben Situation befinden, unterschiedlich zu behandeln. Im Jahr 1995
entschied jedoch der EuGH (Rechtssache C-279/93), dass im Bereich der Besteuerung
und der sozialen Sicherheit Artikel 45 AEUV unmittelbar anwendbar ist: In diesem
Artikel ist festgelegt, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer „die Abschaffung
jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung
[…] in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen“
umfasst. Gemäß den Artikeln 110 bis 113 AEUV sind die Mitgliedstaaten
verpflichtet, Verhandlungen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der
EU aufzunehmen. Nach Artikel 55 AEUV ist es untersagt, Staatsangehörige
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Beteiligung am Kapital von Gesellschaften
unterschiedlich zu behandeln. Die meisten Regelungen im Bereich der direkten
Besteuerung fallen allerdings nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. Die
Besteuerung grenzüberschreitender Einkommensströme wird durch ein umfassendes
Geflecht bilateraler Steuerabkommen, die sowohl für Mitgliedstaaten als auch für
Drittländer gelten, geregelt.

ZIELE

Zwei spezifische Ziele sind die Verhütung von Steuerhinterziehung und
die Beseitigung der Doppelbesteuerung. Generell kann eine gewisse
Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung gerechtfertigt sein, um
Wettbewerbsverzerrungen (insbesondere bei Investitionsentscheidungen) zu
verhindern, einen „Steuerwettbewerb“ zu vermeiden und den Spielraum für
manipulierende Buchführung einzuengen.
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ERGEBNISSE

A. Unternehmensbesteuerung
Seit mehreren Jahrzehnten werden Vorschläge zur Harmonisierung der
Körperschaftsteuer diskutiert (1962: Bericht Neumark; 1970: Bericht Van-den-
Tempel; 1975: Vorschlag für eine Richtlinie zur Angleichung der Steuersätze
zwischen 45% und 55%). Im Jahr 1980 teilte die Kommission mit, dass
der Versuch der Harmonisierung aussichtslos sein dürfte (KOM(80)0139), und
konzentrierte sich auf Maßnahmen zur Verwirklichung des Binnenmarkts: In den
„Leitlinien zur Unternehmensbesteuerung“ von 1990 (SEC(1990)0601) wurden drei
Vorschläge angenommen, nämlich die Fusionsrichtlinie (90/434/EWG, jetzt Richtlinie
2009/133/EG), die Richtlinie über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (90/435/EWG, jetzt Richtlinie
2011/96/EU) und das Schiedsübereinkommen (90/436/EWG). Beispielhaft für das
oftmals zähe Ringen bei den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten kann die 1991
vorgeschlagene Richtlinie über eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen
von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften in
verschiedenen Mitgliedstaaten stehen: Trotz einer Änderung und ungeachtet der
positiven Stellungnahme des Parlaments zog die Kommission den Vorschlag wegen
fehlender Einigung im Rat zurück. Als Teil des „Monti-Pakets“ wurde 1998 eine neue
Fassung vorgelegt, die später als Richtlinie 2003/49/EG angenommen wurde.
1996 führte die Kommission einen neuen Ansatz für die Besteuerung ein. Im Bereich
der Unternehmensbesteuerung war das wichtigste Ergebnis der Verhaltenskodex
für die Unternehmensbesteuerung, den der Rat 1998 als Entschließung annahm.
Zudem setzte der Rat eine Verhaltenskodex-Gruppe („Primarolo-Gruppe“) ein, die
Fälle von unfairer Unternehmensbesteuerung prüfen sollte. Im Jahr 2001 arbeitete
die Kommission eine analytische Studie zur Unternehmensbesteuerung in der
Europäischen Gemeinschaft (SEC(2001)1681) aus. In der zugehörigen Mitteilung
der Kommission (KOM(2001)0582) wurde festgestellt, dass das Hauptproblem von
Unternehmen darin bestand, dass sie sich im Binnenmarkt auf verschiedene
nationale Regelwerke einstellen müssen. Im Jahr 2004 wurde eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, deren Arbeitsergebnisse in den Kommissionsvorschlag aufgenommen
wurden. Bei der vorgeschlagenen „gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage“ (GKKB) käme Unternehmen ein System zugute, in
dem sie ihre Anträge auf Steuerrückerstattung bei einer zentralen Anlaufstelle
einreichen könnten. Ferner könnten sie darüber alle Gewinne und Verluste,
die ihnen in der EU entstanden sind, verrechnen. Die Mitgliedstaaten wären
weiterhin allein für die Festlegung ihrer Körperschaftsteuersätze zuständig. Im
April 2012 nahm das Europäische Parlament die entsprechende legislative
Entschließung zu diesem Vorschlag an. Um die Verhandlungen im Rat neu
anzustoßen, legte die Kommission im Juni 2015 eine Strategie zur Neuauflage
des GKKB-Vorschlags im Jahr 2016 vor. Die Kommission entschied sich für
ein zweistufiges Verfahren, in dessen Rahmen die gemeinsame Grundlage
und die Elemente der Konsolidierung getrennt behandelt wurden, und zwar
auf der Grundlage zweier zusammenhängender Legislativvorschläge: zu einer
gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) und zu einer
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB).
Der zukünftige Vorschlag soll eine verpflichtende GKKB enthalten, die aber
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schrittweise eingeführt werden könnte. Mit diesem verbesserten, an die Arbeiten
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
angepassten Vorschlag könnte auch der Steuervermeidung entgegengewirkt werden,
indem damit Regelungsspielräume zwischen den nationalen Systemen abgeschafft
und so gängige Steuervermeidungspraktiken eingedämmt werden.
Im September 2023 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Schaffung eines
Rahmens für die Unternehmensbesteuerung in Europa (BEFIT) an, durch den ein
gemeinsames Regelwerk für die Körperschaftsteuer für die EU auf der Grundlage einer
Aufteilung und einer gemeinsamen Steuerbemessungsgrundlage vorgesehen wird.
Durch diesen Vorschlag wird der anhängige Vorschlag für eine GKKB ersetzt. Darin
ist vorgesehen, dass die Befolgungskosten für Unternehmen, die in mehr als einem
Mitgliedstaat tätig sind, gesenkt werden und es nationalen Steuerbehörden erleichtert
wird, die fälligen Steuern festzustellen. Nach der Annahme durch den Rat sollte der
Vorschlag am 1. Juli 2028 in Kraft treten. Im September 2023 veröffentlichte die
Kommission außerdem zwei weitere Vorschläge für Richtlinien des Rates: einen zu der
Verrechnungspreisgestaltung und einen zu einem hauptsitzbasierten Steuersystem für
kleine und mittlere Unternehmen. Nach der Annahme durch den Rat sollten diese
beiden Vorschläge im Januar 2026 in Kraft treten.
B. Faire Besteuerung, Steuertransparenz und Maßnahmen zur Bekämpfung der
Steuervermeidung und des schädlichen Steuerwettbewerbs
Im Zuge der Finanzkrise von 2008 wurde die Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung der
Steuervermeidung und die gerechte Besteuerung von Unternehmen gerichtet. Dazu
soll u. a. mehr Transparenz erreicht werden, wie es auch aus dem Maßnahmenpaket
zur steuerlichen Transparenz vom März 2015 hervorgeht, zu dem die Richtlinie des
Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen
im Bereich der Besteuerung (Richtlinie (EU) 2015/2376) und die Mitteilung über
Steuertransparenz als Mittel gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung
gehörten. Im Jahr 2015 verabschiedete die Kommission einen Aktionsplan für eine
faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union, nach
dem eine Reform des Besteuerungsrahmens für Unternehmen vorgesehen war,
um Steuermissbrauch zu bekämpfen, nachhaltige Einnahmen sicherzustellen und
ein besseres Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu unterstützen. Im Januar 2016
schlug die Kommission ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung
vor, das u. a. einen Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften
zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen
auf das Funktionieren des Binnenmarkts enthielt (angenommen im Juli 2016).
Im April 2016 schlug die Kommission vor, die Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick
auf die Offenlegung von Ertragssteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen
und Zweigniederlassungen zu ändern. Durch den Vorschlag werden multinationale
Unternehmen verpflichtet, bestimmte Informationen, die sie an die Steuerbehörde
übermitteln, offenzulegen. Im Juni 2017 legte die Kommission im Anschluss an eine
Forderung nach einem Legislativvorschlag, die in einer Entschließung des Parlaments
(TAXE 2) gestellt worden war, einen Vorschlag zu neuen Transparenzvorschriften
für Intermediäre (beispielsweise Beraterfirmen, Banken, Anwälte, Steuerberater) vor,
die potenziell schädliche Steuerregelungen ausarbeiten oder vermarkten. Dieser
Vorschlag wurde anschließend im Mai 2018 im Rat angenommen. Im Dezember 2017
veröffentlichte der Rat die allererste EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete.
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.
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Infolge des Wandels hin zu einer digitalen Wirtschaft erfolgt die Wertschöpfung in
zunehmendem Maß nicht mehr an dem Ort, an dem Steuern gezahlt werden. Vor
einem Jahrzehnt wurde im Rahmen der G20 mit Unterstützung der OECD damit
begonnen, eine Modernisierung der internationalen Unternehmensbesteuerung zu
erörtern. Am 8. Oktober 2021 einigten sich die Mitglieder des inklusiven Rahmens
gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) der OECD/G20 auf eine
aus zwei Säulen bestehende Lösung, ein Konzept zur Bewältigung der durch die
Digitalisierung der Wirtschaft verursachten Herausforderungen im Steuerbereich. Mit
dieser Zwei-Säulen-Lösung wird dafür gesorgt, dass die größten und profitabelsten
multinationalen Konzerne mit einem Mindestsatz von 15% besteuert werden und dass
die Gewinne den Ländern weltweit neu zugewiesen werden. Diese Lösung ist wie folgt
ausgestaltet:
Die erste Säule ist die Besteuerung an dem Ort, an dem die Wertschöpfung erfolgt
und an dem sich die Kunden befinden, und zwar unabhängig von der physischen
Präsenz des jeweiligen Unternehmens im Land. In diesem Zusammenhang schlug die
Kommission am 22. Dezember 2021 „EU-Eigenmittel der nächsten Generation“ vor,
u. a. Eigenmittel in Höhe von 15% des Anteils an den Residualgewinnen der in den
Geltungsbereich fallenden Unternehmen, die den EU-Mitgliedstaaten neu zugewiesen
werden. Die Vorschläge sind nicht weiter konkretisiert, nicht zuletzt, da die OECD noch
mit den Aspekten der praktischen Umsetzung der Ausgestaltung der Säule befasst ist.
Kürzlich jedoch, im Oktober 2023, hat die OECD das multilaterale Übereinkommen
(MLC) zur Umsetzung des Betrags A unter der ersten Säule veröffentlicht. Darin kommt
der derzeitige Konsens zum Ausdruck, den die Mitglieder des inklusiven Rahmens
erzielt haben. Die erste Säule muss noch unterzeichnet werden und tritt erst in Kraft,
wenn mindestens 30 Länder, die eine kritische Masse multinationaler Unternehmen
ausmachen, das multilaterale Übereinkommen ratifizieren.
Die zweite Säule ist eine globale Mindeststeuer von 15%, zu der die
Kommission am 22. Dezember 2021 einen Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale
Unternehmensgruppen veröffentlicht hat.
Kommissionsmitglied Paolo Gentiloni sagte dazu: „Unser Vorschlag steht vollständig
im Einklang zu der endgültigen Fassung der Regelungen des OECD-Modells, in dem
die Einzelheiten für die Anwendung des neuen Rahmens dargelegt sind. Also keine
überregulierenden Maßnahmen, keine Abweichung vom internationalen Abkommen.
[…]“.
Die EU hat ihre Richtlinie zur zweiten Säule Ende 2022 angenommen, und die
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Vorschriften bis zum 31. Dezember 2023
umzusetzen. Die Annahme der Richtlinie bedeutet, dass Mindeststeuervorschriften Teil
des EU-Rechts geworden sind.
C. Personenbesteuerung
1. Einkommensteuer
Die Besteuerung der Arbeitnehmer oder Rentenempfänger in einem Mitgliedstaat,
die allerdings in einem anderen Mitgliedstaat leben oder dort unterhaltsberechtigte
Familienangehörige haben, ist seit jeher ein strittiges Thema. Mit bilateralen
Abkommen konnte zwar generell eine Doppelbesteuerung vermieden werden,
allerdings konnten auf diese Weise Fragen wie die Anwendung unterschiedlicher
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Formen von Steuererleichterungen im Wohnsitzland auf Arbeitseinkünfte im
Beschäftigungsland nicht gelöst werden. Um eine Gleichbehandlung von
Gebietsansässigen und Gebietsfremden sicherzustellen, legte die Kommission einen
Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung von Regelungen im Bereich
der Einkommensteuer im Hinblick auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
Gemeinschaft (KOM(79)0737) vor, der zufolge die Besteuerung im Wohnsitzland
gegolten hätte. Nach Ablehnung durch den Rat wurde der Vorschlag zurückgezogen,
und die Kommission legte lediglich eine Empfehlung zu den bei der Besteuerung
der Einkünfte Gebietsfremder anzuwendenden Grundsätzen vor. Ferner wurden
gegen Mitgliedstaaten Verfahren wegen Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer
eingeleitet. 1993 entschied der EuGH (Rechtssache C-112/91), dass ein Mitgliedstaat
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats bei der Erhebung der direkten Steuern
nicht schlechter behandeln darf als eigene Staatsangehörige (siehe Rechtssache
C-279/93). So lässt sich behaupten, dass die Integration im Bereich der direkten
Personenbesteuerung eher durch Urteile des EuGH als durch Legislativvorschläge
weiterentwickelt wurde. Im Oktober 2017 nahm der Rat eine Richtlinie (Richtlinie
(EU) 2017/1852) an, mit der die bestehenden Verfahren zur Beilegung von
Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der EU verbessert werden sollen.
2. Besteuerung der grenzüberschreitend gezahlten Bank- und sonstigen Zinsen
Grundsätzlich muss der Steuerpflichtige Zinsen bei seiner Steuererklärung angeben.
In der Praxis bestanden durch den freien Kapitalverkehr sowie durch das
Bankgeheimnis Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung. Einige Mitgliedstaaten
erheben eine Quellensteuer auf Zinserträge. Im Jahr 1989 schlug die Kommission
die Einführung eines gemeinsamen Systems einer Quellensteuer auf Zinserträge mit
einem Steuersatz von 15% vor. Dieser Vorschlag wurde im Anschluss zurückgezogen
und durch einen neuen Vorschlag zur Sicherstellung eines Mindestmaßes an
tatsächlicher Besteuerung von Zinserträgen (Steuersatz von 20%) ersetzt. Nach
langen Verhandlungen wurde ein Kompromiss erzielt, und die Richtlinie 2003/48/EG
des Rates zur Besteuerung von Zinserträgen wurde verabschiedet. Inzwischen wurde
sie durch die weitergehende Richtlinie 2014/107/EU ersetzt, nach der in Verbindung
mit der Richtlinie 2011/16/EU ein umfassender Informationsaustausch zwischen den
Steuerbehörden vorgesehen ist.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Bei Vorschlägen zur Besteuerung beschränkt sich die Rolle des Parlaments
im Allgemeinen auf das Anhörungsverfahren. In seinen Entschließungen wurden
sämtliche Vorschläge der Kommission sowohl zur Unternehmensbesteuerung als
auch zur direkten Personenbesteuerung umfassend unterstützt, wobei zugleich
eine Ausweitung ihres Anwendungsbereichs befürwortet wurde. Darüber hinaus
besteht die Aufgabe des Parlaments darin, die Kommission aufzufordern, neue
Legislativvorschläge für eine gerechtere, umweltfreundlichere und wirksamere
Besteuerung vorzulegen.
In seinen früheren „Jahressteuerberichten“, von denen der erste im Februar 2012
angenommen wurde, behandelte das Parlament Fragen der Doppelbesteuerung sowie
die Bekämpfung aggressiver Steuerpolitik und es sprach sich für einen gemeinsamen
Ansatz aus, um wirksamer gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung vorzugehen
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und einen besseren Rahmen für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts
bereitzustellen.
Als Folgemaßnahmen zu der Arbeit des befristeten Sonderausschusses zu
Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung nahm das
Parlament zwei Entschließungen an (zu TAXE und TAXE 2).
Infolge der bekannt gewordenen „Panama-Papiere“ setzte das Parlament im Jahr
2016 einen Untersuchungsausschuss (Untersuchungsausschuss zu den Panama-
Papieren) ein, um mutmaßliche Verstöße gegen das Unionsrecht und Missstände
bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung zu prüfen. Im Oktober 2017 nahm der Untersuchungsausschuss
zu den Panama-Papieren seinen abschließenden Untersuchungsbericht an.
Im Dezember 2017 nahm das Parlament im Anschluss an die Arbeit des
Untersuchungsausschusses eine Empfehlung an den Rat und die Kommission an.
Im März 2018 wurde vom Parlament der Sonderausschuss zu Finanzkriminalität,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) mit einem leicht erweiterten
Mandat eingesetzt. Im Anschluss an die Arbeit des TAX3-Ausschusses nahm das
Parlament im März 2019 eine Entschließung an.
Bei dem Unterausschuss für Steuerfragen (FISC) des Parlaments handelt es sich
um einen Unterausschuss des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON). Er
wurde im September 2020 eingesetzt, um die Bekämpfung der Steuervermeidung,
mit der das Parlament in der vorangegangenen Wahlperiode begonnen hatte,
fortzusetzen. Er soll auf nationaler, EU- und weltweiter Ebene eine faire Besteuerung
fördern. Mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen bei der Förderung einer
nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung im Einklang mit dem Grünen Deal soll er
zudem zu einer einfacheren, effizienteren und nachhaltigeren Steuerpolitik der
Union beitragen. Beispiele für Entschließungen des Parlaments, die auf (Unter-)
Ausschussebene ausgearbeitet wurden:
— Entschließung vom 15. Februar 2022 zu nationalen Steuerreformen, in der unter

anderem die von der OECD/G20 erzielte historische Einigung auf eine Reform
des internationalen Steuersystems begrüßt wird, mit der darauf abgezielt wird,
für eine gerechtere Aufteilung von Gewinnen und Besteuerungsrechten unter den
Staaten im Hinblick auf die größten multinationalen Konzerne zu sorgen (teilweise
Neuzuordnung von Besteuerungsrechten an Länder, in denen die Wertschöpfung
erfolgt, und Einführung einer weltweiten effektiven Mindestbesteuerung von 15%);

— Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den Pandora-Papieren Konsequenzen
für die Bemühungen um die Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung, in der die EU aufgefordert wird, die Lücken zu schließen,
durch die derzeit in einem gewaltigen Umfang Steuervermeidung, Geldwäsche
und Steuerhinterziehung ermöglicht werden. Außerdem wird die Kommission darin
aufgefordert, rechtliche Schritte gegen die EU-Staaten zu unternehmen, die die
Rechtsvorschriften der Union in diesem Bereich nicht ordnungsgemäß umsetzen;

— Entschließung vom 7. Oktober 2021 zu der Reform der EU-Politik im Bereich
schädliche Steuerpraktiken, in der unter anderem eine Überarbeitung der
Kriterien, der Governance und des Geltungsbereichs des Verhaltenskodex für die
Unternehmensbesteuerung (der laut der Entschließung seit 1997 das wichtigste
Instrument der Union zur Verhinderung schädlichen Steuerwettbewerbs ist)
gefordert wird. Ferner heißt es darin, dass die Überarbeitung des Verhaltenskodex
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im Rahmen eines demokratischen, transparenten und rechenschaftspflichtigen
Prozesses erfolgen sollte, an dem eine Gruppe von Sachverständigen der
Zivilgesellschaft, der Kommission und des Parlaments beteiligt ist.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Unterausschusses für Steuerfragen (FISC).

Jost Angerer
10/2023
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2.6.11. INDIREKTE STEUERN

Zu den indirekten Steuern zählen die Mehrwertsteuer und die Verbrauchsteuern auf
Alkohol, Tabak und Energie. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gilt allgemein
für Waren und Dienstleistungen, die zu Verbrauchszwecken in der Europäischen
Union erworben und verkauft werden. Verbrauchsteuern werden auf den Verkauf
oder die Nutzung bestimmter Produkte erhoben. Die Gesetzgebungstätigkeit der EU
zielt mit Blick auf ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Binnenmarkts darauf ab,
die Mehrwertsteuervorschriften zu koordinieren und zu harmonisieren, wobei auch
Verbrauchsteuern auf Alkohol, Tabak und Energie vereinheitlicht werden sollen.

1. MEHRWERTSTEUER (MWST.)

A. Rechtsgrundlage
Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
B. Entwicklung
Die Mehrwertsteuer wurde in mehreren Etappen harmonisiert, wobei das Ziel verfolgt
wurde, den Handel in der EU transparent zu gestalten. 1970 wurde beschlossen,
den Haushalt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus Eigenmitteln der
Gemeinschaft zu finanzieren. Diese Eigenmittel sollten Zahlungen auf der Grundlage
eines Mehrwertsteueranteils umfassen und durch die Anwendung eines gemeinsamen
Steuersatzes auf eine einheitliche Bemessungsgrundlage erhoben werden. Mit der im
Jahr 2007 verabschiedeten Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG wurden dann alle
Änderungen in einem einzigen Rechtsakt zusammengefasst.
1985 veröffentlichte die Kommission ein Weißbuch über die Vollendung des
Binnenmarktes (KOM(85)0310), dessen Teil III die Beseitigung von Steuerschranken
betraf. Der Handlungsbedarf im Bereich der Mehrwertsteuer entstand im
Zusammenhang mit dem Bestimmungslandprinzip.
C. Ergebnisse
1. Das Mehrwertsteuersystem
a. Das Übergangssystem
1987 schlug die Kommission den Übergang zur Besteuerung im Ursprungsland
vor. Nach diesem Prinzip sollten die zwischen Mitgliedstaaten bewirkten Umsätze
die bereits im Ursprungsland erhobene Steuer enthalten, die die Händler
dann als Vorsteuer abziehen könnten. Die Kommission schlug zusätzlich die
Schaffung eines Clearingsystems vor, mit dem die in den Ursprungsländern
eingenommene Mehrwertsteuer dem Verbrauchsland zugewiesen werden sollte. Für
die Mitgliedstaaten waren diese Vorschläge jedoch nicht akzeptabel. Sie sprachen sich
vielmehr für die Besteuerung am Bestimmungsort als Alternative für die Umsätze aus,
die unter der Beteiligung von für Zwecke der Mehrwertsteuer erfasste Händler bewirkt
werden. Damit wurde die Grundlage für das Übergangssystem geschaffen, das 1993
in Kraft trat (Richtlinien 91/680/EWG und 92/111/EWG).
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b. Eine tragfähige Strategie zur Verbesserung des derzeit gültigen Systems
Seit 2000 bemüht sich die Kommission um die Verbesserung der geltenden
Übergangsregeln. Die zentrale EU-Rechtsvorschrift im Bereich Mehrwertsteuer ist
inzwischen die Mehrwertsteuerrichtlinie (2006/112/EG). Ihr folgten 2008 die Richtlinie
2008/8/EG und die Richtlinie 2008/9/EG. Die Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen
zwischen Gewerbetreibenden wird nunmehr in dem Land erhoben, in dem die
Dienstleistung erbracht wird.
2005 wurde die Grundlage für eine einheitlichere Anwendung der EU-Vorschriften
gelegt (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011). Nun haben alle Mitgliedstaaten
die Möglichkeit, besondere Vorschriften anzuwenden, um die Erhebung der
Mehrwertsteuer zu vereinfachen. Mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 37/2009 über
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
zum Zweck der Bekämpfung des Steuerbetrugs bei innergemeinschaftlichen
Umsätzen wurde das System weiter verbessert.
2. Mehrwertsteuersätze
In der Richtlinie 92/77/EWG ist einen Mindestnormalsatz von 15% vorgesehen,
der alle zwei Jahre zu überprüfen ist. Sie wurde durch die Richtlinie 2006/112/
EG (MwSt.-Richtlinie) aufgehoben und ersetzt, gemäß welcher der von allen
Mitgliedstaaten auf Waren und Dienstleistungen anzuwendende Normalsatz bei der
Mehrwertsteuer mindestens 15% beträgt. Die Mitgliedstaaten können auf bestimmte
in Anhang III der Richtlinie aufgeführte Waren oder Dienstleistungen einen oder
zwei ermäßigte Steuersätze von mindestens 5% anwenden. Unter bestimmten
Bedingungen gelten zudem eine Reihe von Ausnahmen von diesen Vorschriften
(z. B. niedrigere Steuersätze für andere Waren oder Dienstleistungen). Da das
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die ermäßigte Steuersätze gelten,
modernisiert und aktualisiert werden muss, wird mit der Richtlinie (EU) 2022/542 des
Rates insbesondere die Anwendung ermäßigter Sätze für bestimmte politische Ziele
geändert.
Nach Artikel 397 der MwSt.-Richtlinie kann der Rat auf Vorschlag der Kommission
einstimmig die zur Durchführung der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen erlassen.
Auf dieser Grundlage wurden einige der vom Ausschuss für Mehrwertsteuer
vereinbarten Leitlinien in verbindliche Durchführungsbestimmungen umgewandelt.
Diese Bestimmungen, die unmittelbar und ohne Umsetzung in nationales Recht
anwendbar sind, finden sich in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des
Rates.
3. Aktuelle Entwicklungen
Am 8. Dezember 2022 schlug die Kommission eine Reihe von Maßnahmen vor, um das
Mehrwertsteuersystem zu modernisieren und es für Unternehmen besser zu gestalten
und durch die Einführung und Förderung der Digitalisierung widerstandsfähiger
gegen Betrug zu machen. Mit dem Vorschlag sollen auch Herausforderungen
für die Mehrwertsteuer angegangen werden, die sich aus der Entwicklung
der Plattformwirtschaft ergeben. Laut dem Bericht der Kommission über die
Mehrwertsteuerlücke 2022 haben die Mitgliedstaaten 2020 Mehrwertsteuereinnahmen
in Höhe von 93 Mrd. EUR eingebüßt. Schätzungen zufolge ist ein Viertel der fehlenden
Einnahmen direkt auf Mehrwertsteuerbetrug im Zusammenhang mit dem Handel in
der EU zurückzuführen. Darüber hinaus kann die Mehrwertsteuerregelung in der EU
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für Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, Scale-ups und
andere grenzüberschreitend tätige Unternehmen, nach wie eine Belastung darstellen.
D. Tätigkeit des Europäischen Parlaments
Entsprechend den Unionsvorschriften für den Bereich der Mehrwertsteuer ist
die Tätigkeit des Parlaments auf das Verfahren der Konsultation beschränkt.
2014 nahm das Parlament eine legislative Entschließung zum Vorschlag der
Kommission zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem in Bezug auf eine Standard-Mehrwertsteuererklärung an, die
jedoch später zurückgezogen wurde. Am 24. November 2016 nahm das Parlament
eine legislative Entschließung zum Aktionsplan der Kommission an und begrüßte
die Absicht der Kommission, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem vorzuschlagen
und weitere Vorkehrungen gegen Betrug zu treffen. Im März 2019 nahm das
Parlament einen Bericht über die Arbeit des Sonderausschusses zu Finanzkriminalität,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) an, der sich mit einer Reihe von
Sachverhalten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer befasst.
In seiner Entschließung vom 15. Februar 2022 zu den Auswirkungen der
einzelstaatlichen Steuerreformen auf die Wirtschaft in der EU forderte das Parlament
die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine starke, verständliche und ehrgeizige Reform der
indirekten Besteuerung, insbesondere der MwSt., zu einigen. Zudem forderte es die
Kommission auf, konkrete Vorschläge vorzulegen, um ein effizienteres System für den
Austausch von Informationen über EU-interne MwSt.-Umsätze zu fördern und es mit
nationalen Mechanismen interoperabel zu machen. Ferner forderte es die Kommission
und die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren derjenigen Mitgliedstaaten, in denen
es gelingt, eine große Mehrwertsteuerlücke zu vermeiden, zu analysieren und
weiterzugeben.
In seiner Entschließung vom 10. März 2022 richtete das Parlament eine
Reihe von Empfehlungen an die Kommission zu einer fairen und einfachen
Besteuerung zur Unterstützung der Aufbaustrategie. Es forderte die Kommission
auf, die Mehrwertsteuerlücke in der gesamten EU, insbesondere in der
Wirtschaft nach COVID-19, durch spezifische vorgeschlagene Maßnahmen,
einschließlich der Mehrwertsteuerlücke im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung
für den grenzüberschreitenden Handel in der EU, erheblich zu verringern.
Weitere Empfehlungen betreffen die elektronische Rechnungsstellung in der
gesamten EU und das Erfordernis, die technologischen Möglichkeiten (z. B. im
Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz) zu analysieren, die für die (nahezu)
Echtzeit-Mehrwertsteuermeldung bei Transaktionen zwischen Unternehmen unter
Berücksichtigung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit genutzt werden können.

2. VERBRAUCHSTEUERN AUF ALKOHOL, TABAK UND ENERGIE

A. Rechtsgrundlage
Artikel 113 AEUV sowie im Hinblick auf die Energiebesteuerung Artikel 192 AEUV,
wobei die Ziele gemäß Artikel 191 AEUV verfolgt werden sollen.
B. Ziele
Die Sätze und Strukturen der Verbrauchsteuern variieren zwischen den Mitgliedstaaten
und wirken sich auf den Wettbewerb aus. Sehr große Besteuerungsunterschiede
für ein bestimmtes Erzeugnis können zu steuerinduzierten Warenbewegungen, zu
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Einnahmeverlusten und zu Betrug führen. Daher hat man seit den frühen 1970er
Jahren versucht, sowohl die Strukturen als auch die Sätze zu harmonisieren, ist jedoch
kaum vorangekommen.
C. Ergebnisse
1. Allgemeine Vorschriften
Gemeinsame Bestimmungen, die nach EU-Recht für alle verbrauchsteuerpflichtigen
Waren gelten, sind in der Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates festgelegt, mit
der die Richtlinie 2008/118/EG des Rates mit Wirkung vom 13. Februar 2023
aufgehoben und ersetzt wird. Die Richtlinie enthält eine Reihe von Maßnahmen
zur Straffung und Vereinfachung der Verfahren, die die Koordinierung der Verfahren
für die Aus- und Einfuhr verbrauchsteuerpflichtiger Waren, die Interaktion zwischen
Unternehmen und außergewöhnliche Situationen betreffen. In ihrem Rahmen wurde
die Überwachung der Beförderung von Waren zwischen Mitgliedstaaten, in denen im
Abgangsmitgliedstaat bereits Verbrauchsteuern erhoben wurden (versteuerte Waren),
digitalisiert. Wie dies bereits bei Waren unter Steueraussetzung der Fall war, werden
diese Beförderungen ab dem 13. Februar 2023 durch den Austausch elektronischer
Mitteilungen über das EDV-gestützte System zur Kontrolle der Beförderung
verbrauchsteuerpflichtiger Waren durchgeführt. Die übrigen Bestimmungen zur
Angleichung an die Zollverfahren werden im Februar 2024 in Kraft treten.
Die Richtlinie zielt auch darauf ab, den freien Verkehr verbrauchsteuerpflichtiger
Waren, die im Binnenmarkt in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt werden, zu
verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Mitliedstaaten die korrekte Steuer
erheben, und die Verbrauchsteuer- und Zollverfahren der EU anzugleichen.
2. Alkohol
Eine grundsätzliche Problematik ergab sich bei der Alkoholbesteuerung im
Zusammenhang mit der Frage, inwieweit die verschiedenen Erzeugnisse miteinander
im Wettbewerb stehen. Die Kommission (KOM(79)0261) und der Gerichtshof der
Europäischen Union (Rechtssache 170/78, Slg. 1985) vertreten von jeher die
Ansicht, dass alle alkoholischen Getränke mehr oder weniger substituierbar sind
und miteinander konkurrieren. Erst 1992 kam es zur Annahme der Richtlinie
92/83/EWG, mit der festgelegt wurde, auf welche Erzeugnisse und nach welcher
Methode Verbrauchsteuern erhoben werden. Es folgte eine weitere wichtige Richtlinie
(92/84/EWG), in der Mindestsätze festgelegt sind, die auf jede Kategorie von
alkoholischen Getränken angewandt werden müssen, sowie ermäßigte Sätze für
bestimmte griechische, italienische und portugiesische Regionen. Dies bedeutet,
dass es den Mitgliedstaaten freisteht, entsprechend ihren nationalen Bedürfnissen
Verbrauchsteuersätze anzuwenden, die über diesen Mindeststeuerbeträgen liegen.
Am 29. Juli 2020 hat der Rat eine Reihe neuer Vorschriften (Richtlinie (EU) 2020/1151
des Rates) zur Änderung der Richtlinie 92/83/EWG angenommen, die seit dem
1. Januar 2022 gelten. Die neuen Vorschriften wurden im Anschluss an eine Bewertung
der Richtlinie 92/83/EWG durch die Kommission ausgearbeitet.
3. Tabakerzeugnisse
Die Grundstruktur der Verbrauchsteuern auf Tabak ist in der konsolidierten Richtlinie
(2011/64/EU) enthalten. Entgegen den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission
wurden lediglich Mindestsätze festgelegt. Es bestehen verschiedene Kategorien
von zu versteuernden Tabakwaren. Die Steuern auf Zigaretten müssen sich aus
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einem proportionalen („ad valorem“) Satz in Verbindung mit einer spezifischen
Verbrauchsteuer zusammensetzen. Andere Tabakwaren werden mit einer Ad-
valorem-Verbrauchsteuer, einer spezifischen oder einer sogenannten gemischten
Verbrauchsteuer belegt.
Am 19. Oktober 2020 kündigte die Kommission eine Überarbeitung der Richtlinie
2011/64/EU über Verbrauchsteuervorschriften für Tabak (Richtlinie über die
Besteuerung von Tabakwaren) an. Die derzeitigen Vorschriften werden überprüft, um
festzustellen, ob sie weiterhin dazu geeignet sind, das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarkts und ein hohes Gesundheitsschutzniveau zu gewährleisten. Dies
ist besonders wichtig im Zusammenhang mit Europas Plan gegen Krebs, da die
Besteuerung eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Tabakkonsums
und insbesondere bei der Abschreckung junger Menschen vom Rauchen spielt. Am
8. Januar 2021 wurde eine Folgenabschätzung in der Anfangsphase veröffentlicht.
Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Richtlinie über die Besteuerung
von Tabakwaren festgelegten Mindestsätze ihre Wirkung verloren haben, da eine
große Zahl von Mitgliedstaaten die meisten Tabakwaren oberhalb dieser Mindestsätze
besteuert. Mehrere neue Arten von Tabakwaren fallen ebenfalls nicht vollständig unter
die derzeitige Richtlinie. Darüber hinaus stellt die Kommission fest, dass die derzeitige
Situation zum Missbrauch grenzüberschreitender Käufe führt. Die Vorstellung des
Vorschlags wird für 2023 erwartet.
4. Energieerzeugnisse (Mineralöle, Gas, Strom, alternative Energieträger,
Flugzeugtreibstoff)
Die Basisstruktur der Verbrauchsteuern auf Mineralöle in der Gemeinschaft
wurde 1992 festgelegt. Wie auch im Fall von Alkohol und Tabak wurden
hier entgegen der ursprünglichen Pläne (umfassende Harmonisierung) lediglich
Mindestsätze festgesetzt. Die Vorschläge der Kommission aus dem Jahr 1997
wurden mit weitreichenden Änderungen angenommen (Richtlinie 2003/96/EG,
Ausnahmebestimmungen in den Richtlinien 2004/74/EG und 2004/75/EG).
Flugkraftstoff, der nicht für die private nichtgewerbliche Luftfahrt verwendet wird,
ist von der Verbrauchsteuer befreit. Diese Befreiung ist in Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2003/96/EG des Rates (Energiebesteuerungsrichtlinie)
enthalten. Die Mitgliedstaaten können jedoch Flugkraftstoff für Inlandsflüge und
über bilaterale Abkommen auch für Flüge innerhalb der EU besteuern. In solchen
Fällen können Mitgliedstaaten einen Steuersatz anwenden, der unter dem in der
Energiebesteuerungsrichtlinie dargelegten Mindeststeuerbetrag liegt.
2001 wurden Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von
Biokraftstoffen einschließlich der Möglichkeit der Anwendung eines ermäßigten
Verbrauchsteuersatzes vorgeschlagen, die 2003gemäß der Richtlinie 2003/30/EG
erlassen wurden.
Im Juli 2021 legte die Kommission als integralen Bestandteil des Pakets „Fit für
55“ einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie vor. Der Vorschlag zielt darauf
ab, für mehr Kohärenz mit anderen Politikbereichen der EU zu sorgen und einen
Beitrag zur Verwirklichung der mittel- und langfristigen Energie- und Klimaziele der EU,
einschließlich des europäischen Grünen Deals, zu leisten. Dies soll dadurch erreicht
werden, dass die Klimaauswirkungen der verschiedenen Energieträger deutlicher
aufgezeigt werden und Verbraucher und Unternehmen zu einer Verhaltensänderung
angeregt werden.
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5. Aktuelle Initiativen
Der europäische Grüne Deal ist ein Paket politischer Initiativen, mit dem die
EU auf den Weg gebracht werden soll, einen grünen Wandel zu vollziehen, um
schließlich ihr Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Er wurde von
der Kommission im Dezember 2019 ins Leben gerufen, und der Europäische Rat
hat ihn auf seiner Tagung im Dezember zur Kenntnis genommen. Mit dem Paket
„Fit für 55“ werden die Ziele des Grünen Deals in Rechtsakte übertragen. Es
umfasst eine Reihe von Vorschlägen zur Angleichung der EU-Rechtsvorschriften,
einschließlich der Energiebesteuerungsrichtlinie, an die Klimaziele der EU. Im Rat ist
bereits die sorgfältige Prüfung des Vorschlags erfolgt. Der tschechische Ratsvorsitz
hat festgestellt, dass einige Mitgliedstaaten noch nicht in der Lage sind, seinen
Text zu unterstützen, bzw. Prüfungsvorbehalte haben. Dennoch äußerten sich die
meisten Mitgliedstaaten positiv zu den vorgeschlagenen Änderungen und dem
weiteren Vorgehen. Der Ratsvorsitz ist zu dem Schluss gelangt, dass weitere Arbeiten
erforderlich sind (z. B. in Bezug auf das Tempo der Umsetzung, die Abschaffung
einiger Steuerbefreiungen für den Luft- und Seeverkehr, Mindeststeuerbeträge, die
Wechselwirkung der Energiebesteuerungsrichtlinie mit anderen Initiativen des Pakets
„Fit für 55“ usw.).
D. Tätigkeit des Europäischen Parlaments
1. Alkohol- und Tabakbesteuerung
Das Parlament missbilligte in seiner Entschließung zur Steuerpolitik der EU aus
dem Jahr 2002 die von der Kommission bei den Verbrauchsteuern auf Tabak und
alkoholische Getränke verfolgte Politik und lehnte insbesondere eine Harmonisierung
auf einem höheren Niveau ab. 2009 sprach sich das Parlament zwar dafür aus, die
Steuern auf Zigaretten und andere Tabakprodukte schrittweise zu erhöhen, jedoch
nicht in der von der Kommission vorgeschlagenen Höhe.
2. Mineralöl-/Energiebesteuerung
In seiner Entschließung von 2002 zur Steuerpolitik vertrat das Parlament die Ansicht,
dass „insbesondere im Bereich der Energieerzeugnisse das Verursacherprinzip
umfassender angewendet werden muss“. Im Oktober 2002 gab das Parlament
eine positive Stellungnahme zu den Vorschlägen für Biokraftstoffe ab und nahm
Änderungsanträge an, mit denen diese Vorschläge gestärkt werden sollten. 2012
nahm das Parlament eine legislative Entschließung zu dem Vorschlag für eine
Energiebesteuerungsrichtlinie an, der jedoch zurückgezogen wurde. Der Vorschlag
der Kommission vom Juli 2021 zur Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie,
der Teil des Pakets „Fit für 55“ ist, wird derzeit vom Ausschuss für Wirtschaft
und Währung in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Industrie, Forschung und
Energie geprüft. Der Berichterstatter des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
hat am 28. Februar 2022 einen Berichtsentwurf vorgelegt, zu dem anschließend
Änderungsanträge eingereicht werden konnten. Eine Abstimmung im Ausschuss ist
noch nicht anberaumt.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des
Unterausschusses für Steuerfragen (FISC).

Jost Angerer
10/2023
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2.6.12. WETTBEWERBSPOLITIK

Das Hauptziel der Wettbewerbsregeln der EU besteht darin, das
ordnungsgemäße Funktionieren des EU-Binnenmarkts zu ermöglichen. Der
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zielt darauf
ab, Beschränkungen und Verzerrungen des Wettbewerbs wie den Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung, wettbewerbswidrige Vereinbarungen sowie
Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen zu verhindern, wenn sie eine
Verringerung des Wettbewerbs zur Folge hätten. Außerdem sind staatliche Beihilfen,
die zu Wettbewerbsverzerrungen führen, verboten, können aber in bestimmten
Fällen genehmigt werden.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 101 bis 109 AEUV sowie das Protokoll Nr. 27 über den Binnenmarkt und den
Wettbewerb, durch die klargestellt wird, dass ein System des fairen Wettbewerbs
ein wesentlicher Bestandteil des Binnenmarkts gemäß Artikel 3 Absatz 3 des
Vertrags über die Europäische Union ist;

— die Fusionskontrollverordnung (Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates) und ihre
Durchführungsbestimmungen (Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission);

— Artikel 37, 106 und 345 AEUV für öffentliche Unternehmen sowie Artikel 14, 59, 93,
106, 107, 108 und 114 AEUV für öffentliche Dienstleistungen, Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse; Protokoll Nr. 26 über Dienste von allgemeinem Interesse; Artikel 36 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Die Wettbewerbspolitik ist ein entscheidendes Instrument für einen freien,
dynamischen und funktionierenden Binnenmarkt und die Förderung des allgemeinen
wirtschaftlichen Wohlstands. Der Wettbewerb ermöglicht es Unternehmen, in den
Mitgliedstaaten unter gleichen Voraussetzungen zu konkurrieren, und liefert ihnen
gleichzeitig einen Anreiz, sich darum zu bemühen, Verbrauchern die besten Produkte
zum niedrigsten Preis anzubieten. Das wiederum fördert Innovationen und treibt
das langfristige Wirtschaftswachstum voran. Die EU-Wettbewerbspolitik gilt auch
für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, die auf dem Binnenmarkt tätig sind.
Gesellschaftliche, wirtschaftliche, geopolitische und technologische Veränderungen
stellen die EU-Wettbewerbspolitik vor Herausforderungen.
Im Jahr 2020 leitete die Kommission eine umfassende Überprüfung der Regeln der
EU für Kartelle, Unternehmenszusammenschlüsse und staatliche Beihilfen ein. In
der Mitteilung der Kommission vom November 2021 über eine Wettbewerbspolitik
für neue Herausforderungen werden die wichtigsten Elemente dieser Überprüfung
zusammengefasst. Ferner wird in der Mitteilung hervorgehoben, wie die Überprüfung
der Politik dazu beiträgt, die Erholung der EU nach der Pandemie zu fördern und einen
widerstandsfähigeren Binnenmarkt zu schaffen, die Umsetzung des europäischen
Grünen Deals zu fördern und den digitalen Wandel zu beschleunigen.
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In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft sind neue Instrumente erforderlich
geworden, um neue Herausforderungen zu bewältigen. Das neue Gesetz über
digitale Märkte, das von den Mitgesetzgebern im September 2022 fertiggestellt
wurde, zielt darauf ab, digitale Märkte fair und bestreitbar zu halten, und führt eine
Vorabregulierung für sogenannte Gatekeeper-Online-Plattformen ein. Es wurde eine
Reihe weiterer Initiativen zur Stärkung der offenen strategischen Autonomie der EU in
einem globalen Kontext eingeleitet. So wird beispielsweise mit der neuen Verordnung
über drittstaatliche Subventionen angestrebt, mögliche wettbewerbsverzerrende
Auswirkungen auf den Binnenmarkt infolge von Subventionen, die von Staaten, die
nicht der EU angehören, gewährt werden, zu bekämpfen.

INSTRUMENTE DER WETTBEWERBSPOLITIK

Ganz allgemein umfasst das Instrumentarium der EU-Wettbewerbspolitik
Vorschriften über Kartelle, Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen,
staatliche Beihilfen sowie öffentliche Unternehmen und Dienstleistungen. Ziel
der kartellrechtlichen Vorschriften ist es, wieder für wettbewerbsorientierte
Bedingungen zu sorgen, beispielsweise im Fall der Bildung von Kartellen
oder des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Zu den auf
Prävention ausgerichteten Instrumenten der Wettbewerbspolitik zählen die Kontrolle
von Unternehmenszusammenschlüssen und die Vorschriften über staatliche
Beihilfen. Mit der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen wird möglichen
Wettbewerbsverzerrungen vorgebeugt, indem im Voraus beurteilt wird, ob
ein möglicher Zusammenschluss oder eine Übernahme wettbewerbswidrige
Auswirkungen haben könnte. Durch die Vorschriften über staatliche Beihilfen sollen
unrechtmäßige staatliche Beihilfen verhindert werden, wenn eine Vorzugsbehandlung
bestimmter Unternehmen oder Branchen den Wettbewerb verzerrt oder wahrscheinlich
verzerrt und den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind für Verbraucher von besonderer
Bedeutung und unterliegen im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen besonderen
Vorschriften, damit der soziale und territoriale Zusammenhalt, ein hohes Maß an
Qualität, Sicherheit und Erschwinglichkeit sowie Gleichbehandlung gefördert werden.
A. Umfassendes Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen (Artikel 101
AEUV)
Geheime Absprachen zwischen Unternehmen verzerren die
Wettbewerbsbedingungen und schaden den Verbrauchern und anderen Unternehmen.
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, wie z. B. Kartelle, sind verboten und
automatisch nichtig. Vereinbarungen können dagegen freigestellt werden, sofern sie
zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung beitragen oder technischen
oder wirtschaftlichen Fortschritt fördern. Voraussetzung für die Gewährung
einer Freistellung ist, dass ein angemessener Teil des dadurch entstehenden
Gewinns den Verbrauchern zugutekommt und dass durch die Vereinbarung keine
unnötigen Beschränkungen entstehen und der Wettbewerb dadurch nicht für einen
wesentlichen Teil der betreffenden Waren ausgeschaltet werden soll. Anstatt solche
Freistellungen auf Einzelfallbasis zu gewähren, werden sie in der Regel durch die
Gruppenfreistellungsverordnungen geregelt.
Bei diesen Verordnungen handelt es sich um eine Gruppe inhaltlich ähnlicher
Einzelvereinbarungen, die typischerweise vergleichbare Wirkungen auf den

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2560&qid=1673254237527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2560&qid=1673254237527


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 377
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Wettbewerb haben. Im Mai 2022 nahm die Kommission die überarbeitete Vertikal-
Gruppenfreistellungsverordnung an. Außerdem überprüft sie die beiden horizontalen
Gruppenfreistellungsverordnungen zusammen mit den einschlägigen Leitlinien.
Darüber hinaus werden bestimmte Vereinbarungen nicht als Verstoß gewertet, wenn
sie von geringer Bedeutung sind und nur geringe Auswirkungen auf den Markt
haben (De-minimis-Grundsatz). Solche Vereinbarungen werden oft als sinnvoll für die
Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Unternehmen angesehen.
B. Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung
(Artikel 102 AEUV)
Gemäß dem Europäischen Gerichtshof ist eine marktbeherrschende Stellung „die
wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens, die dieses in die Lage versetzt,
die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu
verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern,
seinen Abnehmern und letztlich den Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten
Umfang unabhängig zu verhalten“. Die beherrschende Stellung wird in Bezug auf den
gesamten oder einen wesentlichen Teil des Binnenmarkts beurteilt.
Eine beherrschende Stellung stellt an sich keinen Verstoß gegen das
EU-Wettbewerbsrecht dar, und die Inhaber solcher Stellungen dürfen im
Leistungswettbewerb miteinander konkurrieren. Ein Unternehmen, das eine
beherrschende Stellung innehat, trägt jedoch eine besondere Verantwortung dafür,
dass sein Verhalten den Wettbewerb nicht verfälscht. Beispiele für Verhaltensweisen,
die einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen würden, sind
die Festsetzung von Preisen unter den Kosten (Verdrängungspreise), die Berechnung
überhöhter Preise, Kopplung und Bündelung sowie die Weigerung, mit bestimmten
Partnern zu handeln.
Darüber hinaus enthält das neue Gesetz über digitale Märkte spezifische
Verpflichtungen für die sogenannten Gatekeeper-Online-Plattformen. Sobald eine
Einrichtung von der Kommission als Gatekeeper benannt wurde, muss sie
bestimmte gesetzlich vorgesehene Verpflichtungen oder Verbote bestimmter
Verhaltensweisen einhalten (z. B. Selbstbegünstigung, Vorinstallation und Kopplung
bestimmter Softwareprodukte usw.). Diese Verpflichtungen ergänzen die allgemeinen
Wettbewerbsregeln, die weiterhin gelten.
C. Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
Gemäß der EG-Fusionskontrollverordnung (Verordnung (EG) Nr. 139/2004) sind
Zusammenschlüsse, durch die ein wirksamer Wettbewerb im Binnenmarkt oder
in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert würde, insbesondere
durch die Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, für
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären (Artikel 2 Absatz 3).
Geplante Zusammenschlüsse sind bei der Kommission anzumelden, wenn das
entstehende Unternehmen bestimmte Schwellenwerte überschreitet (sogenannte
„Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung“). Unterhalb dieser
Schwellenwerte können die nationalen Wettbewerbsbehörden Zusammenschlüsse
prüfen. Die Fusionskontrollvorschriften gelten auch für Unternehmen mit Sitz außerhalb
der EU, wenn sie im Binnenmarkt tätig sind. Anknüpfungspunkt dieses Prüfverfahrens
ist der Erwerb der Kontrolle über ein anderes Unternehmen (Artikel 3 Absatz 1).
Nach einer Prüfung der voraussichtlichen Auswirkungen des Zusammenschlusses
auf den Wettbewerb kann die Kommission den Zusammenschluss genehmigen oder
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verweigern, sofern bestimmte Bedingungen und Auflagen erfüllt sind (Artikel 8). Eine
systematische nachträgliche Kontrolle oder Entflechtung verbundener Unternehmen
findet nicht statt.
Nach einem langwierigen Überprüfungsprozess, der 2014 begann, änderte die
Kommission ihre Durchführungsverordnung zur Fusionskontrollverordnung und die
Bekanntmachung über das vereinfachte Verfahren, damit die neuen Vorschriften ab
September 2023 in Kraft treten können.
D. Verbot staatlicher Beihilfen (Artikel 107 AEUV)
Artikel 107 AEUV enthält ein allgemeines Verbot staatlicher Beihilfen, um
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu verhindern, die sich aus der Gewährung
selektiver Vorteile für bestimmte Unternehmen ergeben könnten. Alle von den
Mitgliedstaaten gewährten Direktbeihilfen (z. B. nicht rückzahlbare Subventionen,
Darlehen zu Vorzugsbedingungen, Befreiungen von Steuern und Abgaben sowie
Darlehensbürgschaften) und ähnliche Vorteile sind verboten.
Der AEUV lässt Raum für die Gewährung bestimmter Ausnahmen von diesem
allgemeinen Verbot, falls diese durch konkrete übergeordnete politische Ziele
gerechtfertigt werden können, z. B. zur Bewältigung erheblicher wirtschaftlicher
Störungen oder aus Gründen des gemeinsamen europäischen Interesses. Angesichts
des Ausbruchs von COVID-19 nahm die Kommission den inzwischen ausgelaufenen
befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft an, um
schwerwiegenden wirtschaftlichen Störungen infolge der Pandemie zu begegnen. Im
März 2022 hat die Kommission einen befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen
angenommen, der seitdem weiter ausgeweitet wurde, damit die Mitgliedstaaten die
im Rahmen der Vorschriften über staatliche Beihilfen eingeräumte Flexibilität nutzen
können, um die Wirtschaft vor dem Hintergrund der russischen Invasion der Ukraine zu
unterstützen. Zuletzt hat die Kommission im März 2023 den befristeten Krisenrahmen
in den befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels
umgewandelt und Maßnahmen zur Förderung von Branchen hinzugefügt, die für den
Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft im Einklang mit dem Industrieplan zum
Grünen Deal entscheidend sind. Infolge der neuen Ziele, die hinzugefügt wurden,
erfährt die EU-Wettbewerbspolitik in ihrem Kern derzeit tiefgreifende Veränderungen,
die als Abkehr von der jahrzehntelangen Praxis betrachten werden können.
In der Vergangenheit wurden vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise
ähnliche Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass der Ausfall eines einzigen
Finanzinstituts zu erheblichen negativen Ausstrahlungseffekten auf das gesamte
Finanzsystem führt.
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, sämtliche geplanten staatlichen Beihilfen bei
der Kommission anzumelden, es sei denn, sie fallen unter eine allgemeine
Gruppenfreistellung (gemäß der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für
staatliche Beihilfen der Kommission) oder es gilt der De-minimis-Grundsatz. Die
staatlichen Beihilfen dürfen nur gewährt werden, wenn die Kommission ihre
Genehmigung erteilt hat. Die Kommission hat auch die bevorzugte steuerliche
Behandlung bestimmter einzelner Unternehmen in einigen Mitgliedstaaten als
unzulässige staatliche Beihilfe gewertet. Die Kommission ist befugt, unrechtmäßige
staatliche Beihilfen zurückzufordern.
Seit 2021 hat die Kommission eine Reihe von Überprüfungen verschiedener
Aspekte der EU-Beihilfepolitik abgeschlossen. Dazu gehören unter anderem
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die neuen Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen,
die überarbeitete Mitteilung über das Beihilferecht für wichtige Vorhaben von
gemeinsamem europäischem Interesse und die überarbeiteten Leitlinien für staatliche
Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen.
E. Öffentliche Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
In einigen Mitgliedstaaten werden bestimmte grundlegende Dienste (z. B. Strom, Post
und Schienenverkehr) nach wie vor durch öffentliche Unternehmen oder durch von
öffentlichen Stellen kontrollierte Unternehmen erbracht. Solche Dienste gelten als
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und unterliegen innerhalb des
EU-Rahmens für staatliche Beihilfen besonderen Vorschriften. Auch Artikel 36 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union erkennt an, dass die Bürgerinnen und
Bürger der Europäischen Union Zugang zu Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse haben sollten.

DURCHSETZUNG

Eine strikte und wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln der EU ist
unerlässlich, damit die Ziele der Wettbewerbspolitik tatsächlich verwirklicht werden.
Die Kommission ist das Organ, das hauptsächlich dafür zuständig ist, für die
ordnungsgemäße Anwendung dieser Vorschriften zu sorgen. Zudem verfügt sie
über weitreichende Kontroll- und Durchsetzungsbefugnisse. Durch die Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 des Rates können jedoch die nationalen Kartellbehörden und
Gerichte ihre Aufgabe der Rechtsdurchsetzung besser erfüllen, was mit der Richtlinie
(EU) 2019/1 eine weitere Stärkung erfahren hat. Die Koordinierung zwischen den
Ebenen wird durch das Europäische Wettbewerbsnetz unterstützt, dem die nationalen
Wettbewerbsbehörden und die Kommission angehören.
Im Bereich des Kartellrechts wurde 2014 die Richtlinie über Schadensersatzklagen
erlassen, um die abschreckende Wirkung gegen verbotene Vereinbarungen (Kartelle
und Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung) zu erhöhen und den
Verbrauchern einen besseren Schutz zu bieten. Sie erleichtert das Verfahren, um
Schadenersatz zu erhalten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Bereich der Wettbewerbspolitik besteht die wichtigste Aufgabe des Parlaments
in der Kontrolle der Durchführungsorgane. Die Kommissarin für Wettbewerb wird
mehrmals im Jahr vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) vorstellig,
um die verfolgte Strategie zu erläutern und einzelne Beschlüsse zu erörtern. Was
die Annahme von Rechtsvorschriften im Bereich der Wettbewerbspolitik betrifft,
so wird das Parlament in der Regel nur im Rahmen des Anhörungsverfahrens
einbezogen. Jedoch kann auch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren angewendet
werden, wie z. B. bei der Verabschiedung der oben erwähnten Richtlinien über
Schadensersatzklagen und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten.
Im Laufe der achten Legislaturperiode befasste sich der Sonderausschuss zu
Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art und Wirkung (TAXE 1,
TAXE 2, TAXE 3) mit der Frage, wie die Vereinbarkeit von Steuervorbescheiden in
den Mitgliedstaaten mit dem Beihilferecht in der Praxis bewertet wird und wie die
Vorschriften über den gegenseitigen Informationsaustausch präzisiert werden können.
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Im September 2020 wurde der Unterausschuss für Steuerfragen (FISC) eingesetzt,
um diese Arbeit fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Parlament eine gerechte
Besteuerung auf nationaler, EU-weiter und globaler Ebene fördert.
Das Parlament beobachtet weiterhin die Entwicklungen in der Wettbewerbspolitik
und die Arbeit der Kommission in diesem Bereich. Die spezielle Arbeitsgruppe des
ECON-Ausschusses zur Wettbewerbspolitik und die jährlichen Entschließungen des
Parlaments zum Jahresbericht der Kommission über die Wettbewerbspolitik liefern
Beiträge und Leitlinien für den Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf die
Bewältigung von Herausforderungen der EU-Wettbewerbspolitik.

Christian Scheinert
10/2023
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2.6.13. FINANZDIENSTLEISTUNGSPOLITIK

Die Finanzdienstleistungen sind ein äußerst wichtiger Bereich, auf den sich
viele Maßnahmen der EU zur Vollendung des Binnenmarkts im Rahmen des
freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs erstrecken. Die Fortschritte wurden
in verschiedenen Phasen erzielt: 1) Beseitigung nationaler Eintrittsbarrieren
(1957-1973), 2) Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften und Strategien
(1973-1983), 3) Vollendung des Binnenmarkts (1983-1992), 4) Schaffung des
einheitlichen Währungsraums (1993-2007) und 5) Weltfinanzkrise und Reformen
nach der Krise (ab 2007).

RECHTSGRUNDLAGE

Die Artikel 49 (Niederlassungsfreiheit), 56 (freier Dienstleistungsverkehr), 63 (freier
Kapitalverkehr) und 114 (Angleichung der Rechtsvorschriften über die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarkts) des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union bilden die Rechtsgrundlage für die Richtlinien und Verordnungen
über Finanzdienstleistungen.

MEILENSTEINE AUF DEM WEG ZU EINEM INTEGRIERTEN EU-
FINANZMARKT

A. Erste Maßnahmen zur Beseitigung der Eintrittsbarrieren (1957-1973)
Die ersten Maßnahmen zur Integration der Finanzsysteme der Mitgliedstaaten
beruhten auf den Grundsätzen der Niederlassungsfreiheit und des freien
Dienstleistungsverkehrs. Bei Bedarf wurden die Rechtsvorschriften und Strategien
abgestimmt. Mit dem 1957 unterzeichneten Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft wurde der Gemeinsame Markt geschaffen. Dabei wurden
die Hindernisse für den freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt. Infolgedessen nahm der Rat 1962 allgemeine
Programme zur Beseitigung der Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs
und der Niederlassungsfreiheit an.
B. Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften und Strategien (1973-1983)
Der Prozess der Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten begann insbesondere mit drei Richtlinien des Rates, nämlich mit der
ersten Schadenversicherungsrichtlinie aus dem Jahr 1973 (Richtlinie 73/239/EWG),
mit der ersten Bankenrichtlinie aus dem Jahr 1977 (Richtlinie 77/780/EWG) und mit
der ersten Lebensversicherungsrichtlinie aus dem Jahr 1979 (Richtlinie 79/267/EWG).
C. Vollendung des Binnenmarkts (1983-1992)
Im Juni 1985 veröffentlichte die Kommission ein Weißbuch mit einem Programm
und einem Zeitplan für die Vollendung des Binnenmarkts bis Ende 1992. Es enthielt
einen eigenen Abschnitt über Finanzdienste. Die vorgeschlagene Harmonisierung
stützte sich auf die Grundsätze einer „einheitlichen Bankzulassung“, der „gegenseitigen
Anerkennung“ und der „Heimatkontrolle“. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte von
1987 wurde das im Weißbuch von 1985 festgelegte Ziel in das Primärrecht der EU
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übernommen. Zudem wurde darin der 31. Dezember 1992 als genaue Frist für die
Vollendung des Binnenmarkts festgelegt.
D. Schaffung des einheitlichen Währungsraums (1993-2007)
Mit dem Vertrag von Maastricht, der 1993 in Kraft trat, wurde der Weg für die Schaffung
einer einheitlichen europäischen Währung, des Euro (ursprünglich ECU genannt),
geebnet. Der Aktionsplan für Finanzdienstleistungen wurde von der Kommission im Mai
1999 veröffentlicht und enthielt 42 legislative und nichtlegislative Maßnahmen, die bis
2004 vollständig umgesetzt werden sollten. Im Juli 2000 setzte der Rat den Ausschuss
der Weisen über die Regulierung der europäischen Wertpapiermärkte unter der Leitung
von Alexandre Lamfalussy ein. In dem Bericht des Ausschusses wurde festgestellt,
dass der institutionelle Rahmen der EU „zu langsam, zu starr und zu komplex ist
und dem raschen Wandel auf den weltweiten Finanzmärkten nicht gerecht wird“. Dies
führte zum „Lamfalussy-Verfahren“, einem vierstufigen Rechtsetzungsverfahren, das
zunächst nur im Bereich des Wertpapierrechts angewandt wurde, später jedoch auf
weitere Rechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen ausgedehnt wurde.
E. Weltfinanzkrise und Reformen nach der Krise (ab 2007)
Die Zeit vor 2007 war von der zunehmenden Integration und Interdependenz
der Finanzmärkte, nicht nur innerhalb der EU, sondern weltweit, geprägt. Diese
Entwicklung fand ein abruptes Ende, als es 2007-2008 zur Weltfinanzkrise kam.
Dadurch wurde eine Reform des Finanzdienstleistungssektors dringend erforderlich.
Die Kommission schlug über 50 legislative und nichtlegislative Maßnahmen vor. Die
wichtigsten Vorschläge ergingen im Rahmen von Leitinitiativen der EU, etwa der
Bankenunion oder der Kapitalmarktunion. Die Reformen nach der Krise führten zu
einem gewissen Maß an Zentralisierung und einer Übertragung von Zuständigkeiten
von den Mitgliedstaaten auf die Unionsebene in Bezug auf viele Aspekte der
Regulierung und Aufsicht im Finanzdienstleistungsbereich. In jüngerer Zeit spiegelt
die politische Agenda der EU für Finanzdienstleistungen die Anstrengungen wider, die
unternommen wurden, um den Klimawandel zu bekämpfen und ein nachhaltigeres
wirtschaftliches Vorgehen auszuarbeiten, und sie befasst sich mit den neuen
Herausforderungen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation.
Angesichts möglicher Ansteckungseffekte ist die Rolle der internationalen Foren
bei der Festlegung von Regeln und Standards deutlich gewachsen. Daher
gewannen Foren und Gremien wie die G20, der Rat für Finanzstabilität (FSB),
der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basler Ausschuss), die Internationale
Vereinigung der Versicherungsaufseher (IAIS) und die Internationale Vereinigung der
Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) immer mehr an Bedeutung.

WICHTIGE GELTENDE EU-RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER
FINANZDIENSTLEISTUNGEN

A. Bankwesen
Die Reform des Regulierungsrahmens für das Bankwesen stand im Mittelpunkt der
Überarbeitung der Rechtsvorschriften im Bereich Finanzen nach der Krise. Mit der
Reform wurden die Grundlagen für die Bankenunion gelegt, die allmählich im Euro-
Währungsgebiet geschaffen wurde. Im Rahmen der Reform der Rechtsvorschriften
über das Bankwesen wurden umfassende Maßnahmen ergriffen, mit denen Folgendes
erreicht wurde: 1) strengere Aufsichtsregeln für Banken, 2) ein erweiterter Rahmen für
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die Bankenaufsicht und die Abwicklung von Banken, 3) Vorschriften über den Umgang
mit ausfallenden Banken und 4) besserer Schutz der Einleger. Auf diese Initiativen wird
kollektiv mit der Bezeichnung „einheitliches Regelwerk“ Bezug genommen.
1. Aufsichtsregeln für Banken
In der neuen Bankenrichtlinie (CRD – Capital Requirements Directive)
(Richtlinie 2013/36/EU) sind der Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und
Wertpapierfirmen, ihre Beaufsichtigung und die Leitung von Banken geregelt. In der
Eigenmittelverordnung (CRR – Capital Requirements Regulation) (Verordnung (EU)
Nr. 575/2013) sind Mindeststandards festgelegt, durch die die finanzielle Solidität von
Banken sichergestellt werden soll (d. h. Eigenmittelanforderungen, Liquiditätspuffer
und Verschuldungsquoten). Der CRD-/CRR-Rahmen wird laufend aktualisiert –
hauptsächlich, um den jüngsten Ergebnissen der Arbeit des Basler Ausschusses und
des FSB Rechnung zu tragen.
2. Erweiterter Rahmen für die Bankenaufsicht und die Abwicklung von Banken
Gemäß der Verordnung über den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM)
(Verordnung (EU) Nr. 1024/2013) fungiert die EZB seit 2014 als zentrale
Aufsichtsbehörde für große Banken im Euro-Währungsgebiet und in Mitgliedstaaten
außerhalb des Euro-Währungsgebiets, die sich für eine Teilnahme am einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (SSM) entscheiden. Der SSM wird durch die ebenfalls im Jahr
2014 verabschiedete Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus
(Verordnung (EU) Nr. 806/2014) ergänzt, durch die der wirksame Umgang mit Ausfällen
von Banken, die dem SSM angehören, sichergestellt werden soll.
3. Vorschriften über den Umgang mit ausfallenden Banken
Mit der ebenfalls im Jahr 2014 verabschiedeten Richtlinie über die Sanierung und
Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) soll verhindert werden, dass
ausfallende Banken mit Steuergeldern gerettet werden. Zu diesem Zweck wurde mit
der Richtlinie ein Bail-in-Mechanismus eingeführt, durch den sichergestellt wird, dass
Verluste zunächst von den Anteilseignern und den Gläubigern getragen werden. Durch
sie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale Abwicklungsfonds einzurichten.
4. Besserer Schutz der Einleger
Während der Turbulenzen der Finanzkrise bestand eine der Hauptprioritäten
darin, dafür zu sorgen, dass die Bankeinlagen der Bürger angemessen
geschützt werden. Als erste Reaktion wurde der Mindestbetrag, bis zu
dem Bankeinlagen bei Ausfällen von Banken gesichert sind, zweimal
angehoben. Darauf folgte 2014 eine umfassendere Reform des damals äußerst
fragmentierten Systems nationaler Einlagensicherungssysteme mit der Richtlinie
über Einlagensicherungssysteme (Richtlinie 2014/49/EU). Das 2015 vorgeschlagene
europäische Einlagenversicherungssystem ist bislang sowohl im Rat als auch im
Parlament auf politische Hindernisse gestoßen. Im April 2023 verabschiedete die
Kommission ein Paket von Rechtsvorschriften zur Reform des Rahmens für die
Bewältigung von Bankenkrisen und die Einlagensicherung.
B. Finanzmärkte und Marktinfrastruktur
1. Wertpapierdienstleistungen und Handelsplätze
Im Jahr 2004 wurden in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID I
– Markets in Financial Instruments Directive I) (Richtlinie 2004/39/EG) einheitliche
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Standards für den Wertpapierhandel festgelegt, um den Wettbewerb und den
Anlegerschutz zu verbessern. 2014 wurden eine Überarbeitung der Richtlinie (MiFID II)
(Richtlinie 2014/65/EU) und eine Verordnung (MiFIR – Regulation on Markets in
Financial Instruments) (Verordnung (EU) Nr. 600/2014) verabschiedet, durch die
der Rechtsrahmen erheblich aktualisiert wurde. Mit dem neuen Rechtsrahmen
wurden einige Bestimmungen zur Erhöhung des Verbraucherschutzes und der
Markttransparenz eingeführt. Beide wurden mehrfach überarbeitet.
2. Derivatekontrakte und Clearinghäuser
Derivatekontrakte spielen in der Wirtschaft eine wichtige Rolle, sind aber auch mit
bestimmten Risiken verbunden, die in der Finanzkrise deutlich wurden. In der 2012
angenommenen Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR – European
Market Infrastructure Regulation) (Verordnung (EU) Nr. 648/2012) wurden Vorschriften
über außerbörslich gehandelte Derivatekontrakte (OTC-Derivatekontrakte), zentrale
Gegenparteien (CCP oder Clearinghäuser) und Transaktionsregister eingeführt. Mit
der Verordnung wird angestrebt, die Finanzstabilität zu schützen, Systemrisiken zu
verringern und die Transparenz im OTC-Markt zu erhöhen. Die Verordnung wird
regelmäßig überprüft und aktualisiert. Zentrale Gegenparteien könnten bei einem
Ausfall ein Risiko für die Finanzstabilität darstellen. Die Legislativorgane haben im
Dezember 2020 die Verordnung über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung
zentraler Gegenparteien (Verordnung (EU) 2021/23) erlassen, um eine geordnete
Abwicklung in einem Krisenszenario zu ermöglichen.
3. Zugang zu Finanzierungen an den Kapitalmärkten
Im Rahmen der Leitinitiative zur Schaffung einer Kapitalmarktunion war eine
umfangreiche Überprüfung des EU-Rahmens für das öffentliche Angebot von
Wertpapieren (d. h. erste öffentliche Angebote (IPO)) vorgesehen. Mit der
Prospektrichtlinie von 2003 (Richtlinie 2003/71/EG), die inzwischen durch die
Verordnung (EU) 2017/1129 ersetzt wurde, soll der Zugang kleinerer Unternehmen
zu Finanzierungen an den Kapitalmärkten erleichtert werden. Zudem sollen dadurch
die Qualität und Quantität der Informationen verbessert werden, die Anlegern –
insbesondere Kleinanlegern – bereitgestellt werden müssen. Die Anstrengungen
zur Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten für kleinere Unternehmen wurden
durch die Verordnung über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für
Unternehmen (Verordnung (EU) 2020/1503) ergänzt, die seit November 2021 in Kraft
ist.
C. Versicherungen
Die 2009 verabschiedete Richtlinie „Solvabilität II“ (Richtlinie 2009/138/
EG) diente der Harmonisierung der bislang unsystematisch geregelten
Tätigkeit von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einschließlich
Lebensversicherungsunternehmen. Die Richtlinie enthält Vorschriften über die
Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit, über Kapitalanforderungen, über das
Risikomanagement und über die Beaufsichtigung von Direktversicherungs-
und Rückversicherungsunternehmen. Der Solvabilität-II-Rahmen wurde mehrfach
geändert.
D. Zahlungsdienste
Mit der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366) wurde der EU-
Rahmen für Zahlungen aktualisiert, um ihn an die neuesten Entwicklungen in Bezug
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auf digitale Zahlungen anzupassen. Sie findet seit dem 13. Januar 2018 Anwendung.
Mit ihr wurden die Sicherheitsanforderungen für elektronische Zahlungen und die
Standards für den Schutz der Finanzdaten von Verbrauchern verstärkt. Darüber hinaus
werden mit ihr der Markt für innovative Geschäftsmodelle („Open Banking“) geöffnet
und Bestimmungen über die Zulassung und Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten
eingeführt.
E. Nachhaltiges Finanzwesen
Dem Finanzsystem kommt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der
Bemühungen um den Übergang zu einer umweltfreundlicheren, gerechteren
und inklusiveren Wirtschaft und Gesellschaft zu. Der Aktionsplan für
ein nachhaltiges Finanzwesen vom März 2018 zielt darauf ab, Umwelt-,
Sozial- und Unternehmensführungs-Aspekte bei Investitionsentscheidungen im
Finanzsektor gebührend zu berücksichtigen. Zu den wesentlichen Elementen des
aktuellen Rechtsrahmens gehören die Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU)
2020/852), die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) und die Verordnung
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für Referenzwerte (Verordnung (EU)
2019/2089). Weitere Initiativen sind im Gange.
F. Digitales Finanzwesen
Mit dem Einsatz neuer Finanztechnologien (FinTech) ist das Versprechen eines
verstärkten Wettbewerbs und neuer, effizienterer oder vorteilhafterer Produkte und
Dienstleistungen verbunden. Dadurch entstehen aber auch neue Schwierigkeiten, und
die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden werden dadurch vor Herausforderungen
gestellt. Im September 2020 startete die Kommission die Strategie für ein digitales
Finanzwesen, auf die mehrere Gesetzgebungsinitiativen folgten. Insbesondere wird
mit der Verordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor
(DORA) (Verordnung (EU) 2022/2554) ein einheitlicher Rahmen geschaffen, um
sicherzustellen, dass Finanzinstitute in der Lage sind, Cyber- und andere IKT-
Risiken zu mindern und ihnen standzuhalten. Die Verordnung über Märkte für
Kryptowerte (MiCA) legt Normen für die Ausgabe von Kryptowerten und die Erbringung
damit verbundener Dienstleistungen fest. Die Verordnung über eine Pilotregelung für
auf Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen ((EU) 2022/858)
ähnelt einem Reallabor, d. h. sie bietet ein flexibles Regulierungsumfeld.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Seit dem Abschluss des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 hat das Parlament bei der Beschlussfassung im
Finanzdienstleistungsbereich immer mehr an Bedeutung gewonnen. Zunächst spielte
es im Rahmen des Anhörungsverfahrens noch eine begrenzte Rolle, doch nun ist
es mit dem Rat gleichberechtigt, da jetzt in vielen Politikbereichen das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren Anwendung findet.
Gemäß dem sogenannten Lamfalussy-Verfahren für die Verabschiedung und
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen verabschiedet
das Parlament gemeinsam mit dem Rat Rahmengesetze (Stufe 1) im Wege des
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (Sekundärrecht der EU). Das Parlament hat
zudem eine Kontrollfunktion beim Erlass der Durchführungsbestimmungen in Stufe 2.
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Das Parlament war aktiv daran beteiligt, ambitionierte Gesetzgebungsvorhaben zur
Entwicklung des Regulierungsrahmens der EU im Bereich Finanzen voranzubringen.
Im Parlament ist der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) im
Finanzdienstleistungsbereich federführend zuständig.
In der Vergangenheit hat das Parlament im Zusammenhang mit der Weltfinanzkrise
den Sonderausschuss zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise (CRIS) eingesetzt. Der
Sonderausschuss war von Oktober 2009 bis Juli 2011 tätig und schloss seine Arbeit
mit einer Entschließung des Parlaments mit einer Reihe von Empfehlungen zu den
Maßnahmen und Initiativen ab, die als Reaktion auf die Krise ergriffen werden sollten.

Christian Scheinert
10/2023
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2.6.14. EUROPÄISCHES
FINANZAUFSICHTSSYSTEM (ESFS)

Das Europäische Finanzaufsichtssystem ist ein mehrstufiges System aus
Behörden für die Finanzaufsicht auf Mikro- und Makroebene, mit dem für eine
konsistente und kohärente Finanzaufsicht in der EU gesorgt werden soll. Es
umfasst den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, die drei Europäischen
Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA und EIOPA) und die nationalen Aufsichtsbehörden.
Als Teil des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) ist die Europäische
Zentralbank die Bankenaufsicht für die größten Banken.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und Artikel 127 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.

HINTERGRUND UND ZIELE

Der Finanzsektor unterliegt einem strengen Regulierungs- und Aufsichtsrahmen,
mit dem die Finanzstabilität gefördert und die Finanzdienstleistungsnutzer geschützt
werden sollen. In den EU-Verordnungen sind die Vorschriften und Normen
festgelegt, die Finanzinstitute einhalten müssen. Aufsicht ist ein Kontrollverfahren,
mit dem dafür gesorgt werden soll, dass Finanzinstitute diese Vorschriften und
Normen ordnungsgemäß anwenden. Während der globalen Finanzkrise in den
Jahren 2007-2008 ist unter anderem deutlich geworden, dass die europäische
Regulierungs- und Aufsichtsarchitektur verbessert und gestärkt werden muss. Im
Anschluss an die Empfehlungen des Berichts der de-Larosière-Expertengruppe
über die Stärkung der europäischen Aufsichtsregelungen wurde 2010 das
Europäische Finanzaufsichtssystem (ESFS) eingeführt, das am 1. Januar 2011
seine Arbeit aufnahm. Das ESFS besteht aus dem Europäischen Ausschuss für
Systemrisiken (ESRB), den drei Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) – nämlich
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) –, dem
Gemeinsamen Ausschuss der ESA sowie den nationalen Aufsichtsbehörden.
Das ESFS soll in erster Linie dafür sorgen, dass die Vorschriften für den Finanzsektor in
sämtlichen Mitgliedstaaten angemessen umgesetzt werden, damit die Finanzstabilität
erhalten bleibt, Vertrauen gebildet wird und Verbraucher geschützt werden.
Das ESFS ist ein System, das die Finanzaufsicht auf Mikro- und Makroebene
kombiniert. Die Aufsicht auf Mikroebene dient hauptsächlich dazu, die
Wahrscheinlichkeit des Ausfalls einzelner Finanzinstitute zu verringern und die damit
verbundenen Auswirkungen zu begrenzen. Die Aufsicht auf makroprudenzieller Ebene
befasst sich mit der Anfälligkeit des Finanzsystems als Ganzes für allgemeine Risiken
und zielt darauf ab, eine Schieflage des Finanzsystems zu verhindern, damit die
gesamte Wirtschaft vor größeren realen Produktionseinbußen geschützt wird.
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Während der globalen Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 ist deutlich geworden,
dass die Aufsichtsarchitektur der EU vor der Krise zu stark auf die Beaufsichtigung
einzelner Finanzinstitute und zu wenig auf die makroprudenziellen Aspekte
ausgerichtet war. Daher wurde der ESRB eingerichtet, dem die Zuständigkeit
für die Aufsicht über das Finanzsystem der EU auf makroprudenzieller Ebene
und für die Prävention und Eindämmung von Systemrisiken übertragen wurde.
Die Aufsicht auf Mikroebene wird von der EBA, der ESMA und der EIOPA in
jeder der einschlägigen Finanzdienstleistungsbranchen – Banken, Kapitalmärkte und
Versicherungen – durchgeführt. Bei branchenübergreifenden und horizontalen Fragen
arbeiten die drei für die Aufsicht auf mikroprudenzieller Ebene zuständigen Behörden
im Gemeinsamen Ausschuss zusammen.

RAHMEN

A. Finanzaufsicht auf Mikroebene
In der EU besteht die Finanzaufsicht auf mikroprudenzieller Ebene aus einem
mehrstufigen System aus Behörden, die für verschiedene Branchen (Bank- und
Versicherungswesen, Wertpapiermärkte) und auf verschiedenen Aufsichts- und
Regulierungsebenen (EU bzw. national) zuständig sind.
1. Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA)
Die EBA, die ESMA und die EIOPA sind EU-Agenturen mit eigenen
Rechtspersönlichkeiten und werden von ihren jeweiligen Vorsitzenden vertreten. Die
Europäischen Aufsichtsbehörden müssen unabhängig und ausschließlich im Interesse
der EU als Gesamtheit handeln. Sie sind dem Parlament und dem Rat gegenüber für
ihr Handeln rechenschaftspflichtig.
Das vorrangige Ziel der Europäischen Aufsichtsbehörden besteht – wie in ihren
jeweiligen Gründungsverordnungen (auch „ESA-Verordnungen“ genannt) festgelegt –
darin, das Allgemeininteresse zu schützen, indem sie dazu beitragen, die Stabilität und
Wirksamkeit des Finanzsystems zu unterstützen.
Die europäischen Aufsichtsbehörden leisten einen Beitrag zur Ausarbeitung eines
einheitlichen Regelwerks, indem sie zwei Arten von technischen Standards (technische
Regulierungsstandards und technische Durchführungsstandards) entwickeln, die von
der Kommission (als delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte) erlassen
werden. Um die aufsichtliche Konvergenz zu verbessern, geben sie Leitlinien heraus,
sprechen Empfehlungen aus und haben bestimmte Befugnisse, etwa wenn nationale
Aufsichtsbehörden gegen das Unionsrecht verstoßen sowie in Notfällen und bei
Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständigen nationalen Behörden.
In ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich hat jede Europäische Aufsichtsbehörde in
Absprache mit dem ESRB die Aufgabe, Kriterien für die Ermittlung und Quantifizierung
von Systemrisiken auszuarbeiten und ein geeignetes Verfahren zur Durchführung
von Stresstests für die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Institute zu
entwickeln. Die Europäischen Aufsichtsbehörden veranlassen und koordinieren
ferner die Durchführung EU-weiter Stresstests, um die Widerstandsfähigkeit von
Finanzmarktteilnehmern zu bewerten.
Das wichtigste Entscheidungsgremium der drei Aufsichtsbehörden ist der Rat der
Aufseher, dem ein Vorsitzender, die Leiter der zuständigen Aufsichtsbehörden
der Mitgliedstaaten und jeweils ein Vertreter der Kommission, der Europäischen
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Zentralbank (EZB), des ESRB und der beiden anderen Europäischen
Aufsichtsbehörden angehören.
a. Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
Rechtsgrundlage Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) in der durch nachfolgende
Rechtsakte geänderten Fassung.
Der Sitz der ursprünglich in London ansässigen EBA wurde im Juni 2019
nach Paris verlegt. Der Zuständigkeitsbereich der EBA umfasst Kreditinstitute,
Finanzkonglomerate, Investmentfirmen, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute. Mit der
Überprüfung im Jahr 2019 wurde die EBA auch damit beauftragt, zu verhindern, dass
das Finanzsystem für die Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
genutzt wird.
b. Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche
Altersversorgung (EIOPA)
Rechtsgrundlage Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung) in der durch nachfolgende Rechtsakte geänderten
Fassung.
Die EIOPA hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie befasst sich in erster Linie
mit Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsvermittlern,
Finanzkonglomeraten und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV).
Sie trägt – vor allem mit den Solvabilität-II- und EbAV-Regelungen – zu
dem einheitlichen Regelwerk für das Versicherungswesen und die betriebliche
Altersversorgung bei.
c. Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
Rechtsgrundlage Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) in der durch
nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassung.
Die ESMA hat ihren Sitz in Paris. Ihr Zuständigkeitsbereich sind die Wertpapiermärkte
und die daran beteiligten Akteure (Börsen, Händler, Fonds usw.). In der EU
hat die ESMA direkte Kontrolle über die Registrierung, Beaufsichtigung und
Sanktionierung von Ratingagenturen und Transaktionsregistern und ist allein dafür
zuständig. Außerdem ist sie mit der Anerkennung von zentralen Gegenparteien
und Transaktionsregistern in Drittländern (d. h. Nicht-EU-Staaten) sowie mit der
Zertifizierung von Ratingagenturen aus Drittstaaten und der Übernahme von deren
Ratings betraut.
2. Gemeinsame Gremien
Ein Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden (Gemeinsamer
Ausschuss) ist für die allgemeine und bereichsübergreifende Koordinierung zuständig
und soll somit eine kohärente Aufsicht sicherstellen. Er ist außerdem für die
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Europäischen Aufsichtsbehörden über
bereichsübergreifende Fragen zuständig.
Der Beschwerdeausschuss ist von den drei Europäischen Aufsichtsbehörden
unabhängig und für Beschwerden von Parteien zuständig, die von den
Beschlüssen dieser Aufsichtsbehörden betroffen sind. Die Beschlüsse des
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Beschwerdeausschusses können vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
angefochten werden.
3. Zuständige nationale Aufsichtsbehörden
Jeder Mitgliedstaat benennt seine eigenen zuständigen Behörden, die zum ESFS
gehören und in den Europäischen Aufsichtsbehörden vertreten sind.
B. Finanzaufsicht auf Makroebene – Europäischer Ausschuss für Systemrisiken
(ESRB)
Rechtsgrundlage Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der
Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen
Ausschusses für Systemrisiken, in der durch nachfolgende Rechtsakte geänderten
Fassung, und Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates zur Betrauung der
Europäischen Zentralbank mit besonderen Aufgaben bezüglich der Arbeitsweise des
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken.
Der ESRB nimmt die makroprudenzielle Aufsicht auf EU-Ebene wahr. Sein Ziel
ist es, vor dem Hintergrund der makroökonomischen Entwicklungen systemische
Risiken für die Finanzstabilität abzuwenden und einzudämmen. Er besteht aus einem
Verwaltungsrat, einem Lenkungsausschuss, zwei Beratungsgremien (dem Beratenden
Wissenschaftlichen Ausschuss und dem Beratenden Fachausschuss) und einem
Sekretariat. Die EZB unterstützt den ESRB analytisch, statistisch, administrativ und
logistisch. Der Präsident der EZB ist auch der Vorsitzende des ESRB.
C. Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen
Die Finanzmärkte sind komplex, vernetzt und zunehmend globalisiert. Die Abstimmung
und Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, die für die verschiedenen
Einrichtungen und Branchen sowohl innerhalb der EU als auch weltweit zuständig sind,
ist daher von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang spielen die ESA eine
wichtige Rolle bei der Koordinierung. Die am ESFS beteiligten Einrichtungen stimmen
sich auch mit internationalen Institutionen – unter anderem in Aufsichtsgremien wie der
Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO), dem Rat für
Finanzstabilität (FSB) und der Internationalen Vereinigung der Versicherungsaufseher
(IAIS) – sowie mit Aufsichtsbehörden aus Drittländern ab.
D. Ausbau des Aufsichtsrahmens
Während und unmittelbar nach der Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 wurde
deutlich, dass eine tiefere Integration der Bankenaufsicht im Euro-Währungsgebiet
erforderlich war. Folglich wurde im Jahr 2013 die Bankenunion der EU errichtet, die im
November 2014 ihre Tätigkeit aufnahm und neue Elemente und Akteure einführte. Als
eine der tragenden Säulen der Bankenunion ist der einheitliche Aufsichtsmechanismus
(SSM) ein besonders wichtiges Element des Aufsichtsrahmens.
Gemäß der SSM-Gründungsverordnung ist die EZB die Bankenaufsichtsbehörde
für die größten Banken („bedeutendsten Kreditinstitute“) in den Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets sowie für alle nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden
Mitgliedstaaten, die sich für einen Beitritt entscheiden. Zu diesem Zweck wurde mit der
Einrichtung eines Aufsichtsgremiums die Leitungsstruktur der EZB angepasst. Zu den
Aufgaben der EZB in dieser Funktion gehören die Zulassung von Kreditinstituten, die
Sicherstellung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und sonstigen regulatorischen
Anforderungen und die Durchführung aufsichtlicher Überprüfungen. Die nationalen
Bankenaufsichtsbehörden beaufsichtigen weiterhin die übrigen Banken. Zusätzlich
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zu diesen Aufgaben auf Mikroebene nimmt die EZB auch Aufsichtsbefugnisse
auf Makroebene wahr und verfügt über entsprechende Instrumente. Um eine
kohärente Aufsicht sicherzustellen, arbeitet die EZB eng mit den nationalen
Bankenaufsichtsbehörden innerhalb des SSM und den anderen am ESFS beteiligten
Behörden, insbesondere der EBA, zusammen.
Darüber hinaus wurde der einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) für Banken,
die dem SSM unterliegen, eingerichtet und 2016 in Betrieb genommen. Der
einheitliche Abwicklungsmechanismus ermöglicht eine wirksame Verwaltung der
Bankenabwicklung durch einen einheitlichen Abwicklungsausschuss (SRB) und einen
einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF), der vom Bankensektor finanziert wird. Er soll
die geordnete Abwicklung notleidender Banken bei möglichst geringen Kosten für die
Steuerzahler und die Realwirtschaft sicherstellen.
In dem Bestreben, eine EU-Kapitalmarktunion zu schaffen, und als Teil eines breiteren
Spektrums von Maßnahmen wurde 2019 eine Überprüfung des ESFS-Rahmens mit
einer Änderung der Gründungsverordnungen der ESA und des ESRB abgeschlossen.
Mit den Änderungen sollten die Befugnisse, die Governance-Strukturen und die
Finanzmittel der ESA gestärkt und die Fähigkeit des ESRB zur Überwachung des
Finanzsystems und zur Erkennung von Risiken für die Finanzstabilität, auch in neuen
Bereichen wie der Finanztechnologie (FinTech), verbessert werden.
Die letzte Überprüfung der Tätigkeiten der ESA war im Rahmen des Aktionsplans
2020 für die Kapitalmarktunion vorgesehen und wurde im Mai 2022 abgeschlossen.
Im Anschluss an die Überprüfung wurde die Durchführung gezielter Änderungen
vorgeschlagen, um die aufsichtliche Konvergenz im Hinblick auf sektorale
Rechtsvorschriften zu fördern, und die Fortsetzung der Überlegungen zu möglichen
weiteren verbesserungsbedürftigen Bereichen empfohlen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat als eines der rechtsetzenden Organe maßgeblich zur
Ausarbeitung der Rechtsakte zur Gründung des ESFS beigetragen. Überdies hat das
Parlament eine Kontrollfunktion in Bezug auf die Maßnahmen, die bei der Ausarbeitung
des einheitlichen Regelwerks, d. h. der delegierten Rechtsakte (einschließlich der
technischen Regulierungsstandards) und der Durchführungsrechtsakte (einschließlich
der technischen Durchführungsstandards), ergriffen wurden. Die Vorsitzenden und die
Exekutivdirektoren der Europäischen Aufsichtsbehörden müssen vom Europäischen
Parlament bestätigt werden. Das Parlament hat zudem ein umfassendes Recht
auf Information und ist beispielsweise berechtigt, die jährlichen und mehrjährigen
Arbeitsprogramme sowie die Jahresberichte der Europäischen Aufsichtsbehörden
zu erhalten. Darüber hinaus kann es Stellungnahmen von den Europäischen
Aufsichtsbehörden anfordern. Auch entscheidet es jedes Jahr, ob der jeweiligen
Behörde die Entlastung für die Ausführung ihres Haushaltsplans erteilt wird.
Das Parlament und die EZB haben ferner die Interinstitutionelle Vereinbarung
(2013/694/EU) geschlossen, um in Bezug auf die Aufgaben, die der EZB im
Rahmen des SSM übertragen wurden, die Rechenschaftspflicht und die Kontrolle
sicherzustellen. Insbesondere entscheidet das Parlament durch eine Abstimmung
im Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) und im Plenum über die
Zustimmung zu den von der EZB vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums. Darüber
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hinaus nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums an regelmäßigen Anhörungen
und Aussprachen mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments teil, um den
Jahresbericht der EZB über die Aufsichtstätigkeit vorzustellen und die Wahrnehmung
ihrer Aufsichtsbefugnisse zu erläutern, und beantwortet ferner Fragen der Mitglieder
des Europäischen Parlaments.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung.

Christian Scheinert
10/2023
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